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Aufgaben der Bundesanstalt für Materialforschung und -prüfung (BAM) 

Die Bundesanstalt für Materialforschung und-prüfungist 
als Bundesoberbehörde im Geschäftsbereich des Bun
desministers für Wirtschaft das technisch-wissenschaft
liche Staatsinstitut der Bundesrepublik Deutschland für 
Werkstoffwissenschaften, Materialprüfung und Chemi
sche Sicherheitstechn ik. Dieser Komplex stellt in allen 
Industrieländern einen technologischen Schlüsselbe
reich dar, da Materialien als Konstruktions- und 
Funktionswerkstoffe die Grundlage der gesamten Tech
nik bilden. Die Materialforschung, die zuverlässige, 
normgerechte und neutrale Prüfung sowie die sicher
heitstechnische Beurteilung von Werkstoffen, Bauteilen 
und Konstruktionen sind wesentliche Voraussetzungen 
für eine Ieistungs- und wettbewerbsfähige Wirtschaft im 
Hinblick auf die Anforderungen an Qualität und 
Zuverlässigkeit technischer Produkte, Umweltschutz
erfordernisse und die Notwendigkeit der sparsamen 
Verwendung von Rohstoffen und Energie. 

Die Ursprünge der BAM reichen bis in das Jahr 1870 
zurück, in dem durch Erlaß des damaligen Preußischen 
Ministeriums für Handel, Gewerbe und öffentliche 
Arbeiten die Gründung einer Mechanisch-Technischen 
Versuchsanstalt bei der Gewerbeakademie beschlossen 
wurde. 1895 erfolgte die Angliederung der im Jahre 1875 
eingerichteten Prüfungsstation für Baumaterialien als 
neue Abteilung der Versuchsanstalt. Im Jahre 1904 kam es 
darüber hinaus zur Zusammenlegung mit der 1877 
errichteten Chemisch-Technischen Versuchsanstalt zum 
Königlichen Materialprüfungsamt Dessen erster Direk
tor, Adolf Martens (1850-1914). trat u. a. als Entdecker 
des nach ihm benannten Martensit-Gefüges von Stahl und 
als Mitbegründer sowie Vorsitzender (1896-1913) des 
"Deutschen Verbandes für die Materialprüfungen der 
Technik" hervor. Das Königliche Materialprüfungsamt, 
das im Jahre 1907 eine selbständige Behörde geworden 
war, wurde nach dem Ersten Weltkrieg dem Preußischen 
Ministerium für Wissenschaft, Kunst und Volksbildung 
unterstellt. Es bestand als Staatliches Materialprüfungs
amt (MPA)- bei ständiger Erweiterung seiner Aufgaben
bereiche und Angliederung anderer Institutionen, wie 
z. B. der Reichs-Röntgenstelle- bis 1945. 

Nach dem Zweiten Weltkrieg wurde dem MPA die im 
Jahre 1889 errichtete Chemisch-Technische Reichs
anstalt (CTR) angeschlossen. Diese vereinigten Institu
tionen erhielten im Jahre 1954 den Status einer 
Bundesanstalt im Geschäftsbereich des Bundesministers 
für Wirtschaft, die seit 1956 den Namen .,Bundesanstalt für 
Materialprüfung (BAM)" trägt und ab 1. 1. 1987 "Bundes
anstalt für Materialforschung und -prüfung (BAM)" heißt. 

Die Aufgaben der BAM wurden durch einen Erlaß des 
Bundesministers für Wirtschaft vom 1. September 1964 
letztmalig festgelegt. Danach hat die Bundesanstalt die 
Aufgabe, Werkstoff- und Materialforschung entspre
chend ihrer Zweckbestimmung zu betreiben und die 
Materialprüfung sowie die Chemische Sicherheitstechnik 
stetig weiter zu entwickeln. Die Ergebnisse ihrer und 
fremder wissenschaftlicher Arbeiten hat die Bundes
anstalt zu sammeln, zu ordnen und der Allgemeinheit 
zugänglich und nutzbar zu machen. Für das Land Berlin 
hat die Bundesanstalt die Aufgaben eines staatlichen 
Materialprüfungsamtes . Auf Antrag steht die BAM 

II 

Industriefirmen, Wirtschaftsverbänden, Verbraucherei n
richtungen sowie privaten Antragstellern zur Verfügung. 
Außerdem berät sie Bundesministerien und unterstützt 
Verwaltungsbehörden sowie Gerichte. Mit Institutionen 
ähnlicher Zielsetzung des ln- und Auslandes, insbeson
dere den nationalen Schwesterinstituten, arbeitet die 
BAM eng zusammen. Daneben ist sie in die technische 
Zusammenarbeit mit verschiedenen Entwicklungslän
dern eingebunden. Die Mitarbeiter der Bundesanstalt 
wirken in zahlreichen Fachgremien, gesetzgebenden 
Körperschaften und normensetzenden Institutionen an 
der Aufstellung von technischen Regeln und Sicherheits
bestimmungen mit und vertreten die Bundesrepublik 
Deutschland in internationalen und supranationalen 
Einrichtungen. 

Aufgrund des Gesetzes über explosionsgefährliche 
Stoffe, des Gesetzes über die internationale Beförderung 
gefährlicher Güter auf der Straße, des Waffengesetzes 
sowie einer Reihe weiterer gesetzlicher Regelungen und 
Verordnungen hat die Bundesanstalt den Status einer 
Bundesoberbehörde. Damit erhalten die in diesem 
Zusammenhang erteilten Zulassungen, Richtlinien und 
Auflagen bundesweit gesetzlichen Charakter.lm Rahmen 
der genannten Gesetze obliegen der BAM u. a. die 
Prüfung von Stoffen und Konstruktionen für die 
Zulassung explosionsgefährlicher Stoffe und Spreng
zubehör, die Zulassung der Bauart von Verpackungen 
und die Genehmigung der Beförderung von gefährlichen 
Gütern ohne Schutzbehälter. Ferner läßt die Bundes
anstalt Raketenmunition und Geschosse mit pyrotechni
scher Wirkung im zivilen Bereich zu und prüft die Vielzahl 
wei terer Produkte und Gegenstände im öffentlichen 
Interesse. 

Mit nahezu 1.200 Mitarbeitern, darunter etwa 300 
Wissenschaftlern unterschiedlicher naturwissenschaft
licher und technischer Fachrichtungen, befaßt sich die 
BAM in mehr als 100 Laboratorien damit, die chemischen, 
physikalischen und technologischen Eigenschaften von 
Werkstoffen zu bestimmen und Zusammenhänge zwi
schen Stoffkennwerten und Materialverhalten beim 
praktischen Einsatz aufzuklären. Dadurch werden Roh
stoffe und Werte erhalten, Schäden vermindert und 
Unfälle verhütet. Das Arbeitsgebiet schließt alle techni
schen Materialien ein: Metalle, anorganische nichtmetal
lische Stoffe, insbesondere Baustoffe und keramische 
Werkstoffe, organische Stoffe wie Kautschuk, Kunst
stoffe, Textilien, Leder, Papier, Holz, aber auch Verbund
werkstoffe, technische Fluide und Gase sowie feste, 
flüssige und gasförmige explosionsfähige Stoffe. Für die 
Untersuchung von Materialien unter denverschiedensten 
Beanspruchungen, z. B. mechanischer, thermischer, 
tribologischer, chemischer, korrosiver oder biologischer 
Art, werden unterschiedlichste Meß-, Prüf- und Analysen
techniken einschließlich zerstörungsfreier Prüfverfahren 
und Computertechniken eingesetzt. Durch Forschung 
und Entwicklung, Prüfung und Untersuchung sowie 
Beratung und Information dient die BAM dem Ziel, die 
Leistungsfähigkeit der Wirtschaft zu fördern, die tech
nisch-wissenschaftlichen Erkenntnisse zu erweitern so
wie die Lebensbedingungen zu sichern und zu verbes
sern. 
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Organisationsplan der Bundesanstalt für Materialforschung und -prüfung (BAM) 

Präsident 
Prof. Dr. G. W. Becker 

Vizepräsident 
Prof. Dr-Ing. H. Czichos 

Abteilung 1 
Metalle und 
Metallkonstruktionen 

1.01 
Rechnerische Werkstatt- und 
Bauteilanalyse 

102 
Stereologie der Wer1c.stofte 

Fachgruppe 1.1 
Metallkunde und 
Metalltechnologie 

1.11 
Ge!Uge von Metallen 

1.12 
Röntgenbeugung und 
Mikroanalyse in der 
Metallkunde 

1.13 
Werkstoffzustandund 
mechanische Eigenschaften 

Fachgruppe 1.2 
Wer1c.stottmechanik und 
Verhalten von Konstruktionen 

1.21 
Festigkeitbeistatischer 
Beanspruchung; Umformung 

1.22 
Schwinglestigkeit 

123 
Mechanik der Maschinen· 
elemente; Getriebe 

Fachgruppe 1.3 
Korrosion und 
Korrosionsschutz 

1.31 
Elektrochemische Unter
suchungs- und Schutz
vertahren 

1.32 
Korrosion von Stählen in 
Bauten 

1.33 
Korrosion technischer Anlagen 
und Geräte 

1.3< 
Klimatische Beanspruchung 
metallischer Werkstoffe und 
Schutzsysteme 

Fachgruppe U 
Anorganisch-<:hemische 
Untersuchungen; 
Referenzmaterialien 

1.41 
Analyse von Eisen und Stahl 

1.42 
Analysevon Nichteisen
metallen 

1.43 
Analyse anorganisch
nichtmetallischer Stoffe; 
Umwetlanaly1ik 

1.44 
Spektralanalyse 

Fachgruppe 1.5 
Gefahrgutumschließungen 

1.51 
Transportbehälter für 
Gefahrgut 

1.52 
Transportbehälter für 
radioaktive Stoffe 

1.53 
Umschließungen zur Lagerung 
vonGefahrgut 

1.54 
Verpackungen 
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Präsidialreferat; Organisation, Planung 

Abteilung 2 
Bauwesen 

2.01 
Sekretariatfür UEAtc-Fragen 

Fachgruppe 2.1 
Mineralische Baustoffe 

2.11 
Chemische und physikalische 
Untersuchungen 

2.12 
Festigkeitsuntersuchungen 
am Bauwerk 

2.13 
Festigkeit von Baustoffen 

2.14 
Sonderprobleme und 
Güteschutz 

2.15 
Technologie der Baustoffe 

Fachgruppe 2.2 
Tragfähigkeit der 
Baukonstruktionen 

2.21 
Baukonstruktionen des 
Massivbaues 

2.22 
Baukonstruktionen aus Metall 

2.23 
Baukonstruktionen aus Holz, 
Kunststoffen und Sonder
baustoffen 

2.24 
Tragwerksdynamik 

Fachgruppe 2.3 
Tiefbau und 
AbdichtungstecMik 

2.31 
Grundbau und Bodenmechanik 

2.32 
Baugrunddynamik; 
Erschütterungsschutz 

233 
Asphaltstraßen und 
Abdichtungstechnik 

2.3< 
Konstruktionstechnische 
Reaktorsicherheit; Erdbeben 

Fachgruppe 2.4 
Bauphysik; 
Bautenschutz 

2.41 
Brandschutz, Feuerschutz 

2.42 
Wärmeschutz, 
Feuchtigkeitsschutz 

2.43 
Schallschutz, 
Lärmschutz 

2.44 
Numerische Methoden 
der Bauphysik 

Abteilung 3 
Organische Stoffe 

3.01 
Klimabeanspruchungen 

3.02 
Faserverstärkte Kunst· 
Stoffkonstruktionen 

Fachgruppe3.1 
Polymerwerkstoffe 

3.11 
Elastomere 

3.12 
Physik und Technologie der 
Kunststoffe 

3.13 
Kunststofterzeugnisse 

3.21 
Physik und Technologie von 
Textilien 

3.22 
Textilchemie 

3.23 
Umweltverträglichkeit 
und Textilien; Wasch- und 
Reinigungsmittel 

3.24 
Technische Textilien, Leder 

Fachgruppe 3.3 
Papier. Druck, Verpackungs· 
materialien 

3.31 
Zellstoff· und Papierchemie 

3.32 
PhysikalischeUntersuchungen 
an Papier, Pappe und 
Verpackungsmaterialien 

3.33 
Druck- und Kopierte<:hnik, 
Schreibmittel 

Fachgruppe 3.4 
Organisch-<:hemi· 
sehe Untersuchungen 

3.41 
Analyse organischer Stoffe 

3.42 
Struktur organischer Stoffe 

3.43 
Umweltanalyse organischer 
Stoffe 

0.11 Dienststelle 0.1 
Verwaltung und 
Rechts
angelegenheiten 

Rechts· 
angelegenheilen 

0.12 
Haushalt 

Abteilung 4 
Chemische 
Sicherheitstechnik 

4.01 
Transport gefährticher Güter 

4.02 
Bewertung gefährlicher Stoffe 

Fachgruppe 4.1 
Heterogene Verbrennungs
reaktionen; Stäube 

4.11 
Reaktionen mit Sauerstoff; 
Kalorimetrie 

4.12 
Staubbrände und Staub
explosionen 

4.13 
Explosionsdynamik 

Fachgruppe 4.2 
Technische Gase 

4.21 
Eigenschatten der Gase; 
Gasanalyse 

4.22 
Sicherheitstechnische Kenn-
größen; Zündvorgänge 

4.23 
Gaswarneinrichtungen 

4.24 
Sicherheitstechnische 
Beurteilung von Anlagen und 
Verfahren 

Fachgruppe 4.3 
Explosionsfähige feste und 
flüssigeStoffe 

4.31 
Systematik und Prüfmethodik 

4.32 
Explosive Stoffe 

4.33 
Stoffe mit geringer chemischer 
Beständigkeit 

4.3< 
Pyrotechnik 

Fachgruppe 4.4 
Gasgeräte und Acetylen-
anlagen 

4.41 
Explosive Reaktionen der 
Acetylene 

4.42 
Speicherung der Acetylene; 
Beurteilung von Verfahren 

4.43 
Sicherheitseinrichtungen für 
technische Gase 

4.44 
Apparaturen für technische 
Gase 

Abteilung 5 
Sondergebiete der 
Materialprüfung 

5.01 
H~zwertstotttechnik u. 
Sekundärrohstoffe 

5.02 
Technisch·wissenschaftliche 
Sonderprobleme 

Fachgruppe 5.1 
Biologische Materialprüfung 

5.11 
Zoologie und Material
beständigkeit 

5.12 
Mikrobiologie und Material
beständigkeit 

5.13 
Chemie und Technologie des 
Holzschutzes; Holzchemk! 

5.14 
Physik und Technologie des 
Holzes 

Fachgruppe 5.2 
Rheologie, Tribologie, 
Verschleißschutz 

5.21 
Rheologie der Flüssigkeiten; 
Viskosimetrie 

5.22 
Festkörperreibung und 
Schwingungsverschleiß 

5.23 
Schmierstoffe und Schmierung; 
Tribachernie 

5.24 
Reibungs· und 
Verschleißprüfte<:hnik; 
Tribophysik 

6~h~~J,':t~hnologien 

5.31 
Physikalische Oberflächen· 
techologien; 
Vakuumbeschichtungstechnik 

5.32 
Chemische Oberflächen-

~~~~f~~;a~~~~;:~~~~~ 
5.33 
Mikroanalyse und Morphologie 
von Oberflächen 

Fachgruppe 5.4 
Optische Materialeigenschatten 
und Farbmetrik 

5.41 
Strahlungsphysikatische 
Eigenschaften; Farbmessung 

5.42 
Lichttechnische Eigenschaften; 
Glanzmessung 

5.43 
Farbte<:hnik 

5.44 
Farbwiedergabe 

0.13 
Personal 

0.14 
Beschaffungswesen 

0.15 
Innerer Dienst 

Abteilung 6 
Stoffartunabhängige 
Verfahren 

Fachgruppe 6.1 
Ue8wesen und Verwchs
technik; Sensorik 

6.11 
Mechanische Meßverfahren; 
Messen bei hohen 
Temperaturen 

6.12 
Elektrische Meßverfahren; 
Sensorik 

6.13 
Optische Ueßverfahren 
experimentelle Spannungs· 
analyse 

6.14 
Materialprüfmaschinen und 
Meßgerätekalibrierung 

Fachqruppe 6.2 
Zerstorungstreie Prüfung 

6.21 
Mechanische und thermische 
Prüfverfahren 

6.22 
Elektrische und magnetische 
Prüfverfahren 

6.23 
Strahlenverfahren und 
Strahlenschutz 

6.24 
Verfahren zur zerstörungs--
freien Untersuchung von 
Wertstoffeigenschaften 

Fachgruppe 6.3 
Kerntechnik in der Material· 
prüfung und Strahlenschutz 

6.31 
Physikalische und meß· 
technische Grundtagen 

6.32 
Strahlenschutzund 
Dichtheilsprüfung 

6.33 
Anwendung von Radio-
nukliden 

6.3< 
Prüfung radioaktiver Stoffe 

Fachgruppe 6.4 
Fügetechnik 

6.41 
Schmelzschweißen 

6.42 
Preßschweißen 

6.43 
Fü9eeinflu8 auf Bauteite; 
Pruttechnik 

6.44 
Grundlagen der Fügetechnik; 
Proze8kontrolte 

Abteilung 7 
Wissenschaftlich
Technische Quer
schnittsaufgaben 

Fachgruppe 7.1 
Information und 
Offent:lichkeitsarbeit 

7.11 
Schrifttum 

7.12 
lnformationsvermittlung, 
Bibliothek 

7.13 
Kommunikationswesen; 
Kongresse und Messen 

Fachgruppe 7.2 
Mathematik und Daten· 
verarbeitung 

7.21 
Mathematik und theoretische 
Grundlagen 

7.22 
EDV·Koordinierung 

7.23 
Re<:henzentrum; 
Programmsysteme 

Fachgruppe 7.3 
Versuchstechnische 
Entwicklung; Bauten 

7.31 
Berulliche Ausbildung 

7.32 
Entwicklung und 
Versuchswerkstätten 

7.33 
Bauten und 
Technischer Betrieb 

Fachgruppe 7.4 
Wissens· und 
Technologietransfer 

7.41 
Internationale 
Zusammenarbeit 

7.42 
Technologietransfer 

7.43 
Umwettschutz
technotogien 

Stand: 7/1989 



Amtliche Bekanntmachungen 

Weitere von der Bundesanstalt für Materialforschung und-prüfungauf Eignung geprüfte Gas
konzentrationsmeß- und Gaswarneinrichtungen (Stand vom 1. 7.1989) 

Bisher sind folgende Teillisten veröffentlicht worden : 

Reg. Nr.1 bis 12 im Amts- und Mitteilungsblatt der BAM 5 (1975) Nr. 1, S. 8 
Reg. Nr.13 bis 24 im AM BAM 6 (1976) Nr.1, S. 20/21 
Reg. Nr. 25 bis 37 im AM BAM 7 (1977) Nr. 1, S.19/21 
Reg. Nr. 38 bis 47 im AM BAM 8 (1978) Nr. 2, S. 87 
Reg . Nr. 48 bis 59 im AM BAM 9 (1979) Nr. 4, S. 161/162 
Reg. Nr. 60 bis 72 im AM BAM 11 (1981) Nr. 2, S. 128/130 

Reg. Nr. 73 bis 83 im AM BAM 12 (1982) Nr. 4, S. 389/390 
Reg. Nr. 84 bis 93 im AM BAM 14 (1984) Nr. 2, S.141/142 
Reg. Nr. 94 bis 105 im AM BAM 15 (1985) Nr. 2, S. 203/205 

und AM BAM 15 (1985) Nr. 3, S. 502 
Reg. Nr.106 bis 115 im AM BAM 16 (1986) Nr. 2, S.195/196 

Die nachstehenden Angaben hinsichtlich der Einsatzbereiche und klimatischen Bedingungen sollen nur eine allgemeine Information vermitteln . 
Weitere Aussagen über Störeinflüsse, Einfluß des Sauerstoffgehaltes, Temperatureinflüsse und Alarmverzögerungen sind in den entsprechenden 
Gutachten enthalten, die beim Einsatz beachtet werden müssen. Soll ein Meß- oder Warngerät eingesetzt werden, so ist es daher aus 
sicherheitstechnischen Gründen erforderlich, das vollständige Gutachten vom Hersteller anzufordern. 

Reg. Gaswarn- Hersteller bzw. Sicherheits- Datum Eignungsprüfung gern. EX-RL u. UVV- Klimatische Bedingun-
Nr. einrichtung Antragsteller technisches ,.Gase" (VBG 61) für den Einsatz im gen 

Gutachten Freien u. in geschlossenen Räumen zur (Temperatur T, relative 
BAM-Nr. Messung von folgenden Gasen und Feuchte R, Luftdruck p} 

Dämpfen im Gemisch mit Luft 

116 Warnex, Drägerwerk AG, 4-2670/84 19.06.1986 Methan, Ethan, Propan, n-Butan, n-He- o oc bis +40°C 
Modell 50 C Lübeck mit Nach· xan, n-Octan, Acetylen, Benzol, Toluol, 40% bis 96 % 
Modell100 C trag vom Methanol, Ethanol , 2-Propanol , Aceton, 920 mbar bis 1080 mbar 

04.09.1986 Wasserstoff 

117 Sieger-Gas- J. und. S. Sieger 4-3731/84 23.06.1986 Ethanol, Ethylacetat, Ethylen, Propan, Sensor: 
warngerät, Ud. Poole, Eng- (1 . Ergänzung n-Butan, n-Hexan, Kraftstoff JP4, 2-Bu- - 20 °C bis +80°C 
Modell FS16-S land; vertreten zu Reg. Nr.106) tanon, Toluol, Wasserstoff, Erdgas G 27 40% bis 98% 
mit Fernsen- durch Zellweger (DIN 3362) 920 mbar bis 1080 mbar 
sor F-780-A- Uster GmbH, Steuergerät: 
1120 Produktbereich ooc bis +40°C 

Sieger, München 

118 Meß- und H.Sewerin 4-4144/84 20.08.1986 Methan, Erdgas -10 oc bis +40° C 
Alarmgerät GmbH, ferner zur Warnung vor 30% bis 96% 
EX-TEC Combi Gütersloh Sauerstoffmangel 920mbar bis 1080mbar 
2 

119 Gasspürgerät lnterspiro GmbH, 4-3133/86 04.11.1986 Methan, Erdgas -20° C bis +40° C 
EXCHECK Forst (Baden) 30% bis 96% 

920 mbar bis 1080 mbar 

120 Combiwarn, Drägerwerk AG, 4-3335/84 18.12.1986 Wasserstoff, Methan, Ethan, Propan, n- 0°Cbis+40°C 
Modell 50C, Lübeck (1. Ergänzung zL Butan, n·Hexan, n-Octan, Acetylen, 40% bis 96% 
Modeii100C Reg. Nr.107) Benzol, Toluol, Aceton, Methanol, Etha- 920 mbar bis 1080 mbar 

nol, Propanol 
ferner zur Warnung vor Sauerstoffman-
gel 

121 Gaswar nein- Gesellschaft für 4-4264/84 03.08.1987 Methan Sensor: 
richtung Typ Gerätebau mbH, - 20 o C bis + 40 o C 
GMA 100 mit Dortmund 30% bis 96% 
Meßwertgeber 920 mbar bis 1080 mbar 
MWG 0238 EX Steuergerät: 
mit Sensor o oc bis +40°C 
MK91 

122 Meß- und H.Sewerin 4-3835/84 31 08.1987 Methan, Erdgas -10 o C bis + 40 o C 
Alarmgerät GmbH, ferner zur Warnung vor Sauerstoffman- 30% bis 96% 
EX-TEC-Com- Gütersloh gel 920mbar bis 1080mbar 
bi-P3 

123 Meß- und lnterspiro GmbH 4-4068/87 23.11.1987 Methan, Erdgas -10° C bis +40° C 
Alarmgerät Forst (Baden) ferner zur Warnung vor Sauerstoffman- 30% bis 96% 
COMBICHECK gel 920 mbar bis 1080 mbar 

124 Gaswarnein- Gesellschaft für 4-3550/85 03.11.1988 Methan Sensor: 
richtung GMA Gerätebau mbH, - 2ooc bis +40° C 
011 BG mit Dortmund 30% bis 96% 
Meßwertgeber 920 mbar bis 1080 mbar 
MWG 0238 EX Steuergerät: 
mit Sensor ooc bis 40°C 
MK91 

Für die sicherheitstechnischen Gutachten BAM 4-5010/76 (Reg. Nr. 48) und BAM 4-2333/76 (Reg. Nr. 53) wurde je ein 1. Nachtrag, für die Gutachten 
BAM 4-803/80 (Reg. Nr. 87) und BAM 4-2935 (Reg. Nr. 91) wurde je ein 2. Nachtrag abgegeben. 
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Bekanntmachung von Zulassungsscheinen, Neufassungen und Nachträge für 
die Verpackungsbauarten zum Transport gefährlicher Güter 

BUNDESANSTALT FÜR MATERIALFORSCHUNG UND -PRÜFUNG 
(SAM) 

1. Nachtrag zum 

ZULASSUNGSSCHEIN 
Nr. 0/BAM 3032/4G 

für die Bauart einer Verpackung zur Beförderung 
gefahrl i eher Güter 

Aktenzeichen 1.5/41 476 

Oie Kennzeichnung Nr. 7 des Zulassungsscheines wie folgt geändert 

fu\ 4G/X7/S/ .............. ./0/BAM 3032 - WPS 
~ Herstellungs-

. .. datum gem. Nr . 6.2 e), RM 001) 

Dieser Nachtrag gilt nur in Verbindung mit dem Zulassungsschein 
Nr. 0/BAM 3032/4G der Wellpappenfabrik GmbH, 6718 Grü nstadt 1 
vom 22.06.1987. 

Diesem Nachtrag liegt eine Rechtsmittelbelehrung bei. 

Dieser Nachtrag wird im "Amts- und Mitteilungsblatt der Bundesanstalt 
für Materialforschung und -prüfung, Berlin" (ISSN 0340-755 1) veröf
fentlicht. 

1000 Berlin 45, den 24.05.1989 
Unte r den Eichen 87 

BUNDESANSTALT FüR MATERIALFORSCHUNG UNO -PRüFUNG (SAM) 

Fachgruppe 1. 5 
Ge fahrgu tlllls eh 1 i eß ungen 

Laboratorium 1.54 
Verpackungen 

!mAu~ Im Auftrag 
- C' 
.J).~ -j 

Inl M Bauschke Dipl.-lng. H. W. Hübner 
Oberregierungsrat 

2. Nachtrag zum 

ZULASSUNGSSCHEIN 
Nr. 0/BAM 3032/4G 

für die Bauart einer Verpackung zur Beförderung 
gefährlicher Güter 

Aktenzeichen 1.5/41 476 

Die Kennzeichnung Nr. 7 des Zulassungsscheines wie folgt geändert 

(?\. 4G/X7/S/ ... . ........... /0/BAM 3032 - WSG 
~ Herstellungs-

datum gem. Nr. 6.2 e), RMOOl) 

Dieser Nachtrag gilt nur in Verbindung mit dem Zulassungsschein 
Nr. 0/BAM 3032/4G der Hellpappenfabrik GmbH, 6718 Grünstadt 1 
vom 22.06.1987. 

Diesem Nach tra~ liegt eine Rechtsmittelbelehrung bei. 

Dieser Nachtrag wird im "Amts- und Mitteilungsblatt der Bundesanstalt 
für Materialforschung und -prüfung, aerlin" (ISSN 0340-7551) veröf
fentlicht. 

1000 Berlin 45, den 26.05.1989 
Unter den Eichen 87 

BUNDESANSTALT FüR MATER! AL FORSCHUNG UNO -PRüFUNG ( BAM) 
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Fachgruppe 1.5 
Gefahrgutumschließungen 

Im Au~ftrag. 

~ 
Dipl.- g H. W. Hübner 
Oberregierungsrat 

1. Nachtrag zum 

Laboratorium 1.54 
Verpackungen 

Im Auftrag 

-:.!::, ""-c~') 
lng. M Bauschke 

ZULASSUNGSSCHEIN 
Nr. 0/BAM 3097/4G 

für die Bauart einer Verpackung zur Beförderung 
gefährlicher Güter 

Aktenzeichen 1.5/42 633 
1.5/41 711 

Gemäß Antrag der Fa. Marbert GmbH , 4000 Oüsseldorf 13, vom 29.07. 
1988, werden die Anforderungen an die Bauart Nr. 4, die Kennzeich
nung Nr. 7 und die Auflage Nr. 8.3 wie folgt erweitert: 

4. Anforderungen an die Bauart 

Die Bauart muß auch den Baumustern entsprechen, die gemäß Prüfbe
richt Nr. 102/89 vom 10.03.1989 der Forschungsstelle des Ver
bandes der Wellpappen-lndustrie e.V., 6100 Darmstadt, einer 
Bauartprüfung nach den "Richtlinien fur die Bauartprüfung und 
die Erteilung der Kennzeichn ung von Verpackungen fur die Befdr
derung gefährlicher Güter mit Seeschiffen- RM 001 -· vom 
28. Juni 1985 (Bundesanzeiger Nr . 157a vom 24. August 1985 ) 
unterzogen worden sind. 

7. Kennzeichnung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten Verpak
kungen sind dauerhaft und gut sichtbar wie folgt zu kennzeich
nen: 

CD 4G/Y*) /SI ••...••....•.• ./0/BAM 3097 - WPLA/80 
Herstellungs-
datum gern. Nr. 6.2 e), RM 001) 

*l An dieser Stelle ist entsprechend der Baugröße die jeweilige 
Bruttomasse unter Berücksichtigung des Grenzwertes nach 
Nr. 8.3 einzusetzen. 

Auflage 

8.3 Die Bruttomasse darf 12 kg bzw. 25 kg nicht überschreiten. 

Die physikalischen Eigenschaften der Füllgüter müssen den Ei
genschaften der im Prüfbericht gemäß Nr. 4 genannten Prüfflill
güter entsprechen. 

Dieser Nachtrag gilt nur in Verbindung mit dem Zulassungsschein 
Nr. 0/BAM 3097/4G vom 12.D8. 1987 der Fa. Marbert GmbH, 4000 Oüssel
dorf 13. 

Diesem Nachtrag liegt eine Rechtsmittelbelehrung bei. 

Dieser Nachtrag wird zu gegebener Zeit im "Amts- und Mitteilungs
blatt der Bundesanstalt fur Materialforschung und -prüfung, Berlin" 
(I SSN 0340-7551) veröffentlicht. 

1000 Berlin 45, den 18. Mai 1989 
Unter den Eichen 87 

BUNDESANSTALT FüR MATERIALFORSCHUNG UNO -PRüFUNG (BAM) 

Fachgruppe 1.5 
Gefahrgutums c h 1 i eß u ngen 

Im Auftrag 

Dipl.-lng. H.W. Hübner 
Oberregierungsrat 

Laboratorium 1.54 
Verpackungen 

Im Auftrag 

Dr. D. He 11 hammer 



zu L.Ässrü~lbsscHEiN 
Nr. D/BAM 3220/1A1 

für die Bauart einer Verpackung zur Beförderung 
gefährlicher Güter 

Aktenzeichen 1.5/43 033 

Gemäß Antrag der Bleiwerk Goslar GmbH & Co. KG, Postfach 1220 
in 3380 Goslar vom 13.02.1989, werden die Anforderungen an die 
Bauart Nr. 4 wie fo 1 gt erweitert: 

4. Die Bauart darf auch mit Kugelhähnen, Typen KA und KH/F 
der Fa. Richter Chemie- Technik GmbH, Postfach 609 in 
415Z Kempen/Ndrh.1 ausgeriistet werden. 

Dieser Nachtrag gi 1 t nur in Verbindung mit der l. Neufassung zum 
Zulassungsschein 0/BAM 3220/1A1 der Bleiwerk Goslar GmbH & Co. KG, 
Postfach 1220 in 3380 Goslar vom 24.08.1988. 

Diesem Nachtrag liegt eine Rechtsmittelbelehrung bei. 

~ieser Nachtrag wird im 'Amts- und Mitteilungsblatt der 3undesanstalt 
für Materialforschung und -priifung, aerl in' (! SSN 0340-7551) veröf
fentlicht. 

1000 Be~lin 45, den 25.05.1989 
Unter den Eichen 37 

BUNDESANSTALT FüR MAT~RIALFORSCHUNG UND -PRüFUNG (BAMI 

Fachgruppe 1.5 
Ge fahrgu tlJ!lsch 1 i eß un gen 

Im Auft(/g 

t(7,:L.u-
Dipl.-Ing. H. W. Hübner 
Oberregierungsrat 

Laboratorium 1.54 
Verpackungen 

Im Auftrag 

91. M9v/ 
Oipl.-lng. (F~I r1. Keßler 

ZULASSUNGSSCHEIN 
Nr. D/BAM 3390/4C1 

für die Bauart einer Verpackung zur Befdrderung 
gefährlicher Güter 

Aktenzeichen 1.5/43 046 

l. Rechtsgrundlagen 

1.1 § 5 der Verordnung über die Befdrderung gefährlicher Güter mit 
Seeschiffen ( Gefahrgutverordnung See - GGVSee), vom 27. Juni 
1986, (BGBl. I S. 962). 

1.2 § 9 Abs.3 Nr. 5 der Verordnung über die innerstaatliche und 
grenzüberschreitende Befdrderung gefährlicher Güter auf Straßen 
(Gefahrgutverordnung Straße- GGVS), vom 22. Juli 1985, 
(BGBl. I S. 1550), geändert durch die l. Straßen-Gefahrgut
änderungsverordnung vom 21.12.1987 (BGBl. I, S. 2858). 

1.3 § 9 Abs. 3 der Verordnung über die innerstaatliche und grenz
überschreitende Befdrderung gefährlicher Güter mit Eisenbahnen 
(Gefahrgutverordnung Eisenbahn- GGVE) vom 22. Juli 1985 
( BGBl. I Seite 1560),. geändert durch die 2. Eisenbahn-Gefahr
gutänderungsverordnung vom 21.12.1987 (BGBl. I, 5.2862). 

2. Antragsteller 

Gebr. Junghans 
7 230 Schramberg 

3. Beschreibung der Bauart 

Kiste aus Naturholz mit Innenverpackungen (Dosen aus Kunst
stoff) 

4. Anforderungen an die Bauart 

Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die gemäß Untersu
chungsbericht Nr. 1/1989 vom 27.04.1989 der Deutschen Ver
packungsmittel Gesellschaft mbH, 8505 Röthenbach einer 
Bauartprüfung nach den 'Richtlinien flir die Bauartprüfung und 
die Erteilung der Kennzeichnung von Verpackungen flir die Befcir
derung gefahrlicher GUter mit Seeschiffen- RM 001 -" vom 28. 
Juni 1985 (Bundesanzeiger Nr. 157a vom 24. August 1985) unterzo
gen worden sind. 

5. Zulassung 

Die unter Nr. 3 beschriebene Bauart wird unter der Voraus
setzung, d<ß die Anforderungen nach Nummer 4 erfüllt werden , 
z uge 1 assen. 

6. Fertigung von Verpackungen 

Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen serienmäßig 
gefertigt werden. Der Herste 11 er muß gewährleisten, daß bei den 
serienmäßig gefertigten Verpackungen die flir die Bauart festge
legten Anforderungen erflillt sind. 

7. Kennzeichnung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten Verpak
kungen sind dauerhaft und gut sichtbar wie folgt zu kennzeich
nen: 

~ 4Cl/Y30/S/ .... . .... . ..... /0/BAM 3390 - DVG 
\V Herstellungs-

datiJß gem. Nr. 6.2 e), RM 001) 

8. Auflagen über die Verwendung der Verpackungen 

8.1 Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten und 
entsprechend Nr. 7 gekennzeichneten Verpackungen dürfen fur ge
fährliche Güter verwendet werden, wenn flir sie nach den Vor
schriften der GefahrgutVSee/GGVS/GGVE solche Verpackungen zu
lässig sind. 

8.2 Die Verpackungen dürfen flir gefährliche Güter der Verpackungs
gruppe I! oder!!! verwendet werden. 

8.3 Die Bruttomasse darf 30,0 kg nicht überschreiten. 

Die physikalischen Eigenschaften der Füllgüter müssen den Ei
genschaften der im Prüfbericht gemäß Nr. 4 genannten Prüfflill
güter entsprechen. 

8.4 -

8.5 Wird die zugelassene Verpackungsbauart als zusammengesetzte 
Verpackung - auch mit anderen als in diesem Zulassungsschein 
beschriebenen Innenverpackungen - verwendet, muß nachweisbar 
sichergestellt sein, daß die zusammengesetzte Verpackung mit 
den Innenverpackungen ebenso wirksam ist wie die zugelassene 
Verpackungsbauart. 

8,6 Die Überwachung der Fertigung von Verpackungen nach dieser 
Bauart muß nach den "Technischen Richtlinien für die Überwa
chung der Fertigung von Verpackungen zur Beförderung gefährli
cher Güter (TRV 0011" - Verkehrsblatt Heft 16, 1987, S. 562 , 
durchgeführt werden. 

9, Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweisbar sicherstel
len, daß alle Auflagen über die Verwendung der Verpackungen dem
jenigen, der die Verpackungen für Gefahrgut erstmalig einsetzt/ 
befüllt, bekannt sind. 

10. Sonstiges 

10.1 Die Bauart entspricht den in den internationalen übereinkommen 
für den Straßenverkehr (ADR), Eisenbahnverkehr (RIO) und See
verkehr (IMDG-Code) sowie den in den Empfehlungen der Vereinten 
Nationen (UNI festgelegten Prüfanforderungen für Verpackungen 
zur Beförderung gefährlicher Güter. 

10.2 Diese Zulassuno wird unter dem Vorbehalt des jederzeitigen 
Widerrufs erteilt. 

10.3 Diesem Zulassungsschein liegt eine Rechtsmittelbelehrung bei. 

10,4 Dieser Zulassungsschein wird zu gegebener Zeit im "Amts- und 
Mitteilungsblatt der Bundesanstalt für Materialforschung und 
-prüfung, Berlin" (!SSN 0340-7551) veröffentlicht, 

1000 Berlin 45, den 24.05.1989 
Unter den Eichen 87 

BUNDESANSTALT FüR MATERIALFORSCHUNG UND -PRüFUNG (BAM) 

Fachgruppe 1. 5 
Gefahrgutumschließungen 

~-~~ 
Dr.-lng. B. Schulz-Forberg 
Direktor und Professor 

~aboratorium 1.54 
terpackungen 

Dipl.-Ing. H. W. Hübner 
Oberregierungsrat 
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ZULASSUNGSSCHEIN 
Nr. 0/BAM 3405/4G 

für die Bauart einer Verpackung zur Beförderung 
gefährlicher Güter 

Aktenzeichen 1.5/42963-1 

1. Rechtsgrundlagen 

1.1 § 5 der Verordnung über die Beförderung gefährlicher Güter mit 
Seeschiffen (Gefahrgutverordnung See- GGVSee), vom 27. Juni 
1986, (BGBl. I S. 962). 

1.2 § 9 Abs.3 Nr. 5 der Verordnung Uber die innerstaatliche und 
grenzüberschreitende Beförderung gefährlicher Güter auf Straßen 
(Gefahrgutverordnung Straße- GGVS), vom 22. Juli 1985, 
(BGBl. I S. 1550), geändert durch die 1. Straßen-Gefahrgut
änderungsverordnung vom 21.12.1987 (BGBl. I, S. 2858). 

1.3 § 9 Abs. 3 der Verordnung über die innerstaatliche und grenz
überschreitende Beförderung gefährlicher Güter mit Eisenbahnen 
(Gefahrgutverordnung Eisenbahn - GGVE) vom 22. Juli 1985 
(BGBl. I Seite 1560), geändert durch die 2. Eisenbahn-Gefahr
gutänderungsverordnung vom 21.12.1987 (BGB1. I, S.2862). 

2. Antragsteller 

Wellpappe Wiesloch 
Postfach 12 60 
6837 St. Leon Rot 1 

3. Beschreibung der Bauart 

Kiste aus einwelliger Wellpappe mit Innenverpackungen (Flaschen 
aus Kunststoff, Sack aus Kunststoffolie) 

4. Anforderungen an die Bauart 

Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die gemäß Prüfbe
richt Nr. 141 vom 09. November 1988 der Wellpappe Wiesloch, 
Zweign. d. Holfelder Werke GmbH & Co. KG, 6837 St. Leon-Rot 1, 
einer Bauartprüfung nach den "Richtlinien für die Bauartprüfung 
und die Erteilung der Kennzeichnung von Verpackungen für die 
Beförderung gefährlicher Güter mit Seeschiffen- RM 001 -" vom 
28. Juni 1985 (Bundesanzeiger Nr. 157a vom 24. August 1985) 
unterzogen worden sind. 

5. Zulassung 

Die unter Nr. 3 beschriebene Bauart wird unter der Voraus
setzung, daß die Anforderungen nach Nummer 4 erfüllt werden, 
zugelassen. 

6. Fertigung von Verpackungen 

Nach der zugelassenen Bauart 1Urfen Verpackungen serienmäßig 
gefertigt werden. Der Hersteller muß gewährleisten, daß bei den 
serienmäßig gefertigten Verpackungen die für die Bauart festge
legten Anforderungen erfüllt sind. 

7. Kennzeichnung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten Verpak
kungen sind dauerhaft und gut sichtbar wie folgt zu kennzeich
nen: 

0 4G/X*) !SI •••.•••••••••• ./0/BAM 3405 - HOW 
Herstellungs-
datum gern. Nr. 6.2 e), RM 001) 

*l An dieser Stelle ist entsprechend der Baugröße die jeweilige 
Bruttomasse unter Berücksichtigung des Grenzwertes nach 
Nr. 8. 3 einzusetzen. 

8. Auflagen über die Verwendung der Verpackungen 

8.1 Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten und 
entsprechend Nr. 7 gekennzeichneten Verpackungen dürfen für ge
fährliche Güter verwendet werden, wenn für sie nach den Vor
schriften der GefahrgutVSee/GGVS/GGVE solche Verpackungen zu
lässig sind. 

8.2 Die Verpackungen dürfen für gefährliche Güter der Verpackungs
gruppe I, II oder I II verwendet werden. 

8.3 Die 9ruttomasse darf 22,6 kg nicht überschreiten. 

Die physikalischen Eigenschaften der Füllgüter müssen den Ei
genschaften der im Prüfbericht gemäß Nr. 4 genannten Prüffüll
gUter entsprechen. 

8.4 -

8.5 Wird die zugelassene Verpackungsbauart als zusammengesetzte 
Verpackung - auch mit anderen als in diesem Zulassungsschein 
beschriebenen Innenverpackungen - verwendet, muß nachweisbar 
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sichergestellt sein, daß die zusammengesetzte Verpackung mit 
den Innenverpackungen ebenso wirksam ist wie die zugelassene 
Verpackungsbauart. 

8.6 Die Überwachung der Fertigung von Verpackungen nach dieser 
Bauart muß nach den "Technischen Richtlinien für die Überwa
chung der Fertigung von Verpackungen zur Beförderung gefährli
cher Güter (TRV 001)"- Verkehrsblatt Heft 16, 1987, S. 562, 
durchgeführt werden. 

9. Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweisbar sicherstel
len, daß alle Auflagen Uber die Verwendung der Verpackungen dem
jenigen, der die Verpackungen für Gefahrgut erstmalig einsetzt/ 
befüllt, bekannt sind. 

10. Sonstiges 

10.1 Die Bauart entspricht den in den internationalen übereinkommen 
für den Straßenverkehr (ADR), Eisenbahnverkehr (RIO), Seeverkehr 
(IMDG-Code) und Luftverkehr (ICAO-TI) sowie den in den Empfeh
lungen der Vereinten Nationen (UN) festgelegten Prüfanforderun
gen für Verpackungen zur Beförderung gefährlicher Güter. 

10.2 Diese Zulassung wird unter dem Vorbehalt des jederzeitigen 
Widerrufs erteilt. 

10.3 Diesem Zulassungsschein liegt eine Rechtsmittelbelehrung bei. 

10.4 Dieser Zulassungsschein wird zu gegebener Zeit im "Amts- und 
Mitteilungsblatt der Bundesanstalt für Materialforschung und 
-prüfung, Berlin" (ISSN 0340-7551) veröffentlicht. 

1000 Berlin 45, den 17. f1ai 1989 
Unter den Eichen 87 

BUNDESANSTALT FüR MATERIALFORSCHUNG UND -PRüFUNG (BAM) 

Fachgruppe 1. 5 
Gefahrgutumschließungen 

Dr.-Ing. B. Schulz-Forberg 
Direktor und Professor 

Laboratorium 1.54 
Verpackungen 

Dipl.-Ing. H. W. Hübner 
Oberregierungsrat 

ZULASSUNGSSCHEIN 
Nr. 0/BAM 3406/4G 

für die Bauart einer Verpackung zur Beförderung 
gefährlicher Güter 

Aktenzeichen 1.5/42963-2 

1. Rechtsgrundlagen 

1.1 § 5 der Verordnung über die Beförderung gefährlicher Güter mit 
Seeschiffen (Gefahrgutverordnung See- GGVSee), vom 27. Juni 
1986, ( BGBl. I S. 962). 

1.2 § 9 Abs.3 Nr. 5 der Verordnung über die innerstaatliche und 
grenzüberschreitende Beförderung gefährlicher Güter auf Straßen 
(Gefahrgutverordnung Straße- GGVS), vom 22. Juli 1985, 
(BGBl. I S. 1550), geändert durch die 1. Straßen-Gefahrgut
änderungsverordnung vom 21.12.1987 ( BGBl. I, S. 2858). 

1.3 § 9 Abs. 3 der Verordnung über die innerstaatliche und grenz
überschreitende Beförderung gefährlicher Güter mit Eisenbahnen 
(Gefahrgutverordnung Eisenbahn - GGVE) vom 22. Juli 1985 
(BGBl. I Seite 1560), geändert durch die 2. Eisenbahn-Gefahr
gutänderungsverordnung vom 21.12.1987 (BGBl. I, 5.2862). 

2. Antragsteller 

Wellpappe Wiesloch 
Postfach 12 60 
6837 St. Leon Rot 1 

3. Beschreibung der Bauart 

Kiste aus einwelliger Wellpappe mit Innenverpackungen (Flaschen 
aus Kunststoff, Sack aus Kunststoffolie) 

4. Anforderungen an die Bauart 

Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die gemäß Prüfbe
richt Nr. 141 vom 09. November 1988 der Wellpappe Wiesloch, 
Zweign. d. Holfelder Werke GmbH & Co. KG, 6837 St. Leon-Rot 1, 
einer Bauartprüfung nach den "Richtlinien für die Bauartprüfung 
und die Erteilung der Kennzeichnung von Verpackungen für die 
Beförderung gefährlicher Güter mit Seeschiffen - RM 001 -" vom 



28. Juni 1985 (Bundesanzeiger Nr. 157a vom 24. August 1985) 
unterzogen worden sind. 

5. Zulassung 

Die unter Nr. 3 beschriebene Bauart wird unter der Voraus
setzung, daß die Anforderungen nach Nummer 4 erfüllt werden, 
zugelassen. 

6. Fertigung von Verpackungen 

Nach d~r zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen serienmäßig 
gefert1gt werden. Der Hersteller muß gewährleisten daß bei den 
serienmäßig gefertigten Verpackungen die für die B~uart festge
legten Anforderungen erfüllt sind. 

7. Kennzeichnung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten Verpak
kung~n sind dauerhaft und gut sichtbar wie folgt zu kennzeich
nen: 

~ 4G/Y*)/S/ ••••••••••••••• /D/BAM 3406- HOW 
\!}_) Herstellungs-

datum gern. Nr. 6.2 e), RM 001) 

*) An dieser Stelle ist entsprechend der Baugröße die jeweilige 
Bruttomasse unter Berücksichtigung des Grenzwertes nach 
Nr. 8.3 einzusetzen. 

B. Auflagen über die Verwendung der Verpackungen 

8.1 Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten und 
e~tsp~echen? Nr. 7 gekennzeichneten Verpackungen dürfen für ge
fahrllche Guter verwendet werden, wenn für sie nach den Vor
schriften der GefahrgutVSee/GGVS/GGVE solche Verpackungen zu
lässig sind. 

8.2 Die Verpackungen dürfen für gefährliche Güter der Verpackungs
gruppe II oder III verwendet werden. 

8.3 Die Bruttomasse darf 26,8 kg nicht überschreiten. 

Die physikalischen Eigenschaften der Füllgüter müssen den Ei
genschaften der im Prüfbericht gemäß Nr. 4 genannten Prüffüll
gUter entsprechen. 

B.4 -

8.5 Wird die zugelassene Verpackungsbauart als zusammengesetzte 
Verpackung - auch mit anderen als in diesem Zulassungsschein 
b:schriebenen Innenverpackungen- verwendet, muß nachweisbar 
s1chergestellt sein, daß die zusammengesetzte Verpackung mit 
den Innenverpackungen ebenso wirksam ist wie die zugelassene 
Verpackungsbauart. 

8.6 Die Überwachung der Fertigung von Verpackungen nach dieser 
Bauart muß nach den "Technischen Richtlinien für die Überwa
chung der Fertigung von Verpackungen zur Beförderung gefährli
cher GUter (TRV 001)"- Verkehrsblatt Heft 16, 1987, s. 562, 
durchgeführt werden. 

9. Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweisbar sicherstel
~en~ daß alle ~uflagen über die Verwendung der Verpackungen dem
Jenlgen, der d1e Verpackungen für Gefahrgut erstmalig einsetzt/ 
befüllt, bekannt sind. 

10. Sonstiges 

10.1 Die Bauart entspricht den in den internationalen übereinkommen 
für den Straßenverkehr (ADR), Eisenbahnverkehr (RIO), Seeverkehr 
(IMDG-Code) und.Luftverk:hr (ICAO-TI) sowie den in den Empfeh
lungen der Vere1nten Nat1onen (UN) festgelegten Prüfanforderun
gen für Verpackungen zur Beförderung gefährlicher Güter. 

10.2 Diese Zulassung wird unter dem Vorbehalt des jederzeitigen 
Widerrufs erteilt. 

10.3 Diesem Zulassungsschein liegt eine Rechtsmittelbelehrung bei. 

10.4 Dieser Zulassungsschein wird zu gegebener Zeit im "Amts- und 
Mitteilungsblatt der Bundesanstalt für Materialforschung und 
-prüfung, Berlin" (ISSN 0340-7551) veröffentlicht. 

1000 Berlin 45, den 17. Mai 1989 
Unter den Eichen 87 

BUNDESANSTALT FüR MATERIALFORSCHUNG UND -PRüFUNG (BAM) 

Fachgruppe 1. 5 
Gefahrgutumschließungen 

Dr.-Ing. B. Schulz-Forberg 
Direktor und Professor 

Laboratorium 1.54 
Verpackungen 

Dipl.-Ing. H. W. Hübner 
Oberregierungsrat 

ZULASSUNGSSCHEIN 
Nr. D/BAM 3407/4G 

fUr die Bauart einer Verpackung zur Beförderung 
gefährlicher GUter 

Aktenzeichen 1.5/42963-3 

1. Rechtsgrundlagen 

1.1 § 5 der Verordnung Uber die Beförderung gefährlicher Güter mit 
Seeschiffen (Gefahrgutverordnung See- GGVSee), vom 27. Juni 
1986, (BGBl. I S. 962). 

1.2 § 9 Abs.3 Nr. 5 der Verordnung über die innerstaatliche und 
grenzüberschreitende Beförderung gefährlicher Güter auf Straßen 
(Gefahrgutverordnung Straße - GGVS), vom 22. Juli 1985, 
(BGBl. I S. 1550), geändert durch die 1. Straßen-Gefahrgut
änderungsverordnung vom 21.12.1987 (BGBl. I, S. 2858). 

1.3 § 9 Abs. 3 der Verordnung über die innerstaatliche und grenz
überschreitende Beförderung gefährlicher GUter mit Eisenbahnen 
(Gefahrgutverordnung Eisenbahn - GGVE) vom 22. Juli 1985 
(BGBl. I Seite 1560), geändert durch die 2. Eisenbahn-Gefahr
gutänderungsverordnung vom 21.12.1987 (BGB1. I, S.2862). 

2. Antragsteller 

Wellpappe Wiesloch 
Postfach 12 60 
6837 St. Leon Rot 1 

3. Beschreibung der Bauart 

4. 

Kiste aus einwelliger Wellpappe mit Innenverpackungen (Flaschen 
aus Kunststoff, Sack aus Kunststoffolie) 

Anforderungen an die Bauart 

D~e Bauart muß den Baumustern entsprechen, die gemäß Prüfbe
rlc~t Nr. 141 vom 09. November 1988 der Wellpappe Wiesloch, 
Zwe1gn. d, Holfelder Werke GmbH & Co. KG, 6837 St. Leon-Rot 1, 
einer.Bauart~rüfung nach den."Richtlinien für die Bauartprüfung 
und d1e Erte1lung der Kennze1chnung von Verpackungen für die 
Beförderung gefährlicher GUter mit Seeschiffen - RM 001 -" vom 
28. Juni 1985 (Bundesanzeiger Nr. 157a vom 24. August 1985) 
unterzogen worden sind. 

5, Zulassung 

Die unter Nr. 3 beschriebene Bauart wird unter der Voraus
setzung, daß die Anforderungen nach Nummer 4 erfüllt werden, 
zugelassen. 

6. Fertigung von Verpackungen 

Nach d:r zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen serienmäßig 
gefert1gt werden. Der Hersteller muß gewährleisten, daß bei den 
serienmäßig gefertigten Verpackungen die für die Bauart festge
legten Anforderungen erfüllt sind. 

7. Kennzeichnung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten Verpak
kungen sind dauerhaft und gut sichtbar wie folgt zu kennzeich-
nen: 

{u\ 4G/Z*)/S/ ............... /D/BAM 3407 - HOW 
~ Herstellungs-

datum gern. Nr. 6.2 e), RM 001) 

*) An dieser Stelle ist entsprechend der Baugröße die jeweilige 
Bruttomasse unter Berücksichtigung des Grenzwertes nach 
Nr. 8.3 einzusetzen. 

8. Auflagen über die Verwendung der Verpackungen 

8.1 Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten und 
e~tsp~echend Nr. 7 gekennzeichneten Verpackungen dürfen für ge
fahrllche GUter verwendet werden, wenn für sie nach den Vor
schriften der GefahrgutVSee/GGVS/GGVE solche Verpackungen zu
lässig sind. 

8.2 Die Verpackungen dürfen für gefährliche GUter der Verpackungs
gruppe III verwendet werden. 

8.3 Die Bruttomasse darf 3D,9 kg nicht überschreiten. 

Die physikalischen Eigenschaften der Füllgüter müssen den Ei
genschaften der im Prüfbericht gemäß Nr. 4 genannten Prüffüll
gUter entsprechen. 

8.4 -

8.5 Wird die zugelassene Verpackungsbauart als zusammengesetzte 
Verpackung - auch mit anderen als in diesem Zulassungsschein 
beschriebenen Innenverpackungen - verwendet, muß nachweisbar 
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s ichergestellt sein, daß die zusammengesetzte Verpackung mit 
den Innenverpackungen ebenso wirksam ist wie die zugelassene 
Verpackungsbauart. 

8.6 Die Überwachung der Fertigung von Verpackungen nach dieser 
Bauart muß nach den "Technischen Richtlinien fUr die Überwa
c hung der Fertigung von Verpackungen zur Beförderung gefährli
cher GUter (TRV 001)"- Verkehrsblatt Heft 16, 1987, S. 562, 
durchgeführt werden. 

9. Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweisbar sicherstel 
len, daß alle Auflagen über die Verwendung der Verpackungen dem
jenigen, der die Verpackungen für Gefahrgut erstmalig einsetzt/ 
befüll t, bekannt sind. 

10. Sonstiges 

10.1 Die Bauart entspricht den in den internationalen übereinkommen 
für den Straßenverkehr (ADR), Eisenbahnverkehr (RIO), Seeverkehr 
(IMDG-Code) und Luftverkehr (ICAO-TI) sowie den in den Empfeh
lungen der Vereinten Nationen (UNI festgelegten Prüfanforderun
gen für Verpackungen zur Beförderung gefährlicher GUter. 

10.2 Diese Zulassung wird unter dem Vorbehalt des jederzeitigen 
Widerrufs erteilt. 

10. 3 Diesem Zulassungsschein liegt eine Rechtsmittelbelehrung bei. 

10.4 Dieser Zulassungsschein wird zu gegebener Zeit im "Amt s- und 
Mitteilungsblatt der Bundesanstalt für Materialforschung und 
-prUfung, Berlin" (ISSN 0340-7551) veröffentlicht. 

1000 Berlin 45, den 17. Mai 1989 
Unter den Eichen 87 

BUNDESANSTALT FüR MATERIALFORSCHUNG UND -PRüFUNG (BAM) 

Fa ch gruppe 1.5 
Gefa hrgutumschließungen 

Laboratorium 1.54 
Verpackungen 

Dr . -lng. B. Schulz-Forberg 
Direktor und Professor 

Dipl.-Ing. H. W. HUbner 
Oberregierungsrat 

ZULASSUNGSSCHEIN 
Nr. D/BAM 3408/4G 

für die Bauart einer Verpackung zur Beförderung 
gefährlicher GUter 

Aktenzeichen 1.5/42964-1 

1. Rechtsgrundlagen 

1.1 § 5 der Verordnung über die Beförderung gefährlicher GUter mit 
Seeschiffen (Gefahrgutverordnung See- GGVSee), vom 27. Juni 
1986, (BGBl. I S. 962). 

1.2 § 9 Abs.3 Nr . 5 der Verordnung Uber die innerstaatliche und 
grenzüberschreitende Beförderung gefährlicher Güter auf Straßen 
(Gefahrgutverordnung Straße - GGVS) , vom 22. Juli 1985, 
(BGBl. I S. 1550), geändert durch di e 1. Straßen-Gefahrgut
änderungsverordnung vom 21.12.1987 (BGB1. I, S. 2858). 

1. 3 § 9 Abs. 3 der Verordnung Uber die innerstaatliche und grenz
überschreitende Beförderung gefährlicher GUter mit Eisenbahnen 
(Gefahrgutverord nung Eisenbahn - GGVE) vom 22. Juli 1g95 
(BGBl. I Seite 1560), geändert durch die 2. Eisenbahn-Gefahr
gutänderungsverordnung vom 21.12.1987 (BGB1. I, S.2862). 

2. Antragstel l er 

Wellpappe Wiesloch 
Postfach 12 60 
6837 St. Leon Rot 1 

3. Beschreibung der Bauart 

Kiste aus einwelliger Wellpappe mit Innenverpackungen (Flaschen 
aus Kunststoff, Sack aus Kunststoffolie) 

4. Anforderungen an die Bauart 
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Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die gemäß Prüfbe
r icht Nr. 142 vom og . November 1988 der Wellpappe Wiesloch, 
Zweign. d. Holfelder Werke GmbH & Co . KG, 6837 St. Leon-Rot 1, 
einer Bauartprüfung nach den "Richtlinien für die Bauar tprüfung 
und die Erteilung der Kennzeichnung von Verpackungen für die 
Beförderung gefährlicher GUter mit Seeschiffen - RM 001 -" vom 
28. Juni 1985 (Bundesanzeiger Nr . 157a vom 24. August 1985) 
unterzoge n wo rde n sind . 

5. Zulassung 

Die unter Nr. 3 beschriebene Bauart wird unter der Voraus
setzung , daß die Anforderungen nach Nummer 4 erfüllt werden , 
zugelassen. 

6. Fertigung von Verpackungen 

Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen serienmäßig 
gefertigt werden. Der Hersteller muß gewährleisten , daß bei den 
serienmäßig gefertigten Verpackungen die fUr die Bauart fes tge
legten Anforderungen erfüllt sind. 

7. Kennzeichnung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten Verpak
kungen sind dauerhaft und gut sichtbar wie folgt zu kennzeich
nen: 

CD 4G/X*)/S/ ••••••••••••••• /D/BAM 3408- HOW 
Herstellungs-
datum gern. Nr. 6.2 e), RM 001) 

*I An dieser Stelle ist entsprechend der Baugröße die jewei lige 
Bruttomasse unter Berücksichtigung des Grenzwertes nach 
Nr. 8.3 einzusetzen. 

8. Auflagen über die Verwendung der Verpackungen 

8. 1 Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten und 
entsprechend Nr. 7 gekennzeichneten Verpackungen dürfen fUr ge
fährliche Güter verwendet werden, wenn fUr sie nach den, Vor
schriften der GefahrgutVSee/GGVS/GGVE solche Verpackungen zu-
lässig sind. · 

8.2 Die Verpackungen dürfen für gefährliche GUter der Verpackungs
gruppe I , II oder III verwendet werden. 

8. 3 Die Bruttomasse darf 32,8 kg nicht überschreiten. 

Die physikalischen Eigenschaften der FüllgUter müssen den Ei
genschaften der im Prüfbericht gemäß Nr. 4 genannten Prüffüll
gUter entsprechen. 

8.4 -

8. 5 Wird die zugelassene Verpackungsbauart als zusammengesetzte 
Verpackung- auch mit anderen als in diesem Zulassungsschein 
beschriebenen Innenverpackungen - verwendet, muß nachweisbar 
sichergestellt sein, daß die zusammengesetzte Verpackung mit 
den Innenverpackungen ebenso wirksam ist wie die zugelassene 
Verpackungsbauart. 

8.6 Die Überwachung der Fertigung von Verpackungen nach dieser 
Bauart muß nach den "Technischen Richtlinien für die Überwa
chung der Fertigung von Verpackungen zur Beförderung gefährli
cher GUter (TRV 001)" - Verkehrsblatt Heft 16, 1987, S. 562, 
durchgeführt werden. 

9. Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweisbar sicherstel 
len, daß alle Auflagen Uber die Verwendung der Verpackungen dem
jenigen, der die Verpackungen für Gefahrgut erstmalig einsetzt/ 
befUllt, bekannt sind. 

10. Sonstiges 

10.1 Die Bauart entspricht den in den internationalen Obereinkommen 
für den Straßenverkehr (ADR), Eisenbahnverkehr (R IO), Seeverkehr 
(IMDG- Code) und Luftverkehr (ICAO-Tl) sowie den in den Empfeh
lungen der Vereinten Nationen (UNI festge l egten Prüfanforderun
gen für Verpackungen zur Beförderung gefährlicher Güter. 

10.2 Diese Zulassung wird unter dem Vorbehalt des jederzeitigen 
Widerrufs erteilt. 

10.3 Diesem Zulassungsschein liegt eine Rechtsmittelbelehrung bei. 

10. 4 Dieser Zulassungsschein wird zu gegebener Zeit im "Amts- und 
Mitteilungsblatt der Bundesanstalt für Materialforschung und 
-prüfung, Berlin" (ISSN 0340-7551) veröffentlicht. 

1000 Berlin 45, den 17. Mai 1989 
Unter den Eichen 87 

BUNDESANSTALT FORMATERIALFORSCHUNG UND -PRüFUNG (BAM) 

Fachgruppe 1. 5 
Gefahrgutumschließungen 

Dr . -Ing . B. Schulz-Forberg 
Di rektor und Professor 

Laboratorium 1. 54 
Verpackungen 

Dipl.-Ing. H. W. HUbner 
Oberregierungsrat 



ZULASSUNGSSCHEIN 
Nr. 0/BAM 3409/4G 

für die Bauart einer Verpackung zur Beförderung 
gefährlicher GUter 

Aktenzeichen 1.5/42964-2 

1. Rechtsgrundlagen 

1.1 § 5 der Verordnung Uber die Beförderung gefährlicher GUter mit 
Seeschiffen (Gefahrgutverordnung See- GGVSee), vom 27. Juni 
1986, (BGBl. I S. 962). 

1. 2 § 9 Abs.3 Nr. 5 der Verordnung Uber die innerstaatliche und 
grenzüberschreitende Beförderung gefährlicher GUter auf Straßen 
(Gefahrgutverordnung Straße- GGVS), vom 22. Juli 1985, 
(BGBl. I s. 1550), geändert durch die 1. Straßen-Gefahrgut
änderungsverordnung vom 21.12.1987 (BGB1. I, S. 2B58). 

1. 3 § 9 Abs. 3 der Verordnung über die innerstaatliche und grenz
überschreitende Beförderung gefährlicher GUter mit Eisenbahnen 
(Gefahrgutverordn ung Eisenbahn - GGVE) vom 22. Juli 19B5 
(BGBl. I Seite 1560), geändert durch die 2. Eisenbahn-Gefahr
gutänderungsverordnung vom 21.12.1987 (BGB1. I, S.2862). 

2. Antragsteller 

Wellpappe Wiesloch 
Postfach 12 60 
6837 St. Leon Rot 1 

3. Beschreibung der Bauart 

Kiste aus einwelliger Wellpappe mit Innenverpackungen (Flaschen 
aus Kunststoff, Sack aus Kunststoffolie) 

4. Anforderungen an die Bauart 

Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die gemäß Prüfbe
richt Nr. 142 vom 09. November 1988 der Wellpappe Wiesloch, 
Zweign. d. Holfelder Werke GmbH & Co. KG, 6837 St. Leon-Rot 1, 
einer Bauartprüfung nach den "Richtlinien für die Bauartprüfung 
und die Erteilung der Kennzeichnung von Verpackungen für die 
Beförderung gefährlicher Güter mit Seeschiffen - RM 001 -" vom 
28. Juni 1985 (Bundesanzeiger Nr. 157a vom 24. August 1985) 
unterzogen worden sind. 

5. Zulassung 

Die unter Nr. 3 beschriebene Bauart wird unter der Voraus
setzung, daß die Anforderungen nach Nummer 4 erfüllt werden, 
zugelassen. 

6. Fertigung von Verpackungen 

Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen serienmäßig 
gefertigt werden. Der Hersteller muß gewährleisten, daß bei den 
serienmäßig gefertigten Verpackungen die für die Bauart festge
legten Anforderungen erfüllt sind. 

7. Kennzeichnung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten Verpak
kungen sind dauerhaft und gut sichtbar wie folgt zu kennzeich
nen: 

r:'\ 4G/Y*)/S/ ••••••••••••••• /D/BAM 3409 - HOW 
~ Herstellungs-

datum gern. Nr. 6.2 e), RM 001) 

*) An dieser Stelle ist entsprechend der Baugröße die jeweilige 
Bruttomasse unter Berücksichtigung des Grenzwertes nach 
Nr. 8.3 einzusetzen. 

8. Auflagen über die Verwendung der Verpackungen 

8.1 Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten und 
entsprechend Nr. 7 gekennzeichneten Verpackungen dürfen für ge
fährliche GUter verwendet werden, wenn für sie nach den Vor
schriften der GefahrgutVSee/GGVS/GGVE solche Verpackungen zu
lässig sind. 

8.2 Die Verpackungen dürfen für gefährliche Güter der Verpackungs
gruppe !I oder !!! verwendet werden. 

8.3 Die Bruttomasse darf 36,8 kg nicht überschreiten. 

Die physikalischen Eigenschaften der Füllgüter müssen den Ei
genschaften der im Prüfbericht gemäß Nr. 4 genannten Prüffüll
guter entsprechen. 

8.4 -

8.5 Wird die zugelassene Verpackungsbauart als zusammengesetzte 
Verpackung - auch mit anderen als in diesem Zulassungsschein 
beschrie~enen lnnenverpackunqen -verwendet, muß nachweisbar 

sichergestellt sein, daß die zusammengesetzte Verpackung mi t 
den Innenverpackungen ebenso wirksam ist wie die zugelassene 
Verpackungsbauart. 

8.6 Die Überwachung der Fertigung von Verpackungen nach diese r 
Bauart muß nach den "Technischen Richtlinien für die Oberwa
chung der Fertigung von Verpackungen zur Beförderung gefäh rli 
cher Güter (TRV 001)" - Verkehrsblatt Heft 16, 1987, S. 562, 
durchgeführt werden. 

9. Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweisbar sicherstel
len, daß alle Auflagen über die Verwendung der Verpackungen dem
jenigen, der die Verpackungen für Gefahrgut erstmalig einsetzt/ 
befüllt, bekannt sind. 

10. Sonstiges 

10.1 Die Bauart entspricht den in den internationalen übereinkommen 
für den Straßenverkehr (ADR), Eisenbahnverkehr (RIO), Seeverkehr 
(IMDG-Code) und Luftverkehr (ICAO-TI) sowie den in den Empfeh-
1 ungen der Vereinten Nationen (UN) festgelegten Prüfanforderun
gen für Verpackungen zur Beförderung gefährlicher Güter. 

10.2 Diese Zulassung wird unter dem Vorbehalt des jederzeitigen 
Widerrufs erteilt. 

10.3 Diesem Zulassungsschein liegt eine Rechtsmittelbelehrung bei . 

10.4 Dieser Zulassungsschein wird zu gegebener Zeit im "Amts- und 
Mitteilungsblatt der Bundesanstalt für Materialforschung und 
-prüfung, Berlin" (!SSN 0340-7551) veröffentlicht. 

1000 Berlin 45, den 17. Mai 1989 
Unter den Eichen B7 

BUNDESANSTALT FüR MATERIALFORSCHUNG UND -PRüFUNG (BAM) 

Fachgruppe 1. 5 
Gefahrgutumschließungen 

Laboratorium 1.54 
Verpackungen 

Dr.-Ing. B. Schulz-Forberg 
Direktor und Professor 

Dipl.-lng. H. W. HUbner 
Oberregierungsrat 

ZULASSUNGSSCHEIN 
Nr . D/BAM 3410/4G 

für die Bauart einer Verpackung zur Beförderung 
gefährlicher GUter 

Aktenzeichen 1.5/42964-3 

1. Rechtsgrundlagen 

1.1 § 5 der Verordnung über die Beförderung gefährlicher Güter mit 
Seeschiffen (Gefahrgutverordnung See- GGVSee), vom 27. Juni 
1986, (BGBl. I S. 962). 

1.2 § 9 Abs.3 Nr. 5 der Verordnung über die innerstaatliche und 
grenzüberschreitende Beförderung gefährlicher GUter auf Straßen 
(Gefahrgutverordnung Straße- GGVS), vom 22. Juli 1985, 
(BGBl. I S. 1550), geändert durch die 1. Straßen-Gefahrgut
änderungsverordnung vom 21.12.1987 (BGBl. I, S. 2858). 

1.3 § 9 Abs. 3 der Verordnung über die innerstaatliche und grenz
überschreitende Beförderung gefährlicher GUter mit Ei senbahnen 
(Gefahrgutverordnung Eisenbahn- GGVE) vom 22. Juli 1985 
(BGBl. I Seite 1560), geändert durch die 2. Eisenbahn-Gefahr
gutänderungsverordnung vom 21.12.1987 (BGB1. I, S.2862). 

2. Antragsteller 

Wellpappe Wiesloch 
Postfach 12 60 
6837 St. Leon Rot 1 

3. Beschreibung der Bauart 

Kiste aus einwelliger Wellpappe mit Innenverpackungen (Flaschen 
aus Kunststoff, Sack aus Kunststoffolie) 

4. Anforderungen an die Bauart 

Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die gemäß Prüfbe
richt Nr. 142 vom 09. November 1988 der Wellpappe Wiesloch , 
Zweign. d. Holfelder Werke GmbH & Co. KG, 6837 St . Leon-Rot 1, 
einer Bauartprüfung nach den "Richtlinien für die Bauartprüfung 
und die Erteilung der Kennzeichnung von Verpackungen für die 
Beförderung gefährl i eher GUter mit Seeschiffen - Rt1 001 - " vom 
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28. Juni 1985 (Bundesanzeiger Nr. 157a vom 24. August 1985) 
unterzogen worden sind. 

5. Zulassung 

Die unter Nr. 3 beschriebene Bauart wird unter der Voraus
setzung, daß die Anforderungen nach Nummer 4 erfüllt werden, 
zugelassen. 

6. Fertigung von Verpackungen 

Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen serienmäßig 
gefertigt werden. Der Hersteller muß gewährleisten, daß bei den 
serienmäßig gefertigten Verpackungen die für die Bauart festge
legten Anforderungen erfüllt sind. 

7. Kennzeichnung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten Verpak
kungen sind dauerhaft und gut sichtbar wie folgt zu kennzeich
nen: 

CD 4G/Z*)/S/ •••••••••••••• ./D/BAM 3410 - HOW 
Herstellungs-
datum gern. Nr. 6.2 e), RM 001) 

*l An dieser Stelle ist entsprechend der Baugröße die jeweilige 
Bruttomasse unter Berücksichtigung des Grenzwertes nach 
Nr. 8.3 einzusetzen. 

8. Auflagen über die Verwendung der Verpackungen 

8.1 Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten und 
entsprechend Nr. 7 gekennzeichneten Verpackungen dürfen für ge
fährliche Güter verwendet werden, wenn für sie nach den Vor
schriften der GefahrgutVSee/GGVS/GGVE solche Verpackungen zu
lässig sind. 

8.2 Die Verpackungen dürfen für gefährliche Güter der Verpackungs
gruppe III verwendet werden. 

8.3 Die Bruttomasse darf 40,8 kg nicht überschreiten. 

Die physikalischen Eigenschaften der Füllgüter müssen den Ei
genschaften der im Prüfbericht gemäß Nr. 4 genannten Prüffüll
gUter entsprechen. 

8.4 -

8.5 Wird die zugelassene Verpackungsbauart als zusammengesetzte 
Verpackung- auch mit anderen als in diesem Zulassungsschein 
beschriebenen Innenverpackungen - verwendet, muß nachweisbar 
sichergestellt sein, daß die zusammengesetzte Verpackung mit 
den Innenverpackungen ebenso wirksam ist wie die zugelassene 
Verpackungsbauart. 

8.6 Die Überwachung der Fertigung von Verpackungen nach dieser 
Bauart muß nach den "Technischen Richtlinien für die Überwa
chung der Fertigung von Verpackungen zur Beförderung gefährli
cher GUter (TRV 001)" - Verkehrsblatt Heft 16, 1987, S. 562, 
durchgeführt werden. 

9. Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweisbar sicherstel
len, daß alle Auflagen über die Verwendung der Verpackungen dem
jenigen, der die Verpackungen für Gefahrgut erstmalig einsetzt/ 
befüllt, bekannt sind. 

10. Sonstiges 

10.1 Die Bauart entspricht den in den internationalen übereinkommen 
für den Straßenverkehr (ADR), Eisenbahnverkehr (RIO), Seeverkehr 
( IMDG-Code) und Luftverkehr (I CAO-TI) sowie den in den Empfeh
lungen der Vereinten Nationen (UN) festgelegten Prüfanforderun
gen für Verpackungen zur Beförderung gefährlicher Güter. 

10.2 Diese Zulassung wird unter dem Vorbehalt des jederzeitigen 
Widerrufs erteilt. 

10.3 Diesem Zulassungsschein liegt eine Rechtsmittelbelehrung bei. 

10.4 Dieser Zulassungsschein wird zu gegebener Zeit im "Amts- und 
Mitteilungsblatt der Bundesanstalt für Materialforschung und 
-prUfung, Berlin" (ISSN 0340-7551) veröffentlicht. 

1000 Berlin 45, den 17. Mai 1989 
Unter den Eichen 87 

BUNDESANSTALT FüR MATERIALFORSCHUNG UND -PRüFUNG (BAM) 

Fachgruppe 1. 5 
Gefahrgutumschließungen 

Dr.-Ing. B. Schulz-Forberg 
Direktor und Professor 
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Laboratorium 1.54 
Verpackungen 

Dipl . -Ing. H. W. HUbner 
Oberregierungsrat 

ZULASSUNGSSCHEIN 
Nr. D/BAM 3411/4G 

für die Bauart einer Verpackung zur Beförderung 
gefährlicher Güter 

Aktenzeichen 1.5/42965-1 

1. Rechtsgrundlagen 

1.1 § 5 der Verordnung Uber die Beförderung gefährlicher GUter mit 
Seeschiffen (Gefahrgutverordnung See- GGVSee), vom 27. Juni 
1986, (BGBl. I S. 962). 

1.2 § 9 Abs.3 Nr. 5 der Verordnung über die innerstaatliche und 
grenzüberschreitende Beförderung gefährlicher GUter auf Straßen 
(Gefahrgutverordnung Straße- GGVS), vom 22. Juli 1985, 
(BGBl. I S. 1550), geändert durch die 1. Straßen-Gefahrgut
änderungsverordnung vom 21.12.1987 (BGBl. I, S. 2858). 

1.3 § 9 Abs. 3 der Verordnung über die innerstaatliche und grenz
überschreitende Beförderung gefährlicher GUter mit Eisenbahnen 
(Gefahrgutverordnung Eisenbahn- GGVE) vom 22. Juli 1985 
(BGBl. I Seite 1560), geändert durch die 2. Eisenbahn-Gefahr
gutänderungsverordnung vom 21.12.1987 (BGB1. !, S.2862). 

2. Antragsteller 

Wellpappe Wiesloch 
Postfach 12 60 
6837 St. Leon Rot 1 

3. Beschreibung der Bauart 

Kiste aus einwelliger Wellpappe mit Innenverpackungen (Flaschen 
aus Kunststoff, Sack aus Kunststoffolie) 

4. Anforderungen an die Bauart 

Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die gemäß Prüfbe
richt Nr. 143 vom 09. November 1988 der Wellpappe Wiesloch, 
Zweign. d. Holfelder Werke GmbH & Co. KG, 6837 St. Leon-Rot 1, 
einer Bauartprüfung nach den "Richtlinien für die Bauartprüfung 
und die Erteilung der Kennzeichnung von Verpackungen für die 
Beförderung gefährl i eher GUter mit Seeschiffen - RM 001 -" vom 
28. Juni 1985 (Bundesanzeiger Nr. 157a vom 24. August 1g85) 
unterzogen worden sind. 

5. Zulassung 

Die unter Nr. 3 beschriebene Bauart wird unter der Voraus
setzung, daß die Anforderungen nach Nummer 4 erfüllt werden, 
zugelassen. 

6. Fertigung von Verpackungen 

Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen serienmäßig 
gefertigt werden. Der Hersteller muß gewährleisten, daß bei den 
serienmäßig gefertigten Verpackungen die für die Bauart festge
legten Anforderungen erfüllt sind. 

7. Kennzeichnung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten Verpak
kungen sind dauerhaft und gut sichtbar wie folgt zu kennzeich
nen: 

CD 4G/X*)/S/ ••••••••••••••• /D/BAM 3411 - HOW 
Herstellungs-
datum gern. Nr. 6. 2 e), RM 001) 

*l An dieser Stelle ist entsprechend der Baugröße die jeweilige 
Bruttomasse unter Berücksichtigung des Grenzwertes nach 
Nr. 8.3 einzusetzen. 

8. Auflagen Uber die Verwendung der Verpackungen 

8.1 Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten und 
entsprechend Nr. 7 gekennzeichneten Verpackungen dürfen für ge
fährliche Güter verwendet werden, wenn für sie nach den Vor
schriften der GefahrgutVSee/GGVS/GGVE solche Verpackungen zu
lässig sind. 

8.2 Die Verpackungen dürfen für gefährliche GUter der Verpackungs
gruppe I, I! oder I!! verwendet werden. 

8.3 Die Bruttomasse darf 59,0 kg nicht überschreiten. 

Die physikalischen Eigenschaften der Füllgüter müssen den Ei
genschaften der im Prüfbericht gemäß Nr. 4 genannten Prüffüll
gUter entsprechen. 

8. 4 -

8.5 Wird die zugelassene Verpackungsbauart als zusammengesetzte 
Verpackung- auch mit anderen als in diesem Zulassungsschein 
beschriebenen Innenverpackungen - verwendet, m~ß nachweisbar 



sichergestellt sein, daß die zusammengesetzte Verpackung mit 
den Innenverpackungen ebenso wirksam ist wie die zugelassene 
Verpackungsbauart. 

8.6 Die Überwachung der Fertigung von Verpackungen nach dieser 
Bauart muß nach den "Technischen Richtlinien für die Überwa
chung der Fertigung von Verpackungen zur Beförderung gefährli
cher GUter (TRV 001)" - Verkehrsblatt Heft 16, 1987, S. 562, 
durchgeführt werden. 

9. Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweisbar sicherstel
len, daß alle Auflagen über die Verwendung der Verpackungen dem
jenigen, der die Verpackungen für Gefahrgut erstmalig einsetzt/ 
befüllt, bekannt sind. 

10. Sonstiges 

10.1 Die Bauart entspricht den in den internationalen Obereinkommen 
für den Straßenverkehr (ADR), Eisenbahnverkehr (RID), Seeverkehr 
(IMDG-Code) und Luftverkehr (ICAO-TI) sowie den in den Empfeh
lungen der Vereinten Nationen (UN) festgelegten Prüfanforderun
gen für Verpackungen zur Beförderung.gefährlicher Güter. 

10.2 Diese Zulassung wird unter dem Vorbehalt des jederzeitigen 
Widerrufs erteilt. 

10.3 Diesem Zulassungsschein liegt eine Rechtsmittelbelehrung bei. 

10.4 Dieser Zulassungsschein wird zu gegebener Zeit im "Amts- und 
Mitteilungsblatt der Bundesanstalt für Materialforschung und 
-prüfung, Berlin" (ISSN 0340-7551) veröffentlicht. 

1000 Berlin 45, den 17. Mai 1989 
Unter den Eichen 87 

BUNDESANSTALT FüR MATERIALFORSCHUNG UND -PRüFUNG (BAM) 

Fachgruppe 1. 5 
Gefahrgutumschließungen 

Dr.-Ing. B. Schulz-Forberg 
Direktor und Professor 

Laboratorium 1.54 
Verpackungen 

Dipl.-Ing. H. W. Hübner 
Oberregierungsrat 

ZULASSUNGSSCHEIN 
Nr. D/BAM 3412/4G 

für die Bauart einer Verpackung zur Beförderung 
gefährlicher Güter 

Aktenzeichen 1.5/42965-2 

1. Rechtsgrund] agen 

1.1 § 5 der Verordnung über die Beförderung gefährlicher Güter mit 
Seeschiffen (Gefahrgutverordnung See- GGVSee), vom 27. Juni 
1986, (BGBl. I S. 962). 

1.2 § 9 Abs.3 Nr. 5 der Verordnung über die innerstaatliche und 
grenzüberschreitende Beförderung gefährlicher Güter auf Straßen 
(Gefahrgutverordnung Straße - GGVS), vom 22. Juli 1985, 
(BGBl. I S. 1550). geändert durch die 1. Straßen-Gefahrgut
änderungsverordnung vqm 21.12.1987 (BGB1. I, S. 2858). 

1.3 § 9 Abs. 3 der Verordnung über die inn< :taatliche und grenz
überschreitende Beförderung gefährlicher Güter mit Eisenbahnen 
(Gefahrgutverordnung Eisenbahn- GGVE) vom 22. Juli 1985 
(BGBl. I Seite 1560). geändert durch die 2. Eisenbahn-Gefahr
gutänderungsverordnung vom 21.12.1987 (BGBl. I, 5.2862). 

2. Antragsteller 

Wellpappe liiesloch 
Postfach 12 60 
6837 St. Leon Rot 1 

3. Beschreibung der Bauart 

Kiste aus einwelliger Wellpappe mit Innenverpackungen (Flaschen 
aus Kunststoff, Sack aus Kunststoffolie) 

4. Anforderungen an die Bauart 

Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die gemäß Prüfbe
richt Nr . 143 vom 09. November 1988 der Wellpappe Wiesloch, 
Zweign. d. Holfelder Werke GmbH & Co. KG, 6837 St. Leon-Rot 1, 
einer Bauartprüfung nach den "Ri chtl i ni en für die Bauartprüfung 
und die Erteilung der Kennzeichnung von Verpackungen für die 
Beförderung gefährl i eher Güter mit Seeschiffen - RM 001 -" vom 
28 . Juni 1985 (Bundesanzeiger Nr . 157a vom 24. August 1985) 
unterzogen worden sind. 

5. Zulassung 

Die unter Nr. 3 beschriebene Bauart wird unter der Voraus
setzung, daß die Anforderungen nach Nummer 4 erfüllt werden , 
zugelassen. 

6. Fertigung von Verpackungen 

Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen serienmäßig 
gefertigt werden. Der Hersteller muß gewährleisten, daß be i den 
serienmäßig gefertigten Verpackungen die fUr die Bauart festge
legten Anforderungen erfüllt sind. 

7. Kennzeichnung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten Verpak
kungen sind dauerhaft und gut sichtbar wie folgt zu kennzeich
nen: 

CD 4G/Y*)/S/ ••••••••••••••• /D/BAM 3412- HOW 
Herstellungs-
datum gern. Nr. 6.2 e), RM 001) 

*l An dieser Stelle ist entsprechend der Baugröße die jeweilige 
Bruttomasse unter Berücksichtigung des Grenzwertes nach 
Nr. 8.3 einzusetzen. 

8. Auflagen über die Verwendung der Verpackungen 

8.1 Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten und 
entsprechend Nr. 7 gekennzeichneten Verpackungen dürfen für ge
fährliche GUter verwendet werden, wenn für sie nach den Vor
schriften der GefahrgutVSee/GGVS/GGVE solche Verpackungen zu-
1 ässi g sind. 

8.2 Die Verpackungen dürfen rur gefährliche Güter der Verpackungs
gruppe II oder III verwendet werden. 

8.3 Die Bruttomasse darf 62,8 kg nicht überschreiten. 

Die physikalischen Eigenschaften der Füllgüter müssen den Ei
genschaften der im Prüfbericht gemäß Nr. 4 genannten Prüffüll
gUter entsprechen. 

8.4 -

8.5 Wird die zugelassene Verpackungsbauart als zusammengesetzte 
Verpackung - auch mit anderen als in diesem Zulassungsschein 
beschriebenen Innenverpackungen - verwendet, muß nachweisbar 
sichergestellt sein, daß die zusammengesetzte Verpackung mit 
den Innenverpackungen ebenso wirksam ist wie die zugelassene 
Verpackungsbauart. 

8.6 Die Überwachung der Fertigung von Verpackungen nach dieser 
Bauart muß nach den "Techni sehen Ri chtl i ni en für die Überwa
chung der Fertigung von Verpackungen zur Beförderung gefährli
cher GUter (TRV 001)" - Verkehrsblatt Heft 16, 1987, s. 562, 
durchgeführt werden. 

9. Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweisbar sicherstel
len, daß alle Auflagen Uber die Verwendung der Verpackungen dem
jenigen, der die Verpackungen für Gefahrgut erstmalig einsetzt/ 
befUll t, bekannt sind. 

10. Sonstiges 

10.1 Die Bauart entspricht den in den internationalen übereinkommen 
für den Straßenverkehr (ADR), Eisenbahnverkehr (RID), Seeverkehr 
(IMDG-Code) und Luftverkehr (ICAO-TI) sowie den in den Empfeh-
1 ungen der Vereinten Nationen ( UN) festgelegten Prüfanforderun
gen für Verpackungen zur Beförderung gefährlicher Güter. 

10.2 Diese Zulassung wird unter dem Vorbehalt des jederzeitigen 
Widerrufs erteilt. 

10.3 Diesem Zulassungsschein liegt eine Rechtsmittelbelehrung bei. 

10.4 Dieser Zulassungsschein wird zu gegebener Zeit im "Amts- und 
Mitteilungsblatt der Bundesanstalt für Materialforschung und 
-prüfung, Berlin" (ISSN 0340-7551) veröffentlicht. 

1000 Berlin 45, den 17. Mai 1989 
Unter den Eichen 87 

BUNDESANSTALT FüR MATERIALFORSCHUNG UND -PRüFUNG (BAM) 

Fachgruppe 1. 5 
Gefahrgutumschließungen 

Laboratorium 1.54 
Verpackungen 

Dr.-Ing. B. Schulz-Forberg 
Direktor und Professor 

Dipl.-Ing. H. W. Hübner 
Oberregierungsrat 
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ZULASSUNGSSCHEIN 
Nr. D/BAM 3413/4G 

für die Bauart einer Verpackung zur Beförderung 
gefährlicher GUter 

Aktenzeichen 1.5/42965-3 

1. Rechtsgrund! agen 

1.1 § 5 der Verordnung Uber die Beförderung gefährlicher GUter mit 
Seeschiffen (Gefahrgutverordnung See- GGVSee), vom 27. Juni 
19B6, (BGBl. I S. 962). 

1.2 § 9 Abs.3 Nr. 5 der Verordnung Uber die innerstaatliche und 
grenzüberschreitende Beförderung gefährlicher GUter auf Straßen 
(Gefahrgutverordnung Straße - GGVS), vom 22. Juli 19B5, 
(BGBl. I S. 1550), geändert durch die 1. Straßen-Gefahrgut
änderungsverordnung vom 21.12.1987 (BGB1. I, S. 2858). 

1.3 § 9 Abs. 3 der Verordnung über die innerstaatliche und grenz
überschreite nde Beförderung gefährlicher Güter mit Eisenbahnen 
(Gefahrgutverordnung Eisenbahn- GGVE) vom 22. Juli 1985 
(BGBl. I Seite 1560), geändert durch die 2. Eisenbahn-Gefahr
gutänderungsverordnung vom 21.12.1987 (BGBl. I, S.2862). 

2. Antragsteller 

Wellpappe Wiesloch 
Postfach 12 60 
6837 St. Leon Rot 1 

3. Beschreibung der Bauart 

Kiste aus einwelliger Wellpappe mit Innenverpackungen (Flaschen 
aus Kunststoff, Sack aus Kunststoffolie) 

4. Anforderungen an die Bauart 

Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die gemäß Prüfbe
richt Nr. 143 vom 09. November 1988 der Wellpappe liiesloch, 
Zweign. d. Holfelder Werke GmbH & Co. KG, 6837 St. Leon-Rot 1, 
einer Bauartprüfung nach den "Richtlinien für die Bauartprüfung 
und die Erteilung der Kennzeic hnung von Verpackungen für die 
Beförder ung gefährlicher Güter mit Seeschiffen - RM 001 -" vom 
28. Juni 1985 (Bundesanzeiger Nr. 157a vom 24. August 1985) 
unterzogen worden sind. 

5. Zulassung 

Die unter Nr. 3 beschriebene Bauart wird unter der Voraus
setzung, daß die Anforderungen nach Nummer 4 erfüllt werden, 
zugelassen. 

6. Fertigung von Verpackungen 

Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen serienmäßig 
gefertigt werden. Der Hersteller muß gewährleisten, daß bei den 
serienmäßig gefertigten Verpackungen die für die Bauart festge
legten Anforderungen erfüllt sind. 

7. Ke nnzeichnung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten Verpak
kungen sind dauerhaft und gut sichtbar wie folgt zu kennzeich-
nen: 

CD 4G/Z*)/S/ ••••••••••••••• /D/BAM 3413- HOW 
Herstellungs-
datum gern. Nr. 6.2 e), RM 001) 

*) An dieser Stelle ist entsprechend der Baugröße die jeweilige 
Bruttomasse unter Berücksichtigung des Grenzwertes nach 
Nr. B.3 einzusetzen. 

8. Auflagen über die Verwendung der Verpackungen 

B.1 Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten und 
entsprechend Nr. 7 gekennzeichneten Verpackungen dürfen fUr ge
fä hrliche GUter verwendet werden, wenn für sie nach den Vor
schriften der GefahrgutVSee/GGVS/GGVE solche Verpackungen zu
lässig sind. 

8.2 Die Verpackungen dürfen fUr gefährliche Güter der Verpackungs
gruppe !II verwendet werden. 

8.3 Die Bruttomasse darf 67,1 kg nicht überschreiten. 

Die physikalischen Eigenschaften der Füllgüter müssen den Ei
genschaften der im Prüfbericht gemäß Nr. 4 genannten Prüffüll
guter entsprechen. 

B. 4 -

8. 5 Wird die zugelassene Verpackungsbauart als zusammengesetzte 
Verpackung- auch mit anderen als in diesem Zulassungsschein 
beschriebenen Innenverpackungen - verwendet, muß nachweisbar 
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sichergestellt sein, daß die zusammengesetzte Verpackung mit 
den Innenverpackungen ebenso wirksam ist wie die zugelassene 
Verpackungsbauart. 

8.6 Die Überwachung der Fertigung von Verpackungen nach dieser 
Bauart muß nach den "Technischen Richtlinien fUr die Überwa
chung der Fertigung von Verpackungen zur BeFörderung gefährli
cher GUter (TRV 001)" - Verkehrsblatt Heft 16, 1987, S. 562, 
durchgeführt werden. 

9. Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweisbar sicherstel
len, daß alle Auflagen Uber die Verwendung der Verpackungen dem
jenigen, der die Verpackungen für Gefahrgut erstmalig einsetzt/ 
befUllt, bekannt sind. 

10. Sonstiges 

10.1 Die Bauart entspricht den in den internationalen übereinkommen 
für den Straßenverkehr (ADR), Eisenbahnverkehr (RIO), Seeverkehr 
(IMDG-Code) und Luftverkehr (ICAO-TI) sowie den in den Empfeh
lungen der Vereinten Nationen (UN) festgelegten Prüfanforderun
gen für Verpackungen zur Beförderung gefährlicher Güter. 

10.2 Diese Zulassung wird unter dem Vorbehalt des jederzeitigen 
Widerrufs erteilt. 

10.3 Diesem Zulassungsschein liegt eine Rechtsmittelbelehrung bei. 

10.4 Dieser Zulassungsschein wird zu gegebener Zeit im "Amts- und 
Mitteilungsblatt der Bundesanstalt für Materialforschung und 
-prUfung, Berl in" (I SSN 0340-7551) veröffentlicht. 

1000 Berlin 45, den 17. Mai 1989 
Unter den Eichen 87 

BUNDESANSTALT FüR MATERIALFORSCHUNG UND -PRüFUNG (BAM) 

Fachgruppe 1. 5 
Gefahrgutumschließungen 

Dr.-lng. B. Schulz-Forberg 
Direktor und Professor 

Laboratorium 1.54 
Verpackungen 

Dipl.-Ing. H. W. Hübner 
Oberregierungsrat 

ZULASSUNGSSCHEIN 
Nr. D/BAM 3414/4G 

für die Bauart einer Verpackung zur Beförderung 
gefährlicher Güter 

Aktenzeichen 1.5/42966-1 

1. Rechtsgrundlagen 

1.1 § 5 der Verordnung über die Beförderung gefährlicher Güter mit 
Seeschiffen (Gefahrgutverordnung See- GGVSee), vom 27. Juni 
1986, ( BGBl. I S. 9 62). 

1.2 § 9 Abs.3 Nr. 5 der Verordnung über die innerstaatliche und 
g renzuberschreitende Beförderung gefährl i eher Güter auf Straßen 
( Gefahrgutverordnung Straße - GGVS), vom 22. Juli 1985, 
(BGBl. I S. 1550). geändert durch die I. Straßen-Gefahrgut
änderungsverordnung vom 21.12.1987 (BGBI. I, S. 2B58). 

1.3 § 9 Abs. 3 der Verordnung über die innerstaatliche und grenz-
.überschreitende Beförderung gefährlicher Güter mit Eisenbahnen 
( Gefahrgutverordnung Ei senbahn- GGVE) vom 22. Juli 1985 
(BGBl. I Seite 1560), geändert durch die 2. Eisenbahn-Gefahr
gutänderungsverordnung vom 21.12.1987 (BGBl. I, S.2862). 

2. Antragsteller 

Wellpappe Wiesloch 
Postfach 12 60 
6837 St. Leon Rot 1 

3. Beschreibung der Bauart 

Kiste aus zweiwelliger Wellpappe mit Innenverpackungen (Flaschen 
aus Kunststoff, Sack aus Kunststoffel i e) 

4. Anforderungen an die Bauart 

Die Bauart rruß den Baumustern entsprechen, die gemäß Prüfbe
richt Nr. 144 vom 09. November 1988 der Wellpappe Wiesloch, 
Zweign. d. Holfelder Werke GmbH & Co. KG, 6837 St. Leon-Rot 1, 
einer Bauartprüfung nach den "Richtlinien fur die Bauartprüfung 
und die Erteilung der Kennzeichnung von Verpackungen ftir die 
Beförderung gefiihrlicher Güter mit Seeschiffen- RM 001 " vom 



28. Juni 1985 (Bundesan~eiger Nr. 157a vom 24. August 1985) 
unterzogen worden sind. 

5. Zulassung 

Die unter Nr. 3 beschriebene Bauart wird unter der Voraus
setzung, daß die Anforderungen nach Nummer 4 erfüllt werden, 
zugelassen. 

6. Fertigung von Verpackungen 

Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen serienmäßig 
gefertigt werden. Der Hersteller muß gewährleisten, daß bei den 
serienmäßig gefertigten Verpackungen die für die Bauart festge
legten Anforderungen erfüllt sind. 

7. Kennzeichnung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten Verpak
kungen sind dauerhaft und gut sichtbar wie folgt zu kennzeich
nen: 

~ 4G/X*)/S/ ••••••••••••••• /D/BAM 3414- HOW \V Herstellungs-
datum gern. Nr. 6.2 e), RM 001) 

*) An dieser Stelle ist entsprechend der Baugröße die jeweilige 
Bruttomasse unter Berücksichtigung des Grenzwertes nach 
Nr. 8.3 einzusetzen. 

8. Auflagen über die Verwendung der Verpackungen 

8.1 Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten und 
entsprechend Nr. 7 gekennzeichneten Verpackungen dürfen für ge
fährliche Güter verwendet werden, wenn für sie nach den Vor
schriften der GefahrgutVSee/GGVS/GGVE solche Verpackungen zu
lässig sind. 

8.2 Die Verpackungen dürfen für gefährliche Güter der Verpackungs
gruppe I, II oder III verwendet werden. 

8.3 Die Bruttomasse darf 42,0 kg nicht überschreiten. 

Die physikalischen Eigenschaften der Füllgüter müssen den Ei
genschaften der im Prüfbericht gemäß Nr. 4 genannten Prüffüll
gUter entsprechen. 

8.4 -

8.5 Wird die zugelassene Verpackungsbauart als zusammengesetzte 
Verpackung- auch mit anderen als in diesem Zulassungsschein 
beschriebenen Innenverpackungen - verwendet, muß nachweisbar 
sichergestellt sein, daß die zusammengesetzte Verpackung mit 
den Innenverpackungen ebenso wirksam ist wie die zugelassene 
Verpackungsbauart. 

8.6 Die Überwachung der Fertigung von Verpackungen nach dieser 
Bauart muß nach den "Technischen Richtlinien für die Überwa
chung der Fertigung von Verpackungen zur Beförderung gefährli
cher GUter (TRV 001)" - Verkehrsblatt Heft 16, 1987, S. 562, 
durchgeführt werden. 

9. Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweisbar sicherstel
len, daß alle Auflagen über die Verwendung der Verpackungen dem
jenigen, der die Verpackungen für Gefahrgut erstmalig einsetzt/ 
befüll t, bekannt sind. 

10. Sonstiges 

10.1 Die Bauart entspricht den in den internationalen übereinkommen 
für den Straßenverkehr (ADR), Eisenbahnverkehr (RIO), Seeverkehr 
(IMDG-Code) und Luftverkehr (ICAD-TI) sowie den in den Empfeh
lungen der Vereinten Nationen (UN) festgelegten Prüfanforderun
gen für Verpackungen zur Beförderung gefährlicher Güter. 

10.2 Diese Zulassung wird unter dem Vorbehalt des jederzeitigen 
Widerrufs erteilt. 

10.3 Diesem Zulassungsschein liegt eine Rechtsmittelbelehrung bei. 

10.4 Dieser Zulassungsschein wird zu gegebener Zeit im "Amts- und 
Mitteilungsblatt der Bundesanstalt für Materialforschung und 
-prüfung, Berlin" (ISSN 0340-7551) veröffentlicht. 

1000 Berlin 45, den 17. Mai 1989 
Unter den Eichen 87 

BUNDESANSTALT FüR MATERIALFORSCHUNG UND -PRüFUNG (BAM) 

Fachgruppe 1.5 
Gefahrgutumschließungen 

Dr.-Ing. B. Schulz-Forberg 
Direktor und Professor 

Laboratorium 1.54 
Verpackungen 

Dipl.-Ing. H. W. Hübner 
Oberregierungsrat 

ZULASSUNGSSCHEIN 
Nr. 0/BAM 3415/4G 

für die Bauart einer Verpackung zur Beförderung 
gefäh rl i eher Güter 

Aktenzeichen 1.5/42966-2 

1. Rechtsgrundlagen 

1.1 § 5 der Verordnung über die Beförderung gefährlicher Güter mit 
Seeschiffen (Gefahrgutverordnung See- GGVSee), vom 27. Juni 
1986, (BGBl. I S. 962). 

1.2 § 9 Abs.3 Nr. 5 der Verordnung über die innerstaatliche und 
g renzUberschreitende Beförderung gefäh rl i eher Güter auf Straßen 
( Gefahrgutverordnung Straße - GGVS), vom 22. Juli 1985, 
( BGBl. I S. 1550), geändert durch die 1. Straßen-Gefahrgut
änderungsverordnung vom 21.12.1987 (BGBl. I, S. 2858). 

1.3 § 9 Abs. 3 der Verordnung über die innerstaatliche und grenz
überschreitende Beförderung gefährlicher Güter mit Eisenbahnen 
( Gefahrgutverordnung Ei senbahn - GGVE) vom 22. Juli 1985 
(BGBl. I Seite 1560), geändert durch die 2. Eisenbahn-Gefahr
gutänderungsverordnung vom 21.12.1987 (BGBl. I, 5.2862). 

2. Antragsteller 

Wellpappe Wiesloch 
Postfach 12 60 
6 837 St . Leon Rot 1 

3. Beschreibung der Bauart 

Kiste aus zweiwelliger Wellpappe mit Innenverpackungen (Flaschen 
aus Kunststoff, Sack aus Kunststoffolie) 

4. Anforderungen an die Bauart 

Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die gemäß Prüfbe
richt Nr. 144 vom 09. November 1988 der Wellpappe Wiesloch, 
Zweign. d. Holfelder Werke GmbH & Co. KG, 6837 St. Leon-Rot 1, 
einer Bauartprüfung nach den "Richtlinien fur die Bauartprüfung 
und die Erteilung der Kennzeichnung von Verpackungen fur die 
Beförderung gefahrlicher Güter mit Seeschiffen- RM 001 -" vom 
28. Juni 1985 (Bundesanzeiger Nr. 157a vom 24. August 1985) 
unterzogen worden sind. 

5. Zulassung 

Die unter Nr. 3 beschriebene Bauart wird unter der Voraus
setzung, daß die Anforderungen nach Nummer 4 erfüllt werden, 
zugelassen. 

6. Fertigung von Verpackungen 

Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen serienmäßig 
gefertigt werden. Der Hersteller muß gewährleisten, daß bei den 
serienmäßig gefertigten Verpackungen die für die Bauart festge
legten Anforderungen erfüllt sind. 

7. Kennzeichnung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten Verpak
kungen sind dauerhaft und gut sichtbar wie folgt zu kennzeich
nen: 

~ 4G/Y*)/S/ ••••••••••••••• /D/BAM 3415 - HOW \V Herstellungs-
datum gern. Nr. 6.2 e), RM 001) 

*) An dieser Ste~le ist entsprechend der Baugröße die jeweilige 
Bruttomasse unter Berücksichtigung des Grenzwertes nach 
Nr. 8.3 einzusetzen. 

8. Auflagen über die Verwendung der Verpackungen 

8.1 Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten und 
entsprechend Nr. 7 gekennzeichneten Verpackungen dürfen für ge
fährliche Güter verwendet werden, wenn für sie nach den Vor
schriften der GefahrgutVSee/GGVS/GGVE solche Verpackungen zu
lässig sind. 

8.2 Die Verpackungen dürfen für gefährliche Güter der Verpackungs
gruppe II oder III verwendet werden. 

8.3 Die Bruttomasse darf 45,4 kg nicht überschreiten . 

Die physikalischen Eigenschaften der Füllgüter müssen den Ei
genschaften der im Prüfbericht gemäß Nr. 4 genannten Prüffüll 
gUter entsprechen. 

8.4 -

8.5 Wird die zugelassene Verpackungsbauart als zusammengesetzte 
Verpackung- auch mit anderen als in diesem Zulassungsschein 
beschriebenen Innenverpackungen - verwendet, muß nachweisbar 
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sichergestellt sein, daß die zusammengesetzte Verpackung mit 
den Innenverpackungen ebenso wirksam ist wie die zugelassene 
Verpackungsbauart. 

8.6 Die Überwachung der Fertigung von Verpackungen nach dieser 
Bauart muß nach den "Technischen Richtlinien für die Überwa
chung der Fertigung von Verpackungen zur Beförderung gefährli
cher GUter (TRV 001)"- Verkehrsblatt Heft 16, 1987, S. 562, 
durchgeführt werden. 

9. Der in Nr . 2 genannte Antragsteller muß nachweisbar sicherstel
len, daß alle Auflagen über die Verwendung der Verpackungen dem
jenigen, der die Verpackungen für Gefahrgut erstmalig einsetzt/ 
befUllt, bekannt sind. 

10. Sonstiges 

10.1 Die Bauart entspricht den in den internationalen übereinkommen 
für den Straßenverkehr (ADR), Eisenbahnverkehr (RIO), Seeverkehr 
(IMDG-Code) und Luftverkehr (ICAO-TI) sowie den in den Empfeh
lungen der Vereinten Nationen (UN) festgelegten Prüfanforderun
gen für Verpackungen zur Be förderung gefährlicher GUter. 

10.2 Diese Zulassung wird unter dem Vorbehalt des jederzeitigen 
Widerrufs erteilt. 

10.3 Diesem Zulassungsschein liegt eine Rechtsmittelbelehrung bei. 

10.4 Dieser Zulassungsschein wird zu gegebener Zeit im "Amts- und 
Mitteilungsblatt der Bundesanstalt für Materialforschung und 
-prUfung, Berlin" (ISSN 0340-7551) veröffentlicht. 

1000 Berlin 45, den 17. Mai 1989 
Unter den Eichen 87 

BUNDESANSTALT FüR MATERIALFORSCHUNG UND -PRüFUNG (BAM) 

Fachgruppe 1. 5 
Gefahrgutumschließungen 

Laboratorium 1.54 
Verpackungen 

Dr.-Ing. B. Schulz-Forberg 
Direktor und Professor 

Dipl.-Ing. H. W. HUbner 
Oberregierungsrat 

ZULASSUNGSSCHEIN 
Nr. D/BAM 3416/4G 

für die Ba uart einer Verpackung zur Beförderung 
gefährl i eher GUter 

Aktenzeichen 1.5/42966-3 

1. Rechtsgrundlagen 

1.1 § 5 der Verordnung über die Beförderung gefährlicher Güter mit 
Seeschiffen (Gefahrgutverordnung See- GGVSee), vom 27. Juni 
1986, (BGBl. I S. 962). 

1.2 § 9 Abs.3 Nr. 5 der Verordnung über die innerstaatliche und 
grenzüberschreitende Beförderung gefahrlicher GUter auf Straßen 
(Gefahrgutverordnung Straße- GGVS), vom 22. Juli 1985, 
(BGBl. I S. 1550), geändert durch die 1. Straßen-Gefahrgut
änderungsverordnung vom 21.12.1987 (BGBl. I, S. 2853). 

1.3 § 9 Abs. 3 der Verordnung über die innerstaatliche und grenz
überschreitende Beförderung gefährl i eher GUter mit Ei senbahnen 
( Gefahrgutverordnung Ei senbahn- GGVE) vom 22. Juli 1985 
(BGBl. I Seite 1560), geändert durch die 2. Eisenbahn-Gefahr
gutänderungsverordnung vom 21.12.1987 (BGBl. I, S.2862). 

2. Antrags te 11 er 

Wellpappe Wiesloch 
Postfach 12 60 
6837 St. Leon Rot 1 

3. Be Schreibung der Bauart 

Kiste aus zweiwelliger Wellpappe mit Innenverpackungen (Flaschen 
aus Kunststof f, Sack aus Kunststoffolie) 

4. Anforderungen an die Bauart 
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Die Bauart rruß den Baumustern entsprechen, die gemäß Prüfbe
richt Nr. 144 vom 09. November 1988 der Wellpappe Wiesloch, 
Zweign. d. Holfelder Werke GmbH & Co. KG, 6837 St. Leon-Rot 1, 
einer Bauartprüfung nach den "Richtlinien fllr die Bauartprüfung 
und die Erteilung der Kennzeichnung von Verpackungen fur die 
Beförderung gefahrlicher GUter mit Seeschiffen- RM 001 -" vom 

28. Juni 1985 (Bundesanzeiger Nr. 157a vom 24. August 1985) 
unterzogen worden sind. 

5. Zulassung 

Die unter Nr. 3 beschriebene Bauart wird unter der Voraus
setzung, daß die Anforderungen nach Nummer 4 erfüllt werden, 
zugelassen. 

6. Fertigung von Verpackungen 

7. 

Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen serienmäßig 
gefertigt werden. Der Hersteller muß gewährleisten, daß bei den 
serienmäßig gefertigten Verpackungen die für die Bauart festge
legten Anforderungen erfüllt sind. 

Kennzeichnung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten Verpak
kungen sind dauerhaft und gut sichtbar wie folgt zu kennzeich
nen: 

CD 4G/Z*)/S/ ••••••••••••••• /D/BAM 3416 - HOW 
Herstellungs-
datum gern. Nr. 6.2 e), RM 001) 

*) An dieser Ste lle ist entsprechend der Baugröße die jeweilige 
Bruttomasse unter Berücksichtigung des Grenzwertes nach 
Nr. 8.3 einzusetzen. 

8. Auflagen über die Verwendung der Verpackungen 

8.1 Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten und 
entsprechend Nr. 7 gekennzeichneten Verpackungen dürfen für ge
fährliche Güter verwendet werden, wenn für sie nach den Vor
schriften der GefahrgutVSee/GGVS/GGVE solche Verpackungen zu
lässig sind. 

8.2 Die Verpackungen dürfen für gefährliche Güter der Verpackungs
gruppe III verwendet werden. 

8.3 Die Bruttomasse darf 48,7 kg nicht überschreiten. 

Die physikalischen Eigenschaften der Füllgüter müssen den Ei
genschaften der im Prüfbericht gemäß Nr. 4 genannten Prüffüll
gUter entsprechen. 

8.4 -

8.5 Wird die zugelassene Verpackungsbauart als zusammengesetzte 
Verpackung- auch mit anderen als in diesem Zulassungsschein 
beschriebenen Innenverpackungen- verwendet, muß nachweisbar 
sichergestellt sein, daß die zusammengesetzte Verpackung mit 
den Innenverpackungen ebenso wirksam ist wie die zugelassene 
Verpackungsbauart. 

8.6 Die Überwachung der Fertigung von Verpackungen nach dieser 
Bauart muß nach den "Technischen Richtlinien für die Überwa
chung der Fertigung von Verpackungen zur Beförderung gefährli
cher GUter (TRV 001)" - Verkehrsblatt Heft 16, 1987, S. 562, 
durchgeführt werden. 

9. Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweisbar sicherstel
len, daß alle Auflagen über die Verwendung der Verpackungen dem
jenigen, der die Verpackungen fur Gefahrgut erstmalig einsetzt/ 
befüllt, bekannt sind. 

10. Sonst! ges 

10.1 Die Bauart entspricht den in den internationalen Obereinkommen 
für den Straßenverkehr (ADR), Eisenbahnverkehr (R!D), Seeverkehr 
(IMDG-Code) und Luftverkehr (ICAO-TI) sowie den in den Empfeh
lungen der Vereinten Nationen (UN) festgelegten Prüfanforderun
gen für Verpackungen zur Beförderung gefährlicher Güter. 

10.2 Diese Zulassung wird unter dem Vorbehalt des jederzeitigen 
Widerrufs erteilt. 

10.3 Diesem Zulassungsschein liegt eine Rechtsmittelbelehrung bei. 

10.4 Dieser Zulassungsschein wird zu gegebener Zeit im "Amts- und 
Mitteilungsblatt der Bundesanstalt für Materialforschung und 
-prUfung, Berlin" (ISSN 0340-7551) veröffentlicht. 

1000 Berlin 45, den 17. Mai 1989 
Unter den Eichen 87 

BUNDESANSTALT FüR MATERIALFORSCHUNG UND -PRüFUNG (BAM) 

Fachgruppe 1.5 
Gefahrgutumschließungen 

~j~-~~ 
Dr.-Ing. B. Schulz-Forberg 
Direktor und Professor 

Laboratorium 1.54 
Verpackungen 

Dipl.-Ing. H. W. Hübner 
Oberregierungsrat 



ZULASSUNGSSCHEIN 
Nr. 0/BAM 3417/4G 

für die Bauart einer Verpackung zur Beforderung 
gefährlicher Güter 

Aktenzeichen 1.5/42967-1 

1. Rechtsgrundlagen 

1.1 § 5 der Verordnung über dieBeforderunggefährlicher GUter mit 
Seeschiffen (Gefahrgutverordnung See - GGVSee), vom 27. Juni 
1986, (BGBl. I S. 962). 

1.2 § 9 Abs.3 Nr. 5 der Verordnung über die innerstaatliche und 
grenzüberschreitende Beforderung gefährlicher GUter auf Straßen 
(Gefahrgutverordnung Straße- GGVS), vom 22. Juli 1985, 
(BGBl. I S. 1550), geändert durch die 1. Straßen-Gefahrgut
änderungsverordnung vom 21.12.1987 (BGBl. I, S. 2858). 

1.3 § 9 Abs. 3 der Verordnung über die innerstaatliche und grenz
überschreitende Beforderung gefährlicher GUter mit Ei senbahnen 
(Ge fahrgutverordnung Ei senbahn - GGVE) · vom 22. Juli 1985 
(BGBl. I Seite 1560), geändert durch die 2. Eisenbahn-Gefahr
gutänderungsverordnung vom 21.12.1987 (BGB1. I, S.2862). 

2. Antragstell er 

Wellpappe Wiesloch 
Postfach 12 60 
6837 St. Leon Rot 1 

3. Beschreibung der Bauart 

Kiste aus zweiwelliger Wellpappe mit Innenverpackungen (Flaschen 
aus Kunststoff, Sack aus Kunststoffolie) 

4 . Anforderungen an die Bauart 

Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die gemäß Prüfbe
richt Nr. 144 vom 09. November 1988 der Wellpappe Wiesloch, 
Zweign. d. Holfelder Werke GmbH & Co. KG, 6837 St. Leon-Rot 1, 
einer Bauartprüfung nach den "Richtlinien flir die Bauartprüfung 
und die Erteilung der Kennzeichnung von Verpackungen flir die 
Beforderung gefahrlicher GUter mit Seeschiffen- RM 001 -" vom 
28. Juni 1985 (Bundesanzeiger Nr. 157a vom 24. August 1985) 
unterzogen worden sind. 

5. Zulassung 

Die unter Nr. 3 beschriebene Bauart wird unter der Voraus
setzung, daß die Anforderungen nach Nummer 4 erfüllt werden, 
zugelassen. 

6. Fertigung von Verpackungen 

Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen serienmäßig 
gefertigt werden. Der Hersteller muß gewährleisten, daß bei den 
serienmäßig gefertigten Verpackungen die für die Sauart festge
legten Anforderungen erfüllt sind. 

7. Kennzeichnung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten Verpak
kungen sind dauerhaft und gut sichtbar wie folgt zu kennzeich
nen: 

CD 4G/X*)/S/ ••••••••••••••• /D/BAM 3417 - HOW 
Herstellungs-
datum gern. Nr. 6,2 e), RM 001) 

*) An dieser Stelle ist entsprechend der Baugröße die jeweilige 
Bruttomasse unter Berücksichtigung des Grenzwertes nach 
Nr. 8,3 einzusetzen. 

8. Auflagen Uber die Verwendung der Verpackungen 

8, 1 Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten und 
entsprechend Nr. 7 gekennzeichneten Verpackungen dürfen für ge
fährliche Güter verwendet werden, wenn für sie nach den Vor
schriften der GefahrgutVSee/GGVS/GGVE solche Verpackungen zu
lässig sind. 

8.2 Die Verpackungen dürfen für gefährliche GUter der Verpackungs
gruppe I, II oder IJI verwendet werden. 

8.3 Die Bruttomasse darf 50,6 kg nicht überschreiten. 

Die physikalischen Eigenschaften der Füllgüter müssen den Ei
genschaften der im Prüfbericht gemäß Nr. 4 genannten Prüffüll
gUter entsprechen. 

8.4 -

8. 5 Wird die zugelassene Verpackungsbauart als zusammengesetzte 
Verpackung- auch mit anderen als in diesem Zulassungsschein 

beschriebenen Innenverpackungen - verwendet, muß nachweisbar 
sichergestellt sein, daß die zusammengesetzte Verpackung mit 
den Innenverpackungen ebenso wirksam ist wie die zugelassene 
Verpackungsbauart. 

8,6 Die Überwachung der Fertigung von Verpackungen nach dieser 
Bauart muß nach den "Technischen Richtlinien für die überwa
chungder Fertigung von Verpackungen zur Beförderung gefährli
cher GUter (TRV 001)"- Verkehrsblatt Heft 16, 1987, S. 562, 
durchgeführt werden. 

9. Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweisbar sicherste l
len, daß alle Auflagen über die Verwendung der Verpackungen dem
jenigen, der die Verpackungen für Gefahrgut erstmalig einsetzt/ 
befUll t, bekannt sind. 

10. Sonstiges 

10.1 Die Bauart entspricht den in den internationalen übereinkommen 
für den Straßenverkehr (ADR), Eisenbahnverkehr (RIO), Seeverkehr 
(IMDG-Code) und Luftverkehr (ICAO-TI) sowie den in den Empfeh
lungen der Vereinten Nationen (UN) festgelegten Prüfanforderun
gen für Verpackungen zur Beförderung gefährlicher Güter. 

10.2 Diese Zulassung wird unter dem Vorbehalt des jederzeitigen 
Widerrufs erteilt. 

10.3 Diesem Zulassungsschein liegt eine Rechtsmittelbelehrung bei. 

10.4 Dieser Zulassungsschein wird zu gegebener Zeit im "Amts- und 
Mitteilungsblatt der Bundesanstalt für Materialforschung und 
-prüfung, Berlin" (ISSN 0340-7551) veröffentlicht. 

1000 Berlin 45, den 17. Mai 1989 
Unter den Eichen 87 

BUNDESANSTALT FüR MATERIALFORSCHUNG UND -PRüFUNG (BAM) 

Fachgruppe 1.5 
Gefahrgutumschließungen 

0~~~. 

Laboratorium 1.54 
Verpackungen 

Dr.-Ing. B. Schulz-Forberg 
Direktor und Professor 

Dipl.-lng. H. W. HUbner 
Oberregierungsrat 

ZULASSUNGSSCHEIN 
Nr. 0/BAM 3418/4G 

für die Bauart einer Verpackung zur Beforderung 
gefährlicher GUter 

Aktenzeichen 1.5/42967-2 

1. Rechtsgrundlagen 

1.1 § 5 der Verordnung über die Beforderung gefährlicher GUter mit 
Seeschiffen (Gefahrgutverordnung See- GGVSee), vom 27. Juni 
1986, (BGBl. I S. 962). 

1.2 § 9 Abs.3 Nr. 5 der Verordnung über die innerstaatliche und 
grenzüberschreitende Beförderung gefährl i eher GUter auf Straßen 
(Gefahrgutverordnung Straße- GGVS), vom 22. Juli 1985, 
(BGBl. I S. 1550), geändert durch die 1. Straßen-Gefahrgut
änderungsverordnung vom 21.12.19B7 (BGBl. I, S. 2B58). 

1.3 § 9 Abs. 3 der Verordnung über die innerstaatliche und grenz
überschreitende Beförderung gefährlicher Güter mit Ei senbahnen 
(Ge fahrgutverordnung Ei senbahn - GGVE) vom 22. Juli 1985 
(BGBl. I Seite 1560), geändert durch die 2. Eisenbahn-Gefahr
gutänderungsverordnung vom 21.12.1987 (BGBI. I, S.2862). 

2. Antragsteller 

Wellpappe Wiesloch 
Postfach 12 60 
6837 St. Leon Rot 1 

3. Beschreibung der Bauart 

Kiste aus zweiwelliger Wellpappe mit Innenverpackungen (Flaschen 
aus Kunststoff, Sack aus Kunststoffolie) 

4. Anforderungen an die Bauart 

Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die gemäß Prüfbe
richt Nr. 145 vom 09. November 1988 der Wellpappe Wiesloch, 
Zweign. d. Holfelder Werke GmbH & Co. KG, 6837 St. Leon-Rot l, 
einer Bauartprüfung nach den "Richtlinien flir die Bauartprüfung 
und die Erteilung der Kennzeichnung von Verpackungen flir die 
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Be furderung gefahrl i eher Güter mit Seeschiffen - RM 001 -" vom 
28 . Juni 1985 (Bundesanzeiger Nr. 157a vom 24. August 1985) 
unterzogen worden sind. 

5. Zu lassung 

Die unter Nr. 3 beschriebene Bauart wird unter der Voraus
setzung, daß die Anforderungen nach Nummer 4 erfüllt werden, 
zugelassen. 

6. Fertigung von Verpackungen 

Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen serienmäßig 
gefertigt werden. Der Hersteller muß gewährleisten, daß bei den 
serienmäßig gefertigten Verpackungen die für die Bauart festge
legten Anforderungen erfüllt sind. 

7. Ke nnzeichnung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten Verpak
kunge n sind dauerhaft und gut sichtbar wi e folgt zu kennzeich
nen: 

CD 4G/Y*)/S/ •••••.••••••••• /D/BAM 3418 - HOW 
Herstel lun gs-
datum gern. Nr. 6. 2 e), RM 001) 

*l An dieser Stelle ist entsprechend der Baugröße die jeweilige 
Bruttomasse unter Berücksichtigung des Grenzwertes nach 
Nr. 8.3 einzusetzen. 

8. Auflagen über die Verwendung der Verpackungen 

8.1 Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten und 
entsprechend Nr. 7 gekennzeichneten Verpackungen dürfen für ge
fährliche Güter verwendet werden, wenn für sie nach den Vor
schr i ften der GefahrgutVSee/GGVS/GGVE solche Verpackungen zu
lässig sind. 

8.2 Die Verpackungen dürfen für gefähr l iche Güter der Verpackungs
gruppe I! oder !!! verwendet werden. 

8. 3 Die Bruttomasse darf 5B,7 kg nicht überschreiten. 

Die physikalischen Eigenschaften der Füllgüter müssen den Ei
gensc haften der im Prüfbericht gemäß Nr. 4 genannten Prüffüll
gUter entsprechen . 

8. 4 -

8. 5 Wird die zugelassene Verpackungsbauart als zusammengesetzte 
Verpackung- auch mit anderen als in diesem Zulassungsschein 
beschriebene n Innenverpackungen - verwendet, muß nachweisbar 
sichergestellt sein, daß die zusammengesetzte Verpackung mit 
den Innenverpackungen ebenso wirksam ist wie die zugelassene 
Verpackungsbauart . 

8. 6 Die Überwachung der Fertigung von Verpackungen nach dieser 
Bauart muß nach den "Technischen Richtlinien fUr die Überwa
chung der Fertigung von Verpackungen zur Beförderung gefährli
cher GUter (TRV 001)" - Verkehrsblatt Heft 16, 1987, S. 562, 
durchgeführt werden. 

9. Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweisbar sicherstel
len, daß alle Auflagen über die Verwendung der Verpackunge n dem
jenigen, der die Verpackungen für Gefahrgut erstmalig einsetzt/ 
befüllt, bekannt sind. 

10. Sonstiges 

10.1 Die Bauart entspricht den in den internationalen übere in kommen 
für den Straße nverkehr (ADR), Eisenbahnverkehr (RID), Seeverkehr 
(IMDG-Code) und Luftverkehr (ICAO-TI) sowie den in den Empfeh
lungen der Vereinten Nationen (UN) festgelegten Prüfa nforderun
gen für Verpackungen zur Beförderung gefährlicher GUter. 

10.2 Diese Zulassung wird unter dem Vorbehalt des jederzeitigen 
Widerrufs erteilt. 

10.3 Diesem Zulassungsschein liegt eine Rechtsmittelbe lehrung bei. 

10.4 Dieser Zulassungsschein wird zu gegebener Zeit im "Amts- und 
Mitteilungsblatt der Bundesanstalt für Materialforschung und 
-prUfung, Berl in" (! SSN 0340-7551) veröffentlicht. 
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BUNDESANSTALT FüR MATERIALFORSCHUNG UND -PRüFUNG (BAM) 

Fachgruppe 1. 5 
Gefahrgutumschließungen 

Dr.-l ng. B. Schulz-Forberg 
Direktor und Professor 

Laboratorium 1.54 
Verpackungen 

Dipl.-Ing. H. W. HUbner 
Oberregierungsrat 

ZULASSUNGSSCHEIN 
Nr. D/BAM 3419/4G 

für die Bauart einer Verpackung zur Befdrderung 
gefahrlicher GUter 

Aktenzeichen 1.5/42967-3 

1. Rechtsgru ndlagen 

1.1 § 5 der Verordnung über die Befdrderung gefährlicher Güter mit 
Seeschiffen (Gefahrgutverordnung See- GGVSee), vom 27. Juni 
1986, (BGBl. 1 S. 962). 

1.2 § 9 Abs.3 Nr. 5 der Verordnung über die innerstaatliche und 
g renzUberschreitende Befdr derung gefährl i eher Güter auf Straßen 
( Gefahrgutverordnung Straße - GGVS), vom 22. Juli 1985, 
(BGBl. I S. 1550), geändert durch die 1. Straßen-Gefahrgut
änderungsverord nung vom 21.12.1987 (BGBl. I, S. 2858). 

1.3 § 9 Abs. 3 der Verordnung über die innerstaatliche und grenz
überschreitende Be furderung gefährl i eher Güter mit Ei senbahnen 
( Gefahrgutverordnung Ei senbahn - GGVE) vom 22. Juli 1985 
(8GBl. I Seite 1560), geändert durch die 2. Eisenbahn-Gefahr
gutänderungsverordnung vom 21.12.1987 (BGBl. !, S.2862). 

2. Antrags te 11 er 

Wellpappe Wiesloch 
Postfach 12 60 
6837 St. Leon Rot 1 

3. Beschreibung der Bauart 

Kiste aus zweiwelliger Wellpappe mit Innenverpackungen (Flaschen 
aus Kunststoff, Sack aus Kunststoffolie) 

4. Anforderungen an die Bauart 

Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die gemäß Prüfbe
richt Nr. 145 vom 09. November 1988 der Wellpappe Wiesloch, 
Zwei gn. d. Ho lfe 1 der Werke GmbH & Co. KG, 6837 St. Leon-Ro t 1, 
einer Bauartprüfung nach den "Richtl ini en ftir die Bauartprüfung 
und die Erteilung der Kennzeichnung von Verpackungen fur die 
Beförderung gefahrlicher Guter mit Seeschiffen- RM 001 " vom 
28 . Juni 1985 (Bundesanzeiger Nr. 157a vom 24. August 1985 ) 
unterzogen worden sind. 

5. Zulassung 

Die unter Nr. 3 beschriebene Bauart wird unter der Voraus
setzung, daß die Anforderunge n nach Nummer 4 erfüllt werden, 
zugelassen. 

6. Fertigung von Verpackungen 

Nach der zugelassenen Bauart dürfen Ve rpackungen serienmäßig 
gefertigt werden. Der Hersteller muß gewährleisten, daß bei den 
serienmäßig gefertigten Verpackungen die für die Bauart festge
legten Anforderungen erfüllt sind. 

7. Kennzeichnung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten Verpak
kungen sind dauerhaft und gut sichtbar wie folgt zu kennzeich
nen: 

CD 4G/Z*)/S/ • •••••••••••••• /D/BAM 3419- HOW 
Herstellungs-
datum gern. Nr. 6. 2 e), RM 001) 

*l An dieser Stelle ist entsprechend der Baugröße die jeweilige 
Bruttomasse unter Berücksichtigung des Grenzwertes nach 
Nr. 8.3 einzusetzen. 

8. Auflagen Uber die Verwendung der Verpackungen 

8.1 Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten und 
entsprechend Nr . 7 gekennzeichneten Verpackungen dürfen für ge
fährliche Güter verwendet werden, wenn für sie nach den Vor
schriften der GefahrgutVSee/GGVS/GGVE solche Verpackungen zu
lässig sind. 

8.2 Die Verpackungen dürfen für gefährliche GUter der Verpackungs
gruppe I!! verwendet werden. 



8.3 Die Bruttomasse darf 66,9 kg nicht überschreiten. 

Die physikalischen Eigenschaften der FüllgUter müssen den Ei
genschaften der im Prüfbericht gemäß Nr. 4 genannten Prüffüll
gUter entsprechen. 

8.4 -

8.5 Wird die zugelassene Verpackungsbauart als zusammengesetzte 
Verpackung - auch mit anderen als in diesem Zulassungssch~in 
beschriebenen Innenverpackungen - verwenJf:, muß nachweisbar 
sichergestellt sein, daß die zusammengesetzte Verpackung mit 
den Innenverpackungen ebenso wirksam ist wie die zugelassene 
Verpackungsbauart. 

8.6 Die Überwachung der Fertigung von Verpackungen nach dieser 
Bauart muß nach den "Technischen Richtlinien für die Überwa
chung der Fertigung von Verpackungen zur Beförderung gefährli
cher GUter (TRV 001)" - Verkehrsblatt Heft 16, 1987, S. 562, 
durchgeführt werden. 

9. Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweisbar sicherstel
len, daß alle Auflagen über die Verwendung der Verpackungen dem
jenigen, der die Verpackungen für Gefahrgut erstmalig einsetzt/ 
befüllt, bekannt sind. 

10. Sonstiges 

10.1 Die Bauart entspricht den in den internationalen Obereinkommen 
für den Straßenverkehr (ADR), Eisenbahnverkehr (RID), Seeverkehr 
(IMDG-Code) und Luftverkehr (ICAO-TI) sowie den in den Empfeh
lungen der Vereinten Nationen (UN) festgelegten Prüfanforderun
gen für Verpackungen zur Beförderung gefährlicher GUter. 

10.2 Diese Zulassung wird unter dem Vorbehalt des jederzeitigen 
Widerrufs erteilt. 

10.3 Diesem Zulassungsschein liegt eine Rechtsmittelbelehrung bei. 

10.4 Dieser Zulassungsschein wird zu gegebener Zeit im "Amts- und 
Mitteilungsblatt der Bundesanstalt für Materialforschung und 
-prUfung, Berlin" (ISSN 0340-7551) veröffentlicht. 
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BUNDESANSTALT FüR MATERIALFORSCHUNG UND -PRüFUNG (BAM) 

Fachgruppe 1. 5 
Gefahrgutumschließungen 

Dr.-Ing. B. Schulz-Forberg 
Direktor und Professor 

Laboratorium 1.54 
Verpackungen 

Dipl.-Ing. H. W. HUbner 
Oberregierungsrat 

ZULASSUNGSSCHEIN 
Nr. D/BAM 3420/4G 

für die Bauart einer Verpackung zur Beförderung 
gefährl i eher Güter 

Aktenzeichen 1.5/42968-1 

1. Rechtsgrundlagen 

1.1 § 5 der Verordnung über die Bef6rderung gefährlicher Güter mit 
Seeschiffen (Gefahrgutverordnung See- GGVSee), vom 27. Juni 
1986, (BGBl. I S. 962). 

1.2 § 9 Abs.3 Nr. 5 der Verordnung über die innerstaatliche und 
grenzüberschreitende Be forderung gefahrl i eher Güter auf Straßen 
( Gefahrgutverordnung Straße - GGVS), vom 22. Juli 1985, 
(BGBl. I S. 1550), geändert durch die 1. Straßen-Gefahrgut
änderungsverordnung vom 21.12.1987 (BGBl. !, S. 2858). 

1.3 § 9 Abs. 3 der Verordnung über die innerstaatliche und grenz
überschreitende Beförderung gefahrl icher Güter mit Ei senbahnen 
(Gefahrgutverordnung Eisenbahn- GGVE) vom 22. Juli 1985 
(BGBl. I Seite 1560), geändert durch die 2. Eisenbahn-Gefahr
gutänderungsverordnung vom 21.12.1987 (BGBl. I, S.2862). 

2. Antragsteller 

Wellpappe Wiesloch 
Postfach 12 60 
6837 St. Leon Rot 1 

3. Beschreibung der Bauart 

4. 

Kiste aus zweiwelliger Wellpappe mit Innenverpackungen (Flaschen 
aus Kunststoff, Sack aus Kunststoffolie) 

Anforderungen an die Bauart 

Die Bauart muß den BalJllustern entsprechen, die gemäß Prüfbe
richt Nr. 146 vom 09. November 1988 der Wellpappe Wiesloch, 
Zweign. d. Holfelder Werke GmbH & Co. KG, 6837 St. Leon-Rot 1, 
einer Bauartprüfung nach den "Richtlinien fur die Bauartprüfung 
und die Erteilung der Kennzeichnung von Verpackungen fur die 
Beförderung gefahrlicher Güter mit Seeschiffen- RM 001 -" vom 
28. Juni 1985 (Bundesanzeiger Nr. 157a vom 24. August 1985) 
unterzogen worden sind. 

5. Zulassung 

Die unter Nr. 3 beschriebene Bauart wird unter der Voraus
setzung, daß die Anforderungen nach Nummer 4 erfüllt werden, 
zugelassen. 

6. Fertigung von Verpackungen 

Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen serienmäßig 
gefertigt werden. Der Hersteller muß gewährleisten, daß bei den 
serienmäßig gefertigten Verpackungen die für die Bauart festge
legten Anforderungen erfüllt sind. 

7. Kennzeichnung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten Verpak
kungen sind dauerhaft und gut sichtbar wie folgt zu kennzeich
nen: 

CD 4G/X*)/S/ •••••• • •••••••• /D/BAM 3420- HOW 
Herstellungs-
datum gern. Nr. 6.2 e), RM 001) 

*J An dieser Stelle ist entsprechend der Baugröße die jeweilige 
Bruttomasse unter Berücksichtigung des Grenzwertes nach 
Nr. 8. 3 einzusetzen. 

8. Auflagen Uber die Verwendung der Verpackungen 

8.1 Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten und 
entsprechend Nr. 7 gekennzeichneten Verpackungen dürfen für ge
fährliche Güter verwendet werden, wenn für sie nach den Vor
schriften der GefahrgutVSee/GGVS/GGVE solche Verpackungen zu
lässig sind. 

8.2 Die Verpackungen dürfen für gefährliche Güter der Verpackungs
gruppe I, II oder III verwende t werden . 

8.3 Die Bruttomasse darf 75 , 5 kg nicht überschreiten. 

Die physikalischen Eigenschaften der Füllgüter müssen den Ei
genschaften der im Prüfbericht gemäß Nr. 4 genannten Prüftüll
güter entsprechen. 

8.4 -

8.5 Wird die zugelassene Verpackungsbauart als zusammengesetzte 
Verpackung - auch mit anderen als in diesem Zulassungsschein 
beschriebenen Innenverpackungen - verwendet, muß nachweisbar 
sichergestellt sein, daß die zusammengesetzte Verpackung mit 
den Innenverpackungen ebenso wirksam ist wie die zugelassene 
Verpackungsbauart. 

8.6 Die Oberwachung der Fertigung von Verpackungen nach dieser 
Bauart muß nach den "Technischen Richtlinien für die Überwa
chung der Fertigung von Verpackungen zur Beförderung gefährli
cher Güter (TRV 001)" - Verkehrsblatt Heft 16, 1987, S. 562, 
durchgeführt werden . 

9. Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweisbar sicherstel
len, daß alle Auflagen über die Verwendung der Verpackungen dem
jenigen, der die Verpackungen für Gefahrgut erstmalig einsetzt/ 
befüllt, bekannt sind. 

10. Sonstiges 

10.1 Die Bauart entspricht den in den internationalen Obereinkommen 
für den Straßenverkehr (ADR), Eisenbahnverkehr (RID), Seeverkehr 
(IMDG-Code) und Luftverkehr (ICAO-TI) sowie den in den Empfeh
lungen der Vereinten Nationen (UN) festgelegten Prüfanforderun
gen für Verpackungen zur Beförderung gefährlicher Güter. 

10.2 Diese Zulassung wird unter dem Vorbehalt des jederzeitigen 
Widerrufs erteilt. 

10.3 Diesem Zulassungsschein liegt eine Rechtsmittelbelehrung bei . 

10.4 Dieser Zulassungsschein wird zu gegebener Zeit im "Amts- und 
Mitteilungsblatt der Bundesanstalt fü r Materialforschung und 
-prüfung, Berlin" (ISSN 0340-7551) veröffentlicht. 
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BUNDESANSTALT FüR MATERIALFORSCHUNG UND -PRüFUNG (BAM) 

Fachgruppe 1. 5 
Gefahrgutumschließungen 

Laboratorium 1.54 
Verpackungen 

Dr. -Ing. B. Schul z-Forberg 
Direktor und Professor 

Dipl.-Ing. H. W. HUbner 
Oberregierungsrat 

ZULASSUNGSSCHEIN 
Nr. D/BAM 3421/4G 

für die Bauart einer Verpackung zur Beförderung 
gefährl i eher GUter 

Aktenzeichen 1.5/42968-2 

1. Rechtsgrundlagen 

1.1 § 5 der Verordnung Uber die Beförderung gefährlicher GUter mit 
Seeschiffen (Gefahrgutverordnung See- GGVSee), vom 27 . Juni 
1986, (BGBl. I S. 962). 

1.2 § 9 Abs.3 Nr. 5 der Verordnung Uber die innerstaatliche und 
grenzüberschreitende Beförderung gefährlicher GUter auf Straßen 
( Gefahrgutverordnung Straße - GGVS), vom 22. Juli 1985, 
(BGBl. I S. 1550), geändert durch die 1. Straßen-Gefahrgut
änderungsverordnung vom 21.12.1987 (BGBl. I, S. 2858). 

1.3 § 9 Abs. 3 der Verordnung Uber die innerstaatliche und grenz
überschreitende Beförderung gefährlicher GUter mit Eisenbahnen 
( Gefahrgutverordnung Ei senbahn - GGVE) vom 22. Juli 1985 
(BGBl. I Seite 1560), geändert durch die 2. Eisenbahn-Gefahr
gutänderungsverordnung vom 21.12.1987 (BGBl. I, S.2862). 

2. Antragstell er 

Wellpappe Wiesloch 
Postfach 12 60 
6837 St. Leon Rot 1 

3. Beschreibung der Bauart 

Kiste aus zweiwelliger Wellpappe mit Innenverpackungen (Flaschen 
aus Kunststoff, Sack aus Kunststoffolie) 

4. Anforderungen an die Bauart 

Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die gemäß Prüfbe
richt Nr. 146 vom 09. November 1988 der Wellpappe Wiesloch, 
Zweign. d. Holfelder Werke GmbH & Co. KG, 6837 St. LeorrRot 1, 
einer Bauartprüfung nach den "Richtlinien flir die Bauartprüfung 
und die Erteilung der Kennzeichnung von Verpackungen flir die 
Beförderung gefahrlicher GUter mit Seeschiffen- RM 001 -" vom 
28. Juni 1985 (Bundesanzeiger Nr. 157a vom 24. August 1985) 
unterzogen worden sind. 

5. Zulassung 

Die unter Nr. 3 beschriebene Bauart wird unter der Voraus
setzung, daß die Anforderungen nach Nummer 4 erfUllt werden, 
zugelassen. 

6. Fertigung von Verpackungen 

Nach der zugelassenen Bauart dUrfen Verpackungen serienmäßig 
gefertigt werden. Der Hersteller muß gewährleisten, daß bei den 
serienmäßig gefertigten Verpackungen die fUr die Bauart festge
legten Anforderungen erfUllt sind. 

7. Kennzeichnung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten Verpak
kungen sind dauerhaft und gut sichtbar wie folgt zu kennzeich
nen: 

CD 4G/Y*)/S/ ••••••••••••••• /D/BAM 3421 - HOW 
Herstellungs-
datum gern. Nr. 6.2 e), RM 001) 

440 

*) An dieser Stelle ist entsprechend der Baugröße die jeweilige 
Bruttomasse unter Berücksichtigung des Grenzwertes nach 
Nr. 8,3 einzusetzen. 

8. Auflagen Uber die Verwendung der Verpackungen 

8.1 Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten und 
entsprechend Nr. 7 gekennzeichneten Verpackungen dUrfen fUr ge
fährliche GUter verwendet werden, wenn fUr sie nach den Vor
schriften der GefahrgutVSee/GGVS/GGVE solche Verpack ungen zu
lässig sind. 

8,2 Die Verpackungen dUrfen für gefährliche GUter der Verpackungs
gruppe II oder 111 verwendet werden. 

8.3 Die Bruttomasse darf 89,9 kg nicht überschreiten. 

Die physikalischen Eigenschaften der FüllgUter mUssenden Ei
genschaften der im Prüfbericht gemäß Nr. 4 genannten PrUffUll
gUter entsprechen. 

8.4 -

8.5 Wird die zugelassene Verpackungsbauart als zusammengesetzte 
Verpackung- auch mit anderen als in diesem Zulassungsschein 
beschriebenen Innenverpackungen - verwendet, muß nachweisbar 
sichergestellt sein, daß die zusammengesetzte Verpackung mit 
den Innenverpackungen ebenso wirksam ist wie die zugelassene 
Verpackungsbauart. 

8.6 Die Überwachung der Fertigung von Verpackungen nach dieser 
Bauart muß nach den "Technischen Richtlinien für die Überwa
chung der Fertigung von Verpackungen zur Beförderung gefährli
cher GUter (TRV 001)"- Verkehrsblatt Heft 16, 1987, S. 562, 
durchgeführt werden. 

g_ Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweisbar sicherstel
len, daß alle Auflagen Uber die Verwendung der Verpackungen dem
jenigen, der die Verpackungen fUr Gefahrgut erstmalig einsetzt/ 
befUll t, bekannt sind. 

10. Sonstiges 

10.1 Die Bauart entspricht den in den internationalen übereinkommen 
fUr den Straßenverkehr (ADR), Eisenbahnverkehr (RID), Seeverkehr 
(IMDG-Code) und Luftverkehr (ICAO-TI) sowie den in den Empfeh
lungen der Vereinten Nationen (UN) festgelegten Prüfanforderun
gen fUr Verpackungen zur Beförderung gefährlicher GUter. 

10.2 Diese Zulassung wird unter dem Vorbehalt des jederzeitigen 
Widerrufs erteilt. 

10.3 Diesem Zulassungsschein liegt eine Rechtsmittelbelehrung bei. 

10.4 Dieser Zulassungsschein wird zu gegebener Zeit im "Amts- und 
Mitteilungsblatt der Bundesanstalt fUr Materialforschung und 
-prUfung, Berl in" (I SSN 0340-7551) veröffentlicht. 

1000 Berlin 45, den 17. Mai 1989 
Unter den Eichen 87 

BUNDESANSTALT FüR MATERIALFORSCHUNG UND -PRüFUNG (BAM) 

Fachgruppe 1. 5 
Gefahrgutumschließungen 

Dr.-Ing. B. Schulz-Forberg 
Direktor und Professor 

Laboratorium 1,54 
Verpackungen 

Dipl.-lng. H. W. HUbner 
Oberregierungsrat 

ZULASSUNGSSCHEIN 
Nr. D/BAM 3422/4G 

fUr die Bauart einer Verpackung zur Beförderung 
gefährl i eher GUter 

Aktenzeichen 1.5/42968-3 

1. Rechtsgrundlagen 

1.1 § 5 der Verordnung Uber die Beförderung gefährlicher GUter mit 
Seeschiffen (Gefahrgutverordnung See- GGVSee), vom 27 . Juni 
1986, (BGBl. I S. 962). 

1.2 § 9 Abs.3 Nr. 5 der Verordnung Uber die innerstaatliche und 
g renzUberschreitende Beförderung gefährl i eher GUter auf Straßen 
(Gefahrgutverordnung Straße- GGVS), vom 22. Juli 1985, 
(BGBl. I S. 1550), geändert durch die 1. Straßen-Gefahrgut
änderungsverordnung vom 21.12.1987 (BGB1. I, s. 2858). 

1.3 § 9 Abs. 3 der Verordnung Uber die innerstaatliche und grenz
überschreitende Befö .. derung gefährlicher GUter mit Ei senbahnen 
( Gefahrgutverordnung Ei senbahn - GGVE) vom 22. Juli 1985 
(BGBl. I Seite 1560), geändert durch die 2. Eisenbahn-Gefahr
gutänderungsverordnung vom 21.12.1987 (BGBl. I, S .2862). 



2. Antragsteller 

Wellpappe Wiesloch 
Postfach 12 60 
6837 St. Leon Rot 1 

3. Beschreibung der Bauart 

Kiste aus zweiwelliger Wellpappe mit Innenverpackungen (Flaschen 
aus Kunststoff, Sack aus Kunststoffolie) 

4. Anforderungen an die Sauart 

Die Bauart rruß den Baumustern entsprechen, die gemäß Prüfbe
richt Nr. 146 vom 09. November 1988 der Wellpappe Wiesloch, 
Zweign. d. Holfelder Werke GmbH & Co . KG, 6837 St. Leon-Rot 1, 
einer Bauartprüfung nach den "Richtlinien fur die Bauartprüfung 
und die Erteilung der Kennzeichnung von Verpackungen fur die 
Beförderung gefahrlicher Güter mit Seeschiffen- RM 001 -" vom 
28. Juni 1985 (Bundesanzeiger Nr. 157a vom 24. August 1985) 
unterzogen worden sind. 

5. Zulassung 

Die unter Nr. 3 beschriebene Bauart wird unter der Voraus
setzung, daß die Anforderungen nach Nummer 4 erfüllt werden, 
zugelassen. 

6, Fertigung von Verpackungen 

Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen serienmäßig· 
gefertigt werden. Der Hersteller muß gewährleisten, daß bei den 
serienmäßig gefertigten Verpackungen die für die Bauart festge
legten Anforderungen erfüllt sind. 

7. Kennzeichnung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten Verpak
kungen sind dauerhaft und gut sichtbar wie folgt zu kennzeich
nen: 

CD 4G/Z*)/S/ ••••••••••••••• /D/BAM 3422- HOW 
Herstellungs-
datum gern. Nr. 6.2 e), RM 001) 

*l An dieser Stelle ist entsprechend der Baugröße die jeweilige 
Bruttomasse unter Berücksichtigung des Grenzwertes nach 
Nr. 8.3 einzusetzen. 

8. Auflagen über die Verwendung der Verpackungen 

8.1 Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten und 
entsprechend Nr. 7 gekennzeichneten Verpackungen dürfen für ge
fährliche Güter verwendet werden, wenn für sie nach den Vor
schriften der GefahrgutVSee/GGVS/GGVE solche Verpackungen zu
lässig sind. 

8.2 Die Verpackungen dürfen für gefährliche Güter der Verpackungs
gruppe III verwendet werden. 

8.3 Die Bruttomasse darf 104,3 kg nicht überschreiten. 

Die physikalischen Eigenschaften der Füllgüter müssen den Ei
genschaften der im Prüfbericht gemäß Nr. 4 genannten Prüffüll
güter entsprechen. 

8,4 -

8.5 Wird die zugelassene Verpackungsbauart als zusammengesetzte 
Verpackung - auch mit anderen als in diesem Zulassungsschein 
beschriebenen Innenverpackungen - verwendet, muß nachweisbar 
sichergestellt sein, daß die zusammengesetzte Verpackung mit 
den Innenverpackungen ebenso wirksam ist wie die zugelassene 
Verpackungsbauart. 

8.6 Die Überwachung der Fertigung von Verpackungen nach dieser 
Bauart muß nach den "Technischen Richtlinien für die Überwa
chung der Fertigung von Verpackungen zur Beförderung gefährli
cher Güter (TRV 001)" - Verkehrsblatt Heft 16, 1987, S. 562, 
durchgeführt werden. 

9. Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweisbar sicherstel
len, daß alle Auflagen über die Verwendung der Verpackungen dem
jenigen, der die Verpackungen für Gefahrgut erstmalig einsetzt/ 
befüllt, bekannt sind. 

10. Sonstiges 

10. 1 Die Bauart entspricht den in den internationalen Obereinkommen 
für den Straßenverkehr (ADR), Eisenbahnverkehr (RIO), Seeverkehr 
(IMDG-Code) und Luftverkehr (ICAO-TI) sowie den in den Empfeh
lungen der Vereinten Nationen (UN) festgelegten Prüfanforderun
gen für Verpackungen zur Beförderung gefährlicher Güter. 

10.2 Diese Zulassung wird unter dem Vorbehalt des jederzeitigen 
Widerrufs erteilt. 

10.3 Diesem Zulassungsschein liegt eine Rechtsmittelbelehrung bei. 

10.4 Dieser Zulassungsschein wird zu gegebener Zeit im "Amts- und 
Mitteilungsblatt der Bundesanstalt für Materialforschung und 
-prüfung, Berlin" (ISSN 0340-7551) veröffentlicht. 

1000 Berlin 45, den 17. Mai 1989 
Unter den Eichen 87 

BUNDESANSTALT FüR MATERIALFORSCHUNG UND -PRüFUNG (BAM) 

Fachgruppe 1,5 
Gefahrgutumschließungen 

Dr.-Ing. B. Schulz-Forberg 
Direktor und Professor 

Laboratorium 1.54 
Verpackungen 

Dipl , -Ing. H. W. Hübner 
Oberregierungsrat 

ZULASSUNGSSCHEIN 
Nr. D/BAM 3423/4G 

für die Bauart einer Verpackung zur Be fd r derung 
gefährlicher Güter 

Aktenzeichen 1.5/42969-1 

1. Rechtsgrundlagen 

1.1 § 5 der Verordnung über die Befdrderung gefährlicher Güter mit 
Seeschiffen (Gefahrgutverordnung See- GGVSee), vom 27. Juni 
1986, (BGBl. I S. 962). 

1.2 § 9 Abs.3 Nr. 5 der Verordnung über die innerstaatliche und 
g renzUberschreitende Befdrderung gefährl i eher Güter auf Straßen 
( Gefahrgutverordnung Straße - GGVS), vom 22. Juli 1985, 
(BGBl. I S. 1550), geändert durch die 1. Straßen-Gefahrgut
änderungsverordnung vom 21.12.1987 (BGBl. I, S. 2858) . 

1.3 § 9 Abs. 3 der Verordnung über die innerstaatliche und grenz
überschreitende Beförderung gefahrlicher Güter mit Ei senbahnen 
( Gefahrgutverordnung Ei senbahn - GGVE) vom 22. Juli 1985 
(BGBl. I Seite 1560), geändert durch die 2. Eisenbahn-Gefahr
gutänderungsverordnung vom 21.12.1987 (BGBl. I, S.2862). 

2. Antragstell er 

Wellpappe Wiesloch 
Postfach 12 60 
6837 St. Leon Rot 1 

3. Beschreibung der Bauart 

Kiste aus zweiwelliger Wellpappe mit Innenverpackungen (Flaschen 
aus Kunststoff, Sack aus Kunststoffolie) 

4. Anforderungen an die Bauart 

Die Bauart rruß den Baumustern entsprechen, die gemäß Prüfbe
richt Nr. 147 vom 09. November 1988 der Wellpappe Wiesloch, 
Zweign. d. Holfelder Werke GmbH & Co. KG, 6837 St. Leon-Rot 1, 
einer Bauartprüfung nach den "Richtlinien fur die Bauartprüfung 
und die Erteilung der Kennzeichnung von Verpackungen fur die 
Befdrderung gefährlicher Güter mit Seeschiffen- RM 001 -" vom 
28. Juni 1985 (Bundesanzeiger Nr. 157a vom 24. August 1985) 
unterzogen worden sind. 

5, Zulassung 

Die unter Nr. 3 beschriebene Bauart wird unter der Voraus
setzung, daß die Anforderungen nach Nummer 4 erfüllt werden, 
zugelassen. 

6, Fertigung von Verpackungen 

Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen serienmäßig 
gefertigt werden. Der Hersteller muß gewährleisten, daß bei den 
serienmäßig gefertigten Verpackungen die für die Bauart festge
legten Anforderungen erfüllt sind. 

7. Kennzeichnung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten Verpak
kungen sind dauerhaft und gut sichtbar wie folgt zu kennzeich
nen: 

CD 4G/X*)/S/ ••••••••••••••• /D/BAM 3423- HOW 
Herstellungs-
datum gern. Nr. 6.2 e), RM 001) 

*) An dieser Stelle ist entsprechend der Baugröße die jeweilige 
Bruttomasse unter Berücksichtigung des Grenzwertes nach 
Nr. 8.3 einzusetzen. 441 



8. Auflagen über die Verwendung der Verpackungen 

8. 1 Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten und 
entsprechend Nr. 7 gekennzeichneten Verpackungen dürfen für ge
fährliche Güter verwendet werden, wenn für sie nach den Vor
schriften der GefahrgutVSee/GGVS/GGVE solche Verpackungen zu
lässig sind. 

8.2 Die Verpackungen dürfen für gefährliche Güter der Verpackungs
gr uppe ! , ! ! oder III verwendet werden. 

8.3 Die Bruttomas se darf 60,2 kg nicht überschreiten. 

Die physikalischen Ei genschaften de• -JllgUter müssen den Ei
genschaften der im Prüfbericht gemäß Nr. 4 genannten Prüffüll
gUter entsprechen. 

8.4 -

8.5 Wird die zugelassene Verpackungsbauart als zusammengesetzte 
Verpackung- auch mit anderen als in diesem Zulassungsschein 
beschriebenen Innenverpackungen - verwendet, muß nachweisbar 
sichergestellt sein, daß die zusammengesetzte Verpackung mit 
den Innenverpackungen ebenso wirksam ist wie die zugelassene 
Verpackungsbauart. 

8. 6 Die Überwachung der Fertigung von Verpackungen nach dieser 
Bauart muß nach den "Technischen Richtlinien für die Überwa
chung der Fertigung von Verpackungen zur Beförderung gefährli 
cher GUter (TRV 001)" - Verkehrsblatt Heft 16, 1987 , S. 562, 
durchgeführt werden. 

9. Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweisbar sicherstel 
len, daß alle Auflagen über die Verwendung der Verpackungen dem
jenigen, der die Verpackungen für Gefahrgut erstmalig einsetzt/ 
befüll t, bekannt sind. 

10. Sonstiges 

10.1 Die Bauart entspricht den in den internationalen übereinkommen 
für den Straßenverkehr (ADR), Eisenbahnverkehr (RIO), Seeverkehr 
(IMDG-Code) und Luftverkehr (ICAO-TI) sowie den in den Empfeh
lungen der Vereinten Nationen (UN) festgelegten Prüfanforderun
gen für Verpackungen zur Beförderung gefährlicher Güter . 

10. 2 Diese Zulassung wird unter dem Vorbehalt des jederzeitigen 
Widerrufs erteilt. 

10.3 Diesem Zulassungsschein liegt eine Rechtsmittelbelehrung bei . 

10. 4 Dieser Zulassungs schein wird zu gegebener Zeit im "Amts- und 
Mitteilungsblatt der Bundesanstalt für Materialforschung und 
-prüfung, Berlin" (ISSN 0340-7551) veröffentlicht. 

1000 Berlin 45, den 17. Mai 1989 
Unter den Eichen 87 

BUNDESANSTALT FüR MATERIALFORSCHUNG UND -PRüFUNG (BAM) 

Fachgruppe 1. 5 
Ge fahrgutumschließungen 

Laboratorium 1. 54 
Verpackungen 

Dr. -Ing. B. Schulz-Forberg 
Direktor und Professor 

Dipl. -In g. H. W. Hübner 
Oberregierungsrat 

ZULASSUNGSSCHEIN 
Nr. D/ BAM 3424/4 G 

für die Bauart einer Verpackung zur Beförderung 
gefährl i eher GUter 

Aktenzeichen 1.5/42969-2 

1. Rechtsgrundlagen 

1. 1 § 5 der Verordnung über die Beförderung gefährlicher Güter mit 
Seeschiffen (Ge fahrgutverordnung See - GGVSee), vom 27. Juni 
1986, (BGBl. I S. 962). 

1. 2 § 9 Abs .3 Nr. 5 der Verordnung über die innerstaatliche und 
grenzüberschreitende Beförderung gefährlicher Güter auf Straßen 
(Gefahrgutverordnung Straße - GGVS), vom 22. Juli 1985, 
(BG8l. I S. 1550), geändert durch die 1. Straßen-Gefahrgut
änderungsverordnung vom 21.12.1987 (BGBl. I, S. 2858). 

1 .3 § 9 Abs . 3 der Verordnung über die innerstaatliche und grenz
üb er schreitende Beförderung gefäh rl i eher Güter mit Ei senbahnen 
( Gefahrgutverordnung Ei senbahn- GGVE) vom 22. Juli 1985 
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(8GB1. I Seite 1560), geändert durch die 2. Eisenbahn-Gefahr
gutänderungsverordnung vom 21.12 . 1987 (BGBl. I, S.2862). 

2. Antragsteller 

Wellpappe Wiesloch 
Postfach 12 60 
6837 St. Leon Rot 1 

3. Beschreibung der Bauart 

Kiste aus zweiwelliger Wellpappe mit Innenverpackungen (Flaschen 
aus Kunststoff , Sack aus Kunststoffolie) 

4 . Anforderungen an die Bauart 

Die Bauart nuß den Baumustern entsprechen, die gemäß Prüfbe
richt Nr. 147 vom 09. November 1988 der Wellpappe Wiesloch, 
Zweign . d. Holfelder Werke GmbH & Co . KG , 6837 St . Leon-Rot 1, 
einer Bauartprüfung nach den "Richtlini en fur die Bauartprüfung 
und die Erteilung der Kennzeichnung von Verpackungen fur die 
Beförderung gefährlicher Güter mit Seeschiffen- RM 001 -" vom 
28. Juni 1985 (Bundesanzeiger Nr. 157a vom 24 . August 1985) 
unterzogen worden sind. 

5. Zulassung 

Die unter Nr. 3 beschriebene Bauart wird unter der Voraus
setzung, daß die Anforderungen nach Nummer 4 erfüllt werden , 
zuge 1 assen. 

6. Fertigung von Verpackungen 

Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen serienmäßig 
gefertigt werden. Der Hersteller muß gewährleisten, daß bei den 
serienmäßig gefertigten Verpackungen die für die Bauart festge
legten Anforderungen erfüllt sind. 

7. Kennzeichnung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten Verpak
kungen sind dauerhaft und gut sichtbar wie folgt zu kennzeich
nen: 

~ 4G/Y*)/S/ ••••••••••••• • • /D/BAM 3424- HOW 
~ Herstellungs-

datum gem. Nr. 6.2 e), RM 001) 

*l An dieser Stelle ist entsprechend der Baugröße die jeweilige 
Bruttomasse unter Berücksichtigung des Grenzwertes nach 
Nr . 8. 3 einzusetzen . 

8. Auflagen über die Verwendung der Verpackungen 

8.1 Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten und 
entsprechend Nr. 7 gekennzeichneten Verpackungen dürfen für ge
fährliche Güter verwendet werden, wenn für sie nach den Vor
schriften der GefahrgutVSee/GGVS/GGVE solche Verpackungen zu
lässig sind. 

8. 2 Die Verpackungen dürfen für gefährliche Güter der Verpack ungs
gruppe !I oder III verwendet werden. 

8. 3 Die Bruttomasse darf 69 , 8 kg nicht überschreiten . 

Die physikalischen Eigenschaften der FüllgUter müssen den Ei
genschaften der im Prüfbericht gemäß Nr. 4 genannten Prüffüll 
gUter entsprechen. 

8. 4 -

8. 5 Wird die zugelassene Verpackungsbauart als zusammengesetzte 
Verpackung- auch mit anderen als in diesem Zulassungsschein 
beschriebenen Innenverpackungen - verwendet, muß nachweisbar 
sichergestellt sein, daß die zusammengesetzte Verpackung mit 
den Innenverpackungen ebenso wirksam ist wie die zugelassene 
Verpackungsbauart. 

8.6 Die Überwachung der Fertigung von Verpackungen nach dieser 
Bauart muß nach den "Technischen Richtlinien für die Überwa
chung der Fertigung von Verpackungen zur Beförderung gefährli 
cher Güter (TRV 001)"- Verkehrsblatt Heft 16, 1987, S. 562, 
durchgeführt werden. 

9. Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweisbar sicherstel 
len, daß alle Auflagen über die Verwendung der Verpackungen dem
jenigen, der die Verpackungen für Gefahrgut erstmalig einsetzt/ 
befUllt, bekannt sind. 

10 . Sonstiges 

10. 1 Die Bauart entspricht den in den internationalen übereinkommen 
für den Straßenverkehr (ADR), Eisenbahnverkehr (RID), Seeverkehr 
(IMDG-Code) und Luftverkehr (ICAO-TI) sowie den in den Empfeh
lungen der Vereinten Nationen (UN) festgelegten Prüfanforderun
gen für Verpackungen zur Beförderung gefährlicher Güter. 



10.2 Diese Zulassung wird unter dem Vorbehalt des jederzeitigen 
Widerrufs erteilt. 

10.3 Diesem Zulassungsschein liegt eine Rechtsmittelbelehrung bei. 

10.4 Dieser Zulassungsschein wird zu gegebener Zeit im "Amts- und 
Mitteilungsblatt der Bundesanstalt für Materialforschung und 
-prüfung, Berlin" (ISSN 0340-7551) veröffentlicht. 

1000 Berlin 45, den 17. Mai 1989 
Unter den Eichen 87 

BUNDESANSTALT FORMATERIALFORSCHUNG UND -PRüFUNG (BAM) 

Fachgruppe 1. 5 
Gefahrgutumschließungen 

~-~ 
Dr.-Ing. B. Schulz-Forberg 
Direktor und Professor 

Laboratorium 1.54 
Verpackungen 

Dipl.-Ing. H. W. Hübner 
Oberregierungsrat 

ZULASSUNGSSCHEIN 
Nr. 0/BAM 3425/4G 

für die Bauart einer Verpackung zur Befdrderung 
gefährlicher Güter 

Aktenzeichen 1.5/42969-3 

1. Rechtsgrundlagen 

1.1 § 5 der Verordnung über die Befdrderung gefährlicher Güter mit 
Seeschiffen (Gefahrgutverordnung See- GGVSee), vom 27. Juni 
1986, ( BGBl. I S. 9 62) • 

1.2 § 9 Abs.3 Nr. 5 der Verordnung über die innerstaatliche und 
grenzüberschreitende Befdrderung gefährlicher Güter auf Straßen 
(Gefahrgutverordnung Straße- GGVS), vom 22. Juli 1985, 
(BGBl. I S. 1550), geändert durch die 1. Straßen-Gefahrgut
änderungsverordnung vom 21.12 .1987 (BGBl. I, S. 2858). 

1.3 § 9 Abs. 3 der Verordnung über die innerstaatliche und grenz
überschreitende Beförderung gefährl i eher Güter mit Ei senbahnen 
(Gefahrgutverordnung Eisenbahn- GGVE) vom 22. Juli 1985 
(BGBl. I Seite 1560), geändert durch die 2. Eisenbahn-Gefahr
gutänderungsverordnung vom 21.12.1987 (BGBl. I, S.2862). 

2. Antragsteller 

Wellpappe Wiesloch 
Postfach 12 60 
6837 St. Leon Rot 1 

3. Beschreibung der Bauart 

Kiste aus zweiwelliger Wellpappe mit Innenverpackungen (Flaschen 
aus Kunststoff, Sack aus Kunststoffolie) 

4. Anforderungen an die Bauart 

Die Bauart muß d n Baumustern entsprechen, die gemäß Prüfbe
richt Nr . 147 vom 09. November 1988 der Wellpappe Wiesloch, 
Zweign. d. Holfelder Werke GmbH & Co. KG, 6837 St. Leon-Rot 1, 
einer BauartprUfung nach den "Richtlinien flir die BauartprUfung 
und die Erteilung der Kennzeichnung von Verpackungen flir die 
Beförderung gefährlicher Güter mit Seeschiffen - RM 001 -" vom 
28. Juni 1985 (Bundesanzeiger Nr . 157a vom 24. August 1985) 
unterzogen worden sind. 

5. Zulassung 

Die unter Nr. 3 beschriebene Bauart wird unter der Voraus
setzung, daß die Anforderungen nach Nummer 4 erfüllt werden, 
zugelassen. 

6. Fertigung von Verpackungen 

Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen serienmäßig 
gefertigt werden. Der Hersteller muß gewährleisten, daß bei den 
serienmäßig gefertigten Verpackungen die für die Bauart festge
legten Anforderungen erfüllt sind. 

7. Kennzeichnung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten Verpak
kungen sind dauerhaft und gut sichtbar wie folgt zu kennzeich
nen: 

CD 4G/Z*) /S/ • ••• ••••••• •• • ./D/BAM 3425 - HOH 
Herstellungs-
datum gern. Nr. 6. 2 e), RM 001) 

8. 

8.1 

*I An dieser Stelle ist entsprechend der Baugröße die jeweili ge 
Bruttomasse unter Berücksichtigung des Grenzwertes nac h 
Nr. 8.3 einzusetzen. 

Auflagen Uber die Verwendung der Verpackungen 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten und 
entsprechend Nr. 7 gekennzeichneten Verpackungen dürfen für ge-
fährliche Güter verwendet werden, wenn für sie nach den Vor
schriften der GefahrgutVSee/GGVS/GGVE solche Verpackungen zu
lässig sind. 

8. 2 Die Verpackungen dürfen für gefährliche Güter der Verpackungs
gruppe III verwendet werden. 

8.3 Die Bruttomasse darf 79,4 kg nicht überschreiten . 

Die physikalischen Eigenschaften der Füllgüter müssen den Ei
genschaften der im Prüfbericht gemäß Nr . 4 genannten Prüffüll
gUter entsprechen. 

8.4 -

8.5 Wird di e zugelassene Verpackungsbauart als zusammengesetzte 
Verpackung- auch mit anderen als in diesem Zulassungsschein 
beschriebenen Innenverpackungen - verwendet, muß nachweisbar 
sichergestellt sein, daß die zusammengesetzte Verpackung mit 
den Innenverpackungen ebenso wirksam ist wie die zugelassene 
Verpackungsbauart. 

8.6 Die überwachungder Fertigung von Verpackungen nach dieser 
Bauart muß nach den "Technischen Richtlinien für die Überwa
chung der Fertigung von Verpackungen zur Beförderung gefährli
cher Güter (TRV 001)" - Verkehrsblatt Heft 16, 1987, S. 562, 
durchgeführt werden. 

9. 

10. 

10. 1 

Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweisbar sicherstel
len daß alle Auflagen über die Verwendung der Verpackungen dem
jenigen, der die Verpackungen für Gefahrgut erstmalig einsetzt/ 
befüll t, bekannt sind. 

Sonstiges 

Die Bauart entspricht den in den internationalen übereinkommen 
für den Straßenverkehr (ADR), Eisenbahnverkehr (RIO), Seeverkehr 
( IMDG-Code) und Luftverkehr (I CAO-TI) sowie den in den Empfeh-
1 ungen der Vereinten Nationen ( UN) festge 1 egten Prüfanforderun
gen für Verpackungen zur Beförderung gefährlicher Güter. 

10.2 Diese Zulassung wird unter dem Vorbehalt des jederzeitigen 
Widerrufs erteilt. 

10.3 Diesem Zulassungsschein liegt eine Rechtsmittelbelehrung bei . 

10. 4 Dieser Zulassungsschein wird zu gegebener Zeit im "Amts- und 
Mitteilungsblatt der Bundesanstalt für Materialforschung und 
-prüfung, Berlin" (ISSN 0340-7551) veröffentlicht. 

1000 Berlin 45, den 17. Mai 1989 
Unter den Eichen 87 

BUNDESANSTALT FüR MATERIALFORSCHUNG UND -PRüFUNG (SAM) 

Fachgruppe 1.5 
Gefahrgutumschließungen 

Laboratorium 1. 54 
Verpackungen 

Dr.-Ing. B. Schulz- Forberg 
Direktor und Professor 

Dipl.-Ing. H. W. Hübner 
Oberregierungsrat 

ZULASSUNGSSCHEIN 
Nr. D/BAM 3426/4G 

für die Bauart einer Verpackung zur Befdrderung 
gef"ahrlicher Güter 

Aktenzeichen 1.5/42970-1 

1. Rechtsgrundlagen 

1.1 § 5 der Verordnung über die Befdrderung gef"ahrl icher Güter mit 
Seeschiffen (Gefahrgutverordnung See- GGVSee) , vom 27. Juni 
1986, (BGBl. I S. 962). 
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1.2 § 9 Abs.3 Nr. 5 der Verordnung über die innerstaatliche und 
grenzüberschreitende Beförderung gefahrlicher Güter auf Straßen 
( Gefahrgutverordnung Straße- GGVS), vom 22. Juli 1985, 
(BGBl. I S. 1550), geändert durch die 1. Straßen-Gefahrgut
änderungsverordnung vom 21.12.1987 (BGBl. I, S. 2858). 

1.3 § 9 Abs. 3 der Verordnung über die innerstaatliche und grenz
überschreitende Befurderung gefährlicher Güter mit Ei senbahnen 
(Gefahrgutverordnung Eisenbahn- GGVE) vom 22. Juli 1985 
(BGBl. I Seite 1560), geändert durch die 2. Eisenbahn-Gefahr
gutänderungsverordnung vom 21.12.1987 (BGBl. I, S.2862). 

2. Antragsteller 

Wellpappe Wiesloch 
Postfach 12 60 
6 837 St. Le an Rot 1 

3. Beschreibung der Bauart 

Kiste aus zweiwelliger Wellpappe mit Innenverpackungen (Flaschen 
aus Kunststoff, Sack aus Kunststoffolie) 

4. Anforderungen an die Bauart 

Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die gemäß Prüfbe
richt Nr. 148 vom 09. November 1988 der Wellpappe Wiesloch, 
Zweign. d. Holfelder Werke GmbH & Co. KG, 6837 St. Leon-Rot 1, 
einer Bauartprüfung nach den "Richtlinien ftir die Bauartprüfung 
und die Erteilung der Kennzeichnung von Verpackungen ftir die 
Befurderung gefährlicher Güter mit Seeschiffen- RM 001 -" vom 
28. Juni 1985 (Bundesanzeiger Nr. 157a vom 24. August 1985) 
unterzogen worden sind. 

5. Zulassung 

Die unter Nr. 3 beschriebene Bauart wird unter der Voraus
setzung, daß die Anforderungen nach Nummer 4 erfüllt werden, 
zugelassen. 

6. Fertigung von Verpackungen 

Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen serienmäßig 
gefertigt werden. Der Hersteller muß gewährleisten, daß bei den 
serienmäßig gefertigten Verpackungen die für die Bauart festge
legten Anforderungen erfüllt sind. 

7. Kennzeichnung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten Verpak
kungen sind dauerhaft und gut sichtbar wie folgt zu kennzeich
nen: 

0 4G/X*) /S/ ••.•••••••.•••• /0/BAM 3426 - HOW 
Herstellungs-
datum gern. Nr. 6.2 e), RM 001) 

*l An dieser Stelle ist entsprechend der Baugröße die jeweilige 
Bruttomasse unter Berücksichtigung des Grenzwertes nach 
Nr. 8.3 einzusetzen. 

8. Auflagen über die Verwendung der Verpackungen 

8.1 Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten und 
entsprechend Nr. 7 gekennzeichneten Verpackungen dürfen für ge
fährliche Güter verwendet werden, wenn für sie nach den Vor
schriften der GefahrgutVSee/GGVS/GGVE solche Verpackungen zu
lässig sind. 

8.2 Die Verpackungen dürfen für gefährliche Güter der Verpackungs
gruppe I, I! oder III verwendet werden. 

8.3 Die Bruttomasse darf 68,7 kg nicht überschreiten. 

Die physikalischen Eigenschaften der Füllgüter müssen den Ei
genschaften der im Prüfbericht gemäß Nr. 4 genannten Prüffüll
gUter entsprechen. 

A 4 -

8.5 

8,6 

9. 
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Wird die zugelassene Verpackungsbauart als zusammengesetzte 
Verpackung - auch mit anderen als in diesem Zulassungsschein 
beschriebenen Innenverpackungen - verwendet, muß nachweisbar 
sichergestellt sein, daß die zusammengesetzte Verpackung mit 
den Innenverpackungen ebenso wirksam ist wie die zugelassene 
Verpackungsbauart. 

Die Überwachung der Fertigung von Verpackungen nach dieser 
Bauart muß nach den "Technischen Richtlinien für die Überwa
chung der Fertigung von Verpackungen zur Beförderung gefährli
cher Güter (TRV 001)"- Verkehrsblatt Heft 16, 1987, S. 562, 
durchgeführt werden. 

Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweisbar sicherstel
len, daß alle Auflagen über die Verwendung der Verpackungen dem
jenlgen, der die Verpackungen für Gefahrgut erstmalig einsetzt/ 
~efüllt, bekannt sind. 

10. Sonstiges 

10.1 Die Bauart entspricht den in den interne ;0nalen übereinkommen 
für den Straßenverkehr (ADR), Eisenbahnve:~ehr {RIO), Seeverkehr 
(IMDG-Code) und Luftverkehr (!CAO-TI) sowie den in den Empfeh
lungen der Vereinten Nationen (UN) festgelegten Prüfanforderun
gen für Verpackungen zur Beförderung gefährlicher Güter. 

10.2 Diese Zulassung wird unter dem Vorbehalt des jederzeitigen 
Widerrufs erteilt. 

10.3 Diesem Zulassungsschein liegt eine Rechtsmittelbelehrung bei. 

10.4 Dieser Zulassungsschein wird zu gegebener Zeit im "Amts- und 
Mitteilungsblatt der Bundesanstalt für Materialforschung und 
-prüfung, Berl in" (I SSN 0340-7551) veröffentlicht. 

1000 Berlin 45, den 17. Mai 1989 
Unter den Eichen 87 

BUNDESANSTALT FüR MATERIALFORSCHUNG UND -PRüFUNG (BAM) 

Fachgruppe 1. 5 
Gefahrgutumschließungen 

Dr.-Ing. B. Schulz-Forberg 
Direktor und Professor 

Laboratorium 1,54 
Verpackungen 

Dipl.-Ing. H. w. Hübner 
Oberregierungsrat 

ZULASSUNGSSCHEIN 
Nr. D/BAM 3427/4G 

für die Bauart einer Verpackung zur Beförderung 
gefährl i eher Güter 

Aktenzeichen 1.5/42970-2 

1. Rechtsgrundlagen 

1.1 § 5 der Verordnung über die Beförderung gefährlicher Güter mit 
Seeschiffen (Gefahrgutverordnung See- GGVSee), vom 27. Juni 
1986, (BGBl. I S. 962). 

1.2 § 9 Abs.3 Nr. 5 der Verordnung über die innerstaatliche und 
grenzüberschreitende Befurderung gefährlicher Güter auf Straßen 
( Gefahrgutverordnung Straße - GGVS), vom 22. Juli 1985, 
(BGBl. I S. 1550), geändert durch die 1. Straßen-Gefahrgut
änderungsverordnung vom 21.12.1987 (BGBl. I, S. 2858). 

1.3 § 9 Abs. 3 der Verordnung über die innerstaatliche und grenz
überschreitende Be fdrderung gefährl i eher Güter mit Ei senbahnen 
( Gefahrgutverordnung Ei senbahn - GGVE) vom 22. Juli 1985 
(BGBl. I Seite 1560), geändert durch die 2. Eisenbahn-Gefahr
gutänderungsverordnung vom 21.12.1987 (BGBl. I, S.2862). 

2. Antragsteller 

Wellpappe Wiesloch 
Postfach 12 60 
6837 St. Leon Rot 1 

3. Beschreibung der Bauart 

Kiste aus zweiwelliger Wellpappe mit Innenverpackungen (Flaschen 
aus Kunststoff, Sack aus Kunststoffolie) 

4 . Anforderungen an die Bauart 

Die Bauart muß den Oaumustern entsprechen, die gemäß Prüfbe
richt Nr. 148 vom 09. November 1988 der Wellpappe Wiesloch, 
Zweign. d. Holfelder Werke GmbH & Co. KG, 6837 St. Leon-Rot 1, 
einer Bauartprüfung nach den "Richtlinien ftir die Bauartprüfung 
und die Erteilung der Kennzeichnung von Verpackungen fur die 
Beförderung gefahrlicher Guter mit Seeschiffen- RM 001 " vom 
28. Juni 1985 (Bundesanzeiger Nr. 157a vom 24. August 1985) 
unterzogen worden sind. 

5. Zulassung 

Die unter Nr. 3 beschriebene Bauart wird unter der Voraus
setzung, daß die Anforderungen nach Nummer 4 erfüllt werden, 
zugelassen. 

6. Fertigung von Verpackungen 

Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen serienmäßig 
gefertigt werden. Der Hersteller muß gewährleisten, daß bei den 
serienmäßig gefertigten Verpackungen die für die Bauart festge
legten Anforderungen erfüllt sind. 



7. Kennzeichnung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten Verpa k
kungen sind dauerhaft und gut sichtbar wie folgt zu kennzeich
nen: 

~ 4G/Y*)/S/ •••••• • •••••••• /D/BAM 3427 - HOW 
~ Herstellungs-

datum gem. Nr. 6.2 e), RM 001) 

*) An dieser Stelle ist entsprechend der Baugröße die jeweilige 
Bruttomasse unter Berücksichtigung des Grenzwertes nach 
Nr. 8.3 einzusetzen. 

8. Auflagen über die Verwendung der Verpackungen 

8.1 Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten und 
entsprechend Nr. 7 gekennzeichneten Verpackungen dürfen für ge
fährliche Güter verwendet werden, wenn für sie nach den Vor
schriften der GefahrgutVSee/GGVS/GGVE solche Verpackungen zu-
1 ässig sind. 

8.2 Die Verpackungen dürfen für gefährliche Güter der Verpackungs
gruppe !I oder !!! verwendet werden. 

8.3 Die Bruttomasse darf 90,3 kg nicht überschreiten. 

Die physikalischen Eigenschaften der Füllgüter müssen den Ei
genschaften der im Prüfbericht gemäß Nr. 4 genannten Prüffüll
gUter entsprechen. 

8.4 -

8.5 Wird die zugelassene Verpackungsbauart als zusammengesetzte 
Verpackung - auch mit anderen als in diesem Zulassungsschein 
beschriebenen Innenverpackungen - verwendet, muß nachweisbar 
sichergestellt sein , daß die zusammengesetzte Verpackung mit 
den Innenverpackungen ebenso wirksam ist wie die zugelassene 
Verpackungsbauart. 

8.6 Die Überwachung der Fertigung von Verpackungen nach dieser 
Bauart muß nach den "Technischen Richtlinien für die Überwa
chung der Fertigung von Verpackungen zur Beförderung gefährli
cher Güter (TRV 001)" - Verkehrsblatt Heft 16, 1987, s. 562, 
durchgeführt werden. 

9. Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweisbar sicherstel
len, daß alle Auflagen über die Verwendung der Verpackungen dem
jenigen , der die Verpackungen für Gefahrgut erstmalig einsetzt/ 
befüllt, bekannt sind. 

10. Sonstiges 

10.1 Die Bauart entspricht den in den internationalen übereinkommen 
für den Straßenverkehr (ADR), Eisenbahnverkehr (RIO), Seeverkehr 
(!MDG-Code) und Luftverkehr (ICAO-Tl) sowie den in den Empfeh
lungen der Vereinten Nationen (UN) festgelegten Prüfanforderun
gen für Verpackungen zur Beförderung gefährlicher Güter. 

10.2 Diese Zulassung wird unter dem Vorbehalt des jederzeitigen 
Widerrufs erteilt. 

10.3 Diesem Zulassungsschein liegt eine Rechtsmittelbelehrung bei. 

10.4 Dieser Zulassungsschein wird zu gegebener Zeit im "Amts- und 
Mitteilungsblatt der Bundesanstalt für Materialforschung und 
-prüfung, Berlin" (ISSN 0340-7551) veröffentlicht. 

1000 Berlin 45, den 17. Mai 1989 
Unter den Eichen 87 

BUNDESANSTALT FüR MATERIALFORSCHUNG UND -PRüFUNG (BAM) 

Fachgruppe 1. 5 
Gefahrgutumschließungen 

Dr.-lng. B. Schulz-Forberg 
Direktor und Professor 

Laboratorium 1.54 
Verpackungen 

Dipl.-lng. H. W. Hübner 
Oberregierungsrat 

ZULASSUNGSSCHEIN 
Nr. D/BAM 3428/4G 

für die Bauart einer Verpackung zur Beförderung 
g.efährl icher Güter 

Aktenzeichen 1.5/42970-3 

1. Rechtsgrundlagen 

1.1 § 5 der Verordnung über die Beförderung gefährlicher Güter mit 
Seeschiffen (Ge fahrgutverordnung See - GGVSee), vom 27. Juni 
1986, (BGBl. I S. 962). 

1.2 § 9 Abs.3 Nr. 5 der Verordnung über die innerstaatliche und 
grenzüber schreitende Beförderung gefährl i eher Güter auf Straßen 
(Gefahrgutverordnung Straße- GGVS), vom 22. Juli 1985, 
(BGBl. I S. 1550), geändert durch die 1. Straßen-Gefahrgut
änderungsverordnung vom 21.12.1987 (BGBl. I, S. 2858). 

1.3 § 9 Abs. 3 der Verordnung über die innerstaatliche und grenz
üb er schreitende Beförderung ge-Fah rl i eher Güter mit Ei senbahnen 
( Gefahrgutverordnung Ei senbahn - GGVE) vom 22. Juli 1985 
(BGBl. I Seite 1560), geändert durch die 2. Eisenbahn-Gefahr
gutänderungsverordnung vom 21.12.1987 (BG81. !, S.2862). 

2. Antragsteller 

Wellpappe Wiesloch 
Postfach 12 60 
6 837 St. Le on Rot 1 

3. Beschreibung der Bauart 

Kiste aus zweiwelliger Wellpappe mit Innenverpackungen (Flaschen 
aus Kunststoff, Sack aus Kunststoffolie) 

4. Anforderungen an die Bauart 

Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die gemäß Prüfbe
richt Nr. 148 vom 09. November 1988 der Wellpappe Wiesloch, 
Zweign. d. Holfelder Werke GmbH & Co. KG, 6837 St. Leon-Rot 1, 
einer Bauartprüfung nach den "Richtlinien fur die Bauartprüfung 
und die Erteilung der Kennzeichnung von Verpackungen für die 
Beförderung gefährlicher Güter mit Seeschiffen- RM 001 -" vom 
28. Juni 1985 (Bundesanzeiger Nr. 157a vom 24. August 1985) 
unterzogen worden sind. 

5. Zulassung 

Die unter Nr. 3 beschriebene Bauart wird unter der Voraus
setzung, daß die Anforderungen nach Nummer 4 erfüllt werden, 
zugelassen. 

6. Fertigung von Verpackungen 

Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen serienmäßig 
gefertigt werden. Der Hersteller muß gewährleisten, daß bei den 
serienmäßig gefertigten Verpackungen die für die Bauart festge
legten Anforderungen erfüllt sind. 

7. Kennzeichnung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten Verpak
kungen sind dauerhaft und gut sichtbar wie folgt zu kennzeich
nen: 

~ 4G/Z*)/S/ ••••••••••••••• /D/BAM 3428- HOW \V Herstellungs-
datum gern. Nr . 6.2 e), RM 001) 

*) An dieser Stelle ist entsprechend der Baugröße die jeweilige 
Bruttomasse unter Berücksichtigung des Grenzwertes nach 
Nr. 8.3 einzusetzen. 

8. Auflagen über die Verwendung der Verpackungen 

8.1 Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten und 
entsprechend Nr. 7 gekennzeichneten Verpackungen dürfen für ge
fährliche Güter verwendet werden, wenn für sie nach den Vor
schriften der GefahrgutVSee/GGVS/GGVE solche Verpackungen zu
lässig sind. 

8.2 Die Verpackungen dürfen für gefährliche Güter der Verpackungs
gruppe !!I verwendet werden. 

8. 3 Die Bruttomasse darf 111,9 kg nicht überschreiten . 

Die physikalischen Eigenschaften der Füllgüter müssen den Ei
genschaften der im Prüfbericht gemäß Nr. 4 genannten Prüftüll
güter entsprechen. 

8.4 -

8.5 Wird die zugelassene Verpackungsbauart als zusammengesetzte 
Verpackung - auch mit anderen als in diesem Zulassungsschei n 
beschriebenen Innenverpackungen - verwendet, muß nachweisbar 
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sichergestellt sein, daß die zusammengesetzte Verpackung mi t 
den Innenverpackungen ebenso wirksam ist wie die zugel assene 
Verpackungsbauart. 

8. 6 Die Überwachung der Fertigung von Verpackungen nach dieser 
Bauart muß nach den "Technischen Richtlinien fUr die Überwa
chung der Fertigung von Verpackungen zur Beförderung gefährli
cher GUter (TRV 001)"- Verkehrsblatt Heft 16, 1987, S. 562, 
durchgeführt werden. 

9. Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweisbar sicherstel
len, daß alle Auflagen über die Verwendung der Verpackungen dem
jenigen, der die Verpackungen fUr Gefahrgut erstmalig einsetzt/ 
befUllt, bekannt sind. 

10. Sonstiges 

10. 1 Die Bauart entspricht den in den internationalen übereinkommen 
für den Straßenverkehr (ADR), Eisenbahnverkehr (RIO), Seeverkehr 
( IMDG-Code) und Luftverkehr (I CAO-TI) sowie den in den Empfeh
lungen der Vereinten Nationen (UNI festgelegten Prüfanforderun
gen fUr Verpackungen zur Beförderung gefährlicher Güter. 

10. 2 Diese Zulassung wird unter dem Vorbehalt des jederzeitigen 
Widerrufs erteilt. 

10.3 Diesem Zulassungsschein liegt eine Rechtsmittelbelehrung bei. 

10.4 Dieser Zulassungsschein wird zu gegebener Zeit im "Amts- und 
Mitteilungsblatt der Bundesanstalt für Materialforschung und 
-prüfung, Berlin" (ISSN 0340-7551) veröffentlicht. 

1000 Berlin 45, den 17. Mai 1989 
Unter den Eichen 87 

BUNDESANSTALT FüR MATERIALFORSCHUNG UND -PRüFUNG (BAM) 

Fac hgruppe 1. 5 
Gefahrgutumschließungen 

Laboratorium 1.54 
Verpackungen 

(\ () :;::-- .,._.r-( ~ ':::}~- . . _: V -~ 

Dr.- Ing. B. Schulz-Forberg 
Direktor und Professor 

Dipl.-Ing. H. W. Hübner 
Oberregierungsrat 

ZULASSUNGSSCHEIN 
Nr. D/BAM 3432/ 4G 

für die Bauart einer Verpackung zur Bef<irderung 
gefährlicher Güter 

Aktenzeichen 1.5/42 791-2 

1 . Rechtsgrundlagen 

§ 5 der Verordnung über die Beförderung gefährlicher Güter mit 
Seeschiffen (Gefahrgutverordnung See - GGVSee), vom 27. Juni 
1986, (BGBl I S. 962). 

1. 2 § 9 Abs.3 Nr. 5 der Verordnung über die innerstaatliche und 
grenzüberschreitende Bef<irderung gefährlicher Güter auf Straßen 
(Gefahrgutverordnung Straße- GGVS), vom 22. Juli 1985, 
(BGBl. I S. 1550), geändert durch die 1. Straßen-Gefahrgut
änderungsverordnung vom 21.12.1987 (BGB1. I, S. 2858) , 

1.3 § 9 Abs. 3 der Verordnung über die innerstaatliche und grenz
überschreitende Bef<irderung gefährlicher Güter mit Eisenbahnen 
(Gefahrgutverordnung Eisenbahn - GGVE) vom 22. Juli 1985 
(BGBl. I Seite 1560), geändert durch die 2. Eisenbahn-Gefahr
gutänderungsverordnung vom 21.12.1987 (BGBl. I, S.2862). 

2. Antragsteller 

Comet Gmlli 
Postfach 10 02 67 
2850 Bremerhaven 1 

3. Beschreibung der Bauart 

Kiste aus zweiwelliger Wellpappe mit Innenverpackungen; 
(Kisten aus Vollpappe oder Säcke aus Kunststoffolie). 

4. Anforderungen an die Bauart 
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Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die gemäß Prüfb~ 
riebt Nr. 631/83 vom 05.10.1983 der Forschungsstelle des Ver
bandes der Wellpappen-Industrie e. V., 6100 Darmstadt, einer 
Bauartprüfung vergleichbar mit den "Richtlinien für die Bauart
prüfung und 

die Erteilung der Kennzeichnung von Verpackungen für die Bef<ir
derung gefährlicher Güter mit Seeschiffen- RH 001 -" vom 
28. Juni 1985 (Bundesanzeiger Nr. 157a vom 24. August 1985) 
unterzogen worden sind. 

5. Zulassung 

Die unter Nr. 3 beschriebene Bauart wird unter der Voraus
setzung, daß die Anforderungen nach Nummer 4 erfüllt werden, 
zugelassen. 

6. Fertigung von Verpackungen 

Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen serienmäßig 
gefertigt werden. Der Hersteller muß gewährleisten, daß bei den 
s erlenmäßig gefertigten Verpackungen die für die Bauart festg~ 
1 egten Anforderungen erfüllt sind. 

7. Kennzeichnung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten Verpak
kungen sind dauerhaft und gut sichtbar wie folgt zu kennzeich
nen: 

~· 
( n / 

4G/Y25/S/ •.••...• • ••... /D/BAM 3432 - Kawell 
Herstellungs-
datum gem. Nr . 6.2 e), RM 001) 

8 . Auflagen über die Verwendung der Verpackungen 

8.1 Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten und 
entsprechend Nr. 7 gekennzeichneten Verpackungen dürfen für g~ 
fährliche Güter verwendet werden, wenn für sie nach den Vor
schriften der GefahrgutVSee/GGVS/GGVE solche Verpackungen zu-
1 äs s ig sind. 

8 . 2 Die Verpackungen dürfen für gefährliche Güter der Verpackungs
gruppe II oder Ill verwendet werden. 

8 . 3 Die Bruttomasse darf 25 kg nicht überschreiten. 

8 . 4 

Die physikalischen Eigenschaften der Füllgüter müssen den Ei
genschaften der im Prüfbericht gemäß Nr. 4 genannten Prüftüll
güter entsprechen. 

3 . 5 1/ird die zugelassene Verpackungsbauart als zusammengesetzte Ve r
packung - auch mit anderen als in diesem Zulassungsschein b~ 
schriebeneo Innenverpackungen- verwendet, muß nachweisbar 
sichergestellt sein, daß die zusammengesetzte Verpackung mit 
den Innenverpackungen ebenso wirksam ist wie die zugelassene 
Ve rpackungsbauart. 

8.6 Die Überwachung der Fertigung von Verpackungen nach dieser 
Bauart muß nach den "Technischen Richtlinien für die Überwa
chung der Fertigung von Verpackungen zur Beförderung gefährli
cher Güter (TRV 001)"- Verkehrsblatt Heft 16, 1987, S. 562, 
rlnrrhe:P.fiihrt werrl~=~:n . 

9 . Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweisbar sicherstel
len, daß alle Auflagen über die Verwendung der Verpackungen dem
jenigen, der die Verpackungen für Gefahrgut erstmalig einsetzt/ 
befüllt, bekannt sind. 

10. Sonstiges 

10.1 Die Bauart entspricht den in den internationalen Übereinkommen 
für den Straßenverkehr (ADR), Eisenbahnverkehr (RID) und See
verkehr (IMDG-Code) sowie den in den Empfehlungen der Vereinten 
Nationen (UN) festgelegten Prüfanforderungen für Verpackungen 
zur Beförderung gefährlicher Güter. 

10.2 Diese Zulassung wird unter dem Vorbehalt des jederzeitigen 
Widerrufs erteilt. 

10.3 Diesem Zulassungsschein liegt eine Rechtsmittelbelehrung bei. 

10.4 Dieser Zulassungsschein wird zu gegebener Zeit im "Amts- und 
Mitteilungsblatt der Bundesanstalt für Materialforschung und 
-prüfung, Berlin" (ISSN 0340-7551) veröffentlicht. 

1000 Berlin 45, den 05.04.1989 
Unter den Eichen 87 

BUNDESANSTALT FÜR MATERIALFORSCHUNG UND -PRÜFUNG (BAM) 

Fachgruppe 1. 5 
Gefahrgutumschließungen 

Im Auferag 

~ 
Dipl.-Ing. H. W. Hübner 
Oberregierungsrat 

Laboratorium 1.54 
Verpackungen 



ZULASSUNGSSCHEIN 
Nr. D/BAM 3433/4G 

für die Bauart einer Verpackung zur Beförderung 
gefährlicher Güter 

Aktenzeichen 1.5/42 791-3 

1. Rechtsgrundlagen 

§ 5 der Verordnung über die Beförderung gefährlicher Güter mit 
Seeschiffen (Gefahrgutverordnung See- GGVSee), vom 27. Juni 
1986, (BGBl I S. 962). 

1.2 § 9 Abs.3 Nr. 5 der Verordnung über die innerstaatliche und 
grenzüberschreitende Beförderung gefährlicher Güter auf Straßen 
(Gefahrgutverordnung Straße - GGVS), vom 22. Juli 1985, 
(BGBl. I S. 1550), geändert durch die 1. Straßen-Gefahrgut
änderungsverordnung vom 21.12.1987 (BGBl. I, S. 2858). 

1.3 § 9 Abs. 3 der Verordnung über die innerstaatliche und grenz
überschreitende Beförderung gefährlicher Güter mit Eisenbahnen 
(Gefahrgutverordnung Eisenbahn- GGVE) vom 22. Juli 1985 
(BGBl. I Seite 1560), geändert durch die 2. Eisenbahn-Gefahr
gutänderungsverordnung vom 21.12.1987 (BGBl. I, S.2862). 

2 . Antragsteller 

Comet GmbH 
Postfach 10 02 67 
2 850 Bremerhaven l 

3 . Beschreibung der Bauart 

Kiste aus zweiwelliger Wellpappe mit Innenverpackungen; 
(Kisten aus Vollpappe oder Säcke aus Kunststoffolie). 

4 . Anforderungen an die Bauart 

Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die gemäß Prüfbe
richt Nr. 632/83 vom 05.10.1983 der Forschungsstelle des Ver
bandes der Wellpappen-Industrie e. V., 6100 Darmstadt, einer 
Bauartprüfung vergleichbar mit den '"Richtlinien ftir die Bauart
prüfung und 
die Erteilung der Kennzeichnung von Verpackungen für die Beför
derung gefährlicher Güter mit Seeschiffen - RM 001 _ .. vom 
28. Juni 1985 (Bundesanzeiger Nr. 157a vom 24. August 1985) 
unterzogen worden sind. 

5. Zulassung 

Die unter Nr. 3 beschriebene Bauart wird unter der Voraus
setzung, daß die Anforderungen nach Nummer 4 erfüllt werden, 
zugelassen. 

6. Fertigung von Verpackungen 

Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen serienmäßig 
gefertigt werden. Der Hersteller muß gewährleisten, daß bei den 
serienmäßig gefertigten Verpackungen die für die Bauart festge
legten Anforderungen erfüllt sind. 

7. Kennzeichnung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten Verpak
kurrgen sind dauerhaft und gut sichtbar wie folgt zu kennzeich
nen: 

4G/Y20/S/ •••.•••••.••.• /D/BAt1 3433 - Kawell 
Herstellungs-
datum gem. Nr. 6.2 e), RM 001) 

8. Auflagen über die Verwendung der Verpackungen 

8.1 Die nach der zugelassenen Bauart secienmäß.ig gefertigten und 
entsprechend Nr. 7 gekennzeichneten Verpackungen dürfen für ge
fährliche Güter verwendet werden, wenn für sie nach den Vor
schriften der GefahrgutVSee/GGVS/GGVE solche Verpackungen zu
lässig sind. 

8.2 Die Verpackungen dürfen für gefährliche Güter der Verpackungs
gruppe II oder III verwendet werden. 

8.3 Die Bruttomasse darf 20 kg nicht überschreiten. 

8.4 

Die physikalischen Eigenschaften der Füllgüter müssen den Ei
genschaften der im Prüfbericht gemäß Nr. 4 genannten Prüftüll
güter entsprechen. 

8.5 Wird die zugelassene Verpackungsbauart als zusammengesetzte 
Verpackung - auch mit anderen als in diesem Zulassungsschein 
beschriebenen Innenverpackungen - verwendet, muß nachweisbar 
sichergestellt sein, daß die zusammengesetzte Verpackung mit 

den Innenverpackungen ebenso wirksam ist wie die zugelassene 
Verpackungsbauart. 

8.6 Die Überwachung der Fertigung von Verpackungen nach dieser 
Bauart muß nach den '"Technischen Richtlinien für die Überwa
chung der Fertigung von Verpackungen zur Beförderung gefährli
cher Güter (TRV 001)''- Verkehrsblatt Heft 16, 1987, S. 562, 
durchgeführt werden. 

9. Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweisbar sicherstel
len, daß alle Auflagen über die Verwendung der Verpackungen dem
jenigen, der die Verpackungen für Gefahrgut erstmalig einsetzt/ 
befüllt, bekannt sind. 

10. Sonstiges 

10.1 Die Bauart entspricht den in den internationalen Übereinkommen 
für den Straßenverkehr (ADR), Eisenbahnverkehr (RID) und See
verkehr (TMDG-Code ) sowie den in den Empfehlungen der Vereinten 
Nationen (UN) festgelegten Prüfanforderungen für Verpackungen 
zur Beförderung gefährlicher Güter. 

10.2 Diese Zulassung wird unter dem Vorbehalt des jederzeitigen 
Widerrufs erteilt. 

10.3 Diesem Zulassungsschein liegt eine Rechtsmittelbelehrung bei. 

10 . 4 Dieser Zulassungsschein wird zu gegebener Zeit im '"Amts- und 
Mitteilungsblatt der Bundesanstalt für Materialforschung und 
-prüfung, Berlin" (ISSN 0340-755.1) veröffentlicht. 

1000 Berlin 45, den 05.04.1989 
Unter den Eichen 87 

BUNDESANSTALT FÜR MATERIALFORSCHUNG UND -PRÜFUNG (BAt1) 

Fachgruppe 1.5 
Gefahrgutumschließungen 

Laboratorium 1.54 
Verpackungen 

Im Auftrag Im Auftrag / 

ll. ( d. 'h9-v 
Dipl.-Ing. H. W. Hübner 
Oberregierungsrat 

Dipl.-Ing~r~. Keßler 

ZULASSUNGSSCHEIN 
Nr. D/BAM 3434/4G 

für die Bauart einer Verpackung zur Beförderung 
gefährlicher Güter 

Aktenzeichen 1.5/42 791-4 

1. Rechtsgrundlagen 

§ 5 der Verordnung über die Beförderung gefährlicher Güter mit 
Seeschiffen (Gefahrgutverordnung See - GGVSee), vom 27. Juni 
1986, (BGBl I S. 962). 

1.2 § 9 Abs.3 Nr. 5 der Verordnung über die innerstaatliche und 
grenzüberschreitende Beförderung gefährlicher Güter auf Straßen 
( Gefahrgutverordnung Straße - GGVS), vom 22. Juli 1985, 
(BGBl. I S. 1550), geändert durch die 1. Straßeo-Gefahrgut
änderungsverordnung vom 21.12.1987 (BGBl. I, S. 2858). 

1 . 3 § 9 Abs. 3 der Verordnung über die innerstaatliche und grenz
überschreitende Beförderung gefährlicher Güter mit Eisenbahnen 
(Gefahrgutverordnung Eisenbahn- GGVE) vom 22. Juli 1985 
(BGBl. I Seite 1560), geändert durch die 2. Eisenbahn-Gefahr
gutänderungsverordnung vom 21.12.1987 (BGB1. I, S.2862). 

2. Antragsteller 

Comet GmbH 
Postfach 10 02 67 
2 850 Bremerhaven 

3. Beschreibung der Bauart 

Kiste aus zweiwelliger Wellpappe mit Innenverpackungen; 
(Kisten aus Vollpappe oder Säcke aus Kunststoffolie). 

4. Anforderungen an die Bauart 

Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die gemäß Prüfbe
richt Nr. 633/83 vom 05.10.1983 der Forschungsstelle des Ver
bandesder Wellpappeo-Industrie e.V., 6100 Darmstadt, einer 
Bauartprüfung vergleichbar mit den '"Richtlinien für die Bauart
prüfung und 
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die Erteilung der Kennzeichnung von Verpackungen für die Beför
derung gefährlicher Güter mit Seeschiffen - Rl1 001 -" vom 
28. Juni 1985 (Bundesanzeiger Nr. 157a vom 24 , August 1985) 
unterzogen worden sind. 

5. Zulassung 

Die unter Nr. 3 beschriebene Bauart wird unter der Voraus 
setzung , daß die Anforderungen nach ~ummer 4 erfüllt werden, 
zugelassen. 

6. Fertigung von Verpackungen 

Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen serienmäßig 
gefertigt werden. Der Hersteller muß gewährleisten , daß bei den 
serienmäßig gefertigten Verpackungen die für die Bauart festge
legten Anforderungen erfüllt sind. 

7. Kennzeichnung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten Verpak
kungen sind dauerhaft und gut sichtbar wie folgt zu kennzeich
nen: 

~ 4G/Y20/S/ .•..••.••••••. /D/BAM 3434 - Kawell 
~ Herstellungs-

datum gem. Nr. 6.2 e), Rl1 001) 

8 . Auflagen über die Verwendung der Verpackungen 

8 . 1 Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten und 
ent~prechend Nr. 7 gekennzeichneten Verpackungen dürfen für ge
fährliche Güter verwendet werden, wenn für sie nach den Vor
schriften der GefahrgutVSee/GGVS/GGVE solche Verpackungen zu
lässig sind . 

3.2 Die Ve r packungen dürfen für gefährliche Güter der Verpackungs
gruppe ll oder lii verwendet werden . 

8 . 3 Die Bruttomasse darf 20 kg nicht überschreite n. 

Die physikalischen Eigenschaften der Füllgüter müssen den Ei
genschaften der Im Prüfbericht gemäß Nr. 4 genann ten Prüffüll
gUter entsprechen. 

8.4 

8.5 ~ird die zugelassene Verpackungsbauart als zusammengesetzte 
Verpackung - auch mit anderen als in diesem Zulassungsschein 
beschriebenen Innenverpackungen - verwendet, muß nachweisbar 
sichergestellt sein, daß die zusammengesetzte Verpackung mit 
den Innenverpackungen ebenso wirksam ist wie die zugelassene 
Verpackungsbauart. 

8.6 Die Überwachung der Fertigung von Verpackungen nach dieser 
Bauart muß nach den "Technischen Richtlinien für die Überwa
chung der Fertigung von Verpackungen zur Beförderung gefährli
cher Güter (TRV 00 1)" - Verkehrsblatt Heft 16, 1987, S. 562, 
durchgeführt werden. 

9. De r in Nr . 2 genannte Antragsteller muß nachweisbar sicherstel
len, daß alle Auflagen über die Verwendung der Verpackungen dem
jenigen, de r die Verpackungen für Gefahr gut erstmalig einsetzt/ 
befüllt, bekannt sind. 

10. Sonstiges 

10.1 Die Bauart entspricht den in den internationalen Übereinkommen 
für den Straßenverkehr (ADR), Elsenbahnverkehr (RID) und See
verkehr (lMDG-Code) sowie den in den Empfehlungen der Vereinten 
Natione n (UN) festgelegten Prüfanforderungen für Verpackungen 
zur Eeförderung gefährlicher Güter. 

10.2 Diese Zulassung wird unter dem Vorbehalt des jederzeitigen 
Widerrufs erteilt. 

10.3 Diesem Zulassungsschein liegt eine Rechtsmittelbelehrung bei. 

10.4 Dieser Zulassungsschein wird zu gegebener Zelt Im "Amts- und 
Mitteilungsblatt der Sundesanstalt für ~aterialforschung und 
-prüfung, 8erlin" (ISSN 0340- 7551) veröffentlicht. 

1000 Berlin 45, de n 05.04.1989 
Unter de n Eichen 87 

BUNDESANSTALT FÜR MATERIALFORSCHUNG UND -PRÜFUNG (BAM) 

Fachgruppe 1.5 
Gefahrgutumschließungen 

Im Auftrag 

Dipl.-Ing. H. ~. Hübner 
Oberregierungsra t 
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Laboratorium 1.54 
Verpackungen 

Im ~~traU9-/ 
Dipl.-Ing. (FH) M. Keßler 

ZULASSUNGSSCHEIN 
Nr. 0/BAM 3435/4G 

für die Bauart einer Verpackung zur Beförderung 
gefährlicher Güter 

Aktenzeichen 1.5/42 791-5 

1. Rechtsgrundlagen 

§ 5 der Verordnung über die Beförderung gefährlicher Güter mit 
Seeschiffen (Gefahrgutverordnung See - GGVSee), vom 27. Juni 
1986, (BGBl I S. 962). 

1.2 § 9 Abs.3 Nr. 5 der Verord nung über die innerstaatliche und 
grenzüberschreitende Beförderung gefährlicher Güter auf Straßen 
(Gefahrgutverordnung Straße- GGVS), vom 22. Juli 1985, 
(BGBl. I S. 1550), geändert durch die l. Straßeo-Gefahrgut
änderungsverordnung vom 21.12.1987 (BGBl. I, S. 2858). 

1.3 § 9 Abs . 3 der Verordnung über die innerstaatliche und grenz
überschreitende Beförderung gefährlicher Güter mit Elsenbahnen 
(Gefahrgutve rordnung Eisenbahn- GGVE) vom 22. Juli 1985 
(BGBl. I Seite 1560), geändert durch die 2. Eisenbahn-Gefahr
gu tänderungsverordnung vom 21.12. 19 8 7 (BGBl. I, S .2 862) . 

2. Antragsteller 

Come t GmbH 
Postfach 10 02 67 
2 850 Bremerhaven l 

3. Beschreibung der Bauart 

Kiste aus zweiwelliger ~ellpappe mit Innenverpackungen; 
(Kisten aus Vollpappe oder Säcke aus Ku nststoffolie). 

4. Anforderungen an die Bauart 

Die Bauart wß den Baumustern entsprechen, die gemäß Prüfbe
richt Nr. 634/83 vom 05.10.1983 der Forschungsstelle des Ver
bandes der ~ellpappeo-lndustrie e. V., 6100 Darmstadt, einer 
Bauartprüfung vergleichbar mit den "Richtlinien für die Bauart
prüfung und 
die Erte!lung der ~ennzeichnung von Verpackungen für die Beför
derung gefährlicher Güter mit Seeschiffen - R.'1 001 -" vom 
28. Juni 1985 (Bundesanzeiger Nr. 157a vom 24. August 1985) 
unterzogen ~orden sind . 

5. Zulassung 

Die unter Nr. 3 beschriebene Bauart wird unter der Voraus
setzung, daß die Anforderungen nach Nummer 4 erfüllt werden, 
zugelassen . 

6. Fertigung von Verpackungen 

Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen serienmäßig 
gefertigt werden. Der Hers t eller muß gewährleisten, daß bei den 
serienmäßig gefertigten Verpackungen die für die Bauart festge
legten Anforderungen erfüllt sind. 

7. Kennzeichnung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten Verpak
kungen sind dauerhaft und gut sichtbar wie folgt zu kennzeich
nen: 

4G/Y25/S/ .............. /D/BAM 3435 - Kawell 
Herstellungs-
datum gem. Nr. 6.2 e), RM 001) 

8. Auflagen über die Verwendung der Verpackungen 

3.1 Die nach der zugelassenen Sauart serienmäßig gefertigten und 
entsprechend Nr. 7 gekennzeichneten Verpackungen dürfen für ge
fährliche Güter ver·..tendet Nerden, wenn für sie nach den Vor
schriften der Gefah r gutVSee/GGVS/GGVE solche Verpackungen zu
lässig sind. 

8.2 Die Verpackungen dürfen fü r gefährliche Güter der Verpackungs
gruppe li oder Ill verwendet werden. 

8.3 Oie Bruttomasse darf 25 kg nicht überschreiten. 

8 .4 

Die physikalischen Eigenschaften der Füllgüter müssen den Ei
gens chaften der im Prüfbericht gemäß Nr. 4 genannten Prüffüll
gUter entsprechen. 

8.5 ~ird die zugelassene Verpackungsbauart als zusammengesetzte 
Verpackung - auch mit anderen als in diesem Zulassungsschein 
beschriebenen Innenverpackungen - verwendet, muß nachweisbar 
sichergestellt sein, daß die zusammengeset•re Verpackung mit 



den Innenverpackungen ebenso wirksam ist wie die zugelassene 
Verpackungsbauart. 

8.6 Die Überwachung de r Fertigung von Verpackungen nach dieser 
Bauart muß nach den "Technischen Richtlinien für die Überwa
chung der Fertigung von Verpackungen zur Beförderung gefährl i
cher Güter (TRV 001)" - Verkehrsblatt Heft 16, 1987, S. 562, 
dur chgeführt werden. 

9. Der in Nr. 2 ge nannt e Antragsteller muß nachweisbar sicherstel
len, daß alle Auflagen über die Verwendung der Verpackungen dem
jenigen, der die Verpackungen für Gefah r gut erstmalig einsetz t / 
befüllt, bekannt sind . 

10. Sonstiges 

10.1 Die Bauart entsp r icht den in den internationalen Überei nkommen 
für de n Straßenverkehr (ADR) , Eisenbahnve rkehr (RIO) und See
verkehr (IMDG - Code) sowie den in den Empfehlungen der Vereint en 
Nationen (UN) festgelegten Prüfanforderungen für Verpa c k un ge n 
zur Beförderung gefährlicher Güter. 

10 . 2 Diese Zulassung wird unter dem Vorbehalt des jederzeitigen 
Wider r ufs erteilt. 

10.3 Diesem Zulassungsschein liegt eine Rechtsmittelbelehrung bei. 

10. 4 Dieser Zulassungsschein wi r d zu gegebener Zelt im "Amts- und 
Mitteilungsblatt der Bundesanstalt für Materialforschung und 
- prüfun g , Berlln " (ISSN 0340- 7551) veröffentlicht. 

1000 Be r lin 45, den 05 .04.1 989 
Unte r den Eichen 87 

BUNDESANSTALT FÜR ~ATERIALFORSCHUNG UND -PRÜFUNG (BAM) 

Fachgruppe 1. 5 
Gefahrgu tumschlie ßungen 

Im Auft rag 

Dipl. -Ing. H. W, Hübner 
Oberregierungsrat 

Laboratorium 1.54 
Verpackungen 

Im Auftrag 

7(.~4 
Dipl. -In g. (FH) M. Keßler 

ZULASSUNGSSCHEIN 
Nr. D/BAM 3444/4Al 

für die Bauart einer Verpackung zur Beforderung 
gefährlicher Güter 

Aktenzeichen 1.5/43 078 

1. Rechtsgrundlagen 

1 .1 § 5 der Verordnung über die Beförderung gefährlicher Güter mit 
Se eschiffen (Gefahrgutverordnung See - GGVSee), vom 27. Juni 
1986, (BGBl. I S. 962). 

1.2 § 9 Abs.3 Nr. 5 der Verordnung über die innerstaatliche und 
grenzüberschreitende Beforderung gefährlicher Güter auf Straßen 
(Gefahrgutverordnung Straße- GGVS), vom 22. Juli 1985, 
( BGBl. I S. 1550), geändert durch die 1. Straßen-Gefahrgut
änderungsverordnung vom 21.12.1987 (BGBI . I, S. 2858) . 

1.3 § 9 Abs. 3 der Verordnung über die innerstaatliche und grenz
überschreitende Beförderung gefährlicher Güter mit Eisenbahnen 
(Ge fahrgu tverordnung Ei senbahn - GGVE) vom 22. Juli 1985 
(BGBl. I Seite 1560), geändert durch die 2. Eisenbahn-Gefahr
gutänderungsverordnung vom 21.12 . 1987 (BGBl. I, 5.2862). 

2 . Antragsteller 

Firma 
Egon Hillebrandt 
Stahl- und Behälterbau 
Hansaring 154 
4 402 Greven I 

3. Beschreibung der Bauart 

Kiste aus Stahlblech 

4. Anforderungen an die Bauart 

Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die gemäß Prüfbe
richt Nr.l.5/42 544 vom 15.02.1989 der Bundesanstalt für Mate
rialforschungund -prüfung (BAM), 1000 Berlin 45, einer 
Bauartprüfung nach den "Richtlinien für die Bauartprüfung 
und die Erteilung der Kennzeichnung von Verpackungen für die 

Beforderung gefährlicher Güter mit Seeschiffen- RM 001 -" vom 
28 . Juni 1985 (Bundesanzeiger Nr. 157a vom 24. August 1985) 
unterzogen worden sind. 

5. Zulassung 

Die unter Nr. 3 beschriebene Bauart wird unter der Voraus-
s etzung, daß die Anforderungen nach Nummer 4 erfüllt werden, 
zugelassen. 

6. Fertigung von Verpackungen 

Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen serienmäßig 
gefertigt 1o1er den. Der :-l.erstelle r muß gewährleisten, daß bei den 
serienmäßig gefertigten Ve rpackungen die für die Bauart festge-
1 egten Anforderungen erfüllt sind. 

7. Ke!Hlzeichnung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten Verpak
kungen sind dauerhaft und gut sichtbar wie folgt zu kennzeich
nen: 

4Al/Y406/S/ ...........•. /D/BAM 3444 - HIL 
Herstellungs-
datum gern. Nr. 6.2 e), RM 001) 

8. Auflagen über die . Verwendung der Verpackungen 

8.1 Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten und 
entsprechend Nr. 7 gekennze !ebneten Verpackungen dürfen für ge
fährliche Güter verwendet werden, wenn für sie nach den Vor
schriften der GefahrgutVSee/GGVS/GGVE solche Verpackungen zu
lässig sind. 

8.2 Die Verpackungen dürfen für gefährliche Güter der Verpackungs
gruppe II oder III verwendet werden. 

8.3 Die Bruttomasse darf 406 kg nicht überschreiten. 

8.4 

8.5 

Die physikalischen Eigenschaften der Füllgüter müssen den Ei 
genschaften der im Prüfbericht gemäß Nr. 4 genannten Prüf füll
güter entsprechen. 

8.6 Die Überwachung der Fertigung von Verpackungen nach dieser 
Bauart muß nach den "Technischen Richtlinien für die Überwa
chung der Fertigung von Verpackungen zur Be fo rderung gefährl i
eher Güter (TRV 001)"- Verkehrsblatt Heft 16, 1987, S. 562, 
durchgeführt werden. 

9 . Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweisbar sicherstel
len, daß alle Auflagen über die Verwendung der Verpackungen dem
jenigen, der die Verpackungen für Gefahrgut erstmalig einsetzt/ 
befüllt, bekannt sind. 

10. Sonstiges 

10 .1 Die Bauart entspricht den in den internationalen Übereinkommen 
für den Straßenverkehr (ADR), Eisenbahnverkehr (RIO) und Seeverkehr 
(I~1DG-Code) sowie den in den Empfehlungen der '/ereitlten Natio-
nen (UM) festgelegten Prüfanforderungen für Verpackungen z ur 
Beforderung gefährlicher Güter. 

10.2 Diese Zulassung wird unter dem Vorbehalt des jederzeitigen 
Widerrufs "rteilt . 

10.3 Diesem Zulassungsschein liegt eine Rechtsmittelbelehrung bei. 

10.4 Dieser Zulassungsschein wird zu gegebener Ze i t im "Amts- und 
Mitteilungsblatt der Bundesanstalt für Materialforschung und 
-prüfung, Berlin" (ISSN 0340-7551) veröffentlicht . 

1000 Berlin 45, den 12.04.1989 
Unter den Eichen 87 

BUNDESANSTALT FÜR MATERIALFORSCHUNG UND -PRÜFUNG (BAM) 

Fachgruppe 1.5 
Gefahrgutumschließungen 

Im Auftra~~ 

Dipl.-Ing. H. W. Hübner 
Oberregierungsrat 

Laboratorium 1 . 54 
Verpackungen 
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ZULASSUNGSSCHEIN 
Nr. D/BAM 3446/SM2 

für die Bauart einer Verpackung zur Beförderung 
gefährlicher Güter 

Aktenzeichen 1.5/42327 

1. Rechtsgrundlagen 

1.1 § 5 der Verordnung über die Beförderung gefährlicher Güter mit 
Seeschiffen (Gefahrgutverordnung See- GGVSee), vom 27. Juni 
1986, (BGBl. I S. 962). 

1.2 § 9 Abs.3 Nr. 5 der Verordnung über die innerstaatliche und 
gren~überschreitende Befdrderung gefährlicher Güter auf Straßen 
( Gefahrgutverordnung Straße - GGVS), vom 22. Juli 1985, 
(BGBl. I S. 1550), geändert durch die 1. Straßen-Gefahrgut
änderungsverordnung vom 21.12.1987 (3GB1. I, S. 2858). 

1.3 § 9 Abs. 3 der Verordnung über die innerstaatliche und grenz
überschreitende Beförderung gefährlicher Güter mit Eisenbahnen 
(Gefahrgutverordnung Eisenbahn- GGVE) vom 22. Juli 1985 
(BGBl. I Seite 1560), geändert durch die 2. Eisenbahn-Gefahr
gutänderungsverordnung vom 21.12.1987 (3GB1. I, S.2862). 

2. Antragsteller 

Bayer AG 
5090 Leverkusen, Bayerwerk 

3. Beschreibung der Bauart 

Sack aus Papier, mehrlagig, wasserdicht. 

4. Anforderungen an die Bauart 

Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die gemäß Bericht 
Nr. 87/57041 vom 01.02.88 mit Anlagen 1 bis 4 der Bayer AG, 
Anlagensicherheit und technische Überwachung, Werkstofftechnik 
2.3, Packmittelprüfung, Leverkusen, einer Bauartprüfung nach den 
"Richtlinien für die Bauartprüfung und die Erteilung der Kenn
zeichnung von Verpackungen für die Beförderung gefährlicher GU
ter mit Seeschiffen - RM 001 -" vom 28. Juni 1985 (Bundesanzei
ger Nr. 157a vom 24. August 1985) unterzogen worden sind. 

5. Zulassung 

Die unter Nr . 3 beschriebene Bauart wird unter der Voraus
setzung, daß die Anforderungen nach Nummer 4 erfullt werden, 
zugelassen. 

6 . Fertigung von Verpackungen 

Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen serienmäßig 
gefert1gt werden. Der Hersteller muß gewährleisten, daß bei den 
serienmäßig gefertigten Verpackungen die fur die Bauart festge-
1 egten Anforderungen erfullt sind. 

7. Kennzeichnung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten Verpak
kungen sind dauerhaft und gut sichtbar wie folgt zu kennzeich
nen: 

fU\ SM2/Y27/S/ .............. ./0/BAM 3446 - *) 
\"_n__} Herstellungs-

datum gern. Nr. 6.2 e), RM 001) 

*l An dieser Stelle ist das Kennzeichen des jeweiligen 
.~erstellers einzusetzen. 

BE fur 

B+K fur 

E. Behn Verpackungsbedarf GmbH 
Abt. Papiersackfabrik 
Postfach 3 24 
4150 Krefeld 

Bischof + Klein GmbH & Co 
Postfach 11 60 
4540 Lengerich 

8. Auflagen über die Verwendung der Verpackungen 

8.1 Die nach der zugelassenen Bauart ser i enmäßig gefertigten und 
entsprechend Nr. 7 gekennzeichneten Verpackungen dürfen fur ge
fährliche Güter verwendet werden, wenn fur sie nach den Vor
schri ften der GefahrgutVSee/GGVS/GGVE solche Verpackungen zu-
1 ässig sind. 

8. 2 Die Verpackungen dürfen fur gefahrl iche Güter der Verpackungs
gruppe I I oder I II verwendet werden. 
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8.3 Die Bruttomasse darf 27,0 kg nicht, die Schüttdichte 0,7 kg/ 
Liter nicht überschreiten. 

Die physikalischen Eigenschaften der Füllgüter müssen den Ei
genschaften der im Prüfbericht gemäß Nr. 4 genannten Prüffüll
gUter entsprechen. 

8.4 -

8,5 -

8.6 Die Überwachung der Fertigung von Verpackungen nach dieser 
Bauart muß nach den "Techni sehen Ri chtl i ni en für die Oberwa
chung der Fertigung von Verpackungen zur Befdrderung gefährli
cher GUter (TRV 001)"- Verkehrsblatt Heft 16, 1987, S. 562, 
durchgeführt werden. 

9, Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweisbar sicherstel
len, daß alle Auflagen über die Verwendung der Verpackungen dem
jenigen, der die Verpackungen für Gefahrgut erstmalig einsetzt/ 
befüllt, bekannt sind. 

10. Sonstiges 

10.1 Di~ Bauart entspricht den in den internationalen übereinkommen 
für den Straßenverkehr (ADR), Eisenbahnverkehr (RID), und See
verkehr (IMDG-Code) sowie den in den Empfehlungen der Vereinten 
Nationen (UN) festgelegten Prüfanforderungen für Verpackungen 
zur Beförderung gefährlicher Güter. 

10.2 Diese Zulassung wird unter dem Vorbehalt des jederzeitigen 
Widerrufs erteilt. 

10.3 Diesem Zulassungsschein liegt eine Rechtsmittelbelehrung bei. 

10.4 Dieser Zulassungsschein wird zu gegebener Zeit im "Amts- und 
Mitteilungsblatt der Bundesanstalt für Materialforschung und 
-prüfung, Berlin" (ISSN 0340-7551) veröffentlicht. 

1000 Berlin 45, den 17. Mai 1989 
Unter den Eichen 87' 

BUNDESANSTALT FüR MATERIALFORSCHUNG UND -PRüFUNG (BAM) 

Fachgruppe 1. 5 
Gefahrgutumschließungen 

Im Auftrag 
' f t, / ' 

,17--t /.ILvzJ' 
Dipl.-Ing. H. W. Hübner 
Oberregierungsrat 

Laboratorium 1.54 
Verpackungen 

Im Auftrag 

~~ 
Ing. M. Bauschke 

ZULASSUNGSSCHEIN 
Nr. D/BAM 3447/5M2 

für die Bauart einer Verpackung zur Befdrderung 
gefährlicher GUter 

Aktenzeichen 1.5/42328 

1. Rechtsgrundlagen 

1.1 § 5 der Verordnung über die Befdrderung gefährlicher Güter mit 
Seeschiffen (Gefahrgutverordnung See- GGVSee), vom 27. Juni 
1986, (BGBl. I S. 962). 

1.2 § 9 Abs.3 Nr. 5 der Verordnung über die innerstaatliche und 
grenzüberschreitende Befdrderung gefährlicher Güter auf Straßen 
(Gef~hrgutverordnung Straße - GGVS), vom 22. Juli 1985, 
(BGBl. I S. 1550), geändert durch die 1. Straßen-Gefahrgut
änderungsverordnung vom 21.12.1987 (BGBl. I, S. 2858). 

1.3 § 9 Abs. 3 der Verordnung über die innerstaatliche und grenz
überschreitende Beförderung gefährlicher Güter mit Eisenbahnen 
(Gefahrgutverordnung Eisenbahn- GGVE) vom 22. Juli 1985 
(BGBl. I Seite 1560), geändert durch die 2. Eisenbahn-Gefahr
gutänderungsverordnung vom 21.12.1987 (BGB1. I, S.2862). 

2. Antragsteller 

Bayer AG 
5090 Leverkusen, Bayerwerk 

3, Beschreibung der Bauart 

Sack aus Papier, mehrlagig, wasserdicht. 



4. Anforderungen an die Bauart 

Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die gemäß Bericht 
Nr. 87/57060 vom 01.02.88 mit Anlagen 1 bis 4 der Bayer AG, 
Anlagensicherheit und technische Überwachung, Werkstofftechnik 
2.3, Packmittelprüfung, Leverkusen, einer Bauartprüfung nach den 
"Richtlinien für die Bauartprüfung und die Erteilung der Kenn
zeichnung von Verpackungen für die Beförderung gefährlicher Gü
ter mit Seeschiffen - RM 001 -• vom 28. Juni 1985 (Bundesanzei
ger Nr. 157a vom 24. August 1985) unterzogen worden sind. 

5. Zulassung· 

Die unter Nr. 3 beschriebene Bauart wird unter der Voraus
setzung, daß die Anforderungen nach Nummer 4 erfüllt werden, 
z uge 1 assen. 

6. Fertigung von Verpackungen 

Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen serienmäßig 
gefertigt werden. Der Hersteller muß gewährleisten, daß bei den 
serienmäßig gefertigten Verpackungen die fur die Bauart festge-
1 egten Anforderungen erfull t sind. 

7. Kennzeichnung 

8 . 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten Verpak
kungen sind dauerhaft und gut sichtbar wie folgt zu kennzeic~ 
nen: 

(7:\ 5M2/Y27/S/ ............... /0/BAM 3447 - *) 
\V Herstellungs-

datum gern. Nr. 6.2 e), RM 001) 

*) An dieser Stelle ist das Kennzeichen des jeweiligen 
Herstellers einzusetzen. 

8 E fUr 

B+K fur 

E. Sehn Verpackungsbedarf GmbH 
Abt. Papiersackfabrik 
Postfach 3 24 
4150 Krefe 1 d 

Bischof + Klein GmbH & Co 
Postfach 11 60 
4 540 Le nger i eh 

Auflagen über die Verwendung der Verpackungen 

8 .1 Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten und 
entsprechend Nr. 7 gekennzeichneten Verpackungen dürfen fur ge
fährliche Güter verwendet werden, wenn fur sie nach den Vor-
s chri ften der Ge fahrgu tVSee/GGVS/GGVE so 1 ehe Verpackungen zu-
1 ässig sind. 

8.2 Die Verpackungen dürfen für gefährliche Güter der Verpackungs
gruppe I I oder I I I verwendet werden. 

8.3 Die Bruttomasse darf 27,0 kg nicht, die Schüttdichte 0,7 kg/ 
Liter nicht überschreiten. 

Die physikalischen Eigenschaften der Füllgüter müssen den Ei
genschaften der im Prüfbericht gemäß Nr. 4 genannten Prüffull
güter entsprechen. 

8.4 -

8.5 -

8.6 Die Überwachung der Fertigung von Verpackungen nach dieser 
Bauart muß nach den "Techni sehen Ri chtl i ni en für die Überwa
chung der Fertigung von Verpackungen zur Beforderung gefährli
cher Güter (TRV 001)"- Verkehrsblatt Heft 16, 1987, S. 562, 
durchgeführt werden. 

9. Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweisbar sicherstel
len, daß alle Auflagen über die Verwendung der Verpackungen dem
jenigen, der die Verpackungen für Gefahrgut erstmalig einsetzt/ 
befullt, bekannt sind. 

10. Sonstiges 

10.1 Die Bauart entspricht den in den internationalen übereinkommen 
für den Straßenverkehr (ADR), Eisenbahnverkehr (RIO), und See
verkehr (IMDG-Code) sowie den in den Empfehlungen der Vereinten 
Nationen (UN) festge 1 egten Prüfanforderungen für Verpackungen 
zur Beförderung gefährlicher Güter. 

10.2 Diese Zulassung wird unter dem Vorbehalt des jederzeitigen 
Widerrufs erteilt. 

10.3 Diesem Zulassungsschein liegt eine Rechtsmittelbelehrung bei. 

10.4 Dieser Zulassungsschein wird zu gegebener Zeit im "Amts- und 
Mitteilungsblatt der Bundesanstalt für Materialforschung und 
-prüfung, Berlin" (ISSN 0340-7551) veröffentlicht. 

1000 Berlin 45, den 17. Mai 1989 
Unter den Eichen 87 

BUNDESANSTALT FüR MATERIALFORSCHUNG UND -PRüFUNG (BAM) 

Fachgruppe 1. 5 
Gefahrgutumschließungen 

Im Auftrag 

L 
Dipl.-Ing. H. w. Hübner 
Oberregierungsrat 

Laboratorium 1.54 
Verpackungen 

Im Auftrag 

':f-sS~ 
lng. M. Bauschke 

ZULASSUNGSSCHEIN 
Nr. 0/BAM 3448/5M2 

für die Bauart einer Verpackung zur Befdrderung 
gefährlicher Güter 

Aktenzeichen 1.5/42329 

1. Rechtsgrundlagen 

1.1 § 5 der Verordnung über die Beförderung gefährlicher Güter mit 
Seeschiffen (Gefahrgutverordnung See- GGVSee), vom 27. Juni 
1986, (BGBl. I S. 962). 

1.2 § 9 Abs.3 Nr. 5 der Verordnung über die innerstaatliche und 
grenz~berschreitende Beförderung gefährlicher Güter auf Straßen 
(Gefanrgutverordnung Straße- GGVS), vom 22. Juli 1985, 
(BGBl. I S. 1550), geändert durch die 1. Straßen-Gefahrgut
änderungsverordnung vom 21.12.1987 (BGBl. I, s. 2858). 

1.3 § 9 Abs. 3 der Verordnung über die innerstaatliche und grenz
überschreitende Beförderung gefährlicher Güter mit Eisenbahnen 
(Gefahrgutverordnung Eisenbahn- GGVE) vom 22. Juli 1985 
(BGBl. I Seite 1560), geändert durch die 2. Eisenbahn-Gefahr
gutänderungsverordnung vom 21.12.1987 (BGBl. I, 5,2862). 

2. Antragsteller 

Bayer AG 
5090 Leverkusen, Bayerwerk 

3. Beschreibung der Bauart 

Sack aus Papier, mehrlagig, wasserdicht. 

4. Anforderungen an die Bauart 

Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die gemäß Bericht 
Nr. 87/57035 vom 01.02.88 mit Anlagen 1 bis 4 der Bayer AG, 
Anlagensicherheit und technische Überwachung, Werkstofftechnik 
2.3, Packmittelprüfung, Leverkusen, einer Bauartprüfung nach den 
"Richtlinien für die Bauartprüfung und die Erteilung der Kenn
zeichnung von Verpackungen für die Beförderung gefährlicher Gü
ter mit Seeschiffen - RM 001 -" vom 28. Juni 1985 (Bundesanzei
ger Nr. 157a vom 24. August 1985) unterzogen worden sind. 

5. Zulassung 

Die unter Nr. 3 beschriebene Bauart wird unter der Voraus
setzung, daß die Anforderungen nach Nummer 4 erfullt werden, 
z uge 1 assen. 

6. Fertigung von Verpackungen 

Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen serienmäßig 
gefertigt werden. Der Hersteller muß gewährleisten, daß bei den 
serienmäßig gefertigten Verpackungen die fur die Bauart festge-
1 egten Anforderungen erfüllt sind. 

7. Kennzeichnung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten Verpak
kungen sind dauerhaft und gut sichtbar wie folgt zu kennzeich
nen: 

5M2/Y21/S/ ............... /0/BAM 3448 - B + K 
Herstellungs-
datum gern. Nr. 6.2 e), RM 001) 
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8. Auflagen über die Verwendung der Verpackungen 

8 . 1 Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten und 
entsprechend Nr. 7 gekennzeichneten Verpackungen dürfen fur ge
fährliche Güter verwendet werden, wenn fur sie nach den Vor
schriften der GefahrgutVSee/GGVS/GGVE solche Verpackungen zu
lässig sind. 

8.2 Die Verpackungen dürfen fur gefährl i ehe Güter der Verpackungs
gruppe !I oder !!I verwendet werden. 

8.3 Die Bruttomasse darf 20,3 kg nicht, die Schüttdichte 0,4 kg/ 
Liter nicht überschreiten. 

Die physikal ischen Eigenschaften der Füllgüter ITi.issen den Ei
genschaften der im Prüfbericht gemäß Nr. 4 genannten Prüffull
güter en ts prechen. 

8.4 -

8.5 

8.6 Die Überwachung der Fertigung von Verpackungen nach dieser 
Bauart muß nach den "Technischen Richtlinien für die Überwa
chung der Fertigung von Verpackungen zur Beförderung gefährli
cher Güter (TRV 001)"- Verkehrsblatt Heft 16, 1987, S. 562, 
durchgeführt werden. 

9. Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweisbar sicherstel
len, daß alle Auflagen über die Verwendung der Verpackungen dem
jenigen, der die Verpackungen für Gefahrgut erstmalig einsetzt/ 
befüll t, bekannt sind. 

10. Sonstiges 

10.1 Die Bauart entspricht den in den internationalen übereinkommen 
für den Straßenverkehr (ADR), Eisenbahnverkehr (RIO), und See
verkehr (IMDG-Code) sowie den in den Empfehlungen der Vereinten 
Nationen (UN) festgelegten Prüfanforderungen für Verpackungen 
zur Beförderung gefährlicher Güter. 

10.2 Diese Zulassung wird unter dem Vorbehalt des jederzeitigen 
Widerrufs erteilt. 

10.3 Diesem Zulassungsschein liegt eine Rechtsmittelbelehrung bei. 

10.4 Dieser Zulassungsschein wird zu gegebener Zeit im "Amts- und 
Mitteilungsblatt der Bundesanstalt für Materialforschung und 
-prüfung, Berli n" (ISSN 0340-7551) veröffentlicht. 

1000 Berlin 45, den 17. Mai 1989 
Unter den Eichen 87 

BUNDESANSTALT FüR MATERIALFORSCHUNG UND -PRüFUNG (BAM) 

Fachgruppe 1. 5 
Gefahrgutumschließungen 

Laboratorium 1.54 
Verpackungen 

Im Auftrag Im Auftrag 

_jj \0 
ITWOk..r 

'Cl n 
-C:F'-0 
I 

Dipl.-Ing. H. W. Hübner 
Oberregierungsrat 

Ing. M. Bauschke 

ZULASSUNGSSCHEIN 
Nr. D/BAM 3455/4G 

für die Bauart einer Verpackung zur Beförderung 
gefahrl i eher Güter 

Aktenzeichen 1.5/42 412 

1. Rechtsgrundlagen 

1.1 § 5 der Verordnung über die Beförderung gefährlicher Güter mit 
Seeschiffen (Gefahrgutverordnung See- GGVSee), vom 27. Juni 
1986, (BGBl. I S. g62). 

1.2 § 9 Abs.3 Nr. 5 der Verordnung über die innerstaatliche und 
grenzüberschreitende Beförderung gefährlicher Güter auf Straßen 
( Gefahrgutverordnung Straße- GGVS), vom 22. Juli 1g85, 
(BGBl. I S. 1550), geändert durch die l. Straßen-Gefahrgut
änderungsverordnung vom 21.12.1987 (BGBl. I, S. 2858). 

1.3 § 9 Abs. 3 der Verordnung über die innerstaatliche und grenz
überschreitende Beförderung gefährl i eher Güter mit Ei senbahnen 
( Gefahrgutverordnung Ei senbahn - GGVE) vom 22. Juli 1985 
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(BGBl . I Seite 1560), geändert durch die 2. Eisenbahn-Gefahr
gutänderungsverordnung vom 21.12.1987 (BGBl. I, S.2862). 

2. Antragsteller 

3. 

Heinrich Sieger 
Papier- und Wellpappenwerke KG 
Postfach 18 09 
5040 Brühl 

Beschreibung der Bauart 

Kiste aus einwelliger Wellpappe mit Innenverpackungen (Flaschen 
aus Glas, Dosen aus Aluminium). 

4. Anforderungen an die Bauart 

Die Bauart 111Jß den Baumustern entsprechen, die gemäß Prüfbe
richt Nr. 99/83 vom 15.02.1g88 der Forschungsstelle des Verban
des der Wellpappen-Industrie, e. V., 6100 Darmstadt 
einer Bauartprüfung nach den "Richtlinien für die Bauartprüfung 
und die Erteilung der Kennzeichnung von Verpackungen für die 
Bef'drderung gefährlicher Güter mit Seeschiffen - RM 001 -" vom 
28. Juni 1985 (Bundesanzeiger Nr. 157a vom 24. August 1985) 
unterzogen worden sind. 

5. Zulassung 

Die unter Nr. 3 beschriebene Bauart wird unter der Voraus
setzung, daß die Anforderungen nach Nummer 4 erfüllt werden, 
zugelassen. 

6. Fertigung von Verpackungen 

Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen serienmäßig 
gefertigt werden. Der Hersteller muß gewährleisten, daß bei den 
serienmäßig gefertigten Verpackungen die für die Bauart festge
legten Anforderungen erfüllt sind. 

7. Kennzeichnung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten Verpak
kungen sind dauerhaft und gut sichtbar wie folgt zu kennzeich-
n en: 

CD 4G/Y 12/S/ ... ...... ...... /D/BA11 3455 
Herstellungs-
datum gern. Nr. 6.2 e), RM 001) 

HS2 

8. Auflagen über die Verwendung der Verpackungen 

8.1 Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten und 
entsprechend Nr. 7 gekennzeichneten Verpackungen dürfen für ge
fährliche Güter verwendet werden, wenn für sie nach den Vor
schriften der GefahrgutVSee/GGVS/GGVE solche Verpackungen zu
lässig sind. 

8.2 Die Verpackungen dürfen für gefährliche Güter der Verpackungs
gruppe II oder III verwendet werden. 

8.3 Die Bruttomasse darf 11,1 kg nicht überschreiten. 

8.4 

Die physikalischen Eigenschaften der Füllgüter müssen den Ei
genschaften der im Prüfbericht gemäß Nr. 4 genannten Prüftüll
güter entsprechen. 

8.5 Wird die zugelassene Verpackungsbauart als zusammengesetzte 
Verpackung- auch mit anderen als in diesem Zulassungsschein 
beschriebenen Innenverpackungen - verwendet, muß nachweisbar 
sichergestellt sein, daß die zusammengesetzte Verpackung mit 
den Innenverpackungen ebenso wirksam ist wie die zugelassene 
Verpackungs bauart. 

8.6 Die Überwachung der Fertigung von Verpackungen nach dieser 
Bauart muß nach den "Technischen Richtlinien für die Überwa
chung der Fertigung von Verpackungen zur Bef'drderung gefährli
cher Güter (TRV 001)"- Verkehrsblatt Heft 16, 1987, S. 562, 
durchgeführt werden. 

9. Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweisbar sicherstel
len, daß alle Auflagen über die Verwendung der Verpackungen dem
jenigen, der die Verpackungen für Gefahrgut erstmalig einsetzt/ 
befüllt, bekannt sind. 

10. Sonstiges 

10.1 Die Bauart entspricht den in den internationalen Übereinkommen 
für den Straßenverkehr (ADR), Eisenbahnverkehr (RIO), Seeverkehr 
(IMDG-Code) und Luftverkehr (ICAD-TI) sowie den in den Empfeh
lungen der Vereinten Nationen (UN) festgelegten Prüfanforderun
gen für Ve rpackungen zur Beförderung gefährlicher Güter. 

10.2 Diese Zulassung wird unter dem Vorbehalt des jederzeitigen 
Widerrufs erteilt. 



10. 3 Diesem Zulassungsschein liegt eine Rechtsmittelbelehrung bei. 

10. 4 Dieser Zulassungsschein wird zu gegebener Zeit im "Amts- und 
Mitteilungsblatt der Bundesanstalt für Materialforschung und 
-prüfung, Berlin" (ISSN 0340-7551) veröffentlicht. 

1000 Berlin 45, den 17.05.1989 
Unter den Eichen 87 

BUNDESANSTALT FÜR MATERIALFORSCHUNG UND -PRÜFUNG (BAM) 

Fachgruppe 1. 5 
Gefahrgutumschließungen 

I m AufJ/t.g/ _ 

Di pl.!/n~. Hübner 
Ob erregierungsrat 

Laboratorium 1.54 
Verpackungen 

Im Auftrag 
1 . ".-
~<.-t.Lt.(.61...t.. ... t.. .. ___ . 

Dr. D. Hellhammer 

ZULASSUNGSSCHEIN 
Nr. D/BAM 3456/1A2 

für die Bauart einer Verpackung zur Befdrderung 
gefährl i eher Güter 

Aktenzeichen 1.5/42 926 

1 . Rechtsgrundlagen 

1.1 § 5 der Verordnung über die Befdrderung gefährlicher Güter mit 
Seeschiffen (Gefahrgutverordnung See- GGVSee), vom 27. Juni 
19B6, (BGBl. I S. 962). 

1.2 § 9 Abs.3 Nr. 5 der Verordnung über die innerstaatliche und 
g r.enzüberschrei tende Befdrderung gefährl i eher Güter auf Straßen 
(Gefahrgutverordnung Straße- GGVS), vom 22 . Juli 1985, 
( BGBl. I S. 1550), geändert durch die 1. Straßen-Gefahrgut
änderungsverordnung vom 21.12.1987 (BGBl. I, S. 2858). 

1.3 § 9 Abs. 3 der Verordnung über die innerstaatliche und grenz
überschreitende Befdrderung gefährlicher Güter mit Eisenbahnen 
( Gefahrgutverordnung Ei senbahn - GGVE) vom 22 . Juli 1985 
(BGBl. I Seite 1560), geändert durch die 2. Eisenbahn-Gefahr
gutänderungsverordnung vom 21.12 . 1987 (BGBl . I, S.2862). 

2 . Antragsteller 

Degu ssa AG 
Postfach 11 OS 33 
6000 Frankfurt 11 

3 . Beschreibung der Bauart 

Faß aus Stahl mit abnehmbarem Deckel 
Nennvolumen: 225 Liter 

4 . Anfor derungen an die Bauart 

Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die nach den 
Zeichnungen-Nr . 0-62.2.051 vom 14.01.1982 der Fa. Robert Themas, 
5908 Neunkirchen und Nr. 09 11859-le vom 24.01.1989, 
Nr.09 11828-2A vom 08.11.1987 und Nr. 09 11 858-3c vom 10.10.88 
der Degussa AG, Werk Knappsack, 5030 Hürth-Knappsack und gemäß 
Prüfbericht-Nr. 97 749 Vgab 51 vom 26.07.1982 der Deutschen 
Bundesbahn, Versuchsanstalt Minden/W., Abteilung für Mechanik 
einer Bauartprüfung vergleichbar mit den "Richtlinien fur die 
Bauartprüfung und die Erteilung der Kennzeichnung von Verpackun
gen fur die Befdrderung gefährlicher Güter mit Seeschiffen 
- RM 001 -" vom 28. Juni 1985 (Bundesanzeiger Nr. 157a vom 
24. August 19BS) unterzogen worden sind. 

5. Zulassung 

Die unter Nr. 3 beschriebene Bauart wird unter der Voraus
setzung, daß die Anforderungen nach Nummer 4 erfüllt werden, 
z uge 1 assen. 

6. Fertigung von Verpackungen 

Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen serienmäßig 
gefertigt werden. Der Hersteller muß gewährleisten, daß bei den 
s er i enmäßi g gefertigten Verpackungen die für die Bauart festge-
1 egten Anforderungen erfullt sind. 

7 . Kennzeichnung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten Verpak
kuRgen sind dauerhaft und gut sichtbar wie folgt zu kennzeich
nen: 

1A2/Y300/S/ ..•.• . .•....• /D/BN-1 3456 - ROTHO 
Herstellungs-
datLUll gern. Nr. 6 .2 e), RM 001) 

8 . Auflagen über die Verwendung der Verpackungen 

8 .1 Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten un d 
entsprechend Nr. 7 gekennzeichneten Verpackungen dürfen fu r ge
fährliche Güter verwendet werden, wenn fur sie nach den Vor
schriften der GefahrgutVSee/GGVS/GGVE solche Verpackungen zu
lässig sind. 

8 . 2 Die Verpackungen dürfen fur gefährliche Güter der Verpackun gs 
gruppe II oder 111 verwendet werden. 

8 .3 Die Bruttomasse darf 300 kg nicht überschreiten. 

Die physikalischen Eigenschaften der Füllgüter müssen den Ei 
genschaften der im Prüfbericht gemäß Nr . 4 genannten ?rüf ful 1-
güter entsprechen. 

8.4 -

8.5 -

8 . 6 Die Überwachung der Fertigung von Verpackungen nach dieser 
Bauart muß nach den "Techni sehen Richtlinien für die Überwa
chung der Fertigung von Verpackungen zur Befdrderung gefiihrli
cher Güter (TRV 001)" - Verkehrsblatt Heft 16, 1987, S. 562, 
durchgeführt werden. 

9 . Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweisbar sicherste l
len, daß alle Auflagen über die Verwendung der Verpackungen dem
jenigen, der die Verpackungen fur Gefahrgut erstmalig einsetzt/ 
befüllt, bekannt sind. 

10. Sonstiges 

10.1 Die Bauart entspricht den in den internationalen übereinkommen 
für den Straßenverkehr (ADR), Ei senbahnverkehr (RIO) und See
verkehr (IMDG-Code) sowie den in den Empfehlungen der Vereinten 
Nationen (UN) festgelegten Prüfanforderungen für Verpackungen 
zur Befdrderung gefährlicher Güter. 

10.2 Diese Zulassung wird unter dem Vorbehalt des jederzeitigen 
Widerrufs erteilt. 

10.3 Di_esem Zulassungsschein liegt eine Rechtsmittelbelehrung bei . 

10 .4 Dieser Zulassungsschein wird zu gegebener Zeit im "Amts- un d 
Mi ttei 1 ungsb l att der Bundesanstalt fur Materialforschung und 
-prüfung, Berlin" (ISSN 0340-7551) veröffentlicht. 

1000 Berlin 45, den 19.05.1989 
Unter den Eichen 8 7 

BUNDESANSTALT FOR MATERIALFORSCHUNG UND -PRüFUNG (SAM} 

Fachgruppe 1.5 
Gefahrgutums eh l i eßu ngen 

Laboratorium 1.54 
Verpackungen 

ImAufk Im Auftrag ~ 

Dipl~~g~ M. Keßl er Di pl. -Ing. H. W. Hübner 
Oberregierungsrat 

ZULASSUNGSSCHEIN 
Nr. D/BAM 3459/1H2 

für die Bauart einer Verpackung zur Befdrderung 
gefahrl icher Güter 

Aktenzeichen 1.5/42 453 

1. Rechtsgrundlagen 

1.1 Straßen-Gefahrgutausnahmeverordnung vom 25. September 1985 
(BGBl. I, Seite 1925), Anlage 1, Ausnahme Nr. S 61 in der Fas
sung der 3. Verordnung zur Änderung von Gefahrgutausnahmeve r
ordnungen vom 21. Dezember 1988 (BGBl. I, Seite 2621) . 

2. Antragsteller 

Fritz Schäfer GmbH 
Postfach 12 60 

3. 

5908 Neunkirchen 

Beschreibung der Bauart 

Faß aus Kunststoff mit abnehmbarem Deckel 
Ne nnvo 1 ume n: 60 Liter 
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4. Anforderungen an die Bauart 

Die Bauart nuß den Baumustern entsprechen, die gemäß Bericht 
Nr. 103 991 Vgab 40 vom 27.11.1986 und der l., 2., 3. Nachträge 
Z\.111 Bericht 103 991 Vgab 40 vom 18.08.1987, 27 .1 0.1987 und 
03 . 12 . 1987 der Deutschen Bundesbahn, Versuchsanstalt Minden/W 
Abteilung fur Mechnik sowie Fachllygienischem Gutachten vom 
12.02.1986 und 09.12.1987 des Instituts fur Krankenhaushygiene 
und Infektio nskontrolle (IK!l, Neuwiesenweg 1, 6203 Lieh, 
einer Bauartprüfung nach Nummer 2.1.4 der Ausnahme Nr. S 61 
unterzogen worden sind. 

5. Zulassung 

Die unter Nr. 3 beschriebene Bauart wird unter der Voraus
setzung, daß die Anforderungen nach Nummer 4 erfullt werden, 
zugelassen. 

6. Fertigung von Verpackungen 

Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen serienmäßig 
gefertigt werden. Der Hersteller muß gewährleisten, daß be1 den 
serienmäßi g gefertigten Verpackungen d1e fur d1e Bauart festge-
1 egten Anforderungen erfullt sind. 

7. Kennzeichnung 

Die nach der zugelas senen Bauart serienmäßig gefertigten Verpak
kungen sind dauerhaft und gut sichtbar wie folgt zu kennzeich
nen: 

Q 1H2/Y23/S/ .............. ./D/BAM 3459 
He rste 11 ungs-
Datum gern. Rn 3512 e) GGVS 

SL 

Jedes Versandstück muß zusätzlich deutlich und haltbar folgende 
Aufschrift tragen: "Höchstzulässiges Füllgewicht 20,8 kg." 

8. Auflagen über die Verwendung der Verpackungen 

8.1 Die nac h der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten und 
entsprechend Nr. 7 gekennzeichneten Verpackungen dürfen fur ge
fährliche Güter verwendet werden, wenn für sie nach den Vor
schriften der GGVS, Ausnahme Nr. S 61, solche Verpackungen 
zulässig sind. 

8.2 Die Verpackungen dürfen für gefahrl iehe Güter der Verpackungs
g rup pe I I oder I II verwendet werden. 

8.3 Die 3ruttomasse darf 22,5 kg nicht nicht überschreiten. 

Die physikalischen Eigenschaften der Füllgüter müssen den Ei 
genschaften der im Pr üfbericht gemäß Nr. 4 genannten Prüfful l
güter entsprechen. 

8.4 -

8.5 -

8 .6 

8.7 

g. 

10. 

Die Überwachung der Fertigung von Verpackungen nach dieser 
Bauart nuß nach den "Technischen Richtlinien fur die Überwa
chung der Fertigung von Verpackungen zur Befö rderung gefährli
cher Güter (TRV 001)" - Verkehrsblatt Heft 16, 1987, S. 562, 
durchgefuhrt werden. 

Die geful lten Verpackungen müssen vom Absender temperiert 
(höchste ns+ 15 'Cl zur Beförderung übergeben werden. Zw1schen 
Verpacken und Beendigung des Transportes dürfen höchstens 48 
Stunden liegen. Die Verpackung darf nicht der Sonneneinstrah
lung oder starker Wärmeeinwirkung ausgesetzt werden. 

Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachwe isba r sicherstel
len daß alle Auflagen über die Verwendung der Verpackungen dem
jenigen, der die Verpackungen für Gefahrgut erstmalig einsetzt/ 
befu llt, bekannt sind. 

Sonstiges 

10.1 Diese Zulassung wird unter dem Vorbehalt des jederzeitigen Wi 
derrufes erteilt. 

10.2 Diesem Zulassungsschein liegt eine Rechtsmittelbelehrung bei. 

10.3 Dieser Zulassungsschei n wird zu gegebener Zeit im "Amts- und 
Mitteilungsblatt de r Bundesanstalt für Materialforschung und 
- prüfung, Berlin" (ISSN 0340 -7 551) veröffentlicht. 
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1000 Berlin 45, den 24.05.1989 
Unter den Eichen 87 

BUNDESANSTALT FüR MATERIALFORSCHUNG UND -PRüFUNG (SAM) 

Fachgruppe 1.5 
Gefahrgutums c h 1 i eß ungen 

Laboratorium I.54 
Verpackungen 

Im Auftrag Im Auftrag 

~ [" 
--v-~") 

Dipl. - Ing. H. W. Hübner 
Oberregierungsrat 

In g. M. Bauschke 

ZULASSUNGSSCHEIN 
Nr. D/BAM 3460/4G 

für die Bauart einer Verpackung zur Beförderung 
gefährlicher Güter 

Aktenzeichen 1.5/42 432 

l. Rechtsgrundlagen 

1.1 § 5 der Verordnung über die Befdrderu ng gefährlicher Güter mit 
Seeschiffen ( Gefahrgutverordnung See - GGVSee), vom 27. Jum 
1986, (BGBl. I S. 962). 

1.2 § 9 Abs.3 Nr. 5 der Verordnung über die innerstaatliche und 
grenzüberschreitende Beförderung gefiihrl icher Güter auf Straßen 
( Gefahrgutverordnung Straße - GGVS), vom 22. J uli 1985, 
(BGBl. I S. 1550), geändert durch die l. Straßen-Gefahrgut
änderungsverordnung vom 21.12.1987 (BGB1 . I, S. 2858). 

1.3 § 9 Abs. 3 der Verordnung über die innerstaatliche und grenz
überschreitende Beförderung gefährlicher Güter mit Eisenbahnen 
( Gefahrgutverordnung Ei senbahn - GGVE) vom 22. Juli 1985 
(BGBl. I Seite 1560), geändert durch die 2 . Eisenbahn-Gefahr
gutänderungsverordnung vom 21. 12 .1g37 ( BGBl. I, S .2862). 

2. Antragsteller 

Refratechnik GmbH 
Rudol f-\-li nkel-Str. 
3400 Göttingen 

3. Beschreibu ng der Sauart 

Kiste aus z~<eiwell iger Wellpappe mit Stegeinsatz und Innenver
packungen (Ri ngdeckeldosen aus Weißb l ech). 

4. Anforderungen an die Ba uart 

5. 

6. 

7. 

Die Bauart nuß den Baumustern entsprechen, die gemäß Prüfbe
richt Nr. 271/7 vom 28.04.1988 der Technischen Abteilung, Zen
trallabor, Europa Carton AG, 2000 Harnburg 70, einer Bauartprü
fung nach den "Richtlinien für die Bauartprüfung und die Er
teilung der Ken nzeichnung von Verpackungen fur die Beförderung 
gefährlicher GUter mit Seeschiffen - RM 001 -" vom 28. Juni 1985 
(Bundesanzeiger Nr. 157a vom 24 . August 1985) unterzogen worden 
sind. 

Zulassung 

Die unter Nr. 3 beschriebene Bauart wird unter der Voraus
setzung, daß die Anforderungen nach Nummer 4 erfullt werden, 
zugelassen. 

Fe rt i gu ng von Verpackungen 

Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen serienmäßig 
gefertigt werden. Der Hersteller muß gewährleisten, daß bei den 
serienmäßig gefertigten Verpackungen die für die Bauart festge-
1 egten Anforderungen erfüllt sind. 

Kennzeichnung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten Verpak
kungen sind dauerhaft und gut sichtbar wie folgt zu kennzeich
nen: 

!?') 4G/Y9/S/ ...••......... ./D/BAM 3460 - E.C.A. 
~ Herstellungs-

datum gern. Nr. 6.2 e), RM 001) 

8. Auflagen über die Verwendung der Verpackungen 

8.1 Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten und 
entsprechend Nr. 7 gekennzeichneten Verpackungen dürfen fur ge
fährliche Güter verwendet werden, wenn für sie nach den Vor
schriften der GefahrgutVSee/GGVS/GGVE solche Verpackungen zu-
1 ässig sind. 

8.2 Di e Verpackungen dürfen rur gefährliche Güter der Verpackungs
gruppe II oder I II verwendet werden. 



8.3 Oie Bruttomasse darf 9.0 kg nicht überschreiten. 

8.4 

Oie physikalischen Eigenschaften der Füllgüter müssen den Ei
genschaften der im Prüfbericht gemäß Nr. 4 genannten Prüffull
güter entsprechen. 

8.5 Wird die zugelassene Verpackungsbauart als zusammengesetzte 
Verpackung- auch mit anderen als in diesem Zulassungsschein 
beschriebenen Innenverpackungen- verwendet, muß nachweisbar 
sichergestellt sein, daß die zusammengesetzte Verpackung mit 
den Innenverpackungen ebenso wirksam ist wie die zugelassene 
Verpackungsbauart. 

3. Beschreibung der Bauart 
Kiste aus zweiwelliger Wellpappe 

4. Anforderungen an die Bauart 

Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die gemäß Prüfbe
richt Nr. 103/89 vom 7 .2.89 der ZE'.IAWELL AG u. Co. KG, PWA
Verpackungswerke, 6800 Mannheim 81 (mit Ausnahme der angege
benen Taleranzen fur die Außen-/lnnenmaße) einer Bauartprüfung 
nach den "Richtlinien fur die Bauartprüfung und die Erteilung 
der Kennzeichnung von Verpackungen fur die Beförderung gefahrli
cher Güter mit Seeschiffen- Rt1 001 -" vom 28. Juni 1985 
(Bundesanzeiger Nr. 157a vom 24. August 1985) unterzogen worden 
sind. 

8.6 Oie Überwachung der Fertigung von Verpackungen nach dieser 5. Zulassung 
Bauart muß nach den "Technischen Richtlinien für die Überwa
chung der Fertigung von Verpackungen zur Beförderung gefahrli
cher Güter (TRV 001)" - Verkehrsblatt Heft 16, 1987, S. 562, 
durchgeführt werden. 

Die unter Nr. 3 beschriebene Bauart wird unter der Voraus
setzung, daß die Anforderungen nach Nummer 4 erfullt werden, 
zugelassen. 

9. Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweisbar sicherstel- 6. Fertigung von Verpackungen 
l en, daß a 11 e Auflagen über die Verwendung der Verpackungen dei!l"' 
jenigen, der die Verpackungen für Gefahrgut erstmalig einsetzt/ 
befullt, bekannt sind. 

10. Sonstiges 

Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen serienmäßig 
gefertigt werden . Der Hersteller muß gewährleisten, daß bei den 
serienmäßig gefertigten Verpackungen die fur die Bauart festge-
1 egten Anforderungen erfullt sind. 

10.1 Oie Bauart entspricht den in den internationalen übereinkommen 7. Kennzeichnung 
für den Straßenverkehr (ADR), Eisenbahnverkehr (RIO) und Seeverkehr 
( IMOG-Code) sowie den in den Empfehlungen der Vereinten Natio-
nen (UN) festgelegten Prüfanforderungen für Verpackungen zur 
Beförderung gefahrlicher Güter. 

10.2 Diese Zulassung wird unter dem Vorbehalt des jederzeitigen 
Widerrufs erteilt. 

10.3 Oiesem Zulassungsschein liegt eine Rechtsmittelbelehrung bei. 

10.4 Dieser Zulassungsschein wird zu gegebener Zeit im "Amts- und 
Mitteilungsblatt der Bundesanstalt für Materialforschung und 
-prüfung, Berlin" (ISSN 0340 - 7551) veröffentlicht. 

1000 Berlin 45, den 24.05.19B9 
Unter den Eichen 87 

BUNDESANSTALT FüR MATERIALFORSCHUNG UNO -PRüFUNG ( 9At1) 

Fachgruppe 1.5 
Gefahrgutums eh l i eßu ngen 

Im Auftrag 

~ 
Oipl.-Ing. H. W. Hübner 
Oberregierungsrat 

Laboratorium 1.54 
Verpackungen 

Im Auftrag 

--..,..+ c 
~---<J·? 

Ing. M. Bauschke 

ZULASSUNGSSCHEIN 
Nr. 0/BAM 3461/4G 

für die Bauart einer Verpackung zur Beförderung 
gefahrl icher Güter 

Aktenzeichen 1.5/43 042 

1. Rechtsgrundlagen 

1.1 § 5 der Verordnung über die Beförderung gefährlicher Güter mit 
Seeschiffen (Gefahrgutverordnung See- GGVSee), vom 27. Juni 
1986, (BGBl. I S. 962). 

1.2 § 9 Abs.3 Nr. 5 der Verordnung über die innerstaatliche und 
granzUberschreitende Be Forderung gefahrl i eher Güter auf Straßen 
(Gefahrgutverordnung Straße- GGVS), vom 22. Juli 1985, 
(BGBl. I S. 1550), geändert durch die 1. Straßen-Gefahrgut
änderungsverordnung vom 21.12.1987 (BGBl. I, S. 2858). 

1.3 § 9 Abs. 3 der Verordnung über die innerstaatliche und grenz
überschreitende Be Forderung gefährl i eher Güter mit Ei senbahnen 
(Gefahrgutverordnung Eisenbahn- GGVE) vom 22. Juli 1985 
(BGBl. I Seite 1560), geändert durch die 2. Eisenbahn-Gefahr
gutänderungsverordnung vom 21.12.1987 (BGBl. I, S.2862). 

2. Antragsteller 
Wellpappe Malsach GmbH 
Frauenstr. 20 
8 031 Maisach 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten Verpak
kungen sind dauerhaft und gut sichtbar wie folgt zu kennzeich
nen: 

4G/X14/S/ ............... /0/BAM 3461- WPM 
Herstellungs-
datum gern. Nr. 6.2 e), RM 001) 

8. Auflagen über die Verwendung der Verpackungen 

8.1 Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten und 
entsprechend Nr. 7 gekennzeichneten Verpackungen dürfen fur ge
fährliche GUter verwendet werden, wenn fur sie nach den Vor
schriften der GefahrgutVSee/GGVS/GGVE solche Verpackungen zu-
1 ässig sind. 

8.2 Oie Verpackungen dürfen fUr gefährliche Güter der Verpackungs
gruppe I, II oder I II verwendet werden. 

8.3 Die Bruttomasse darf 13,2 kg nicht überschreiten. 

8.4 -

8.5 -

8.6 Die Überwachung der Fertigung von Verpackungen nach dieser 
Bauart muß nach den "Technischen Richtlinien fur die Überwa
chung der Fertigung von Verpackungen zur Beförderung gefährl i
eher Güter (TRV 001)" - Verkehrsblatt Heft 16, 1987, S. 562, 
durchgeführt werden. 

9. De r in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweisbar sicherstel
len, daß alle Auflagen über die Verwendung der Verpackungen deiTI"' 
j eni gen, der die Verpackungen fur Gefahrgut erstmalig einsetzt/ 
befullt, bekannt sind. 

10 . Sonstiges 

10.1 Die Bauart entspricht den in den internationalen übereinkommen 
für den Straßenverkehr (AOR), Eisenbahnverkehr (RIO) und Seeverkehr 
( IMOG-Code) sowie den in den Empfehlungen der Vereinten Natio-
nen (UN) festgelegten Prüfanforderungen fur Verpackungen zur 
Beförderung gefahrl i eher Güter. 

10.2 Diese Zulassung wird unter dem Vorbehalt des jederzeitigen 
Widerrufs erteilt. 

10.3 Diesem Zulassungsschein liegt eine Rechtsmittelbelehrung bei. 

10.4 Dieser Zulassungsschein wird zu gegebener Zeit im "Amts- und 
Mitteilungsblatt der Bundesanstalt fur Materialforschung und 
-prüfung, Berlin" (ISSN 0340-7551) veröffentlicht. 

1000 Berlin 45, den 24.05.1989-
Unter den Eichen 87 

BUNDESANSTALT FüR MATERIALFORSCHUNG UND -PRüFUNG (BAM) 

Fachgruppe 1.5 
Ge fahrgutums eh l.i eß u ngen 

Labaratori um 1.54 
Verpackungen 

Im AufJt..g 

Dipl.!/n~~w. Hübner 
Oberregierungsrat 

Auf~~f/ 
Dipl.-Ing. (FH) A. Roesler 
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ZULASSUNGSSCHEIN 
·Nr. D/BAM 3462/4G 

für die Bauart einer Verpackung zur Beförderung 
gefährlicher Güter 

Aktenzeichen 1.5/43 043 

1. Rechtsgrundlagen 

1 .1 § 5 der Verordnung über die Beförderung gefährlicher Güter mit 
Seeschiffen (Ge fahrgu tverordnung See - GGVSee), vom 27. Juni 
1986, (BGBl. I S. 962). 

1.2 § 9 Abs.3 Nr. 5 der Verordnung über die innerstaatliche und 
grenzüberschreitende Beförderung gefährlicher Güter auf Straßen 
(Gefahrgutverordnung Straße- GGVS), vom 22. Juli 1985, 
(BGBl. I S. 1550), geandert durch die 1. Straßen-Gefahrgut
anderungsverordnung vom 21.12.1987 (BGBl. I, S. 2858). 

1.3 § 9 Abs. 3 der Verordnung über die innerstaatliche und grenz
überschreitende Beförderung gefährl i eher Güter mit Ei senbahnen 
( Gefahrgutverordnung Ei senbahn - GGVE) vom 22. Juli 1985 
(BGBl . I Seite 1560), geandert durch die 2. Eisenbahn-Gefahr
gutanderungsverordnung vom 21.12.1987 (BGBl. I, S.2B62). 

2. Antragsteller 
Sa l zenbrodt GmbH u. Co. KG 
Hermsdorfer Str. 70 
1000 Berlin 26 

3. Beschreibung der Bauart 
Kiste aus zweiwelliger Wellpappe mit Innenverpackungen 
(Dosen aus Feinstblech) 

4 . Anforderungen an die Bauart 
Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die gernaß Prüfbe
richt Nr. 19/9 vom 15.2.1989 der Europa Carton AG, Technische 
Abt., Zentrallabor, Tilsiterstr. 144, 2000 Harnburg 70, 
einer Bauartpriifung nach den "Richtlinien fur die Bauartprüfung 
und die Erteilung der Kennzeichnung von Verpackungen fur die 
Beförderung gefährlicher Güter mit Seeschiffen- RM 001 -" vom 
28. Juni 1985 (Bundesanzeiger Nr. 157a vom 24 . August 1985) 
unterzogen worden sind. 

5. Zulassung 

Die unter Nr. 3 beschriebene Bauart wird unter der Voraus
setzung, daß di e Anforderungen nach Nummer 4 erflillt werden, 
zugelassen. 

6 . Fe rt i gu ng von Verpackungen 

Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen serienmaßig 
gefertigt werden. Der Hersteller muß gewahrleisten, daß bei den 
s eri enmäßi g gefertigten Verpackungen die fur die Bauart fe stge-
1 egten Anforderungen erfullt sind. 

7 . Kennzeichnung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten Verpak
kungen sind dauerhaft und gut sichtbar wie folgt zu kennzeich
nen: 

4G/Y26/S/ ............... /D/BAM 3462 - E. C.A. 
Herstellungs-
datum gern. Nr. 6.2 e), RM 001) 

8. Auflagen über die Verwendung der Verpackungen 

8 . 1 Die nach der zugelassenen Bauart serienmaßig gefertigten und 
entsprechend Nr. 7 gekennzeichneten Verpackungen dürfen fur ge
fahrliche Güter verwendet werden, wenn fur sie nach den Vor
schriften der GefahrgutVSee/GGVS/GGVE solche Verpackungen zu
las sig si nd. 

8.2 Die Verpackungen dürfen fur gefährliche Güter der Verpackungs
gruppe I! oder III verwendet werden. 

B.3 Die Bruttomasse darf 26 kg nicht überschreiten. 

Die physikalischen Eigenschaften der Füllgüter mlissen den Ei
genschaften der im Prüfbericht gernaß Nr. 4 genannten Prüffull
güter entsprechen. 

8 .4 -

8.5 Wird die zugelassene Verpackungsbauart als zusammengesetzte 
Verpackung- auch mit anderen als in diesem Zulassungsschein 
beschriebenen Innenverpackungen- verwendet, muß nachweisbar 
sichergestel l t sein, daß die zusammengesetzte Verpackung mit 
den Innenverpackungen ebenso wirksam ist wie die zugelassene 
Verpack ungsbauart . 

8 .6 Die Überwachung der Fertigung von Verpackungen nach dieser 
Bauart muß nach den "Technischen Richtlinien flir die überwa-
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chung der Fertigung von Verpackungen zur Beförderung gefährli
cher Güter (TRV 001)" - Verkehrsblatt Heft 16, 1987, S. 562, 
durchgeführt werden. 

9. Der in Nr . 2 genannte Antragsteller muß nachweisbar sicherstel
len, daß alle Auflagen über die Verwendung der Verpackungen dem
j enigen, der die Verpackungen fur Gefahrgut erstmalig einsetzt/ 
befullt, bekannt sind. 

10. Sonstiges 

10 . 1 Die Bauart entspricht den in den internationalen übereinkommen 
für den Straßenverkehr (ADR), Eisenbahnverkehr (RID) und Seeverkehr 
(IMDG-Code) sowie den in den Empfehlungen der Vereinten Natio-
nen (UN) festgelegten Prüfanforderungen flir Verpackungen zur 
Beförderung gefährlicher Güter. 

10.2 Diese Zulassung wird unter dem Vorbehal t des jederzeitigen 
Widerrufs erteilt. 

10.3 Diesem Zulassungsschein liegt eine Re chtsmittelbelehrung bei . 

10.4 Dieser Zulassungsschein wird zu gegebener Zeit im "Amts- und 
Mitteilungsblatt der Bundesanstalt für Materialforschung und 
-priifung, Berlin" (ISSN 0340-7551) veröffentlicht. 

1000 Berlin 45, den 24.05.1989 
Unter den Eichen 87 

BUNDESANSTALT FüR MATERIALFORSCHUNG UND -PRüFUNG (BAM) 

Fachgruppe 1.5 
Ge fahrgutumschließungen 

Laboratorium 1. 54 
Verpackungen 

I mAuft~ 

Dipl.-Ing. H. W. HUbner 
Oberregierungsrat 

Im Aufj?ag ) 

A. f<'..ot.r/-
Dipl.-Ing. (FH) A. Roesler 

ZULASSUNGSSCHEIN 
Nr. D/BAM 3463/1H2 

für die Bauart einer Verpackung zur Beförderung 
gefährlicher GUter 

Aktenzeichen 1. 5/42 873 

1. Rechtsgrundlagen 

1. 1 Straßen-Gefahrgutausnahmeverordnung vom 25. Septemer 19g5 
(BGBl . I, Seite 1925), Anlage 1, Ausnahme Nr. S 61 in der Fas 
sung der 2. Verordnung zur Änderung von Gefahrgutausnahmever
ordnungen vom 24. August 1987 (BGBl. I, Seite 2095). 

2. Antragsteller 

Krüger GmbH 
Am Pfinztor 34 
7500 Karlsruhe 41 

3. Beschreibung ~er Bauart 

Faß aus Kunststoff mit abnehmbarem Deckel 
Nennvolumen: 60 Liter 

4. Anforderungen an die Bauart 

Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die gemäß Prüfbe
richt Nr . 107 067 vom 13.02.1989 der Deutschen Bundesbahn, Ver
suchsanstalt Minden/W., Abteilung für Mechanik und Fachhygieni
schem Gutachten vom 16.03.1989 zur Keimdichtheit und Desinfi
zierbarkeit des Instituts für chemische und biologische Unter
suchungen Ingelheim GmbH, Postfach 16 30 in 6500 Mainz einer 
Bauartprüfung nach Nr . 2.1.4 der Ausnahme Nr . S 61 unterzogen 
worden sind. 

5. Zulassung 

Die unter Nr . 3 beschriebene Bauart wird unter der Voraus
setzung, daß die Anforderungen nach Nummer 4 erfüllt werden, 
zugelassen. 

6. Fertigung- von Verpackungen 

Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen serienmäßig 
gefertigt werden. Der Hersteller muß gewahrleisten, daß bei den 
seri enmäßig gefertigten Verpackungen die für die Bauart festge
legten Anforderungen erfüllt sind. 



7. Kennzeichnung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten Verpak
kungen sind dauerhaft und gut sichtbar wie folgt zu kennzeich
nen: 

~1H2/Y35/S/ ••••••••••••••• /0/BAM 3463 - SLZ 
\__V Herstellungs-

datum gem. Rn 3512e, GGVS 

Jedes Versandstück muß zusätzlich deutlich und haltbar folgende 
Aufschrift tragen: "Höchstzulassiges Füllgewicht 32 kg." 

8. Auflagen über die Verwendung der Verpackungen 

8.1 Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten und 
entsprechend Nr . 7 gekennzeichneten Verpackungen dürfen für ge
fährliche Güter verwendet werden, wenn für sie nach den Vor
schriften der GGVS, Ausnahme Nr. S 61, solche Verpack ungen 
zulässig sind. 

8.2 Die Verpackungen dürfen für gefährliche Güter der Verpackungs
gruppe I! oder I!! verwendet werden. 

8. 3 Die Bruttomasse darf 35 kg nicht überschreiten. 

Die physikalischen Eigenschaften der Füllgüter müssen den Ei
genschaften der im Prüfbericht gemäß Nr. 4 genannten Prüffüll
gUter entsprechen. 

8.4 -

8.5 -

8.6 Die Übe rwachung der Fertigung von Verpackungen nach dieser 
Bauart muß nach den "Technischen Richtlinien für die Überwa
chung der Fertigung von Verpackungen zur Beförderung gefährli
cher Güter (TRV 001)"- Verkehrsblatt Heft 16, 1987, S. 562, 
durchgeführt werden. 

9. Der in Nr. 2 genan nte Antragsteller muß nachweisbar sicherstel
len, daß alle Auflagen über die Verwendung der Verpackungen dem
jenigen, der die Verpackungen für Gefahrgut erstmalig einsetzt/ 
befüll t, bekannt sind. 

10. Sonstiges 

10.1 Diese Zulassung wird unter dem Vorbehalt des jederzeit igen 
Widerrufs erteilt. 

10. 2 Diesem Zulassungsschein liegt eine Rechtsmittelbelehrung bei. 

10. 3 Dieser Zulassungsschein wird zu gegebener Zeit im "Amts- und 
Mitteilungsblatt der Bundesanstalt für Materialforsch ung und 
-prüfung, Berlin" (!SSN 0340-7551) veröffentlicht. 

1000 Berlin 45, den 26.05.1989 
Unter den Eichen 87 

BUNDESANSTALT FüR MATERIALFORSCHUNG UND -PRüFUNG (BAM) 

Fachgruppe 1. 5 
Gefahrgutumschließungen 

Im Auftrag 

~ 
Dipl.-Ing. H. W. Hübner 
Oberregierungsrat 

Laboratorium 1.54 
Verpackungen 

Im Auftrag 

~-49V 
Dipl.-Ing. (FH) Keßler 

ZULASSUNGSSCHEIN 
Nr. 0/BAM 3465/4G 

für die Bauart einer Verpackung zur Beförderung 
gefährlicher Güter 

Akte nze ichen 1.5/42 946 

1. Rechtsgrund] agen 

1.1 § 5 der Verordnung über die Beförderung gefährlicher Güter mit 
Seeschiffen (Gefahrgutverordnung See- GGVSee), vom 27. Juni 
1986, (BGBl. I S. 962). 

1.2 § 9 Abs.3 Nr. 5 der Verordnung über die innerstaatliche und 
grenzüberschreitende Beförderung gefährlicher Güter auf Straßen 
(Gefahrgutverordnung Straße - GGVS), vom 22. Juli 1985, 
(BGBl. I S. 1550), geändert durch die 1. Straßen-Gefahrgut
änderungsverordnung vom 21.12.1987 (BGBl. I, S. 2858). 

1.3 § 9 Abs. 3 der Verordnung über die innerstaatliche und grenz
überschreitende Beförderung gefährlicher Güter mit Eisenbahnen 
(Gefahrgutverordnung Eisenbahn - GGVE) vom 22. Juli 198 5 
( BGBl. I Seite 1560), geändert durch die 2. Eisenbahn-Gefahr
gutänderungsverordnung vom 21.12.1987 (BGBl. I, S.2862). 

2. Antragsteller 

Chemische Fabrik Wülfel 
Postfach 89 01 09 
3000 Hannover 81 

3. Beschreibung der Bauart 

Kiste aus zweiwelliger Wellpappe mit Innenverpackung (Dosen aus 
Weißblech). 

4. Anforderungen an die Bauart 

Die Ba uart muß den Baumustern entsprechen, die gemäß Prüfbe
richt Nr . 593/88 vom 22.11.1988 der Forschungsstelle des Ver
bandes der Wellpappen-Industrie e.V., 6100 Darmstadt einer Bau
artprüfung nach den "Richtlinien für die Bauartprüfung und die 
Erteilung der Kennzeichnung von Verpackungen für die Beförde
rung gefährl i eher Güter mit Seeschiffen - RM 001 -" vom 
28. Juni 1985 (Bundesanzeiger Nr. 157a vom 24. August 1985) 
unterzogen worden sind. 

5. Zulassung 

Die unter Nr. 3 beschriebene Bauart wird unter der Voraus
setzung, daß die Anforderungen nach Nummer 4 erfüllt werden, 
zugelassen. 

6. Fertigung von Verpackungen 

Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen serienmäßig 
gefertigt werden. Der Hersteller muß gewährleisten, daß bei den 
serienmäßig gefertigten Verpackungen die für die Bauart festge
legten Anforderungen erfüllt sind. 

7. Kennzeichnung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten Verpak
kungen sind dauerhaft und gut sichtbar wie folgt zu kennzeich
nen: 

04G/X5/S/ • ••••.••••••.•• /0/BAM 3465 - HS 4 
Herstellungs-
datum gem. Nr. 6.2 e), Rt~ 001) 

8. Auflagen über die Verwendung der Verpackungen 

8.1 Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten und 
entsprechend Nr. 7 gekennzeichneten Verpacku~gen dürfen für ge
fährliche Güter verwendet werden, wenn für sie nach den Vor
schriften der GefahrgutVSee/GGVS/GGVE solche Verpackungen zu
lässig sind. 

8.2 Die Verpackungen dürfen für gefährliche Güter der Verpackungs
gruppe I, I I oder !I I verwendet werden. 

8.3 Oie Bruttomasse darf 4,8 kg nicht überschreiten. 

8.4 

Die physikalischen Eigenschaften der Füllgüter müssen den Ei
genschaften der im Prüfbericht gemäß Nr. 4 genannten Prüffüll
gUter entsprechen. 

8.5 Wird die zugelassene Verpackungsbauart als zusammenge~etzte 
Verpackung - auch mit anderen als in diesem Zulassungsschein 
beschriebenen Innenverpackungen - verwendet, muß nachweisbar 
sichergestellt sein, daß die zusammengesetzte Verpackung mit 
den Innenverpackungen ebenso wirksam ist wie die zugelassene 
Verpack ungsbauar·t. 

8.6 Die Überwachung der Fertigung von Verpackungen nach dieser 
Bauart muß nach den "Techni sehen Ri chtl i ni en für die Überwa
chung der Fertigung von Verpackungen zur Beförderung gefährli
cher Güter (TRV 001)"- Verkehrsblatt Heft 16, 1987, S. 562, 
durchgeführt werden. 

9. Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweisbar sicherstel
len, daß alle Auflagen über die Verwendung der Verpackungen dem
jenigen, der die Verpackungen für Gefahrgut erstmalig einsetzt/ 
befüllt, bekannt sind. 

10. Sonstiges 

10.1 Die Bauart entspricht den in den internationalen übereinkommen 
für den Straßenverkehr (ADR), Eisenbahnverkehr (RIO) und See-
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verkehr (IMDG-Code) sowie den in den Empfehlungen der Ve reinten 
Nationen (UN) festgelegten PrUfanforderungen fUr Verpackungen 
zur Beförderung gefährlicher GUter. 

10.2 Diese Zulassung wird unter dem Vo r beha lt des jederzeitigen 
Widerrufs erteilt. 

10.3 Diesem Zulassungsschein liegt eine Rechtsmittelbeleh rung bei. 

10.4 Dieser Zu lassungssche in wird zu gegebene r Zeit im 'Amts- und 
Mitteilungsblatt der Bundesa nstalt fUr Materia l forschu ng und 
- prUfung, Berlin' (ISSN 0340-7551) veröffentlicht. 

1000 Berlin 45 , den 24.05.1989 
Unter den Eichen 87 

BUNDESANSTA LT FüR MATERIALFORSCHUNG UND -PRüFUNG (BAM) 

Fachg ruppe 1.5 
Gefah rgutumschließungen 

Laboratorium 1.54 
Verpackungen 

Im Auftrag Im Auftrag 

~ 
Di pl . -lng. H. W. HUb ner 
Oberregierungsrat 

Dr. D. Hellhammer 

ZULASSUNGSSCHEIN 
Nr. D/BAM 3466/4G 

fUr die Bauart einer Verpackung zur Beförderung 
gefährlicher GUter 

Aktenzeichen 1.5/42 910 

1. Rechtsgrundlagen 

1.1 § 5 der Ve r ordnung Uber die Beförderung gefährlicher GUter mit 
Seeschiffen (Gefahrgutverordnun g See- GGVSee), vom 27. Juni 
1986, (BGBl . I S. 962). 

1.2 

1.3 

2. 

§ 9 Abs.3 Nr. 5 der Verordnung Uber die innerstaatliche und 
grenzUberschreitende Beförde rung gefährlicher GUter auf Straßen 
(Gefahr gutverordnung Straße- GGVS) , vom 22. Juli 1985, 
(BGB l. I S. 1550), geändert durch die 1. Straßen- Gefahrgut
änderun gsverordnung vom 21.12.1987 (BGB l. I, S. 2858). 

§ 9 Abs. 3 der Verordnung Uber die innerstaatliche und grenz
Uberschreitende Beförderung gefährlicher GUter mit Eisenbahnen 
(Gefahrgutve rord nung Eisenbahn- GGV E) vom 22. Juli 1985 
(BGB l. I Seite 1560), geändert durch di e 2. Eisenbahn-Gefahr
gutänderungsverordnung vom 21.12.1987 (BG81. I, S.2862). 

Antragsteller 

Burnus GmbH 
Rösslerstraße 
6100 Darmstadt 

3. Beschreibung der Bauart 

Ki ste aus einwelliger Wellpappe mit Innenverpackung (Flaschen 
aus Glas). 

4. Anforderungen an die Bauart 

Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die gemäß PrUfbe
richt Nr. 515/88 vom 12.10 . 1988 der Forschungsstelle des Ver
bandes der Wellpappen-Industrie e.V., 6100 Darmstadt einer 3au
artprUfung nach de n ' Richtlinien fUr die BauartprUfung und die 
Erteilung der Kennzeichnung von Verpackungen fUr die Beförde
rung gefährlicher GUter mit Seeschiffen - RM 001 -' vom 
28. Juni 1985 (Bundesanzeiger Nr. 157a vom 24. August 1985) 
unterzogen worden sind. 

5. Zulassung 

Die unter Nr. 3 beschriebene Bauart wird unter der Voraus
setzung, daß die Anforderungen nach Nummer 4 erfUllt werden, 
zugelassen. 

6. Fertigung von Verpackungen 
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Nach der zugelassenen Bauart dUrfen Verpackungen serienmäßig 
gefertigt werden . Der Hersteller muß gewährleisten, daß bei den 
serienmäßig gefertigten Verpackungen die fUr die Bauart festge
legten Anforderungen erfUllt sind. 

7. Kennzeichnung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten Verpak
kungen sind dauerhaft und gut sichtbar wie folgt zu ke nnzeich
nen: 

CD4G/Z2/S/ .••••••••••••• ./D/BAM 3466 - HS 
Herstellungs-
datum gem. Nr. 6.2 e), RM 001) 

8. Auflagen Uber die Verwendung der Verpackungen 

8.1 Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten und 
entsprec hend Nr. 7 gekennzeichneten Verpackungen dUrfen fUr ge
fährliche GUter verwendet werden, wenn fUr sie nach den Vor
schriften der Gefahr gut VSee /GG VS/GGVE solche Verpackungen zu
lässig sind. 

8.2 Die Verpackungen dUrfen fUr gefährliche GUter der Verpackungs
gruppe 111 verwendet werden. 

8.3 Die Bruttomasse darf 2,0 kg nicht Uberschreiten. 

8.4 

8.5 

8.6 

9. 

10. 

10.1 

Die physikalischen Eigenschaften der FUllgUter mUssenden Ei
genschaften der im PrUfbericht gemäß Nr. 4 genannten PrUffUll
gUter entsprechen. 

Wird die zugelassene Verpackungsbauart als zusammengesetzte 
Verpack ung- auch mit anderen als in diesem Zulassungsschein 
beschriebenen Innenverpackungen - verwendet , muß nachweisbar 
sichergestellt sein, daß die zusammengesetzte Verpackung mit 
den Innenverpackungen ebenso wirksam ist wie die zugelassene 
Verpackungsbauart. 

Die Überwachung der Fertigung von Verpackungen nach dieser 
Bauart muß nach den "Technischen Richtlinien fUr die Überwa
chung der Fertigung von Verpackungen zur Beförderung gefährli
cher GU ter (TRV 001)" - Verkehrsblatt Heft 16, 1987, S. 562 , 
durchgefUhrt werden. 

Der in Nr . 2 genannte Antragsteller muß nachweisbar sicherstel
len, daß alle Auflagen Uber die Verwendung der Ver p ~ cku~gen dem
jenigen, der die Verpackungen fUr Gefahrgut erstmal1g e1nsetzt/ 
befUllt, bekannt sind. 

Sonstiges 

Die Sauart entspricht den in den internationalen übereinkommen 
fU r den Straßenverkehr (ADR), Eisenbahnverkehr (RIO ) und See-
verkehr (IMDG-Code ) sowie den in den Empfehlungen der Vereinten 
Nationen (UN) festgelegten PrUfanforderungen fUr Verpackungen 
zur Be förderung gefährlicher GUter. 

10.2 Diese Zul assung wird unter dem Vorbehalt des jederzeitigen 
Widerrufs erteilt. 

10.3 Di esem Zulassungsschein liegt eine Rechtsmittelbelehrung bei . 

10.4 Dieser Zulassungsschein wird zu gegebener Zeit im 'Amts- und 
Mitteilungsblatt der Bundesanstalt fUr Materialforschung und 
- pr Ufu ng, Berlin" (ISSN 0340-7551) veröffentlicht . 

1000 Berlin 45, den 24.05.1989 
Unter den Eichen 87 

BUNDESANSTALT FüR 11ATERIALFORSCHUNG UND -PRüFU NG (SAM ) 

Fachgruppe 1. 5 
Gefahrgutumschließungen 

Im Auftrag 

~ 
Dipl.-Ing. H. W. HUbner 
Ob erregierungsrat 

Laboratorium 1.54 
Verpackungen 

Im Auftrag 

~------~. ,· .... -~. 
Dr. D. He 11 hammer 



ZULASSUNGSSCHEIN 
Nr. D/BAM 3467/4G 

für die Bauart einer Verpackung zur Befdrderung 
gefährlicher GUter 

Aktenzeichen 1.5/42 909 

1. Rechtsgrund] agen 

1.1 § 5 der Verordnung über die Beförderung gefährlicher Güter mit 
Seeschiffen (Gefahrgutverordnung See- GGVSee), vom 27. Juni 
1986, (BGBl. I S. 962). 

1.2 § 9 Abs.J Nr. 5 der Verordnung über die innerstaatliche und 
grenzüberschreitende Befdrderung gefährlicher Güter auf Straßen 
(Gefahrgutverordnung Straße- GGVS), vom 22. Juli 1985, 
(8G81. I S. 1550), geändert durch die 1. Straßen-Gefahrgut
änderungsverordnung vom 21.12.1987 (3G81. I, S. 2858). 

1.3 § 9 Abs. 3 der Verordnung über die innerstaatliche und grenz
überschreitende Beförderung gefähr)icher Güter mit Eisenbahnen 
(Gefahrgutverordnung Eisenbahn- GGVE) vom 22. Juli 1985 
(BG81. I Seite 1560), geändert durch die 2. Eisenbahn-Gefahr
gutänderungsverordnung vom 21.12.1987 (SG81. I, S. 2862). 

2. Antragsteller 

Burnus GmbH 
Rösslerstraße 
6100 Darmstadt 

3. Beschreibung der Bauart 

Kiste aus einwelliger Wellpappe mit Innenverpackung (Flaschen 
aus Glas). 

4. Anforderungen an die Bauart 

Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die gemäß Prüfbe
richt Nr. 514/88 vom 12.10.1988 der Forschungsstelle des Ver
bandes der Wellpappen-Industrie e.V., 6100 Darmstadt einer Bau
artprüfung nach den "Richtlinien für die Bauartprüfung und die 
Erteilung der Kennzeichnung von Verpackungen für die Seförde
rung gefa:hrl i eher Güter mit Seeschiffen - RM 001 -· vom 
28. Juni 1985 (Bundesanzeiger Nr. 157a vom 24. August 1985) 
unterzogen worden sind. 

5. Zulassung 

Die unter Nr. 3 beschriebene Bauart wird unter der Voraus
setzung, daß die Anforderungen nach Nummer 4 erfüllt werden, 
zuge 1 assen. 

6. Fertigung von Verpackungen 

Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen serienmäßig 
gefertigt werden. Der Hersteller muß gewährleisten, daß bei den 
serienmäßig gefertigten Verpackungen die für die Bauart festge
legten Anforderungen erfüllt sind. 

7. Kennzeichnung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten Verpak
kungen sind dauerhaft und gut sichtbar wie folgt zu kennzeich
nen: 

Oun 4G/Z4/S/ .............. ,/0/BAM 3467 - HS 2 
Herste 11 ungs-
datum gern. Nr. 6.2 e), RM 001) 

8. Auflaoen über die Verwenduno der Veroackungen 

8.1 Die nach der zugelassenen Sauart serienmäßig gefertigten und 
entsprechena Nr. 7 gekennzeichneten Verpackungen dürfen für ge
fährliche Güter verwendet werden, wenn für sie nach den Vor
schriften der GefahrgutVSee/GGVS/GGVE solche Verpackungen zu
lässig sind. 

8.2 Die Verpackungen dürfen für gefährliche Güter der Verpackungs
gruppe I I I verwendet werden. 

8.3 Die Bruttomasse darf 3,2 kg nicht überschreiten. 

Die physikalischen Eigenschaften der Füllgüter müssen den Ei
genschaften der im Prüfbericht >emäß Nr . 4 genannten Prüffüll
gUter entsprechen. 

8.4 -

8.5 Wird die zugelassene Verpackungsbauart als zusammengesetzte 
Verpackung- auch mit anderen als in diesem Zulassungsschein 

beschriebenen Innenverpackungen - verwendet, muß nachweisbar 
sichergestellt sein, daß die zusammengesetzte Verpackung mit 
den Innenverpackungen ebenso wirksam ist wie die zugelassene 
Verpackungsbauart. 

8,6 Die Überwachung der Fertigung von Verpackungen nach dieser 
Bauart muß nach den "Technischen Richtlinien für die Überwa
chung der Fertigung von Verpackungen zur Befdrderung gefährli
cher Güter (TRV 001)" - Verkehrsblatt Heft 16, 1987, S. 562, 
durchgeführt werden. 

9. Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweisbar sicherstel
len·, daß alle Auflagen über die Verwendung der Verpackungen dem
jenigen, der die Verpackungen für Gefahrgut erstmalig einsetzt/ 
befüllt, bekannt sind. 

10. Sonstiges 

10.1 Die Bauart entspricht den i n den internationalen übereinkommen 
für den Straßenverkehr (ADR), Eisenbahnverkehr (RIO) und See
verkehr (IMDG -Code) sowie den in den Empfehlungen der Vereinten 
Nationen (UN) festgelegten Prüfanforderungen für Verpackungen 
zur Beförderung gefährlicher Güter. 

10.2 Diese Zulassung wird unter dem Vorbehalt des jederzeitigen 
Widerrufs erteilt. 

10.3 Diesem Zulassungsschein liegt eine Rechtsmittelbelehrung bei . 

10.4 Dieser Zulassungsschein wird zu gegebener Zeit im "Amts- und 
Mitteilungsblatt der Bundesanstalt für Materialforschung und 
-prüfung, Berl.i n" (I SS.N 0340-7551) veröffentlicht. 

1000 Berlin 45, den 24.05.1989 
Unter den Eichen 87 

BUNDESANSTALT FüR MATERIALFORSCHUNG UND -PRüFUNG (SAM) 

Fachgruppe 1. 5 
Gefahrgutumschließungen 

Im Auftrag 

~ 
Dipl.-Ing. H. W. Hübner 
Oberregierungsrat 

Laboratorium 1.54 
Verpackungen 

Im Auftrag 

{ .. . '· -·~"·' ...... "'--~'- . 

Dr. D. Hellhammer 

ZULASSUNGSSCHEIN 
Nr. D/BAM 3468/4G 

für die Bauart einer Verpackung zur Beförderung 
gefährlicher Güter 

Aktenzeichen 1.5/42 707 

1. Rechtsgrundlagen 

1.1 § 5 der Verordnung über die Befdrderung gefährlicher Güter mit 
Seeschiffen (Ge fahrgutverordnung See - GGVSee), vom 27. Juni 
1986, (BGBl. I S. 962). 

1.2 § 9 Abs.3 Nr. 5 der Verordnung über die innerstaatliche und 
grenzüber schreitende Beförderung gefährl i eher Güter auf Straßen 
( Gefahrgutverordnung Straße - GGVS), vom 22. Juli 1985, 
(BGBl. I S. 1550), geändert durch die 1. Straßert-Gefahrgut
änderungsverordnung vom 21.12.1987 (BGBl. I, S. 2858). 

1.3 § 9 Abs. 3 der Verordnung über die innerstaatliche und grenz
überschreitende Beförderung gefahrlicher Güter mit Ei senbahnen 
( Gefahrgutverordnung Ei senbahn- GGVE) vom 22. Juli 1985 
(BGBl. I Seite 1560), geändert durch die 2. Eisenbahrt-Gefahr
gutänderungsverordnung vom 21.12.1987 (BGBl. I, 5.2862). 

2. Antrags te 11 er 

Europa Carton AG 
Spitaler Str. 11 
2 000 Harnburg 

3. Beschreibung der Bauart 

Kiste aus zweiwelliger Wellpappe mit Innenverpackung (Sack aus 
Polyethyl ert-Fo 1 i e) . 

4. Anforderungen an die Bauart 

Die Bauart Tll.ß den Baumustern entsprechen, die gemäß Prüfbe
richt Nr. 372/88 vom 07.07.1988 der Forschungsstelle des Ver
bandesder Wellpappert-lndustrie e.V., 6100 Darmstadt einer Bau
artprüfung nach den "Richtlinien flir die Bauartprüfung und die 
Erteilung der Kennzeichnung von Verpackungen für die Beförde-
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rung gefiihrlicher Güter mit Seeschiffen- RM 001 -" vom 
28. Juni 1985 (Bundesanzeiger Nr . 157a vom 24. August 1985) 
unterzogen worden sind. 

5. Zulassung 

Oie unter Nr. 3 beschriebene Bauart wird unter der Voraus
setzung, daß die Anforderungen nach Nummer 4 erfüllt werden, 
zugelassen. 

6. Fertigung von Verpackungen 

Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen serienmlßig 
gefertigt werden. Der Hersteller ITIJß gewlhrleisten, daß bei den 
serienmlßi g gefertigten Verpackungen die für die Bauart festge-
1 egten Anforderungen erfüllt sind. 

7. Kennzeichnung 

Oie nach der zugelassenen Bauart serienmaßi g gefertigten Verpak
kungen sind dauerhaft und gut sichtbar wie folgt zu kennzeic~ 
n en: 

On 

4G/Y54/S/ .............. ./0/BAM 3468 - E.C.A. 
Herstellungs-
datum gem. Nr. 6.2 e), RM 001) 

8. Auflagen über die Verwendung der Verpackungen 

8.1 Die nach der zugelassenen Bauart serienmlßig gefertigten und 
entsprechend Nr. 7 gekennzeichneten Verpackungen dürfen für ge
flhrl iche Güter verwendet werden, wenn für sie nach den Vor
sehr i ften der Ge fa hrgu tV Se e/G GVS/G GVE so 1 c he Verpackungen zu
llssig sind. 

8.2 Die Verpackungen dürfen für gefahrliehe Güter der Verpackungs
gruppe I I oder I II verwendet werden. 

8.3 Die Bruttomasse darf 54,0 kg, die Schüttdichte 0,4 kg/Li ter 
nicht überschreiten. 

Die physikalischen Eigenschaften der Füllgüter müssen den Ei
genschaften der im Prüfbericht gemlß Nr. 4 genannten Prüffüll
gUter entsprechen. 

8.4 -

8.5 

8.6 

9. 

10. 

10.1 

Wird die zugelassene Verpackungsbauart als zusammengesetzte 
Verpackung - auch mit anderen als in diesem Zulassungsschein 
beschriebenen Innenverpackungen - verwendet, muß nachweisbar 
sichergestellt sein, daß die zusammengesetzte Verpackung mit 
den Innenverpackungen ebenso wirksam ist wie die zugelassene 
Verpackungsbauart. 

Die Überwachung der Fertigung von Verpackungen nach dieser 
Bauart muß nach den "Technischen Richtlinien für die Überwa
chung der Fertigung von Verpackungen zur Beförderung geflhrli
cher Güter (TRV 001)" - Verkehrsblatt Heft 16, 1987, S. 562, 
durchgeführt werden. 

Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweisbar sicherstel
len, daß alle Auflagen über die Verwendung der Verpackungen dem
jenigen, der die Verpackungen für Gefahrgut erstmalig einsetzt/ 
befüllt, bekannt sind. 

Sonstiges 

Die Bauart entspricht den in den internationalen übereinkommen 
für den Straßenverkehr (ADR), Ei senbahnverkehr (RIO) und See
verkehr (IMDG-Code) sowie den in den Empfehlungen der Vereinten 
Nationen ( UN) festge 1 egten Prüfanforderungen für Verpackungen 
zur Beförderung geflhrlicher Güter. 

10.2 Diese Zulassung wird unter dem Vorbehalt des jederzeitigen 
Widerrufs erteilt. 

10.3 Diesem Zulassungsschein liegt eine Rechtsmittelbelehrung bei. 

10.4 Dieser Zulassungsschein wird zu gegebener Zeit im "Amts- und 
Mitteilungsblatt der Bundesanstalt für Materialforschung und 
-prUfung, Berlin" (ISSN 0340-7551) veröffentlicht. 
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1000 Berlin 45, den 24.05 . 1989 
Unter den Eichen 87 

BUNDESANSTALT FüR MATERIALFORSCHUNG UND -PRüFUNG (BAM) 

Fachgruppe 1. 5 
Gefahrgutumschließungen 

Laboratorium 1.54 
Verpackungen 

Im Auftrag Im Auftrag 

.~~Lt../A.•~ 

Dipl.-Ing. H. W. Hübner 
Oberregierungsrat 

Dr. D. Hellhammer 

ZULASSUNGSSCHEIN 
Nr. 0/BAM 3469/ 4G 

für die Bauart einer Verpackung zur Beförderung 
gefährl i eher GUter 

Aktenzeichen 1.5/42 709 

1. Rechtsgrundlagen 

1.1 § 5 der Verordnung über die Befdrderung gefahrl icher Güter mit 
Seeschiffen (Ge fahrgutverordnung See - GGVSee), vom 27. Juni 
1986, (BGBl. I S. 962). 

1 .2 § 9 Abs.3 Nr. 5 der Verordnung über die innerstaatliche und 
g renzUberschreitende Be fdrderung geflhrl i eher Güter auf Straßen 
( Gefahrgutverordnung Straße- GGVS), vom 22. Juli 1985, 
(BGBl. I S. 1550), geändert durch die 1. Straßen-Gefahrgut
lnderungsverordnung vom 21.12.1987 (BGBl. I, S. 2858). 

1.3 § 9 Abs. 3 der Verordnung über die innerstaatliche und grenz
überschreitende Beförderung gefährlicher Güter mit Eisenbahnen 
(Gefahrgutverordnung Eisenbahn- GGVE) vom 22. Juli 1985 
(BGBl. I Seite 1560), geändert durch die 2. Eisenbahn-Gefahr
gutänderungsverordnung vom 21.12.1987 (BGBl. !, S.2862). 

2. Antragsteller 

Europa Carton AG 
Spitaler Str. 11 
2 000 Harnburg 

3. Beschreibung der Bauart 

Kiste aus zweiwelliger Wellpappe mit Innenverpackung (Eindrück
decke 1 eimer aus Fe i nstb 1 ech) . 

4 . Anforderungen an die Bauart 

5. 

6. 

7. 

Oie Bauart ITIJß den Baumustern entsprechen, die gemlß Prüfbe
richt Nr. 374/88 vom 07.07.1988 der Forschungsstelle des Ver
bandesder Wellpappen-Industrie e.V., 6100 Darmstadt einer Bau
artprüfungnach den "Richtlinien fur die Bauartprüfung und die 
Erteilung der Kennzeichnung von Verpackungen flir die Betörde-
r ung gefährl i eher Güter mit Seeschiffen - RM 001 -" vom 
28. Juni 1985 (Bundesanzeiger Nr. 157a vom 24. August 1985) 
unterzogen worden sind. 

Zulassung 

Die unter Nr. 3 beschriebene Bauart wird unter der Voraus
setzung, daß die Anforderungen nach Nummer 4 erfüllt werden, 
zugelassen. 

Fertigung von Verpackungen 

Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen serienmlßi g 
gefertigt werden. Der Hersteller muß gewährleisten, daß bei den 
s eri enmaßi g gefertigten Verpackungen die flir die Bauart festge-
1 egten Anforderungen erfull t sind. 

Kennzeichnung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten Verpak
kungen sind dauerhaft und gut sichtbar wie folgt zu kennzeic~ 
nen : 

CDn 

4G/Yl3/S/ .............• ./0/BAM 3469 - E.C.A. 
Herstellungs-
datum gem. Nr. 6.2 e), RM 001) 

8. Auflagen über die Verwendung der Verpackungen 

8.1 Die nach der zugelassenen Bauart serienmaßig gefertigten und 
entsprechend Nr. 7 gekennzeichneten Verpackungen dürfen für ge
fahrliche Güter verwendet werden, wenn fur sie nach den Vor
schriften der Ge fahrgutVSee/GGVS/GGVE solche Verpackungen zu-
1 ässig sind. 

8.2 Die Verpackungen dürfen fUr gefährliche Güter der Verpackungs
gruppe I I oder I !I verwendet werden. 



8. 3 Die Bruttomasse darf 12,3 kg nicht überschreiten. 

Die physikalischen Eigenschaften der Füllgüter rri.issen den Ei
genschaften der im Prüfbericht gemäß Nr. 4 genannten Prüffüll
guter entsprechen. 

8.4 

8.5 Wird die zugelassene Verpackungsbauart als zusammengesetzte 
Verpackung- auch mit anderen als in diesem Zulassungsschein 
beschriebenen Innenverpackungen - verwendet, muß nachweisbar 
sichergestellt sein, daß die zusammengesetzte Verpackung mit 
den Innenverpackungen ebenso wirksam ist wie die zugelassene 
Verpackungsbauart. 

8.6 Die Überwachung der Fertigung von Verpackungen nach dieser 
Bauart muß nach den "Techni sehen Ri chtl i ni en für die Überwa
chung der Fertigung von Verpackungen zur Beförderung gefährli
cher Güter (TRV 001)" - Verkehrsblatt Heft 16, 1987, S. 562, 
durchgeführt werden. 

9. Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweisbar sicherstel
len, daß alle Auflagen über die Verwendung der Verpackungen dem
jenigen, der die Verpackungen für Gefahrgut erstmalig einsetzt/ 
befüllt, bekannt sind. 

10. Sonstiges 

10.1 Die Bauart entspricht den in den internationalen übereinkommen 
für den Straßenverkehr (ADR), Eisenbahnverkehr (RIO) und See
verkehr ( IMDG-Code) sowie den in den Empfehlungen der Vereinten 
Nationen (UN) festgelegten Prüfanforderungen für Verpackungen 
zur Beförderung gefährlicher Güter. 

10.2 Diese Zulassung wird unter dem Vorbehalt des jederzeitigen 
Wider rufs erteilt. 

10.3 Diesem Zulassungsschein liegt eine Rechtsmittelbelehrung bei. 

10.4 Dieser Zulassungsschein wird zu gegebener Zeit im "Amts- und 
Mitteilungsblatt der Bundesanstalt für Materialforschung und 
-prüfung, Berlin" (ISSN 0340-7551) veröffentlicht. 

1000 Berlin 45, den 24.05.1989 
Unter den Eichen 87 

BUNDESANSTALT FüR MATERIALFORSCHUNG UND -PRüFUNG (SAM) 

Fachgruppe 1. 5 
Gefahrgutumschließungen 

Im Auftrag 

~ 
Dipl.-lng. H. W. Hübner 
Oberregierungsrat 

Laboratorium 1.54 
Verpackungen 

Im Auftrag 

k 1-Ct ~"'-.1:' 

Dr. D. Hellhammer 

ZULASSUNGSSCHEIN 
Nr. D/BAM 3470/4G 

für die Bauart einer Verpackung zur Beförderung 
gefahrl i eher Güter 

Aktenzeichen 1.5/42 710 

1. Rechtsgrundlagen 

1.1 § 5 der Verordnung über die Befdrderung gefährl icher GUter mit 
Seeschi ffen (Gefahrgutverordnung See - GGVSee), vom 27. Juni 
1986, (BGBl. I S. 962). 

1.2 § 9 Abs.3 Nr. 5 der Verordnung über die innerstaatliche und 
grenzüberschreitende Beförderung gefahrlicher Güter auf Straßen 
(Gefahrgutverordnung Straße- GGVS), vom 22. Juli 1985, 
(BGBl. I S. 1550), geändert durch die l. Straßen-Gefahrgut
änderungsverordnung vom 21.12.1987 (8GB1. !, S. 2858). 

1.3 § 9 Abs. 3 der Verordnung Uber die innerstaatliche und grenz
überschreitende Beförderung gefährlicher Güter mit Ei senbahnen 
(Gefahrgutverordnung Eisenbahn- GGVE) vom 22. Juli 1985 
(BGB l. I Seite 1560), geändert durch die 2. Eisenbahn-Gefahr
gutänderungsverordnung vom 21.12.1987 (BGBl. !, S.2862). 

2. Antrags te 11 er 

Europa Carton AG 
Spitaler Str. 11 
2 000 Harnburg 

3. Beschreibung der Bauart 

4. 

Kiste aus zweiwelliger Wellpappe mit Innenverpackung (Eindrüc k
deckeleimer aus Feinstblech). 

Anforderungen an die Bauart 

Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die gemäß Prüfbe
richt Nr. 375/88 vom 07.07.1988 der Forschungsstelle des Ver
bandes der Wellpappen-lndustrie e.V., 6100 Darmstadt einer Bau
a rtprüfung nach den "Ri chtl i ni en flir die Bauartprüfung und die 
Erteilung der Kennzeichnung von Verpackungen fur die Befdrde
rung gefährlicher GUter mit Seeschiffen- RM 001 -" vom 
28. Juni 1985 (Bundesanzeiger Nr. 157a vom 24. August 1985) 
unterzogen worden sind. 

5. Zulassung 

Die unter Nr. 3 beschriebene Bauart wird unter der Voraus
setzung, daß die Anforderungen nach Nummer 4 erfüllt werden, 
zugelassen. 

6. Fertigung von Verpackungen 

Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen serienmäßig 
gefertigt werden. Der Hersteller muß gewährleisten, daß bei den 
serienmäßig gefertigten Verpackungen die für die Bauart festge-
1 egten Anforderungen erfüllt sind. 

7. Kennzeichnung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten Verpak
kungen sind dauerhaft und gut sichtbar wie folgt zu kennzeic~ 
n en: 

CDn
u 4G/Yl3/S/ .............. ./D/BAM 3470 - E.C.A. 

Herstellungs-
datum gern. Nr. 6 .2 e), RM 001) 

8. Auflagen über die Verwendung der Verpackungen 

8.1 Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten und 
entsprechend Nr. 7 gekennzeichneten Verpackungen dürfen für ge
fährliche Güt.er verwendet werden, wenn für sie nach den Vor-
s chriften der Ge fahrgutVSee/GGVS/GGVE solehe Verpackungen zu-
1 äs sig sind. 

8.2 Die Verpackungen dürfen flir gefahrliehe Güter der Verpackungs
gruppe !I oder !!I verwendet werden. 

8.3 Die Bruttomasse darf 12,2 kg nicht überschreiten. 

8.4 

Die physikalischen Eigenschaften der Füllgüter rri.issen den Ei
genschaften der im Prüfbericht gemäß Nr. 4 genannten Prüffüll
gUter entsprechen. 

8.5 Wird die zugelassene Verpackungsbauart als zusammengesetzte 
Verpackung- auch mit anderen als in diesem Zulassungsschein 
beschriebenen Innenverpackungen - verwendet, muß nachweisbar 
sichergestellt sein, daß die zusammengesetzte Verpackung mit 
den Innenverpackungen ebenso wirksam ist wie die zugelassene 
Verpackungsbauart. 

8.6 Die Überwachung der Fertigung von Verpackungen nach dieser 
Bauart muß nach den "Technischen Richtlinien für die Überwa
chung der Fertigung von Verpackungen zur Beförderung gefährli
cher Güter (TRV 001)"- Verkehrsblatt Heft 16, 1987, s. 562, 
durchgeführt werden. 

9. Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweisbar sicherstel
len, daß alle Auflagen über die Verwendung der Verpackungen dem
jenigen, der die Verpackungen für Gefahrgut erstmalig einsetzt/ 
befüll t, bekannt sind. 

10. Sonstiges 

10.1 Die Bauart entspricht den in den internationalen übereinkommen 
für den Straßenverkehr (ADR), Eisenbahnverkehr (RIO) und See
verkehr (IMDG-Code) sowie den in den Empfehlungen der Vereinten 
Nationen (UN) festgelegten Prüfanforderungen für Verpackungen 
zur Beförderung gefährlicher Güter. 

10.2 Diese Zulassung wird unter dem Vorbehalt des jederzeitigen 
Widerrufs erteilt. 

10.3 Diesem Zulassungsschein liegt eine Rechtsmittelbelehrung bei. 

10.4 Dieser Zulassungsschein wird zu gegebener Zeit im "Amts- und 
Mitteilungsblatt der Bundesanstalt für Materialforschung und 
-prüfung, Berlin" (ISSN 0340-7551) veröffentlicht. 
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1000 Berlin 45, den 24.05.1989 
Unter den Eichen 87 

BUNDESANSTALT FüR MATERIALFORSCHUNG UND -PRüFUNG (BAM) 

Fachgruppe 1. 5 
Gefahrgutumschließungen 

Im Auftrag 

Dip 1 • -I ng. H. W. Hübner 
Oberregierungsrat 

Laboratorium 1.54 
Verpackungen 

Im Auftrag 

Dr. D. He 11 hammer 

ZULASSUNGSSCHEIN 
Nr. D/BAM 3471/4G 

für die Bauart einer Verpackung zur Beforderung 
gefährlicher Güter 

Aktenzeichen 1.5/42 951 

1. Rechtsgrundlagen 

1.1 § 5 der Verordnung über die Beförderung gefährlicher GUter mit 
Seeschiffen (Gefahrgutverordnung See- GGVSee), vom 27. Juni 
1986, (BGBl. I S. 962). 

1.2 § 9 Abs.3 Nr. 5 der Verordnung über die innerstaatliche und 
grenzüberschreitende Beförderung gefährlicher GUter auf Straßen 
(Gefahrgutverordnung Straße- GGVS), vom 22. Juli 1985, 
(BG81. I S. 1550), geändert durch die 1. Straßen-Gefahrgut
änderungsverordnung vom 21.12.1987 (BGB1. I, S. 2858). 

1.3 § 9 Abs. 3 der Verordnung über die innerstaatliche und grenz
überschreitende Beförderung gefährlicher Güter mit Eisenbahnen 
(Gefahrgutverordnung Eisenbahn- GGVE) vom 22. Juli 1985 
(BGBl. I Seite 1560), geändert durch die 2. Eisenbahn-Gefahr
gutänderungsverordnung vom 21.12.1987 (BGB1. I, S.2862). 

2. Antragsteller 

Haarmann und Reimer GmbH 
Rumohrtal str. 1 
3450 Holzminden 

3. Beschreibung der Bauart 

Kiste aus zweiwelliger Wellpappe mit Innenverpackungen (Flaschen 
aus Kunststoff, Sack aus Kunststoffolie) 

4. Anforderungen an die Bauart 

Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die gemäß Prüfbe
richt Nr. 138 vom 22.09.1988 der Forschungsstelle der Fa. 
Wellpappe Wiesloch, Zweign. der Holfelder Werke GmbH & co. KG, 
6837 St. Leon-Rot 1 einer Bauartprüfung nach den "Richtlinien 
für die Bauartprüfung und die Erteilung der Kennzeichnung von 
Verpackungen für die Beforderung gefahrlicher GUter mit' See
schiffen- RM 001 -" vom 28. Juni 1985 (Bundesanzeiger Nr. 157a 
vom 24. August 1985) unterzogen worden sind. 

5. Zulassung 

Die unter Nr. 3 beschriebene Bauart wird unter der Voraus
setzung, daß die Anforderungen nach Nummer 4 erflil lt werden, 
z uge 1 assen. 

6. Fertigung von Verpackungen 

Nach der zugelassenen Bauart dUrfen Verpackungen serienmäßig 
gefertigt werden. Der Hersteller muß gewährleisten, daß bei den 
serienmäßig gefertigten Verpackungen die fur die Bauart festge-
1 egten Anforderungen erfüllt sind. 

7 . Kennzeichnung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten Verpak
kungen sind dauerhaft und gut sichtbar wie folgt zu kennzeich
nen: 

fu\nu 4G/X*) /S/ .... . .......... /D/BAM 3471 - How 
\V Herste 1 1 ungs-
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datt.an gern . Nr. 6.2 e), RM 001) 

*) An dieser Stelle ist entsprechend der Baugröße die jeweilige 
Bruttomasse unter Berücksichtigung der Grenzwertee nach Nr. 
8.3 einzusetzen. 

8. Auflagen über die Verwendung der Verpackungen 

8.1 Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten und 
entSprechend Nr. 7 gekennzeichneten Verpackungen dUrfen fUr ge
fährl i ehe Güter verwendet werden, wenn für sie nach den Vor
schriften der GefahrgutVSee/GGVS/GGVE solche Verpackungen zu
lässig sind. 

8. 2 Die Verpackungen dürfen fur gefährl i ehe Güter der Verpackungs
gruppe I, !I oder I !I verwendet werden. 

8. 3 Die Bruttomasse darf 12 kg für den Fuß und 94 kg fur den 
Kopf der Baureihe nicht überschreiten. 

Die physikalischen Eigenschaften der Füllgüter müssen den Ei
genschaften der im Prüfbericht gemäß Nr. 4 genannten Prüffull
güter entsprechen. 

8.4 -

8.5 Wird die zugelassene Verpackungsbauart als zusammengesetzte 
Verpackung - auch mit anderen als in diesem Zulassungsschein 
beschriebenen Innenverpackungen - verwendet, muß nachweisbar 
sichergestellt sein, daß die zusammengesetzte Verpackung mit 
den Innenverpackungen ebenso wirksam ist wie die zugelassene 
Verpackungsbauart. 

8.6 Die Überwachung der Fertigung von Verpackungen nach dieser 
Bauart muß nach den "Technischen Richtlinien für die Überwa
chung der Fertigung von Verpackungen zur Beforderung gefährli
cher GUter (TRV 001)" - Verkehrsb 1 att Heft 16, 1987, s. 562, 
durchgeführt werden. 

9. Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweisbar sicherstel
len, daß alle Auflagen Uber die Verwendung der Verpacku~gen dem
jenigen, der die Verpackungen für Gefahrgut erstmalig e1nsetzt/ 
befüllt, bekannt sind. 

10. 

10.1 

Sonstiges 

Die Bauart entspricht den in den internationalen übereinkommen 
für den Straßenverkehr (ADR), Ei senbahnverkehr (RID) und See-
verkehr ( IMDG-Code) sowie den in den Empfehlungen der Vereinten 
Natio-nen (UN) festgelegten Prüfanforderungen für Verpackungen 
zur Beförderung gefahrl i eher Güter. 

10. 2 Diese Zulassung wird unter dem Vorbehalt des jederzeitigen 
Widerrufs erteilt. 

10.3 Diesem Zulassungsschein liegt eine Rechtsmittelbelehrung bei . 

10 . 4 Dieser Zulassungsschein wird zu gegebener Zeit im "Amts- und 
Mitteilungsblatt der Bundesanstalt für Materialforschung und 
-prüfung, Berlin" (ISSN 0340-7551) veröffentlicht. 

1000 8erlin 45, den 24.05.1989 
Unter den Eichen 87 

BUNDESANSTALT FüR MATERIALFORSCHUNG UND -PROFUNG (BAM) 

Fachgruppe 1. 5 
Gefahrgutumschließungen 

Laboratorium 1.54 
Verpackungen 

Im Auftrag 

4ufR:~ ~~ 
Dipl.-lng. H. W. Hübner 
Oberregierungsrat 

Dipl.-lng. - (FH) A. Roesler 

ZULASSUNGSSCHEIN 
Nr. D/BAM 3472/4G 

für die Bauart einer Verpackung zur Beforderung 
gefährlicher Güter 

Aktenzeichen 1. 5/42 936 

1. Rechtsgrundlagen 

1. 1 § 5 der Verordnung über die aeforderung gefährlicher GUter mit 
Seeschiffen (Gefahrgutverordnung See- GGVSee), vom 27. Juni 
1986, (BGBl. I S. 962). 

1.2 § 9 Abs.3 Nr. 5 der Verordnung über die innerstaatliche und 
grenzüberschreitende Beförderung gefährlicher Güter auf Straßen 
(Gefahrgutverordnung Straße- GGVS), vom 22. Juli 1985, 
(BGBl. I s. 1550), geändert durch die 1. Straßen-Gefahrgut
änderungsverordnung vom 21.12.1987 (3GB1. I, S. 2858). 

1.3 § 9 Abs. 3 der Verordnung über die innerstaatliche und grenz
überschreitende Beforderung gefährlicher GUter mit Eisenbahnen 



(Gefahrgutverordnung Eisenbahn - GGVE) vom 22. Juli 198~ 
(BGBl. I Seite 1560), geändert durch die 2. Eisenbahn-Gefahr
gutänderungsverordnung vom 21.12.1987 (BGB1. I, S.2862). 

2. Antragsteller 

Assiwell LUbeck GmbH 
Verpackungswerk 
Glashüttenweg 11- 15 
2400 LUbeck 1 

3. Beschreibung der Bauart 

Kiste aus einwelliger Wellpappe mit Innenverpackungen 
(Flaschen aus Kunststoff) 

4. Anforderungen an die Bauart 

Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die gemäß Prüfbe
richt Nr. 601/88 vom 23.11.1988 der Forschungsstelle des Ver
bandes der Wellpappen-Industrie e. V., 6100 Darmstadt, einer 
Bauartprüfung nach den "Richtlinien für die Sauartprüfung und 
die Erteilung der Kennzeichnung von Verpackungen für die Beför
derung gefährlicher GUter mit Seeschiffen- RM 001 -" vom 28. 
JUni 1985 (Bundesanzeiger Nr. 157a vom 24. August 1985) unterzo
gen worden sind. 

5. Zulassung 

Die unter Nr. 3 beschriebene Bauart wird unter der Voraus
setzung, daß die Anforderungen nach Nummer 4 erfüllt werden, 
zugelassen. 

6. Fertigung von Verpackungen 

Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen serienmäßig 
gefertigt werden. Der Hersteller muß gewährleisten, daß bei den 
serienmäßig gefertigten Verpackungen die für die Sauart festge
legten Anforderungen erfüllt sind. 

7. Kennzeichnung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten Verpak
kungen sind dauerhaft und gut sichtbar wie folgt zu kennzeich
nen: 

~n 4G/Z5/S/ ••••••••••••••• /0/BAM 3472 - AWL 
~ Herste 11 ungs-

datum gem. Nr. 6.2 e), RM 001) 

8, Auflagen über die Verwendung der Verpackungen 

8.1 Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten und 
entsprechend Nr. 7 gekennzeichneten Verpackungen dürfen für ge
fährliche Güter verwendet werden, wenn für sie nach· den Vor
schriften der GefahrgutVS~e/GGVS/GGVE solche Verpackungen zu
lässig sind. 

8.2 Die Verpackungen dürfen für gefährliche Güter der Verpackungs
gruppe TI I verwendet werden. 

8,3 Die Bruttomasse darf 4,1 kg nicht überschreiten. 

Die physikalischen Eigenschaften der Füllgüter müssen den Ei
genschaften der im Prüfbericht gemäß Nr. 4 genannten Prüffüll
gUter entsprechen. 

8.4 -

8.5 Wird die zugelassene Verpackungsbauart als zusammengesetzte 
Verpackung - auch mit anderen als in diesem Zulassungsschein 
beschriebenen Innenverpackungen - verwendet, muß nachweisbar 
sichergestellt sein, daß die zusammengesetzte Verpackung mit 
den Innenverpackungen ebenso wirksam ist wie die zugelassene 
Verpackungsbauart. 

8.6 Die Oberwachung der Fertigung von Verpackungen nach dieser 
Bauart muß nach den "Techni sehen Richtlinien fUr die Überwa
chung der Fertigung von Verpackungen zur Beförderung gefährli
cher GUter (TRV 001)" - Verkehrsb 1 att Heft 16, 1987, S. 562, 
durchgeführt werden. 

9. Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweisbar sicherstel
len, daß alle Auflagen über die Verwendung der Verpackungen dem
jenigen, der die Verpackungen für Gefahrgut erstmalig einsetzt/ 
befüllt, bekannt sind. 

10. Sonstiges 

10.1 Die Bauart entspricht den in den internationalen übereinkommen 
für den Straßenverkehr (ADR), Eisenbahnverkehr (RIO) und See
verkehr (IMDG-Code) sowie den in den Empfehlungen der Vereinten 
Nationen (UN) festgelegten Prüfanforderungen fUr Verpackungen 
zur Beförderung gefährlicher GUter. 

10.2 Diese Zulassung wird unter dem Vorbehalt des jederzeitigen 
Widerrufs erteilt. 

10.3 Oiesem Zulassungsschein liegt eine Rechtsmittelbelehrung bei. 

10.4 Dieser Zulassungsschein wird zu gegebener Zeit im "Amts- und 
Mitteilungsblatt der Bundesanstalt für Materialforschung und 
-prUfung, 8erlin" (ISSN 0340-7551) veröffentlicht. 

1000 Berlin 45, den 26.05.1989 
Unter den Eichen 87 

BUNDESANSTALT FüR MATERIALFORSCHUNG UND -PRüFUNG (BAM) 

Fachgruppe 1. 5 
Gefahrgutumschließungen 

Im Auftrag 

~ 
Dipl.-Ing. H. w. Hübner 
Oberregierungsrat 

Laboratorium 1.54 
Verpackungen 

I~lftko(!!/_ 
Dipl.-Ing. (FH) A. Roesler 

ZULASSUNGSSCHEIN 
Nr . 0/BAM 3473/1 H1 

für die Bauart einer Verpackung zur Beförderung 
gefiihrlicher GUter 

Aktenzeichen 1.5/42 931 

1. Rechtsgrundlagen 

1.1 § 5 der Verordnung über die Beförderung gefährlicher Güter mit 
Seeschiffen (Ge fahrgu tverordnung See - GGVSe e), vom 2 7. Juni 
1986, (8GBl. I S. 962). 

1.2 § 9 Abs.3 Nr. 5 der Verordnung über die innerstaatliche und 
grenZÜberschreitende Beförderung gefiihrlicher Güter auf Straßen 
(Ge fahrgu tverordnung Straße - GGVS) , vom 2 2. Ju 1 i 1985, 
(BGBl. I S. 1550), geändert durch die 1. StraßerrGefahrgut
änderungsverordnung vom 21.12.1987 (BGBl. I, S. 2858). 

1.3 § 9 Abs. 3 der Verordnung über die innerstaatliche und grenz
überschreitende Beförderung gefiihrl icher Güter mit Ei senbahnen 
(Ge fahrgutverordnung Ei senbahn - GGVE) vom 22. Juli 1985 
( BGBl. I Seite 1560), geändert durch die 2. Ei senbahrrGe fahr
gutänderungsverordnung vom 21.12.1987 (BGBl. I, S.2862). 

2. Antragsteller 

Wiva Verpakkingen 
So uverei nstraat 1 
Postbus 235 
4 900 AE Oo sterhaut NL 

3. Be sehre i bung der Bauart 

Faß aus Kunststoff mit nicht abnehmbarem Deckel 
Nennvolumen: 25 1 

4. Anforderungen an die Bauart 

Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die gemäß Prüfbe
richt Nr. 731 287 und 731 287-1 vom 20.10.1988 der BASF AG, 
AWETAThermoplaste, KTE/WMw-F 206 in6700 Ludwigshafen 
einer Bauartprüfung nach den "Richtlinien fur die Bauartprüfung 
und die Erteilung der Kennzeichnung von Verpackungen fur die 
Beförderung gefiihrlicher Güter mit Seeschiffen- RM 001 -" vom 
28. Juni 1985 (Bundesanzeiger Nr. 157a vom 24. August 1985) 
unterzogen worden sind. 

5. Zulassung 

Die unter Nr. 3 beschriebene Bauart wird unter der Voraus
setzung, daß die Anforderungen nach Nummer 4 erfullt werden, 
zugelassen. 

6. Fertigung von Verpackungen 

Na eh der zuge 1 assenen Bauart dürfen Verpackungen serienmäßig 
gefertigt werden. Der Hersteller muß geloßhrleisten, daß bei den 
serienmäßig gefertigten Verpackungen die fur die Bauart festge-
1 egten Anforderungen erfullt sind. 

7. Kennzeichnung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten Verpak
kungen sind dauerhaft und gut sichtbar wie folgt zu kennzeicl'l-
n en: 
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lHl/Y 1.5/200/ .......... ./D/BAM 3473 - WIVA 
Herstellungs-
d atum gern. Nr. 6.2 e), RM 001) 

8. Auflagen über die Verwendung der Verpackungen 

8.1 Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten und 
entsprechend Nr. 7 gekennzeichneten Verpackungen dürfen fUr ge
fahrllChe Guter verwendet werden, wenn fUr sie nach den Vor-
s chri ften der Ge fahrgu tV Se e/GGVS/G GVE so 1 ehe Verpackungen zu-
1 ässig sind. 

8.2 Di e Verpackungen dUrfen fUr gefährliche GUter der Verpackungs
gruppe I I oder I I I verwendet werden. 

8.3 DieDichte der Fül lgUt er darf 1,5 g/cm' (Verpackungsgruppe I!) 
und 1,6 g/cm' (Verpackungsgruppe I II), nicht überschreiten. 

DieDichte und der Dampfdruck der den PrUffUllgUtern bezUg
lieh der chem1schen Vertraglichkeit zuzuordnenden Fullgüter 
darf d1e entsprechende, durch den Prüfbericht gemäß Nr. 4 
nachgew1esene Le istungsfahigkeit nicht überschreiten. 
Die Dichte der FUl lgüter darf beim Nachweis der chemischen Ver
träglichkeit durch Zuordnung zum Prüffullgut 

Salpetersäure (70 %) 1,42 g/cm' 

nicht überschreiten. 

8.4 Der Gesamtüberdruck (Dampfdruck des Füllgutes plus Partial
druck evtl. vorhandener Gase vermindert um 100 kPa) bei 55 ·c 
darf 133 kPa nicht überschreiten. 

1. Neufassung 

ZULASSUNGSSCHEIN 
Nr. D/03 964/1A2 

für die Bauart einer Verpackung zur Beförderung 
gefahrl i eher Güter 

Aktenzeichen 1.5/42 975 

1. Rechtsgrundlagen 

1.1 § 5 der Verord nung über die Beförderung gefahrlicher Güter mit 
Seeschiffen (Gefahrgutverordnung See- GGVSee), vom 27. Juni 
1986, (BGBl. I S. 962). 

1.2 § 9 Abs.3 Nr. 5 der Verordnung über die innerstaatliche und 
grenzüberschreitende Beförderu ng gefährlicher Güter auf Straßen 
( Gefahrgutverordnung Straße - GGVS), vom 22. Juli 1985, 
(BGBl. I S. 1550), geändert durch die 1. Straßen-Gefahrgut
änderungsverordnung vom 21.12.1987 (BGBl. I, S. 2858). 

1.3 ~ 9 Abs. 3 der Verordnung über die innerstaatliche und grenz
uberschreltende Beförderung gefahrlicher Güter mit Eisenbahnen 
( Gefahrgutverordnung Ei senbahn - GGVE) vom 22. Juli 1985 
(BGBl. I Seite 1560), geändert durch die 2. Eisenbahn-Gefahr
gutänderungsverordnung vom21.12.1987 (BGBl. I, S.2862). 

2. Antragsteller 

Ro bert Thoma s 
Metall- und Elektrowerke 
5908 Neunkirchen/Siegerland 

8.5 3 0 
Beschreibung der Bauart 

8.6 Die uberwachung der Fertigung von Verpackungen nach d1eser 
Bauart muß nach den "Techn1schen Richtlin1en fur d1e Überwa
chung der Fertigung von Verpackungen zur 8efurderung gefährli
cher GUter (TRV 001)" - Verkehrsblatt Heft 16 1987, S. 562, 
durchgefUhrt werden. ' 

8.7 Die Werkstoffe dieser Verpackungsbauart dürfen durch die Füll
güter nicht stärker geschädigt werden, als durch die folgenden 
Prüffullgüter: Salpetersäure (70 %) 

Der Nachweis zur Feststellung der chemischen Verträglichkeit 
muß nach dem anerkannten Stand von Wissenschaft und Technik ge
führt werden können. 

8.8 Die Verwendungsdauer fur dasFüllgut Salpetersaure 70% betragt 
zwei Jahre ab Datum der Herstellung. 

9. Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweisbar sicherstel
l. en~ daß alle Auflagen UbQr die Verwendung der Verpackungen dem
Jenlgen, der die Verpackungen für Gefahrgut erstmalig einsetzt/ 
befullt, bekannt sind. 

10. Sonst iges 

10.1 Die Bauart entspricht den in den internationalen übereinkommen 
für den Straßenverkehr (ADR), Ei senbahnverkehr (:< ID) und Seeverkeh 
(IMDG- Code) sowie den in den Empfehlungen der Vereinten Natio-
nen (UN) festgelegten Prüfanforderungen für Verpackungen zur 
Beförderung gefahrlicher Güter. 

10.2 Diese Zulassung wird unter dem Vorbehalt des jederzeitigen 
Widerrufs erteilt. 

10.3 Diesem Zulassungsschein li egt eine Rech tsmittelbelehrung bei. 

10.4 Dieser Zulassungsschein wird zu gegebener Zeit im "Amts- und 
Mitteilungsblatt der Bundesanstalt für Materialforschung und 
-prUfung, Berlin" (ISSN 0340-7551) veröffentlicht. 

1000 Berlin 45, den 30.05.1989 
Unter den Eichen 87 

BUNDESANSTALT FüR MATERIALFORSCHUNG UND - PRüFUNG (BAM) 

Fachgruppe 1. 5 
Gefahrgutumschließungen 

Im Auftrag 

~ 
)ipl.-Ing. H. W. Hübner 
Oberregierungsrat 
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Laboratorium 1.54 
Verpackungen 

Im Auftraa 

5\.~~ 
Dipl.-Ing. ( FH) M. Keßler 

Faß aus Stahl mit abnehmbarem Deckel . 

4. Anforderungen an die Bauart 

Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die gemäß Prüfbe
rlcht Nr. 96568 Vgab 51 vom 29.09.1981 und 1. Nachtrag zum 
Prüfbericht Nr. 96568 Vgab 51 vom 16.04.1984 der Deutschen Bun
desbahn Versuchsanstalt Minden/W., Abt. fur Mechanik, 
4950 Minden, einer Bauartprüfung vergleichbar mit den 
"R~chtlinien fur die Bauartprüfung und die Erteilung der Kenn
zelchnung von Verpackungen für die Beförderung gefährlicher Gü
ter mit Seeschiffen- RM 001 -" vom 28 . Juni 1985 
(Bundesanzeiger Nr. 157a vom 24. August 1985) unterzogen worden 
sind. 

5. Zulassung 

Die unter Nr. 3 beschriebene Bauart wird unter der Voraus
setzung, daß die Anforderungen nach Numrrer 4 erfüllt werden, 
z uge 1 assen. 

6. Fertigung von Verpackungen 

7 0 

8 0 

Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen serienmäßig 
gefertigt werden. Der Hersteller muß gewährleisten, daß bei den 
serienmäßig gefertigten Verpackungen die fur die Bauart festge-
1 egten Anforderungen erflillt sind. 

Kennzeichnung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten Verpak
kurrgen sind dauerhaft und gut sichtbar wie folgt zu kennzeich
nen: 

1A2/X153/S/ • .......•... ./D/BAM 964 - ROTHO 
Herste 11 ungs-
datum gem. Nr. 6.2 e), RM 001) 

Auflagen über die Verwendung der Verpackungen 

8.1 Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten und 
entsprechend Nr. 7 gekennzeichneten Verpackungen dürfen für ge
fahrllche Guter verwendet werden, wenn für sie nach den Vor
schriften der GefahrgutVSee/GGVS/GGVE solche Verpackungen zu
lässig sind. 

8.2 Die Verpackungen dürfen für gefährliche Güter der Verpackungs
gruppe I, II oder 111 verwendet werden. 

8.3 Die Bruttomasse darf 153 kg nicht überschreiten. 

Die physikalischen Eigenschaften der Füllgüter müssen den Ei
genschaften der im Prüfbericht gemäß Nr. 4 genannten Prüffüll
gUter entsprechen. 

8.4 -

8.5 -



8.6 Die Überwachung der Fertigung von Verpackungen nach dieser 
Bauartruß nach den "Technischen Richtlinien fUr die Überwa
chung der Fertigung von Verpackungen zur Befdrderung gefährli
cher GUter (TRV 001)"- Verkehrsblatt Heft 16, 1987, S. 562, 
durchgefUhrt werden. 

9. Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweisbar sicherstel
len, daß alle Auflagen über die Verwendung der Verpackungen dem
jenigen, der die Verpackungen fur Gefahrgut erstmalig einsetzt/ 
befUllt, bekannt sind. 

10. Sonstiges 

10.1 Die Bauart entspricht den in den internationalen übereinkommen 
für den Straßenverkehr (ADR), Ei senbahnverkehr (RIO) und Seeverkehr 
(IMDG-Code) sowie den in den Empfehlungen der Vereinten Natio-
nen (UN) festgelegten Prüfanforderungen flir Verpackungen zur 
Beförderung gefahrl i eher GUter. 

10.2 Diese Neufassung ersetzt die Zulassungsscheine-Nr. D/03 964/1A2 
vom 27.11.1981 und D/03 2392/1A2 vom 04,09.1984 der Firma 
Robert Thomas, Metall- und El ektrower.ke, 
5908 Neunkirchen/Siegerland. 

10.3 D~ese Zulassung wird unter dem Vorbehalt des jederzeitigen 
Widerrufs erteilt. 

10.4 Diesem Zulassungsschein liegt eine Rechtsmittelbelehrung bei. 

10.5 Dieser Zulassungsschein wird zu gegebener Zeit im "Amts- und 
Mitteilungsblatt der Bundesanstalt für Materialforschung und 
-prUfung, Berlin" (ISSN 0340-7551) veröffentlicht. 

1000 Berlin 45, den 19 . 05.1989 
Unter den Eichen 8 7 

BUNDESANSTALT FüR MATERIALFORSCHUNG UND -PRüFUNG (SAM) 

Fachgruppe 1.5 
Gefahrgutums eh 1 i eßu ngen 

Im Auftrag 

Dipl.~~ HUbner 
Oberregierungsrat 

Nr. D/03 1150/1H2 

Laboratorium 1.54 
Verpackungen 

für die Bauart einer Verpackung zur Befdrderung 
gefährlicher GUter 

Aktenzeichen 1.5/42 883 

1. Rechtsgrundlagen 

1.1 § 5 der Verordnung über die Beförderung gefährlicher GUter mit 
Seeschiffen ( Gefahrgutverordnung See - GGVSee), vom 27. Juni 
1g86, (BGBl. I S. 962). 

1.2 § 9 Abs.3 Nr. 5 der Verordnung über die innerstaatliche und 
grenzüberschreitende Beförderung gefährlicher Güter auf Straßen 
(Gefahrgutverordnung Straße- GGVS), vom 22. Juli 1985, 
(BGBl. I S. 1550), geändert durch die 1. Straßen-Gefahrgut
änderungsverordnung vom 21.12.1987 (8GB1. I, S. 2858). 

1.3 § 9 Abs. 3 der Verordnung über die innerstaatliche und grenz
überschreitende Beförderung gefährlicher GUter mit Eisenbahnen 
( Gefahrgutverordnung Ei senbahn - GGVE) vom 22. Juli 1985 
(BGBl. I Seite 1560), geändert durch die 2. Eisenbahn-Gefahr
gutänderungsverordnung vom 21.12.1987 (BGBl. I, S.2862). 

2. Antragsteller 
Siepe GmbH 
HUt ten straße 185 

5014 Kerpen 3 

3. Beschreibung der Bauart 
Faß aus Kunststoff (Polyethylen) mit abnehmbarem Deckel. 
Nennvolumen: 30 Liter 

4. Anforderungen an die Bauart 
Oie Bauart muß den Baumustern entsprechen, die gemäß Bericht 
Nr. 92 457 Vgab 40 vom 07.08.1979 und 1. Nachtrag zum Bericht 
Nr. 92 457 Vgab 40 vom 07.10.1980 der Deutschen Bundesbahn, Ver
suchsanstalt Minden/W., Abteilung für Mechanik, einer BauartprU-

fung nach den "Richtlinien flir die Bauartprüfung und die 
Erteilung der Kennzeichnung von Verpackungen flir die Beförderung 
gefährl i eher GUter mit Seeschiffen - RM 001 -" vom 28. Juni 1985 
(Bundesanzeiger Nr. 157a vom 24 . August 1935) unterzogen worden 
sind. 

5. Zulassung 

Die unter Nr. 3 beschriebene Bauart wird unter der Voraus
setzung, daß die Anforderungen nach Nummer 4 erflillt werden , 
z uge 1 assen. 

6. Fertigung von Verpackungen 

Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen serienmäßig 
gefertigt werden. Der Hersteller muß gewährleisten, daß be i den 
serienmäßig gefertigten Verpackungen die flir die Bauart fest ge-
1 egten Anforderungen erflillt sind. 

7. Kennzeichnung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten Verpak
kungen sind dauerhaft und gut sichtbar wie folgt zu kennzeich
nen: 

1H2/X43/S/ .....•...... . . /D/BAM 1150 - Si 
Herstellungs-
datum gern. Nr. 6.2 e), RM 001) 

8. Auflagen über die Verwendung der Verpackungen 

8.1 Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten un d 
entsprechend Nr . 7 gekennzeichneten Verpackungen dürfen für ge
fährliche GUter verwendet werden, wenn flir sie nach den Vor
schriften der GefahrgutVSee/GGVS/GGVE solche Verpackungen zu-
1 ässig sind. 

8.2 Die Verpackungen dürfen für gefährliche Güter der Verpackungs
gruppe I, I I oder I !I verwendet werden. 

8.3 Die Bruttomasse darf 42,5 kg nicht, die SchUttdichte 1,34 kg/Lite r 
nicht überschreiten. 

Die physikalischen Eigenschaften der Füllgüter müssen den Ei
genschaften der im Prüfbericht gemäß Nr. 4 genannten PrüffUl 1-
güter entsprechen . 

8.4 -

8. 5 -

8 . 6 Die Überwachung der Fertigung von Verpackungen nach dieser 
Bauartruß nach den "Technischen Richtlinien flir die Überwa
chung der Fertigung von Verpackungen zur Beförderung gefährli 
cher Güter (TRV 001)" - Verkehrsblatt Heft 16, 1987, S. 562, 
durchgeflihrt werden. 

9 . Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweisbar sicherstel
len, daß alle Auflagen über die Verwendung der Verpackungen dem
jenigen, der die Verpackungen für Gefahrgut erstmalig einsetzt/ 
beflillt, bekannt sind. 

10. Sonstiges 

10.1 Die Bauart entspricht den in den internationalen übereinkommen 
für den Straßenverkehr (ADR), Eisenbahnverkehr (RIO) und Seeverke hr 
(IMDG-Code) sowie den in den Empfehlungen der Vereinten Natio-
nen (UN) festgelegten Prüfanforderungen flir Verpackungen zur 
Beförderung gefährlicher Güter. 

10.2 Diese Zulassung ersetzt die Zulassungsscheine Nr. D/03 1150/lHZ 
vom 28.07.1982, Antrags-Nr. 3.3/5048, Nr. D/03 1150/1H2-1.Neu
fassung vom 07.03.1988, Antrags-Nr. 1.5/42 212 der Fa. Siepe 
GmbH, 5014 Kerpen 3 . 

10.3 Diese Zulassung wird unter dem Vorbehalt des jederzeitigen 
Widerrufs erteilt. 

10.4 Diesem Zulassungsschein liegt eine Rechtsmittelbelehrun g bei. 

10.5 Dieser Zulassungsschein wird zu gegebener Zeit im "Amts- und 
Mitteilungsblatt der Bundesanstalt für Materialforschung und 
-prüfung, Berlin" (ISSN 0340-7551) veröffentlicht. 

1000 Berlin 45, den 26.05.1989 
Unter den Eichen 87 

BUNDESANSTALT FüR MATERIALFORSCHUNG UND -PRüFUNG (BAM) 

Fachgruppe 1.5 
Gefahrgutums eh 1 i eß ungen 

Im Auftrag 

~ 
Di pl.- Ing. H. W. Hübner 
Oberregierungsrat 

Laboratorium 1 .54 
Verpackungen 

Im Auftrag 
·?---- =Q ....:::.-'-"---'9'7 

!ng. M. Bauschke 
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1. Neufassung 

ZULASSUNGSSCHEIN 
Nr. D/03 1792/4C1 

für die Bauart einer Verpackung zur Beförderung 
gefährlicher GUter 

Aktenzeichen 1.5/42 928-17 
3.3/5944 

1. Rechtsgrundlagen 

1.1 § 5 der Verordnung über die Beförderung gefährlicher GUter mit 
Seeschiffen (Gefahrgutverordnung See- GGVSee), vom 27. Juni 
1986, (8G8l. I S. 962). 

1.2 § 9 Abs.3 Nr. 5 der Verordnung über die innerstaatliche und 
grenzüberschreitende Berdrderung gefährlicher Güter auf Straßen 
(Gefahrgutverordnung Straße - GGVS), vom 22. Juli 1985, 
(BGBl. I S. 1550), geändert durch die 1. Straßen-Gefahrgut
änderungsverordnung vom 21.12.1987 (BGB1. I, S. 2858). 

1.3 § 9 Abs. 3 der Verordnung über die innerstaatliche und grenz
überschreitende Berdrderung gefährlicher Güter mit Eisenbahnen 
(Gefahrgutverordnung Eisenbahn- GGVE) vom 22. Juli 1985 
(BGBl. I Seite 1560), geändert durch die 2. Eisenbahn-Gefahr
gutänderungsverordnung vom 21.12 . 1987 (BGBl. I, S.2862). 

2. Antragsteller 

Dynamit Nobel AG 
Postfach 13 63 
8510 Fürth/Bayern 

3. Beschreibung der Bauart 

Kiste aus Naturholz mit Innenverpackungen (Schachteln aus Voll
pappe). 

4. Anforderungen an die Bauart 

Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die gemäß Unter
suchungsbericht Nr. 1799-5/59/1982 vom 22.10.1982 der Be
ratungs- und Forschungsstelle für Versandverpackungen e. V., 
2050 Harnburg 80 einer Bauartprüfung vergleichbar mit den 
"Richtlinien für die Bauartprüfung und die Erteilung der Kenn
zeichnung von Verpackungen für die Beförderung gefährlicher Gü
ter mit Seeschiffen- RM 001 -" vom 28. Juni 1985 (Bundesanzei
ger Nr. 157a vom 24. August 1985) unterzogen worden sind. 

5 . Zulassung 

Die unter Nr. 3 beschriebene Bauart wird unter der Voraus
setzung, daß die Anforderungen nach Nummer 4 errlillt werden , 
z uge 1 assen . 

6 . Fertigung von Verpackungen 

Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen serienmäßig 
gefertigt werden. Der Hersteller muß gewährleisten, daß bei den 
serienmäßig gefertigten Verpackungen die rlir die Bauart festge-
1 egten Anforderungen ertlillt sind. 

7. Kennzeichnung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten Verpak
kungen sind dauerhaft und gut sichtbar wie folgt zu kennzeich
nen: 

Q 4C1/Y33/S/ .....••.......• /D/BAM 1792- *) 
He rste 11 ungs-
datum gern. Nr. 6.2 e), RM 001) 

*)An dieser Stelle ist das Kennzeichen des jeweiligen 
Herstellers einzusetzen. 

SN rlir Fa. Georg Schrepfer, 8500 Nürnberg 30 

DVG rlir DVG-Deutsche Verpackungsmittel Gesellschaft m. b.H. 
8505 Röthenbach a. d. Pegnitz 

G.E.A. rlir Ensslin GmbH & Co. KG, 7800 Aalen 1. 

8 . Auflagen über die Verwendung der Verpackungen 

8.1 Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten und 
entsprechend Nr. 7 gekennzeichneten Verpackungen dürfen rlir ge
fährliche Güter verwendet werden, wenn rlir sie nach den Vor
schriften der Ge fahrgutVSee/GGVS/GGVE so 1 ehe Verpackungen zu
lässig sind. 

3.2 Die Verpackungen dürfen rlir gefährliche Güter der Verpackungs
gruppe I I oder I II verwendet werden. 
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8.3 Die Bruttomasse darf 33 kg nicht überschreiten. 

Die physikalischen Eigenschaften der Füllgüter müssen den Ei
genschaften der im Prüfbericht gemäß Nr. 4 genannten Prüftlill
güter entsprechen. 

8.4 -

8.5 Wird die zugelassene Verpackungsbauart als zusammengesetzte 
Verpackung- auch mit anderen als in diesem Zulassungsschein 
beschriebenen Innenverpackungen - verwendet, muß nachweisbar 
sichergestellt sein, daß die zusammengesetzte Verpackung mit 
den Innenverpackungen ebenso wirksam ist wie die zugelassene 
Verpackungsbauart. 

8 .6 Die Überwachung der Fertigung von Verpackungen nach dieser 
Bauart muß nach den "Techni sehen Ri chtl i ni en fUr die überwa-
c hung der Fertigung von Verpackungen zur Beförderung gefährl i
eher GUter (TRV 001)"- Verkehrsblatt Heft 16, 1987, S. 562, 
durchgeführt werden. 

9. Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweisbar sicherstel
len, daß alle Auflagen über die Verwendung der Verpackungen dem
jenigen, der die Verpackungen für Gefahrgut erstmalig einsetzt/ 
b etlill t, bekannt sind. 

10. Sonstiges 

10.1 Die Bauart entspricht den in den internationalen übereinkommen 
für den Straßenverkehr (ADR), Ei senbahnverkehr (RID) und See
verkehr (IMDG-Code) sowie den in den Empfehlungen der Vereinten 
Nationen (UN) festgelegten Prüfanforderungen fUr Verpackungen 
zur Beförderung gerahrlicher Güter . 

10.2 Diese 1. Neufassung ersetzt den Zulassungsschein Nr. D/03 
1792/4C1 vom 16 .06 . 1983 der Dynamit Nobel AG, 8510 Fürth/ 
Bayern. 

10.3 Diese Zulassung wird unter dem Vorbehalt des jederzeitigen 
Widerrufes erteilt. 

10.4 Diesem Zulassungsschein liegt eine Rechtsmittelbelehrung bei . 

10.5 Dieser Zulassungsschein wird zu gegebener Zeit im "Amts- und 
Mitteilungsblatt der Bundesanstalt für Materialforschung und 
-prüfung, Berlin" (ISSN 0340-7551) veröffentlicht. 

1000 Berlin 45, den 26.05 .1989 
Unter den Eichen 87 

BUNDESANSTALT FüR MATERIALFORSCHUNG UND -PRüFUNG (SAM) 

Fachgruppe 1.5 
Ge fahrgu tumschl i eßungen 

Im Auftrag 

~ 
Dipl.-Ing. H. W. Hübner 
Oberregierungsrat 

Nr. D/03 1799/4C1 

Laboratorium 1.54 
Verpackungen 

Im Auftrag 

futl.~~v.~ 
Dr . D. Hellhammer 

fUr die Bauart einer Verpackung zur Betdrderung 
gerahrlicher GUter 

1. Rechtsgrundlagen 

Aktenzeichen 1.5/42 928-15 
3.3/5941 

1.1 § 5 der Verordnung Uber die Berdrderung gefährlicher Güter mit 
Seeschiffen (Gefahrgutverordnung See- GGVSee), vom 27. Juni 
1986, (BGBl. I S. 962). 

1.2 § 9 Abs.3 Nr. 5 der Verordnung Uber die innerstaatliche und 
grenzüberschreitende Beförderung gefährlicher Güter auf Straßen 
(Gefahrgutverordnung Straße- GGVS), vom 22. Juli 1985, 
(BGBl. I S. 1550), geändert durch die 1. Straßen-Gefahrgut
änderungsverordnung vom 21.12.1987 (BGB1 . I, S. 2858) . 

1.3 § 9 Abs. 3 der Verordnung über die innerstaatliche und grenz
überschreitende Berorderung gefährlicher Güter mit Eisenbahnen 
(Gefahrgutverordnung Eisenbahn- GGVE) vom 22. Juli 1985 
(BGBl. I Seite 1560), geändert durch die 2. Eisenbahn-Gefahr
gutänderungsverordnung vom 21.12.1987 (BGB1 . I, S.2862). 

2. Antragsteller 

Dynamit Nobel AG 
Postfach 13 63 
8510 Fürth/Bayern 



3. Beschreibung der Bauart 

Kiste aus Naturholz mit Innenverpackungen (Schachteln aus 
Voll pappe) • 

4. Anforderungen an die Bauart 

Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die gemäß Unter
suchungsbericht Nr. 1799-2/59/1982 vom 22.10.1982 der Be
ratungs- und Forschungsstelle für Versandverpackungen e. V., 
2050 Harnburg 80 einer Bauartprüfung vergleichbar mit den 
"Richtlinien für die Bauartprüfung und die Erteilung der Kenn
zeichnung von Verpackungen für die Beförderung gefährlicher Gü
ter mit Seeschiffen- RM 001 -" vom 28. Juni 1985 (Bundesanzei
ger Nr. 157a vom 24. August 1985) unterzogen worden sind. 

5. Zulassung 

Die unter Nr. 3 beschriebene Bauart wird unter der Voraus
setzung, daß die Anforderungen nach Nummer 4 erfUllt werden, 
z uge 1 assen. 

6. Fertigung von Verpackungen 

Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen serienmäßig 
gefertigt werden. Der Hersteller muß gewährleisten, daß bei den 
serienmäßig gefertigten Verpackungen die fur die Bauart festge-
1 egten Anforderungen erfull t sind. 

7. Kennzeichnung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten Verpak
kungen sind dauerhaft und gut sichtbar wie folgt zu kennzeich
nen: 

Q 4Cl/Y**lst •............. ./D/BAM 1799- *) 
Herstellungs-
datum gern. Nr. 6.2 e), RM 001) 

**) An dieser Stelle ist entsprechend der Baugröße die jeweilige 
Bruttomasse unter Berücksichtigung der Grenzwerte gemäß Nr. 
8.3 einzusetzen. 

*)An dieser Stelle ist das Kennzeichen des jeweiligen 
Herstellers einzusetzen. 

SN fur Fa. Georg Schrepfer, 8500 Nürnberg 30 

DVG fur D VG-De utsche Verpackungsmitte 1 Gesellschaft m. b. H. 
8505 Röthenbach a. d. Pegnitz 

G.E.A. fur Ensslin GmbH & Co. KG, 7800 Aalen 1. 

8. Auflagen über die Verwendung der Verpackungen 

8.1 Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten und 
entsprechend Nr. 7 gekennzeichneten Verpackungen dürfen fur ge
fährliche Güter verwendet werden, wenn fUr sie nach den Vor-
s chriften der Ge fahrgutVSee/GGVS/GGVE so 1 ehe Verpackungen zu-
1 ässig sind. 

8.2 Die Verpackungen dürfen fur gefährliche Güter der Verpackungs
gruppe II oder 111 verwendet werden. 

8.3 Die Bruttomasse der vom Antragsteller mit den Nummern 7 Z und 6 
Z bezeichneten Verpackungen darf folgende Werte nicht über
schreiten: 

Nr. 7 Z 
Nr. 6 Z 

50 Kg 
39 kg 

Die physikalischen Eigenschaften der FüllgUter müssen den Ei
genschaften der im Prüfbericht gemäß Nr. 4 genannten Prüffüll
gUter entsprechen. 

8.4 -

8.5 Wird die zugelassene Verpackungsbauart als zusammengesetzte 
Verpackung- auch mit anderen als in diesem Zulassungsschein 
beschriebenen Innenverpackungen - verwendet, muß nachweisbar 
sichergestellt sein, daß die zusammengesetzte Verpackung mit 
den Innenverpackungen ebenso wirksam ist wie die zugelassene 
Verpackungsbauart. 

8.6 Die Überwachung der Fertigung von Verpackungen nach dieser 
Bauart muß nach den "Technischen Richtlinien für die Überwa
chung der Fertigung von Verpack~ngen zur Beförderung gefährli
cher Güter (TRV 001)" - Verkehrsblatt Heft 16, 1987, S. 562, 
durchgeführt werden. 

9. Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweisbar sicherstel
len, daß alle Auflagen über die Verwendung der Verpackungen dem
jenigen, der die Verpackungen für Gefahrgut erstmalig einsetzt/ 
befüllt, bekannt sind. 

10. Sonstiges 

10.1 Die Bauart entspricht den in den internationalen übereinkommen 
für den Straßenverkehr (AOR), Eisenbahnverkehr (RIO) und See
verkehr (IMDG-Code) sowie. den in den Empfehlungen der Vereinten 
Nationen (UN) festgelegten Prüfanforderungen für Verpackungen 
zur Beförderung gefährlicher Güter. 

10.2 Diese 1. Neufassung ersetzt den Zulassungsschein Nr. D/03 
1799/4C1 vom 16.06.1983 der Dynamit Nobel AG, 8510 Fürth/ 
Bayern. 

10.3 Diese Zulassung wird unter dem Vorbehalt des jederzeitigen 
Widerrufes erteilt. 

10.4 Diesem Zulassungsschein liegt eine Rechtsmittelbelehrung bei. 

10.5 Dieser Zulassungsschein wird zu gegebener Zeit im "Amts- und 
Mitteilungsblatt der Bundesanstalt fUr Materialforschung und 
-prüfung, Berl in" (I SSN 0340-7551) veröffentlicht. 

1000 Berlin 45, den 26.05.1989 
Unter den Eichen 87 

BUNDESANSTALT FORMATERIALFORSCHUNG UND -PRüFUNG (SAM) 

Fachgruppe 1. 5 
Gefahrgutumschließungen 

Im Auftrag 

Laboratorium 1.54 
Verpackungen 

Im Auftrag 

klU .. ~ 
Dipl.-Ing. H. W. Hübner 
Oberregierungsrat 

Nr. D/D3 1800/4C1 

Dr. D. Hellhammer 

für die Bauart einer Verpackung zur Beförderung 
gefährlicher GUter 

Aktenzeichen 1.5/42 928-16 
3.3/5943 

1. Rechtsgrund] agen 

1.1 § 5 der Verordnung über die Beförderung gefährlicher Güter mit 
Seeschiffen (Gefahrgutverordnung See- GGVSee), vom 27. Juni 
1986, (BGBl. I S. 962). 

1.2 § 9 Abs.3 Nr. 5 der Verordnung über die innerstaatliche und 
grenzüberschreitende Beförderung gefährlicher Güter auf Straßen 
(Gefahrgutverordnung Straße- GGVS), vom 22. Juli 1985, 
(BGBl. I S. 1550), geändert durch die 1. Straßen-Gefahrgut
änderungsverordnung vom 21.12.1987 (BGBl. I, S. 2858). 

1.3 § 9 Abs. 3 der Verordnung über die innerstaatliche und grenz
überschreitende Beförderung gefährlicher Güter mit Eisenbahnen 
(Gefahrgutverordnung Eisenbahn- GGVE) vom 22. Juli 1985 
(BGBl. I Seite 1560), geändert durch die 2. Eisenbahn-Gefahr
gutänderungsverordnung vom 21.12.1987 (BGBl. I, S.2862). 

2. Antragsteller 

Dynamit Nobel AG 
Postfach 13 63 
8510 Fürth/Bayern 

3. Beschreibung der Bauart 

Kiste aus Naturholz mit Innenverpackungen (Dosen aus Metall). 

4. Anforderungen an die Bauart 

Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die gemäß Unter
suchungsbericht Nr. 1799-4/59/1982 vom 22.10.1982 der Be
ratungs- und Forschungsstelle für Versandverpackungen e. V., 
2050 Harnburg 80 einer Bauartprüfung vergleichbar mit den 
"Richtlinien für die Sauartprüfung und die Erteilung der Kenn
zeichnung von Verpackungen für die Beförderung gefährlicher Gü
ter mit Seeschiffen - RM 001 -" vom 28. Juni 1985 (Bundesanzei
ger Nr. 157a vom 24. August 1985) unterzogen worden sind. 

5. Zulassung 

Die unter Nr. 3 beschriebene Bauart wird unter der Voraus
setzung, daß die Anforderungen nach Nummer 4 erfullt werden, 
zugelassen. 
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6. Fertigung von Verpackungen 

Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen serienmäßig 
gefertigt werden. Der Hersteller muß gewährleisten, daß bei den 
serienmäßig gefertigten Verpackungen die fur die Bauart festge-
1 egten Anforderungen erfullt sind. 

7. Kennzeichnung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten Verpak
kungen sind dauerhaft und gut sichtbar wie folgt zu kennzeich-
n en: 

CD4C1 / Y30/S/ ............... /0/BAM 1800 - *) 
Herstellungs-
datum gern. Nr. 6.2 e), RM 001) 

8 0 

8. 1 

*)An dieser Stelle ist das Kennzeichen des jeweiligen 
Herstellers einzusetzen. 

SN fur Fa. Georg Schrepfer, 8500 Nürnberg 30 

DVG für DVG-Deutsche Verpackungsmittel Gesellschaft m.b.H . 
8505 Röthenbach a. d. Pegnitz 

G.E.A . fur Ensslin GmbH & Co. KG, 7800 Aalen 1. 

Auflagen über die Verwendung der Verpackungen 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten und 
entsprechend Nr. 7 gekennzeichneten Verpackungen dürfen fur ge-
fährliche Güter verwendet werden, wenn für sie nach den Vor
schriften der GefahrgutVSee/GGVS/GGVE solche Verpackungen zu-
1 ässig sind. 

8.2 Die Verpackungen dürfen für gefährliche Güter der Verpackungs
gruppe II oder III verwendet werden. 

8. 3 Die Bruttomasse darf 30 kg nicht überschreiten. 

8 .4 

8,5 

Die physikalischen Eigenschaften der Füllgüter müssen den Ei
genschaften der im Prüfbericht gemäß Nr. 4 genannten Pruffull
güter entsprechen. 

Wird die zugelassene Verpackungsbauart als zusammengesetzte 
Verpackung- auch mit anderen als in diesem Zulassungsschein 
beschriebenen Innenverpackungen - verwendet, muß nachweisbar 
sichergestellt sein, daß die zusammengesetzte Verpackung mit 
den Innenverpackungen ebenso wirksam ist wie die zugelassene 
Verpackungsbauart. 

8, 6 Die Überwachung der Fertigung von Verpackungen nach dieser 
Bauart muß nach den "Technischen Richtlinien für die Überwa
chung der Fertigung von Verpackungen zur Beförderung gefährli
cher GUter (TRV 001)"- Verkehrsblatt Heft 16, 1987, S. 562, 
durchgeführt werden. 

9, 

10. 

10.1 

Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweisbar sicherstel
len daß alle Auflagen über die Verwendung der Verpackungen dem
jenigen, der die Verpackungen für Gefahrgut erstmalig einsetzt/ 
befüll t, bekannt sind. 

Sonstiges 

Die Bauart entspricht den in den internationalen übereinkommen 
für den Straßenverkehr (ADR), Eisenbahnverkehr (RIO) und See-
verkehr (IMDG-Code) sowie den in den Empfeh l ungen der Vereinten 
Nationen (UN) festgelegten Prüfanforderungen für Verpackungen 
zur Beförderung gefährlicher Güter. 

10. 2 Diese 1. Neufassung ersetzt den Zulassungsschein Nr. D/03 
1800/4C1 vom 16.06,1983 der Dynamit Nobel AG, 8510 Fürth/ 
Bayern. 

10.3 Diese Zulassung wird unter dem Vorbehalt des jederzeitigen 
Widerrufes erteilt. 

10. 4 Diesem Zulassungsschein liegt eine Rechtsmittelbelehrung bei. 

10.5 Dieser Zulassungsschein wird zu gegebener Zeit im "Amts- und 
Mitteilungsblatt der Bundesanstalt für Materialforschung und 
-prüfung, Ber.lin" (ISSN 0340- 7551) veröffentlicht. 

1000 Berlin 45, den 29,05.1989 
Unter den Eichen 87 

BUNDESANSTALT FüR MATERIALFORSCHUNG UND -PRüFUNG (BAM) 

Fachgruppe 1. 5 
Gefahrgutumschließungen 

Im Auftrag 

~ 
Dipl.-Ing. H. W. Hübner 

4513rregierungsrat 

Laboratorium 1.54 
Verpackungen 

Im Auftrag 

i/ ..--
/1.- '-LL"~~ 

Dr . D. Hellhammer 

ZULAS'SÜNGSSCHEIN 
Nr. D/03 1801/4C1 

für die Bauart einer Verpackung zur Beförderung 
gefährlicher GUter 

Aktenzeichen 1.5/42 928-21 
3,3/5949 

1. Rechtsgrundlagen 

1.1 § 5 der Verordnung über die Beförderung gefährlicher GUter mit 
Seeschiffen (Gefahrgutverordnung See- GGVSee), vom 27 . Juni 
1986, (BGBl. I S. 962). 

1.2 § 9 Abs.3 Nr. 5 der Verordnung über die innerstaatliche und 
grenzüberschreitende Befdrderung gefährlicher GUter auf Straßen 
(Gefahrgutverordnung Straße- GGVS), vom 22. Juli 1985, 
(BGBl. I S. 1550), geändert durch die 1. Straßen-Gefahrgut
änderungsverordnung vom 21.12.1987 (BGBl. I, S. 2858). 

1.3 § 9 Abs. 3 der Verordnung über die innerstaatliche und grenz
überschreitende Beförderung gefährlicher Güter mit Eisenbahnen 
(Gefahrgutverordnung Eisenbahn- GGVE) vom 22. Juli 1985 
(BGBl. I Seite 1560), geändert durch die 2. Eisenbahn-Gefahr
gutänderungsverordnung vom 21.12.1987 (BGB1. I, S.2862). 

2. 

3. 

Antragste 11 er 

Dynamit Nobel AG 
Postfach 13 63 
8510 Fürth/Bayern 

Beschreibung der Bauart 

Kiste aus Naturholz mit Innenverpackungen (Schachteln aus 
Voll pappe) • 

4. Anforderungen an die Bauart 

Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die gemäß Unter
suchungsbericht Nr. 1799-10/59/1982 vom 22.10.1982 der Be
ratungs- und Forschungsstelle für Versandverpackungen e. V., 
2050 Harnburg 80 einer Bauartprüfung vergleichbar mit den 
"Richtlinien für die aauartprüfung und die Erteilung der Kenn
zeichnung von Verpackungen für die Beförderung gefährlicher GU
ter mit Seeschiffen - RM 001 -" vom 28. Juni 1985 (Bundesanzei
ger Nr . 157a vom 24 . August 1985) unterzogen worden sind. 

5. Zulassung 

Die unter Nr. 3 beschriebene Bauart wird unter der Voraus
setzung, daß die Anforderungen nach Nummer 4 erfullt werden, 
z uge 1 assen. 

6. Fe rt i gu ng von Verpackungen 

Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen serienmäßig 
gefertigt werden. Der Hersteller muß gewährleisten, daß bei den 
serienmäßig gefertigten Verpackungen die fur die Bauart festge-
1 egten Anforderungen erfullt sind. 

7 . Kennzeichnung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten Verpak
kungen sind dauerhaft und gut sichtbar wie folgt zu kennzeich
nen: 

CD4C1/Y**)s/ .............. ./D/BAM 1801- *) 
Herstellungs-
datum gern. Nr. 6.2 e), RM 001) 

**) An dieser Stelle ist entsprechend der Baugröße die jeweilige 
Bruttomasse unter Berücksichtigu ng der Grenzwerte gemäß Nr. 
8.3 einzusetzen. 

*)An dieser Stel le ist das Kennzeichen des jeweiligen 
Herstellers einzusetzen. 

SN 

D VG 

fur Fa. Georg Schrepfer , 8500 Nürnberg 30 

fur DVG-Deutsche Verpackungsmittel Gesellschaft m.b.H. 
8505 Röthenbach a. d. Pegnitz 

G.E.A . fur Ensslin GmbH & Co. KG, 7800 Aalen 1. 

8 . Auflagen über die Verwendung der Verpackungen 

8 . 1 Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten und 
entsprechend Nr. 7 gekennzeichneten Verpackungen dürfen fur ge
fährliche Güter verwendet werden, wenn für sie nach den Vor
schriften der GefahrgutVSee/GGVS/GGVE solche Verpackungen zu
lässig sind. 

8. 2 Di e Verpackungen dürfen für ge fä hr 1 i ehe Güter der Verpackungs
gruppe I I oder I II verwendet werden. 



8.3 Die Bruttomasse der vom Antragste-ller mit den Nummern 113 und 
133 bezeichneteen Verpackungen darf folgende Werte nicht über
schreiten: 

Nr. 113 
Nr. 133 

42 Kg 
28 kg 

Die physikalischen Eigenschaften der Füllgüter müssen den Ei
genschaften der im Prüfbericht gemäß Nr. 4 genannten Prüffüll
gUter entsprechen. 

8.4 -

8.5 Wird die zugelassene Verpackungsbauart als zusammengesetzte 
Verpackung- auch mit anderen als in diesem Zulassungsschein 
beschriebenen Innenverpackungen - verwendet, muß nachweisbar 
sichergestellt sein, daß die zusammeng_esetzte Verpackung mit 
den Innenverpackungen ebenso wirksam ist wie die zugelassene 
Verpackungsbauart. 

8.6 Die Überwachung der Fertigung von Verpackungen nach dieser 
Bauart muß nach den "Technischen ·Richtlinien für die Überwa
chung der Fertigung von Verpackungen zur Beförderung gefährli
cher Güter (TRV 001)" - Verkehrsblatt Heft 16, 1987, S. 562, 
durchgeführt werden. 

9. Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweisbar sicherstel
len, daß alle Auflagen über die Verwendung der Verpackungen dem
jenigen, der die Verpackungen für Gefahrgut erstmalig einsetzt/ 
befüll t, bekannt sind. 

10. Sonstiges 

10.1 Die Bauart entspricht den in den internationalen Obereinkommen 
für den Straßenverkehr . (ADR), Eisenbahnverkehr (RIO) und See
verkehr (IMDG-Code) sowie den in den Empfehlungen der Vereinten 
Nationen (UN) festgelegten Prüfanforderungen für Verpackungen 
zur Beförderung gefährlicher Güter. 

10.2 Diese 1. Neufassung ersetzt den Zulassungsschein Nr. D/03 
1801/4C1 vom 16.06.1983 der Dynamit Nobel AG, 8510 Fürth/ 
Bayern. 

10.3 Diese Zulassung wird unter dem Vorbehalt des jederzeitigen 
Widerrufes erteilt. 

10.4 Diesem Zulassungsschein liegt eine Rechtsmittelbelehrung bei. 

10.5 Dieser Zulassungsschein wird zu gegebener Zeit im "Amts- und 
Mitteilungsblatt der Sundesanstalt für Materialforschung und 
-prüfung, Berl in" (ISSN 0340-7551) veröffentlicht. 

1000 Berlin 45, den 29.05.1989 
Unter den Eichen 87 

BUNDESANSTALT FüR MATERIALFORSCHUNG UND -PRüFUNG (BAM) 

Fachgruppe 1. 5 
Gefahrgutumschließungen 

Im Auftrag 

Dipl.-Ing. H. W. Hübner 
Oberregierungsrat 

Laboratorium 1.54 
Verpackungen 

Im Auftrag 

Dr. D. Hellhammer 

z ULAS~ORJ~§SCHEIN 
Nr. D/03 1802/4C1 

fUr die Bauart einer Verpackung zur Beförderung 
gefährlicher GUter 

Aktenzeichen 1.5/42 928-23 
3.3/5952 

1. Rechtsgrundlagen 

1.1 § 5 der Verordnung über die Beförderung gefährlicher Güter mit 
Seeschiffen (Gefahrgutverordnung See- GGVSee), vom 27. Juni 
1986, (BGBl. I S. 962). 

1.2 § 9 Abs.3 Nr. 5 der Verordnung über die innerstaatliche und 
grenzüberschreitende Beförderung gefährlicher Güter auf Straßen 
(Gefahrgutverordnung Straße- GGVS), vom 22. Juli 1985, 
(BGBl. I S. 1550), geändert durch die 1. Straßen-Gefahrgut
änderungsverordnung vom 21.12.1987 (BGBl. I, S. 2858). 

1.3 § 9 Abs. 3 der Verordnung über die innerstaatliche und grenz
überschreitende Beförderung gefährlicher Güter mit Eisenbahnen 
(Gefahrgutverordnung Eisenbahn- GGVE) vom 22. Juli 1985 

(BGBl. I Seite 1560), geändert durch die 2. Eisenbahn-Gefahr
gutänderungsverordnung vom 21.12.1987 (BGB1. I, S.2862 ). 

2. Antragsteller 

Dynamit Nobe 1 AG 
Postfach 13 63 
8510 FUrth/Bayern 

3. Beschreibung der Bauart 

Kiste aus Naturholz mit Innenverpackungen (Schachteln aus 
Voll pappe) • 

4. Anforderungen an die Bauart 

Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die gemäß Unter
suchungsbericht Nr. 1799-13/59/1982 vom 22.10.1982 der Be
ratungs- und Forschungsstelle für Versandverpackungen e. V., 
2050 Hamburg 80 einer Bauartprüfung vergleichbar mit den 
"Richtlinien für die Bauartprüfung und die Erteilung der Kenn
zeichnung von Verpackungen für die Beförderung gefährlicher Gü
ter mit Seeschiffen- RM 001 -" vom 28. Juni 1985 (Bundesanzei
ger Nr. 157a vom 24. August 1985) unterzogen worden sind. 

5. Zulassung 

Die unter Nr. 3 beschriebene Bauart wird unter der Voraus
setzung, daß die Anforderungen nach Nummer 4 erfüllt werden, 
zugelassen. 

6. Fertigung von Verpackungen 

Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen serienmäßig 
gefertigt werden. Der Hersteller muß gewährleisten, daß bei den 
serienmäßig gefertigten Verpackungen die fur die Bauart festge-
1 egten Anforderungen erfullt sind. 

7. Kennzeichnung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten Verpak
kungen sind dauerhaft und gut sichtbar wie folgt zu kennzeich
nen: 

CD4C1/Y20/S/ ............... /D/BAM 1802 -*) 
Herstellungs-
datum gem. Nr. 6.2 e), RM 001) 

* l An dieser Stelle ist das Kennzeichen des jeweiligen 
Herstellers einzusetzen. 

SN fUr Fa. Georg Schrepfer, 8500 Nürnberg 30 

DVG flir DVG-Deutsche Verpackungsmittel Gesellschaft m.b.H . 
8505 Röthenbach a. d. Pegnitz 

G. E. A. für En ssl in GmbH & Co. KG, 7800 Aa 1 en 1. 

8. Auflagen über die Verwendung der Verpackungen 

8.1 Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten und 
entsprechend Nr. 7 gekennzeichneten Verpackungen dürfen flir ge
fährliche Güter verwendet werden, wenn fur sie nach den Vor
schriften der GefahrgutVSee/GGVS/GGVE solche Verpackungen zu-
1 ässig sind. 

8.2 Die Verpackungen dürfen fur gefährliche Güter der Verpackungs
gruppe I I oder I I I verwendet werden. 

8.3 Die Bruttomasse darf 20 kg nicht überschreiten. 

Die physikalischen Eigenschaften der Füllgüter müssen den Ei
genschaften der im Prüfbericht gemäß Nr. 4 genannten Prüfflill
güter entsprechen. 

8.4 

8.5 Wird die zugelassene Verpackungsbauart als zusammengesetzte 
Verpackung- auch mit anderen als in diesem Zulassungsschein 
beschriebenen Innenverpackungen - verwendet, muß nachweisbar 
sichergestellt sein, daß die zusammengesetzte Verpackung mit 
den Innenverpackungen ebenso wirksam ist wie die zugelassene 
Verpackungsbauart. 

8,6 Die Überwachung der Fertigung von Verpackungen nach dieser 
Bauart muß nach den "Technischen Richtlinien für die Überwa
chung der Fertigung von Verpackungen zur Beförderung gefährli
cher GUter (TRV 001)" - Verkehrsblatt Heft 16, 1987, S. 562, 
durchgeführt werden. 

9. Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweisbar sicherstel
len, daß alle Auflagen über die Verwendung der Verpackungen dem
jenigen, der die Verpackungen für Gefahrgut erstmalig einsetzt/ 
befüllt, bekannt sind. 
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10. Sonstiges 

10.1 Oie Bauart entspricht den in den internationalen übereinkommen 
für den Straßenverkehr (ADR), Eisenbahnverkehr (RIO) und See
verkehr (IMDG-Code) sowie den in den Empfehlungen der Vereinten 
Nationen (UN) festgelegten Prüfanforderungen für Verpackungen 
zur Beförderung gefährlicher Güter. 

10.2 Diese 1. Neufassung ersetzt den Zulassungsschein Nr. 0/03 
1B02/4C1 vom 16.06.1983 der Dynamit Nobel AG, 8510 Fürth/ 
Bayern. 

10.3 Diese Zulassung wird unter dem Vorbehalt des jederzeitigen 
Widerrufes erteilt. 

10.4 Oiesem Zulassungsschein liegt eine Rechtsmittelbelehrung bei. 

10. 5 Dieser Z~assungsschein wird zu gegebener Zeit im "Amts- und 
Mitteilungsblatt der Bundesanstalt für Materialforschung und 
-prüfung, Berlin" (ISSN 0340-75511 veröffentlicht. 

1000 Berlin 45, den 29,05.1989 
Unter den Eichen 87 

BUNDESANSTALT FüR MATERIALFORSCHUNG UNO -PRüFUNG (BAM) 

Fachgruppe 1. 5 
Gefah rgutumschließungen 

Laboratorium 1.54 
Verpackungen 

Im Auftrag Im Auftrag 

j.,, ~.o..r_ "~"-~ 

Dipl.-Ing. H. W. Hübner 
Oberregierungsrat 

Dr. 0. Hellhammer 

Nr. 0/03 1803/4C1 
für die Bauart einer Verpackung zur Beförderung 

gefährlicher Güter 
Aktenzeichen 1.5/42 928-14 

3.3/5940 

1. Rechtsgrundlagen 

1.1 § 5 der Verordnung über die Beförderung gefährlicher Güter mit 
Seeschiffen (Gefahrgutverordnung See- GGVSee), vom 27. Juni 
1986, (BGBl. I S. 962). 

1.2 § 9 Abs.3 Nr. 5 der Verord~ung über die innerstaatliche und 
grenzüberschreitende Beförderung gefährlicher Güter auf Straßen 
(Gefahrgutverordnung Straße- GGVS), vom 22. Juli 1985, 
(BGBl. I S. 1550), geändert durch die 1. Straßen-Gefahrgut
änderungsverordnung vom 21.12.1987 (8GB!. !, S. 2858). 

1.3 § 9 Abs. 3 der Verordnung über die innerstaatliche und grenz
überschreitende Beförderung gefährlicher Güter mit Eisenbahnen 
(Gefahrgutverordnung Eisenbahn- GGVE) vom 22. Juli 1985 
(BGBl. I Seite 1560), geändert durch die 2. Eisenbahn-Gefahr
gutänderungsverordnung vom 21.12.1987 (BGBl. I, S.2862). 

2. Antragsteller 

Dynamit Nobel AG 
Postfach 13 63 
8510 Fürth/Bayern 

3. Beschreibung der Bauart 

Kiste aus Naturholz mit Innenverpackungen (Schachteln aus 
Voll pappe). 

4. Anforderungen an die Bauart 

Oie Sauart muß den Saumustern entsprechen, die gemäß Unter
suchungsbericht Nr. 1799-1/59/1982 vom 22.10.1982 der Be
ratungs- und Forschungsstelle für Versandverpackungen e. V., 
2050 Harnburg 80 einer Sauartprüfung vergleichbar mit den 
"Richtlinien für die Bauartprüfung und die Erteilung der Kenn
zeichnung von Verpackungen für die Beförderung gefährlicher Gü
ter mit se·eschi ffen - RM 001 -" vom 2B. Juni 1985 (Bundesanzei
ger Nr. 157a vom 24. August 1985) unterzogen worden sind. 

5. Zulassung 
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Oie unter Nr . 3 beschriebene Bauart wird unter der Voraus
setzung, daß die Anforderungen nach Nummer 4 erfüllt werden, 
z uge 1 assen. 

6. Fertigung von Verpackungen 

Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen serienmäßig 
gefertigt werden. Der Hersteller muß gewährleisten, daß bei den 
serienmäßig gefertigten Verpackungen die für die Bauart festge-
1 egten Anforderungen erfüllt sind. 

7. Kennzeichnung 

Oie nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten Verpak
kungen sind dauerhaft und gut sichtbar wie folgt zu kennzeich
nen: 

Q 4C1/Y40/S/ ............... ./0/BAM 1803-*) 
Herstellungs-
datum gem. Nr. 6.2 e), RM 001) 

*I An dieser Stelle ist das Kennzeichen des jeweiligen 
Herstellers einzusetzen. 

SN für Fa. Georg Schrepfer, B500 Nürnberg 30 

OVG für OVG-Oeutsche Verpackungsmittel Gesellschaft m.b.H. 
B505 Röthenbach a. d. Pegnitz 

G.E.A. für Ensslin GmbH & Co. KG, 7800 Aalen 1. 

B. Auflagen über die Verwendung der Verpackungen 

B.1 Oie nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten und 
entsprechend Nr. 7 gekennzeichneten Verpackungen dürfen für ge
fährliche Güter verwendet werden, wenn für sie nach den Vor
schriften der GefahrgutVSee/GGVS/GGVE solche Verpackungen zu
lässig sind. 

8.2 Oie Verpackungen dürfen für gefährliche Güter der Verpackungs
gruppe II oder II! verwendet werden. 

B.3 Die Bruttomasse darf 40 kg nicht überschreiten. 

Die physikalischen Eigenschaften der Füllgüter müssen den Ei
genschaften der im Prüfbericht gemäß Nr. 4 genannten Prüffüll
guter entsprechen. 

B.4 

8.5 Wird die zugelassene Verpackungsbauart als zusammengesetzte 
Verpackung- auch mit anderen als in diesem Zulassungsschein 
beschriebenen Innenverpackungen- verwendet, muß nachweisbar 
sichergestellt sein, daß die zusammengesetzte Verpackung mit 
den Innenverpackungen ebenso wirksam ist wie die zugelassene 
Verpackungsbauart. 

8,6 Die Überwachung der Fertigung von Verpackungen nach dieser 
Bauart muß nach den "Technischen Richtlinien für die Überwa
chung der Fertigung von Verpackungen zur Beförderung gefährli
cher GUter (TRV 001)" - Verkehrsblatt Heft 16, 1g37, S. 562, 
durchgeführt werden. 

9. Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweisbar sicherstel
len, daß alle Auflagen über die Verwendung der Verpackungen dem
jenigen, der die Verpackungen für Gefahrgut erstmalig einsetzt/ 
befüllt, bekannt sind. 

10. Sonstiges 

10.1 Die Bauart entspricht den in den internationalen übereinkommen 
für den Straßenverkehr (ADR), Eisenbahnverkehr (RIO) und See
verkehr ( IMDG-Code) sowie den in den Empfehlungen der Vereinten 
Nationen (UN) festgelegten Prüfanforderungen für Verpackungen 
zur Beförderung gefährlicher Güter. 

10.2 Diese 1. Neufassung ersetzt den Zulassungsschein Nr. 0/03 
1803/4C1 vom 16.06.1983 der Dynamit Nobel AG, 8510 Fürth/ 
Bayern. 

10,3 Diese Zulassung wird unter dem Vorbehalt des jederzeitigen 
Widerrufes erteilt. 

10.4 Diesem Zulassungsschein liegt eine Rechtsmittelbelehrung bei. 

10.5 Dieser Zulassungsschein wird zu gegebener· Zeit im "Amts- und 
l~itteilungsblatt der Bundesanstalt für Materialforschung und 
-prüfung, Berlin" (ISSN 0340-7551) veröffentlicht. 

1000 Berlin 45, den 29.05,1989 
Unter den Eichen B7 

BUNDESANSTALT FüR MATERIALFORSCHUNG UNO -PRüFUNG (BAM) 

Fachgruppe 1.5 
Gefahrgutumsc hließungen 

Im Auftrag 

Oipl.-lng. H. W. Hübner 
Oberregierungsrat 

Laboratorium 1.54 
Verpackungen 

Im Auftrag 

Dr. D. Hellhammer 



Zu LAS.SÜfNGSSCHEIN 
Nr. D/03 1804/4C1 

fUr die Bauart einer Verpackung zur Berdrderung 
gefährlicher GUter 

Aktenzeichen 1.5/42 928-20 
3.3/5948 

1. Rechtsgrundlagen 

1. 1 § 5 der Verordnung über die Beförderung gefährlicher Güter mit 
Seeschiffen (Gefahrgutverordnung See- GGVSee), vom 27. Juni 
1986, (BGBl. I S. 962). 

1. 2 § 9 Abs.3 Nr. 5 der Verordnung Uber die innerstaatliche und 
grenzüberschreitende Berdrderung gefährlicher Güter auf Straßen 
(Gefahrgutverordnung Straße- GGVS), vom 22. Juli 1985, 
(BGBl . I S. 1550), geändert durch die 1. Straßen-Gefahrgut
änderungsverordnung vom 21.12.1987 (BGB1. I, S. 2858). 

1.3 § 9 Abs. 3 der Verordnung über die innerstaatliche und grenz
überschreitende Berdrderung gefährlicher GUter mit Eisenbahnen 
(Gefahrgutverordnung Eisenbahn- GGVE) vom 22. Juli 1985 
(BGBl. I Seite 1560), geändert durch die 2. Eisenbahn-Gefahr
gutänderungsverordnung vom 21.12.1987 (BGBl. I, S.2862). 

2. Antragsteller 

Dynamit Nabe 1 AG 
Postfach 13 63 
8510 Fürth/Bayern 

3. Beschreibung der Bauart 

Kiste aus Naturholz mit Innenverpackungen (Schachteln aus 
Voll pappe). 

4. Anforderungen an die Bauart 

Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die gemäß Unter
suchungsbericht Nr. 1799-9/59/1982 vom 22.10.1982 der Be
ratungs- und Forschungsstelle für Versandverpackungen e. V., 
2050 Harnburg 80 einer Bauartprüfung vergleichbar mit den 
"Richtlinien für die Bauartprüfung und die Erteilung der Kenn
zeichnung von Verpackungen für die Beförderung gefährlicher Gü
ter mit Seeschiffen - RM 001 -" vom 28. Juni 1985 (Bundesanzei
ger Nr. 157a vom 24. August 1985) unterzogen worden sind. 

5. Zulassung 

Die unter Nr. 3 beschriebene Bauart wird unter der Voraus
setzung, daß die Anforderungen nach Nummer 4 erflillt werden, 
z uge 1 assen. 

6. Fertigung von Verpackungen 

Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen serienmäßig 
gefertigt werden. Der Hersteller muß gewährleisten, daß bei den 
s eri enmäßi g gefertigten Verpackungen die fur die Bauart festge-
1 egten Anforderungen erfullt sind. 

7. Kennzeichnung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten Verpak
kungen sind dauerhaft und gut sichtbar wie folgt zu kennzeich
nen: 

Q)4C1/Y23/S/ ............... /D/BAM 1804 -*) 
Herstellungs-
datum gern. Nr. 6.2 e), RM 001) 

*)An dieser Stelle ist das Kennzeichen des jeweiligen 
Herstellers einzusetzen. 

SN 

D VG 

für Fa. Georg Schrepfer, 8500 Nürnberg 30 

fur DVG-Deutsche Verpackungsmittel Gesellschaft m.b.H. 
8505 Röthenbach a. d. Pegnitz 

G.E.A. fur Ensslin GmbH & Co. KG, 7800 Aalen 1. 

8. Auflagen über die Verwendung der Verpackungen 

8.1 Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten und 
entsprechend Nr. 7 gekennzeichneten Verpackungen dürfen für ge
fäh rl i ehe Güter verwendet werden, wenn für sie nach den Vor
schriften der GefahrgutVSee/GGVS/GGVE solche Verpackungen zu-
1 ässig sind. 

8.2 Die Verpackungen dürfen rlir gefahrliehe Güter der Verpackungs
gruppe I I oder !li verwendet werden. 

8.3 Oie Bruttomasse darf 23 kg nicht überschreiten. 

Die physikalischen Eigenschaften der Füllgüter müssen den Ei 
genschaften der im Prüfbericht gemäß Nr. 4 genannten Prüffull
güter entsprechen. 

8.4 -

8.5 Wird die zugelassene Verpackungsbauart als zusammengesetzte 
Verpackung - auch mit anderen als in diesem Zulassungsschein 
beschriebenen Innenverpackungen - verwendet, muß nachweisbar 
sichergestellt sein, daß die zusammengesetzte Verpackung mit 
den Innenverpackungen ebenso wirksam ist wie die zugelassene 
Verpackungsbauart. 

8.6 Die Überwachung der Fertigung von Verpackungen nach dieser 
Bauart muß nach den "Techni sehen Ri chtl i ni en für die Überwa
chung der Fertigung von Verpackungen zur Beförderung gefährli 
cher GUter (TRV 001)" - Verkehrsblatt Heft 16, 1987, S. 562, 
durchgerührt werden. 

9. Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweisbar sicherstel
len, daß alle Auflagen über die Verwendung der Verpackungen dem
jenigen, der die Verpackungen für Gefahrgut erstmalig einsetzt/ 
befüllt, bekannt sind. 

10. Sonstiges 

10.1 Die Bauart entspricht den in den internationalen übereinkommen 
für den Straßenverkehr (ADR), Eisenbahnverkehr (RID) und See
verkehr ( IMDG-Code) sowie den in den Empfehlungen der Vereinten 
Nationen (UN) festgelegten Prüfanforderungen für Verpackungen 
zur Beförderung gefährlicher Güter. 

10.2 Diese 1. Neufassung ersetzt den Zulassungsschein Nr. D/ 03 
1804/4C1 vom 16,06.1983 der Dynamit Nobel AG, 8510 Fürth/ 
Bayern. 

10.3 Diese Zulassung wird unter dem Vorbehalt des jederzeitigen 
Widerrufes erteilt. 

10.4 Diesem Zulassungsschein liegt eine Rechtsmittelbelehrung bei. 

10.5 Dieser Zulassungsschein wird zu gegebener Zeit im "Amts- und 
Mitteilungsblatt der Bundesanstalt für Materialforschung und 
-prüfung, Berlin" (ISSN 0340-7551) veröffentlicht. 

1000 Berlin 45, den 29.05.19B9 
Unter den Eichen 87 

BUNDESANSTALT FüR MATERIALFORSCHUNG UND -PRüFUNG (BAM) 

Fachgruppe 1. 5 
Gefahrgutumschließungen 

Im Auftrag 

Dipl.-Ing. H. W. HUbner 
Oberregierungsrat 

Laboratorium 1.54 
Verpackungen 

Im Auftrag 

Dr. D. Hellhammer 

ZULAS~D~~~SCHEIN 
Nr. D/03 1805/4C1 

für die Bauart einer Verpackung zur Beförderung 
gefährlicher GUter 

Aktenzeichen 1.5/42 928-18 
3,3/5946 

1. Rechtsgrundlagen 

1.1 § 5 der Verordnung über die Beförderung gefährlicher Güter mit 
Seeschiffen (Gefahrgutverordnung See- GGVSee), vom 27. Juni 
1986, (BGBl. I S. 962). 

1.2 § 9 Abs.3 Nr. 5 der Verordnung über die innerstaatliche und 
grenzüberschreitende Beförderung gefährlicher Güter auf Straßen 
(Gefahrgutverordnung Straße- GGVS), vom 22. Juli 1985, 
(BGBl. I S. 1550), geändert durch die 1. Straßen-Gefahrgut
änderungsverordnung vom 21.12.1987 ( BGBl. I, S. 2858). 

1.3 § 9 Abs. 3 der Verordnung über die innerstaatliche und grenz
überschreitende Beförderung gefährlicher GUter mit Eisenbahnen 
(Gefahrgutverordnung Eisenbahn- GGVE) vom 22. Juli 1985 
(BGBl. I Seite 1560), geändert durch die 2. Eisenbahn-Gefahr
gutänderungsverordnung vom 21.12.1987 (BGB1. I, S.2862). 

471 



2. Antragsteller 

Dynamit Nobe 1 AG 
Postfach 13 63 
8510 Fürth/Bayern 

3. Beschreibung der Bauart 

Kiste aus Naturholz mit Innenverpackungen (Schachteln aus 
Voll pappe). 

4. Anforderungen an die Bauart 

Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die gemäß Unter
suchungsbericht Nr . 1799-7/59/1982 vom 22.10.1982 der Be
ratungs- und Forschungsstelle für Versandverpackungen e. V., 
2050 Harnburg 80 einer Bauartprüfung vergleichbar mit den 
"Richtlinien für die Bauartprüfung und die Erteilung der Kenn
zeichnung von Verpackungen für die Beförderung gefährlicher Gü
ter mit se·eschiffen- RM 001 -" vom 28. Juni 1985 (Bundesanzei
ger Nr. 157a vom 24. August 1985) unterzogen worden sind. 

5. Zulassung 

Die unter Nr. 3 beschriebene Bauart wird unter der Voraus
setzung, daß die Anforderungen nach Nummer 4 erflillt werden, 
zugelassen. 

6. Fertigung von Verpackungen 

Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen serienmäßig 
gefertigt werden. Der Hersteller muß gewährleisten, daß bei den 
serienmäßig gefertigten Verpackungen die flir die Bauart festge-
1 egten Anforderungen erflillt sind. 

7. Kennzeichnung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten Verpak
kungen sind dauerhaft und gut sichtbar wie folgt zu kennzeich
nen: 

Q 4Cl/Y53/S/ ............... /D/BAM 1805 -* ) 
Herstellungs-
datum gern. Nr. 6.2 e), RM 001) 

*)An dieser Stelle ist das Kennzeichen des jeweiligen 
Herstellers einzusetzen. 

SN für Fa. Georg Schrepfer, 8500 Nürnberg 30 

DVG für DVG-Deutsche Verpackungsmittel Gesellschaft m.b .H. 
8505 Röthenbach a. d. Pegnitz 

G.E.A. für Ensslin Gm bH & Co. KG , 7800 Aalen 1. 

8. Auflagen über die VerwendJng der Verpackungen 

8.1 Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten und 
entsprechend Nr. 7 gekennzeichneten Verpackungen dürfen flir ge
fährliche Güter verwendet werden, wenn für sie nach den Vor
schriften der Ge fahrgutVSee/GGVS/GGVE so 1 ehe Ve rpacku ngen zu
lässig sind. 

8.2 Die Verpackungen dürfen für gefährliche Güter der Verpackungs
gruppe I! oder !!I verwendet werden. 

8.3 Die Bruttomasse darf 53 kg nicht überschreiten. 

8.4 

Die physikalischen Eigenschaften der Füllgüter müssen den Ei
genschaften der im Prüfbericht gemäß Nr. 4 genannten Prüffull
güter entsprechen. 

8.5 Wird die ~ugelassene Verpackungsbauart als zusammengesetzte 
Verpackung - auch mit anderen als in diesem Zulassungsschein 
beschriebenen Innenverpackungen- verwendet, muß nachweisbar 
sichergestellt sein, daß die zusammengesetzte Verpackung mit 
den Innenverpackungen ebenso wirksam ist wie die zugelassene 
Verpackungsbauart. 

8,6 Die Überwachung der Fertigung von Verpackungen nach dieser 
Bauart muß nach den "Technischen Richtlinien für die Überwa
chung der Fertigung von Verpackungen zur Beförderung gefährli
cher Güter (TRV 001)" - Verkehrsblatt Heft 16, 1987, S. 562, 
durchgeführt werden. 

9. Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweisbar sicherstel 
len, daß alle Auflagen über die Verwendung der Verpackungen dem
jenigen, der die Verpackungen für Gefahrgut erstmalig einsetzt/ 
befüllt, bekannt sind. 

10. Sonstiges 

10.1 Die Bauart entspricht den in den internationalen Obereinkommen 
für den Straßenverkehr (ADR), Eisenbahnverkehr (RID) und See-
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verkehr (IMDG-Code) sowie den in den Empfehlungen der Vereinten 
Nationen (UN) festgelegten Prüfanforderungen für Verpackungen 
zur Beförderung gefährlicher Güter. 

10.2 Diese 1. Neufassung ersetzt den Zulassungsschein Nr. D/03 
1805/4C1 vom 16.06.1983 der Dynamit Nobel AG, 8510 Fürth/ 
Bayern. 

10.3 Diese Zulassung wird unter dem Vorbehalt des jederzeitigen 
Widerrufes ertei lt. 

10.4 Diesem Zulassungsschein liegt eine Rechtsmittelbelehrung bei. 

10.5 Diese r Zulassungsschein wird zu gegebener Zeit im "Amts- und 
Mitteilungsblatt der Bundesanstalt für Materialforschung und 
-prü fung, Berl in" (I SSN 0340-7551) veröffentlic ht. 

1000 Berlin 45, den 29.05.1989 
Unter den Eichen 87 

BUNDESANSTALT FüR MATERIALFORSCHUNG UND -PRüFUNG (BAM) 

Fachgruppe 1.5 
Gefahrgutumschließungen 

Im Auftrag 

Dipl.-Ing. H. W. Hübner 
Oberregierungsrat 

Nr. D/03 1806/4C1 

Laboratorium 1.54 
Verpackungen 

Im Auftrag 

~~1.\,\t..""-'"~ 

Dr. D. He 11 hammer 

für die Bauart einer Verpackung zur Beförderung 
gefährlicher GUter 

1. Rechtsgrundlagen 

Aktenzeichen 1.5/42 928-22 
3.3/5950 

1.1 § 5 der Verordnung über die Beförderung gefährlicher Güter mit 
Seeschiffen (Gefahrgutverordnung See- GGVSee), vom 27. Jun i 
1986, (BGBl. I S. 962). 

1. 2 § 9 Abs.3 Nr. 5 der Verordnung über die innerstaatlic he und 
grenzüberschreite nde Beförderung gefährlicher Güter auf Straßen 
(Gefahrgutverordnung Straße- GGVS), vom 22. Juli 1985, 
(BGBl. I S. 1550), geändert durch die 1. Straßen-Gefahrgut
änderungsverordnung vom 21.12.1987 (BGB l. I, S. 2858). 

1.3 § 9 Abs. 3 der Verordnung über die innerstaatliche und grenz
überschreitende Beförderung gefährlicher Güter mit Eisenbahnen 
(Gefahrgutverordnung Eisenbahn- GGVE) vom 22. Juli 1985 
(BGB l. I Seite 1560), geändert durch die 2. Eisenbahn-Gefahr
gutänderungsverordnung vom 21.12.1987 (BGB l. I, S.2862), 

2. Antragstell er 

Dynamit Nobel AG 
Postfach 13 63 
8510 Fürth/Bayern 

3. Beschreibung der Bauart 

Kiste aus Naturholz mit In.nenverpackungen (Schachteln aus 
Voll pappe). 

4, Anforderungen an die Bauart 

Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die gemäß Unter
suchungsbericht Nr. 1799-11/59/1982 vom 22.10.1982 der Be
ratungs- und Forschungsste 11 e für Versandverpackungen e. V., 
2050 Harnburg 80 einer Bauartprüfung vergleichbar mit den 
"Richtlinien für die Bauartprüfung und die Erteilung der Kenn
zeichnung von Verpackungen für die Beförderung gefährlicher Gü
ter mit Seesc hi ffen - RM 001 -" vom 28. Juni 1985 (Bundesanzel
ger Nr. 157a vom 24. August 1985) unterzogen worden sind. 

5 . Zulassung 

Die unter Nr. 3 beschriebene Bauart wird unter der Voraus
setzung, daß die Anforderungen nach Nummer 4 erfUllt werden, 
z uge 1 assen. 

6. Fertigung von Verpackungen 

Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen serienmäßig 
gefertigt werden. Der Hersteller muß gewährleisten, daß bei den 
serienmäßig gefertigten Verpackungen die flir die Ba uart festge-
1 egten Anforderungen erfullt sind . 



7. Kennzeichnung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten Verpak
kungen sind dauerhaft und gut sichtbar wie folgt zu kennzeich
nen: 

G4C1/Yl1/S/ ..•......•.... ./D/BAM 1806 -*) 
Herstellungs-
datum gern. Nr. 6.2 e), RM 001) 

* l An dieser Stelle ist das Kennzeichen des jeweiligen 
Herstellers einzusetzen. 

SN fur Fa. Georg Schrepfer, 8500 Nürnberg 30 

DVG für DVG-Deutsche Verpackungsmittel Gesellschaft m.b.H. 
B505 Röthenbach a. d. Pegnitz 

G.E.A. fur Ensslin GmbH & Co. KG , 7800 Aalen 1. 

8. Auflagen über die Verwendung der Verpackungen 

8.1 Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten und 
entsprechend Nr. 7 gekennzeichneten Verpackungen dürfen fur ge
fährliche Güter verwendet werden, wenn fUr sie nach den Vor
schriften der GefahrgutVSee/GGVS/GGVE solche Verpackungen zu
lässig sind. 

8.2 Die Verpackungen dürfen fur gefährliche Güter der Verpackungs
gruppe II oder 111 verwendet werden. 

8.3 Die Bruttomasse darf 11 kg nicht überschreiten. 

Die physikalischen Eigenschaften der Füllgüter müssen den Ei
genschaften der im Prüfbericht gemäß Nr. 4 genannten Prüffull
güter entsprechen. 

8.4 

8.5 Wird die zugelassene Verpackungsbauart als zusammengesetzte 
Verpackung~ auch mit anderen als in diesem Zulassungsschein 
beschriebenen Innenverpackungen- verwendet, muß nachweisbar 
sichergestellt sein, daß die zusammengesetzte Verpackung mit 
den Innenverpackungen ebenso wirksam ist wie die zugelassene 
Verpackungsbauart. 

8.6 Die Überwachung der Fertigung von Verpackungen nach dieser 
Bauart muß nach den "Technischen Richtlinien für die Überwa
chung der Fertigung von Verpackungen zur Beförderung gefährli
cher GUter (TRV 001)" - Verkehrsblatt Heft 16, 1987, S. 562, 
durchgeführt werden. 

9. Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweisbar sicherstel
len, daß alle Auflagen über die Verwendung der Verpackungen dem
jenigen, der die Verpackungen für Gefahrgut erstmalig einsetzt/ 
befüllt, bekannt sind. 

10. Sonstiges 

10.1 Die Bauart entspricht den in den internationalen übereinkommen 
für den Straßenverkehr (ADR), Eisenbahnverkehr (RIO) und See
verkehr (IMDG-Code) sowie den in den Empfehlungen der Vereinten 
Nationen (UN) festgelegten Prüfanforderungen für Verpackungen 
zur Beförderung gefährlicher Güter. 

10.2 Oiese 1. Neufassung ersetzt den Zulassungsschein Nr. D/03 
1806/4C1 vom 16.06.1983 der Dynamit Nobel AG, 8510 Fürth/ 
Bayern. 

10.3 Diese Zulassung wird unter dem Vorbehalt des jederzeitigen 
Widerrufes erteilt. 

10.4 Diesem Zulassungsschein liegt eine Rechtsmittelbelehrung bei. 

10.5 Dieser Zulassungsschein wird zu gegebener Zeit im "Amts- und 
Mitteilungsblatt der Bundesanstalt für Materialforschung und 
-prüfung, Berlin" (ISSN 0340-7551) veröffentlicht. 

1000 Berlin 45, den 29.05.1989 
Unter den Eichen 87 

BUNDESANSTALT FüR MATERIALFORSCHUNG UND -PRüFUNG (BAM) 

Fachgruppe 1. 5 
Gefahrgutumschließungen 

Im Auftrag 

Dipl.-Ing. H. W. HUbner 
Oberregierungsrat 

Laboratorium 1.54 
Verpackungen 

Im Auftrag 

Dr. D. Hellhammer 

zuLAssüNcnsscHEtN 
Nr. D/03 1807/4C1 

für die Bauart einer Verpackung zur Beförderung 
gefährlicher GUter 

Aktenzeichen 1.5/42 928-25 
3.3/5957 

1. Rechtsgrundlagen 

1.1 § 5 der Verordnung über die Beförderung gefährlicher Güter mit 
Seeschiffen (Gefahrgutverordnung See- GGVSee), vom 27. Juni 
1986, (BGBl . I S. 962). 

1.2 § 9 Abs.3 Nr. 5 der Verordnung über die innerstaatliche und 
grenzüberschreitende Beförderung gefährlicher Güter auf Straßen 
(Gefahrgutverordnung Straße- GGVS), vom 22. Juli 1985, 
(BGBl. I S. 1550), geändert durch die 1. Straßen-Gefahrgut
änderungsverordnung vom 21.12.1987 (BGB1. I, S. 2858). 

1.3 § 9 Abs. 3 der Verordnung über die innerstaatliche und grenz
überschreitende Beförderung gefährlicher Güter mit Eisenbahnen 
(Gefahrgutverordnung Eisenbahn- GGVE) vom 22. Juli 1985 
(BGBl. I Seite 1560), geändert durch die 2. Eisenbahn-Gefahr
gutänderungsverordnung vom 21.12.1987 (BGBl. I, 5.2862). 

2. Antragsteller 

Dynamit Nobel AG 
Postfach 13 63 
8510 Fürth/Bayern 

3. 8eschreibung der Bauart 

Kiste aus Naturholz 

4. Anforderungen an die 8auart 

Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die gemäß Unter
suchungsbericht Nr. 1799-18/59/1982 vom 22.10.1982 der Be
ratungs- und Forschungsstelle für Versandverpackungen e. V., 
2050 Harnburg 80 einer Bauartprüfung vergleichbar mit den 
"Richtlinien für die 8auartprüfung und die Erteilung der Kenn
zeichnung von Verpackunqen für die 3eförderung gefährlicher Gü
ter mit Seeschiffen- RM 001 -" vom 28. Juni 1985 (Bundesanzei
ger Nr. 157a vom 24. August 1985) unterzogen worden sind. 

5. Zulassung 

Die unter Nr. 3 beschriebene Bauart wird unter der Voraus
setzung, daß die Anforderungen nach Nummer 4 erfullt werden, 
z uge 1 assen. 

6. Fertigung von Verpackungen 

Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen serienmäßig 
gefertigt werden. Der Herstell er muß gewäh rl eisten, daß bei den 
serienmäßig gefertigten Verpackungen die fur die Bauart festge-
1 egten Anforderungen erfullt sind. 

7. Kennzeichnung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten Verpak
kungen sind dauerhaft und gut sichtbar wie folgt zu kennzeich
nen: 

C04C1/Y34/S/ ............... /D/BAM 1807- *) 
Herstellungs-
datum gern. Nr. 6.2 e), RM 001) 

*) An dieser Stelle ist das Kennzeichen des jeweiligen 
Herstellers einzusetzen . 

SN fur Fa. Georg Schrepfer, B500 Nürnberg 30 

DVG fur DVG-Deutsche Verpackungsmittel Gesellschaft m.b.H. 
8505 Röthenbach a. d. Pegnitz 

G.E.A. fur Ensslin GmbH & Co. KG, 7800 Aalen 1. 

8. Auflagen über die Verwendung der Verpackungen 

8.1 Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten und 
entsprechend Nr. 7 gekennzeichneten Verpackungen dürfen fur ge
fäh rl i ehe Güter verwendet werden, wenn fur sie nach den Vor
schriften der GefahrgutVSee/GGVS/GGVE solche Verpackungen zu-
1 ässig sind. 

8.2 Die Verpackungen dürfen für gefährliche Güter der Verpackungs
gruppe I I oder I 11 verwendet werden. 
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8.3 Die Bruttomasse darf .34 kg nicht überschreiten. 

Die physikalischen Eigenschaften der FüllgUter müssen den Ei
genschaften der im Prüfbericht gemäß Nr. 4 genannten Prüffüll
gUter entsprechen. 

8.4 

8.5 

8.6 Die Überwachung der Fertigung von Verpackungen nach dieser 
Bauart muß nach den "Technischen Richtlinien fUr die Überwa
chung der Fertigung von Verpackungen zur Beförderung gefährli
cher Güter (TRV 001)" - Verkehrsblatt Heft 16, 1987, S. 562, 
durchgeführt werden. 

9. Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweisbar sicherstel
len, daß alle Auflagen über die Verwendung der Verpackungen dem
jenigen, der die Verpackungen für Gefahrgut erstmalig einsetzt/ 
befüllt, bekannt sind. 

10. Sonstiges 

10.1 Die Bauart entspricht den in den internationalen übereinkommen 
für den Straßenverkehr (ADR), Eisenbahnverkehr (RIO) und See
verkehr (IMDG-Code) sowie den in den Empfehlungen der Vereinten 
Nationen (UN) festgelegten Prüfanforderungen für Verpackungen 
zur Beförderung gefährlicher Güter. 

10.2 Diese 1. Neufassung ersetzt den Zulassungsschein Nr. D/03 
1807/4C1 vom 16.06.1983 der Dynamit Nobel AG, 8510 Fürth/ 
Bayern. Zulassung 

10.3 Diese Zulassung wird unter dem Vorbehalt des jederzeitigen 
Widerrufes erteilt. 

10.4 Diesem Zulassungsschein liegt eine Rechtsmittelbelehrung bei. 

10.5 Dieser Zulassungsschein wird zu gegebener Zeit im "Amts- und 
Mitteilungsblatt der Bundesanstalt für Materialforschung und 
-prüfung, Berl in" (I SSN 0340-7551) veröffentlicht. 

1000 Berlin 45, den 24.05.1989 
Unter den Eichen 87 

BUNDESANSTALT FüR MATERIALFORSCHUNG UND -PRüFUNG (SAM) 

Fachgruppe 1. 5 
Gefahrgutumschließungen 

Im Auftrag 

Dipl.-Ing. H. W. Hübner 
Oberregierungsrat 

Nr. 0/03 1830/4C1 

Laboratorium 1.54 
Verpackungen 

Im Auftrag 

Dr. D. Hellhammer 

für die Bauart einer Verpackung zur Beförderung 
gefährlicher GUter 

Aktenzeichen 1.5/42 928-19 
3.3/5947 

1. Rechtsgrundlagen 

1.1 § 5 der Verordnung über die Beförderung gefährlicher Güter mit 
Seeschiffen (Gefahrgutverordnung See- GGVSee), vom 27. Juni 
1986, (BGBl. I S. 962). 

1.2 § 9 Abs.3 Nr. 5 der Verordnung über die innerstaatliche und 
grenzüberschreitende Beförderung gefährlicher Güter auf Straßen 
(Gefahrgutverordnung Straße- GGVS), vom 22. Juli 1985, 
(BGBl. I S. 1550), geändert durch die 1. Straßen-Gefahrgut
änderungsverordnung vom 21.12.1987 (8GB!. I, S. 2858). 

1.3 § 9 Abs. 3 der Verordnung über die innerstaatliche und grenz
überschreitende Beförderung gefährlicher Güter mit Eisenbahnen 
(Gefahrgutverordnung Eisenbahn- GGVE) vom 22. Juli 1985 
(BGB l. I Seite 1560), geändert durch die 2. Eisenbahn-Gefahr
gutänderungsverordnung vom 21.12.1987 (BGB1. I, S.2862). 

2. Antragsteller 

Dynamit Nobel AG 
Postfach 13 63 
8510 Fürth/Bayern 
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3. Beschreibung der Sauart 

4. 

Kiste aus Naturholz mit Innenverpackungen (Schachteln aus 
Vollpappel. 

Anforderungen an die Bauart 

Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die gemäß Unter
suchungsbericht Nr. 1799-8/59/1982 vom 22.10.1982 der Be
ratungs- und Forschungsstelle für Versandverpackungen e. V., 
2050 Harnburg 80 einer Bauartprüfung vergleichbar mit den 
"Richtlinien für die Bauartprüfung und die Erteilung der Kenn
zeichnung von Verpackungen für die Beförderung gefährlicher Gü
ter mit Seeschiffen - RM 001 -" vom 2B. Juni 1985 (Bundesanzei
ger Nr. 157a vom 24. August 1985) unterzogen worden sind. 

5. Zulassung 

Die unter Nr. 3 beschriebene Bauart wird unter der Voraus
setzung, daß die Anforderungen nach Nummer 4 erfullt werden, 
z uge 1 assen. 

6. Fertigung von Verpackungen 

Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen serienmäßig 
gefertigt werden. Der Herste 11 er muß gewährleisten, daß bei den 
serienmäßig gefertigten Verpackungen die fur die Bauart festge-
1 egten Anforderungen erfullt sind. 

7. Kennzeichnung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten Verpak
kungen sind dauerhaft und gut sichtbar wie folgt zu kennzeich
nen: 

Q 4Cl/Y**) SI ••••...••••••• ./0/BAM 1B30- *) 
Herstellungs-
datum gern. Nr. 6.2 e), RM 001) 

**) An dieser Stelle ist entsprechend der Baugröße die jeweilige 
Bruttomasse unter Berücksichtigung der Grenzwerte gemäß Nr. 
8.3 einzusetzen. 

*)An dieser Stelle ist das Kennzeichen des jeweiligen 
Hers~ellers einzusetzen. 

SN fur Fa. Georg Schrepfer, 8500 Nürnberg 30 

DVG für DVG-Deutsche Verpackungsmittel Gesellschaft m.b.H . 
8505 Röthenbach a. d. Pegnitz 

G.E.A. fur Ensslin GmbH & Co. KG, 7800 Aalen 1. 

8. Auflagen über die Verwendung der Verpackungen 

8.1 Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten und 
entsprechend Nr. 7 gekennzeichneten Verpackungen dürfen flir ge
fährliche Güter verwendet werden, wenn für sie nach den Vor
schriften der GefahrgutVSee/GGVS/GGVE solche Verpackungen zu
lässig sind. 

8. 2 Die Verpackungen dürfen für gefährl i ehe Güter der Verpackungs
g ruppe I I oder I I I verwendet werden. 

8.3 

8.4 

Die Bruttomasse der vom Antragsteller mit den Nummern 100 und 
127 bezeichneten Verpackungen darf folgende Werte nicht über
schreiten: 

Nr. 100 = 
Nr. 127 = 

36 Kg 
31 kg 

Die physikalischen Eigenschaften der FüllgUter müssen den Ei
genschaften der im Prüfbericht gemäß Nr. 4 genannten Prüffüll
gUter entsprechen. 

8.5 Wird die zugelassene Verpackungsbauart als zusammengesetzte 
Verpackung - auch mit anderen als in diesem Zulassungsschein 
beschriebenen Innenverpackungen - verwendet, muß nachweisbar 
sichergestellt sein, daß die zusammengesetzte Verpackung mit 
den Innenverpackungen ebenso wirksam ist wie die zugelassene 
Verpackungsbauart. 

8.6 Die Überwachung der Fertigung von Verpackungen nach dieser 
Bauart muß nach den "Technischen Richtlinien für die Überwa
chung der Fertigung von Verpackungen zur Beförderung gefährli
cher Güter (TRV 001)" - Verkehrsblatt Heft 16, 1987, S. 562, 
durchgeführt werden. 

9. Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweisbar sicherstel
len, daß alle Auflagen über die Verwendung der Verpackungen dem
jenigen, der die Verpackungen für Gefahrgut erstmalig einsetzt/ 
befüllt, bekannt sind. 



10. Sonstiges 

10.1 Die Bauart entspricht den in den internationalen übereinkommen 
für den Straßenverkehr (ADR), Eisenbahnverkehr (RIO) und See
verkehr (!MDG-Code) so~ie den in den Empfehlungen der Vereinten 
Nationen (UN) festgelegten Prüfanforderungen für Verpackungen 
zur Beförderung gefährlicher GUter. 

10.2 Diese 1. Neufassung ersetzt den Zulassungsschein Nr. D/03 
1830/4C1 vom 15.06.1983 der Dynamit Nobel AG, 8510 FUrth/ 
Bayern. 

10.3 Diese Zulassung wird unter dem Vorbehalt des jederzeitigen 
Widerrufes erteilt. 

10.4 Diesem Zulassungsschein liegt eine Rechtsmittelbelehrung bei. 

10.5 Dieser Zulassungsschein wird zu gegebener Zeit im "Amts- und 
Mitteilungsblatt der Bundesanstalt für Materialforschung und 
-prUfung, Berlin" (!SSN 0340-7551) veröffentlicht. 

1000 Berlin 45, den 29.05.1989 
Unter den Eichen 87 

BUNDESANSTALT FüR MATERIALFORSCHUNG UNO -PRüFUNG (BAM) 

Fachgruppe l. 5 
Gefahrgutumschließungen 

Im Auftrag 

Dipl.-Ing. H. W. HUbner 
Oberregierungsrat 

Nr. D/03 1831/4C1 

Laboratorium 1.54 
Verpackungen 

Im Auftrag 

·I L"c.l c.",,,w....-,r-. 

Dr. D. Hellhammer 

für die Bauart einer Verpackung zur Beförderung 
gefährlicher GUter 

Aktenzeichen 1.5/42 928-24 
3.3/5953 

1. Rechtsgrundlagen 

1.1 § 5 der Verordnung über die Beförderung gefährlicher GUter mit 
Seeschiffen (Gefahrgutverordnung See- GGVSee), vom 27. Juni 
1986, ( BGBl. I S. 962). 

1.2 § 9 Abs.3 Nr. 5 der Verordnung Uber die innerstaatliche und 
grenzüberschreitende Beförderung gefährlicher GUter auf Straßen 
(Gefahrgutverordnung Straße- GGVS), vom 22. Juli 1985, 
(BGBl. I S. 1550), geändert durch die l. Straßen-Gefahrgut
äriderungsverordnung vom 21.12.1987 (BGBl. I, S. 2858). 

1.3 § 9 Abs. 3 der Verordnung Uber die innerstaatliche und grenz
überschreitende Beförderung gefährlicher GUter mit Eisenbahnen 
( Gefahrgutverordnung Ei senbahn - GGVE) vom 22. Juli 1985 
(BGBl. I Seite 1560), geändert durch die 2. Eisenbahn-Gefahr
gutänderungsverordnung vom 21.12.1987 (3GBl. I, S. 2862). 

2. Antragsteller 

Dynamit Nobel AG 
Postfach 13 63 
8510 FUrth/Bayern 

3. Beschreibung der Bauart 

Kiste aus Naturholz mit Innenverpackungen (Schachteln aus 
Voll pappe). 

4. Anforderungen an die Bauart 

Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die gemäß Unter
suchungsbericht Nr. 1799-14/59/1982 vom 22.10.1982 der Be
ratungs- und Forschungsstelle für Versandverpackungen e. V., 
2050 Harnburg 80 einer Bauartprüfung vergleichbar mit den 
"Richtlinien für die Bauartprüfung und die Erteilung der Kenn
zeichnung von Verpackungen für die Beförderung gefährlicher GU 
ter mit Seeschiffen- RM 001 -" vom 28. Juni 1985 (Bundesanzei
ger Nr. 157a vom 24. August 1985) unterzogen worden sind. 

5. Zulassung 

Die unter Nr. 3 beschriebene Bauart wird unter der Voraus
setzung, daß die Anforderungen nach Nummer 4 erflillt werden, 
zugelassen. 

6. Fertigung von Verpackungen 

Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen serienmäßig 
gefertigt werden. Der Hersteller muß gewährleisten, daß bei den 
serienmäßig gefertigten Verpackungen die flir die Bauart festge-
1 egten Anforderungen erfli 11 t sind. 

7. Kennzeichnung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten Verpak
kungen sind dauerhaft und gut sichtbar wie folgt zu kennzeich
nen: 

CD4Cl/Y**)s/ ............. . ./0/BAM 1831 -*) 
Herstellungs-
datum gem. Nr. 6.2 e), RM 001) 

**)An dieser Stelle ist entsprechend der Baugröße die jeweilige 
Bruttomasse unter Berücksichtigung der Grenzwerte gemäß Nr. 
B.3 einzusetzen. 

*)An dieser Stelle ist das Kennzeichen des jeweiligen 
Herstellers einzusetzen. 

SN flir Fa. Georg Schrepfer, B500 NUrnberg 30 

D VG flir DVG-De utsche Verpackungsmitte 1 Ge se 11 scha ft m. b. H. 
8505 Röthenbach a. d. Pegnitz 

G.E.A. flir Enssl in GmbH & Co. KG, 7800 Aalen 1. 

8. Auflagen über die Verwendung der Verpackungen 

8.1 Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten und 
entsprechend Nr. 7 gekennzeichneten Verpackungen dürfen flir ge
fährliche GUter verwendet werden, wenn für sie nach den Vor
schriften der GefahrgutVSee/GGVS/GGVE solche Verpackungen zu-
1 ässig sind. 

8.2 Die Verpackungen dürfen für gefährliche Güter der Verpackungs
gruppe !I oder!!! verwendet werden. 

8.3 Die Bruttomasse der vom Antragsteller mit den Nummern 142, 148, 
150, 162, und 171 bezeichneten Verpackungen darf folgende Werte 
nicht überschreiten: 

Nr. 142 
Nr. 148 
Nr. 150 
Nr. 162 
Nr. 171 

11 Kg 
30 kg 
15 kg 
22 kg 
25 kg 

Die physikalischen Eigenschaften der Füllgüter müssen den Ei
genschaften der im Prüfbericht gemäß Nr. 4 genannten Prüffüll
gUter entsprechen. 

8.4 

8.5 Wird die zugelassene Verpackungsbauart als zusammengesetzte 
Verpackung- auch mit anderen als in diesem Zulassungsschein 
beschriebenen Innenverpackungen - verwendet, muß nachweisbar 
sichergestellt sein, daß die zusammengesetzte Verpackung mit 
den Innenverpackungen ebenso wirksam ist wie die zugelassene 
Verpackungsbauart. 

8,6 Die Überwachung der Fertigung von Verpackungen nach dieser 
Bauart muß nach den "Technischen Richtlinien für die Überwa
chung der Fertigung von Verpackungen zur Beförderung gefährli
cher GUter (TRV 001)"- Verkehrsblatt Heft 16, 1987, S. 562, 
durchgeführt werden. 

9. Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweisbar sicherstel
len, daß alle Auflagen über die Verwendung der Verpackungen dem
jenigen, der die Verpackungen für Gefahrgut erstmalig einsetzt/ 
befüll t, bekannt sind. 

10. Sonstiges 

10.1 Die Bauart entspricht den in den internationalen übereinkommen 
für den Straßenverkehr (ADR), Eisenbahnverkehr (RIO) und See
verkehr (IMDG-Code) sowie den in den Empfehlungen der Vereinten 
Nationen (UN) festgelegten Prüfanforderungen für Verpackungen 
zur Beförderung gefährlicher GUter. 

10.2 Diese 1. Neufassung ersetzt den Zulassungsschein Nr. D/03 
1831/4Cl vom 15,06,1983 der Dynamit Nobel AG, 8510 Fürth/ 
Bayern. 

10.3 Diese Zulassung wird unter dem Vorbehalt des jederzeitigen 
Widerrufes erteilt. 

10.4 Diesem Zulassungsschein liegt eine Rechtsmittelbelehrung bei. 
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10.5 Dieser Zulassungsschein wird zu gegebener Zeit im 'Amts- und 
Mitteilungsblatt der Bundesanstalt für Materialforschung und 
-prüfung, Berl in' (ISSN 0340-7551) veröffentlicht. 

1000 Berlin 45, den 29.05.1989 
Unter den Eichen 87 

BUNDESANSTALT FüR MATERIALFORSCHUNG UND -PRüFUNG (BAM) 

Fachgruppe 1. 5 
Gefahrgutumschließungen 

Laboratorium 1.54 
Verpackungen 

Im Auftrag Im Auftrag 

]c/,<.[.~~ 

Dipl.-Ing. H. \-1, Hübner 
Ob erregierungsrat 

Dr. D. Hellhammer 

1. Neufassung 

ZULASSUNGSSCHEIN 
Nr. 0/03 1832/4C1 

für die Bauart einer Verpackung zur Beförderung 
gefährlicher Güter 

Aktenzeichen 1.5/42928-26 
3.3/5958 

1. Rechtsgrundlagen 

1.1 § 5 der Verordnung über die Beförderung gefährlicher Güter mit 
Seeschiffen (Gefahrgutverordnung See - GGVSee), vom 27. Juni 
19B6, (BGBl. I S. 962). 

1.2 § 9 Abs.3 Nr. 5 der Verordnung über die innerstaatliche und 
grenzüberschreitende Beförderung gefährlicher Güter auf Straßen 
(Gefahrgutverordnung Straße - GGVS), vom 22. Juli 1985, 
(BGBl. I S. 1550), geändert durch die 1. Straßen-Gefahrgut
änderungsverordnung vom 21.12.1987 (BGBl. I, S. 2858). 

1.3 § 9 Abs. 3 der Verordnung über die innerstaatliche und grenz
überschreit2nde Beförderung gefährlicher Güter mit Eisenbahnen 
( Gefahrgutverordnung Ei senbahn - GGVE) vom 22. Juli 1985 
(BGBl. I Seite 1560), geändert durch die 2. Eisenbahn-Gefahr
gutänderung sverordnung vom 21.12.1987 (3GB!. I, S. 2862). 

2. Antragsteller 

Dynamit Nobel Ag 
Postfach 13 63 
8510 Fürth/Bayern 

3. Beschreibung der Bauart 

Kiste aus Naturholz mit Innenverpackungen (Schachteln aus 
Vo 11 pappe) 

4. Anforderungen an die Bauart 

Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die gemäß Unter
suchungsbericht Nr. 1799-19/59 vom 22.10.1982 der Beratungs- und 
Forschungsstelle für Versandverpackungen e. V., 2050 Harnburg 80 
einer Bauartprüfung nach den 'Richtlinien für die 3auartprüfung 
und die Erteilung der Kennzeichnung von Verpackungen für die 
Be fdrderung gefahrl i eher Güter mit Seeschiffen - RM 001 -• vom 
2B. Juni 19B5 (Bundesanzeiger Nr. 157a vom 24. August 1985) 
unterzogen worden sind. 

5. Zulassung 

Die unter Nr. 3 beschriebene Bauart wird unter der Voraus
setzung, daß di e Anforderungen nach Nummer 4 erflillt werden, 
zugelassen. 

6. Fertigung von Verpackungen 

Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen serienmäßig 
gefertigt werden. Der Hersteller muß gewährleisten, daß bei den 
s eri enmäßi g gefertigten Verpackungen die für die Bauart festge-
1 egten Anforderungen erfullt sind, 

7. Kennzeichnung 
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Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten Verpak
kungen sind dauerhaft und gut sichtbar wie folgt zu kennzeich
nen: 

CD 4Cl/Y 1B/S/ ............. /D/BAM 1B32 - *) 
Herstellungs-
datum gern. Nr. 6.2 e), RM 001) 

*) An dieser Stelle ist das Kurzzeichen des jeweiligen Her
stellers einzusetzen. 

SN für Fa. Georg Schrepfer, B500 NUrnberg 30 

DVG für DVG-Oeutsche Verpackungsmittel Gesellschaft m.b.H . , 
8 505 Röt henbach 

G.E.A. flir Ensslin GmbH & Co. KG, 7800 Aalen 1. 

8. Auflagen über die Verwendung der Verpackungen 

8.1 Oie nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten und 
entsprechend Nr. 7 gekennzeichneten Verpackungen dürfen für ge
fährl i ehe Güter verwendet werden, wenn für sie nach den Vor
schriften der GefahrgutVSee/GGVS/GGVE solche Verpackungen zu
lässig sind. 

8.2 Die Verpackungen dürfen für gefährliche Güter der Verpackungs
gruppe I I oder I I I verwendet werden. 

8.3 Oie Bruttomasse darf 18,0 kg nicht überschreiten. 

Oie physikalischen Eigenschaften der Füllgüter müssen den Ei
genschaften der im Prüfbericht gemäß Nr. 4 genannten Prüffüll 
gUter entsprechen. 

8.4 -

8.5 Wird die zugelassene Verpackungsbauart als zusammengesetzte 
Verpackung - auch mit anderen als in diesem Zulassungsschein 
beschriebenen Innenverpackungen - verwendet, muß nachweisbar 
sichergestellt sein, daß die zusammengesetzte Verpackung mit 
den Innenverpackungen ebenso wirksam ist wie die zugelassene 
Verpackungsbauart. 

8.6 Die Überwachung der Fertigung von Verpackungen nach dieser 
Bauart muß nach den 'Technischen Richtlinien für die Überwa
chung der Fertigung von Verpackungen zur Beförderung gefährli
cher Güter (TRV 001)' - Verkehrsblatt Heft 16, 1987, S. 562 , 
durchgeführt werden. 

9. Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweisbar sicherstel
len, daß alle Auflagen über die Verwendung der Verpackungen dem
jenigen, der die Verpackungen für Gefahrgut erstmalig einsetzt/ 
befüllt, bekannt sind. 

10. Sonstiges 

10.1 Oie Bauart entspricht den in den internat.ionalen übereinkommen 
für den Straßenverkehr (ADR), Eisenbahnverkehr (RIO) und See
verkehr (IMDG-Code) sowie den in den Empfehlungen der Vereinten 
Nationen (UN) festgelegten Prüfanforderungen für Verpackungen 
zur Beförderung gefährlicher Güter. 

10.2 Diese 1. Neufassung ersetzt den Zulassungsschein Nr. 0/03 1832/ 
4C1 vom 16.06.1983 der Dynamit Nobel AG, 8510 Fürth/Bayern. 

10.3 Oiese Zulassung wird unter dem Vorbehalt des jederzeitigen 
Widerrufes erteilt. 

10.4 Oiesem Zulassungsschein liegt eine Rechtsmittelbelehrung bei. 

10.5 Dieser Zulassungsschein wird zu gegebener Zeit im "Amts- und 
Mitteilungsblatt der Bundesanstalt für Materialforschung und 
-prüfung, Berl in" (I SSN 0340-7551) veröffentlicht. 

1000 Berlin 45, den 19. Mai 1989 
Unter den Eichen 87 

BUNDESANSTALT FüR MATERIALFORSCHUNG UNO -PROFUNG (BAM) 

Fachgruppe 1. 5 
Ge fahrgutumschl i eßun gen 

Im Auftrag 

Dipl.-Ing. H. 1~ . Hübner 
Oberregierungsrat 

Laboratorium 1.54 
Verpackungen 

Im Auftrag 

/Ace\-.."-'---~ 
Dr. D. Hellhammer 



Nr. D/03 1879/4C1 
für die Bauart einer Verpackung zur Beförderung 

gefährlicher Güter 
Aktenzeichen 1.5/42 928-8 

3.3/5951 

1. Rechtsgrundlagen 

1.1 § 5 der Verordnung über die Beförderung gefährlicher Güter mit 
Seeschiffen (Gefahrgutverordnung See- GGVSee), vom 27. Juni 
1986, (BGBl. I S, 962). 

1.2 § 9 Abs.3 Nr. 5 der Verordnung über die innerstaatliche und 
grenzüberschreitende Beförderung gefährlicher Güter auf Straßen 
(Gefahrgutverordnung Straße- GGVS), vom 22. Jul i 1985, 
(BGBl. I S. 1550), geändert durch die 1. Straßen-Gefahrgut
änderungsverordnung vom 21.12.1987 (BGBl. I, S. 2858). 

1.3 § 9 Abs. 3 der Verordnung über die innerstaatliche und grenz
überschreitende Beförderung gefährlicher Güter mit Eisenbahnen 
(Gefahrgutverordnung Eisenbahn- GGVE) vom 22. Juli 1985 
(BGBl. I Seite 1560), geändert durch die 2. Eisenbahn-Gefahr
gutänderungsverordnung vom 21.12.1987 (8GB1. I, S. 2862). 

2. Antragsteller 

Dynamit Nobel AG 
Postfach 13 63 
8510 Fürth/Bayern 

3. Bes chreibung der Bauart 

Kiste aus Naturholz mit Innenverpackungen (Schachteln aus 
Vo 11 pappe). 

4. Anforderungen an die Sauart 

Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die gemäß Unter
suchungsbericht Nr. 1799-12/59/1982 vom 22.10.19B2 der Be
ratungs- und Forschungsstelle für Versandverpackungen e. V., 
2050 Harnburg 80, einer Bauartprüfung vergleichbar mit den 
"Richtlinien für die Bauartprüfung und die Erteilung der Kenn
zeichnung von Verpackungen für die Beförderung gefährlicher Gü
ter mit Seeschiffen- RM 001 -" vom 2B. Juni 1985 (Bundesanzei
ger Nr. 157a vom 24. August 19B5) unterzogen worden sind. 

5 . Zulassung 

Die unter Nr. 3 beschriebene Bauart wird unter der Voraus
setzung, daß die Anforderungen nach Nummer 4 erflillt werden, 
zugelassen. 

6. Fertigung von Verpackungen 

Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen serienmäßig 
gefertigt werden. Der Hersteller muß gewährleisten, daß bei den 
serienmäßig gefertigten Verpackungen die für die Bauart festge-
1 egten Anforderungen erflillt sind. 

7. Kennzeichnung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten Verpak
kungen sind dauerhaft und gut sichtbar wie folgt zu kennzeich
nen: 

Q)4C1/Y 11/S/ ............... /0/BAM 1B79 - •) 
Herstellungs-
datum gern. Nr. 6.2 e), RM 001) 

*)An dieser Stelle ist das Kennzeichen des jeweiligen 
Herstellers einzusetzen. 

SN flir Fa . Georg Schrepfer, B500 Nürnberg 30 

DVG flir DVG- Oeutsche Verpackungsmittel Gesellschaft m.b.H. 
B505 Röthenbach a. d. Pegnitz 

G.E.A. flir Ensslin GmbH & Co. KG, 7BOO Aalen 1. 

8. Auflagen über die Verwendung der Verpackungen 

B.1 Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten und 
entsprechend Nr. 7 gekennzeichneten Verpackungen dürfen flir ge
fährliche Güter verwendet werden, wenn für sie nach den Vor
schriften der GefahrgutVSee/GGVS/GGVE solche Verpackungen zu-
1 ässig sind. 

B.2 Oie Verpackungen dürfen flir gefährliche Güter der Verpackungs
gruppe II oder 111 verwendet werden. 

B.3 Die Bruttomasse darf 11 kg nicht überschreiten. 

Die physikalischen Eigenschaften der Füllgüter rrussen den Ei
genschaften der im Prüfbericht gemäß Nr . 4 genannten Prüfflill
güter entsprechen. 

8.4 

8,5 Wird die zugelassene Verpackungsbauart als zusammengesetzte 
Verpackung- auch mit anderen als in diesem Zulassungsschein 
beschriebenen Innenverpackungen - verwendet, muß nachweisbar 
sichergestellt sein, daß die zusammengesetzte Verpackung mit 
den Innenverpackungen ebenso wirksam ist wie die zugelassene 
Verpackungsbauart. 

B.6 Die Überwachung der Fertigung von Verpackungen nach dieser 
Bauart muß nach den "Technischen Richtlinien für die Überwa
chung der Fertigung von Verpackungen zur Beförderung gefährli
cher Güter (TRV 001)" - Verkehrsblatt Heft 16, 1987, S. 562, 
durchgeführt werden. 

9. Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweisbar sicherstel
len, daß alle Auflagen über die Verwendung der Verpackungen dem
jenigen, der die Verpackungen für Gefahrgut erstmalig einsetzt/ 
befüll t, bekannt sind. 

10. Sonstiges 

10.1 Oie Bauart entspricht den in den internationalen übereinkommen 
für den Straßenverkehr (AOR), Eisenbahnverkehr (RIO) und See
verkehr (IMOG-Code) sowie den in den Empfehlungen der Vereinten 
Nationen (UN) festgelegten Prüfanforderungen für Verpackungen 
zur Beförderung gefährlicher Güter. 

10.2 Diese 1. Neufassung ersetzt den Zulassungsschein Nr . 0/03 
1879/4C1 vom 16.08.1983 der Qynamit Nobel AG, 8510 Fürth/ 
Bayern. 

10.3 Diese Zulassung wird unter dem Vorbehalt des jederzeitigen 
Widerrufes erteilt. 

10.4 Oi esem Zulassungsschein liegt eine Rech tsmittelbelehrung bei. 

10.5 Dieser Zulassungsschein wird zu gegebener Zeit im "Amts- und 
Mitteilungsblatt der Bundesanstalt für Materialforschung und 
-prüfung, Berl in" (I SSN 0340-7551) veröffentlicht. 

1000 Ber lin 45, den 29.05.1989 
Unter den Eichen 87 

BUNDESANSTALT FüR r4ATERIALFORSCHUNG UND -PRüFU NG (SAM) 

Fachgruppe 1. 5 
Gefahrgutumschließungen 

Im Auftrag 

Di pl.- Ing. H. 14. Hübner 
Oberregierungsrat 

1. Neufassung 

Laboratorium 1.54 
Verpackungen 

Im Auftrag 

Dr. D. Hellhammer 

ZULASSUNGSSCHEIN 
Nr. D/03 1B80/4C1 

für die Bauart einer Verpackung zur Beförderung 
gefähr li cher· Güter 

Aktenzeichen 1.5/42 928-9 
3.3/5955 

1. Rechtsgrundlagen 

1.1 § 5 der Verordnung über die Beförderung gefährlicher Güter mit 
Seeschiffen (Gefahrgutverordnung See- GGVSee), vom 27. Juni 
1986, (BGBl. I S. 962). 

1.2 § 9 Abs.3 Nr. 5 der Verordnung über die innerstaatliche und 
grenzüberschreitende Beförderung gefährlicher Güter auf Straßen 
(Gefahrgutverordnung Straße- GGVS), vom 22. Juli 1985, 
(BG8l. I S. 1550), geändert durch die 1. Straßen-Gefahrgut
änderungsverordnung vom 21.12.1987 (8GB1. I, S. 2858). 

1.3 § 9 Abs. 3 der Verordnung über die innerstaatliche und grenz
überschreitende Beförderung gefährlicher Güter mit Eisenbahnen 
(Gefahrgutverordnung Eisenbahn- GGVE) vom 22. Juli 1985 
(BGBl. I Seite 1560), geändert durch die 2. Eisenbahn-Gefahr
gutänderungsverordnung vom 21.12.1987 (BGBl. I, S.2862). 
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2, Antragsteller 

Dynamit Nobel AG 
Postfach 13 63 
8510 Fürth/Bayern 

3. Beschreibung der Bauart 

Kiste aus Naturholz mit Innenverpackungen (Schachteln aus 
Voll pappe). 

4. Anforderungen an die Sauart 

Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die gemäß Unter
suchungsbericht Nr. 1799-16/59/1982 vom 22.10.1982 der Be 
ratungs- und Forschungsstelle für Versandverpackungen e. V., 
2050 Harnburg 80, einer Bauartprüfung vergleichbar mit den 
"Richtlinien für die 8auartprüfung und die Erteilung der Kenn
zeichnung von Verpackungen für die 3eförderung gefährlicher Gü
ter mit Seeschiffen- RM 001 -" vom 28. Juni 1985 (Bundesanze i
ger Nr. 157a vom 24. August 1985) unterzogen worden sind. 

5. Zulassung 

Die unter Nr. 3 beschriebene Bauart wird unter der Voraus
setzung, daß die Anforderungen nach Nummer 4 erfüllt werden, 
zugelassen. 

6. Fertigung von Verpackungen 

Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen serienmäßig 
gefertigt werden. Der Hersteller muß gewährleisten, daß bei den 
serienmäßig gefertigten Verpackungen die für die Bauart festge-
1 egten Anforderungen erfüllt sind. 

7. Kennzeichnung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten Verpak
kungen sind dauerhaft und gut sichtbar wie folgt zu kennzeich
nen: 

CD4Cl/Y23/S/ .............. ./0/BAM 1880- *) 
Herstellungs-
datum gem. Nr. 6.2 e), RM 001) 

*) An dieser Stelle ist das Kennzeichen des jeweiligen 
Herstellers einzusetzen. 

SN flir Fa . Georg Schrepfer , 8500 Nürnberg 30 

DVG flir DVG-Deutsche Verpackungsmittel Gesellschaft m.b.H. 
8505 Röthenbach a. d. Pegnitz 

G.E.A. für Ensslin GmbH & Co. KG, 7800 Aalen 1. 

8. Auflagen über die Verwendung der Verpackungen 

8.1 Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten und 
entsprechend Nr. 7 gekennzeichneten Verpackungen dürfen für ge
fährliche Güter verwendet werde n, wenn für sie nach den Vor
schrifteo der GefahrgutVSee/GGVS/GGVE solche Verpackungen zu
lässig sind. 

8.2 Die Verpackungen dürfen für gefährl I ehe Güter der Verpackungs
gruppe I I oder I I I verwendet werden. 

8.3 Die Bruttomasse darf 23 kg nicht überschreiten. 

8.4 

Oie physikalischen Eigenschaften der Füllgüter müssen den Ei 
genschaften der im Prüfbericht gemäß Nr. 4 genannten Prüffüll 
gUter entsprechen. 

8.5 Wird die zugelassene Verpackungsbauart als zusammengesetzte 
Verpackung- auch mit anderen als in diesem Zulassungsschein 
beschriebenen Innenverpackungen - verwendet, muß nachweisbar 
sichergestellt sein, daß die zusammengesetzte Verpackung mit 
den Innenverpackungen ebenso wirksam ist wie die zugelassene 
Verpackungsbauart. 

8.6 Die Überwachung der Fertigung von Verpackungen nach dieser 
Bauart muß nach den "Technischen Richtlinien für die Überwa
chung der Fertigung von Verpackungen zur Beförderung gefährli
cher Güter (TRV 001)" - Verkehrsblatt Heft 16, 1987, S. 562, 
durchgeführt werden. 

9. Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweisbar sicherstel
len, daß alle Auflagen über die Verwendung der Verpackungen dem
jenigen, der die Verpackungen für Gefahrgut erstmalig einsetzt/ 
befüll t, bekannt sind. 

10. Sonst! ges 

10.1 Die Bauart entspricht den in den internationalen übereinkommen 
für den Straßenverkehr (ADR), Eisenbahnverkehr (RIO) und See-
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verkehr (IMDG-Code) sowie den in den Empfehlungen der Vereinten 
Nationen (UN) festgelegten Prüfanforderungen für Verpackungen 
zur Beförderung gefährlicher Güter. 

10.2 Diese 1. Neufassung ersetzt den Zulassungsschein Nr. 0/03 
1880/4C1 vom 16,08,1983 der Dynamit Nobel AG, 8510 Fürth/ 
Bayern. 

10,3 Diese Zulassung wird unter dem Vorbehalt des jederzeitigen 
Widerrufes erteilt. 

10.4 Diesem Zulassungsschein liegt eine Rechtsmittelbelehrung bei. 

10.5 Dieser Zulassungsschein wird zu gegebener Zeit im "Amts- und 
Mitteilungsblatt der Bundesanstalt für Materialforschung und 
-prüfung, Berlin" (ISSN 0340-7551) veröffentlicht. 

1000 Berlin 45, den 29,05.1989 
Unter den Eichen 87 

BUNDESANSTALT FüR MATERIALFORSCHUNG UND -PRüFUNG (BAM) 

Fachgruppe 1. 5 
Gefahrgutumschließungen 

Im Auftrag 

Dipl.-Ing. H. H. Hübner 
Oberregierungsrat 

1. Neufassung 

Laboratorium 1,54 
Verpackungen 

Im Auftrag 

l .. , -' LV\.." ~t ... ,c.. .. -..=.. ' 

Dr. D. Hellhammer 

ZULASSUNGSSCHEIN 
Nr. 0/03 1881/4C1 

für die Bauart einer Verpackung zur Beförderung 
gefährl i eher GUter 

Aktenzeichen 1.5/42 928-10 
3,3/5956 

1. Rechtsgrundlagen 

1.1 § 5 der Verord nun g über die Beförderung gefährlicher Güter mit 
Seeschiffen (Gefahrgutverordnung See- GGVSee), vom 27. Juni 
1986, (BGBl . I S. 962). 

1. 2 § 9 Abs . 3 Nr. 5 der Verordnung über die innerstaatliche und 
grenzüberschreitende Beförderung gefährlicher Güter auf Straßen 
(Gefahrgutverordnung Straße- GGVS), vom 22. Juli 1985, 
(BGBl. I s. 1550), geändert durch die I. Straßen-Gefahrgut
änderungsverordnung vom 21.12.1987 (BGBI. I, S. 2858). 

1.3 § 9 Abs. 3 der Verordnung über die innerstaatliche und grenz
überschreitende Beförderung gefährlicher Güter mit Eisenbahnen 
( Gefahrgutverordnung Ei senbahn - GGVE) vom 22. Juli 1985 
(BGBl. I Seite 1560), geändert durch die 2. Eisenbahn-Gefahr
gutänderungsverordnung vom 21.12.1987 (BGBI. I, S.2862). 

2. Antragsteller 

Dynamit Nobel AG 
Postfach 13 63 
8510 Fürth/Bayern 

3. Beschreibung der Bauart 

Kiste aus Naturholz mit Innenverpackungen (Schachteln aus 
Vo 11 pappe). 

4. Anforderungen an die Bauart 

Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die gemäß Unter
suchungsbericht Nr. 1799-17/59/1982 vom 22.10.1982 der Be
ratungs- und Forschungsstelle für Versandverpackungen e. V., 
2050 Harnburg 80, einer Bauartprüfung vergleichbar mit den 
"Richtlinien für die Bauartprüfung und die Erteilung der Kenn
zeichnung von Verpackungen für die 8eförderung gefährlicher Gü
ter mit Seeschiffen- RM 001 -" vom 28. Juni 1985 (Bundesanzei
ger Nr. 157a vom 24. August 1985) unterzogen worden sind. 

5. Zulassung 

Die unter Nr. 3 beschriebene Bauart wird unter der Voraus
setzung, daß die Anforderungen nach Nummer 4 erfüllt werden, 
zugelassen. 

6 . Fertigung von Verpackungen 

Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen serienmäßig 
gefertigt werden. Der Hersteller muß gewährleisten, daß bei den 
serienmäßig gefertigten Verpackungen die für die Bauart festge
legten Anforderungen erfüllt sind. 



7. Kennzeichnung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten Verpak
kungen sind dauerhaft und gut sichtbar wie folgt zu kennzeich
nen: 

C)4Cl/Y27/S/ ............... /D/BAM 1881- *) 
Herstellungs-
datum gern. Nr. 6.2 e), RM 001) 

* l An dieser Stelle ist das Kennzeichen des jeweiligen 
Herstellers einzusetzen. 

SN für Fa. Georg Schrepfer, 8500 Nürnberg 30 

DVG für DVG-Oeutsche Verpackungsmittel Gesellschaft m.b.H. 
8505 Röthenbach a. d. Pegnitz 

G.E.A. für Ensslin GmbH & Co. KG, 7800 Aalen 1. 

8. Auflagen über die Verwendung der Verpackungen 

8.1 Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten und 
entsprechend Nr. 7 gekennzeichneten Verpackungen dürfen für ge
fährliche Güter verwendet werden, wenn für sie nach den Vor
schriftender GefahrgutVSee/GGVS/GGVE solche Verpackungen zu
lässig sind. 

8.2 Die Verpackungen dürfen für gefährliche Güter der Verpackungs
gruppe !I oder 1!1 verwendet werden. 

8.3 Die Bruttomasse darf 27 kg nicht überschreiten. 

Die physikalischen Eigenschaften der Füllgüter müssen den Ei 
genschaften der im Prüfbericht gemäß Nr. 4 genannten Prüffüll
gUter entsprechen. 

8.4 

8.5 Wird die zugelassene Verpackungsbauart als zusammengesetzte 
Verpackung - auch mit anderen als in diesem Zulassungsschein 
beschriebenen Innenverpackungen- verwendet, muß nachweisbar 
sichergestellt sein, daß die zusammengesetzte Verpackung mit 
den Innenverpackungen ebenso wirksam ist wie die zugelassene 
Verpackungsbauart. 

8.6 Die Überwachung der Fertigung von Verpackungen nach dieser 
Bauart muß nach den "Technischen Richtlinien für die Überwa
chung der Fertigung von Verpackungen zur Befdrderung gefährli
cher Güter (TRV 001)"- Verkehrsblatt Heft 16, 1987, S. 562, 
durchgeführt werden. 

9. Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweisbar sicherstel
len, daß alle Auflagen über die Verwendung der Verpackungen dem
jenigen, der die Verpackungen für Gefahrgut erstmalig einsetzt/ 
befüllt, bekannt sind. 

10. Sonstiges 

10.1 Die Bauart entspricht den in den internationalen übereinkommen 
für den Straßenverkehr (ADR), Eisenbahnverkehr (RIO) und See
verkehr (IMDG-Code) sowie den in den Empfehlungen der Vereinten 
Nationen (UN) festgelegten Prüfanforderungen für Verpackungen 
zur Beförderung gefährlicher GUter. 

10.2 Diese 1. Neufassung ersetzt den Zulassungsschein Nr. D/03 
1881/4C1 vom 16.08.1983 der Dynamit Nobel AG, 8510 FUrth/ 
Bayern. 

10.3 Diese Zulassung wird unter dem Vorbehalt des jederzeitigen 
Widerrufes erteilt. 

10.4 Diesem Zulassungsschein liegt eine Rechtsmittelbelehrung bei. 

10.5 Dieser Zulassungsschein wird zu gegebener Zeit im "Amts- und 
Mitteilungsblatt der Bundesanstalt für Materialforsc hung und 
-prUfung, Berl in" (I SSN 0340-7551) veröffentlicht. 

1000 Berlin 45, den 29 . 05.1989 
Unter den Eichen 87 

BUNDESANSTALT FüR MATERIALFORSCHUNG UND -PRüFUNG (SAM) 

Fachgruppe 1.5 
Gefahrgutumschließungen 

Im Auftrag 

Dipl.-Ing. H. w. Hübner 
Oberregierungsrat 

Laboratorium 1.54 
Verpackungen 

Im Auftrag 

Dr. D. Hellhammer 

Nr. D/03 1882/4C1 
für die Bauart einer Verpackung zur Beförderung 

gefährlicher GUter 
Aktenzeichen 1.5/42 928-11 

3.3/5967 

1. Rechtsgrundlagen 

1.1 § 5 der Verordnung über die Befdrderung gefährlicher GUter mi t 
Seeschiffen (Gefahrgutverordnung See- GGVSee), vom 27. Juni 
1986, (BGBl. I S. 962). 

1.2 § 9 Abs.3 Nr. 5 der Verordnung über die innerstaatliche und 
grenzüberschreitende Befdrderung gefährlicher Güter auf Straßen 
( Gefahrgutverordnung Straße- GGVS). vom 22. Juli 1985, 
(BGBl. I S. 1550), geändert durch die 1. Straßen-Gefahrgut
änderungsverordnung vom 21.12.1987 (BGBl. I, S. 2858). 

1.3 § 9 Abs. 3 der Verordnung über die innerstaatliche und grenz
überschreitende Be fdr derung gefäh rl i eher Güter mit Ei senbahnen 
(Ge fahrgutverordnung Ei senbahn - GGVE) vom 22. Juli 1985 
(BGBl. I Seite 1560), geändert durch die 2. Eisenbahn-Gefahr
gutänderungsverordnung vom 21.12.1987 (BGBl. I, S.2862). 

2. Antragstell er 

Dynamit Nobel AG 
Postfach 13 63 
8510 Fürth/Bayern 

3. Beschreibung der Bauart 

Kiste aus Naturholz mit Innenverpackungen (Schachteln aus 
Vo 11 pappe). 

4. Anforderungen an die Bauart 

Die Bauart rruß den Baumustern entsprechen, die gemäß Unter
suchungsbericht Nr. 1813-1/59/1982 vom 04.11.1982 der Be
ratungs- und Forschungsstelle für Versandverpackungen e. V., 
2050 Harnburg 80, einer Bauartpriifung vergleichbar mit den 
"Richtlinien für die Bauartprüfung und die Erteilung der Kenn
zeichnung von Verpackungen für die Befdrderung gefährlicher GU
ter mit Seeschiffen- RM 001 -" vom 28. Juni 1985 (Bundesanzei
ger Nr . 157a vom 24. August 1985) unterzogen worden sind. 

5. Zulassung 

Die unter Nr. 3 beschriebene Bauart wird unter der Voraus
setzung, daß die Anforderungen nach Nummer 4 erfüllt werden, 
zugelassen. 

6. Fertigung von Verpackungen 

Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen serienmäßig 
gefertigt werden. Der Hersteller muß gewährleisten, daß bei den 
serienmäßig gefertigten Verpackungen die für die Bauart festge
legten Anforderungen erfüllt sind. 

7. Kennzeichnung 

Oie nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten Verpak
kungen sind dauerhaft und gut sichtbar wie folgt zu kennzeich
nen: 

CD4C1/Y53/S/ .............. ./D/BAM 1882 -*) 
Herstellungs-
dacum gem. Nr. 6.2 e), RM 001) 

*) An dieser Stelle ist das Kennzeichen des jeweiligen 
Herstellers e inzusetzen. 

SN für Fa. Georg Schrepfer, BSOO Nürnberg 30 

DVG für DVG-Deutsche Verpackungsmittel Gesellschaft m.b.H. 
8505 Röthenbach a. d. Pegnitz 

G.E.A. für Ensslin GmbH & Co. KG, 7800 Aalen 1. 

8. Auflagen über die Verwendung der Verpackungen 

8.1 Die nach der zugelassenen Sauart serienmäßig gefertigten und 
entsprechend Nr. 7 gekennzeichneten Verpackungen dürfen für ge
fährliche Güter verwendet werden, wenn für sie nach den Vor
schriftender GefahrgutVSee/GGVS/GGVE solche Verpackungen zu-
1 ässig sind. 

8.2 Die Verpackungen dürfen für gefährliche Güter der Verpackungs
gruppe I I oder I II verwendet werden. 
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8.3 Die Bruttomasse darf 53 kg nicht überschreiten. 

8. 4 

Oie physikalischen Eigenschaften der FüllgUter müssen den Ei
genschaften der im Prüfbericht gemäß Nr. 4 genannten Prüffül l
gUter entsprechen. 

8.5 Wird die zugelassene Verpackungsbauart als zusammengesetzte 
Verpackung - auch mit anderen als in diesem Zulassungsschein 
beschriebenen Innenverpackungen - verwendet, muß nachweisbar 
sichergestellt sein, daß die zusammengesetzte Verpackung mit 
den Innenverpackungen ebenso wirksam ist wie die zugelassene 
Verpackungsbauart. 

8,6 Die Überwachung der Fertigung von Verpackungen nach dieser 
Bauart muß nach den "Technischen Richtlinien für die Überwa
chung der Fertigung von Verpackungen zur Beförderung gefahrl i
eher Güter (TRV 001)" - Verkehrsblatt Heft 16, 1987, S. 562, 
durchgeführt werden. 

9. Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweisbar sicherstel
len, daß alle Auflagen über die Verwendung der Verpackungen dem
jenigen, der die Verpackungen für Gefahrgut erstmalig einsetzt/ 
befüll t, bekannt sind. 

10. Sonstiges 

10.1 Die Bauart entspricht den in den internationalen übereinkommen 
für den Straßenverkehr (ADR ) , Eisenbahnverkehr (RIO) und See
verkehr (mDG-Code) sowie den in den Empfehlungen der Vereinten 
Nati onen (UN) festgelegten Prüfanforderungen für Verpackungen 
zur Beförderung gefährlicher Güter. 

10.2 Diese I. Neufassung ersetzt den Zulassungsschein Nr. 0/03 
1882/4(1 vom 16. 08,1983 der Dynamit Nobel AG, 8510 Fürth/ 
Bayern. 

10.3 Diese Zulassung wird unter dem Vorbehalt des jederzeitigen 
Yliderrufes erteilt. 

10.4 Diesem Zulassungsschein liegt eine Rechtsmittelbelehrung bei. 

10.5 Dieser Zulassungsschein wird zu gegebener Zeit im "Amts- und 
Mitteilungsblatt der 3undesanstalt für ~aterialforschung und 
-prüfung, Berlin" (ISSN 0340-7551) veröffentlicht. 

1000 Berlin 45, den 29.05.1989 
Unter den Eichen 87 

BUNDESANSTALT FüR MATERIALFORSCHUNG UND -PRüFUNG (SAM) 

Fachgruppe 1. 5 
Gefahrgutumschließungen 

Laboratorium 1.54 
Verpackungen 

Im Auftrag Im Auftrag 

1/;:..~'.A.J 
Di pl.-Ing. H. \L Hübner 
Oberregierungsrat 

Dr. D. Hellhammer 

zu LAS'SÜNGSSCH EIN 
Nr. 0/03 1883/ 4C1 

für die Bauart einer Verpackung zur Beförderung 
gefährlicher Güter 

Aktenzeichen 1.5/42 928-12 
3.3/5968 

1. Rechtsgrundlagen 

1.1 § 5 der Verordnung über die Beförderung gefährlicher Güter mit 
Seeschiffen (Gefahrgutverordnung See- GGVSee), vom 27. Juni 
1986, (BGBl. I S. 962). 

1.2 § 9 Abs.3 Nr. 5 der Verordnung über die innerstaatliche und 
grenzüberschreitende Beförderung gefährlicher Güter auf Straßen 
(Gefahrgutverordnung Straße- GGVS), vom 22. Juli 1985, 
(BGBl. I S. 1550), geändert durch die I. Straßen-Gefahrgut
lnderungsverordnung vom 21.12.1987 (SGBl. I, S. 2858). 

1.3 § 9 Abs. 3 der Verordnung über die innerstaatliche und grenz
überschreitende Beförderung gefährlicher Güter mit Eisenbahnen 
( Gefahrgutverordnung Ei senbahn - GGVEI vom 22. Juli 1985 
(BGBl. I Seite 1560), geändert durch die 2. Eisenbahn-Gefahr
gutänderungsverordnung vom 21.12,1987 ( BGBl. I, S. 2862). 
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2. Antragsteller . 

Dynamit Nobel AG 
Postfach 13 63 
8510 Fürth/Bayern 

3. Beschreibung der Bauart 

Kiste aus Naturholz mit Innenverpackungen (Schachteln aus 
Voll pappe I. 

4. Anforderungen an die Bauart 

Die Sauart muß den Baumustern entsprechen, die gemäß Unter
suchungsbericht Nr. 1813-2/59/1982 vom 04.11.1982 der Be
ratungs- und Forschungsstelle für Versandverpackungen e. V., 
2050 Harnburg 80, einer Bauartprüfung vergleichbar mit den 
"Richtlinien für die 3auartprüfung und die Erteilung der Ke nn
zeichnung von Verpackungen für die 3eförderung gefährlicher Gü
ter mit Seeschiffen - RM 001 -" vom 28. Juni 1985 (Bundesanzei 
ger Nr. 157a vom 24. August 1985) unterzogen worden sind . 

5. Zulassung 

Die unter Nr. 3 beschriebene Bauart wird unter der Voraus
setzung, daß die Anforderungen nach Nummer 4 erfullt werden, 
zugelassen. 

6. Fertigung von Verpackungen 

Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen serienmäßig 
gefertigt werden. Der Hersteller muß gewährleisten, daß bei den 
serienmäßig gefertigten Verpackungen die für die Bauart festge-
1 egten Anforderungen erfullt sind. 

7. Kennzeichnung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten Verpak
kungen sind dauerhaft und gut sichtbar wie folgt zu kennzeich
nen: 

,~4C1/Y27/S/ ............... /0/BAM 1883 -•) "0 Herstellungs-
datum gern. Nr. 6.2 e), RM 001) 

*I An dieser Stelle ist das Kennzeichen des jeweiligen 
Herstellers einzusetzen. 

SN fur Fa. Georg Schrepfer, 8500 Nürnberg 30 

DVG fur DVG-Deutsche Verpackungsmittel Gesellscha f t m.b .H . 
8505 Röthenbach a. d. Pegnitz 

G.E.A. für Ensslin GmbH & Co. KG, 7800 Aalen 1. 

8. Auflagen über die Verwendung der Verpackungen 

8.1 Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten und 
entsprechend Nr. 7 gekennzeichneten Verpackungen dürfen für ge
fährliche Güter verwendet werden, wenn für sie nach den Vor
schriften der GefahrgutVSee/GGVS/GGVE solche Verpackungen zu
lässig sind. 

8.2 Die Verpackungen dürfen für gefahrliehe Güter der Verpackungs
gruppe I I oder I II verwendet werden. 

8.3 Die Bruttomasse darf 27 kg nicht überschreiten. 

8.4 

Die physikalischen Eigenschaften der Füllgüter müssen den Ei
genschaften der im Prüfbericht gemäß Nr. 4 genannten Prüffüll
gUter entsprechen. 

8.5 Wird die zugelassene Verpackungsbauart als zusammengesetzte 
Verpackung- auch mit anderen als in diesem Zulassungsschein 
beschriebenen Innenverpackungen - verwendet, muß nachweisbar 
sichergestellt sein, daß die zusammengesetzte Verpackung mit 
den Innenverpackungen ebenso wirksam ist wie die zugelassene 
Verpackungsbauart. 

8,6 Die Überwachung der Fertigung von Verpackungen nach dieser 
Bauart muß nach den "Technischen Richtlinien für die Überwa
chung der Fertigung von Verpackungen zur Befdrderung gefährli
cher Güter (TRV 0011" - Verkehrsblatt Heft 16, 1987, S. 562, 
durchgeführt werden. 

9. Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweisbar sicherstel
len, daß alle Auflagen über die Verwendung der Verpackungen dem
jenigen, der die Verpackungen für Gefahrgut erstmalig einsetzt/ 
befüllt, bekannt sind. 

10. Sonstiges 

10.1 Die Sauart entspricht den in den internationalen übereinkommen 
für den Straßenverkehr (ADR), Eisenbahnverkehr (RIO) und See-



verkehr ( IMDG-Code) sowie den in den Empfehlungen der Vereinten 
Nationen (UN) festgelegten Prüfanforderungen für Verpackungen 
zur Beförderung gefährlicher Güter. 

10. 2 Diese 1. Neufassung ersetzt den Zulassungsschein Nr. D/03 
1883/4C1 vom 16.08.1983 der Dynamit Nobel AG, 8510 Fürth/ 
Bayern. 

10.3 Diese Zulassung wird unter dem Vorbehalt des jederzeitigen 
Widerrufes erteilt. 

10.4 Diesem Zulassungsschein liegt eine Rechtsmittelbelehrung bei. 

10.5 Dieser Zulassungsschein wird zu gegebener Zeit im "Amts~ und 
Mitteilungsblatt der Bundesanstalt für Materialforschung und 
-prüfung, Serlin" (ISSN 0340-7551) veröffentlicht. 

1000 Berlin 45, den 29.05.1989 
Unter den Eichen 87 

BUNDESANSTALT FüR MATERIALFORSCHUNG UND -PRüFUNG (BAM) 

Fachgruppe 1.5 
Gefahrgutumschließungen 

Im Auftrag 

Dipl.-Ing. H. 1~. Hübner 
Oberregierungsrat 

l. Neufassung 

Laboratorium 1.54 
Verpackungen 

Im Auftrag 

Dr. D. Hellhammer 

ZULASSUNGSSCHEIN 
Nr. D/03 1884/4C1 

für die Sauart einer Verpackung zur Beförderung 
gefährlicher Güter 

Aktenzeichen 1.5/42 928-13 
3.3/5969 

l. Rechtsgrundlagen 

1.1 § 5 der Verordnung über die Beförderung gefährlicher Güter mit 
Seeschiffen (Gefahrgutverordnung See - GGVSee), vom 27. Juni 
1986, (BGBl. I S. 962). 

1. 2 § 9 Abs.3 Nr. 5 der Verordnung über die innerstaatliche und 
grenzüberschreitende Beförderung gefährlicher Güter auf Straßen 
(Gefahrgutverordnung Straße- GGVS), vom 22. Juli 1985, 
(BGBl. I S. 1550), geändert durch die l. Straßen-Gefahrgut
änderungsverordnung vom 21.12.1987 (BGBl. I, S. 2858). 

1.3 § 9 Abs. 3 der Verordnung über die innerstaatliche und grenz
überschreitende Beförderung gefährlicher Güter mit Eisenbahnen 
(Gefahrgutverordnung Eisenbahn- GGVE) vom 22. Juli 1985 
(BGBl. I Seite 1560), geändert durch die 2. Eisenbahn-Gefahr
gutänderungsverordnung vom 21.12.1987 (BGBl. I, S.2862). 

2. Antragsteller 

Dynamit Nobel AG 
Postfach 13 63 
8510 Fürth/Bayern 

3. Beschreibung der Bauart 

Kiste aus Naturholz mit Innenverpackungen (Schachteln aus 
Voll pappe). 

4. Anforderungen an die Bauart 

Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die gemäß Unter
suchungsbericht Nr. 1813-3/59/1982 vom 04.11.1982 der Be
ratungs- und Forschungsstelle für Versandverpackungen e. V., 
2050 Hamburg 80, einer Bauartprüfung vergleichbar mit den 
"Richtlinien für die Bauartprüfung und die Erteilung der Kenn
zeichnung von Verpackungen für die Beförderung gefährlicher Gü
ter mit Seeschiffen - RM 001 -" vom 28. Juni 1985 (Bundesanzei
ger Nr. 157a vom 24. August 1985) unterzogen worden sind. 

5. Zulassung 

Oie unter Nr. 3 beschriebene Bauart wird unter der Voraus
setzung, daß die Anforderungen n?ch Nummer 4 erfullt werden, 
z uge 1 assen. 

6. Fertigung von Verpackungen 

Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen serienmäßig 
gefertigt werden. Der Hersteller muß gewährleisten, daß bei den 
serienmäßig gefertigten Verpackungen die fur die Bauart festge-
1 egten Anforderungen erfu llt sind. 

7. Kennzeichnung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten Ver pak
kungen sind dauerhaft und gut sichtbar wie folgt zu kennzeic h
nen: 

CD4Cl/Y25/S/ .............. ./D/BAM 1884- *) 
Herstellungs-
datum gem. Nr. 6.2 e), RM 001) 

*)An dieser Stelle ist das Kennzeichen des jeweiligen 
Herstellers einzusetzen. 

SN fur Fa. Georg Schrepfer, 8500 Nürnberg 30 

DVG für DVG-Deutsche Verpackungsmittel Gesellschaft m. b.H. 
8505 Röthenbach a. d. Pegnitz 

G.E.A. fur Ensslin GmbH & Co. KG, 7800 Aalen 1. 

8. Auflagen über die Verwendung der Verpackungen 

8.1 Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten und 
entsprechend Nr. 7 gekennzeichneten Verpackungen dürfen für ge
fährliche Güter verwendet werden, wenn für sie nach den Vor
schriften der GefahrgutVSee/GGVS/GGVE solche Verpackungen zu-
1 ässig sind. 

8.2 Die Verpackungen dürfen für gefährliche Güter der Verpackungs
gruppe II oder III verwendet werden. 

8.3 Die Bruttomasse darf 25 kg nicht überschreiten. 

Oie physikalischen Eigenschaften der Füllgüter müssen den Ei
genschaften der im Prüfbericht gemäß Nr. 4 genannten Prüffül 1-
güter entsprechen. 

8.4 

8.5 Wird die zugelassene Verpackungsbauart als zusammengesetzte 
Verpackung- auch mit anderen als in diesem Zulassungsschein 
beschriebenen Innenverpackungen - verwendet, muß nachweisbar 
sichergestellt sein, daß die zusammengesetzte Verpackung mit 
den Innenverpackungen ebenso wirksam ist wie die zugelassene 
Verpackungsbauart. 

8.6 Die Überwachung der Fertigung von Verpackungen nach dieser 
Bauart muß nach den "Technischen Richtlinien für die Überwa
chung der Fertigung von Verpackungen zur Beförderung gefährli
cher Güter (TRV 001)" - Verkehrsblatt Heft 16, 1987, S. 562, 
durchgeführt werden. 

9. Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweisbar sicherstel
len, daß alle Auflagen über die Verwendung der Verpackungen dem
jenigen, der die Verpackungen für Gefahrgut erstmalig einsetzt/ 
befüllt, bekannt sind. 

10. Sonstiges 

10.1 Die Bauart entspricht den in den internationalen übereinkommen 
für den Straßenverkehr (ADR), Eisenbahnverkehr (RIO) und See
verkehr (IMDG-Code) sowie den in den Empfehlungen der Vereinten 
Nationen ( UN) festge 1 egten Prüfanforderungen für Verpackungen 
zur Beförderung gefährlicher Güter. 

10.2 Diese 1. Neufassung ersetzt den Zulassungsschein Nr. 0/03 
1884/4C1 vom 16.08.1983 der Dynamit Nobel AG, 8510 Fürth/ 
Bayern. 

10.3 Diese Zulassung wird unter dem Vorbehalt des jederzeitigen 
Widerrufes erteilt. 

10.4 Oiesem Zulassungsschein liegt eine Rechtsmittelbelehrung bei. 

10.5 Dieser Zulassungsschein wird zu gegebener Zeit im "A~ts- und 
Mitteilungsblatt der Bundesanstalt für Materialforschung und 
-prüfung, Berl in" (ISSN 0340-7551) veröffentlicht. 

1000 Berlin 45, den 29.05.1989 
Unter den Eichen 87 

BUNDESANSTALT FüR MATERIALFORSCHUNG UNO -PRüFUNG (SAM) 

Fachgruppe l. 5 
Gefahrgutumschließungen 

Im Auftrag 

Oipl.-Ing. H. W. Hübner 
Oberregierungsrat 

Laboratorium 1.54 
Verpackungen 

Im Auftrag 

Dr. D. He 11 hammer 
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Nr. D/03 1885/4Cl 
für die Bauart einer Verpackung zur Berörderung 

gefährlicher Güter 
Aktenzeichen 1.5/42 978 

1 . Re chtsgrundlagen 

1.1 § 5 der Verordnung über die Berörderung gefährlicher Güter mit 
Seeschiffen (Gefahrgutverordnung See - GGVSee), vom 27. Juni 
1 986 , ( BGBl. I S. 9 62) . 

1.2 § <j· Abs.3 Nr. 5 der Verordnung über die innerstaatliche und 
g renzüberschreitende Beförderung gefährlicher Güter auf Straßen 
( Ge f ahrgutvero rdnung Straße- GGVS), vom 22. Juli 1985, 
( BGBl. I S. 1550), geändert durch die 1. Straßen-Gefahrgut
ä nderungs verordnung vom 21.12.1987 ( BGB1. I, S. 2858 ) . 

1.3 § 9 Abs. 3 der Verordnung über die innerstaatliche und grenz
überschreitende Berorderung gefährlicher Güter mit Eisenbahnen 
( Ge fahrgutverordnung Ei senbahn - GGVE) vom 22. Juli 1985 
(BGBl. I Seite 1560), geändert durch die 2. Eisenbahn-Gefahr
gutänderungsverordnung vom 21.12 . 1987 (BGBl. I, S.2862). 

2. Antragsteller 

Dynamit Nobel AG 
Postfach 12 60 
5909 Burbach 

3. Be sehre i bung der Bauart 
Kiste aus Naturholz mit Innenverpackungen 
( Packungen aus Aluminiumverbundfolie) 

4 . Anforderungen an die Bauart 
Die Bauart uruß den Baumustern entsprechen, die gemäß Untersu
chungsbericht Nr. 1814-4/59/1982 vom 09.11.1982 der Beratungs
und Forschungsstelle für Versandverpackungen e.V., 2000 Harnburg 
einer Bauartprüfung vergleichbar mit den '"Richtlinien f"ür die 
Bauartprüfung und die Erteilung der Kennzeichnung von Verpackun
gen für die Be f6r derung gefährlicher Güter mit Seeschiffen 
- RM 001 -" vom 28. Juni 1985 (Bundesanzeiger Nr. l57a vom 
24 . August 1985) unterzogen worden sind. 

5. Zulassung 

Die unter Nr. 3 beschriebene Bauart wird unter der Voraus
setzung, daß die Anforderungen nach Nummer 4 erf"üllt werden, 
zugelassen. 

6. Fertigung von Verpackungen 

Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen serienmäßig 
gefertigt werden. Der Hersteller muß gewährleisten, daß bei den 
serienmäßig gefertigten Verpackungen die für die Bauart festge-
1 egten Anforderungen erf"üllt sind. 

7. Kennzeichnung 

8 . 

8.1 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten Verpak
kungen sind dauerhaft und gut sichtbar wie folgt zu kennzeich
nen: 

4Cl/Y3l/S/ •...••••••.... /0/BAM 1885 - *) 
Herstellungs-
datum gem. Nr . 6.2 e), RM 001) 

*) an dieser Stelle ist das Kennzeichen des jeweiligen He rstel
lers einzusetzen. 

F .H.L. 

G.E.A. 

für Fa. Fritz Heidt 
In den \leiden 5 
5909 Burbach-Lützen 

für Gustav Enßlin GmbH & Co KG 
Postfach 12 27 
7080 Aalen 1 

Auflagen über die Verwendung der Verpackungen 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten und 
entsprechend Nr. 7 gekennzeichneten Verpackungen dürfen für ge
fährliche Güter verwendet werden, wenn für sie nach den Vor-
s chriften der Ge fahrgu tVSe e/GGVS/GGVE solche Verpackungen zu-
1 äs sig sind. 

8 .2 Die Verpackungen dürfen für gefährliche Güter der Verpackungs
gruppe II oder Ill verwendet werden. 

8.3 Die Bruttomasse darf 31 kg nicht überschreiten. 
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Die physikalischen Eigenschaften der Füllgüter müssen den Ei
genschaften der im Prüfbericht gemäß Nr. 4 genannten Prüftüll
güter entsprechen. 

8.4 Die Verpackung muß wie in dem unter Nr. 4 genannten Untersu
chungsbericht verschlossen werden. 

8 . 5 Wird die zugelassene Verpackungsbauart als zusammengesetzte 
Verpackung- auch mit anderen als in diesem Zulassungsschein 
beschriebenen Innenverpackungen - verwendet, muß nachweisbar 
sichergestellt sein, daß die zusammengesetzte Verpackung mit 
den Innenverpackungen ebenso wirksam ist wie die zugelassene 
Verpackungsbauart. 

8 . 6 Die Überwachung der Fertigung von Verpackungen nach dieser 
Bauart ruß nach den "Technischen Richtlinien für die Überwa
chung der Fertigung von Verpackungen zur Berorderung gefährli
cher Güter (TRV 001)"- Verkehrsblatt Heft 16, 1987, S. 562, 
durchgeführt werden. 

9 . Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweisbar sicherstel
len, daß alle Auflagen über die Verwendung der Verpackungen dem
j enigen, der die Verpackungen für Gefahrgut erstmalig ein s etzt / 
befüllt, bekannt sind. 

l 0. Sonstiges 

10.1 Di1! Bauart entspricht den in den internationalen Übereinkommen 
für den Straßenverkehr (ADR), Eisenbahnverkehr (RIO) und See
verkehr (IMDG-Code) sowie den in den Empfehlungen der Vereinten 
Nationen (UN) festgelegten Prüfanforderungen für Verpackungen 
zur Ber6rderung gefährlicher Güter. 

10.2 Diese Neufassung ersetzt den Zulassungsschein-Nr . D/03 l885/4Cl 
vom 23.08.1983 der Dynamit Nobel AG, 8510 Fürth/Bay. 

10 . 3 Diese Zulassung wird unter dem Vorbehalt des jederzeitigen 
Widerrufs erteilt. 

10.4 Diesem Zulassungsschein liegt eine Rechtsmittelbelehrung bei. 

10.5 Dieser Zulassungsschein wird zu gegebener Zeit im "Amts- und 
Mitteilungsblatt der Bundesanstalt für Materialforschung und 
-prüfung, Berlin" (ISSN 0340-7551) veröffentlicht. 

1000 Berlin 45, den 17.05.1989 
Unter den Eichen 87 

BUNDESANSTALT FÜR MATERIALFORSCHUNG UND -PRÜFUNG (BAM) 

Fachgruppe 1.5 
Gefahrgutuns chließungen 

Laboratorium 1.54 
Verpackungen 

Im Auf~ 

Dipl.-Ing. H. II. Hübner 
Oberregierungsrat 

Im _Auftf'g ) 

11. u~ o .f{ __ 

Di pl.-Ing (FH) A. Roesler 

Nr. D/03 1893/4C1 
für die Bauart einer Verpackung zur Beförderung 

gefährlicher Güter 
Aktenzeichen 1.5/42 928-4 

3.3/6120 

1. Rechtsgrundlagen 

1.1 § 5 der Verordnung über die Beforderung gefährlicher Güter mit 
Seeschiffen (Gefahrgutverordnung See- GGVSee), vom 27. Juni 
1986, (BGBl. I S. 962). 

1.2 . § 9 Abs.3 Nr. 5 der Verordnung über die innerstaatliche und 
grenzüberschreitende Beförderung gefährlicher Güter auf Straßen 
(Gefahrgutverordnung Straße- GGVS), vom 22. Juli 1985, 

1.3 

2. 

(BGBl. I S. 1550), geändert durch die 1. Straßen-Gefahrgut
änderungsverordnung vom 21.12.1987 (BGBl. I, S. 2858). 

§ 9 Abs. 3 der Verordnung über die innerstaatliche und grenz
überschreitende Beförderung gefährlicher Güter mit Eisenbahnen 
(Gefahrgutverordnung Eisenbahn- GGVE) vom 22. Juli 1985 
( 8GB1. I Seite 1560), geändert durch die 2. Eisenbahn-Gefahr
gutänderungsverordnung vom 21.12.1987 (SGBl. I, S.2862). 

Antragsteller 

Dynamit Nobel AG 
Postfach 13 63 
8510 Fürth/Bayern 

3. Beschreibung der Bauart 

Kiste aus Naturholz mit Innenverpackungen (Schachteln aus 
Voll pappe). 



4. Anforderungen an die Sauart 

Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die gemäß Unter
suchungsbericht Nr. 1/1982 vom 12.11.1982 der Deutschen Ver
packungsmittel Gesellschaft m.b.H., 8505 Röthenbach a. d. Peg
nitz, einer Sauartprüfung vergleichbar mit den "Richtlinien für 
die Bauartprüfung und die Erteilung der Kennzeichnung von Ver
packungen für die Beförderung gefährlicher Güter mit Seeschiffen 
- RM 001 -" vom 28. Juni 1985 (Bundesanzeiger Nr. 157a vom 
24. August 1985) unterzogen worden sind. 

5. Zulassung 

Die unter Nr. 3 beschriebene Bauart wird unter der Voraus
setzung, daß die Anforderungen nach Nummer 4 erfullt werden, 
z uge 1 assen. 

6. Fertigung von Verpackungen 

Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen serienmäßig 
gefertigt werden. Der Hersteller muß gewährleisten, daß bei den 
serienmäßig gefertigten Verpackungen die für die Bauart festge-
1 egten Anforderungen erfllllt sind. 

7. Kennzeichnung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten Verpak
kungen sind dauerhaft und gut sichtbar wie folgt zu kennzeich
nen: 

CD4Cl/Y 37/S/ ............... /D/BAM 1893- *) 
Herstellungs-
datum gern. Nr. 6.2 e), RM 001) 

*)An dieser Stelle ist das Kennzeichen des jeweiligen 
Herstellers einzusetzen. 

SN fur Fa. Georg Schrepfer, 8500 Nürnberg 30 

DVG für DVG-Deutsche Verpackungsmittel Gesellschaft m.b.H. 
8505 Röthenbach a. d. Pegnitz 

G.E.A . fur Ensslin GmbH & Co. KG, 7800 Aalen 1. 

8. Auflagen über die Verwendung der Verpackungen 

8.1 Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten und 
entsprechend Nr. 7 gekennzeichneten Verpackungen dürfen fur ge
fährliche Güter verwendet werden, wenn für sie nach den Vor
schriften der GefahrgutVSee/GGVS/GGVE solche Verpackungen zu
lässig sind. 

8.2 Die Verpackungen dürfen fur gefährliche Güter der Verpackungs
gruppe!! oder !II verwendet werden. 

8.3 Die Bruttomasse darf 37 kg nicht überschreiten. 

8.4 

Die physikalischen Eigenschaften der Füllgüter müssen den Ei
genschaften der im Prüfbericht gemäß Nr. 4 genannten Prüffüll 
gUter entsprechen. 

8.5 Wird die zugelassene Verpackungsbauart als zusammengesetzte 
Verpackung- auch mit anderen als in diesem Zulassungsschein 
beschriebenen Innenverpackungen- ver.wendet, muß nachweisbar 
sichergestellt sein, daß die zusammengesetzte Verpackung mit 
den Innenverpackungen ebenso wirksam ist wie die zugelassene 
Verpackungsbauart. 

8.6 Die Überwachung der Fertigung von Verpackungen nach dieser 
Bauart muß nach den "Technischen Richtlinien für die Überwa
chung der Fertigung von Verpackungen zur Beförderung gefährli
cher Güter (TRV 001)" - Verkehrsblatt Heft 16, 1987, S. 562, 
durchgeführt werden. 

9. Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweisbar sicherstel
len, daß all e Auflagen über die Verwendung der Verpackungen dem
jenigen, der die Verpackungen für Gefahrgut erstmalig einsetzt/ 
befüllt, bekannt sind. 

10. Sonstiges 

10.1 Die Bauart entspricht den in den internationalen übereinkommen 
für den Straßenverkehr (ADR), Eisenbahnverkehr (RIO) und See
verkehr (Ir~DG-Code) sowie den in den Empfehlungen der Vereinten 
Nationen ( UN) festge 1 egten Prüfanforderungen für Verpackungen 
zur Beförderung gefährlicher Güter. 

10.2 Diese 1. Neufassung ersetzt den Zulassungsschein Nr. D/03 
1893/4C1 vom 25.08.1983 der Dynamit Nobel AG, 8510 Fürth/ 
Bayern. 

10.3 Diese Zulassung wird unter dem Vorbehalt des jederzeitigen 
Widerrufes erteilt. 

10.4 Diesem Zulassungsschein liegt eine Rechtsmittelbelehrung bei. 

10.5 Dieser Zulassungsschein wird zu gegebener .Zeit im "Amts- un d 
Mitteilungsblatt der Bundesanstalt für ,·~aterialforschung und 
-prüfung, Berlin" liSSN 0340-7551) veröffentlicht. 

1000 Berlin 45, den 29.05.1989 
Unter den Eichen 87 

BUNDESANSTALT FüR MATERIALFORSCHUNG UND -PRüFUNG (BAM) 

Fachgruppe 1. 5 
Gefahrgutumschließungen 

Im Auftrag 

Dipl.-Ing. H. W. Hübner 
Oberregierungsrat 

Nr. D/03 1894/4C1 

Laboratorium 1. 54 
Verpackungen 

Im Auftrag 

Dr. D. Hellhammer 

für die Bauart einer Verpackung zur Beförderung 
gefährlicher Güter 

Aktenzeichen 1.5/42 928-5 
3.3/6157 

1. Rechtsgrundlagen 

1.1 § 5 der Verordnung über die Beförderung gefährlicher Güter mit 
Seeschiffen (Gefahrgutverordnung See - GGVSee), vom 27. Juni 
1986, (BGBl. I S. 962). 

1.2 § 9 Abs.3 Nr. 5 der Verordnung über die innerstaatliche und 
grenzüberschreitende Beförderung gefährlicher Güter auf Straßen 
(Gefahrgutverordnung Straße- GGVS), vom 22. Juli 1985, 
(BGBl. I S. 1550), geändert durch die 1. Straßen-Gefahrgut
änderungsverordnung vom 21.12.1987 (BGBl. I, S. 2858). 

1.3 § 9 Abs. 3 der Verordnung über die innerstaatliche und grenz
überschreitende Beförderung gefährlicher Güter mit Eisenbahnen 
( Gefahrgutverordnung Ei senbahn - GGVE) vom 22. Juli 1985 
(BGBl. I Seite 1560), geändert durch die 2. Eisenbahn-Gefahr
gutänderungsverordnung vom 21.12.1987 (BGBl. I, S.2862). 

2. Antragsteller 

Dynamit Nobel AG 
Postfach 13 63 
8510 Fürth/Bayern 

3. Beschreibung der Sauart 

Kiste aus Naturholz mit Innenverpackungen (Schachteln aus 
Vollpappe, in Aluminium-Folie eingeschweißt). 

4. Anforderungen an <Jie Bauart 

Die Sauart muß den Baumustern entsprechen, die gemäß Unter
suchungsbericht Nr. 4/1982 vom 16.11.1982 der Deutschen Ver
packungsmittel Gesellschaft m.b.H., 8505 Röthenbach a. d. Peg
nitz, einer Bauartprüfung vergleichbar mit den "Richtlinien für 
die Bauartprüfung und die Erteilung der Kennzeichnung von Ver
packungen für die Beförderung gefährlicher Güter mit Seeschiffen 
- RM 001 -" vom 28. Juni 1985 (Bundesanzeiger Nr. 157a vom 
24. August 1985) unterzogen worden sind. 

5. Zulassung 

Die unter Nr. 3 beschriebene Bauart wird unter der Voraus
setzung, daß die Anforderungen nach Nummer 4 erfUllt werden, 
zugelassen. 

6. Fertigung von Verpackungen 

Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen serienmäßig 
gefertigt werden. Der Hersteller muß gewährleisten, daß bei den 
serienmäßig gefertigten Verpackungen die flir die Bauart festge-
1 egten Anforderungen erfllllt sind. 

7. Kennzeichnung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten Verpak
kungen sind dauerhaft und gut sichtbar wie folgt zu kennzeich
nen: 
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@4C1/Y34/S/ .. ............. /0/BAM 1894-*) 
Herstellungs-

-..._ datum gern. Nr. 6.2 e), RM 001) 

*)An dieser Stelle ist das Kennzeichen des jeweiligen 
Herstellers einzusetzen. 

SN flir Fa. Georg Schrepfer, 8500 Nürnberg 30 

DVG für DVG-Deutsche Verpackungsmittel Gesellschaft m.b.H. 
8505 Röthenbach a. d. Pegnitz 

G.E.A. flir Ensslin GmbH & Co. KG, 7800 Aalen 1. 

8. Auflagen über die Verwendung der Verpackungen 

8 .1 Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten und 
entsprechend Nr. 7 gekennzeichneten Verpackungen dürfen flir ge
fährl i ehe Güter verwendet werden, wenn für sie nach den Vor
schriften der GefahrgutVSee/GGVS/GGVE solche Verpackungen zu-
1 ässig sind. 

8.2 Die Verpackungen dürfen für gefährliche Güter der Verpackungs
gruppe I I oder I I I verwendet werden. 

8 . 3 Die Bruttomasse darf 34 kg nicht überschreiten. 

Die physikalischen Eigenschaften der Füllgüter müssen den Ei
genschaften der im Prüfbericht gemäß Nr. 4 genannten Prüffüll
gUter entsprechen. 

1'1.4 

8, 5 Wird die zugelassene Verpackungsbauart als zusammengesetzte 
Verpackung- auch mit anderen als in diesem Zulassungsschein 
beschriebenen Innenverpackungen - verwendet, muß nachweisbar 
sichergestellt sein, daß die zusammengesetzte Verpackung mit 
den Innenverpackungen ebenso wirksam ist wie die zugelassene 
Verpackungsbauart. 

8.6 Die Überwachung der Fertigung von Verpackungen nach dieser 
Bauart muß nach den "Techni sehen Ri chtl i ni en für die Überwa
chung der Fertigung von Verpackungen zur Beförderung gefährli
cher Güter (TRV 001)" - Verkehrsblatt Heft 16, 1987, S. 562, 
durchgeführt werden. 

9. Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweisbar sicherstel
len, daß alle Auflagen über die Verwendung der Verpackungen dem
jenigen, der die Verpackungen für Gefahrgut erstmalig einsetzt/ 
befüllt, bekannt sind. 

10. Sonstiges 

10.1 Die Bauart entspricht den in den internationalen übereinkommen 
für den Straßenverkehr (ADR), Eisenbahnverkehr (RIO) und See
verkehr (IMDG-Code) sowie den in den Empfehlungen der Vereinten 
Nationen (UN) festgelegten Prüfanforderungen für Verpackungen 
zur Beförderung gefährlicher Güter. 

10.2 Diese 1. Neufassung ersetzt den Zulassungsschein Nr. D/03 
1894/4C1 vom 25.08.1983 der Dynamit Nobel AG, 8510 Fürth/ 
Bayern. 

10.3 Diese Zulassung wird unter dem Vorbehalt des jederzeitigen 
Widerrufes erteilt. 

10.4 Diesem Zulassungsschein liegt eine Rechtsmittelbelehrung bei. 

10.5 Dieser Zulassungsschein wird zu gegebener Zeit im "Amts- und 
Mitteilungsblatt der Bundesanstalt für Materialforschung und 
-prüfung, Berl in" (I SSN 0340-7551) veröffentlicht. 

1000 Berlin 45, den 30.05.1989 
Unter den Eichen 87 

BUNDESANSTALT FüR r1ATERIALFORSCHUNG UND -PRüFUNG (SAM) 

Fachgruppe 1. 5 
Gefahrgutumschließungen 

Im Auftrag 

Dipl.-Ing. H. I,, Hübner 
Oberregierungsrat 

484 

Laboratorium 1.54 
Verpack unaen 

Im Auftrag 

I . 
~,_,U.("w<-~~ 

Dr. D. Hellhammer 

ZULASSÜNGnSSCHEIN 
Nr. 0/03 1895/4Cl 

für die Bauart einer Verpackung zur Beförderung 
gefährlicher GUter 

Aktenzeichen 1.5/42 g28-6 
3.3/6158 

1. Rechtsgrundlagen 

1.1 § 5 der Verordnung über die Beförderung gefährlicher GUter mit 
Seeschiffen (Gefahrgutverordnung See- GGVSee), vom 27. Juni 
1986, (BGBl. I S. 962). 

1.2 § 9 Abs.3 Nr. 5 der Verordnung über die innerstaatliche und 
grenzüberschreitende oeförderung gefährlicher GUter auf Straßen 
( Gefahrgutverordn ung Straße - GGVS), vom 22. Juli 1985, 
(BGßl. I S. 1550), geändert durch die 1. Straßen-Gefahrgut
änderungsverordnung vom 21.12.1987 (BGBl. !, S. 2858). 

1.3 § 9 Abs. 3 der Verordnung über die innerstaatliche und grenz
überschreitende Beförderung gefährlicher GUter mit Eisenbahnen 
(Gefahrgutverordnung Eisenbahn- GGVE) vom 22. Juli 1985 
(3GB1. I Seite 1560), geändert durch die 2. Eisenbahn-Gefahr
gutänderungsverordnung vom 21.12.1987 (BGB1. I, S.2862). 

2. Antragsteller 

Dynamit ~obel AG 
Postfach 13 63 
8510 FUrth/Bayern 

3. Beschreibung der Bauart 

Kiste aus ~aturholz mit Innenverpackungen (Schachteln aus 
Voll pappe). 

4. Anforderungen an die 3auart 

Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die gemäß Unter
suchungsbericht Nr. 3/1982 vom 16.11.1982 der Deutschen Ver
packungsmittel Gesellschaft m.b.H., 8505 Röthenbach a. d. Peg
nitz, einer Ba uartprüfung vergleichbar mit den "Richtlinien für 
die 3auartprüfung und die orteilung der Kennzeichnung von Ver
packungen für die 3eförderung gef~hrlicher GUter mit Seeschiffen 
- RM 001 -" vom 28. Juni 1985 (Bundesanzeiger Nr. 157a vom 
24. August 1985) unterzogen worden sind. 

5. Zulassung 

Die unter Nr. 3 beschriebene Bauart wird unter der Voraus
setzung, daß die Anforderungen nach Nummer 4 erfüllt werden, 
zugelassen. 

6. Fertigung von Verpackungen 

Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen serienmäßig 
gefertigt werden. Der Hersteller muß gewährleisten, daß bei den 
serienmäßig gefertigten Verpackungen die für die Bauart festge
legten Anforderungen erfüllt sind. 

7. Kennzeichnung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten Verpak
kungen sind dauerhaft und gut sichtbar wie folgt zu kennzeich
nen: 

fu\4C1/Y22/S/ ............... /0/BAM 1895- *) V Herstellungs-
datum gern. Nr. 6.2 e), RM 001) 

*) An dieser Stelle ist das Kennzeichen des jeweiligen 
Herstellers einzusetzen. 

SN für Fa. Georg Schrepfer, 8500 Nürnberg 30 

DVG für DVG-Oeutsche Verpackungsmittel Gesellschaft m.b . H. 
8505 Röthenbach a. d. Pegnitz 

G.E.A. für Ensslin GmbH & Co. KG, 7800 Aalen 1. 

8. Auflagen über die Verwendung der Verpackungen 

8.1 Oie nach der zugelassenen 3auart serienmäßig gefertigten und 
entsprechend Nr. 7 gekennzeichneten Verpackungen dürfen für ge
fährliche GUter verwendet werden, wenn für sie nach den Vor
schriften der GefahrgutVSee/GGVS/GGVE solche Verpackungen zu
lässig sind. 

8.2 Die Verpackungen dürfen für gefährliche GUter der Verpackungs
gruppe I! oder III verwendet werden. 



8,3 Oie Bruttomasse darf 22 kg nicht Uberschreiten. 

8.4 

Oie physikalischen Eigenschaften der Füllgüter müssen den Ei 
genschaften der im Prüfbericht gemäß Nr. 4 genannten Prüffü ll
gUter entsprechen. 

8.5 Wird die zugelassene Verpackungsbauart als zusammengesetzte 
Verpackung- auch mit anderen als in diesem Zulassungsschein 
beschriebenen Innenverpackungen- verwendet, muß nachweisbar 
sichergestellt sein, daß die zusammengesetzte Verpackung mit 
den Innenverpackungen ebenso wirksam ist wie die zugelassene 
Verpackungsbauart. 

8, 6 Die Überwachung der Fertigung von Verpackungen nach dieser 
Bauart muß nach den "Technischen Richtlinien für die Überwa
chung der Fertigung von Verpackungen zur Beförderung gefährli
cher GUter (TRV 001)"- Verkehrsblatt Heft 16, 1987, S. 562, 
durchgeführt werden. 

9, Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweisbar sicherstel
len, daß alle Auflagen über die Verwendung der Verpackungen dem
jenigen, der die Verpackungen für Gefahrgut erstmalig einsetzt/ 
befüllt, bekannt sind. 

10. Sonstiges 

10.1 Oie Bauart entspricht den in den internationalen übereinkommen 
für den Straßenverkehr (ADR), Eisenbahnverkehr (RIO) und See
verkehr (IMOG-Code) sowie den in den Empfehlungen der Vereinten 
Nationen (UNI festgelegten Prüfanforderungen für Verpackungen 
zur Beförderung gefährlicher Güter. 

10.2 Diese 1. Neufassung ersetzt den Zulassungsschein Nr. 0/03 
1895/4C1 vom 25,08.1983 der Dynamit Nobel AG, 8510 Fürth/ 
Bayern. 

10.3 Diese Zulassung wird unter dem Vorbehalt des jederzeitigen 
Widerrufes erteilt. 

10.4 Diesem Zulassungsschein liegt eine Rechtsmittelbelehrung bei. 

10.5 Dieser Zulassungsschein wird zu gegebener Zeit im "Amts- und 
Mitteilungsblatt der Bundesanstalt für Materia lforschung und 
-prüfung, Berlin" (ISSN 0340-7551) veröffentlicht. 

1000 Berlin 45, den 29.05.1989 
Unter den Eichen 87 

BUNDESANSTALT FüR MATERIALFORSCHUNG UNO -PRüFUNG (SAM) 

Fachgruppe 1. 5 
Gefahrgu tumschließungen 

Im Auftrag 

Dipl. -Ing. H. W. Hübner 
Oberregierungsrat 

1. Neufassung 

Laboratorium 1,54 
Verpackungen 

Im Auftrag 

Dr. D. Hellhammer 

ZULASSUNGSSCHEIN 
Nr. 0/03 1896/4C1 

für die Bauart einer Verpackung zur Beförderung 
gefährlicher Güter 

Aktenzeichen 1.5/42 928-7 
3.3/6159 

1. Rechtsgrund] agen 

1.1 § 5 der Verordnung über die Beförderung gefährlicher Güter mit 
Seeschiffen (Gefahrgutverordnung See- GGVSee), vom 27. Juni 
1986, (SGBl. I S. 962). 

1.2 § 9 Abs.3 Nr. 5 der Verordnung über die innerstaatliche und 
grenzüberschreitende Beförderung gefährlicher Güter auf Straßen 
(Gefahrgutverordnung Straße- GGVS), vom 22. Juli 1985, 
(BGBl. I S. 1550), geändert durch die 1. Straßen-Gefahrgut
änderungsverordnung vom 21.12.1987 (BGBl. I, S. 2858). 

1.3 § 9 Abs. 3 der Verordnung über die innerstaatliche und grenz
überschreitende Beförderung gefährlicher Güter mit Eisenbahnen 
(Gefahrgutverordnung Eisenbahn- GGVE) vom 22. Juli 1985 
(BGBl. I Seite 1560), geändert durch die 2. Eisenbahn-Gefahr
gutänderungsverordnung vom 21.12.1987 (BGB1. I, S.2862). 

2. Antragsteller 

Dynamit Nabe 1 AG 
Postfach 13 63 
8510 Fürth/Bayern 

3. Beschreibung der Bauart 

Kiste aus Naturholz mit Innenverpackungen (Schachteln aus 
Vollpappe, in Aluminium-Folie eingeschweißt). 

4. Anforderungen an die Bauart 

Die Sauart muß den Ba umustern entsprechen, die gemäß Unter
suchungsbericht Nr. 2/1982 vom 16.11.1982 der Deutschen Ver
packungsmittel Gese llschaft m.b.H., 8505 Röthenbach a. d. Peg
nitz, einer Bauartprüfung vergleichbar mit den "Ri chtl i ni en für 
die Bauartprüfung und die Erteilung der Ken nzeichnun g von Ver
packungen für die 3eförderung gefährlicher Güter mit Seeschiffen 
- RM 001 ~· vom 28. Juni 1985 (Bundesanzeiger Nr . 157a vom 
24. August 1985) unterzogen worden sind. 

5. Zulassung 

Die unter Nr. 3 beschriebene Bauart wird unter der Voraus
setzung, daß die Anforderungen nach Nummer 4 erfüllt werden, 
zugelassen. 

6. Fertigung von Verpackungen 

Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen serienmäßig 
gefertigt werden. Der Hersteller muß gewährleisten, daß bei den 
serienmäßig gefertigten Verpackungen die für die Bauart festge
legten Anforderungen erfüllt sind. 

7. Kennzeichnung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten Verpak
kungen sind dauerhaft und gut sichtbar wie folgt zu kennzeich
nen: 

f;\4Cl/Y39/S/ ............... /0/BAM 1896- *) 
\_V Herstellungs-

datum gem. Nr. 6.2 e), RM 001) 

*) An dieser Stelle ist das Kennzeichen des jeweiligen 
Herstellers einzusetzen. 

SN für Fa. Georg Schrepfer , 8500 Nürnberg 30 

DVG für DVG-Deutsche Verpackungsmittel Gesellschaft m.b .H. 
8505 Röthenbach a. d, Pegnitz 

G. E. A. für Ensslin GmbH & Co. KG, 7800 Aalen 1. 

8. Auflagen über die Verwendung der Verpackungen 

8.1 Die nach der ·Zugelassenen Sauart serienmäßig gefertigten und 
entsprechend Nr. 7 gekennzeichneten Verpackungen dürfen für ge
fährliche Güter verwendet werden, wenn für sie nach den Vor
schriften der GefahrgutVSee/GGVS/GGVE solche Verpackungen zu
lässig sind. 

8.2 Die Verpackungen dürfen für gefährliche Güter der Verpackungs
gruppe !I oder lll verwendet werden. 

8.3 Die Bruttomasse darf 39 kg nicht überschreiten. 

8.4 

Die physikalischen Eigenschaften der Füllgüter müssen den Ei
genschaften der im Prüfbericht gemäß Nr. 4 genannten Prüffüll
gUter entsprechen. 

8.5 Wird die zugelassene Verpackungsbauart als zusammengesetzte 
Verpackung- auch mit anderen als in diesem Zulassungsschein 
beschriebenen Innenverpackungen - verwendet, muß nachweisbar 
sichergestellt sein, daß die zusammengesetzte Verpackung mit 
den Innenverpackungen ebenso wirksam ist wie die zugelassene 
Verpackungsbauart. 

8,6 Die Überwachung der Fertigung von Verpackungen nach dieser 
Bauart muß nach den "Technischen Richtlinien für die Überwa
chung der Fertigung von Verpackungen zur Beförderung gefährli
cher Güter (TRV 001)" - Verkehrsblatt Heft 16, 1987, S. 562, 
durchgeführt werden. 

9. Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweisbar sicherstel
len, daß alle Auflagen über die Verwendung der Verpackungen dem
jenigen, der die Verpackungen für Gefahrgut erstmalig einsetzt/ 
befüllt, bekannt sind. 

10. Sonstiges 

10.1 Die Bauart entspricht den in den internationalen übereinkommen 
für den Straßenverkehr (ADR), Eisenbahnverkehr (RIO) und See-
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verkehr (IMDG-Code) sowie den in den Empfehlungen der Vereinten 
Nationen (U N) festgelegten Prüfanforderungen für Verpackungen 
zur Beförderung gefährlicher Güter. 

10 . 2 Oiese 1. Neufassung ersetzt den Zulassungsschein Nr. D/03 
1896/4C1 vom 25.08.1983 der Dynamit Nobel AG, 8510 Fürth/ 
Bayern. 

I0 . 3 Diese Zulassung wird unter dem Vorbehalt des jederzeitigen 
Widerrufes erteilt. 

10. 4 Diesem Zulassungsschein liegt eine Rechtsmittelbelehrung bei. 

10 .5 Dieser Zulassungsschein wird zu gegebener Zeit im "Amts: und 
r~i tteil ungsbl att der Bundesanstalt für Matertalforschung und 
-prüfung, Berlin" (ISSN 0340-7551) veröffentlicht. 

1000 Berlin 45, den 29.05.1989 
Unter den Eichen 87 

BUNDESANSTALT FüR MATERIALFORSCHUNG UND -PRüFUNG (SAM) 

Fa chgruppe 1. 5 
Ge fahrgutumschließungen 

Laboratorium 1.54 
Verpackungen 

Im Auftrag Im Auftrag 

Di pl.-Ing. H. W. Hübner 
Obe rregierungsrat 

Dr. D. Hellhammer 

Nr. D/03 2205/4C1 
für die Bauart einer Verpackung zur Beförderung 

gefährlicher Güter 
Aktenzeichen 1.5/42 928-3 

3.3/6788 

1. Rechtsgrundlagen 

1. 1 § 5 der Verordnung über die Beförderung gefährlicher Güter mit 
Seeschiffen (Gefahrgutverordnung See- GGVSee), vom 27. Juni 
1986, (BGBl. I S. 962). 

1.2 § 9 Abs.3 Nr. 5 der Verordnung über die innerstaatliche und 
grenzüberschreitende Beförderung gefährlicher Güter auf Straßen 
(Gefahrgutverordnung Straße- GGVS), vom 22. Juli 1985, 
(BGBl. I S. 1550), geändert durch die 1. Straßen-Gefahrgut
änderungsverordnung vom 21.12.1987 (BGBl. I, S. 2858). 

1. 3 § 9 Abs. 3 der Verordnung über die innerstaatliche und grenz
überschreitende Beförderung gefährlicher Güter mit Eisenbahnen 
(Gefahrgutverordnung Eisenbahn- GGVE) vom 22. Juli 1985 
(BGBl. I Seite 1560), geändert durch die 2. Eisenbahn-Gefahr
gutänderungsverordnung vom 21.12.1987 (BG81. I, S.2862). 

2. Antragsteller 

Dynamit Nabe 1 AG 
Postfach 13 63 
8510 Fürth/Bayern 

3. Beschreibung der Bauart 

Kiste aus Naturholz mit Innenverpackungen (Dosen aus Metall). 

4. Anforderungen an die Bauart 

Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die gemäß Unter
suchungsbericht Nr. 1799-3/59/1982 vom 22.10.1982 der Deutschen 
Beratungs- und Forschungsstelle für Versandverpackungen e. V., 
2050 Harnburg 80, einer Bauartprüfung vergleichbar mit den 
"Richtlinien für die Bauartprüfung und die Erteilung der Kenn
zeichnung von Verpackungen für die Beförderung gefährlicher Gü
ter mit Seeschiffen- RM 001 -" vom 28. Juni 1985 (Bundesanzei
ger Nr. 157a vom 24. August 1985) unterzogen worden sind. 

5. Zulassung 

Die unter Nr. 3 beschriebene Bauart wird unter der Voraus
setzung, daß die Anforderungen nach Nummer 4 erfüllt werden, 
z uge 1 assen. 

6 . Fe rt i gu ng von Verpackungen 
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Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen serienmäßig 
gefertigt werden. Der Hersteller muß gewährleisten, daß bei den 
serienmäßig gefertigten Verpackungen die für die Bauart festge-
1 egten Anforderungen erfullt sind. 

7. Kennzeichnung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten Verpak
kungen sind dauerhaft und gut sichtbar wie folgt zu kennzeich
nen: 

CD4Cl/Y25/S/ . . .. .. ......... /0/BAM 2205 -*) 
Herstellungs-
datum gern. Nr. 6.2 e), RM 001) 

*)An dieser Stelle ist das Kennzeichen des jeweiligen 
Herstellers einzusetzen. 

SN für Fa. Georg Schrepfer, 8500 NUrnberg 30 

DVG für DVG-Deutsche Verpackungsmittel Gesellschaft m.b.H. 
8505 Röthenbach a. d. Pegnitz 

G. E. A. fu r En s s 1 in GmbH & Co. K G, 7 800 Aa 1 en 1. 

8. Auflagen über die Verwendung der Verpackungen 

8.1 Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten und 
entsprechend Nr. 7 gekennzeichneten Verpackungen dürfen fur ge
fäh rl i ehe Güter verwendet werden, wenn für sie nach den Vor
schri ften der GefahrgutVSee/GGVS/GGVE solche Verpackungen zu-
1 ässig sind. 

8.2 Die Verpackungen dürfen für gefährliche Güter der Verpackungs
gruppe I I oder I I I verwendet werden. 

8.3 Die Bruttomasse darf 25 kg nicht überschreiten. 

Die physikalischen Eigenschaften der Füllgüter müssen den Ei
genschaften der im Prüfbericht gemäß Nr. 4 genannten Prüffüll
gUter entsprechen. 

8.4 

8.5 Wird die zugelassene Verpackungsbauart als zusammengesetzte 
Verpackung - auch mit anderen als in diesem Zulassungsschein 
beschriebenen Innenverpackungen - verwendet, muß nachweisbar 
sichergestellt sein, daß die zusammengesetzte Verpackung mit 
den Innenverpackungen ebenso wirksam ist wie die zugelassene 
Verpackungsbauart. 

8.6 Die Überwachung der Fertigung von Verpackungen nach dieser 
Bauart muß nach den "Technischen Richtlinien für die Überwa
chung der Fertigung von Verpackungen zur Beförderung gefährli
cher Güter (TRV 001)" - Verkehrsblatt Heft 16, 1987, S. 562, 
durchgeführt werden. 

9. Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweisbar sicherstel
len, daß alle Auflagen über die Verwendung der Verpackungen dem
jenigen, der die Verpackungen für Gefahrgut erstmalig einsetzt/ 
befüllt, bekannt sind. 

10. Sonst! ges 

10.1 Die Bauart entspricht den in den internationalen übereinkommen 
für den Straßenverkehr (ADR), Eisenbahnverkehr (RIO) und See
verkehr (IMDG-Code) sowie den in den Empfehlungen der Vereinten 
Nationen (UN) festgelegten Prüfanforderungen für Verpackungen 
zur Beförderung gefährlicher GUter. 

10.2 Diese 1. Neufassung ersetzt den Zulassungsschein Nr. D/03 
2205/4C1 vom 20.02.1984 der Dynamit Nobel AG, 5210 Troisdorf. 

10.3 Diese Zulassung wird unter dem Vorbehalt des jederzeitigen 
Widerrufes erteilt. 

10,4 Diesem Zulassungsschein liegt eine Rechtsmittelbelehrung bei. 

10.5 Dieser Zulassungsschein wird zu gegebener Zeit im "Amts- und 
Mitteilungsblatt der Bundesanstalt für Materialforschung und 
-prUfung, Berlin" (ISSN 0340-7551) veröffentlicht. 

1000 Berlin 45, den 29.05.1989 
Unter den Eichen 87 

BUNDESANSTALT FüR MATERIALFORSCHUNG UND -PRüFUNG (BAM) 

Fachgruppe l. 5 
Gefahrgutumschließungen 

Im Auftrag 

Dipl.-Ing. H. W. HUbner 
Oberregierungsrat 

Laboratorium 1.54 
Verpackungen 

Im Auftrag 

Dr. D. Hellhammer 



Nr. D/03 2206/4C1 
für die Bauart einer Verpackung zur Beförderung 

gefährlicher Güter 
Aktenzeichen 1.5/42 928-2 

3.3/6809 

1. Rechtsgrund] agen 

1.1 § 5 der Verordnung über die Beförderung gefährlicher Güter mit 
Seeschiffen (Gefahrgutverordnung See- GGVSee), vom 27. Juni 
1986, (8G81. I S. 962). 

1.2 § 9 Abs.3 Nr. 5 der Verordnung über die innerstaatliche und 
grenzüberschreitende Beförderung gefährlicher Güter auf Straßen 
(Gefahrgutverordnung Straße- GGVS), vom 22. Juli 1985, 
(BGBl. I S. 1550), geändert durch die 1. Straßen-Gefahrgut
änderungsverordnung vom 21.12.1987 (BGBl. I, S. 2B58). 

1.3 § 9 Abs. 3 der Verordnung über die innerstaatliche und grenz
überschreitende Beförderung gefährlicher Güter mit Eisenbahnen 
(Gefahrgutverordnung Eisenbahn- GGVE) vom 22. Juli 1985 
(BGBl. I Seite 1560), geändert durch die 2. Eisenbahn-Gefahr
gutänderungsverordnung vom 21.12.1987 (3GB1. I, S.2862). 

2. Antragsteller 

Dynamit Nobel AG 
Postfach 13 63 
8510 Fürth/Bayern 

3. Beschreibung der Bauart 

Kiste aus Naturholz mit Innenverpackungen (Schachteln aus Voll
pappe). 

4. Anforderungen an die Bauart 

Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die gemäß Unter
suchungsbericht Nr. 1799-6/59/1982 vom 22.10.1982 der Deutschen 
Beratungs- und Forschungsstelle für Versandverpackungen e. V., 
2050 Harnburg 80, einer Bauartprüfung vergleichbar mit den 
"Richtlinien für die Bauartprüfung und die Erteilung der Kenn
zeichnunq von Verpackungen für die Beförderung gefährlicher Gü
ter mit Seeschiffen- RM 001 -" vom 28. Juni 1985 (Bundesanzei
ger Nr. 157a vom 24. August 1985) unterzogen worden sind. 

5. Zulassung 

Die unter Nr. 3 beschriebene Bauart wird unter der Voraus
setzung, daß die Anforderungen nach Nummer 4 erfullt werden, 
zugelassen. 

6. Fertigung von Verpackungen 

Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen serienmäßig 
gefertigt werden. Der Hersteller muß gewährleisten, daß bei den 
serienmäßig gefertigten Verpackungen die für die Bauart festge-
1 egten Anforderungen erfu llt sind. 

7. Kennzeichnung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten Verpak
kungen sind dauerhaft und gut sichtbar wie folgt zu kennzeich
nen: 

(;\,4Cl/Y38/S/ ............... /D/BAM 2206 -*) 
~ Herstellungs-

datum gem. Nr. 6.2 e), RM 001) 

*)An dieser Stelle ist das Kennzeichen des jeweiligen 
Herstellers einzusetzen. 

SN 

D VG 

fur Fa. Georg Schrepfer, 8500 Nürnberg 30 

fur DVG-Deutsche Verpackungsmittel Gesellschaft m.b.H. 
8505 Röthenbach a. d. Pegnitz 

G. E. A. fu r En s s 1 in GmbH & Co. KG, 7 800 Aa 1 en l. 

8. Auflagen über die Verwendung der Verpackungen 

8.1 Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten und 
entsprechend Nr. 7 gekennzeichneten Verpackungen dürfen für ge
fährliche Güter verwendet werden, wenn für sie nach den Vor
schriften der GefahrgutVSee/GGVS/GGVE solche Verpackungen zu-
1 ässig sind. 

8.2 Die Verpackungen dürfen für gefährliche Güter der Verpackungs
gruppe II oder III verwendet werden. 

8.3 Die Bruttomasse darf 38 kg nicht überschreiten. 

8.4 

Die physikalischen Eigenschaften der Füllgüternüssen den Ei
genschaften der im Prüfbericht gemäß Nr. 4 genannten Prüffüll
gUter entsprechen. 

8.5 Wird die zugelassene Verpackungsbauart als zusammengesetzte 
Verpackung- auch mit anderen als in diesem Zulassungsschein 
beschriebenen Innenverpackungen - verwendet, muß nachweisbar 
sichergestellt sein, daß die zusammengesetzte Verpackung mit 
den Innenverpackungen ebenso wirksam ist wie die zugelassene 
Verpackungsbauart. 

8.6 Die Überwachung der Fertigung von Verpackungen nach dieser 
Bauart muß nach den "Technischen Richtlinien für die Überwa
chung der Fertigung von Verpackungen zur Beförderung gefährli
cher Güter (TRV 001)" - Verkehrsblatt Heft 16, I987, S. 562, 
durchgeführt werden. 

9. Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweisbar sicherstel
len, daß alle Auflagen über die Verwendung der Verpackungen dem
jenigen, der die Verpackungen für Gefahrgut erstmalig einsetzt/ 
befüllt, bekannt sind. 

10. Sonstiges 

10.1 Die Bauart entspricht den in den internationalen übereinkommen 
für den Straßenverkehr (ADR), Ei senbahnverkehr (RIO) und See
verkehr (IMDG-Code) sowie den in den Empfehlungen der Vereinten 
Nationen (UN) festgelegten Prüfanforderungen für Verpackungen 
zur Beförderung gefährlicher Güter. 

10.2 Diese 1. Neufassung ersetzt den Zulassungsschein Nr. D/03 
2206/4C1 vom 20.02.1984 der Dynamit Nobel AG, 5210 Troisdorf. 

10.3 Diese Zulassung wird unter dem Vorbehalt des jederzeitigen 
Widerrufes erteilt. 

10.4 Diesem Zulassungsschein liegt eine Rechtsmittelbelehrung bei. 

10.5 Dieser Zulassungsschein wird zu gegebener Zeit im "Amts- und 
Mitteilungsblatt der Bundesanstalt für Materialforschung und 
-prüfung, Berlin" (IS SN 0340-7551) veröffentlicht. 

1000 9erlin 45, den 31.05.1989 
Unter den Eichen 87 

BUNDESANSTALT FüR ~~ATERIALFORSCHUNG UND -PRüFUNG (SAM) 

Fachgruppe 1.5 
Gefahrgutumschließungen 

Im Auftrag 

Laboratorium 1.54 
Verpackungen 

Im Auftrag 

!Lc0CC, ,·v<.<-~~ 

Dipl.-Ing. H. fl. Hübner 
Oberregierungsrat 

Dr. 0. Hellhammer 

zu LAS"SÜNGSSCH EIN 
Nr. D/03 2207/4C1 

für die Bauart einer Verpackung zur Beförderung 
gefährlicher Güter 

Aktenzeichen 1.5/42 928-1 
3.3/6810 

1. Rechtsgrundlagen 

1.1 § 5 der Verordnung über die Beförderung gefährlicher Güter mit 
Seeschiffen (Gefahrgutverordnung See- GGVSee), vom 27. Juni 
1986, (BGBl. I S. 962). 

1.2 § 9 Abs.3 Nr. 5 der Verordnung über die innerstaatliche und 
grenzüberschreitende Beförderung gefährlicher Güter auf Straßen 
(Gefahrgutverordnung Straße- GGVS), vom 22. Juli 1985, 
(BGBl. I S. 1550), geändert durch die 1. Straßen-Gefahrgut
änderungsverordnung vom 21.12.1987 (BGBl. I, S. 2858). 

1.3 § 9 Abs. 3 der Verordnung über die innerstaatliche und grenz
überschreitende Beförderung gefährlicher Güter mit Eisenbahnen 
(Gefahrgutverordnung Eisenbahn - GGVE) vom 22. Juli 1985 
(BGBl. I Seite 1560), geändert durch die 2. Eisenbahn-Gefahr
gutänderungsverordnung vom 21.12.1987 (BGBl. I, S.2862). 

·2. Antragsteller 

Dynamit Nabe 1 AG 
Postfach 13 63 
8510 Fürth/Bayern 
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3. Beschreibung der Bauart 

Kiste aus Naturholz mit Innenverpackungen (Schachteln aus Voll
pappel. 

4. Anforderungen an die Bauart 

Die Sauart muß den Baumustern entsprechen, die gemäß Unter
suchungsbericht Nr. 1799-15/59/1982 vom 22.10.1982 der Deutschen 
Beratungs- und Forschungsstelle für Versandverpackungen e. V., 
2050 Harnburg 80, einer Bauartprüfung vergleichbar mit den 
"Richtlinien für die Bauartprüfung und die Erteilung der Kenn
zeichrunq von Verpackunqen für die Beförderunq qefährlicher Gü
ter mit Seeschiffen - RM 001 -" vom 28. Juni 1985 (Bundesanzei
ger Nr. 157a vom 24. August 1985) unterzogen worden sind. 

5. Zulassung 

Die unter Nr. 3 beschriebene Bauart wird unter der Voraus
setzung, daß die Anforderungen nach Nummer 4 erfüllt werden, 
zugelassen. 

6. Fertigung von Verpackungen 

Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen serienmäßig 
gefertigt werden. Der Hersteller muß gewährleisten, daß bei den 
serienmäßig gefertigten Verpackungen die für die Bauart festge-
1 egten Anforderungen erfüllt sind. 

7. Kennzeichnung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten Verpak
kungen sind dauerhaft und gut sichtbar wie folgt zu kennzeich
nen: 

Q 4Cl/Y37/S/ ............... /D/BAM 2207 -*) 
Herstellungs-
datum gern. Nr. 6.2 e), RM 001) 

*)An dieser Stelle ist das Kennzeichen des jeweiligen 
Herstellers einzusetzen. 

SN für Fa. Georg Schrepfer, 8500 Nürnberg 30 

DVG für DVG-Deutsche Verpackungsmittel Gesellschaft m.b.H. 
8505 Röthenbach a. d. Pegnitz 

G.E.A. fur Ensslin GmbH & Co. KG, 7800 Aalen l. 

8. Auflagen über die Verwendung der Verpackungen 

8.1 Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten und 
entsprechend Nr. 7 gekennzeichneten Verpackungen dürfen fur ge
fährliche Güter verwendet werden, wenn für sie nach den Vor
schriften der GefahrgutVSee/GGVS/GGVE solche Verpackungen zu
lässig sind. 

8.2 Die Verpackungen dürfen für gefährliche Güter der Verpackungs
gruppe I I oder I I I verwendet werden. 

8.3 Die Bruttomasse darf 37 kg nicht überschreiten. 

8.4 

Die physikalischen Eigenschaften der Füllgüter müssen den Ei
genschaften der im Prüfbericht gemäß Nr. 4 genannten Prüffüll
gUter entsprechen. 

8. 5 Wird die zugelassene Verpackungsbauart als zusammengesetzte 
Verpackung - auch mit anderen als in diesem Zulassungsschein 
beschriebenen Innenverpackungen - verwendet, muß nachweisbar 
sichergestellt sein, daß die zusammengesetzte Verpackung mit 
den Innenverpackungen ebenso wirksam ist wie die zugelassene 
Verpackungsbauart. 

8.6 Die Überwachung der Fertigung von Verpackungen nach dieser 
Bauart muß nach den "Technischen Richtlinien für die Überwa
chung der Fertigung von Verpackungen zur Beförderung gefährli
cher Güter (TRV 001)" - Verkehrsblatt Heft 16, 1987, S. 562, 
durchgeführt werden. 

9. Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweisbar sicherstel
len, daß alle Auflagen über die Verwendung der Verpackungen dem
jenigen, der die Verpackungen für Gefahrgut erstmalig einsetzt/ 
befüllt, bekannt sind. 

10. Sonstiges 

10.1 Die Bauart entspricht den in den internationalen übereinkommen 
für den Straßenverkehr (ADR), Eisenbahnverkehr (RID) und See
verkehr (IMDG-Code) sowie den in den Empfehlungen der Vereinten 
Nationen (UN) festgelegten Prüfanforderungen für Verpackungen 
zur Beförderung gefährlicher Güter. 

10.2 Diese l. Neufassung ersetzt den Zulassungsschein Nr. D/03 
2207/4C1 vom 20.02.1984 der Dynamit Nobel AG, 5210 Troisdorf. 
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10.3 Diese Zulassung wird unter dem Vorbehalt des jederzeitigen 
Widerrufes erteilt. 

10.4 Diesem Zulassungsschein liegt eine Rechtsmittelbelehrung bei. 

10.5 Dieser Zulassungsschein wird zu gegebener Zeit im "Amts- und 
Mitteilungsblatt der Bundesanstalt für Materialforschung und 
-prüfung, Berl in" (I SSN 0340-7551) veröffentlicht. 

1000 Berlin 45, den 31.05.1989 
Unter den Eichen 87 

BUNDESANSTALT FüR MATERIALFORSCHUNG UND -PRüFUNG (BAM) 

Fachgruppe l. 5 
Gefahrgutumschließungen 

Im Auftrag 

Dipl.-Ing. H. W. Hübner 
Oberregierungsrat 

Laboratorium 1.54 
Verpackungen 

Im Auftrag 

.~c~L.l,~-. 

Dr. D. Hellhammer 

zu LAssüNcnssumcHEIN 
Nr. D/03 2075/3H1 

für die Bauart einer Verpackung zur Befdrderung 
gefährlicher Güter 

Aktenzeichen 1.5/43 071 

1. Rechtsgrundlagen 

1.1 § 5 der Verordnung über die Befdrderung gefährlicher Güter mit 
Seeschiffen (Gefahrgutverordnung See - GGVSee), vom 27. Juni 
1986, (BGBl. I S. 962). 

1.2 § 9 Abs.3 Nr. 5 der Verordnung über die innerstaatliche und 
grenzüberschreitende Befdrderung gefährlicher Güter auf Straßen 
( Gefahrgutverordnung Straße - GGVS), vom 22. Juli 1985, 
(BGBl. I S. 1550), geändert durch die l. Straßen-Gefahrgut
änderungsverordnung vom 21.12.1987 (SGBl. I, S. 2858). 

1.3 § 9 Abs. 3 der Verordnung über die innerstaatliche und grenz
überschreitende Beförderung gefährlicher Güter mit Eisenbahnen 
( Gefahrgutverordnung Ei senbahn - GGVE) vom 22. Juli 1985 
(BGBl. I Seite 1560), geändert durch die 2. Eisenbahn-Gefahr
gutänderungsverordnung vom 21.12.1987 (BGBl. I, S.2862). 

2. Antragstell er 

Sul o Ei senwerk 
Streuber u. Lohmann 
GmbH u. Co. KG 
Postfach 26 44 
4 900 He rford 

3. Beschreibung der Bauart 

Kanister aus Kunststoff mit nicht abnehmbarem Deckel. 
Nennvolumen: 60 Liter 

4. Anforderungen an die Bauart 

Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die gemäß Prüfbe
richt Nr. 89 007 Vgab 40, vom 28.02.1977, 1. Nachtrag vom 
30.11.1978, 2. Nachtrag vom 10.03.1980, 3. Nachtrag vom 
21.05.1981 und 4. Nachtrag vom 02.02.1989 der Deutschen Bundes
b ahn Versuchsanstalt Mi nden, Abt. fur Mechanik, 4950 Mi nden/W. 
einer Bauartprüfung vergleichbar mit bzw. nach den "Richtlinien 
für die Bauartprüfung und die Erteilung der Kennzeichnung von 
Verpackungen fur die Befdrderung gefährlicher Güter mit See
schiffen- RM 001 -" vom 28. Juni 1985 (Bundesanzeiger Nr. 157a 
vom 24. August 1985) unterzogen worden sind. 

5. Zulassung 

Die unter Nr. 3 beschriebene Bauart wird unter der Voraus
setzung, daß die Anforderungen nach Nummer 4 erfullt werden, 
zugelassen. 

6. Fertigung von Verpackungen 

Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen serienmäßig 
gefertigt werden. Der Hersteller muß gewährleisten, daß bei den 
serienmäßig gefertigten Verpackungen die für die Bauart festge-
1 egten Anforderungen erfull t sind. 



7. Kennzeichnung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten Verpak
kungen sind dauerhaft und gut sichtbar wie folgt zu kennzeich
nen: 

3H1/Yl.9/200/ ...•....... /D/BAM 2075 - SL 
Herstellungs-
datum gem. Nr. 6.2 e), RM 001) 

8. Auflagen über die Verwendung der Verpackungen 

8.1 Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten und 
entsprechend Nr. 7 gekennzeichneten Verpackungen dürfen fur ge
fährliche Güter verwendet werden, wenn für sie nach den Vor
schriften der GefahrgutVSee/GGVS/GGVE solche Verpackungen zu-
1 ässig sind. 

8.2 Die Verpackungen dürfen für gefährliche GUter der Verpackungs
gruppe !I oder!!! verwendet werden. 

8 . 3 Oie Dichte der Füllgüter darf 1,9 g/cm' (Verpackungsgruppe Il 
oder I!!) nicht überschreiten. 

Oie Oi chte und der Dampfdruck der den Prüffullgütern bezUg-
1 ich der chemi sehen Verträglichkeit zuzuordnenden Füll gUter 
darf die entsprechende, durch den Prüfbericht gemäß Nr . 4 
nachgewiesene Leistungs fäh i gkei t nicht Ub erschrei ten. 

Die Dichte der Füllgüter darf beim Nachweis der 
Verträglichkeit durch Zuordnung zum Prüffullgut 
- Essigsäureanhydrid 
- Chlorparaffinsulfochlorid 
- Imprappell (mit 400 g Natriumchlorid je Liter) 
- Natriumsulfidlösung (30%ig) 
- Wasser 

chemischen 

(rechnerisch 

1,08 
1,04 
1,28 
1, 20 
1,00 
1,84 

g cm-3 
g cm-3 
g cm- 3 
g cm-3 
g cm-3 
g cm-3) 

nicht überschreiten. 

8.4 Der Gesamtüberdruck (Dampfdruck des Füllgutes plus Partial
druck evtl. vorhandener Gase vermindert um 100 kPa) bei 55 "C 
darf 133 kPa nicht überschreiten. 

8.5 

8.6 Die Überwachung der Fertigung von Verpackungen nach dieser 
Bauart muß nach den "Technischen Richtlinien fur die Überwa
chung der Fertigung von Verpackungen zur Beförderung gefährli
cher GUter (TRV 001)" - Verkehrsblatt Heft 16, 1987, S. 562, 
durchgefUhrt werden. 

8.7 Die Werkstoffe dieser Verpackungsbauart dürfen durch die Füll
gUter nicht stärker geschädigt werden, als durch die folgenden 
PrüffUllgUter: Essigsäureanhydrid, Chlorparaffinsul fochlorid, 
Imprapell (mit 400 g Natriumchlorid je Liter), Natriumsulfid
lösung (30 %ig), Wasser 

Der Nachweis zur Feststellung der chemischen Verträglichkeit 
muß nach dem anerkannten Stand von Wissenschaft und Technik ge
führt werden können. 

9. Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweisbar sicherstel
len, daß alle Auflagen über die Verwendung der Verpackungen dem
jenigen, der die Verpackungen für Gefahrgut erstmalig einsetzt/ 
befullt, bekannt sind. 

10. Sonstiges 

10.1 Die Bauart entspricht den in den internationalen übereinkommen 
für den Straßenverkehr (ADR), Eisenbahnverkehr (RIO) und Seeverkehr 
(IMDG-Code) sowie den in den Empfehlungen der Vereinten Natio-
nen (UN) festgelegten Prüfanforderungen fur Verpackungen zur 
Beförderung gefährlicher GUter. 

10.2 Diese Neufassung ersetzt den Zulassungsschein-Nr. 0/03 1379/3H1 
vom 15.11.1982 sowie den Zulassungsschein-Nr. 0/03 2075/3H1 
vom 06.12.1983 der Fa. Sulo Eisenwerk, Streuber und Lohmann 
GmbH u. Co. KG, 4900 Herford 

10.3 Diese Zulassung wird unter dem Vorbehalt des jederzeitigen 
Widerrufs erteilt. 

10.4 Diesem Zulassungsschein liegt eine Rechtsmittelbelehrung bei. 

10.5 Dieser Zulassungsschein wird zu gegebener Zeit im "Amts- und 
Mitteilungsblatt der Bundesanstalt fur Materialforschung und 
-prüfung, Berlin" (ISSN 0340-7551) veröffentlicht. 

1000 Berlin 45, den 01.06.1989 
Unter den Eichen 87 

BUNDESANSTALT FüR MATERIALFORSCHUNG UND -PRüFUNG (BAM) 

Fachgruppe 1.5 
Gefahrgutumschließungen 

Im Auftrag 

~ 

La.boratorium 1.54 
Verpackungen 

rm Auwag // 

!l. {f_ </.L-e-. 
Dipl.-lng. H. W. HUbner 
Oberregierungsrat 

Dipl.-Ing.(FH) A. Roes le r 

Nr. D/03 2081/4Gl 
für die Bauart einer Verpackung zur Beforderung 

gefährlicher Güter 
Aktenzeichen 1.5/42 792 

1. Rechtsgrundlagen 

§ 5 der Verordnung über die Beförderung gefährlicher Güter mit 
Seeschiffen (Gefahrgutverordnung See- GGVSee), vom 27. Juni 
1936, (!lGBl I S. 962). 

1.2 § 9 Abs.3 Nr. 5 der Verordnung über die innerstaatliche und 
gr.enzüberschreitende Bef6rderung gefährlicher Güter auf Straßen 
(Gefahrgutverordnung Straße- GGVS), vom 22. Juli 1935, 
(BGBl. I S. 1550), geändert durch die l. Straße<>-Gefahrgut
änderungsverordnung vom 21.12.1987 (BGBl. I, S. 2853). 

1.3 § 9 Abs. 3 der Verordnung über die innerstaatliche und grenz
überschreitende Beforderung gefährlicher Güter mit Eisenbahnen 
(Gefahrgutverordnung Eisenbahn - GGVE) vom 22. Juli 1985 
(BGBl. I Seite 1560), geändert durch die 2. Eisenbah<>-Gefahr-
gutänderungsverordnung vom 21.12.1987 (BGBI. I, S.2862) . 

2. Antragsteller 

Come t Gmlil 
Postfach 10 02 67 
2850 Bremerhaven 1 

3. Be sehre ibung der Bauart 

Kiste aus zweiwelliger Wellpappe mit Innenverpackungen; 
(Säcke aus Kunststoffolie). 

4. Anforderungen an die Bauart 

Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die gemäß Prüfbe
richt Nr. 838/82 vom 16.12.1982 der Forschungsstelle des Ver-
bandesder \lellpappen-Industrie e.V., 6100 Darmstadt, einer 
Bauartprüfung vergleichbar mit den "Richtlinien für die Bauart
prüfung und 
die Erteilung der Kennzeichnung von Verpackungen für die Befor
derung gefährlicher Güter mit Seeschiffen- RM 001 -" vom 
28. Juni 1985 (Bundesanzeiger Nr. l57a vom 24. August 1985) 
unterzogen worden sind. 

5. Zulassung 

Die unter Nr. 3 beschriebene Bauart wird unter der Voraus
setzung, daß die Anforderungen nach Nummer 4 erfüllt werden, 
zugelassen. 

6. Fertigung von Verpackungen 

Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen serienmäßig 
gefertigt werden. Der Hersteller muß gewährleisten, daß bei den 
serienmäßig gefertigten Verpackungen die für die Bauart festge
legten Anforderungen erflillt sind. 

7. Kennzeichnung 

Die. nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten Verpak
kungen sind dauerhaft und gut sichtbar wie folgt zu kennzeich
nen: 

4G/Xl9/S/ •••••.•...•••• /D/BA11 2081 - Kawell 
Herstellungs-
datum gern. Nr. 6.2 e), RM 001) 

8. Auflagen über die Verwendung der Verpackungen 

8.1 Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten und 
entsprechend Nr. 7 gekennzeichneten Verpackungen dürfen für ge
fährliche Güter verwendet werden, wenn für sie nach den Vor
schriften der GefahrgutVSee/GGVS/GGVE solche Verpackungen zu
lässig sind. 

8.2 Die Verpackungen dürfen für gefährliche Güter der Verpackungs
gruppe I, 11 oder 11I verwendet werden. 
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8 . 3 Die Brutt omasse darf 19 kg nicht überschreiten. 

8 .4 

Die physikalischen Eigenschaften der Füllgüter müss~n den Ei
genscha fte n der im Prüfbericht gemäß Nr. 4 genannten Prüftüll
güte r entsprechen. 

8.5 Wird die zugelassene Verpackungsbauart als zusammengesetzte 
Verpackung - auch mit anderen als in diesem Zulassungsschein 
beschriebenen Innenverpackungen - verwendet, muß nachweisbar 
sichergestellt sein, daß die zusammengesetzte Verpackung mit 
den Innenverpackungen ebenso wirksam ist wie die zuge lassene 
Ve rpackungsbauart. 

8.6 Die Überwachung der Fertigung von Verpackungen nach dieser 
Bauart muß nach den "Technischen Richtlinien für die Überwa
chung der Fertigung von Verpackungen zur Befcirderung gefährli
cher Güte r (TRV 001)"- Verkehrsblatt Heft 16, 1987, S. 562 , 
durchgefüh rt werden. 

9. Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweisbar sicherstel
len, daß alle Auflagen über die Verwendung der Verpackungen dem
j enigen, der die Verpackungen für Gefahrgut erstmalig einsetzt/ 
befüllt, bekannt sind. 

I 0 . So nstiges 

10 . 1 Oie 3auar:: e nt sp r i c ht den in de n internationale~ Übereinkommen 
fü r den St raßenverkehr (ADR) , Eisen bahnve rkehr (R IO) und See
verkehr (H1DG- Co de) sowie den in den Empfehlungen der Vereinten 
Nationen (UN) festgelegten Prüfanforderungen für Ve rpackun ge n 
Z H Befci r de rung gefährlicher Güter. 

10.2 Diese Ne ufas s ung ersetzt den Zulassungsschein-Nr. D/03 2081/4Gl 
vom 06 .1 2.1 983 der Comet GmbH, 2850 Bremerhaven I. 

10.3 Diese Zulassung wi r d unter dem Vorbehalt des jede rzeitigen 
Widerrufs e rteilt. 

10 .4 Die sem Zulassungsschein liegt eine Rechtsmittelbelehrung bei. 

10.5 Dieser Zulassungsschein wird zu gegebener Zeit im "Amts- und 
Mi ttei lu ngsblat t der Bundesanstalt für ~a terialforschung und 
-prüfun g, Berlin" (ISSN 0340-7551) veröffentlicht. 

1000 Berlin 45, den 05.04.1989 
Unter den Eichen 87 

BUNDESANSTALT FÜR MATERIALFO RSCHUNG UND -PRÜFUNG ( BAM) 

Fachg ruppe 1.5 Laboratorium 1. 54 
Verpackungen Ge fah rgu tums chl ießungen 

Im Auftrag Im Auftrag 

Dipl. - Ing. H. II. Hübner 
Ober regierungsrat 

Di p:-~n~(ßl er 

Nr. D/03 2094/4Gl 
für die Bauart einer Verpackung zur Be fcirderung 

ge fähr 1 icher Güter 
Aktenzeichen 1.5/42 795 

1 . Re chtsgrundlagen 

§ 5 der Verordnung über die Beförderung gefährlicher Güter mit 
Seeschiffen (Gefahrgutverordnung See- GGVSee), vom 27. Juni 
1986, (BGB l I S. 962). 

1.2 § 2 Abs.3 Nr. 5 der Verordnung über die innerstaatliche und 
grenzüberschreitende Beförderung gefährlicher Güter auf Straßen 
(Gefahrgutverordnung Straße- GGVS), vom 22. Juli 1985, 
(BGBl. I S . 1550), geändert durch die I. Straßen-Gefahrgut
än derungsverordnung vom 21.12.1987 (BGBI. I, S. 2858). 

1 . 3 § 9 Abs . 3 der Verordnung über die innerstaatliche und grenz
ü berschreitende Beförderung gefährlicher Güter mit Eisenbahnen 
(G efahrgutverordnung Eisenbahn- GGVE) vom 22. Juli 1985 
( BGBl. I Seite 1560), geändert durch die 2. Eisenbahn-Gefahr
gutänderungsverordnung vom 21.12.!987 (BGBl. I, S.2862). 

2, ·Antragsteller 
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Co met Gmli! 
Postfach 10 02 67 
2850 Bremerhaven 1 

3. Beschreibung der Bauart 

Kiste aus zweiwel liger Wellpappe. 

4. Anforderungen an die Bauart 

Die Bauart mu ß den Baumustern entsprechen, die gemäß Prüfbe
richt Nr . 837/82 vom 16.12.1982 der Forschungsstelle des Ver
bandesder Wellpappen-lndustrie e .V ., 6100 Darmstadt , einer 
Bauartprüfung vergleichbar mit den "Richtlinien für die Bauart
prüfung und 
die Erteilung der Kennzeichnung von Verpackungen für die Befcir
derung gefährlicher Güter mit Seeschiffen - ~ 001 -" vom 
28. Juni 1985 (Bundesanzeiger Nr. 157a vom 24. August 1985) 
unterzogen worden sind. 

5. Zulassung 

Die unter Nr. 3 beschriebene Bauart wird unter der Voraus
setzung, daß die Anforderungen nach Nummer 4 erfüllt werden, 
zugelassen. 

6. Fertigung von Verpackungen 

Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackun&en serienmäßig 
gefertigt werden. Der Hersteller muß gewährleisten, daß bei den 
serienmäßig gefertigten Verpackungen die für die Bauart festge
legten Anforderungen erftillt sind. 

7. Kennzeichnung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten Verpak
kungen sind dauerhaft und gut sichtbar wie folgt zu kennzeich
nen: 

CI~ 4G/X22/S/ •.... ......... /0/BAM 2094 - Kawell 
Herstellungs-
datum gem. Nr. 6.2 e), RM 001) 

8. Auflagen über die Verwendung der Verpackungen 

8.1 Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten und 
entsprechend Nr. 7 gekennzeichneten Verpackungen dürfen für ge
fährliche Güter verwendet werden, wenn für sie nach den Vor- · 
schritten der GefahrgutVSee/GGVS/GGVE solche Verpackungen zu
lässig sind. 

8.2 Die Verpackungen dürfen für gefährliche Güter der Verpackungs
gruppe II oder III verwendet werden. 

8 .3 Die Bruttomasse darf 22 kg nicht überschreiten. 

8.4 

8. 5 

Die physikalischen Eigenschaften der Füllgüter müssen den Ei
genschaften der im Prüfbericht gemäß Nr. 4 genannten Prüftüll
güter entsprechen. 

8.6 Die Überwachung der Fertigung von Verpackungen nach dieser 
Bauart muß nach den "Technischen Richtlinien für die Überwa
chung der Fertigung von Verpackungen zur Befcirderung gefährli
cher Güter (TRV 001)"- Verkehrsblatt Heft 16, 1987, S. 562, 
durchgeführt werden. 

9. Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweisbar sicherstel
len, daß alle Auflagen über die Verwendung der Verpackungen dem
j enigen, der die Verpackungen für Gefahrgut erstmalig ein setzt/ 
befüllt, bekannt sind. 

10. Sonstiges 

10.1 Die Bauart entspricht den in den internationalen Übereinkommen 
für den Straßenverkehr (ADR), Eisenbahnverkehr (RID) und See
verkehr (IMDG-Code) sowie den in den Empfehlungen der Vereinten 
Nationen (UN) festgelegten Prüfanforderungen für Verpackungen 
zur Beforderung gefährlicher Güter. 

10.2 Diese Neufassung ersetzt den Zulassungsschein-Nr. D/03 2094/4G1 
vom 14.12.1983 der Comet GmbH , 2850 Bremerhaven l. 

10 .3 D~se Zulassung wird unter dem Vorbehalt des j ederzeitigen 
Widerrufs erteilt. 

10.4 Diesem Zulassungsschein liegt eine Rechtsmittelbelehrung bei. 

10.4 Dieser Zulassungsschein wird zu gegebener Zeit im "Amts- und 
Mitteilungsblatt der Bundesanstalt für Materialforschung und 
-prüfung, Berlin" ( ISSN 0340-7551) veröffentlicht. 

1000 Berlin 45, den 05.04.1989 
Unter den Eichen 87 

BUNDESANSTALT FÜR MATERIALFORSCHUNG UND·-PRÜFUNG (BAM) 



Fachgruppe 1.5 
Gefahrgutumschließungen 

Im Auftrag 

~ 
Oipl.-Ing. H. W. Hübner 
Oberregierungsrat 

Nr. 0/03 2153/4Cl 

Laboratorium 1.54 
Verpackungen 

für die Bauart einer Verpackung zur Ber<irderung 
gefährlicher Güter 

Aktenzeichen 1.5/42 979 

1. Rechtsgrundlagen 

1.1 § 5 der Verordnung über die Beförderung gefährlicher Güter mit 
Seeschiffen (Gefahrgutverordnung See- GGVSee), vom 27. Juni 
1986, (BGBl. I S. 962). 

1.2 § ~ Abs.3 Nr. 5 der Verordnung über die innerstaatliche und 
grenzüberschreitende Ber<irderung gefährlicher Güter auf Straßen 
(Gefahrgutverordnung Straße - GGVS), vom 22. Juli 1985, 
(BGBl. I S. 1550), geändert durch die 1. Straßen-Gefahrgut
änderungsverordnung vom 21.12.1987 (BGB1. I, S. 2858). 

1.3 § 9 Abs. 3 der Verordnung über die innerstaatliche und grenz
überschreitende Beförderung gefährlicher Güter mit Eisenbahnen 
(Gefahrgutverordnung Eisenbahn- GGVE) vom 22. Juli 1985 
(BGBl. I Seite 1560), geändert durch die 2. Eisenbahn-Gefahr
gutänderungsverordnung vom 21.12.1987 (BGBl. I, S.2862). 

2. Antrags toller 
Dynamit Nobel AG 
Postfach 12 60 
5 909 Burbach 

3. Beschreibung der Bauart 
Kiste aus Naturholz mit Innenverpackungen 
(Verpackungen (Schläuche) aus Kunststoffolie) 

4 . Anforderungen an die Bauart 
Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die gemäß Untersu
chungsbericht Nr. 01 vom 10.05.1983 der Hubert von Carnap GmbH 
u. Co., Balthasarstr. 79, 5000 Köln 1, einer Bauartprüfung ver
gleichbar mit den ""Richtlinien für die Bauartprüfung und die Er
teilung der Kennzeichnung von Verpackungen für die Berorderung 
gefährlicher Güter mit Seeschiffen- RM 001 -"" vom 28. Juni 1985 
(Bundesanzeiger Nr. 157a vom 24. August 1985) unterzogen worden 
sind. 

5. Zulassung 

Die unter Nr. 3 beschriebene Bauart wird unter der Voraus-
s etzung, daß die Anforderungen nach Nummer 4 erfüllt werden, 
zugelassen. 

6. Fertigung von Verpackungen 

Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen serienmäßig 
gefertigt werden. Der Hersteller muß gewährleisten, daß bei den 
serienmäßig gefertigten Verpackungen die für die Bauart festge
legten Anforderungen erfüllt sind. 

7. Kennzeichnung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten Verpak
kungen sind dauerhaft und gut sichtbar wie folgt zu kennzeich
nen: 

4Cl/Y30/S/ •.•...•.....•. /D/BAM 2153- *) 
Herstellungs-
datum gern. Nr. 6 . 2 e), RM 001) 

*) an dieser Stelle ist das Kennzeichen des jeweiligen Herstel
lers einzusetzen. 

F .H.L. 

G.E.A. 

für Fa. Fr itz He idt 
In den 1/e !den 5 
5 909 B urbach-Lü t zen 

für Gu stav Enßl in GmbH & Co KG 
Postfach 12 27 
7080 Aalen 1 

8. Auflagen über die Verwendung der Verpackungen 

8 . 1 Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten und 
entsprechend Nr. 7 gekennzeichneten Verpackungen dürfen tür ge-

fährliche Güter verwendet werden, wenn für sie nach den Vor
s chriften der Ge fahrgutVSe e/GGVS/GGVE solche Verpackungen zu
lässig sind. 

8.2 Die Verpackungen dürfen für gefährliche Güter der Verpackungs
gruppe II oder III verwendet werden. 

8.3 Die Bruttomasse darf 29 ,7 kg nicht überschreiten. 

Die physikalischen Eigenschaften der Füllgüter müssen den Ei
genschaften der im Prüfbericht gemäß Nr. 4 genannten Prüftüll
güter entsprechen. 

8 .4 01 e Verpackung muß wie in dem unter Nr. 4 genannten Un ters u
chungsbericht verschlossen werden. 

8.5 1/ird die zugelassene Verpackungsbauart als zusammengesetzte 
Verpackung- auch mit anderen als in diesem Zulassungsschein 
beschriebenen Innenverpackungen- verwendet, muß nachwe isbar 
s lebergestellt sein, daß die zusammengesetzte Verpackung mit 
den Innenverpackungen ebenso wirksam ist wie die zugelassene 
Verpackungsbauart. 

8. 6 01 e Überwachung der Fertigung von Verpackungen nach dieser 
Bauart muß nach den ""Technischen Richtlinien für die Überwa
chung der Fertigung von Verpackungen zur Beförderung gefährli
cher Güter (TRV 001)""- Verkehrsblatt Heft 16, 1987, S. 562, 
durchgeführt werden. 

9. Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweisbar sicherstel
len, daß alle Auflagen üb er die Verwendung der Verpackungen dem
jenigen, der die Verpackungen für Gefahrgut erstmalig einsetzt/ 
b efüllt, bekannt sind. 

10. Sonstiges 

10.1 Die Bauart entspricht den in den internationalen Übereinkommen 
für den Straßenverkehr (ADR), Eisenbahnverkehr (RIO) und See
verkehr (IMDG-Code) sowie den in den Empfehlungen der Vereinten 
Nationen (UN) festgelegten Prüfanforderungen für Ve r packungen 
zur Berorderung gefährlicher Güter. 

10.2 Diese Neufassung ersetzt den Zulassungsschein-nr. D/03 2153/4Cl 
vom 18.01.1984 der Dynamit No bel AG, 5909 Burbach-Würgendorf 

10.3 Diese Zulassung wird unter dem Vorbehalt des jederzeitigen 
Widerrufs erteilt . 

10. 4 Diesem Zulassungsschein liegt eine Rechtsmittelbelehrung bei. 

10.5 Dieser Zulassungsschein wird zu gegebener Zeit im ""Amts- und 
Mitteilungsblatt der Bundesanstalt für Materialforschung un d 
-prüfung, Berlin"" (ISSN 0340-7551) veröffentlicht. 

1000 Berlin 45, den 17.05.1989 
Unter den Ei eben 8 7 

BUNDESANSTALT FÜR MATERIALFORSCHUNG UNO -PRÜFUNG (BAM) 

Fachgruppe 1.5 
Gefahrgutumschließungen 

Laboratorium 1.54 
Verpackungen 

Im Auftrag 
ui '11 
ti' V{ 0 -LL?. 

Im Auftra~ 

Oipl.-lng. H. \1. Hübner 
Obe rregierungsrat 

Dipl.-Ing (FH) A. Roesler 

1. 

Nr. D/03 2084/1A2 
für die Bauart einer Verpackung zur Beförderung 

gefahrl i eher Güter 
Aktenzeichen 1.5/42 976 

Rechtsgrundlagen 

1.1 § 5 der Verordnung über die Beförderung gefährlicher Güter mit 
Seeschiffen (Gefahrgutverordnung See- GGVSee), vom 27. Juni 
1986, (BGBl. I S. 962). 

1.2 § 9 Abs.3 Nr. 5 der Verordnung über die innerstaatliche und 
g remzüb erschrei tende Beförderung ge fa:h rl i eher Güter auf Straßen 
( Gefahrgutverordnung Straße - GGVS), vom 22. Juli 1985, 
(BGBl. I S. 1550), geändert durch die 1. Straßen-Gefahrgut
änderungsverordnung vom 21.12 . 1987 (BGBl. I, S. 2858). 

1.3 § 9 Abs . 3 der Verordnung über die innerstaatli che und grenz
überschreitende Beförderung gefährlicher Güter mit Eisenbahnen 
(Gefahrgutverord nung Eisenbahn- GGVE) vom 22 . Juli 1985 
(BGBl. I Seite 1560), geändert durch die 2. Eisen bahn-Gefahr
gutänderungsverordnung vom 21.12.1987 (BGBl. . I, S.2862) . 
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2. Antragsteller 

Robert Thomas 
Metall- und Elektrowerke 
5908 Neunkirchen/Siegerland 

3. Beschreibu ng der Bauart 

Faß aus Stahl mit abnehmbarem Deckel. 

4. Anforderungen an die Bauart 

Oie Bauart muß den Baumustern entsprechen, die gemäß Prüfbe
r icht Nr. 99473 Vgab 51 vom 05.07.1983 der Deutschen Bundesbahn 
Versuchsanstalt Minden/W., Abt. für l~echanik, 4950 Minden, 
einer Bauartprüfung vergleichbar mit den "Richtlinien fur die 
Bauartprüfung und die Erteilung der Kennzeichnung von Verpackun
gen für die Beförderung gefährlicher Güter mit Seeschiffen 
- Rl~ 001 -" vom 28. Juni 1985 (Bundesanzeiger Nr. 157a vom 
24. August 1985) unterzogen worden sind. 

5. Zulassung 

Oie unter Nr. 3 beschriebene Bauart wird unter der Voraus
setzung, daß die Anforderungen nach Nummer 4 erfüllt ••erden, 
zugelassen. 

6. Fertigu ng von Verpackungen 

Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen serienmäßig 
gefertigt werden. Der Hersteller muß gewährleisten, daß bei den 
serienmäßig gefertigten Verpackungen die für die Bauart festge-
1 egten Anforderungen erfull t sind. 

7. Kennzeichnung 

Oie nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten Verpak
kungen sind dauerhaft und gut sich tbar wie folgt zu kennzeich
nerr: 

1A2/Xl74/S/ ............ ./0/BAM 2084 ROTHO 
Herstellungs-
datum gern. Nr. 6.2 e), RM 001) 

8. Auflagen über die Ver•endu ng der Verpackungen 

8.1 Oie nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten und 
entsprechend Nr. 7 gekennzeichneten Verpackungen dürfen fur ge
fährliche Güter ver.endet werden, wenn fur sie nach den Vor-
schriften der GefahrgutVSee/GGVS/GGVE solche Verpackungen zu-
1 ässig sind. 

8.2 Die Verpackungen dürfen für gefährliche Güter der Verpackungs
gruppe I, I I oder I I I ver.endet werden. 

1000 Berlin 45, den 19.05.1989 
Unter den Eichen 87 

BUNDESANSTALT FüR MATERIALFORSCHUNG UND -PRüFUNG (BAM) 

Fachgruppe 1.5 
Gefahrgutumschließungen 

Im Auf~L 

Dipl.-Ing. H. IL Hübner 
Oberregierungsrat 

Laboratorium 1.54 
Verpackungen 

Im Auftrag ~ 

~.w 
Dipl.-In;.-rFH) M.Keßler 

1. Neufassung 

ZULASSUNGSSCHEIN 
Nr. D/03 2196/4C1 

für die Bauart einer Verpackung zur Bef'örderung 
gefährlicher Güter 

Aktenzeichen 1.5/42 980 

1. Rechtsgrundlagen 

1.1 § 5 der Verordnung über die Bef'örderung gefährlicher Güter mit 
Seeschiffen (Ge fahrgutverordnung See - GGVSee), vom 27. Juni 
1986, (BGBl. I S. 962). 

1.2 § 9 Abs.3 Nr. 5 der Verordnung über die innerstaatliche und 
grenzüberschreitende Bef'örderung gefährlicher Güter auf Straßen 
(Gefahrgutverordnung Straße- GGVS), vom 22. Juli 1985, 
(BGBl. I S. 1550), geändert durch die 1. Straßeo-Gefahrgut
änderungsverordnung vom 21.12.1987 (BGBl. I, S. 2858). 

1.3 § 9 Abs. 3 der Verordnung über die innerstaatliche und grenz
überschreitende Beförderung gefährlicher Güter mit Eisenbahnen 
(Ge fahrgu tverordnung Ei senbahn - GGVE) vom 2 2. Juli 1985 
(BGBl. I Seite 1560), geändert durch die 2. Eisenbahn-Gefahr
gutänderungsverordnung vom 21.12.1987 (BGB1. I, S.2862). 

2. Antragsteller 

Dynamit Nobel AG 
Postfach 12 60 
5 909 Burbach 

3. Beschreibung der Bauart 

KJ ste aus Naturholz mit Innenverpackungen 
(Verpackungen (Schläuche) aus Kunststoffolie) 

8.3 Oie Sruttomasse darf 174 kg nicht überschreiten. 4 . Anforderungen an die Bauart 

Oie physikalischen Eigenschaften der Füllgüter müssen den Ei
genschaften der im Prüfbericht gemäß Nr. 4 genannten Prüffull
güter entsprechen. 

8.4 -

s.s -

8.6 Oie Dber.achung der Fertigung von Verpackungen nach dieser 
Bauart muß nach den "Technischen Richtlinien fur die über.a- 5 . 
chung der Fertigung von Verpackungen zur Beförderung gefährli-
cher Güter (TRV 001)"- Verkehrsblatt Heft 16, 1987, S. 562, 
durchgefuhrt werden. 

9. Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweisbar sicherstel-
len, daß alle Auflagen über die Ver.endung der Verpackungen dem- 6. 
jenigen, der die Verpackungen für Gefahrgut erstmalig einsetzt/ 
beflillt, bekannt sind. 

10. Sonstiges 

10.1 Oie Bauart entspricht den in den internationalen übereinkommen 
für den Straßenverkehr (AOR), Eisenbahnverkehr (RIO) und Seeverkehr 7 . 
(IMDG-Code) sowie den in den Empfehlungen der Vereinten Natio-
nen (UN) festgelegten Prüfanforderungen flir Verpackungen zur 
Beförderung gefiihrl i eher Güter. 

10.2 Diese Neufassung ersetzt den Zulassungsschein-Nr. D/03 2084/1A2 
vom 12.12.1983 der Firma Robert Thomas, Metall- und Elektrowerke, 
5908 Neunkirchen/Siegerland. 

Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die gemäß Untersu
suchungsbericht Nr. 1814-2/59/1982 vom 9.11.1982 der Beratungs
und Forschungsstelle für Versandverpackungen e.V., 2000 Hamburg 
einer Bauartprüfung vergleichbar mit den "Richtlinien f'ür die 
Bauartprüfung und die Erteilung der Kennzeichnung von Verpackun
gen für die Bef'örderung gefährlicher Güter mit Seeschiffen 
- RM 001 _ .. vom 28. Juni 1985 (Bundesanzeiger Nr. 157a vom 
24. August 1985) unterzogen worden sind. 

Zulassung 

Die unter Nr. 3 beschriebene Bauart wird unter der Voraus
setzung, daß die Anforderungen nach Nummer 4 erfüllt werden, 
zugelassen. 

Fertigung von Verpackungen 

Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen serienmäßig 
gefertigt werden. Der Hersteller muß gewährleisten, daß bei den 
serienmäßig gefertigten Verpackungen die für die Bauart festge-
1 egten Anforderungen erfüllt sind. 

Kennzeichnung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten Verpak
kungen sind dauerhaft und gut sichtbar wie folgt zu kennzeich
nen: 

4C1/Y30/S/ ••••.•..•.•••. /D/BAM 2196 - *) 
Herstellungs-
datum gem. Nr. 6.2 e) •M 001) 

10.3 Diese Zulassung wird unter dem Vorbehalt des jederzeitigen 
W tderru f s erte i 1 t. 

10.4 Diesem Zulassungsschein liegt eine Rechtsmittelbelehrung bei. 

10.5 Dieser Zulassungsschein wird zu gegebener Zeit im "Amts- und 
Mitteilungsblatt der Bundesanstalt für Materialforschung und 
-prüfung, Berlin" (ISSN 0340-7551) veröffentlicht. 

*) an dieser Stelle ist das Kennzeichen des jeweiligen Herstellers 
einzusetzen. 

F.H.L. 
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für Fa. Fritz Heidt 
In den Weiden 5 
5909 Burbach-Lützen 



G.E.A. für Gustav Enßl in GmbH & Co KG 
Postfach 1227 
7 080 Aalen 1 

8. Auflagen über die Verwendung der Verpackungen 

8.1 Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten und 
entsprechend Nr. 7 gekennzeichneten Verpackungen dürfen f"tir ge
fährliche Güter verwendet werden, wenn für sie nach den Vor
schriften der GefahrgutVSee/GGVS/GGVE solche Verpackungen zu
lässig sind. 

8.2 Die Verpackungen dürfen für ge:fährliche Güter der Verpackunga
g ruppe II oder Ill verwendet werden. 

8 . 3 Die Bruttomasse darf 30 kg nicht überschreiten. 

8.4 

Die physikalischen Eigenschaften der Füllgüter müssen den Ei
genschaften der im Prüfbericht gemäß Nr. 4 genannten Prüftüll
güter entsprechen. 

8.5 Wird die zugelassene Verpackungsbauart als zusammengesetzte 
Verpackung- auch mit anderen als in diesem Zulassungsschein 
beschriebenen Innenverpackungen - verwendet , muß nachweisbar 
sichergestellt sein, daß die zusammengesetzte Verpackung mit 
den Innenverpackungen ebenso wirksam ist wie die zugelassene 
Ve rpackungsbauart. 

8. 6 Die Überwachung der Fertigung von Verpackungen nach dieser 
Bauart muß nach den ''Technischen Richtlinien für die Überwa
chung der Fertigung von Verpackungen zur Be:forderung gefährli
cher Güter (TRV 001)"- Verkehrsblatt Heft 16, 1987, S. 562, 
durchgeführt werden. 

8.7 Die Verpackung muß wie in dem unter Nr . 4 genannten Untersu
chungsbericht verschlossen werden. 

9 . Der in Nr . 2 genannte Antragsteller muß nachweisbar sicherstel
len, daß alle Auflagen über die Verwendung der Verpackungen dem
j enigen, der die Verpackungen für Gefahrgut erstmalig einsetzt/ 
b efüllt, bekannt sind. 

10. Sonstiges 

10. 1 Di e Ba uart entspricht den in den internationalen Übereinkommen 
für den St raBenverkehr (ADR), Ei senbahnverkehr ( RID) und Seeverk 
(IMDG-Code) sowie den in den Empfehlungen der Vereinten Natio
nen (U N) festgelegten Prüfanforderungen für Verpackungen zur 
Be forderung gefährlicher Güter. 

10.2 Diese Neufassung ersetzt den Zulassungsschein-Nr. D/03 2196/4C1 
vom 8.2.1984 der Dynamit Nobel AG, 5210 Troisdorf. 

10 . 3 Diese Zulassung wird unter dem Vorbehalt des jederzeitigen 
Widerrufs erteilt . 

10 . 4 Diesem Zulassungsschein liegt eine Rechtsmittelbelehrung bei . 

10 . 5 Dieser Zulassungsschein wird zu gegebener Zeit im "Amts- und 
Mitteilungsblatt der Bundesanstalt für Materialforschung und 
-prüfung, Berlin" (ISSN 0340-7551) veröffentlicht . 

1000 Berlin 45, den 12.04.1989 
Unter den Eichen 87 

BUNDESANSTALT FÜR MATERIALFORSCHUNG UND -PRÜFUNG (BAM) 

Fachgruppe 1.5 
Gefahrgutumschließungen 

Laboratorium 1.54 
Verpackungen 

1. Neufassung 

ZULASSUNGSSCHEIN 
Nr. D/03 2197/4Cl 

für die Bauart einer Verpackung zur Be:forderung 
gefährlicher Güter 

Aktenzeichen 1. 5/42 981 

1 . Rechtsgrundlagen 

1.1 § 5 der Verordnung über die Be:forderung gefährlicher Güter mit 
Seeschiffen (Gefahrgutverordnung See - GGVSee), v om 27. J un i 
1986, (BGBl. I S. 962). 

1.2 § 9. Abs.3 Nr . 5 der Verordnung über die innerstaatliche und 
grenzüberschreitende Be for derung gefährlicher Güter auf Straßen 
( Gefahrgutverordnung Straße - GGVS), vom 22 . Juli 1985, 
(BGBl. I S . 1550), geändert durch die 1. Straßen-Ge f ahrgut
änderungsverordnung vom 21.12.1987 (BGB1. I, S . 2858 ) . 

1.3 § 9 Abs . 3 der Verordnung über die innerstaatliche und grenz
überschreitende Beforderung gefährlicher Güter mit Ei s enbahnen 
(Gefahrgutverordnung Eisenbahn- GGVE) vom 22. Juli 19 85 
( BGBl. I Seite 1560), geändert durch die 2. Eisenbahn-Gefahr
gutänderungsverordnung vom 21.12.1987 (BGBl. I, S.2862 ) . 

2. Antrags tel! er 
Dynamit No be1 AG 
Postfach 12 60 
5 909 Burbach 

3 . Beschreibung der Bauart 
Kiste aus Naturholz mit Innenverpackungen 
(Schachteln aus Vo 11pappe) 

4 . Anforderungen an die Bauart 
Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die gemäß Untersu
chungsbericht Nr. 1814-3/59/1982 vom 09.11.1982 der Beratungs-
n nd Forschungsstelle für Versandverpackungen e. V. , 2 000 Harnbu rg 
einer Bauartprüfung vergleichbar mit den "Richtlinien für die 
Bauartprüfung und die Erteilung der Kennzeichnung von Verpackun
gen für die Be:forderung gefährlicher Güter mit Seeschiffen 
- RM 001 -" vom 28. Juni 1985 (Bundesanzeiger Nr. 157a vom 
24. August 1985) unterzogen worden sin~ 

5 . Zulassung 

Die unter Nr. 3 beschriebene Bauart wird unter der Voraus-
s etzung, daß die Anforderungen nach Nummer 4 e rfül1 t werden, 
zugelassen. 

6 . Fertigung von Verpackungen 

Na eh der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen serienmäßig 
gefertigt werden. DerHersteller muß gewährleisten, daß be i den 
serienmäßig gefertigten Verpackungen die für die Bauart festge-
1 egten Anforderungen erfüllt sind. 

7. Kennzeichnung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten Verpak
kungen sind dauerhaft und gut sichtbar wie folgt zu kennzeich
nen: 

4C1/Y31/S/ ............. ./D/BAM 2197 - *) 
Herstellungs-
datum gem. Nr. 6.2 e), RM 001) 

*) an dieser Stelle ist das Kennzeichen des jeweiligen Herstel
lers einzusetzen. 

F .H.L. 

G . E.A. 

:ftir Fa. Fritz Heidt 
In den lle !den 5 
5 909 Burbach-Lü t zen 

für Gu stav Enßl in GmbH Co KG 
Postfach 12 27 
7080 Aalen 1 

Im Au~ Im Auftrag ,J /~/ 

lJ, lr-. vkc ~ 8 . Auflagen über die Verwendung der Verpackungen 

Dipl.-Ing. H. W. Hübner 
Oberregierungsrat 

Dipl.-Ing. (FH) A. Roesler 
8

•
1 Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten und 

entsprechend Nr. 7 gekennzeichneten Verpackungen dürfen für ge
fährliche Güter verwendet werden, wenn für sie nach den Vor-
s chriften der Ge fahrgutVSe e/GGVS/GGVE solche Verpackungen zu
lässig sind. 

8.2 Die Verpackungen dürfen für gefährliche Güter der Verpackungs
gruppe Il oder Ill verwendet werden. 

8. 3 Die Bruttomasse darf 31 kg nicht überschreiten. 

Die physikalischen Eigenschaften der Füllgüter müssen den Ei
genschaften der im Prüfbericht gemäß Nr. 4 genannten Prüf füll
güter entsprechen. 

493 



8.4 Die Verpackung muß wie in dem unter Nr. 4 genannten Untersu
c hungsbericht verschlossen werden. 

8.5 Wird die zugelassene Verpackungsbauart als zusammengesetzte 
Verpackung- auch mit anderen als in diesem Zulassungsschein 
b e schriebenen Innenverpackungen- verwendet, muß nachweisbar 
s ichergestellt sein, daß die zusammengesetzte Verpackung mit 
d en I nnenverpackungen ebenso wirksam ist wie die zugelassene 
Ve rpackungsbauart. 

8 .6 Di e Überwachung der Fertigung von Verpackungen nach dieser 
Bauart muß nach den .. Technischen Richtlinien für die Überwa
c hung der Fertigung von Verpackungen zur Beförderung gefährli
cher Güter (TRV 001) .. - Verkehrsblatt Heft 16, 1987, S . 562, 
durchgeführt werden. 

9 . Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweisbar sicherstel
len, daß alle Auflagen über die Verwendung der Verpackungen dem
j e nigen, der die Verpackungen für Gefahrgut erstmalig einsetzt/ 
b e füllt, bekannt sind. 

10. So n s tiges 

10. 1 Die Bauart entspricht den in den internationalen Übereinkommen 
für den Straßenverkehr (ADR), Eisenbahnverkehr (RIO) und See
v erkehr (IMDG-Code) sowie den in den Empfehlungen der Vereinten 
Na tionen (UN) festgelegten Prüfanforderungen für Verpackungen 
z ur Beforderung gefährlicher Güter. 

10. 2 Die s e Neufassung ersetzt den Zulassungssche i o-nr. D/03 2197/4Cl 
vom 0 8 . 0 2.1984 der Dynamit Nobel AG, 5210 Troisdorf 

10.3 Di ese Zulassung wird unter dem Vorbehalt des jederzeitigen 
Wi derrufs erteilt. 

10. 4 Diesem Zulassungsschein liegt eine Rechtsmittelbelehrung bei . 

10 .5 Dieser Zulassungsschein wird zu gegebener Zeit im ''Amts- und 
Mitteilungsblatt der Bundesanstalt für Materialforschung und 
- p rüfung, Berlin .. (ISSN 0340-7551) veröffentlicht. 

1000 Berlin 45, den 17.05.1989 
Unter den Ei eben 8 7 

BUNDESANSTALT FÜR MATERIALFORSCHUNG UND -PRÜFUNG (BAM) 

Fachg ruppe 1.5 Laboratorium 1.54 
Verpackungen Ge fa hrgu tumschl ießungen 

Im A u ft~ Im Aufnag 

/l / oo/-
Dipl.-Ing (FH) A. Roesler Di pl. -Ing. H. W. Hübner 

Obe r reg i e rungsrat 

1. Neufassung 

ZULASSUNGSSCHEIN 
Nr. D/03 2223/4Cl 

für die Bauart einer Verpackung zur Beförderung 
gefährlicher Güter 

Aktenzeichen 1.5/42 982 

1 . Re chtsgrundlagen 

1. 1 § 5 der Verordnung über die Beförderung gefährlicher Güter mit 
See s chiffen (Gefahrgutverordnung See - GGVSee), vom 27. Juni 
1986, (BGBl. I S. 962). 

1.2 § '1' Abs.3 Nr. 5 der Verordnung über die innerstaatliche und 
g renzüberschreitende Beförderung gefährlicher Güter auf Straßen 
(Gefahrgutverordnung Straße- GGVS), vom 22. Juli 1985, 
( BGBl. I S. 1550), geändert durch die I. Straßen-Gefahrgut
ä nd e rungsverordnung vom 21.12.1987 (BGBl. I, S. 2858). 

1 .3 § 9 Abs. 3 der Verordnung über die innerstaatliche und grenz
üb erschreitende Beförderung gefährlicher Güter mit Eisenbahnen 
(Gefahrgutverordnung Eisenbahn- GGVE) vom 22 . Juli 1985 
(BGBl. I Seite 1560), geändert durch die 2. Eisenbahn-Gefahr
gutä nderungsverordnung vom 21.12.1987 (BGBl. I, S . 2862) . 

2. Antragsteller 

Dynamit Nobel AG 
Po st f ach 12 60 
5 909 Burbach 

3. Be s c hreibung der Bauart 
Ki st e aus Naturholz mit Innenverpackungen 
( Do sen (Rohre) aus Kunststoff) 

4. Anforderungen an die Bauart 
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Die Ba uart muß den Baumustern entsprechen, die gemäß Untersu
c hungsberich t Nr . 1814-1/59/1982 vom 09.11.1982 der Beratungs-

und Forschungsstelle für Versandverpack ungen e.V., 2000 Hamburg 
e i ner Bauartprü f ung vergleichbar mit den .. Richtlinien für die 
Bauartprüfung und die Erteilung der Kennzeichnung von Verpa ckun
gen für dieBeforderunggefährlicher Güter mit Seeschiffen 
- RM 0 0 1 _ .. vom 28. Juni 1985 (Bundesanzeiger Nr . 157a vom 
24. August 1985) unterzogen worden sind. 

5. Zulassung 

Die unter Nr . 3 beschriebene Bauart wird unter der Voraus
setzung, daß die Anforderungen nach Nummer 4 erfüllt werden, 
zugelassen. 

6. Fertigung von Verpackungen 

Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen serienmäßig 
gefertigt werden. Der Hersteller muß gewährleisten, daß bei den 
serienmäßig gefertigten Verpackungen die für die Bauart festge
legten Anforderungen erfüllt sind. 

7. Kennzeichnung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefert i gten Verpak
kungen sind dauerhaft und gut sichtbar wie f o lgt zu kennzeich
nen : 

4C1 / Y30/S/ ......... .. ... /0/BAM 2223 - * ) 
Herstellungs-
datum gem. Nr. 6 . 2 e ) , RM 001) 

*) an dieser Stelle ist das Kennzeichen des jeweiligen Herstel
lers einzusetzen. 

F . H. L. 

G.E . A. 

für Fa. Fritz Heidt 
In den We !den 5 
5909 Burbach-Lützen 

für Gu stav Enßl in GmbH & Co KG 
Postfach 12 27 
7080 Aalen 1 

8. Auflagen über die Verwendung der Verpackungen 

8. 1 Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten un d 
entsprechend Nr. 7 gekennzeichneten Verpackungen dürfen für ge
fährliche Güter verwendet werden, wenn für sie nach den Vor
schriften der GefahrgutVSee/GGVS/GGVE solche Verpackungen zu
lässig sind. 

8 . 2 Die Verpackungen dürfen für gefährliche Güter der Verpackungs
gruppe II oder III verwendet werden. 

8.3 Die Bruttomasse darf 30 kg nicht überschreiten. 

Die physikalischen Eigenschaften der Füllgüter müssen den Ei 
genschaften der im Prüfbericht gemäß Nr. 4 genannten Prüf füll
güter entsprechen. 

8.4 Die Verpackung muß wie in dem unter Nr. 4 genannten Untersu
chungsbericht verschlossen werden. 

8.5 Wird die zugelassene Verpackungsbauart als zusammengesetzte 
Verpackung- auch mit anderen als in diesem Zulassungsschein 
beschriebenen Innenverpackungen - verwendet, muß nachweisbar 
sichergestellt sein, daß die zusammengesetzte Verpackung mit 
den Innenverpackungen ebenso wirksam ist wie die zugelassene 
Ve rpackungsbauart . 

8.6 Die Überwachung der Fertigung von Verpackungen nach dieser 
Bauart muß nach den "Technischen Richtlinien Itir die Überwa
chung der Fertigung von Verpackungen zur Beförderung gefährli
cher Güter (TRV 001) .. - Verkehrsblatt Heft 16, 1987, S. 562, 
durchgef'tihrt werden. 

9. Oe r in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweisbar sicherstel
len, daß alle Auflagen über die Verwendung der Verpackungen dem
jenigen, der die Verpackungen für Gefahrgut erstmalig einsetzt/ 
befüllt, bekannt sind. 

10. Sonstiges 

10 . 1 Dfe Bauart entspricht den in den internationalen Übereinkommen 
für den Straßenverkehr (ADR), Eisenbahnverkehr (RID) und See
verkehr (IMDG-Code) sowie den in den Empfehlungen der Vereinten 
Nationen (UN) festgelegten Prüfanforderungen für Verpackungen 
zur Be forderung gefährlicher Güter. 

10. 2 Diese Neufassung ersetzt den Zulassungsschein-Nr. D/ 03 2223/4C1 
vom 24.02.1984 der Dynamit Nobel AG, 5210 Troisdorf 

10. 3 Diese Zulassung wird unter dem Vorbehalt des jederzeitigen 
Widerrufs erteilt. 

10.4 Diesem Zulassungsschein liegt eine Rechtsmittelbelehrung bei. 



10.5 Dieser Zulassungsschein wird zu gegebener Zeit im ""Amts- und 
Mitteilungsblatt der Bundesanstalt für Materialforschung und 
-prüfung, Berlin"" (ISSN 0340-7551) veröffentlicht. 

1000 Berlin 45, den 17.05.1989 
Unter den Eichen 87 

BUNDESANSTALT FÜR MATERIALFORSCHUNG UND -PRÜFUNG (BAM) 

Fachgruppe 1.5 
Gefahrgutums chlleßungen 

Im Auftrag 

~H""b Dlpl.-Ing. H. W. u ner 
Oberregierungsrat 

Laboratorium 1.54 
Verpackungen 

z ULASSd~~tGSSCHEIN 
Nr. D/03 2325/4Al 

für die Bauart einer Verpackung zur Berörderung 
gefährlicher Güter 

Aktenzeichen 1.5/42 793 

1. Rechtsgrundlagen 

§ 5 der Verordnung über die Beförderung gefährlicher Güter mit 
Seeschiffen (Gefahrgutverordnung See- GGVSee), vom 27. Juni 
1986, (BGBl I S. 962). 

1.2 § 2 Abs.3 Nr. 5 der Verordnung Ober die innerstaatliche und 
grenzüberschreitende Berörderung gefährlicher Güter auf Straßen 
( Gefahrgutverordnung Straße - GGVS), vom 22. Juli 1985, 
(BGBl. I S. 1550), geändert durch die l. Straßen-Gefahrgut
änderungsverordnung vom 21.12.1987 (BGBl. I, S. 2858). 

1.3 § 9 Abs. 3 der Verordnung Ober die innerstaatliche und grenz
überschreitende Berörderung gefährlicher GUter mit Eisenbahnen 
(Gefahrgutverordnung Elsenbahn- GGVE) vom 22. Juli 1985 
(BGBl. I Seite 1560), geändert durch die 2. Eisenbahn-Gefahr
gutänderungsverordnung vom 21.12.1987 (BGBl. I, 5.2862). 

2. Antragsteller 

Comet GmbH 
Postfach 10 02 67 
2 850 Bremerhaven 1 

3. Beschreibung der Bauart 

Kiste aus Stahlblech; 
Bruttomasse: 28 kg. 

4. Anforderungen an die Bauart 

Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die gemäß Prüfbe
richt Nr. 99 861 Vgab 60 vom 21.11.1983 der Deutschen Bundes
bahn, Versuchsanstalt Minden/W., Abt. für Mechanik 4950, /Iinden, 
einer Bauartprüfung vergleichbar mit den ""Richtlinien flir die 
Bauartprüfung 

und die Erteilung der Kennzeichnung von Verpackungen für die 
Berörderung gefährlicher Güter ml t Seeschiffen - RH 001 _ .. vom 
28. Juni 1985 (Bundesanzeiger Nr. 157a vom 24. August 1985) 
unterzogen worden sind. 

5. Zulassung 

Oie unter Nr. 3 beschriebene Bauart wird unter der Voraus-
s etzung, daß die Anforderungen nach Nummer 4 erfüllt werden, 
zugelassen. 

6. Fertigung von Verpackungen 

Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen serienmäßig 
gefertigt werden. Der· Hersteller muß gewährleisten, daß bei den 
serienmäßig gefertigten Verpackungen die flir die Bauart festge
legten Anforderungen erfüllt sind. 

7. Kennzelchnuqg 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten Verpak
kuqgen sind dauerhaft und gut sichtbar wie folgt zu kennzeich
nen: 

fu \ 4Al /Y28/S/ •••.••••••••.. /0/BA.'1 2325 - Kassl 
~/ Herstellungs-

datum gem. Nr. 6.2 e), R/1 001) 

8. Auflagen über die Verwendung der Verpackungen 

8.1 Oie nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten und 
entsprechend Nr. 7 gekennzel.chneten Verpackungen dlirfen flir ge-

fährliC:he Güter verwendet werden, wenn für sie nach den Vor
schriften der GefahrgutVSee/GGVS/GGVE solche Verpackungen zu
lässig sind. 

8.2 Die Verpackungen dlirfen für gefährliche GUter der Verpackungs
gruppe II oder III verwendet werden. 

8.3 Die Bruttomasse darf 28 kg nicht überschreiten. 

Die physikalischen Eigenschaften der Flillgliter mlissen den Ei
genschaften der lm Prüfbericht gemäß Nr. 4 genannten PrOftüll
güter entsprechen. 

8.4 

8.5 

8.6 Die Überwachung der Fertigung von Verpackungen nach dieser 
Bauart wß nach den ""Technischen Richtlinien für die Überwa
chung der Fertigung von Verpackungen zur Berörderung gefährli
cher Güter (TRV 001)""- Verkehrsblatt Heft 16, 1987, S. 562, 
durchgeführt werden. 

9. Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweisbar sicherstel
len, daß alle Auflagen über die Verwendung der Verpackungen dem
jenigen, der die Verpackungen für Gefahrgut erstmalig einsetzt/ 
befüllt, bekannt sind. 

10. Sonstiges 

10.1 Oie Bauart entspricht den in den internationalen Übereinkommen 
für den Straßenverkehr (ADR), Elsenbahnverkehr (RIO) und See
verkehr (I/lOG-Code) sowie den in den Empfehlungen der Vereinten 
Nationen (UN) festgelegten Prüfanforderungen für Verpackungen 
zur Beförderung gefährlicher Güter. 

10.2 Diese Neufassung ersetzt den Zulassungsschein-Nr. 0/03 2325/4A1 
vom 12.07.1984 der Comet GmbH, 2850 Bremerhaven l. 

10.3 Dfese Zulassung wird unter dem Vorbehalt des jederzeitigen 
Widerrufs erteilt. 

10.4 Diesem Zulassungsschein liegt eine Rechtsmittelbelehrung bei. 

10.5 Dieser Zulassungsschein wird zu gegebener Zeit im '"Amts- und 
Mitteilungsblatt der Bundesanstalt für Materialforschung und 
-prüfung, Berlin"" (ISSN 0340-7551) veröffentlicht. 

1000 Berlin 45, den 05.04.1989 
Unter den Elchen 87 

BUNDESANSTALT FÜR MATERIALFORSCHUNG UND -PRÜFUNG (BAM) 

Fachgruppe 1.5 
Gefahrgutumschließungen 

Laboratorium 1.54 
Verpackungen 

Im Auftrag 

Dipl.-Ing. H. W. Hübner 
Oberregierungsrat 

Im Auftrag 

~- l.l~// 
Dipl.-Ing. (liJI) M. Keßler 

zu LAssdi'tcsscH EIN 
Nr. D/03 2472/4Gl 

flir die Bauart einer Verpackung zur Beförderung 
gefährlicher Güter 

Aktenzeichen 1.5/42 791-1 

1. Rechtsgrundlagen 

§ 5 der Verordnung über die Beförderung gefährlicher Güter mit 
Seeschiffen (Gefahrgutverordnung See- GGVSee), vom 27. Juni 
1986, (BGBl I S. 962). 

1.2 § 9 Abs.3 Nr. 5 der Verordnung über die innerstaatliche und 
gr;;nzliberschreitende Berörderung gefährlicher GUter auf Straßen 
(Gefahrgutverordnung Straße- GGVS), vom 22. Juli 1985, 
(BGBl. I S. 1550), geändert durch die l. Straßen-Gefahrgut
änderungsverordnung vom 21.12.1987 (BGB1. I, S. 2858). 

1.3 § 9 Abs. 3 der Verordnung über die innerstaatliche und grenz
überschreitende Berörderung gefährlicher Güter mit Eisenbahnen 
(Gefahrgutverordnung Elsenbahn- GGVE) vom 22. Juli 1985 
(BGBl. I Seite 1560), geändert durch die 2. Eisenbahn-Gefahr
gutänderungsverordnung vom 21.12.1987 (BGBl. I, S.2862). 
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2. Antragstelle>: 

Comet Gmt:H 
Postfach 10 02 67 
2850 Bremerhaven 1 

3. Beschreibung der Bauart 

Kiste aus zweiwelliger Wellpappe mit Innenverpackungen; 
(Kisten aus Vollpappe oder Säcke aus Kunststoffolie). 

4. Anforderungen an die Bauart 

Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die gemäß Prüfbe
richt Nr . t;30/83 vom 05.10.1933 der Forschungsstelle des Ver
bandesder Wellpappen-Industrie e.V., 6100 Darmstadt, einer 
Bauartprüfung ve rgleichbar mit den ""Richtlinien für die Bauart
prüfung und 
die Erteilung der Kennzeichnung von Verpackungen für die Beför
derung gefährlicher Güter mit Seeschiffen - RM 001 _ .. vom 
28. Juni 1985 (Bundesanzeiger Nr. l57a vom 24. August 1985) 
unterzogen worden sind. 

5. Zulassung 

Die unter Nr. 3 beschriebene Bauart wird unter der Voraus
setzung, daß die Anforderungen nach Nummer 4 erfüllt werden, 
zugelassen. 

6. Fertigung von Verpackungen 

Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen serienmäßig 
gefertigt werden. Der He rsteller muß gewährleisten, daß bei den 
serienmäßig gefertigten Ve rpackun gen die für die Bauart festge
legten Anfo rderungen erfüllt sind. 

7. Ken nzeichnung 

Di~ nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten Verpak
kungen sind dauerhaft und gut sichtbar wie folgt zu kennzeich
nen: 

4G/Y31/S/ .............. /D/BAM 2472- Kawell 
Herstellungs-
datum gern. Nr. 6.2 e), RM 001) 

8. Auflagen übe r die Verwendung der Verpackungen 

8.1 Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten und 
entsprechend Nr. 7 gekennzeichneten Verpackungen dürfen für ge
fährliche Güter verwendet werden, wenn für sie nach den Vo r
schriften der GefahrgutVSee/GGVS/GGVE solche Verpackungen zu-
1 äs s ig sind. 

8.2 Die Verpackungen dürfen für gefährliche Güter der Verpackungs
gruppe II oder III verwendet werden. 

8.3 Die Bruttomasse darf 31 kg nicht überschreiten. 

8.4 

Die physikalischen Eigenschaften der Füllgüter müssen den Ei
genschaften der im Prüfbericht gemäß Nr. 4 genannten Prüftüll
güter entsprechen. 

8.5 Wird die zugelassene Verpackungsbauart als zusammengesetzte 
Verpackung- auch mit anderen als in diesem Zulassungsschein 
beschriebenen Innenverpackungen - verwendet, muß nachweisbar 
sichergestellt sein, daß die zusammengesetzte Verpackung mit 
den Innenverpackungen ebenso wirksam . ist wie die zugelassene 
Ve rpackungsbauart. 

8.6 Die Überwachung der Fertigung von Verpackungen nach dieser 
Bauart muß nach den ""Technischen Richtlinien für die Überwa
chung der Fertigung von Verpackungen zur Beforderung gefährli
cher Güter (TRV 001)""- Verkehrsblatt Heft 16, 1987, S. 562, 
durchgeführt werden. 

9. Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweisbar sicherstel
len, daß alle Auflagen über die Verwendung der Verpackungen dem
jenigen, der die Verpackungen für Gefahrgut erstmalig einsetzt/ 
befüllt, bekannt sind. 

10. Sonstiges 

10.1 Die Bauart entspricht den in den internationalen Übereinkommen 
für den Straßenverkehr (ADR), Eisenbahnverkehr (RIO) und See
verkehr (IMDG-Code) sowie den in den Empfehlungen der Vereinten 
Nationen (UN) festgelegten Prüfanforderungen für Verpackungen 
zur Beforderung gefährlicher Güter. 

10.2 Diese Neufassung ersetzt den Zulassungsschein-Nr. D/03 2472/4Gl 
vorn 28.08.1984 der Gamet GmbH, 2850 Bremerhaven l. 

10.3 Diese Zulassung wird unter dem Vorbehalt des jederzeitigen 
Widerrufs erteilt. 
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10.4 Diesem Zulassungsschein liegt eine Rechtsmittelbelehrung bei. 

10.5 Dieser Zulassungsschein wird zu gegebener Zeit im ""Amts- und 
~itteilungsblatt der Bundesanstalt für Materialforschung und 
-prüfung, Berlin"" (ISSN 0340-7551) veröffentlicht. 

1000 Berlin 45, den 05.04.1989 
Unter den Eichen 87 

BUNDESANSTAlT FÜR t-!ATERIAIFORSCHUNG UND -PRÜFUNG (BAM) 

Fachgruppe l. 5 Laboratorium 1.54 
Verpackungen Ge fahrgu turnseht ießungen 

Im Auftrag 

t~ 
Dipl. -Ing. H. W. Hübner 
Oberr~gierungsrat 

1. Neufassung 

ZULASSUNGSSCHEIN 
Nr. D/03 2529/4Gl 

für die Bauart einer Verpackung zur Beforderung 
gefährlicher Güter 

Aktenzeichen 1.5/42 794 

1. Rechtsgrundlagen 

§ 5 der Ve rordnung über die Beförderung gefährlicher Güter mit 
Seeschiffen (Gefahrgu tverordnung See- GGVSee), vom 27. Juni 
1986, (BGBl I S. 962). 

1.2 § ~ Abs.3 Nr. 5 der Verordnung über die innerstaatliche und 
grenzüberschreitende Beforderung gefährlicher Güter auf Straßen 
(Gefahrgutverordnung Straße - GGVS), vom 22. Juli 1985, 
(BGBl. I S. 1550), geändert durch die l. Straßen-Gefahrgut
änderungsverordnung vom 21.12.1987 (BGBl. I, S. 2858). 

1.3 § 9 Abs. 3 der Vero rdnung über die innerstaatliche und grenz
überschreit ende Beforderung gefährlicher Güter mit Eisenbahnen 
(Gefahrgu tverordnung Eisenbahn- GGVE) vom 22. Juli 1985 
(BGBl. I Seite 1560), geändert durch die 2. Eisenbahn-Gefahr
gutänderungsverordnung vom 21.12.1987 (BGBl. I, S.2862). 

2. Antragsteller 

Cornet GmbH 
Postfach 10 02 67 
2850 Bremerhaven 1 

3 . Beschreibung der Bauart 

4. 

Kiste aus zweiwelliger Wellpappe mit Innenverpackungen; 
(Säcke aus Kunststoffolie). 

Anforderungen an die Bauart 

Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die gemäß Prüfbe
richt Nr. 839/82 vom 16.12.1982 der Forschungsstelle des Ver
bandes der Wellpappen-Industrie e. V., 6100 Darmstadt, einer 
Bauartprüfung vergleichbar mit den ""Richtlinien für die Bauart
prüfung und 
die Erteilung der Kennzeichnung von Verpackungen f"ür die Befor
derung gefährlicher Güter mit Seeschiffen - RM 001 - ·· vom 

· 28. Juni 1985 (Bundesanzeiger Nr. 157a vom 24. August 1985) 
unterzogen worden sind. 

5. Zulassung 

Die unter Nr. 3 beschriebene Bauart wird unter der Voraus
setzung, daß die Anforderungen nach Nummer 4 erf"üllt werden, 
zugelassen. 

6. Fertigung von Verpackungen 

Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen serienmäßig 
gefertigt werden. Der Hersteller muß gewährleisten, daß bei den 
serienmäßig gefertigten Verpackungen die für die Bauart festge
legten Anforderungen erfüllt sind. 

7. Kennzeichnung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten Verpak
kungen sind dauerhaft und gut sichtbar wie folgt zu kennzeich
nen: 

4G/Xl4/S/ .•...••••••••• /D/BAM 2529 - Kawell 
Herstellungs-
datum gem. Nr. 6.2 e), RM 001) 



8. Auflagen über die VeNendung der Verpackungen 

8.1 Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten und 
entsprechend Nr. 7 gekennzeichneten Verpackungen dürfen für ge
fährliche Güter verwendet werden, wenn für sie nach den Vor
schriftender GefahrgutVSee/GGVS/GGVE solche Verpackungen zu
lässig sind. 

8 . 2 Die Verpackungen dürfen für gefährliche Güter der Verpackungs
gruppe II oder III veNendet werden. 

8.3 Die Bruttornasse darf 14 kg nicht überschreiten. 

8.4 

Die physikalischen Eigenschaften der Füllgüter müssen den Ei
genschaften der im Prüfbericht gemäß Nr. 4 genannten Prüftüll
güter entsprechen. 

8.5 Wird die zugelassene Verpackungsbauart als zusammengesetzte 
Verpackung- auch mit anderen als in diesem Zulassungsschein 
beschriebenen Innenverpackungen - verwendet, muß nachweisbar 
sichergestellt sein, daß die zusammengesetzte Verpackung mit 
den Innenverpackungen ebenso wirksam ist wie die zugelassene 
Ve rpackungsbauart. 

8.6 Die Überwachung der Fertigung von Verpackungen nach dieser 
Bauart muß nach den "Technischen Richtlinien für die Überwa
chung der Fertigung von Verpackungen zur Be forderung gefährli
cher Güter (TRV 001)"- Verkehrsblatt Heft 16, 1987, S. 562, 
durchgeführt werden. 

9. Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweisbar sicherstel
len, daß alle Auflagen über die Verwendung der Verpackungen dem
jenigen, der die Verpackungen für Gefahrgut erstmalig einsetzt/ 
befüllt, bekannt sind. 

10. Sonstiges 

10.1 Die Bauart entspricht den in den internationalen Übereinkommen 
für den Straßenverkehr (ADR), Eisenbahnverkehr (RIO) und See
verkehr (IMDG-Code) sowie den in den Empfehlungen der Vereinten 
Nationen (UN) festgelegten Prüfanforderungen für Verpackungen 
zur Beforderung gefährlicher Güter. 

10.2 Diese Neufassung ersetzt den Zulassungsschein-Nr. D/03 2529/4Gl 
vom 11.10.1984. 

10 . 3 Diese Zulassung wird unter dem Vorbehalt des jederzeitigen 
Widerrufs erteilt. 

10.4 Diesem Zulassungsschein liegt eine Rechtsmittelbelehrung bei. 

10.5 Dieser Zulassungsschein wird zu gegebener Zeit im "Amt~ und 
Mitteilungsblatt der Bundesanstalt für Materialforschung und 
-prüfung, Berlin" (ISSN 0340-7551) veröffentlicht. 

1000 Berlin 45, den 05.04.1989 
Unter den Eichen 87 

BUNDESANSTALT FÜR MATERIALFORSCHUNG UND -PRÜFUNG (BAM) 

Fachgruppe 1.5 
Gefahrgutumschließungen 

Im Auftrag 

Dipl.-Ing. H. W. Hübner 
Oberregierungsrat 

1. Neufassung 

Laboratorium 1.54 
Verpackungen 

ZULASSUNGSSCHEIN 
Nr. D/03 2668/4G1 

für die Bauart einer Verpackung zur Beforderung 
gefährlicher Güter 

Aktenzeichen 1.5/43 005 
1.5/40 020 

1. Rechtsgrundlagen 

1.1 § 5 der Verordnung über die Beförderung gefährlicher Güter mit 
Seeschiffen (Gefahrgutverordnung See- GGVSee), vom 27. Juni 
1986, (BGBl. I S. 962). 

1.2 § 9 Abs.3 Nr. 5 der Verordnung über die innerstaatliche und 
grenzüberschreitende Beforderung gefährlicher Güter auf Straßen 
(Gefahrgutverordnung Straße- GGVS), vom 22. Juli 1985, 
(BGBl. I S. 1550), geändert durch die l. Straßen-Gefahrgut
änderungsverordnung vom 21.12.1987 (BGB1. I, S. 2858). 

1.3 § 9 Abs. 3 der Verordnung über die innerstaatliche und grenz
überschreitende Beforderung gefährlicher Güter mit Eisenbahnen 
(Gefahrgutverordnung Eisenbahn - GGVE) vom 22. Juli 1985 
(BG Bl. I Seite 1560), geändert durch die 2. Eisenbahn-Gefahr
gutänderungsverordnung vom 21.12.1987 (BGBl. I, S.2862). 

2. Antragsteller 

Bayer AG 
Pharma Packungstechnologie 
Gebäude D 203 
5 090 Leverkosen-Bayerwerk 

3. Beschreibung der Bauart 

Kiste aus zweiwelliger Wellpappe mit Innenverpackungen 
(Flaschen aus Aluminium). 

4. Anforderungen an die Bauart 

Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die gemäß Prüfbe
richt Nr.82/9980-3.16 vom 15.04.1983 der Bayer AG, Zentralbe
reich Ingenieur-VeNaltung, AP Werkstofftechnik und 
Anlagensicherheit, Packmittelprüfung, 5090 Leverkosen einer 
Bauartprüfung vergleichbar mit den "Richtlinien für die 
Bauartprüfung und die Erteilung der Kennzeichnung von Verpackun
gen für die Be forderung gefährlicher Güter mit Seeschiffen 
- RM 001 -" vom 28. Juni 1985 (Bundesanzeiger Nr. 157a vom 
24. August 1985) unterzogen worden sind. 

5. Zulassung 

Die unter Nr. 3 beschriebene Bauart wird unter der Voraus
setzung, daß die Anforderungen nach Nummer 4 erfüllt werden, 
zugelassen. 

6. Fertigung von Verpackungen 

Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen serienmäßig 
gefertigt werden. Der Hersteller muß gewährleisten, daß bei den 
serienmäßig gefertigten Verpackungen die für die Bauart festge-
1 egten Anforderungen erfüllt sind. 

7. Kennzeichnung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten Verpak
kungen sind dauerhaft und gut sichtbar wie folgt zu kennzeichr 
nen: 

4G/Z12/S/ •............. ./D/BAM 2668- E.C.A. 
Herstellungs-
datum gern. Nr. 6. 2 e), RM 001) 

8. Auflagen über die Verwendung der Verpackungen 

8.1 Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten und 
entsprechend Nr. 7 gekennzeichneten Verpackungen dürfen für ge
fährliche Güter verwendet werden, wenn für sie nach den Vor
schriften der GefahrgutVSee/GGVS/GGVE solche Verpackungen zu--
1 äs sig sind. 

8.2 Die Verpackungen dürfen für gefährliche Gü ter der Verpackungs
gruppe III verwendet werden. 

8.3 Die Bruttomasse darf 11,9 kg nicht überschreiten. 

8.4 

Die physikalischen Eigenschaften der Füllgüter müssen den Ei
genschaften der im Prüfbericht gemäß Nr. 4 genannten Prüftüll
güter entsprechen. 

8.5 Wird die zugelassene Verpackungsbauart als zusammenge•etzte 
Verpackung- auch mit anderen als in diesem Zulassungsschein 
beschriebenen Innenverpackungen - verwendet, muß nachweisbar 
sichergestellt sein, daß die zusammengesetzte Verpackung mit 
den Innenverpackungen ebenso wirksam ist wie die zugelassene 
Verpackungs ba ua rt. 

8.6 Die Überwachung der Fertigung von Verpackungen nach dieser 
Bauart muß nach den "Technischen Richtlinien für die ÜbeNa
chung der Fertigung von Verpackungen zur Beforderung gefährli
cher Güter (TRV 001)" - Verkehrsblatt Heft 16, 1987, S. 562, 
durchgeführt werden. 

9. Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweisbar sicherstel
len, daß alle Auflagen über die Verwendung der Verpackungen dem
jenigen, der die Verpackungen für Gefahrgut erstmalig einsetzt/ 
befüllt, bekannt sind. 

10. Sonstiges 

10.1 Die Bauart entspricht den in den internationalen Übereinkommen 
für den Straßenverkehr (ADR), Eisenbahnverkehr (RIO) und Seeverkehr 
(IMDG-Code) sowie den in den Empfehlungen der Vereinten Natio-
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nen (UN) festgelegten Prüfanforderungen für Ve rpackungen zur 
Be forderung gefä hrlicher Güter. 

10.2 Die se 1. Neufassung ersetzt den Zulassungsschein Nr. D/03 2668/ 
4G1 vom 02.04.1985 der Bayer AG, Leverkusen. 

10.3 Diese Zulassung wird unter dem Vo rbehalt des jederzeitigen 
Widerrufs e rteilt. 

10.4 Diesem Zulassungsschein liegt eine Rechtsmittelbelehrung bei. 

10.5 Di eser Zulassungsschein wird zu gegebener Zeit im ''Amts- und 
~itteilungsblatt der Bundesanstalt für Haterialforschung und 
-prüfung, Berlin" ( ISSN 0340-7551) veröffentlicht. 

1000 Berlin 45, den 13.04.1989 
Unter den Eichen 87 

BUNDESANSTALT FÜR HATERIALFORSCHUNG UND -PRÜFUNG (BAJ1) 

Fachgruppe 1.5 
Gefahrgut ums chlleß unge n 

Laboratorium 1.54 
Verpackungen 

Im Au ft rag Im Auftrag 

~ k ct-l"""·' · 
Dipl. -In~ H. W. Hübner Dr. D. Hellhammer 
Ober re gie rungsrat 

1. Neufassung 

ZULASSUNGSSCHEIN 
Nr. D/03 2669/4Gl 

für die Bauart einer Verpackung zur Beforderung 
gefährlicher Güter 

Aktenzeichen 1.5/43 006 
1.5/40 021 

1. Rechtsgrundlagen 

1.1 § 5 der Verordnung über die Bef6rderung gefährlicher Güter mit 
Seeschiffen (Gefahrgutverordnung See- GGVSee), vom 27. Juni 
1986, (BGBl. l S. 962). 

1.2 § 9 Abs.3 Nr. 5 der Verordnung über die innerstaatliche und 
grenzüberschreitende Befdrderung gefährlicher Güter auf Straßen 
(Gefahrgutverordnung Straße- GGVS), vom 22. Juli 1985, 
(BGBl. I S. 1550), geändert durch die 1. Straßen-Gefahrgut
änderungsverordnung vom 21.12.1987 (BGB1. l, S. 2853). 

1. 3 § 9 Abs. 3 der Verordnung über die innerstaatliche und grenz
überschreitende Beforderung gefährlicher Güter mit Eisenbahnen 
(G efahrgutverordnung Eisenbahn- GGVE) vom 22. Juli 19 85 
(BGBl. l Seite 1560), geändert durch die 2. Eisenbahn-Gefahr
gutänderungsverordnung vom 21.12.1987 (BGB1. I, S .2862). 

2. Antragsteller 

Bayer AG 
Pharma Packungstechnologie 
Gebäude D 203 
5 090 Leverkusen-Bayerwerk 

3. Beschreibung der Bauart 

Kiste aus zweiwelliger Wellpappe mit Innenverpackungen 
(Flaschen aus Aluminium). 

4. Anforderungen an die Bauart 

Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die gemäß Prüfbe
richt Nr.82/9980-3.15 vom 12.04.1983 der Bayer AG, Zentralbe
reich Ingenieur-Verwaltung, AP Werkstofftechnik und 
Anlagensicherheit, Packmittelprüfung, 5090 Leverkusen einer 
Bauartprüfung vergleichbar mit den "Richtlinien für die 
Bauartprüfung und die Erteilung der Kennzeichnung von Verpackun
gen für die Beforderung gefährlicher Güter mit Seeschiffen 
- RM 001 -" vom 28. Juni 1985 (Bundesanzeiger Nr. 157a vom 
24. August 1985) unterzogen worden sind. 

5. Zulassung 

Die unter Nr. 3 beschriebene Bauart wird unter der Voraus
setzung, daß die Anforderungen nach Nummer 4 erfüllt werden, 
zugelassen. 

6. Fertigung von Verpackungen 
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Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen serienmäßig 
gefertigt werden. Der Hersteller muß gewährleisten, daß bei den 
serienmäßig gefertigten Verpackungen die für die Bauart festge-
1 egten Anforderungen erfüllt sind. 

7 . Ke nnzeichnung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten Verpak
k un ge n sind dauerhaft und gut sichtbar wie folgt zu kennzeich
nen: 0 4G/Z7/S/ .•............. /D/BAJ1 2669 - G + P 

Herstellungs-
datum gem. Nr. 6.2 e), RM 001) 

8. Auflagen übe r die Verwendung der Verpackungen 

8.1 Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten und 
entsprechend Nr. 7 gekennzeichneten Verpackungen dürfen für ge
fährliche Güter verwendet werden, wenn für sie nach den Vor
schriften der GefahrgutVSee/GGVS/GGVE solche Verpackungen zu
lässig sind. 

8.2 Die Verpackungen dürfen für gefährliche Güter der Verpackungs
gruppe III verwendet werden. 

8.3 Die Bruttomasse darf 6,9 kg nicht überschreiten. 

8.4 

Die physikalischen Eigenschaften der Füllgüter müssen den Ei
genschaften der im Prüfbericht gemäß Nr. 4 genannten Prüftüll
güter entsprechen. 

8.5 Wird die zugelassene Verpackungsbauart als zusammengesetzte 
Verpackung- auch mit anderen als in diesem Zulassungsschein 
beschriebenen Innenverpackungen - verwendet, muß nachweisbar 
sichergestellt sein, daß die zusammengesetzte Verpackung mit 
den Innenverpackungen ebenso wirksam ist wie die zugelassene 
Ve rpackungsbauart. 

8.6 Die Üb erwachung der Fertigung von Verpackungen nach dieser 
Bauart muß nach den "Technischen Richtlinien für die Überwa
chung der Fertigung von Verpackungen zur Beförderung gefährli
cher Güter (TRV 001)"- Verkehrsblatt Heft 16, 1987, S. 562, 
durchgeführt werden. 

9. Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweisbar sic.herstel-
1 en, daß alle Auflagen über die Verwendung der Verpackungen dem
jenigen, der die Verpackungen für Gefahrgut erstmalig einsetzt/ 
befüllt, bekannt sind. 

10. Sonstiges 

10.1 Die Bauart entspricht den in den internationalen Übereinkommen 
für den Straßenverkehr (ADR), Eisenbahnverkehr (RIO) und Seeverkehr 
( IMDG-Code) sowie den in den Empfehlungen der Vereinten Nati<>-
nen (UN) festgelegten Prüfanforderungen für Verpackungen zur 
Beforderung gefährlicher Güter. 

10.2 Diese 1. Neufassung ersetzt den Zulassungsschein Nr. D/03 2669/ 
4G1 vom 02.04.1985 der Bayer AG, Leverkusen. 

10.3 Diese Zulassung wird unter dem Vorbehalt des jederzeitigen 
Widerrufs erteilt. 

10.4 Diesem Zulassungsschein liegt eine Rechtsmittelbelehrung bei. 

10.5 Dieser Zulassungsschein wird zu gegebener Zeit im "Amts- und 
~itteilungsblatt der Bundesanstalt für Materialforschung und 
- prü fung, Be rlin" (I SSN 0340-7551) veröffentlicht. 

1000 Berlin 45, den 13.04.1989 
Unter den Eichen 87 

BUNDESANSTALT FÜR MATERIALFORSCHUNG UND -PRÜFUNG (BAM) 

Fachgruppe 1.5 
Gefahrgutumschließungen 

Im Auftrag 

~ 
Di pl.-Ing. H. W. Hübner 
Oberregierungsrat 

1. Neufassung 

Laboratorium 1.54 
Verpackungen 

Im Auftrag 

t-~ ~ 1... ; . ._.,_,.-
Dr. D. Hellhammer 

ZULASSUNGSSCHEIN 
Nr. D/03 2670/4Gl 

für die Bauart einer Verpackung zur Beforderung 
gefährlicher Güter 

Aktenzeichen 1 . 5/43 007 
1.5/40 022 

1 . Rechtsgrundlagen 

1.1 § 5 der Verordnung über die Beforderung gefährlicher Güter mit 
Seeschiffen (Gefahrgutverordnung See- GGVSee), vom 27. Juni 
1986, (BGBl. I S. 962). 



1 . 2 § 9 Abs.3 Nr. 5 der Verordnung über die innerstaatliche und 
grenzüberschreitende Berörderung gefährlicher Güter auf Straßen 
(Gefahrgutverordnung Straße- GGVS), vom 22. Juli 1985, 
(BGBl. I S. 1550), geändert durch die 1. Straßen-Gefahrgut
änderungsverordnung vom 21.12.1987 (BGB1. I, S. 2858). 

1.3 § 9 Abs. 3 der Verordnung über die innerstaatliche und grenz
überschreitende Berörderung gefährlicher Güter mit Eisenbahnen 
(Gefahrgutverordnung Eisenbahn- GGVE) vom 22. Juli 1985 
(BGBl. I Seite 1560), geändert durch die 2. Eisenbahn-Gefahr
gutänderungsverordnung vom 21.12.1987 (BGBl. I, S.2862). 

2 . Antragsteller 

Bayer AG 
Pharma Packungstechnologie 
Gebäude D 203 
5090 Leverkusen-Bayerwerk 

3 . Beschreibung der Bauart 

Kiste aus zweiwelliger Wellpappe mit Innenverpackungen 
(Flaschen aus Kunststoff). 

4 . Anforderungen an die Bauart 

Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die gemäß Prüfbe
richt Nr.82/9980-3.19 vom 18.04.1983 der Bayer AG, Zentralbe
reich Ingenieur-Verwaltung, AP Werkstofftechnik und 
Anlagensicherheit, Packmittelprüfung, 5090 Leverkusen einer 
Bauartprüfung vergleichbar mit den '"Richtlinien für die 
Bauartprüfung und die Erteilung der Kennzeichnung von Verpackun
gen für die Berorderung gefährlicher Güter mit Seeschiffen 
- RM 001 -·· vom 28. Juni 1985 (Bundesanzeiger Nr. 157a vom 
24. August 1985) unterzogen worden sind. 

5 . Zulassung 

Die unter Nr. 3 beschriebene Bauart wird unter der Voraus
setzung, daß die Anforderungen nach Nummer 4 erfüllt werden, 
zugelassen. 

6. Fertigung von Verpackungen 

Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen serienmäßig 
gefertigt werden. Der Hersteller muß gewährleisten, daß bei den 
serienmäßig gefertigten Verpackungen die für die Bauart festge
legten Anforderungen erfüllt sind. 

7. Kennzeichnung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten Verpak
kungen sind dauerhaft und gut sichtbar wie folgt zu kennzeich
nen: 

4G/Zll/S/ ............... /D/BA11 2670 - G + P 
Herstellungs-
datum gern. Nr. 6.2 e), RM 001) 

8 . Auflagen über die Verwendung der Verpackungen 

8.1 Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten und 
entsprechend Nr. 7 gekennzeichneten Verpackungen dürfen für ge
fährliche Güter verwendet werden, wenn für sie nach den Vor
schriften der GefahrgutVSee/GGVS/GGVE solche Verpackungen zu
lässig sind. 

8.2 Die Verpackungen dürfen für gefährliche Güter der Verpackungs
gruppe III verwendet werden. 

8.3 Die Bruttomasse darf 10,8 kg nicht überschreiten. 

8.4 

Die physikalischen Eigenschaften der Füllgüter müssen den Ei
genschaften der im Prüfbericht gemäß Nr. 4 genannten Prüftüll
güter entsprechen. 

8.5 Wird die zugelassene Verpackungsbauart als zusammengesetzte 
Verpackung- auch mit anderen als in diesem Zulassungsschein 
beschriebenen Innenverpackungen- verwendet, muß nachweisbar 
sichergestellt sein, daß die zusammengesetzte Verpackung mit 
den Innenverpackungen ebenso wirksam ist wie die zugelassene 
Verpackungs bauart. 

8.6 Die Überwachung der Fertigung von Verpackungen nach dieser 
Bauart muß nach den "Technischen Richtlinien für die Überwa
chung der Fertigung von Verpackungen zur Beförderung gefährli
cher Güter (TRV 001)"- Verkehrsblatt !!eft 16, 1987, S. 562, 
durchgeführt werden. 

9. Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweisbar sicherstel
len, daß alle Auflagen über die Verwendung der Verpackungen dem
jenigen, der die Verpackungen für Gefahrgut erstmalig einsetzt/ 
befüllt:, bekannt sind. 

10. Sonstiges 

10 . 1 Die Bauart entspricht den in den internationalen Übereinkommen 
für den Straßenverkehr (ADR), Eisenbahnverkehr (RID) und Seeverkehr 
(IMDG-Code) sowie den in den Empfehlungen der Vereinten Natio-
nen (UN) festgelegten Prüfanforderungen für Verpackungen zur 
Beförderung gefährlicher Güter. 

10.2 Diese 1. Neufassung ersetzt den Zulassungsschein Nr. D/03 267 0/ 
4G1 vom 10.04.1985 der Bayer AG, Leverkusen. 

10.3 Diese Zulassung wird unter dem Vorbehalt des jederzeitigen 
Widerrufs erteilt. 

10.4 Diesem Zulassungsschein liegt eine Rechtsmittelbelehrung bei . 

10.5 Dieser Zulassungsschein wird zu gegebener Zeit im "Amts- und 
Mitteilungsblatt der Bundesanstalt für Materialforschung und 
-prüfung, Berlin'" (ISSN 0340-7551) veröffentlicht. 

1000 Berlin 45, den 13.04.1989 
Unter den Eichen 87 

BUNDESANSTALT FÜR MATERIALFORSCHUNG UND -PRÜFUNG (BAM) 

Fachgruppe 1.5 
Gefahrgutumschließungen 

Im Auf~~ 

Dipl.-Ing. H. W. Hübner 
Oberregierungsrat 

1. Neufassung 

Laboratorium 1.54 
Verpackungen 

Im Auftrag 

. ld'~ { .... ~..,~-. 
Dr. D. Hellhammer 

ZULASSUNGSSCHEIN 
Nr. D/03 2671/4Gl 

für die Bauart einer Verpackung zur Berörderung 
gefährlicher Güter 

Aktenzeichen 1.5/43 008 
1.5/40 343 

1. Rechtsgrundlagen 

1.1 § 5 der Verordnung über die Beförderung gefährlicher Güter mit 
Seeschiffen (Gefahrgutverordnung See- GGVSee), vom 27 . Juni 
1986, (BGBl. I S. 962). 

1 . 2 § 9 Abs.3 Nr. 5 der Verordnung über die innerstaatliche und 
grenzüberschreitende Berörderung gefährlicher Güter auf Straßen 
(Gefahrgutverordnung Straße - GGVS), vom 22. Juli 1985, 
(BGBl. I S. 1550), geändert durch die 1. Straßen-Gefahrgut
änderungsverordnung vom 21.12.1987 (BGBl. I, S. 2858). 

1.3 § 9 Abs. 3 der Verordnung über die innerstaatliche und grenz
überschreitende Berörderung gefährlicher Güter mit Eisenbahnen 
(Gefahrgutverordnung Eisenbahn- GGVE) vom 22. Juli 1985 
(BGBl. I Seite 1560), geändert durch die 2. Eisenbahn-Gefahr
gutänderungsverordnung vom 21.12.1987 (BGB1. I, S.2862). 

2. Antragsteller 

Bayer AG 
Pharma Packungstechnologie 
Gebäude D 203 
5 090 Leverkusen-Bayerwerk 

3. Beschreibung der Bauart 

Kiste aus einwelliger Wellpappe mit Innenverpackungen 
(Eimer aus Kunststoff). 

4. Anforderungen an die Bauart 

Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die gemäß Prüfbe
richt Nr.82/9980-3.10 vom 19.11.1984 der Bayer AG, Zentralbe
reich Ingenieur-Verwaltung, AP Werkstofftechnik und 
Anlagensicherheit, Packmittelprüfung, 5090 Leverkusen einer 
Bauartprüfung vergleichbar mit den "Richtlinien für die 
Bauartprüfung und die Erteilung der Kennzeichnung von Verpackun
gen für die Beförderung gefährlicher Güter mit Seeschiffen 
- RM 001 _ .. vom 28. Juni 1985 (Bundesanzeiger Nr. 157a vom 
24. August 1985) unterzogen worden sind. 

5. Zulassung 

Die unter Nr. 3 beschriebene Bauart wird unter der Voraus-
s etzung, daß die Anforderungen nach Nummer 4 erfüllt werden , 
zugelassen. 
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6 . Fertigung von Verpackungen 

Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen serienmäßig 
gefertigt werden. Der Hersteller muß gewährleisten, daß bei den 
serienmäßig gefertigten Verpackungen die für die Bauart festge-
1 egten Anforderungen erfüllt sind. 

7 . Kennzeichnung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten Verpak
kungen sind dauerhaft und gut sichtbar wie folgt zu kennzeich-
nen: 

(u\ 4G/Z7 /S/ .............. ./D/BAM 2671 - G + P 
\.:.___) Herstellungs-

datum gern. Nr. 6.2 e), RM 001) 

8 . Auflagen über die Verwendung der Verpackungen 

8 . 1 Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten und 
entsprechend Nr. 7 gekennzeichneten Verpackungen .dürfen für ge
fährliche Güter verwendet werden, wenn für sie nach den Vor
schriften der GefahrgutVSee/GGVS/GGVE solche Verpackungen zu
lässig sind. 

8 . 2 Die Verpackungen dürfen für gefährliche Güter der Verpackungs
gruppe III verwendet werden. 

8.3 Die Bruttomasse darf 6,1 kg nicht überschreiten. 

8 . 4 

Die physikalischen Eigenschaften der Füllgüter müssen den Ei
genschaften der im Prüfbericht gemäß Nr. 4 genannten Prüftüll
güter entsprechen. 

1. Neufassung 

ZULASSUNGSSCHEIN 
Nr. D/03 2672/4G1 

für die Bauart einer Verpackung zur Befurderung 
gefährlicher Güter 

Aktenzeichen 1. 5/43 009 
1.5/40 344 

1. Rechtsgrundlagen 

1.1 § 5 der Verordnung über die Befdrderung gefährlicher Güter mit 
Seeschiffen (Gefahrgutverordnung See- GGVSee), vom 27 . Juni 
1986, (BGBl. I S. 962). 

1.2 § 9 Abs.3 Nr. 5 der Verordnung über die innerstaatliche und 
grenzüberschreitende Befdrderung gefährlicher Güter auf St r aßen 
( Gefahrgutverordnung Straße - GGVS), vom 22. Juli 1985, 
(BGBl. I S. 1550), geändert durch die 1. Straßen-Gefahrgut
änderungsverordnung vom 21.12 .1987 (BGBl. I, S. 2858). 

1.3 § 9 Abs. 3 der Verordnung über die innerstaatliche und grenz
überschreitende Be furderung gefährl i eher Güter mit Ei senbahnen 
( Gefahrgutverordnung Ei senbahn - GGVE) vom 22. Juli 1985 
(BGBl. I Seite 1560), geändert durch die 2. Eisenbahn-Gefahr
gutänderungsverordnung vom 21.12.1987 (BGBl. !, 5.2862). 

2. Antragsteller 

Bayer AG 

3 . 

Pharma Packungstechnologie 
Gebäude D 203 
5 090 Leverkusen-Bayerwerk 

Beschreibung der Bauart 

Kiste aus einwelliger Wellpappe mit Innenverpackungen 
(Flaschen aus Kunststoff). 8 . 5 Wird die zugelassene Verpackungsbauart als zusammengesetzte 

Verpackung- auch mit anderen als in diesem Zulassungsschein 
beschriebenen Innenverpackungen - verwendet, muß nachweisbar 4 · Anforderungen an die Bauart 

sichergestellt sein, daß die zusammengesetzte Verpackung mit 
den Innenverpackungen ebenso wirksam ist wie die zugelassene 
Ve rpackungsbauart. 

8.6 Die Überwachung der Fertigung von Verpackungen nach dieser 
Bauart muß nach den "Technischen Richtlinien für die Überwa
chung der Fertigung von Verpackungen zur Beforderung gefährli
cher Güter (TRV 001)" - Verkehrsblatt Heft 16, 1987, S. 562 , 
durchgeführt werden. 

9 . Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweisbar sicherstel-

Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die gemäß Prüfbe
richt Nr.82/9980-3.10 vom 19.11.1984 der Bayer AG, Zentralbe
reich Ingenieur-Verwaltung, AP Werkstofftechnik und 
Anlagensicherheit, Packmittelprüfung, 5090 Leverkusen einer 
Bauartprüfung vergleichbar mit den "Richtlinien fur die 
Bauartprüfung und die Erteilung der Kennzeichnung von Verpackun
gen fur die Befdrderung gefahrlicher Güter mit Seeschiffen 
- RM 001 -" vom 28. Juni 1985 (Bundesanzeiger Nr. 157a vom 
24. August 1985) unterzogen worden sind. 

len, daß alle Auflagen über die Verwendung der Verpackungen dem- 5 . Zulassung 
jenigen, der die Verpackungen für Gefahrgut erstmalig einsetzt/ 
befüllt, bekannt sind. 

10. Sonstiges 

Die unter Nr. 3 beschriebene Bauart wird unter der Voraus
setzung, daß die Anforderungen nach Nummer 4 erfullt werden, 
zugelassen. 

10.1 Die Bauart entspricht den in den internationalen Übereinkommen 6. Fertigung von Verpackungen 
für den Straßenverkehr (ADR), Eisenbahnverkehr (RID) und Seeverkehr 
(IMDG-Code) sowie den in den Empfehlungen der Vereinten Natio-
nen (UN) festgelegten Prüfanforderungen für Verpackungen zur 
Beförderung gefährlicher Güter. 

10.2 Diese l. Neufassung ersetzt den Zulassungsschein Nr. D/03 2671/ 
4G1 vom 10.04.1985 der Bayer AG, Leverkusen, 

10.3 Diese Zulassung wird unter dem Vorbehalt des jederzeitigen 
Widerrufs erteilt. 

10.4 Diesem Zulassungsschein liegt eine Rechtsmittelbelehrung bei. 

10.5 Dieser Zulassungsschein wird zu gegebener Zeit im "Amts- und 
Mitteilungsblatt der Bundesanstalt für Materialforschung und 
-prüfung, Berlin" (ISSN 0340-7551) veröffentlicht. 

1000 Berlin 45, den 13.04.1989 
Unter den Eichen 87 

BUNDESANSTALT FÜR MATERIALFORSCHUNG UND -PRÜFUNG (BAM) 

Fachgruppe 1.5 
Gefahrgut ums chließungen 

ImAufk 

Dipl.-Ing. H. W. Hübner 
Oberregierungsrat 
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Laboratorium 1.54 
Verpackungen 

Im Auftrag 

. /..i 1;L, .: • •••• ____...-, 

Dr. D. Hellhammer 

Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen serienmäßig 
gefertigt werden. Der Hersteller muß gewährleisten, daß bei den 
serienmäßig gefertigten Verpackungen die für die Bauart festge-
1 egten Anforderungen erfullt sind. 

7 . Kennzeichnung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten Verpak
kungen sind dauerhaft und gut sichtbar wie folgt zu kennzeich
nen: 

~ 4G/Z5/S/ ............... /D/BAM 2672 - G + P 
~ Herstellungs-

datum gern. Nr. 6.2 e), RM 001) 

8. Auflagen über die Verwendung der Verpackungen 

8 . 1 Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten und 
entsprechend Nr. 7 gekennzeichneten Verpackungen dürfen fur ge
fährliche Güter verwendet werden, wenn für sie nach den Vor
schriften der GefahrgutVSee/GGVS/GGVE solche Verpackungen zu-
1 ässig sind. 

8 . 2 Die Verpackungen dürfen fur gefahrliehe Güter der Verpackungs
gruppe 111 verwendet werden • 

8.3 Die Bruttomasse darf 4,1 kg nicht überschreiten. 

8.4 

Die physikalischen Eigenschaften der Füllgüter müssen den Ei
genschaften der im Prüfbericht gemäß Nr. 4 genannten Prüffull
güter entsprechen. 

8.5 Wird die zugelassene Verpackungsbauart als zusammengesetzte 
Verpackung- auch mit anderen als in diesem Zulassungsschein 



beschriebenen Innenverpackungen - verwendet, muß nachweisbar 
sichergestellt sein, daß die zusammengesetzte Verpackung mit 
den Innenverpackungen ebenso wirksam ist wie die zugelassene 
Verpackungsbauart. 

B.6 Die Überwachung der Fertigung von Verpackungen nach dieser 
Bauart rruß nach den "Technischen Richtlinien fur die Überwa
chung der Fertigung von Verpackungen zur Beförderung gefahrli
cher Güter (TRV 001)" - Verkehrsblatt Heft 16, 19B7, S. 562, 
durchgeführt werden . 

9. Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweisbar sicherstel
len, daß alle Auflagen über die Verwendung der Verpackungen dem
jenigen, der die Verpackungen für Gefahrgut erstmalig einsetzt/ 
befüll t, bekannt sind. 

10. Sonstiges 

10. 1 Die Bauart entspricht den in den internationalen übereinkommen 
für den Straßenverkehr (ADR), Ei senbahnverkehr (RIO) und Seeverkehl 
(IMDG-Code) sowie den in den Empfehlungen der Vereinten Natio-
nen (UN) festgelegten Prüfanforderungen für Verpackungen zur 
Be fdrderung gefahrl i eher Güter. 

10.2 Diese 1. Neufassung ersetzt den Zulassungsschein Nr. D/03 2672/ 
4G1 vom 15.04.19B5 der Bayer AG, Leverkusen. 

10 . 3 Diese Zulassung wird unter dem Vorbehalt des jederzeitigen 
Widerrufs erteilt. 

10.4 Diesem Zulassungsschein liegt eine Rechtsmittelbelehrung bei. 

10 . 5 Dieser Zulassungsschein wird zu gegebener Zeit im "Amts- und 
Mitteilungsblatt der Bundesanstalt für Materialforschung und 
-prüfung, Berlin" (ISSN 0340-7551) veröffentlicht. 

1000 Berlin 45, den 05.06.1989 
Unter den Eichen 87 

BUNDESANSTALT FüR MATERIALFORSCHUNG UND -PRüFUNG (SAM) 

Fachgruppe 1.5 
Gefahrgutums eh 1 i eßu ngen 

Im Auft7J. 

llk'tt . !A<.f' 
Dipl.-Ing. H. W. Hübner 
Oberregierungsrat 

1. Neufassung 

Laboratorium 1.54 
Verpackungen 

Im Auftrag 

iüu.~. 
Dr. D. Hellhammer 

ZULASSUNGSSCHEIN 
Nr. D/03 2673/4G1 

für die Bauart einer Verpackung zur Befdrderung 
gefährl i eher Güter 

Aktenzeichen 1.5/43 010 
1.5/40 345 

1. Rechtsgrundlagen 

1.1 § 5 der Verordnung über die Befdrderung gefährlicher Güter mit 
Seeschiffen (Gefahrgutverordnung See - GGVSee), vom 27. Juni 
1986, (BGBl. I S. 962). 

1.2 § 9 Abs.3 Nr. 5 der Verordnung über die innerstaatliche und 
grenzüberschreitende Befdrderung gefährlicher Güter auf Straßen 
(Gefahrgutverordnung Straße- GGVS), vom 22. Juli 1985, 
(BGBl. I S. 1550), geändert durch die 1. Straßen-Gefahrgut
änderungsverordnung vom 21.12.1987 (BGBl. I, S. 2858). 

1.3 § 9 Abs. 3 der Verordnung über die innerstaatliche und grenz
überschreitende Beförderung gefährl i eher Güter mit Ei senbahnen 
(Gefahrgutverordnung Ei senbahn- GGVE) vom 22. Juli 1985 
(BGBl. I Seite 1560), geändert durch die 2. Eisenbahn-Gefahr
gutänderungsverordnung vom 21.12.1987 (BGB1. I, S.2862). 

2. Antragsteller 

Bayer AG 
Pharma Packungstechnologie 
Gebäude D 203 
5 090 Leverkusen-Bayerwerk 

3. Beschreibung der Bauart 

Kiste aus einwelliger Wellpappe mit Innenverpackungen 
(Dosen aus Kunststoff). 

4. Anforderungen an die Bauart 

Die Bauart rruß den Baumustern entsprechen, die gemäß Prüfbe
richt Nr.82/9980-3.9 vom 19.11.1984 der Bayer AG, Zentralbe
reich Ingenieur-Verwaltung, AP Werkstofftechnik und 
Anlagensicherheit, Packmittelprüfung , 5090 Leverkusen einer 

Bauartprüfung vergleichbar mit den "Richtlinien für die 
Bauartprüfung und die Erteilung der Kennzeichnung von Verpackun
gen fur die Beförderung gefahrlicher Güter mit Seeschiffen 
- RM 001 -" vom 28. Juni 1985 (Bundesanzeiger Nr. 157a vom 
24. August 1985) unterzogen worden sind. 

5. Zulassung 

Die unter Nr. 3 beschriebene Bauart wird unter der Voraus
setzung, daß die Anforderungen nach Nummer 4 erfüllt werden, 
zugelassen. 

6. Fertigung von Verpackungen 

Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen serienmäßig 
gefertigt werden. Der Hersteller muß gewährleisten, daß bei den 
serienmäßig gefertigten Verpackungen die fur die Bauart festge-
1 egten Anforderungen erfullt sind. 

7. Kennzeichnung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten Verpak
kungen sind dauerhaft und gut sichtbar wie folgt zu kennzeich
nen : 

~ 4G/Z8/S/ .............. ./0/BAM 2673 - G + P 
~ Herstellungs-

datum gern. Nr. 6.2 e), RM 001) 

8. Auflagen über die Verwendung der Verpackungen 

8.1 Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten und 
entsprechend Nr. 7 gekennzeichneten Verpackungen dürfen fur ge
fährliche Güter verwendet werden, wenn fur sie nach den · Vor
schriften der GefahrgutVSee/GGVS/GGVE solche Verpackungen zu-
1 ässig sind. 

8.2 Die Verpackungen dürfen fur gefährliche Güter der Verpackungs
gruppe I II verwendet werden. 

8.3 Die Bruttomasse darf 7,3 kg nicht überschreiten. 

8.4 

Die physikalischen Eigenschaften der Füllgüter rrüssen den Ei
genschaften der im Prüfbericht gemäß Nr. 4 genannten Prüffull
güter entsprechen. 

8.5 Wird die zugelassene Verpackungsbauart als zusammengesetzte 
Verpackung- auch mit anderen als in diesem Zulassungsschein 
beschriebenen Innenverpackungen - verwendet, muß nachweisbar 
sichergestellt sein, daß die zusammengesetzte Verpackung mit 
den Innenverpackungen ebenso wirksam ist wie die zugelassene 
Verpackungsbauart. 

8.6 Die Überwachung der Fertigung von Verpackungen nach dieser 
Bauart rruß nach den "Technischen Richtlinien fur die Überwa
chung der Fertigung von Verpackungen zur Beförderung gefährli
cher Güter (TRV 001)" - Verkehrsblatt Heft 16, 1987, S. 562, 
durchgefuhrt werden. 

9. Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweisbar sicherstel
len, daß alle Auflagen über die Verwendung der Verpackungen dem
jenigen, der die Verpackungen für Gefahrgut erstmalig einsetzt/ 
b efu llt, bekannt sind. 

10. Sonstiges 

10.1 Die Bauart entspricht den in den internationalen übereinkommen 
für den Straßenverkehr (ADR), Eisenbahnverkehr (RIO) und Seeverkehr 
( IMDG-Code) sowie den in den Empfehlungen der Vereinten Natio-
nen (UN) festgelegten Prüfanforderungen fur Verpackungen zur 
Be fdrderung gefahrl icher Güter. 

10.2 Diese 1. Neufassung ersetzt den Zulassungsschein Nr. D/03 2673/ 
4G1 vom 10.04 . 1985 der Bayer AG, Leverkusen. 

10.3 Diese Zulassung wird unter dem Vorbehalt des jederzeitigen 
Widerrufs erteilt. 

10.4 Diesem Zulassungsschein liegt eine Rechtsmittelbelehrung bei. 

10.5 Dieser Zulassungsschein wird zu gegebener Zeit im "Amts- und 
Mitteilungsblatt der Bundesanstalt für Materialforschung und 
-prüfung, Berlin" (ISSN 0340-7551) veröffentlicht. 

1000 Berlin 45, den 05.06.1989 
Unter den Eichen 87 

BUNDESANSTALT FüR MATERIALFORSCHUNG UND -PRüFUNG (SAM) 

Fachgruppe 1.5 
Gefahrgutums eh 1 i eßungen 

Im Auftrag 

&.~ 
Dipl.-Ing. H. W. Hübner 
Oberregierungsrat 

Laboratorium 1.54 
Verpackungen 

Im Auftrag 
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Dr. D. Hellhammer 501 



1. Neufassung 

ZULASSUNGSSCHEIN 
Nr. D/03 2674/4Gl 

für die Bauart einer Verpackung zur Beförderung 
gefahrl icher Güter 

Aktenzeichen 1.5/43 Oll 
1.5/40 34B 

1. Rechtsgrundlagen 

1.1 § 5 der Verordnung über die Beförderung gefährlicher Güter mit 
Seeschiffen ( Gefahrgutverordnung See - GGVSee), vom 27. Juni 
19B6, (BGBl. I S. 962). 

1.2 § 9 Abs.3 Nr . 5 der Verordnung über die innerstaatliche und 
g renzUberschreitende Be Förderung gefahrl i eher Güter auf Straßen 
(Gefahrgutverordnung Straße - GGVS), vom 22. Juli 1985, 
(BGBl. I S. 1550), geändert durch die 1. Straßen-Gefahrgut
anderungsverordnung vom 21.12.1987 (8GB1. I, S. 2858). 

1.3 § 9 Abs. 3 der Verordnung über die innerstaatliche und grenz
überschreitende Beförderung gefährlicher Güter mit Ei senbahnen 
( Gefahrgutverordnung Ei senbahn - GGVE) vom 22. Juli 1985 
(BGBl. I Seite 1560), geändert durch die 2. Eisenbahn-Gefahr
gutanderungsverordnung vom 21.12.19B7 (BGBl. !, S.2862). 

2. Antragsteller 

Bayer AG 
Pharma Packungstechnologie 
Ge baude D 203 
5090 Leverkusen-Bayerwerk 

3. Beschreibung der Bauart 

Kiste aus einwelliger Wellpappe mit Innenverpackungen 
(Tuben aus Aluminium ) 

4. Anforderungen an die Sauart 

Die Bauart rruß den Baumustern entsprechen, die gernaß Prüfbe
richt Nr.82/9980-4.10 vom 25 .05.1983 der Bayer AG, Zentralbe
reich Ingenieur-Verwaltung, AP Werkstofftechnik und 
Anlagensicherheit, Packmi ttelprüfung, 5090 Leverkusen einer 
Bauartprüfung vergleichbar mit den "Richtlinien fur die 
Bauartprüfung und die Erteilung der Kennzeichnung von Verpackun
gen fur die Beförderung gefährlicher Güter mit Seeschiffen 
- RM 001 - " vom 28. Juni 1985 (Bundesanzeiger Nr. 157a vom 
24. August 1985) unterzogen worden sind. 

5. Zulassung 

Die unter Nr. 3 beschriebene Bauart wird unter der Voraus
setzung, daß die Anforderungen nach Nummer 4 erfullt werden, 
zugelassen. 

6. Fertigung von Verpackungen 

Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen serienmäßig 
gefertigt werden. Der Hersteller muß gewährleisten, daß bei den 
serienmäßig gefertigten Verpackungen die für die Bauart festge
legten Anforderungen erfullt sind. 

7. Kennzeichnung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten Verpak
kungen sind dauerhaft und gut sichtbar wie folgt zu kennzeich
nen: 

~ 4G/Z9/S/ ............... /D/BAM 2674 - G + P 
~ Herstellungs-

datum gern. Nr. 6. 2 e) , RM 001) 

8. Auflagen über die Verwendung der Verpackungen 

8.1 Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten und 
entsprechend Nr. 7 gekennzeichneten Verpackungen dürfen fur ge
fährliche Güter verwendet werden, wenn fur sie nach den Vor
schriften der GefahrgutVSee/GGVS/GGVE solche Verpackungen zu-
1 as s i g sind. 

8.2 Die Verpackungen dürfen für gefährliche Güter der Verpackungs
gruppe !!I verwendet werden. 

8.3 Die Bruttomasse darf 8,8 kg nicht überschreiten. 

8.4 

Die physikalischen Eigenschaften der Füllgüter müssen den Ei
genschaften der im Prüfbericht gemäß Nr. 4 genannten Prüffull 
güter entsprechen. 

8.5 Wird die zugelassene Verpackungsbauart als zusammengesetzte 
Verpackung- auch mit anderen als in diesem Zulassungsschein 
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beschriebenen Innenverpackungen - verwendet, muß nachweisbar 
sichergestellt sein, daß die zusammengesetzte Verpackung mit 
den Innenverpackungen ebenso wirksam ist wie die zugelassene 
Verpackungsbauart. 

8.6 Die Überwachung der Fertigung von Verpackungen nach dieser 
Bauart rruß nach den "Technischen Richtlinien für die Überwa
chung der Fertigung von Verpackungen zur Beförderung gefahrli
cher Güter (TRV 001)" - Verkehrsblatt Heft 16, 1987, S. 562, 
durchgeführt werden. 

9. Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweisbar sicherstel
len, daß alle Auflagen über die Verwendung der Verpackungen dem
jenigen, der die Verpackungen für Gefahrgut erstmalig einsetzt/ 
befullt, bekannt sind. 

10. Sonstiges 

10.1 Die Bauart entspricht den in den internationalen übereinkommen 
für den Straßenverkehr (AOR), Eisenbahnverkehr (RIO) und Seeverkehr 
(IMDG-Code) sowie den in den Empfehlungen der Vereinten Natio-
nen ( U N) f e stge 1 egten Prüfanforderungen fu r Verpackungen zur 
Be Förderung gefahrl icher Güter. 

10.2 Diese 1. Neufassung ersetzt den Zulassungsschein Nr. 0/03 2674/ 
4G1 vom 10.04.1985 der Bayer AG, Leverkusen. 

10.3 Diese Zulassung wird unter dem Vorbehalt des jederzeitigen 
Widerrufs erteilt. 

10.4 Diesem Zulassungsschein liegt eine Rechtsmittelbelehrung bei. 

10.5 Dieser Zulasstingsschein wird zu gegebener Zeit im "Amts- und 
Mitteilungsblatt der Bundesanstalt fur Materialforschung und 
-prüfung, Berlin" (!SSN 0340-7551 ) veröffentlicht. 

1000 Berlin 45, den 05 .06.1989 
Unter den Eichen 87 

BUNDESANSTALT FüR MATERIALFORSCHUNG UND -PRüFU NG (BAM) 

Fachgruppe 1.5 
Gefahrgutums c h 1 i eßu ngen 

Laboratorium 1.54 
Verpackungen 

Im Auftrag 

lki~ 
Im Auftrag 

iv<.<.~ ""''----::=--. 
Dipl.-Ing. H. W. Hübner 
Oberregierungsrat 

Dr. D. He 11 hammer 

1. Neufassung 

ZULASSUNGSSCHEIN 
Nr. 0/03 2678/4G1 

für die Bauart einer Verpackung zur Beförderung 
geflhrlicher GUter 

Aktenzeichen 1.5/43 012 
1.5/40 018 

1. Rechtsgrundlagen 

1.1 § 5 der Verordnu ng über die Beförderung gefährlicher Güter mit 
Seeschiffen (Gefahrgutverordnung See - GGVSee), vom 27. Juni 
1986, (BGBl. I S. g62). 

1.2 § 9 Abs.3 Nr. 5 der Verordnung über die innerstaatliche und 
grenzüberschreitende Beförderung gefährlicher Güter auf Straßen 
( Gefahrgutverordnung Straße - GGVS), vom 22. Juli 1985, 
(BGBl. I S. 155D), geändert durch die 1. Straßen-Gefahrgut
änderungsverordnung vom 21 .12.1987 (BGB1. I, S. 2858). 

1.3 § 9 Abs. 3 der Verordnung über die innerstaatliche und grenz
überschreitende Beförderung gefahrl icher Güter mit Ei senbahnen 
( Gefahrgutverordnung Ei senbahn - GGVE) vom 22. Juli 1985 
(BGBl. I Seite 1560), geändert durch die 2. Eisenbahn-Gefahr
gutlnderungsverordnung vom 21.12.1987 (8GB1. I, S.2862). 

2. Antragsteller 

Bayer AG 
Pharma Packungstechnologie 
Gebäude D 203 
5090 Leverkusen-Bayerwerk 

3. Be Schreibung der Bauart 

4. 

Kiste aus einwelliger Wellpappe mit Innenverpackungen 
(Dosen aus Kunststoffl 

Anforderungen an die Bauart 

Die Bauart iii.Jß den Baumustern entsprechen, die gemäß Prüfbe
richt Nr.82/9980-3.14 vom 13.04.1983 der Bayer AG, Zentralbe
reich Ingenieur-Verwaltung, AP Werkstofftechnik und 



Anlagensicherheit, Packmittelprüfung, 5ogo Leverkusen einer 
Bauartprüfung vergleichbar mit den "Ri chtl i ni en für die 
Bauartprüfung und die Erteilung der Kennzeichnung von Verpackun
gen für die Beförderung gefiihrlicher GUter mit Seeschiffen 
- RM 001 -" vom 28. Juni 1985 (Bundesanzeiger Nr. 157a vom 
24. August 1985) unterzogen worden sind. 

5. Zulassung 

Die unter Nr. 3 beschriebene Bauart wird unter der Voraus
setzung, daß die Anforderungen nach Nummer 4 erfüllt werden, 
zugelassen. 

6. Fertigung von Verpackungen 

Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen serienmäßig 
gefertigt werden. Der Hersteller muß gewährleisten, daß bei den 
serienmäßig gefertigten Verpackungen die fur die Bauart festge-
1 egten Anforderungen erfullt sind. 

7. Kennzeichnung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten Verpak
kungen sind dauerhaft und gut sichtbar wie folgt zu kennzeich
nen: 

CD 4G/Z8/S/ •......•...•.. ./0/BAM 
He rste 11 ungs-
datum gern. Nr. 6.2 e), 

2678 - G + P 

RM 001) 

8. Auflagen über die Verwendung der Verpackungen 

8 . 1 Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten und 
entsprechend Nr. 7 gekennzeichneten Verpackungen dürfen fur ge
fährliche Güter verwendet werden, wenn flir sie nach den Vor
schriften der GefahrgutVSee/GGVS/GGVE solche Verpackungen zu-
1 ässig sind. 

8.2 Die Verpackungen dürfen fur gefiihrl i ehe Güter der Verpackungs
gruppe I I I verwendet werden. 

8 . 3 Die Bruttomasse darf 7,1 kg nicht überschreiten. 

8 . 4 

Die physikalischen Eigenschaften der Füllgüter müssen den Ei
genschaften der im Prüfbericht gemäß Nr. 4 genannten Prüffull
güter entsprechen. 

8.5 Wird die zugelassene Verpackungsbauart als zusammengesetzte 
Verpackung- auch mit anderen als in diesem Zulassungsschein 
beschriebenen Innenverpackungen - verwendet, muß nachweisbar 
sichergestellt sein, daß die zusammengesetz t e Verpackung mit 
den Innenverpackungen ebenso wirksam ist wie die zugelassene 
Verpack ungsbauart. 

8.6 Die Überwachung der Fertigung von Verpackungen nach dieser 
Bauart muß nach den "Technischen Richtlinien fur die Überwa
chung der Fertigung von Verpackungen zur Beförder ung gefiihrl i
eher Güter (TRV 001)" - Verkehrsblatt Heft 16, 1g87, S. 562, 
durchgeführt werden. 

9. Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweisbar sicherstel
len, daß alle Auflagen über die Verwendung der Verpackungen dem
jenigen, der die Verpackungen fur Gefahrgut erstmalig einsetzt/ 
befullt, bekannt sind. 

10. Sonstiges 

10.1 Die Bauart entspricht den in den internationalen übereinkommen 
für den Straßenverkehr (ADR), Ei senbahnverkehr (RIO) und Seeverkehr 
( IMDG-Code) sowie den in den Empfehlungen der Vereinten Natio-
nen (UN) festgelegten Prüfanforderungen fur Verpackungen zur 
Beförderung gefiihrl icher Güter. 

10.2 Diese 1. Neufassung ersetzt den Zulassungsschein Nr. D/03 2678/ 
4G1 vom 15.04.1g85 der Bayer AG, Leverkusen. 

10.3 Diese Zulassung wird unter dem Vorbehalt des jederzeitigen 
Widerrufs erteilt. 

10.4 Diesem Zulassungsschein liegt eine Rechtsmittelbelehrung bei . 

10.5 Dieser Zulassungsschein wird zu gegebener Zeit im "Amts- und 
Mitteilungsblatt der Bundesanstalt für Materialforschung und 
-prüfung, Berlin" (!SSN 0340-7551) veröffentlicht. 

1000 Berlin 45, den 05.06.198g 
Unter den Eichen 8 7 

BUNDESANSTALT FüR MATERIALFORSCHUNG UND -PRüFUNG (BAM) 

Fachgruppe 1.5 
Gefahrgutumschließungen 

Im Auf:r<.~kv 

Dipl.-Ing. H. W. Hübner 
Oberregierungsrat 

Laboratorium 1.54 
Verpackungen 

Im Auftrag 

!LL!...L~vv~--:"' 
Dr. D. He 11 hammer 

Bekanntmachung von Zu lassu ngsschei nen für Abd ichtu ngselemente, 
gefügt aus Kunststoffdichtungsbahnen (KDB) als Bestandteil einer 
Kombinationsdichtung in Basis- und Oberflächenabdichtungen von 
Deponien für Siedlungsabfälle 

BUNDESANSTALT FÜR MATERIALFORSCHUNG UND -PRÜFUNG 
(BAM) 

ZULASSUNGSSCHEIN 
(befristete Zulassung) 

08/BAM 3.12/01/89/ 

für ein Abdichtungselement, gefügt aus Kunststoffdichtungs
hahnen (KDB) als Bestandteil einer Kombinationsdichtung in 
Basis- und Oberflächenahdichtungen von Deponien für 
Siedlungsabfälle. 

1. Rechtsgrundlagen 

1.1. Abfallgesetz vom 27. August 1986 veröffentlicht BGBl. I Sei
te 1410, ber. durch BGBl. 1986 I Seite 1501. 
RdEr1. d. Niedersächs. MU v. 24.6.1988 - 207-62812/21 -
Abclichtung von Deponien für Siedlungsabfälle, zu beziehen beim 
Niedersächsischen Minister für Umwelt. 

1.2. Obergangsregelung für dringende Bauvorhaben, niedergelegt in 
einer Besprechungsnotiz des Niedersächsischen Umweltministe
riums 207.2- 62812/21 vorn 12.07.89 

2. Antragsteller 

Niederberg-Chemie GmbH , D-4133 Neukirchen-Vluyn 

3. 

Der Antragsteller ist auch Hersteller der KDB. 

Beschreibung des Zulassungsgegenstandes 

Das Abclichtungselement besteht aus Kunststoffdichtungsbahnen 
(KDB), die beim Einbau in die Deponiewanne bzw. -kappe flüs
sigkeitsdicht im Heizkeilschweißverfahren durch Oberl~ 
gefügt werden. /.~'v-···-·UoR .. , 1 

3.1. Werkstoff der KDB 

Neuware VESTOLEN A 3512 R der HOLS AG in D-4370 Marl mit bis 
zu 3 % homogen zugemischter Randstreifenrückführungsware aus 
der lfd. Produktion, die den Besonderen Bestimmungen und Auf
lagen Blatt 7, Nr . 2.3 genügt. 

Werkstofferklärung des Herstellers siehe Anlage 1. 

3.2. Abmessungen der KDB 

Länge 
Breite 
Dicke 

herstellungsbedingt endlos, auf Rollen bis 150 m. 
5,10 m 
Mindestdicke 
Nenndicke 
Einzelmeßwert 

3.3. Oberflächen der KDB 

2,5 mm 
> Mindestdicke 

Mittelwert +/- 5 % 

Oberflächen beidseitig glatt mit einer Kennzeichnung gemäß 
Nr. 5. Die Kennzeichnung ist so auszuführen, daß sie keine Ma
terialschwächung hervorruft. 

3.4. Fertigungsort und Fertigungsverfahren 

Die KDB sind nach den in Anlage 2 beschriebenen Herstellungs
verfahren im Werk D-4152 Kempen 3/Tönisberg herzustellen. Ein 
anderer Fertigungsort bedarf der besonderen Zulassung. 
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4. Anforderungen an den Zulassungsgegenstand 

Das Abclichtungselement (siehe Nr. 3) muß plan aufliegend auf 
dem mineralischen Dichtungselement {sog. Kombinationsdich
tung) hergestellt werden, so daß spätere Auflasten (Drän-, 
Müll- und Rekultivierungsschichten) zu dem notwendigen Preß
verbund zwischen Abclichtungselement (KDB) und mineralischem 
Dichtungselement führen. 

Weitere Anforderungen sind in den Besonderen Bestimmungen und 
Auflagen (Blatt 7 - 13) dieses Zulassungsscheines enthalten. 

4.1. Sofern nicht ausdrücklich in diesem Zulassungsschein Abwei 
chungen genannt werden, müssen die zu verwendenden KDB in ih
ren Eigenschaften den Prüfmustern entsprechen, die nach 

5. 

6. 

7. 

7 .1. 

7. 2 . 

Bericht Nr. 25122/89 vom 03.07 . 1989 
des Süddeutsches-Kunststoff-Zentrum, D-8700 Würzburg 

einer Prüfung gemäß ''NRW''-Richtlinie: 
Richtlinie über Deponiebasisabdichtungen aus Dichtungsbahnen 

(RdErl. d. Ministers für Umwelt, Raumordnung und Landwirt 
schaft vorn 14.8.1985-III A 5-541.2.3, veröffentl. im Ministe
rialblatt (Ür das Land Nordrhein - Westfa len Nr. 60,~85) 
unterzogen worden sind. 

Kennzeichnung 

Die nach dieser befristeten Zulassung hergestellten KDB sind 
langzeitbeständig, unauslöschbar und gut sichtbar ab Einbauda
tum 31. März 1990 wie folgt zu kennzeichnen: 
08/BAM 3.12/01/89//CARBOFOL PEHD 305/5100/2,5/G/G/Wo./Jahr//, 
siehe Anlage 6. 

/Wo./ = Herstellungswoche; /Jahr/ Herstellungsjahr 

Oberwac_!l_ld!}g 

Die KDB dieses Zulassungsscheines dürfen nur verwendet werden, 
wenn ihre Herstellung eigenüberwacht und durch ein von der BAM 
anerkanntes Institut fremdüberwacht wird. 

Eine Eigen- und Fremdüberwachung ist auch bei dem Einbau der 
KDB in die Deponiewanne durchzuführen. Dabe i ist die Überein
stimmung der Herstelluno bzw. des Einbaues der KDB mit diesem 
Zulassungsschein und seinen Anl agen 1 - 12 zu überprüfen. 

Die mit der Fremdüberwachung zu beauftragenden Institutionen 
müssen über ausreichend qualifiziertes Personal und notwen 
dige Prüfeinrichtungen verfügen, sowie der europäischen Norm 
"'Allgemeine Kriterien zum Betreiben von Prüflaboratorien'' 
prEN 45 001 (Entwurf Okt. 1988) genügen. 

Das Abclichtungselement (s. Nr . J) wird unter der Vorausset
zung, daß die Allgemeinen und Besonderen Bestimmungen und Auf
lagen dieser Zulassungsbescheinigung eingehalten werde n, als 
Bestandteil einer Kombinationsdichtung von Deponien für den in 
Nr. 8 angegebenen Zeitraum zugelassen. 

Diese Zulassung gilt nicht für andere Fertigungsbetriebe und 
andere Hersteller oder andere Verleger, als die in Anlage 5 
genannten Firmen. Änderungen des Werkstoffes, der Abmessun
gen, der Oberflächenbeschaffenheit, des Fertigungs- und Füge
verfahrens oder des Verwendungszweckes erfordern eine neue 
Zu lassung. 

8. Geltungsdauer der Zulassung 

Befristet bis zum 31.08.1991 

8.1 Räumlicher Geltungsbereich 

9. 

10. 

11. 

Dieser Zulassungsschein gilt für das Land Nieders,(~s~» 

Schadensfälle an Deponiedichtungen die im Zusammenhang mit 
dem Zulassungsgegenstand stehen sind in jedem Fall sofort der 
SAM zu melden. 

Diesem Zulassungsschein liegt eine Rechtsmittelbelehrung bei. 

Dieser Zulassungsschein wird im Amts- und Mitteilungsblatt 
der BAM in Berlin veröffentlicht. 

Berlin, den 30. August 1989 
BUNDESANSTALT FOR MATERIALFORSCHUNG UND -PRüFUNG 

( B A M ) 

Fachgruppe 3.1 
Polymerwerkstoffe 

1-r-
/ 

Dr.-Ing. A. Hampe 
(Dir. u. Prof .) 

Labor 3.12 
Physik und Technologie 
der Kunststoffe 

Dr.-Ing. H. August 
(Oberregierungsrat) 

BAM-Az.: 3.12/3075/89 1 . Ausfertigung. 
Dieser Zulassungsschein umfaßt 13 Seiten und 12 Anlagen 
mit 16 Seiten, die Bestandteil dieses Bescheides sind. 

Zulassungsscheine ohne Dienstsiegel haben keine Gültigkeit. 

504 

I. ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN UND AUFLAGEN 

1. Mit dem Zulassungsschein ist die prinzipielle Eignung des 
Abdichtungselementes, hergestellt durch Fügen aus den in Nr. 3 
(Blatt 1} genannten Kunststoffdichtungsbahnen (KDB), nachge
wiesen. Die Bauaufsichtsbehörde muß bei dem Einbau der KDB 
die Einhaltung der Bestimmungen und Auflagen des Zulassungs
scheines überwachen. 

2 . Der Zulassungsschein gilt nur für die Herstellung und den 
Einbau der KDB. Er ersetzt nicht die für die Durchführung von 
Abclichtungsmaßnahmen erforderlichen Genehmigungen. 

3 . Bei der Verwendung des Zulassungsgegenstandes muß auf der 
Baustelle der Zulassungsschein in Abschrift oder Fotokopie 
vorliegen. 

4. Der Zulassungsschein darf nur im ganzen mit den dazugehörigen 
Anlagen vervielfältigt werden . Eine auszugsweise Veröffent 
lichung bedarf der Genehmigung der Bundesanstalt für Material
forschung und -prüfung. Der Text und die Zeichnungen von Wer 
beschriften dürfen dem Zulassungsschein nicht widersprechen . 
Dies gilt sinngemäß auch für Berichte/Zeugnisse u.ä. der 
Eigen- und Fremdüberwachung. 

5. Der Hersteller ist dafür verantwortlich, daß die nach diesem 
Zulassungsschein hergestellten KDB bzw. Abclichtungselemente 
mit den in den Prüfungsunterlagen der Zulassungsbescheinigung 
beschriebenen Eigenschaften übereinstimmen. 

6. Die Zulassungsbehörde ist berechtigt im Herstellerwerk, in 
Zwischenlagern oder auf der Baustelle zu überprüfen, ob die 
Auflagen dieses Zulassungsscheines eingehalten worden sind. 

7. Unabhängig von der Befristung dieser Zulassung kann diese mit 
sofortiger Wirkung widerrufen werden , wenn die Auflagen nicht 
eingehalten werden. Die Zulassungsbescheinigung wird wider
rufen, ergänzt oder geändert, wenn Werkstoffe, das Herstel
lungsverfahren der KDB oder das vom Hersteller bzw. der 
Verlegefirma (Anlage 5) eingesetzte Verlegeverfahren sich 
nicht bewähren. Dies gilt insbesondere dann, wenn neue 
technische Erkenntnisse dies begründen. Die Zulassung s~eht 
unter dem Vorbehalt der nachträglichen Aufnahme, Änderung oder 
Ergänzung von Auflagen. 

8 . Der Zulassungsschein berücksichtigt den derzeitigen Stand der 
technischen Erkenntnisse. Eine Aussage über die Bewährung des 
Zulassungsgegenstandes ist mit der Erteilunq der Zulassung 
nicht verbunden. 

9. Die Zulassung wird unbeschadet der Rechte Dritter ~~e1i~ 

10. Im Rahmen dieser befristeten Zulassung ist für die Fremdüber
wachung (siehe Nr. 6 Blatt 3} der KDB der Nachweis dadurch zu 
erbringen, daß der BAM von der jährlich zweimal durchzu
führenden Überwachung unaufgefordert von der überwachenden, 
neutralen Stelle eine Ausfertigung des jeweiligen Oberwach
ungsberichtes vorzulegen ist. Entsprechendes gilt gegenüber 
den Bauaufsichtsbehörden b~ des Dichtungselementes für 
das jeweilige Deponiebaup_#J~kt .""I..• 

II. BESONDERE BESTIMMUNGEN UND AUFLAGEN 

Um sicherzustellen, daß die Herstellung bzw. der Einbau des 
Zulassungsgegenstandes nach dem gegenwärtigen Stand der 
Technik erfolgt, wird die vorläufige Zulassung mit folgenden 
besonderen Bestimmungen und Auflagen erteilt: 

1. Der Hersteller der KDB und der Verleger haben zu gewährlei
sten, daß jede KDB bzw. jedes Abdichtungselement, 

1.1. in den Eigenschaften (Werkstoff, Abmessungen, Festigkeit und 
Herstellungsverfahren) mit den bei der BAM hinterlegten Mu
stern und Beurteilungsnachweisen ·( siehe Nr. 4.1 Blatt 2) 
übereinstimmt, 

1 . 2 . sachgemäß hergestellt ist, 

1 .3. einer Quali tätssicherung 
unterliegt. -

(QS) gemäß DIN 9000 - DIN 9004 

Die Fremdüberwachung für die Verlegung der KDB (siehe Nr. 10) 
muß von einem kunststoffsachverständigen Fremdüberwacher nach 
DIN 18 200 durchgeführt werden. Dieser muß während der gesam
ten Verlegearbeiten, d. h. von der Abnahme des Planums bis 
eir1schließlich zur Aufbringung des Flächenentwässerungs
systems (Dränung), dauernd anwesend sein. 

Weitergehend wird vorausgesetzt, daß die jeweilige Herstellung 
des Deponieabdichtungssystems durch den Auftragnehmer (Gene
ralunternehmer o.ä.) in ein QS-System eingebunden ist, in dem 
der Einbau des Kunststoff-Abdichtungselementes nur eine 
Komponente darstellt. Das QS-System soll eine koordinierte 
Zusammenarbeit zwischen dem Verleger und allen anderen Sub
unternehmern auf der Baustelle ermöglichen . Damit soll ein 
hinreichendes Vertrauen hergestellt werden, so daß alle 
Qualitätsforderungen des Auftraggebers bezüglich der Ge
brauchstauglichkeit (DIN 66 050} des Dichtungssystems er
füllt sind. 

2. Der Hersteller hat im Rahmen der Fertigungskontrolle folgende 
Prüfungen durchzuführen: 

2.1. Prüfungen gemäß Anlage 3, 

2.2. über Anlage 3 hinausgehend, Einhaltung der Dickentaleranzen 
nach Nr. 3.2. Blatt 2 des Zulassungsscheines, 

2 . 3. nach jedem Chargenwechsel, sowie nach Unterbrechung oder 
Änderung des Maschinenlaufes ist die Einhaltung folgender 
Anforderungen zu prü fen : 



Schmelzindex nach OIN 53 735 

MFI 190/S(al 1.7 +/- 0,2 [g/10 min] 

MFI 190/S,,, < MFI 190/StoJ + 0,2 (g /10/_~ir>-::.,_ 

wobei bedeutet: 

MFI 190/5(al = Schmelzindex vor der Verarbeitung 
(Forrnmasse bzw. Formmasse mit 3 % 
zugemischter Rückführungsware) 

MFI 190/S<e> = Schmelzindex nach der Verarbeitung (Formteil) 

2.4. Es wird empfohlen die Schrumpfung AL/L der KDB längs und quer 
zur Extrusionsrichtung zu überprüfen (Lagerung lh bei 12QOC) 
Anforderung: I 6L/LI <1% 

3. Ober die Ergebnisse der Fertigungsprüfungen sind Aufzeichnun
gen zu führen, in die der Zulassungsbehörde auf Wunsch Ein
sicht zu gewähren ist. Die Aufzeichnungen sind 20 Jahre lang 
durch den Hersteller aufzubewahren. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

Der Hersteller hat die laufende Fertigung der Dichtungsbahnen 
gemäß ''NRW''-Richtlinie auf seine Kosten durch eine neutrale 
Institution überwachen zu lassen. Probennahmen aus Fertigung, 
Lager oder Baustelle müssen durch die überwachende Institution 
erfolgen (Anlage 3). Die überwachungsbesuche sind in der Regel 
unangemeldet durchzuführen. Bei Mängeln ist nach den Fest 
stellungen der fremdüberwachenden Stelle zu verfahren. Bei 
wiederholten oder ernsthaften Mängeln, hat dieser die Zulas
sungsbehörde zu informieren. 

Zu Beginn der Fertigung hat sich die fremdüberwachende Stelle 
zu überzeugen, daß die Voraussetzungen für eine sachgemäße 
Fertigung gegeben sind. Dies ist der Zulassungsbehörde von 
fremdüberwachender Stelle schriftlich mitzuteilen. 

Jeder Liefereinheit, G. h. Rolle, ist an gut sichtbarer Stelle 
ein B~gle~tpapier nach Anlage 7 beizulegen. 

Transport, Lagerung 

-Der Transport der KDO-Rollen bis zur Deponiebaustelle darf 
nur mit vom Hersteller lizenzierten Unternehmern erfol
gen. Jede Beschädigung der Rollen ist dem Hersteller zu 
melden. 

-Die Handhabung auf der Baustelle darf nur durch geschultes 
Personal der Verlegefirma oder des Herstellers mit geeignetem 
Gerät erfolgen . Der Fremdüberwacher für die Verlegung der 
Dichtungsbahn hat zu ~estätigen, daß die Rollen unbeschädigt 
sind, bevor sie für die Verlegung freigegeben werden. Bei 
Beschädigungen ist nach seinen Anweisungen zu verfahren. 

-Die Zwischenlagerung auf der Baustelle soll so erfolgen, daß 
zur anschließenden Verlegung minimaler Aufwand notwendi~. 
Sofern die einzelnen Rollen keine Transportverpackung aufwei
sen, sind die Rollen durch Abdecken mit Folie o.ä. zu schüt
zen. 

Das Terrain muß vor unbefugtem Zutritt gesichert sein. 
Im übrigen gilt Anlage 4. 

Untergrund, Böschungen und Deponiewanne 

Die KDB ist verzerrungsfrei ohne Falten und wesent liche 
Welligkeit einzubauen. Das muß bereits bei der Wahl des Un
tergrundes und der Planung der . Deponiewannenform berück
sichtigt werden. 

Der Untergrund soll so stabil sein, daß im ungünstigsten Fall 
die KDB durch lokale Setzungen mit nicht mehr als 3 % 
mehraxialer Dehnung beaufschlagt wird. 

-Die Standfestigkeit des Dichtungssystems, insbesondere im 
Bereich der Böschungen, ist durch eine überprüfbare Statik 
nachzuweisen. Beim Böschungsaufbau ist zu beachten, daß der 
Reibungsbeiwert zur Tiefe hin ansteigen muß, daß also nach
weislich der Reibungsbeiwert zwischen Planum und KDB größer 
ist als zwischen KDB und Schutzschicht und dieser wieder 
größer ist als zwischen Schutzschicht (Nr . 12) und darüber
liegender Oränschicht. 

-Die geometrische Form der Deponiewanne muß so gewählt wer
den, daß formbedingte Verzerrungen der KDB auszuschließen 
sind. ''Abwickelbare'' Konturen, die ein Auslegen von recht
eckigen Bahnen erlauben, sind anzustreben. Zur Verhinderung 
des ''Trampolineffektes'' sind neben geeigneten Einbaumethoden, 
Kehlradien > 1 rn einzuhalten. 

9. Planum 

-Unmittelbar vor der Verlegung der KDB ist das Planum von der 
Bauleitung, der Verlegefirma und dem Fremdüberwacher als ge
eignet abzunehmen. Der Umfang der jeweiligen Abnahme bezieht 
sich maximal auf die Fläche, die in einer Arbeitsschicht 
abgedichtet werden kann. 

-Das Planum muß frei von unstetigen 
in der Oberfläche sein. Stufen von 
duldet werden. Unter einer auf dem 
Latte (Richtscheit) dürfen maximal 2 

oder abrupten Ander:ungen 
maximal 0,5 cm können ge

Planum aufliegenden 4 m
cm Luft sein. 

-Das Planum darf bis zu einer Tiefe von 10 cm keine Steine mit 
scharfen Kanten oder mit einem Durchmesser > 2 cm aufweisen. 

-Das zur Aufnahme der KDB fertiggestellte Planum ist vor Aus
trocknunq (Rißbildung), Wasseranstau, Überflutung oder Durch
frostung zu schützen. - Gelingt dies nicht, so ist di~~e 
Lage der mineralischen Dichtung entsprechend aufzuar~en.'r 

10. 

ll. 

-Sinngemäß ist bei den Verankerungsgräben an der Bösch
ungskrone zu verfahren. Alle Ecken dieser Gräben müssen gut 
gerundet sein, daß es zu keinen Knicken in der KDB kommt. 

Verlegung der Bahnen 

-Die Verlegung erfolgt nach einem von der Bauaufsichtsbehörde 
und dem Fremdüberwacher genehmigten Verlegeplan. 

-Die Verlegung von Kunststoffdichtungsbahnen ist nur von 
April bis einschließlich Oktober statthaft. Ausnahmen sind 
nur bei sehr günstigen Wetterbedingungen mit Genehmigung der 
örtlichen Bauaufsichtsbehörden und des kunststoffsachver 
ständigen Fremdüberwachers möglich, wenn mit keiner Quali 
tätseinbuße für das Dichtungssystem zu rechnen ist. 

-Bei Lufttemperaturen unter +5 ·c. Niederschlägen aller Art, 
und in Flächen mit stehendem Wasser ist generell keine Verle
gung möglich. Dies gilt auch bei Wind und Sonneneinstrahlung , 
wenn die einwandfreie Herstellung des Abclichtungselementes 
nicht gesichert ist. 

- Es dürfen nur Geräte, Fahrzeuge und Methoden der Verlegung 
und Sicherung zum Einsatz kommen, die aufgrund von Optimie
rungsversuchen {Feldversuche} im Bereich der Deponiewanne bei 
Beginn der Verlegearbeiten bestimmt werden und gegebenenfalls 
geänderten Witterungsbedingungen änzupassen sind. 

-Die Feldversuche sind bei jedem Abdichtungsvorhaben in Ge
genwart des Fremdüberwachers durchzuführen. Spätere Abwei
chungen von dort festgelegten Verfahren und Maschinen darf 
nur mit vorheriger Zustimmung des Fremdüberwachers erfolgen. 

-Jede verlegte Bahn erhält eine Bezeichnung, die im Verlege 
bzw. Bestandsplan eingetragen wird. Hieraus und mit den Rol
lenbegleitpapieren (Anlage 7), muß eine Identifizierung der 
Bahnen nach Werkstoff, Charge, Bahnenhersteller und Herstel 
lungsdatum möglich sein. 

-Die Bahnen sind so zu verlegen, daß die Kennzeichnung 
(Nr. 5, Blatt 3) nach oben zeigt. Auch Teilstücke einer Bahn 
müssen das Kennzeichen aufweisen. 

-Die Verlegung muß faltenfrei und mit minimaler Welligkeit 
erfolgen, so daß bei später aufgebrachter Flächendränung die 
KDB mit Sicherheit auf der mineralischen Dichtung plan auf
liegt. 

-Jede wesentliche Beschädigung der KDB muß repariert werden. 
Vor der Reparatur ist der Fremdüberwacher hinzuzuziehen, der 
über die Art der Reparatur entscheidet, notfalls auch eine 
Auswechselung der KDB vorschreibt. Reparaturen sind zu proto
kollieren, so daß Art und Ort der Reparatur (Bestandsplan), 
Schweißer, Schweißnaht u ~~~ ißnahtprüfung registriert 
sind. In dem Protokoll t ~ ~ düberwacher die einwand
f.reie Reparatur zu bestä r g~f· ~ 

Schweißarbeiten 

-Generell sind Schweißnähte im Bereich von Böschungen par
allel zum Gefälle anzuordnen. Waagerechte Nähte müssen einen 
Mindestabstand von 1,5 m vom Böschungsfuß aufweisen. 

Ausnahmen, beispielsweise bei Reparaturen, sind nur mit Zu
stimmung des Fremdüberwachers möglich. 

-Jede Naht ist im Verlegeplan (Bestandsplan) zu protokollie
ren, so daß der Schweißer, Schweißgerät, Zeit und Ort regi-
striert sind. · 

-Bei Anschlußarbeiten (Deponieerweiterungen) dürfen nur Dich
tungsbahnen aus gleichem Werkstoff miteinander verschweißt 
werden. Ist dies im Einzelfall nicht möglich, ist durch ein 
Sachverständigengutachten der jeweiligen Bauaufsichtsbehörde 
nachzuweisen, daß auch die Verschweißung unterschiedlicher 
Werkstoffe zu einwandfreien Fügenähten führt. 

-Es dürfen nur Schweißer eingesetzt werden, die in der Füge
technik von PE-HO geschult sind und die vor einem neutralen 
Institut, das die Ausbildung von Kunststoffschweißern be
treibt, die Prüfung als Deponie-Kunststoffschweißer abgelegt 
haben. Der Nachweis sollte nicht älter als ein Jahr sein. 

-Vor dem ersten Einsatz der Schweißer auf der j eweiligen De
poniebaustelle hat der Fremdüberwacher sich durch Anfertigung 
von Schweißproben davon zu überzeugen, daß die Schweißer in 
der Lage sind, mit den vorgesehenen Schweißgeräten einwand
freie Nähte herzustellen. 

-Der Fremdüberwacher hat die Funktionstüchtigkeit der zum 
Einsatz kommenden Schweißgeräte zu prüfen. 

-Die Reinigung der Nahtbereiche kann entfallen, sofern sie 
werkseitiQ mit einem PE-Schutzstreifen, wie bei der BAM hin
terlegt, abgedeckt sind und diese unmittelbar vor dem Füge-
vorgang erst entfernt werden. -

Alle übrigen Nahtbereiche sind auf mechanischem Wege ohne Er
zeugung von sichtbaren Riefen von Verschmutzungen zu befrei
en. Gegebenenfalls sind in Absprache mit dem Rohstoffher
steller der KDB Lösungsmittel einzusetzen, deren eventuelle 
Rückstände keine negativen Auswirkungen auf die Nahtfestig
keit haben dürfen. 

-In der Regel ist mit Heizkeilüberlappnähten zu fügen. Diese 
sind als Doppelnähte mit Prüfkanal mittels Schweißautomat 
herzustellen. Die Nahtbreite beträgt mindestens 2 x 15 mm . 
Die Breite des Prüfkanals muß 19 mm +/- 2 mm betragen. Die 
Qualität der Schweißnähte und des Prüfkanals muß mindestens 
der Qualität, der in der BAM hinterlegten Proben e~en. 
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Nur in Ausnahmefällen, wenn die Doppelnähte nicht herstellbar 
sind, dürfen handgeschweißte Einfachnähte mittels Heißluft
handschweißgerät und zusätzlicher Auftragsschweißung mittels 
Extrusion zur Anwendung kommen (Nahtbreite > 30 mm). 

- Es sind Schweißprotokolle in einem Umfang nach Anlagen 8-9 
zu führen, der nach Ermessen des Fremdüberwachers erweitert 
werden kann. 

Ab Sept. 1990 sind Schweißautomaten einzusetzen, die eine 
kontinuierliche Dokumentation von Transportrollendruck, Heiz
keiltemperatur und Vorschubgeschwindigkeit ermöglichen. 

-Die Schweißnaht - Probennahrne im Rahmen der Fremdüberwachung 
hat gemäß DIN 18 200, 4.2.2 zu erfolgen. Die Prüfergebnisse 
müssen vor dem Aufbringen der Dränschicht vorliegen, um ge
gebenenfalls eine wirtschaftliche Sanierung zu ermöglichen. 

-Prüfungen auf der Baustelle {Schälversuche) sind mit trans
portablen Zugprüfmaschinen durchzuführen, die dem Stand der 
Prüftechnik entsprechen. 

-Grundsätzlich sind alle Fügenähte auf Dichtigkeit zu prüfen. 
Die Prüfung der Doppelnaht (Prüfkanal) erfolgt mittels Druck
l~ft nach folgenden Bedingungen: 

Oberflächentemperatur 
[ "C) 

+ 5 bis +20 
> +20 bis +35 
> +35 bis +50 

PrüfdrUck 
[bar) 

5 
4 
3 

Der vorgegebene Prüfdruck ist kurzfristig (ca. 1 min.) um 0,5 
bar zu erhöhen, um dann auf den Prüfdruck abgelassen zu wer
den. Die Prüfung gilt als bestanden, wenn nach 10 min. Prüf
dauer der Druck nicht mehr als 10 % abgefallen ist. 
Einfachnähte werden durchgehend der ''Vakuumprüfung'' mittels 
Saugglocke nach Anlage 10 unterzogen. 

Zusätzlich können die Nähte mittels Ultraschallprüfung auf 
Homogenität untersucht werden. Die Ultraschallprüfung allein 
gilt in der üblichen Durchführung nicht als Dichtigkeitsprü
fung. 

Ober die Nahtprüfungen sind Protokolle in einem Umfang nach 
Anlagen 11-12 zu führen, der nach Ermessen des Frerndüberwa
chers erweitert werden kann. 

Schutz- und Flächendränschicht 

-Die Böschungen und Sohlflächen sind unverzüglich nach ab
schnittsweiser Fertigstellung des PE-HD-Dichtungselementes 
mit einer Schutz- und Dränschicht zu versehen, um d~ 
ausreichende Auflast jede Kondenswasserbildung zwischen KDB 
und Planum der mineralischen Dichtung auszuschließen. Die 
Wahl der Größe der Abschnitte muß abhängig von der Einbau
technik und Witterung im Feldversuch festgelegt werden und 
liegt im Ermessen der Bauaufsichtsbehörden und des Fremdüber
wachers. 

Kommt es trotzdem am Böschungsfuß durch abfließendes Wasser 
zu ''Wassersäcken'', so ist für Entlastungslöcher zu sorgen, 
die durch Oberschweißung vor Aufbringen der Schutzschicht zu 
schließen sind. 

-Zwischen KDB und Flächendränschicht (16/32er Kies) ist eine 
Schutzschicht vorzusehen, die die KDB während ihrer Ge
brauchsdauer vor jeder punktuellen, bei Entlastung bleibenden 
Verformung schützt. Diese Schutzschicht ist im Hinblick auf 
die zukünftige maximale Müllauflast zu bemessen. 

Optimal wird im Hinblick auf eine möglichst lange Gebrauchs
dauer der KDB eine Schutzschicht \> 30 cm) aus bindigen Erd
stoffen (k < l0- 7 m/s, homogen, frei von scharfkantigen Stei
nen und Steinen > 2 cm Durchmesser) angesehen, sofern die 
Standfestigkeit gegeben ist. 

Alternativ zu der bindigen Schutzschicht kann ein 1200 g/m2 

schweres Geotextil in Verbindung mit einer mindestens 15 cm 
dicken Schicht aus kalziumkarbonatarmen Brechkorngemisch 0/8 
oder eine gleichwertige Schutzschicht eingesetzt werden. Die 
Gleichwertigkeit ist durch ein Gutachten eines neutralen 
Gutachters zu belegen. 

Werden im Verbund mit bindigen Erdstoffen Geotextilien oder 
Geotextilien allein eingesetzt, so muß die Langzeitbestän
digkeit dieser gegen die Müllinhaltsstoffe mindestens so gut 
sein wie die der KOB. 

-Das Aufbringen der Schutz- und Dränschicht hat so zu erfol
gen, daß keine unzulässigen Beanspruchungen auf die KDB ein
wirken, die ihre Eigenschaften und/oder Planlage nachteilig 
beeinflussen. Die Ermittlung der optimalen Einbautechnik ist 
Bestandteil des Feldversuches. 

-Das für den Einbau vorgesehene Personal muß qualifiziert 
sein und über die sicherheitstechnische Relevanz der Arbeit 
unterwiesen sein. 

-Die Verlegearbeiten sind, unabhängig von eventuellen Teilab
nahmen, durch eine Endabnahme der Dränschicht abzuschließen, 
in der u.a. vom Fremdüberwac~cheinigt wird, daß die 
Planlage der KDB sichergeste~~iiSt~~t-

I 

CARBOFOI! 
Werkstoff 

ANLAGE 1 ZUM ZULASSUNGSSCHEIN 
08/BAM 3.12/01/89/ 
BUNDESANSTALT FOR 

MATERIALFORSCHUNG UND -PR(}FUNG 

..... CARBOFOL'• 
111 System 

Die Carbofol PEHD Dichtungsbahn wird aus Vestolen 

A 3512 R der Chemischen Werke Hüls AG hergestellt. 

Der Rohstoff enthält zur UV-Stabilisierung ca. 2% 

Ruß-Anteil, der vom Rohstoffhersteller eingearbeitet 

wird. 

NBC verarbeitet den originalen Werkstoff ohne weitere 

Zusätze. Der Randstreifen-Beschnitt (ca. 3\ bei 5,10 m 

Breite) wird sofort granuliert und in den Prozess 
zurückgeführt, sodaß eine Versehrnutzung ausgeschlossen 

ist. Die chemischen und physikal ischen Material

Eigenschaften werden dadurch nicht verän~ 

CARBOFOI! 

ANLAGE 2 ZUM ZULASSUNGSSCHEIN 
08/BAM 3.12/01/89/ 
BUNDESANSTALT F(}R 

MATERIALFORSCHUNG UND -PR(}FUNG 

_._ CARBOFOt:· 
111 System 

Herstellverfahren 

Die Carbofol PEHD Dichtungsbahn wird im Kunststoffwerk 

.\ n 4152 Kempen 3, Tönisberg der Niederberg-Chemie GmbH 

mittels Brei tschli tz-Extrusionsverfahren hergestellt. 
In einem On-line-Verfahren gelangt das vom Rohstoffher

steller in Silofahrzeugen angelieferte Granulat nach 

einer Eingangskontrolle zunächst in große Äußen-Silos 

und von dort mittels Saugförderung in die den einzelnen 

Produktionsanlagen zugeordneten Tages-Silos. Von hier aus 

versorgen elektronisch gesteuerte Äggregate die Extruder 

mit ständig gleichbleibender Materialmenge. Im Extruder 

wird das Mate rial plastifiziert, thermisch homogenisiert 

und über die Austragschnecke in die Breitschlitzdüse 

gefördert. Das herausgepreßte Fell wird von einem 

Glättkalander abgezogen, der der Bahn die endgültige 

Form, Dicke und Obcrf läche gibt. Der Abkühlprozess kann 

durch die Walzentemperatur beeinflußt werden, jede Walze 

ist einzeln regelbar. Nach Passieren einer horizontalen 

Kühl strecke wird die Bahn besäumt, gewickelt und auf 

Länge geschnitten . 

Eine über diese Kurzbeschreibung hinausgehende genaue 

Beschreibung des Herstellungsprozesses ist bei der BM 

hinterl..R11' 

ANLAGE 3, Seite 1 ZUM ZULASSUNGSSCHEIN 
08/BAM 3.12/01/89/ 
BUNDESANSTALT F(}R 

MATERIALFORSCHUNG UND -PR(}FUNG 

CARBOFOI! ..a.. CARBOFOI!· 
BU System 

Zur Qualitätssicherung erklärt der Antragsteller: 

Die Qualitäts-Sicherung erfolgt durch Eigen- und Fremd

überwachung durch eine neutrale Institution. 

Fremdüberwachung bei der Bahnenherstellung 

1.1 Fremdüberwachung der Bahnenherstellung 

Für jedes der Zulassung unterliegende Produkt besteht ein 

Fremdüberwachungsvertrag mit dem 

Süddeutschen-Kunststoff-Zentn.un ( SKZ). 

l. 2 Fremdüberwachung bei der Verlegung 

Hier werden durch den Bauherrn/Bauträger, neutrale 

qualifizierte Institute oder Einzelpersonen mit der 

Überwachung beim Einbau betraut. 

Eigenüberwachung 

Die Eigenüberwachung deckt die Anforderung der 

"NRW-Richtlinie im vollen Umfang abr sie gliedert 

sich wie folgt: 
2.1 Rohstoffs-Eingangs-Kontrolle 

2.2 Eigenüberwachung und Qualitätskontrolle bei der 

Bahnenherstellung 
2. 3 Eigenüberwachung bei Verlegung bzw. Einbau 

durch die einbauende F~ 



CARBOFOI! 

ANLAGE 3, Seite 2 ZUM ZULASSUNGSSCHEIN 
08/BAM 3.12/01/89/ 
BUNDESANSTALT FIJR 

MATERIALFORSCHUNG UND -PRIJFUNG 

... 
CARBOFOt:• 
System 

2. 1 Rohstoff-Eingangskontrolle 

Jeder eingehende Rohstoff -Transport wird vor dem Abladen 

überprüft. Es werden äußere Beschaffenheit, Schmelzindex, 

Reißfestigkeit und Reißdehnung (an einer PreBplatte) ge

prüft . Bei HDPE wird ferner eine DSC-Analyse durchge

führt. Nur freigegebene Sendungen dürfen entladen werden. 

2. 2 Eigenüberwachung und Qualitätskontrolle der Bahnen

fertigung 

Die Eigenübetvachung erfolgt in Übereinstimmung mit dem 

abgeschlossenen Fremdüberwachungsvertrag auf der Grund 

lage der NRW-Richtlinie, wobei teilweise bereits der 

Entwurf TA Abfall berücksichtigt wird. Die Prüfungen 

und ihre Mindesthäufigkeiten sind nachfolgend darge

stellt. Die Prüf-Frequenz liegt bei NBC deutlich über 

den Anforderungen. 

Äußere Beschaffenheit 

Dicke ( Mindestdicke) 

Einachsige Zugbeanspruchung 

Warmlagerungsverhalten 

2 

2 

l 

X täglich 

X täglich 

X täglich 

einschl. Maßänderung nach Warmlagerung l x wöchentlich 

Widerstand gegen Weiterreißen 1 x wöchentlich 

verhalten bei niedrigen 

Temperaturen 

CARBOFOI! 

1 x wöche~ 

ANLAGE 3, Seite 3 ZUM ZULASSUNGSSCHEIN 
08/BAM 3.12/01/89/ 
BUNDESANSTALT FIJR 

MATERIALFORSCHUNG UND -PRIJFUNG 

;J'--- ..a.. CARBOFOL?· 
111 System 

Schmelzindez am Rohstoff l x pro Charge 

(Silofahrzeug) 

1 x pro Charge 

<X! er 

Schmelzindex am Bahnenrand 

2 x täglich 

Streckspannung 

Dehnung bei Streckspannung 

1 x pro Schicht 

l x pro Schicht 

Denüber hinaus werden Breite, Aussehen der Oberfläche, 

Planlage, We ll igkelt regelmäßig überprüft und die 

Ergebnisse niedergeschrieben. Die Ergebnisse . der Eigen

überwachu ng werden rege l mäßig dem fremdüberwachenden 

Institut zur Einsicht und Kontrolle vorgelegt. Auf Ver

langen werden die Ergebnisse in Form von Zertifikaten 

oder Werkszeugnissen nach DIN 50049 den Lieferung bei

gefügt. 

An der 5 m-Anl age ist eine kontinuierliche DickenmeB

anlage installiert, die in vorgegebenen Abständen das 

Dickenprofil aus~ 

CARBOFOI! 

ANLAGE 3, Seite 4 ZUM ZULASSUNGSSCHEIN 
08/BAM 3.12/01/89/ 
BUNDESANSTALT FIJR 

MATERIALFORSCHUNG UND -PRIJFUNG 

..... CARBOFOt:· 
111 System 

2. 3 Eigenüberwachunq auf der Baustelle 

Die Eigenüberwachung der Dichtungsbahn auf der Baustelle 

\vird bei der Anlieferung, Verlegung, Fügen und Prüfen 

durch den Verleger durchgeführt . 

- Anlieferu.nq 

Bei Anlieferung der Kunststoffdichtungsbahn wird 

- die Vollständigkeit des Lieferprotokolls 

- dUf eventuelle Transportschäden hin 

das korrekte Abladen und Zwischenlagern 

geprüft . 

Die Dicke der Bahn wird bereits bei der Herstellc!'Lg der 

Bahnen gemessen und kontroll iert. Die engen Taleranzen 

der Bahnendicke machen eine zusätzliche Messung auf der 

Baustelle nicht erforderlich. 

Beim Ausrollen der Bahnen werden diese auf 

- mechanische Beschädigung 

- Planlage 

- Kantenqradheit 

- äußere Beschaffenbei t 

geprüft. 

- FUgearbeiten 

Oie Eigenüberwachung der F~. ano_F...!;.~·· ~~1 in den Unter
lagen zum Antrag unter Punkt ?&Pnd--s •'~usf,ü9'Llich beschrieben 
worden und bei der BAM hintcrl t., 

CARBOFOI! 

ANLAGE 4, Seite 1 ZUM ZULASSUNGSSCHEIN 
08/BAM 3.12/01/89/ 
BUNDESANSTALT FIJR 

MATERIALFORSCHUNG UND -PRIJFUNG 

..... CARBOFOL"'· 
111 System 

Transport und Lagerung auf der Baustelle 

Transport der KDB zur Baustelle 

Die KDB wird vom Werk der NBC mittels LKW, der mit einem 

Bordkran .ausgerüstet ist, zur Baustelle transportiert. 

Lagerung und Transpert der KDB auf der Baustelle 

Die KDB-Rollen werden auf der Baustelle an einem für die 

Lagerung vorgesehenen und vorbereiteten Platz gelagert. 

Der steinfreie Untergrund wird zusätzlich mit einer 

Schutzlage aus Baufolie oder Vlies abgedeckt. 

Die 5 m breite Dichtungsbahn wird direkt an der 1\nlage 

auf Stahlrohrkerne kantengerade aufgewickelt und erhält 

keine zusätzliche Verpackung. 

Jede Dichtungsbahn ist auf einen Stahlkern gewickelt, 

der zur Stabilisierung und zum Händeln der Rollen dient. 

Somit werden Fehlbehandlungen der K.DB-Rollen, z. B. durch 

Hebewerkzeuge unterbunden. 

Die Lagerung der Rollen wird so erfolgen, daß maximal 

2 - 3 Rollen versetzt übereinander gelagert werden. 

Unerwünschte Pre~d Verformungen der Rollen 

werden so verm~~~n;... -

CARBOFOI! 

ANLAGE 4, Seite 2 ZUM ZULASSUNGSSCHEIN 
08/BAM 3.12/01/89/ 
BUNDESANSTALT FOR 

MATERIALFORSCHUNG UND -PROFUNG 

..a.. CARBOFOL'• 
111 System 

~uf der Baustelle erfolgt der Transport der KDB-Rollen 

mittels Radlader und Hebetraverse, die in die Stahlkerne 

an beiden Enden eingeführt wird. 

Durch Transport und Lagerung beschädigte Bahnen werden 

ausgesondert. Uber die Verlegung dieser Bahnen sowie 

die -Art und Umfang der Sanierung wird in Abstimmung 

mit der Bauleitung und Fremdüberwachung weiter verfahren. 
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;.NLAGE 5 ZUH ZULASSUNGSSCHEIN 
08/BAM 3.12/01/89/ 
BUNDESANSTALT FOR 

MATERIALFORSCHUNG UND -PROFUNG 

Die Firma Niederberg-Chemie erklärt zur Produktionsstätte und 
zur Verlegefirma: 

Niederberg-Chemie GmbH 
Windmühlenweg 

4152 Kempen 3/Tönisberg 

Firma ITB 

Die Firma ITB ist eine 100 %ige Tochtergesellschaft der Firma 
Niederberg-Chemie GmbH. Sie wurde 1981 gegründet, besteht zur 
Zeit aus ca. 50 Mitarbeitern. 

Firmensitz und Anschrift: 

ITB ISOLIERUNGSGESEL LSCHAFT 
FOR TUNNEL UND BAUWERKE MBH 
Windmühlenweg 

4152 Kempen 3/Tönisberg 

Die Firma ITB verfügt über qualifizierte Schweiß fachkräft e, 
die durch intern e und ext erne Schulungen ausgebildet wurden. 

Insbesondere sind die Mitarbeiter der Firma ITB auf di e Pro
dukte der Firma Niederberg-Chemie GmbH eingearbeitet . 

Die Haupteinsatzgebiete betreffen hochsensible Tunnelbauwerke 
der Bundesbahnneubaustrecken und .~gewählte Deponieproj e kt e 
einschließlic h Sonderabfalldep~~~ 
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ANLAGE 6 ZUH ZULASS UNGSSCHEIN 
08/BAM 3.12/01/89/ 
BUNDESANSTALT FOR 

MATERIALFORSCHUNG UND -PROFUNG 

ANORDNUNG DER KENNZEICHEN 

J .. · + 
__ I -·~ 

!E,__ E 
-.., 

J .. p 
. , KENNZEICHNUNG 

ANLAGE 7 ZUH ZULASSUNGSSCHEIN 
08/BAM 3.12/01/89/ 
BUNDESANSTALT FOR 

MA1'ERIALFORSCHUNG UND - PROFUNG 

08/BAM 3.12/01/89//CARBOFOL PEHD 305/5100/2,5/G/G/Wo./JAHR// 

Art...-Nr. TYP PaL·Nr. 

2.50 5.10 

53923 
ART 60360 HST 10lq0 AUFTR _ HR ~711 

LAEHGE 110 .00 MEHGE 1. 00 PAL .HR n97A 

ANLAGE 8 ZUH ZULASSUNGSSCHEIN 
08/BAM 3.12/01/89/ 
BUNDESANSTALT FOR 

MATERIALFORSCHUNG UND -PROFUNG 

NIEDERBERG CHEMIE GMBH TKI.(02M6}60&-{) 
Postlach U63, D-4133 Neukirchen -::.Vluyn Tel=61Zil38 
fln Uuten.duoOI:l dar RuhrkohleAG-A ooape.r~.y or the Ruhrkohle AG TeletatiOU4Sl606188 

SCH\o/EISSPROTOKOll Nr. }[ 
jud. Nr. DATUM 

Heizkeilschweißgerä t 
'][ /000 NAHT Nr. 

GERÄT 
DEPONIE 

SCH\o/EISSER 

MESSUNGEN • 1 2 3 4 Bemerkungen 

allgemein 

= 
Lufttemperatur . ( 

c 
~ 

~ Luftfeuchte % 

3 \olind 
c 
.c Oberfliiche allgemein 0 
n 

= Schweißbereich c 
~ 

5 
Temperatur . ( 0 

c Heizkeiltemperatur . ( 
~g 
.!'!~ Geschwindigkeit Stufe 
~= 
~~ Heißlufttemperatur Stufe 
"'~ 

Stationierung I Naht 

Uhrzei t 

Heizkeiltemperatur . ( 
c 
~ 

= Geschwindigkeit m/ min c 
~ 

~ Heißlufttemperatur . ( 
:E 

Probeschweißung Nr. 

Probeentnahme Nr. 

Dicke der Naht mm 

' 
Verleger • Bauleitung • Überwacher : Ii 

\ Datum • Datum , Datum • < 

Unterschrift : Unterschritt : Unterschrift: 
0 . 



ANLAGE 9 ZUM ZULASSUNGSSCHEIN 
08/BAM 3.12/01/89/ 
BUNDESANSTALT FOR 

MATERIALFORSCHUNG UND -PROFUNG 

NrnDERBERGC~ G~H 
Postfach U63, D-4133 Neukirchen- Vluyn 
E1l:!. Uat..enehaon der RuhrkohleAG-A ooapuyot the Ruhrkohle J.G 

SCHWEISSPROTOKOLL Nr. lli. 
I Lfd. Nr. DATUM 

ln ;ooo Extrusionsschweißgerö. t NAHT Nr. 

GERÄT 
DEPONIE 

SCHWEISSER 

MESSUNGEN ' 1 2 3 4 Bemerkungen 

allgemein 

Lufttemperatur • c 
= c 
~ 

~ Luftfeuchte % 

:i Wind 
c 
.c Oberfläche allgemein " = 
= Schweißberei ch c 
~ 

.c 

0 Temperatur • c 

' Extruda ttempera tur • c 
c 

~= 
~§ 
"'"" ~~ Heißlufttemperatur Stufe 

Stationierung I Naht 

Uhrzeit 

Extrudatbreite mm 

Probeschweißung Nr 

Verleger' Bauleitung ' Überwacher : 

Datum ' Datum , Datum : 

Unterschrift: Unterschrift' Unterschrift ' t 

CARBOFOI!' 

ANLAGE 10 ZUM ZULASSUNGSSCHEIN 
08/BAM 3.12/01/89/ 
BUNDESANSTALT FOR 

MATERIALFORSCHUNG UND -PROFUNG 

rb CARBOFOL:'• 
System . 

Vakuumprüfunq der Handnähte 

Die Vakuwnprüfung dient zur Prüfung von Einfach-Uber

lappnähten . 

Die Prüfung erfol gt mittels Vakuumglocke, die über ein 

Schlauchsystem mit einer Vakuumpumpe verbunden ist. 

Die Prüfung wird mit einem Unterdruck von 0, 2 - 0, 4 bar 

durchgeführt. 

Priifab1auf 

Zwischen Schweißen und Prüfen sollte ein Konditionierungs

zeitraum von 1 Stunde liegen. 

Der zu prüfende Nahtbereich ist mit Leckflüssigkeit 

einzupinseln bzw. einzusprühen. 

Die Vakuumglocke ist so aufzulegen , daß die zu prüfende 

Naht mittig zur Achse der Vakuumglocke liegt. 

Das Ventil ist zu öffnen; die Abdichtungsbahn wölbt 

sich nach innen; die Prüfung ist abzubrechen , wenn das 

Manometer den vorgegebenen Prüfwert erreicht . 

An Fehlstellen der Nahtverbindung entstehen durch die 

Leckflüssigkeit Blasen. Treten bei dem Prüfdruck 

keine Blasen auf, gilt die Naht als dicht. 

Die Vakuum~r.. F • d durchgehend auf alle Einfach
,~ 

nähte ange .~d~t 
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ANLAGE 11 ZUM ZULASSUNGSSCHEIN 
08/BAM 3.12/01/89/ 
BUNDESANSTALT FOR 

MATERIALFORSCHUNG UND -PROFUUG 
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BUNDESANSTALT FOR 

MATERIALFORSCHUNG ~ -PROFUNG 
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RECHTSMITTELBELEHRUNG 

Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe Widerspruch 
erhoben werden . Der Widerspruch ist bei dem Prasidenlen der Bundesanstalt fur 
Materialforschung und -prlrfung (SAM), Berlm 45. Unter den E1chen 87. schnltiiCh 
oder zu r Niederschrift einzulegen 

Ist über den Widerspruch ohne zureichenden Grund in angemessener Frist sachlich 
nicht entschieden worden, so kann Klage bei dem Verwaltungsgericht in Berlin-Char
lottenburg 2, Hardenbergstr. 21 - 24, erhoben werden. 

Die Klage kann nicht vor Ablauf von 3 Monaten seit der Einlegung des Widerspruchs 
erhoben werden, außer wenn wegen der besonderen Umstände des Falles eine kürze
re Frist geboten ist. Sie kann ferner nur bis zum Ablauf eines Jahres seit der E inlc
gung des Widerspruchs erhoben werden. Die Klage muß den Kläger. den Bek lagten 
und den Streitgegenstand bezeichnen . 

BUNDESANSTALT FÜR MATERIALFORSCHUNG UND -PRÜFUNG 
(BAM) 

ZULASSUNGSSCHEIN 
(befristete Zulassung) 

08/BAM 3.12/02/89/ 

für ein Abdichtungselement, gefügt aus Kunststoffdichtungs
hahnen (KDB) als Bestandteil einer Kombinationsdichtung in 
Basis- und Oberflächenahdichtungen von Deponien für 
Siedlungsabfälle. 

1. Rechtsgrundlag~B 

1.1. Abfallgesetz vom 27. August 1986 veröffentlicht BGBl. I Sei
te 1410, ber . durch BGBl. 1986 I Seite 1501. 
RdErl . d. Niedersächs . MU v. 24.6.1988 - 207-62812/21 -
Abclichtung von Deponien für Siedlungsabfälle, zu beziehen beirr 
Niedersächsischen Minister für Umwelt. 

1.2. Obergangsregelung für dringende Bauvorhaben, niedergelegt ir. 
einer Besprechungsnotiz des Niedersächsischen Umweltministe
riums 207.2- 62812/21 vom 12.07 .89 

3. 

Niederberg-Chemie GmbH, D-4133 Neukirchen-Vluyn 

Der Antragsteller ist auch Hersteller der KDB . 

Beschreibung des Zulassungsgegenstandes 

Das Abclichtungselement besteht aus Kunststoffdichtungsbahnen 
(KDB), die beim Einbau in die Deponiewanne bzw. -kappe flüs
sigkeitsdi~Heizkeilschweißverfahren durch Oberlappnähte 
gefügt w~d'eil ~ --

3.1. Werkstoff der KDB 

Neuware VESTOLEN A 3512 R der HOLS AG in D-4370 Marl mit bis 
zu 3 % homogen zugemischter Randstreifenrückführungsware aus 
der lfd. Produktion, die den Besonderen Bestimmungen und Auf
lagen Blatt 7, Nr. 2.3 genügt. 

Werkstofferklärung des Herstellers siehe Anlage 1. 

3 . 2 .· Abmessungen der KDB 

Länge 
Breite 
Dicke 

herstellungsbedingt endlos, auf Rollen bis 200 m. 
5,10 m 
Mindestdicke 
Nenndicke 
Einzelmeßwert 

2,0 mm 
> Mindestdicke 

Mittelwert +/- 5 % 

3.3. Oberflächen der KDB 

Oberflächen beidseitig glatt mit einer Kennzeichnung gemäß 
Nr. 5 . Die Kennzeichnung ist so auszuführen, daß sie keine Ma
terialschwächung hervorruft . 

3.4. Fertigungsort und Fertigungsverfahren 

510 

Die KDB sind nach den in Anlage 2 beschriebenen Herstellungs
verfahren im Werk D-4152 Kempen 3/Tönisberg herzustellen . Ein 
anderer Fertigungsort bedarf der besonderen Zulassung. 

4 . Anforderungen an den Zulassungsgegenstand 

Das Abdichtungselement (siehe Nr. 3) muß plan aufliegend auf 
dem mineralischen Dichtungselement (sog. Kombinationsdich
tung) hergestellt werden, so daß spätere Auflasten (Drän - , 
Müll- und Rekultivierungsschichten) zu dem notwendigen Preß
verbund zwischen Abdichtungselement (KDB) und mineralischem 
Dichtungselement führen . 

Weitere Anforderungen sind in den Besonderen Bestimmungen und 
Auflagen (Blatt 7 - 13) dieses Zulassungsscheines enthalten. 

4.1. Sofern nicht ausdrücklich in diesem Zulassungsschein Abwei
chungen genannt werden, müssen die zu verwendenden KDB in ih
ren Eigenschaften den Prüfmustern entsprechen, die nach 

Bericht Nr. 25174/89 vom 03.07.1989 
des Süddeutsches-Kunststoff~Zentrum, D-8700 Würzburg 

einer Prüfung gemäß ''NRW''-Richtlinie: 
Richtlinie über Deponiebasisabdichtungen aus Dichtungsbahnen 

(RdErl. d . Ministers für Umwelt, Raumordnung und Landwirt
schaft vom 14.8.1985-III A 5-541.2.3, veröffentl. im Ministe
rialblatt für das La~ein-Westfalen Nr. 60, Sept . 1985) 
unterzogen worden ~1fd. 

5. Kennzeichnung 

6. 

7. 

Die nach dieser befristeten Zulassung hergestellten KDB sind 
langzeitbeständig, unauslöschbar und gut sichtbar ab Einbauda
tum 31. März 1990 wie folgt zu kennzeichnen: 
08/BAM. 3.12/02/89//CARBOFOL PEHD 305/5100/2,0/G/G/Wo./Jahr//, 
siehe Anlage 6. 

/Wo./ = Herstellungswoche; /Jahr/ = Herstellungsjahr 

Oberwachunq 

Die KDB dieses Zulassungsscheines dürfen nur verwendet werden, 
wenn ihre Herstellung eigenüberwacht und durch ein von der SAM 
anerkanntes Institut fremdüberwacht wird. 

Eine Eigen- und Fremdüberwachung ist auch bei dem Einbau der 
KDB in die Deponiewanne durchzuführen. Dabei ist die Überein
stimmung der Herstellung bzw. des Einbaues der KDB mit diesem 
Zulassungsschein und seinen Anlagen 1 - 12 zu überprüfen. 

Die mit der Fremdüberwachung zu beauftragenden Institutionen 
müssen über ausreichend qualifiziertes Personal und notwen
dige Prüfeinrichtungen verfügen, sowie der europäischen Norm 
'' Allgemeine Kriterien zum Betreiben von Prüflaboratorien'' 
prEN 45 001 {Entwurf Okt . 1988) genügen. 

7.1. Das Abclichtungselement (s. Nr . 3) wird unter der Vorausset 
zung, daß die Allgemeinen und Besonderen Bestimmungen und Auf 
lagen dieser Zulassungsbescheinigung eingehalten werden, als 
Bestandteil einer Kombinationsdichtung von Deponien für den in 
Nr. 8 angegebenen Zeitraum zugelassen. 

7.2 . Diese Zulassung gilt nicht für andere Fertigungsbetriebe und 
andere Hersteller oder andere Verleger, als die in Anlage 5 
genannten Firmen . Anderungen des Werkstoffes, der Abmessun
gen, der Oberflächenbeschaffenheit, des Fertigungs- und Füge
verfahrens oder des Verwendungszweckes erfordern eine neue 
Zulassung. 

B. Geltungsdauer der Zulassung 

8.1 

9. 

10. 

11. 

Befristet bis zum 31.08.1991 

Räumlicher Geltungsbereich 

Dieser Zulassungsschein gilt für das Land Niedersa.~b-s~_P.,· 

Schadensfälle an Deponiedichtungen die im Zusammenhang mit 
dem Zulassungsgegenstand stehen sind in jedem Fall sofort der 
BAM zu melden. 

Diesem Zulassungsschein li egt eine Rechtsmittelbelehrung bei. 

Dieser ZulassunQsschein wird im Amts- und Mittei lungsblatt 
der BAM in Berlin veröffentl.icht. 

Berlin, den 30. August 1989 
BUNDESANSTALT FOR MATERIALFORSCHUNG UND -PROFUNG 

( p • u } 

Fachgruppe 3.1 
Polymerwerkstoffe 

Db~mpe 
(Dir. u. Prof.) 

Labor 3.12 
Physik und Technologie 
der Kunststoffe 

Dr.-Ing. H. August 
{Oberregierungsrat) 

BAM-Az.: 3.12/3075/89 1 . Ausfertigung. 
Dieser Zulassungsschein umfaßt 13 Seiten und 12 Anlagen 
mit 16 Seiten, die Bestandteil dieses Bescheides sind. 

Zulassungsscheine ohne Dienstsiegel haben keine Gültigkeit. 



I. ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN UND AUFLAGEN 

1. Mit dem Zulassungsschein ist die prinzipielle Eignung des 
Abdichtungselementes, hergestellt durch Fügen aus den in Nr. 3 
(Blatt 1) genannten Kunststoffdichtungsbahnen (KDB), nachge
wiesen. Die Bauaufsichtsbehörde muß bei dem Einbau der KDB 
die Einhaltung der Bestimmungen und Auflagen des Zulassungs
scheines überwachen. 

2. Der Zulassungss c hein gilt nur für die Herstellung und den 
Einbau der KDB . Er ersetzt nicht die für die Durchführung von 
Abdichtungsmaßnahmen erforderlichen Genehmigungen. 

3. Bei der Verwendung des Zulassungsgegenstandes muß auf der 
Baustelle der Zulassungsschein in Abschrift oder Fotokopie 
vorliegen. 

4. Der Zulassungsschein darf nur im ganzen mit den dazugehörigen 
Anlagen vervielfältigt werden. Eine auszugsweise Veröffent
lichunq bed arf der Genehmigung der Bundesanstalt für Material
forschung und -prüfung. Der Text und die Zeichnungen von Wer
beschriften dürfen dem Zulassungsschein nicht widersprechen. 
Dies gilt sinngemäß auch für Berichte/Zeugnisse u.ä. der 
Eigen- und Fremdüberwachung. 

5. Der Hersteller ist dafür verantwortlich, daß die nach diesem 
Zulassungsschein hergestellten KDB bzw. Abdichtungselemente 
mit den in den Prüfungsunterlagen der Zulassungsbescheinigung 
beschriebenen Eigenschaften übereinstimmen. 

6. Die Zulassungsbehörde ist berechtigt im Herstellerwerk, in 
Zwischenlagern oder auf der Baustelle zu überprüfen, ob die 
Auflagen dieses Zulassungsscheines eingehalten worden sind. 

7. Unabhängig von der Befristung dieser Zulassung kann diese mit 
sofortiger Wirkung widerrufen werden, wenn die Auflagen nicht 
eingehalten werden. Die Zulassungsbescheinigung wird wider
rufen, ergänzt oder geändert, wenn Werkstoffe, das Herstel 
lungsverfahren der KDB oder das vom Hersteller bzw. der 
Verlegefirma {Anlage 5) eingesetzte Verlegeverfahren sich 
nicht bewähren . Dies gilt insbesondere dann, wenn neue 
technische Erkenntnisse dies begründen. Die Zulass~ng steht 
unter dem Vorbehalt der nachträglichen Aufnahme, Anderung oder 
Ergänzung von Auflagen . 

8. Der Zulassungsschein berücksichtigt den derzeitigen Stand der 
technischen Erkenntnisse. Eine Aussage über die Bewährung des 
Zulassungsgegenstandes ist mit der Erteilunq der Zulassung 
nicht verbunden. 

9. Die Zulassung wird unbeschadet der Rechte Dritter ~ 

10. Im Rahmen dieser befristeten Zulassung ist für die Fremdüber
wachung {siehe Nr. 6 Blatt 3) der KDB der Nachweis dadurch zu 
erbringen, daß der SAM von der jährlich zweimal d urchzu
führenden Oberwachunq unaufgefordert von der überwachenden, 
neu t r a l e n St e l l e eine Aus fertigung des jeweiligen überwach
ungsberichtes vorzulegen ist. Entsprechendes gilt gegenüber 
den Bauaufsichtsbehörden bezüg~ des Dichtungselementes für 
das jeweilige Deponiebauproj~~ 

II. BESONDERE BESTIMMUNGEN UND AUFLAGEN 

Um sicherzustellen, daß die Herstellung bzw. der Einbau des 
Zulassun g s gegenstandes nach dem gegenwärtigen Stand der 
Technik erfolgt, wird die vorläufige Zulassung mit folgenden 
besonderen Bestimmungen und Auflagen erteilt: 

1. Der Hersteller der KDB und der Verleger haben zu gewährlei
sten, daß jede KDB bzw. jedes Abdichtungselement, 

1.1. in den Eigenschaften (Werkstoff, Abmessungen, Festigkeit und 
Herstellungsverfahren) mit den bei der BAM hinterlegten Mu 
stern und Beurteilungsn achweisen (siehe Nr. 4.1 Blatt 2} 
übereinstimmt, 

1.2. sachgemäß hergestellt ist, 

1.3. einer Qualitäts~icherung 

unterliegt. 
(QS) gemäß DIN 9000 - DIN 9004 

Die Fremdüberwachung für die Verlegung der KDB (sieh e Nr. 10) 
muß von einem kunststoffsachverständigen Fr emdüberwacher nach 
DIN 18 200 durchgeführt werden. Dieser muß während der gesam
ten Verlegearbeiten, d. h. von der Abna hme des Plan ums bis 
einschließlich zur Aufbringunq des Flächenentwässerungs
systems (Dränung), dauernd anwesend sein. 

Weitergehend wird vorausgesetzt, daß die jeweil i ge Herstellung 
des Deponieabdichtungssystems durch den Auftragnehmer (Gene 
ralunternehmer o.ä . ) in ein QS-System eingebunden ist, in dem 
der Einbau des Kunststoff-Abdichtungselementes nur eine 
Komponente darstellt. Das QS-System soll eine koor dinierte 
Zusammenarbeit zwischen dem Verleger und allen anderen Sub
unternehmern auf der Baustelle ermöglichen. Damit soll ein 
hinreichendes Vertrauen hergestellt werden, so daß alle 
Qualitätsforderungen des Auftraggebers bezüglich der Ge
brauchstauglichkeit {DIN 66 050} des Dichtungssystems 
füllt sind. 

2. Der Hersteller hat im Rahmen der Fertigungskontrolle folgende 
Prüfungen durchzuführen: 

2.1. Prüfungen gemäß Anlage 3, 

2.2. über Anlage J hinausgehend, Einhaltung der Dickenboleranzen 
nach Nr. 3.2. Blatt 2 des Zulassungsscheines, 

2.3. nach jedem Chargenwechsel, sowie nach Unterbrechung oder 
Änderung des Maschinenlaufes ist die Einhaltung folgender 
Anforderungen zu prüfen: 

Schmelzindex nach DIN 53 735 

MFI 190/5< a, 1.7 +/- 0,2 [g/10 min] 

MFI 190/51 , 1 < MFI 190/51 ,, + 0,2 [g/10 f.i"nh 
wobei bedeutet: 

MFI 190/5<•> = Schmelzindex vor de r Verarbeitung 
(Formmasse bzw. Formmasse mit 3 % 
zugemischter Rückführungsware) 

MFI 190/S<e> = Schmelzindex nach der Verarbeitung {Formteil) 

2.4. Es wird empfohlen die Schrumpfung LlL/L der KDB längs und quer 
zur Extrusionsrichtung zu überprüfen (Lagerung lh bei 1200C) 
Anforderung: I~L/LI <1% 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

Ober die Ergebnisse der Fertigungsprüfungen sind Aufzeichnun
gen zu fUhren, in die der Zulassungsbehörde auf Wunsch Ein
sicht zu gewähren ist. Die Aufzeichnungen sind 20 Jahre lang 
durch den Hersteller aufzubewahren. 

Der Hersteller hat die laufende Fertigung der Dichtungsbahnen 
gemäß ~NRW''-Richtlinie a uf seine Ros ten durch eine neutrale 
Institution überwachen zu lassen . Probennahmen aus Fertigung, 
Lager oder Baustelle müssen durch die überwachende Institution 
erfolgen (Anlage 3). Die Oberwachungsbesuche sind in der Re"gel 
unangemeldet durchzuführen. Bei Mängeln ist nach den Fest
stellungen der fremdüberwachenden Stelle zu verfahren. Bei 
wiederholten oder ernsthaften Mängeln, hat dieser die Zulas
sungsbehörde zu informieren. 

Zu Beginn der Fertigung hat sich die fremdüberwachende Stelle 
zu überzeugen, daß die Voraussetzungen für eine sachgemäße 
Fertigung gegeben sind. Dies ist der Zulassungsbehörde von 
fremdüberwachender Stelle schriftlich mitzuteilen . 

Jeder Liefereinheit, d.h. Rolle, ist an gut sichtbarer Stelle 
ein Begleitpapier nach Anlage 7 beizulegen. 

Transport, Lagerung 

-Der Transport der KDB -Rollen bis zur 
nur mit vom Hersteller lizenzier t en 
gen. Jede Beschädigung der Rollen ist 
melden. 

Deponiebaustelle darf 
Unternehmern erfol

dem Hersteller zu 

-Die Handhabung auf der Baustelle darf nur durch geschultes 
Personal der Verlegefirma oder des Herstellers mit geeignetem 
Gerät erfolgen. Der Fremdüberwacher für die Verlegung der 
Dichtungsbahn hat zu bestätigen, daß die Rollen unbeschädigt 
sind, bevor sie für die Verlegung freigegeben werden . Bei 
Beschädigungen ist nach seinen Anweisungen zu verfahren. 

-Die Zwischenlagerung auf der Baustelle soll so erfolgen, daß 
zur anschließenden Verlegung minimaler Aufwand notwend~ 

Sofern die einzelnen Rollen keine Transportverpackung aufwei
sen, sind die Rollen durch Abdecken mit Folie o.ä . zu schüt
zen. 

Das Terrain muß vor unbefugtem Zutritt gesichert sein . 
Im übrigen gilt Anlage 4. 

Untergrund, Böschungen und Deponiewanne 

Die KDB ist verzerrungsfrei ohne Falten und wesentl iche 
Welligkeit einzubauen. Das muß bereits bei der Wahl des Un
tergrundes und der Planung der Deponiewannenform berück
sichtigt werden. 

Der Untergrund soll so stabil sein, daß im ungüns tigsten Fall 
die KDB durch lokale Setzungen mit nicht mehr als 3 % 
mehraxialer Dehnung beaufschlagt wird. 

-Die Standfestigkeit des Dichtungssystems, insbesondere im 
Bereich der Böschungen, ist durch eine überprüfbare Statik 
nachzuweisen. Beim Böschungsaufbau ist zu beachten, daß der 
Reibungsbeiwert zur Tiefe hin ansteigen muß, daß also nach
weislich der Reibungsbeiwert zwischen Planum und KDB größer 
ist als zwischen KDB und Schutzschicht und dieser wieder 
größer ist als zwischen Schutzschicht {Nr. 12) und darüber 
liegender Dränschicht. 

-Die geometrische Form der Deponiewanne muß so gewählt wer
den, daß formbedingte Verzerrungen der KDB auszuschließen 
sind. ''Abwickelbar e '' Konturen, die ein Auslegen von recht 
eckigen Bahnen erlauben, sind anzustreben. Zur Verhinderung 
des ''Trampolineffektes'' sind neben geeigneten Einbaumethoden, 
Kehlradien > 1 m einzuhalten . 

Planum 

-Unmittelbar vor der Verlegung der KDB ist das Planum von der 
Bauleitung, der Verlegefirma und dem Fremdüberwacher als ge
eignet abzunehmen. Der Umfang der jeweiligen Abnahme bezieht 
sich maximal auf die Fläche, die in einer Arbeitsschicht 
abgedichtet werden kann. 

-Das Planum muß frei von unstetigen 
in der Oberfläche sein. Stufen von 
duldet werden. Unter einer auf dem 
Latte (Richtscheit) dürfen maximal 2 

oder abrupten Änderungen 
maximal 0,5 cm können ge

Planum aufliegenden 4 m
cm Luft sein . 

-Das Planum darf bis zu einer Tiefe von 10 cm keine Steine mit 
scharfen Kanten oder mit einem Durchmesser > 2 cm aufweisen. 

-Das zur Aufnahme der KDB fertiggestellte Planum ist vor Aus
trocknung (Rißbildung), Wasseranstau, Oberflutunq oder Durch
frostung zu schützen. - Gelingt dies nicht, so ist ~e 
Lage der mineralischen Dichtung entsprechend aufzua~l."t~.·("-
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-Sinngemäß ist bei den Verankerungsgräben an der Bösch
ungskrone z u verf ahren. Alle Ecken dieser Gräben müssen gut 
gerundet sein, daß es zu keinen Knicken in der KDB kommt. 

Verlegung der Bahnen 

-Die Verlegung erfolgt nach einem von der Bauaufsichtsbehörde 
und dem Fremdüberwacher genehmigten Verlegeplan. 

- Die Verlegung von Kunststoffdichtungsbahnen ist nur von 
April bis einschließlich Oktober statthaft. Ausnahmen sind 
nur bei sehr günstigen Wetterbedingungen mit Genehmigung der 
örtlichen Bauaufsichtsbehörden und des kunststoffsachver
ständigen Fremdüberwachers möglich, wenn mit keiner Quali
tätseinbuße für das Dichtungssystem zu rechnen ist. 

- Bei Lufttemperaturen unter +5 ·c. Niederschlägen aller Art, 
und in Flächen mit stehendem Wasser ist generell keine Verle
gung möglich. Dies gilt auch bei Wind und Sonneneinstrahlung, 
wenn die einwandfreie Herstellung des Abclichtungselementes 
nicht gesichert ist. 

-Es dürfen nur Geräte, Fahrzeuge und Methoden der Verlegung 
und Sicherung zum Einsatz kommen, die aufgrund von Optimie
rungsversuchen {Feldversuche) im Bereich der Deponiewanne bei 
Beginn der Verlegearbeiten bestimmt werden und gegebenenfalls 
geänderten Witterungsbedingungen anzupassen sind. 

-Die Feldversuche sind bei jedem Abclichtungsvorhaben in Ge
genwart des Fremdüberwachers durchzuführen . Spätere Abwei
chungen von dort festgelegten Verfahren und Maschinen darf 
nur mit vorheriger Zustimmung des Fremdüberwachers erfolgen. 

-Jede verlegte Bahn erhält eine Bezeichnung, die im Verlege
bzw. Bestandsplan eingetragen wird. Hieraus und mit den Rol
lenbegleitpapieren {Anlage 7), muß eine Identifizierung der 
Bahnen nach Werkstoff, Charge, Bahnenhersteller und Herstel
lungsdatum möglich sein. 

-Die Bahnen sind so zu verlegen, daß die Kennzeichnung 
{Nr. 5, Blatt 3) nach oben zeigt. Auch Teilstücke einer Bahn 
müssen das Kennzeichen aufweisen. 

-Die Verlegung muß faltenfrei und mit minimaler Welligkeit 
erfolgen, so daß bei später aufgebrachter Flächendränung die 
KDB mit Sicherheit auf der mineralischen Dichtung plan auf
liegt. 

-Jede wesentliche Beschädigung der KDB muß repariert werden. 
Vor der Reparatur ist der Fremdüberwacher hinzuzuziehen, der 
über die Art der Reparatur entscheidet, notfalls auch eine 
Auswechselung der KDB vorschreibt. Reparaturen sind zu proto
kollieren, so daß Art und Ort der Reparatur (Bestandsplan) , 
Schweißer, Schweißnaht und S hweißnahtprüfung registriert 
sind. In dem Protokoll is "'\1"01\i" " düberwacher die einwand
freie Reparatur zu bestät. -~n. 

Schweißarbeiten 

-Generell sind Schweißnähte im Bereich von Böschungen par
allel zum Gefälle anzuordnen. Waagerechte Nähte müssen einen 
Mindestabstand von 1,5 m vom Böschungsfuß aufweisen. 

Ausnahmen, beispielsweise bei Reparaturen, sind nur mit Zu
stimmung des Fremdüberwachers möglich. 

-Jede Naht ist im Verlegeplan {Bestandsplan) zu protokollie
ren, so daß der Schweißer, Schweißgerät, Zeit und Ort regi
striert sind. 

-Bei Anschlußarbeiten (Deponieerweiterungen) dürfen nur Dich
tungsbahnen aus gleichem Werkstoff miteinander verschweißt 
werden. Ist dies im Einzelfall nicht möglich, ist durch ein 
Sachverständigengutachten der jeweiligen Bauaufsichtsbehörde 
nachzuweisen , daß auch die Verschweißung unterschiedlicher 
Werkstoffe zu einwandfreien Fügenähten führt . 

- Es dürfen nur Schweißer eingesetzt werden, die in der Füge
technik von PE-HO geschult sind und die vor einem neutralen 
Institut, das die Ausbildung von Kunststoffschweißern be
treibt, die Prüfung als Deponie-Kunststoffschweißer abgelegt 
haben. Der Nachweis sollte nicht älter als ein Jahr sein. 

-Vor dem ersten Einsatz der Schweißer auf der jeweiligen Oe
poniebaustelle hat der Fremdüberwacher sich durch Anfertigung 
von Schweißproben davon zu überzeugen, daß die Schweißer in 
der Lage sind, mit den vorgesehenen Schweißgeräten einwand
freie Nähte herzustellen. 

-Der Fremdüberwacher hat die Funktionstüchtigkeit der zum 
Einsatz kommenden Schweißgeräte zu prüfen. 

-Die Reinigung der Nahtbereiche kann entfallen, sofern sie 
werkseitig mit einem PE-Schutzstreifen, wie bei der BAM hin
terlegt, abgedeckt sind und diese unmittelbar vor dem Füge
vorgang erst en tfernt werden. 

Alle übrigen Nahtbereiche sind auf mechanischem Wege ohne Er
zeugung von sichtbaren Riefen von Verschmutzungen zu befrei
en. Gegebenenfalls sind in Absprache mit dem Rohs~offher
steller der KDB Lösungsmittel einzusetzen, deren eventuelle 
Rückstände keine negativen Auswirkungen auf die Nahtfestig
keit haben dürfen. 

-In der Regel ist mit Heizkeilüberlappnähten zu fügen. Diese 
sind als Doppelnähte mit Prüfkanal mittels Schweißautomat 
herzustellen. Die Nahtbreite beträgt mindestens 2 x 15 mm. 
Die Breite des Prüfkanals muß 19 mm +/- 2 mm betragen. Die 
Qualität der Schweißnähte und des Prüfkanals muß mindestens 
der Qualität, der in der BAM hinterlegten Proben en~en. 

12. 

Nur in Ausnahmefällen, wenn die Doppelnähte nicht herstellbar 
sind, dürfen handgeschweißte Einfachnähte mittels Heißluft
handschweißgerät und zusätzlicher Auftragsschweißung mittels 
Extrusion zur Anwendung kommen (Nahtbreite > 30 mm). 

-Es sind Schweißprotokolle in einem Umfang nach Anlagen 8-9 
zu führen, der nach Ermessen des Fremdüberwachers erweitert 
werden kann. 

Ab Sept. 1990 sind Schweißautomaten einzusetzen, die eine 
kontinuierliche Dokumentation von Transportrollendruck, Heiz
keiltemperatur und Vorschubgeschwindigkeit ermöglichen. 

-Die Schweißnaht-Probennahme im Rahmen der Fremdüberwachung 
hat gemäß DIN 18 200, 4.2.2 zu erfolgen. Die Prüfergebnisse 
müssen vor dem Aufbringen der Dränschicht vorliegen, um ge
gebenenfalls eine wirtschaftliche Sanierung zu ermöglichen. 

-Prüfungen auf der Baustelle (Schälversuche) sind mit trans
portablen Zugprüfmaschinen durchzuführen, die dem Stand der 
Prüftechnik entsprechen. 

-Grundsätzlich sind alle Fügenähte auf Dichtigkeit zu prüfen. 
Die Prüfung der Doppelnaht (Prüfkanal) erfolgt mittels Druck
luft nach folgenden Bedingungen: 

Oberflächentemperatur 
[ "C ) 

+ 5 bis +20 
> +20 bis +35 
> +35 bis +50 

Prüfdruck 
[bar) 

5 
4 
3 

Der vorgegebene Prüfdruck ist kurzfristig (ca. 1 min.) um 0,5 
bar zu erhöhen, um dann auf den Prüfdruck abgelassen zu wer 
den. Die Prüfung gilt als bestanden, wenn nach 10 min. Prüf
dauer der Druck nicht mehr als 10 % abgefallen ist. 
Einfachnähte werden durchgehend der "Vakuumprüfung" mittels 
Saugglocke nach Anlage 10 unterzogen. 

Zusätzlich können die Nähte mittels Ultraschallprüfung auf 
Homogenität untersucht werden. Die Ultraschallprüfung allein 
gilt in der üblichen Durchführung nicht als Dichtigkeitsprü
fung. 

Ober die Nahtprüfungen sind Protokolle in einem Umfang nach 
Anlagen 11-12 zu führen, der nach Ermessen des Fremdüberwa
chers erweitert werden kann. 

Schutz- und Flächendränschicht 

-Die Böschungen und Sohlflächen sind unverzüglich nach ab
schnittsweiser Fertigstellung des PE-HD-Dichtungse~es 
mit einer Schutz- und Dränschicht zu versehen, um~~~Ar~ 
ausreichende Auflast jede Kondenswasserbildung zwischen KDB 
und Planum der mineralischen Dichtung auszuschließen. Oie 
Wahl der Größe der Abschnitte muß abhängig von der Einbau
technik und Witterung im Feldversuch festgelegt werden und 
liegt im Ermessen der Bauaufsichtsbehörden und des Fremdüber
wachers. 

Kommt es trotzdem arn Böschungsfuß durch abfließendes Wasser 
zu '' Wassersäcken'', so ist für Entlastungslöcher zu sorgen, 
die durch Oberschweißung vor Aufbringen der Schutzschicht zu 
schließen sind. 

-Zwischen KDB und Flächendränschicht {16/J2er Kies) ist eine 
Schutzschicht vorzusehen, die die KDB während ihrer Ge
brauchsdauer vor jeder punktuellen, bei Entlastung bleibenden 
Verformung schützt. Diese Schutzschicht ist im Hinblick auf 
di e zukünftige maximale Müllauflast zu bemessen. 

Optimal wird im Hinblick auf eine möglichst lange Gebrauchs
dauer der KDB eine Schutzschicht (> 30 cm) aus bindigen Erd
stoffen (k < 10- 7 m/s, homogen, frei von scharfkantigen Stei
nen und Steinen > 2 cm Durchmesser) angesehen, sofern die 
Standfestigkeit gegeben ist. 

Alternativ zu der bindigen Schutzschicht kann ein 1200 g/m2 
schweres Geotextil in Verbindung mit einer mindestens 15 cm 
dicken Schicht aus kalziumkarbonatarmen Brechkorngemisch 0/8 
oder eine gleichwertige Schutzschicht eingesetzt werden. Die 
Gleichwertigkeit ist durch ein Gutachten eines neutralen 
Gutachters zu belegen. 

Werden im Verbund mit bindigen Erdstoffen Geotextilien oder 
Geotextilien allein eingesetzt, so muß di e Langzeitbestän
digkeit dieser gegen die Müllinhaltsstoffe mindestens so gut 
sein wie die der KDB. 

-Das Aufbringen der Schutz- und Dränschicht hat so zu erfol
gen, daß keine unzulässigen Beanspruchungen auf die KDB ein
wirken, die ihre Eigenschaften und/oder Planlage nachteilig 
beeinflussen. Die Ermittlung der optimalen Einbautechnik ist 
Bestandteil des Feldversuches. 

-Das für den Einbau vorgesehene Personal muß qualif1ziert 
sein und über die sicherheitstechnische Relevanz der Arbeit 
unterwiesen sein. 

-Die Verlegearbeiten sind, unabhängig von eventuellen Teilab
nahmen, durch eine Endabnahme der Dränschicht abzuschließen, 
in der u.a. vorn Fremdüberwacher ~inigt wird, daß die 
Planlage der KDB sichergestellt ~~~----·n· -
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Werkstoff 

ANLAGE 2 ZUM ZULASSUNGSSCHEIN 
08/BAM 3.22/02/89/ 
BUNDESANSTALT FOR 

MATERIALFORSCHUNG UND -PROFUNG 

rb CARBOFO&:
System 

Die Carbofol PEJID Dichtungsbahn wird aus Vestolen 

"'· 3512 R der Chemischen Werke Hüls 1\G hergesteilt. 

Der Rohstoff enthält zur UV-Stabilisierung ca. 2\ 

Ruß-1..nteil, der vom Rohstoffhersteller eingearbeitet 

wird. 

HBC verarbeitet den originalen Werkstoff ohne weitere 

zusät:z.e. Der Randstreifen-Beschnitt (ca. 3\ bei 5,10 m 

Breite) wird sofort granuliert und in den Prozess 

zurückgeführt, sodaß eine Versehrnutzung ausgeschlossen 

ist. Die chemischen und physikalischen Material

Eigenschaften werden dadurch nicht ver~~ 

CARBOFOI! 

ANLAGE 2 ZUM ZULASSUNGSSCHEIN 
08/BAM 3.12/02/89/ 
BUNDESANSTALT FOR 

MATERIALFORSCHUNG UND -PROFUNG 

..L. CARBOFOII• 
lU System 

Herstellverfahren 

Die Carbofol PEHD Dichtungsbahn wird im Kunststoffwerk 

in 4152 Kempen 3, Tönisberg der Niederberg-Chemie GmbH 

mittels Brei tschlitz-Extrusionsverfahren hergestellt. 

In einem On-line-Verfahren gelangt das vom Rohstoffher

steller in Silofahrzeugen angelieferte Granulat nach 

einer Eingangskontrolle zunächst in große 1\ußen-Silos 

und von dort mittels Saugförderung in die den einzelnen 

Produktionsanlagen zugeordneten Tages-Silos. Von hier aus 

versorgen elektronisch gesteuerte Aggregate die Extruder 

mit ständig gleichbleibender Materialmenge. Im Extruder 

wird das Material plastifiziert, thermisch homogenisiert 

und über die Aust;:agschnecke in die Breitschlitzdüse 

.gefördert. Das herausgepreßte Fell wird von einem 

Glättkalander abgezogen, der der Bahn die endqi.il tige 

Form, Dicke und Oberfläche gibt. Der Abkühlprozess kann 

durch die Walzentemperatur beeinflußt werden, jede Walze 

ist einzeln regelbar. Nach Passieren einer horizontalen 

Kühlstrecke wird die Bahn besäumt, gewickelt und auf 

Länge geschnitten. 

Eine über diese Kurzbeschreibung hinausgehende genaue 

Beschreibung .de.s.....Herstellungsprozesses ist bei der BAM 

hinterleQJ:" 
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Zur Qualitätssicherunq erklärt der Antragsteller: 

Die Qualitäts-Sicherung erfolgt durch Eigen- und Fremd

überwachung durch eine neutrale Institution. 

Fremdüberwachung bei der Bahnenherstellung 

1.1 Fremdüberwachung der Bahnenherstellung 

Für jedes der Zulassung unterliegende Produkt besteht ein 

Fremdüberwachungsvertrag mit dem 

Süddeutschen-Kunststoff-Zentrum I SKZ). 

1. 2 Fremdüberwachung bei der Verlegung 

Hier werden durcl;l den Bauherrn/Bauträger, neutrale 

qualifizierte Institute oder Einzelpersonen mit der 

Uberwachung beim Einbau betraut. 

Eigenüberwachung 

Die Eigenüberwachung deckt die Anforderung der 

"NRW-Richtlinie im vollen Umfang ab, sie gliedert 

sich wie folgt: 

2.1 Rohstoffs-Eingangs-Kontrolle 

2. 2 Eigenüberwachung und Qualitätskontrolle bei der 

Bahnenherstellung 

2.3 Eigenüberwachung bei Verlegung bzw. Einbau 

durch die einbauende Firm" 
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2.1 Rohstoff-Eingangskontrolle 

.... CARBOFOL·· 
111 System 

Jeder eingehende Rohstoff-Transport wird vor dem Abladen 

überprüft. Es werden äußere Beschaffenheit, Schmelzindex, 

Reißfestigkeit und Reißdehnung (an einer Preßplatte) ge

prüft. Bei HDPE wird ferner eine DSC-Analyse durchge

führt. Nur freigegebene Sendungen dürfen entladen werden. 

2. 2 Eigenüberwachung und Qualitätskontrolle der Bahnen

fertigung 

Die Eigenüberwachung erfolgt in Übereinstimmung mit dem 

abgeschlossenen Fremdüberwachungsvertrag auf der Grund

lage der NRW-Richtlinie, wobei teilweise bereits der 

Entwurf TA Abfall berücksichtigt wird. Die Prüfungen 

und ihre Mindesthäj.lfigkeiten sind nachfolgend darge

stellt. Die Prüf-Frequenz liegt bei NBC deutlich über 

den Anforderungen. 

Äußere Beschaffenbei t 

Dicke {Mindestdicke) 

Einachsige Zugbeanspruchung 

Warmlagerungsverbal ten 

einschl. Maßänderung nach Warmlagerung 

Widerstand gegen Weiterreißen 

Verbalten bei niedrigen 

Temperaturen 

x täglich 

x täglich 

1 x täglich 

l x wöchentlich 

1 x wöchentlich 

l x wöche~ 

ANLAGE 3, Seite 3 ZUM ZULASSUNGSSCHEIN 
08/BAM 3.12/02/89/ 
BUNDESANSTALT FOR 

MATERIALFORSCHUNG UND -PROFUNG 

CARBOFOI! 

Schmelzindez am Rohstoff 

Schmelzindex am Bahnenrand 

Streckspannung 

Dehnung bei Streckspannung 

rb CARBOFOI!· 
System 

1 x pro Charge 

( Silofahrzeug) 

l x pro Charge 

oder 

2 x täglich 

1 x pro Schicht 

l x pro Schicht 

narilber hinaus werden Breite, J\ussehen der Oberfläche, 

Planlage, Welligkeit regelmäßig überprüft und die 

Ergebnisse niedergeschrieben. Die Ergebnisse, der Eigen

überwachung werden regelmäßig dem fremdüberwachenden 

Institut zur Einsicht und Kontrolle vorgelegt. Auf Ver

langen werden die Ergebnisse in Form von Zertifikaten 

oder Werkszeugnissen nach DIN 50049 den Lieferung bei

gefügt. 

An der 5 m-Anlage ist eine kontinuierliche Dickenmeß

anlage installiert, die in vorgegebenen Abständen das 

Dickenprofi 1 ausdrW 
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CARBOFOI! _._ CARBOFOI:· 
lU System 

2 3 Eigenüberwachung auf der Baustelle 

Oie Eigenüberwachung der Dichtungsbahn auf der Baustelle 

,.,.ird bei der Anlieferung, Verlegung, rügen und Prüfen 

durch den Verleger durchgeführt. 

- Anlieferunq 

Bei Anlieferung der Kunststoffdichtungsbahn wi rd 

die Vollständigkeit des Lieferprotokol ls 

duf eventuelle Transportschäden hin 

das korrekte Abladen und Zwischenlagern 

geprüft. 

Die Dicke der Bahn wird bereits bei der Hcrstelh:ng der 

Bahnen gemessen und kontrolliert. Die engen Taleranzen 

der Bahnendicke machen eine zusätzliche Messung auf der 

Baustelle nicht erforderlich. 

- Verlecrunq 

Beim Ausrollen der Bahnen werden diese auf 

- mechanische Beschädiguno 

- Planlage 

- Kantengradheit 

- äußere Beschaffenheit 

geprüft. 

Die EigenUberwachung der ~~ e<{f.~:i~t".t;e!l,: .1s~ in d e n Unter
lag e n z um Antrag unter P':lnkt ~ u~~ t-'itis"füht-1 ich beschr i e ben 
wo rden und bei der BAH h.lntc egt . •·· 

ANLAGE 4, Seite 1 ZUM ZULASSUNGSSCHEIN 
08/BAM 3.12/02/89/ 
BUNDESANSTALT FOR 

MATERIALFORSCHUNG UND -PROFUNG 

CARBOFOI! _._ CARBOFOL0 • 

lU System 

514 

Transport und Lagerung auf der Baustelle 

Transport der KDB zur Baustelle 

Die KDB wird vom Werk der NBC mittels LKW, der mit einem 

Bordkran .ausgerüstet ist, zur Baustelle transportiert. 

Lagerung und Transport der KDB auf der Baustelle 

Die KDB-Rollen werden auf der Baustelle an einem für die 

Lagerung vorgesehenen und vorbereiteten Platz gelagert. 

Der steinfreie Untergrund wird zusätzlich mit einer 

Schutzlage aus Baufolie oder Vlies abgedeckt. 

Die 5 m breite Dichtungsbahn wird direkt an der Anlage 

auf Stahlrohrkerne kantengerade aufgewickelt und erhält 

keine zusätzliche Verpackung. 

Jede Dichtungsbahn ist auf einen Stahlkern gewickelt, 

der zur Stabilisierung und zum Händeln der Rollen dient. 

Somit werden Fehlbehandlungen der KDB-Rollen, z. B. durch 

Hebewerkzeuge unterbunden. 

Die Lagerung der Rollen wird so erfolgen, daß maximal 

2 - 3 Rollen versetzt übereinander gelagert werden. 

Unerwünschte Pres~. en und Verformungen der Rollen 

werden so vermip;c("eO. . 

ANLAGE 4, Seite 2 ZUM ZULASSUNGSSCHEIN 
08/BAM 3.12/02/89/ 
BUNDESANSTALT FOR 

MATERIALFORSCHUNG UND -PROFUNG 

CARBOFOI! _._ CARBOFOL·· 
lU System 

Auf der Baustelle erfolgt der Transport de r KOB - Rollen 

mittels Radlader und Hebetraverse, die i n di e Stahlkerne 

an beiden Enden eingeführt wird. 

Durch Transport und Lagerung beschädigte Bahnen werden 

ausgesondert. Über die Verlegung dieser Bahnen sowie 

die Art und Umfang der Sanierung wird in Abstimmung /., 

mit der Bauleitung und rremdüberwachung we iter verf,~,l'lren,. 
.'-

ANLAGE 5 ZUM ZULASSUNGSSCHEIN 
08/BAM 3.12/02/89/ 
BUNDESANSTALT FOR 

MATERIALFORSCHUNG UND -PROFUNG 

Die Firma Niederberg-Chemie erklärt zur Produktionsstätte un d 
Verlegefirrna: 

Niederberg-Chemie GmbH 
Windmühlenweg 

4152 Kempen 3/Tönisberg 

Die Firma !TB ist eine 100 %ige Tochtergesellschaft der Firma 
Niederberg-Chemie GmbH. Sie wurde 1981 gegründe t , best e ht z u r 
Zeit aus ca. 50 Mitarbeitern. 

Firmensitz und Anschrift: 

ITB ISOLIERUNGSGESELLSCHAFT 
FÜR TUNNEL UND BAUWERKE MBH 
Windmühlenweg 

4152 Kempen 3/Tönisberg 

Die Firma ITB verfügt über qualifizierte Schwe i ßfachkräfte, 
die durch interne und externe Schulungen ausgebildet wurden. 

Insbesondere sind die Mitarbeiter der Firma ITB au f die Pro 
dukte der Firma Niederberg-Chemie GmbH eingearbe i tet. 

Die Haupteinsatzgebiete betreffen hochsensible Tunnelbauwerke 
der Bundesbahnneubaustrecken und ausgewählte Deponieprojekte 
einschließlich SonderabfalldeponiP~----
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ANLAGE 6 Z UM ZULASSUNGSSCHEIN 
08/BAM 3.12/02/89/ 
BUNDESANSTALT FVR 

MATERIALFORSCHUNG UND - PRVFUNG 

ANORDNUNG DER KENNZEICHEN 

I + ~--·· 

I 

-in 
E E 
-"' 

J .. fl 
• KENNZEICHNUNG 

' -1,5 m ~ 1,5 m /.,~-

loolli------ 5,1 m ----..;.;;-_,.,... 

ANLAGE 7 ZUM ZULASSUNGSSCHEIN 
08/BAM 3.12/02/89/ 
BUNDESANSTALT FVR 

MATERIALFORSCHUNG UND - PRVFUNG 

08/BAH 3.12/02/89//CARBOFOL PKHD 305/5100/2,0/G/G/Wo./JAHR// ' 

Pai.--Nr. 

PEHO 305 5.10 

53923 
ART 60360 KST 10140 AUFTR.HR 4711 

LAEHGE 110.00 NEHGE 1.00 PAL.HR "$39l3 

ANLAGE 8 ZUM ZULASSUNGSSCHEIN 
08/BAM 3.12/02/89/ 
BUNDESANSTALT FVR 

MATERIALFORSCHUNG UND - PROFUNG 

NIEDERBERG CHEMIE GMBH TEL(02MOJ80&-0 
Postfach 1163, D-4133 Neukirchen-Vluyn Tel<a:6121l38 
na Uo.t..noha=. d.er Ruhrkohle .A.G-1.. ooapcuy or lho Ruhrkohle .A.G Tel.t=l0264Slll08L88 

SCHVIEISSPROTOKOLL Nr. Y 
ILfd. Nr. DATUM 

Heizkeilschweißgerä t ly I 000 NAHT Nr. 

GERÄT 
DEPONIE 

SCHVIEISSER 

MESSUNGEN ' 1 2 3 4 Bemerkungen 

allgemein 

Luftlemperatur . ( 
= c 

" ~ Luflfeuchte % 

3 Wind 
c = Oberfläche ollgemein c 
~ 

= Schweißbereich c 

" = 
0 Temperatur . ( 

' s. Heizkeiltempere tur . ( 
~§ GeschW'indigkeit Stufe 
~:::: 

~~ Heißlufttemperatur Stufe 

Stotionierung I Naht 

Uhrzeit 

c 
Heizkeiltemperatur . ( 

= Geschwindigkeit m/ min c 

" ~ 
~ 
~ Heißlufttemperatur . ( 
l: 

Probeschweißung Nr. 

Probeentnahme Nr. 

Dicke der Naht mm ;:::.~ 

Verleger: Bauleitung : Überwacher : {{ ;· 

\: Datum : Datum Datum . 
Unterschritt ' Unterschrift : Unterschrift : 

ANLAGE 9 ZUM ZULASSUNGSSCHEIN 
08/BAM 3.12/02/89/ 
BUNDESANSTALT FVR 

MATERIALFORSCHUNG UND - PROFUNG 

NIEDERBERG CHEMIE GMBH 
Postfach 1163, D-4133 Neukirchen- Vluyn 
ll.a. Uo.t.aneh.e.n der Ruhrkohle J.G- .l. ooape.~~.y of th4 Ruhrkohle AC 

SCHVIEISSPROTOKOLL Nr. lll 
Extrusionsschweißgerä t 

DEPONIE 

MESSUNGEN ' 

allgemein 

= Lufttemperatur 
c 

" ~ Luftfeuchte 

3 Wind 
c = Oberfläche allgemein c 
~ 

= Schweißbereich c 
" = 

Q . Temperatur 

' Extrudattemperatur c 

1:g' 
~" 
~:::: 
~~ Heißlufttemperatur 
"'~ 

Sfationierung I Naht 

Uhrzelt 

Extrudatbreite 

Probeschweißung 

Verleger' 

Datum ' 

Unterschri ft : 

I Ltd. Nr. 

1)1[/ 000 

1 

. ( 
% 

. ( 

. ( 

Stufe 

mm 

Nr 

Bauleitung ' 

Datum 

Unterschrift' 

DATUM 

NAHT Nr. 

GERÄT 

SCHVIEISSER 

2 ) 

TELlQ26.CSJ801J.-0 
Tclor812U38 
Telcfox:(02MO)Il08188 

4 Bemerkungen 

Überwacher ' 

Datum ' 

Unterschrift' 515 



ANLAGE 10 ZUM ZULASSUNGSSCHEIN 
08/BAM 3.12/02/89/ 
BUNDESANSTALT FOR 

MATERIALFORSCHUNG UND -PROFUNG 

CARBOFOI! .a. CARBOFOI!· 
lU System 

516 

"' "' "'7 
0 0«> 

~:: 
"''""' ..... ~;;; 

~~~ 
~"':i 

~ ... . . ~ 
r<r<r< . ~ ~ ...... 

Vakuumprüfunq der Handnähte 

Die Vakuumprüfung dient zur Prüfung von Einfach-Uber

lappnähten . 

Die Prüfung erfolgt mittels Vakuumglocke# die· über ein 

Schlauchsystem mit einer Vakuumpumpe verbunden ist. 

Die Prüfung wird mit einem Unterdruck von 0,2 - 0,4 bar 

durchgeführt. 

Zwischen Schweißen und Prüfen sollte ein Kondi tionicrungs

zei traum von 1 Stunde liegen. 

Der zu prüfende Nahtbereich ist mit Leckflüssigkeit 

einzupinseln bzw, einzusprühen. 

Die Vakuumglocke ist so aufzulegen, daß die zu prüfende 

Naht mittig zur Achse der Vakuumglocke liegt . 

Das Ventil ist zu öffnen; die Abdichtungsbahn wölbt 

sich nach innen; die Prüfung ist abzubrechen, wenn das 

Manometer den vorgegebenen Prüfwert erreicht. 

An Fehlstellen der Nahtverbindung entstehen durch die 

Leckflüssigkeit Blasen. Treten bei dem Prüfdruck 

keine Blasen auf, gilt die Nabt als dicht. 

Die Vakuumprüfung wird durchgehend auf alle Einfach

nähte angewender"" 
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ANLAGE 11 ZUM ZULASSUNGSSCHEIN 
08/BAH 3.12/02/89/ 
BUNDESANSTALT FOR 

MATERIALFORSCHUNG UND -PROFUNG 
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ANLAGE 12 ZUM ZULASSUNGSSCHEIN 
08/BAM 3.12/02/89/ 
BUNDESANSTALT FOR 

MATERIALFORSCHUNG UND -PROFUNG 
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RECHTSMITTELBELEHRUNG 

Gegen diesen Bescheid kann innerhalbeines Monats nach Bekanntgabe Widerspruch 
erhoben werden . Der Widerspruch ist bei dem Präsidenten der Bundesanstalt für 
Materialforschung und -prüfung (BAM), Berlin 45, Unter den Eichen 87, schriftlich 
oder zur Niederschrift einzulegen 

Ist über den Widerspruch ohne zureichenden Grund in angemessener Frist sachlich 
nicht entschieden worden, so kann Klage bei dem Verwaltungsgericht in Berlin-Char
lottenburg 2, Hardenbergstr. 2 1 - 24, erhoben werden. 

Oie Klage kann nicht vor Ablauf von 3 Monaten seit der Einlegung des Widerspruchs 
erhoben werden, außer wenn wegen der besonderen Umstände des Falles eine kürze
re Frist geboten ist. Sie kann ferner nur bis zum Ablauf eines Jahres seit der Einle
gung des Widerspruchs erhoben werden. Die Klage muß den Kläger, den Beklagten 
und den Streitgegenstand bezeichnen. 

Wenn ein Bevollmächtigter bestellt wird, gilt sein Verschulden an der Versäumnis 
einer Frist als eigenes Verschulden des Auftraggebers 

Be1lin 45, den J 



Bekanntmachung der Zulassung von pyrotechnischer Munition, 
Zündmittel für pyrotechnische Zwecke, pyrotechnischen Gegenständen 
sowie von Nachträgen zu pyrotechnischen Gegenständen 

Bekanntmachung der Zulassung einer pyrotechnischen Munition 

Auf Grund des § 23 des Waffengesetzes in der !:assung der 
Bekanntmachung vom 8. März 1976 (BGBl. I, S. 432), geandert durch 
das Gesetz zur Änderung des Waffengesetzes vom 31. März 1978 
(BGBl. I, S. 641) ll!1d das Zweite Gesetz zur Änderung des 
Waffengesetzes vom 14. Juli 1980 (BGBl. I, S. 956) in Verbindung 
mit § 14 der Dritten Verordnung zu diesem Gesetz van 20 . Dezember 
1980 (BGBl. I, S. 2344) wurde mit dem Zulassungsbescheid Nr. 2/88 
vom 11.10.1988 die nachstehend bezeichnete pyrotechnische Munition 
zur gewerbsmäßigen Herstellung zugelassen. 

Name und Anschrift 
des Antragstellers: 

Bezeichnung: 

Zulassungszeichen: 

ABA- Pyrotechnik 
August Bräkling 
Alersfelde 38 
3493 Nieheim 

Raketenpfeifgeschoß mit 
Leuchtstern , 15 mn 

Die Zulassung ist mit folgenden Auflagen verbunden: 
l. Die Verlagerung der Herstellung in eine andere als die in der 

Anlage 1 zu diesem Zulassungsbescheid angegebene Herstellungs
stätte ist der Bundesanstalt unverzÜglich vom Zulassungsinhaber 
anzuzeigen. 

2. Unfälle, die sich beim Ungang mit der Munition und bei ihrer 
Verwendung ereignet haben sind der Bundesanstalt unverzÜglich 
anzuzeigen. 

3. zusätzlich zu der vergeschriebenen Kennzeichnung ist jedes nach
gebaute StÜck der Munition mit dem nachstehend angegebenen 
Hinweis für die Verwendung zu versehen: 
"Nur aus zugelassenen Schreckschuß- oder Signalwaffen mit PIE
zeichen unter Verwendung von 6 nm-Flobert-Platzpatronen ver
schießen . Mit dem offenen HÜlsenende zuerst in den stets ge
reinigten Lauf oder Zusatzlauf einfÜhren. Waffe beim Schießen 
senkrecht nach oben Über dem Kopf halten. Auf freies Schußfeld 
und ausreichenden Abstand zu brennbaren Objekten achten. 
Waffe niemals auf Menschen oder Tiere richten! 
Nur im Freien verwenden! 
Al::gabe an Personen unter 18 Jahren verboten. • 

4. Die kleinste Verpackungseinheit des Herstellers (Ursprungsver
packung) ist zusätzlich zu der vorgeschriebenen Kennzeichnung 
mit dem Bruttogewicht dieser Verpackungseinheit, dem Jahr der 
Herstellung, dem Vermerk •trocken lagern - vor Feuchtigkeit 
schÜtzen• und der deutlich lesbaren Aufschrift "AI::gabe an Per
sonen unter 18 Jahren verboten• sowie folgendem Hinweis für die 
Verwendung zu versehen: 
"Nur aus zugelassenen Schreckschuß- oder Signalwaffen mit PI'B
zeichen unter Verwendung von 6 mn-Flobert-Platzpatronen ver
schießen. Mit dem offenen HÜlsenende zuerst in den stets ge
reinigten Lauf oder zusatzlauf einfÜhren. Waffe beim Schießen 
senkrecht nach oben Über dem Kopf halten. Auf freies Schußfeld 
und ausreichenden Abstand zu brennbaren Objekten achten. Waffe 
niemals auf Menschen oder Tiere richten! Nur im Freien verwen
den! Das Verschießen dieser Munition zu VergnÜgungszwecken 
außerhalb des befriedeten Besitztums ist verboten! 

Berlin 45, den 11.10.1988 
Der Präsident der 

Bundesanstalt fÜr Materialforschung und -prÜfung 
Im Auftrag 

RegDir. Dr. Treumann 

Bekanntmachung der Zulassung einer pyrotechnischen Munition 

Auf Gn.md des § 23 des Waffengesetzes in der Fassung der Bekannt
machung vom 8. März 1976 <BGBl. I, s. 432), geändert durch das 
Gesetz zur Änderung des Waffengesetzes vom 31. März 1978 (BGBl. I , 
S. 641) und das Zweite Gesetz zur Änderung des Waffengesetzes vom 
14 . Juli 1980 (BGBl. I, S. 956) in Verbindung mit § 14 der Dritten 
Verordnung zu diesem Gesetz vom 20. Dezember 1980 (BGBl. I, 
s. 2344) wurde mit dem Zulassungsbescheid Nr. 3/88 van 19.09.1988 
die nachstehend bezeichnete pyrotechnische Munition zur 
gewerbsmäßigen Herstellung zugelassen. 

Name und Anschrift 
des Antragstellers: 

ABA- Pyrotechnik 
August Bräkling 
Alersfelde 38 
3493 Nieheim 

Bezeichnung: 

Zulassungszeichen: 

Raketenpfeifgeschoß mit Leucht
sternen, 15 mn 

Die Zulassung ist mi t folgenden Auflagen verbunden: 
1 . Die Verlagerung der Herstellung in eine andere als die in der 

Anlage 1 zu diesem Zulassungsbescheid angegebene Herstellmgs
stätte ist der Bundesanstalt unverzÜgl ich van Zulassungsinhaber 
anzuzeigen. 

2. Unfälle, die sich beim Ungang mit der Munition und bei ihrer 
Verwendung ereignet haben sind der Bundesanstalt unverzÜglich 
anzuzeigen. 

3. zusätzlich zu der vorgeschriebenen Kennzeichnung ist jedes nach
gebaute StÜck der Munition mit dem nachstehend angegebenen 
Hinweis fÜr die Verwendung zu versehen: 
"Nur aus zugelassenen Schreckschuß- oder Signalwaffen mit PIE
zeichen unter Verwendung von 6 rnm-Flobert-Platzpatronen ver
schießen. Mit dem offenen HÜlsenende zuerst in den stets ge
reinigten Lauf oder Zusatzlauf einfÜhren . Waffe beim Schießen 
senkrecht nach oben Über dem Kopf halten . Auf freies Schußfeld 
und ausreichenden Abstand zu brennbaren Objekten achten. 
Waffe niemals auf Menschen oder Tiere richten! 
Nur im Freien verwenden ! 
Al::gabe an Personen unter 18 Jahren verboten. • 

4 . Die kleinste Verpackungseinheit des Herstellers (Ursprungsver
packung) ist zusätzlich zu der vorgeschriebenen Kennzeichnung 
mit dem Bruttogewicht dieser Verpackungseinheit, dem Jahr der 
Her~tellung, dem Vermerk •trocken lagern - vor Feuchtigkeit 
schutzen• und der deutlich lesbaren Aufschrift "AI::gabe an Per
sonen unter 18 Jahren verboten• sowie folgendem Hinweis für die 
Verwendung zu versehen: 
"Nur aus zugelassenen Schreckschuß- oder Signalwaffen mit PIE
zeichen unter Verwendung von 6 mm-Flobert-Platzpatronen ver
schießen. Mit dem offenen HÜlsenende zuerst in den stets ge
reinigten Lauf oder Zusatzlauf einfÜhren. Waffe beim Schießen 
senkrecht nach oben Über dem Kopf halten. Auf freies Schußfeld 
und ausreichenden Abstand zu brennbaren Objekten achten . Waffe 
niemals auf Menschen oder Tiere richten! Nur im Freien verwen
den! Das Verschießen dieser Munition zu VergnÜgungszwecken 
außerhalb des befriedeten Besitztums ist verboten! 

Berlin 45, den 19.09.1988 

Der Präsident der 
Bundesanstalt fÜr Materialforschung und -prÜfung 

Im Auftrag 
Dir. u. Prof. Dr. Swart 

Bekanntmachung der Zulassung einer pyrotechnischen Munition 

Auf Grund des § 23 des Waffengesetzes in der Fassung der Bekanntma
chung vom 8. März 1976 (BGBl. I, S. 432), geändert durch das Gesetz 
zur Änderung des Waffengesetzes vom 31. März 1978 (BGBl. I, S. 641) 
und das Zweite Gesetz zur Änderung des Waffengesetzes vom 14. Juli 
1980 (BGBl. I, S. 956) in Verbindung mit § 14 der Dritten Ver
ordnung zu diesem Gesetz vom 20. Dezember 1980 (BGBl. I, S. 2344) 
wurde mit dem Zulassungsbescheid Nr. 4/88 van 3.8.1988 die nachste
hend bezeichnete pyrotechnische Munition zur gewerbsmäßigen 
Herstellung zugelassen. 

Name und Anschrift 
des Antragstellers: 

Bezeichnung: 

Zulassungszeichen: 

O::lllet Gmi::H 
Pyrotechnik - Apparatebau 
Vieländer Weg 147 
2850 Bremerhaven 1 

Signalpatrone Licht, 26,5 mm, 
mit Fallschirm, Übungssignal 

Die Zulassung ist mit folgenden Auflagen verbunden: 
1 . Die Verlagerung der Herstelltng in eine andere als die in der 

Af\l;age 1 zu diesem Zulassungsbesch,;;~d angegebene Herstellmgs
statte ist der Bundesanstalt unverzuglich vom Zulassungsinhaber 
anzuzeigen . 

2. Unfälle, die sich beim Ungang mit der Munition und bei ihrer 
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Verwendung ereignet haben sind der Emdesanstalt unverzÜglich 
anzuzeigen. 

3. zusätzlich zu der vorgeschriebenen Kennzeichnung ist jedes nach
gebaute StÜck der Munition mit dem nachstehend angegebenen 
Hinweis fÜr die Verwendung zu versehen: 
"Waffe beim Schießen senkrecht nach oben Über dem Kopf hal
ten - niemals auf Menschen oder Tiere richten! 
Trocken lagern - vor Feuchtigkeit schÜtzen. 
Atgabe an Personen unter 18 Jahren verroten!" 
und ist mit dem Jahr der Herstellung und der Verb!:auchsdauer zu 
beschriften. 

4. Die kleinste Verpackungseinheit des Herstellers (Ursprungsver
packung) ist zusätzlich zu der vorgeschriebenen Kennzeichnung 
mit dem Bruttogewicht dieser Verpackungseinheit sowie mit dem 
Jahr der Herstellmg und der Verb!:auchsdauer und folgendem Hin
weis fÜr die Verwendung zu versehen: 
"Waffe beim Schießen senkrecht nach oben Über dem Kopf 
halten - niemals auf Menschen oder Tiere richten! 
Trocken lagern - vor Feuchtigkeit schÜtzen. 
Atgabe an Personen unter 18 Jahren verroten!" 

Berlin 45, den 03.08.1988 
Der Präsident der 

Bundesanstalt fÜr Materialforschung und -prÜfung 
Im Auftrag 

Dir. u. Prof. Dr. SWart 

Bekanntmachung der Zulassung einer pyrotechnischen Munition 

Auf Grund des § 23 des Waffengesetzes in der Fassmg der Bekanntma
chung vom 8. März 1976 (BGBl. I, S. 432), geändert durch das Gesetz 
zur Änderung des Waffengesetzes vom 31. März 1978 (BGBl. I, S. 641) 
und das Zweite Gesetz zur Änderung des Waffengesetzes vom 14. Juli 
1980 (BGBl. I, S. 956) in Verbindung mit § 14 der Dritten Verord
nung zu diesem Gesetz vom 20. Dezember 1980 (BGBl. I, S. 2344) wur
de mit dem Zulassungsbescheid Nr. 1/88 vom 03.08.1988 die nachste
hend bezeichnete pyrotechnische Munition zur gewerbsmäßigen 
Herstelltng zugelassen. 

Name (Firma) und Anschrift 
des Antragstellers: 

Bezeichnung: 

Zulassmgszeichen: 

Moog Nico-Feuerwerk GmbH + Co. KG 
FlÜgel 1 
5600 Wuppertal 21 

Raketenpfeifgeschoß mit Knall, 
15 mm 

Die Zulassung ist mit folgenden Auflagen verbunden: 
l. Die Verlagerung der Herstellung in eine andere als die in der 

Anlage 1 zu diesem Zulassungsbescheid angegebene Herstellungs
stätte ist der Bundesanstalt unverzÜglich vom Zulassungsinhaber 
anzuzeigen. 

2. Unfälle, die sich beim Ullgang mit der Munition und bei ihrer 
Verwendung ereignet haben sind der Bundesanstalt unverzÜglich 
anzuzeigen. 

3. Die kleinste Verpackungseinheit des Herstellers (Ursprungsver
packung) ist zusätzlich zu der vorgeschriebenen Kennzeichnung 
mit dem Bruttogewicht dieser Verpackungseinheit, dem Jahr der 
Herstellung, dem Vermerk •trocken laaern - vor Feuchtigkeit 
schÜtzen• und der deutlich lesbaren Aufschrift "Atgabe an Per
sonen unter 18 Jahren verroten!" sowie folgendem Hinweis für 
die Verwendung zu versehen: 
Ausschließlich zur Schadvogelbekämfung bestimmt! Nur aus zuge
lassenen Schreckschuß- oder Signalwaffen mit PI'B-Zeichen unter 
Verwendung von 6-mm-Flobert-Platzpatronen verschießen. Mit dem 
offenen HÜlsenende so in den Lauf oder Zusatzlauf einfÜhren, 
daß die Leitstäbe seitlich neben der Waffe liegen und beim Ab
schuß nicht behindert werden. Vorsicht, explodiert nach ca. 
100m Flugweite! Auf freies Schußfeld achten. Waffe niemals auf 
Menschen richten! Atgabe nur in ungeÖffneter Originalpackung 
erlaubt!" 

Berlin 45, den 03.08.1988 
Der Präsident der 

Bundesanstalt für Materialforschung und -prÜfung 
Im Auftrag 

Dir. u. Prof. Dr. SWart 

Bekanntmachung der Zulassung einer pyrotechnischen Munition 

Auf Grund des § 23 des Waffengesetzes in der Fassung der Bekanntma
chung vom 8. März 1976 (BGBl. I, S. 432), geändert durch das Gesetz 
zur Änderung des Waffengesetzes vom 31. März 1978 (BGBl. I, s. 641) 
und das Zweite Gesetz zur Änderung des Waffengesetzes vorn 14. Juli 
1980 (BGBl. I, s. 956) in Verbindung mit § 14 der Dritten Verord-
nung zu diesem Gesetz vom 20. Dezember 1980 (BGBl. I, S. 2344) wur-
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de mit dem Zulassungsbescheid Nr. 5/88 vom 25.10.1988 die nachste
hend bezeichnete pyrotechnische Munition zur gewerbsmäßigen 
Herstellung zugelassen. 

Name (Firma) und Ansehr ift 
des Antragstellers: 

Bezeichnung: 

Zulassmgszeichen: 

Nico-Pyrotechnik 
Hanns-Jürgen Diederichs GmbH & Co. KG 
Bei der Feuerwerkerei 4 
2077 Tri ttau 

Signalpatrone Licht, 26,5 mm, 
mit Fallschirm, Einzelstern rot 

Die Zulassung ist mit folgenden Auflagen verbunden: 
1. Die Verlagerung der Herstellung in eine andere als die in der 

Anlage 1 zu diesem Zulassungsbescheid angegebene Herstellungs
stätte ist der Bundesanstalt unverzÜglich vom Zulassungsinhaber 
anzuzeigen. 

2. Unfälle, die sich beim Ullgang mit der Munition und bei ihrer 
Verwendung ereignet haben sind der Bundesanstalt unverzÜglich 
anzuzeigen. 

3. zusätzlich zu der vorgeschriebenen Kennzeichnung ist jedes nachge
taute StÜck der Munition mit dem nachstehend angegebenen Hinweis zu 
versehen: 
"Waffe beim Schießen senkrecht nach oben Über dem Kopf hal-
ten! 
Trocken lagern - vor Feuchtigkeit schÜtzen. 
Atgabe an Personen unter 18 Jahren verroten!" 
und ist mit dem Jahr der Herstellung und der Verb!:auchsdauer zu 
beschriften. 

4. Die kleinste Verpackungseinheit des Herstellers (Ursprungsver
packung) ist zusätzlich zu der vorgeschriebenen Kennzeichnung 
mit dem Bruttogewicht dieser Verpackungseinheit sowie mit dem 
Jahr der Herstellung und der Verbrauchsdauer und folgendem Hin
weis für die Verwendung zu versehen: 
"Waffe beim Schießen senkrecht nach oben Über dem Kopf 
halten! 
Trocken lagern - vor Feuchtigkeit schÜtzen. 
Atgabe an Personen unter 18 Jahren verroten!" 

Berlin 45, den 25.10.1988 

Der Präsident der 
Bundesanstalt für Materialforschung und -prÜfung 

Im Auftrag 
Dir. u. Prof. Dr. SWart 

Bekanntmachung der Zulassung einer pyrotechnischen Munition 

Auf Grund des § 23 des Waffengesetzes in der Fassung der Bekanntma
chung vom 8. März 1976 (BGBl. I, s. 432), geändert durch das Gesetz 
zur Änderung des Waffengesetzes vom 31. März 1978 (BGBl. I, S. 641) 
und das Zweite Gesetz zur Änderung des Waffengesetzes vom 14. Juli 
1980 (BGBl. I, S. 956) in Verbindung mit § 14 der Dritten Verord
nung zu diesem Gesetz vom 20. Dezember 1980 (BGBl. I, S. 2344) .,ur
de mit dem Zulassungsbescheid Nr. 6/88 vom 25.10.1988 die nachste
hend bezeichnete pyrotechnische Munition zur gewerbsmäßigen 
Herstellung zugelassen. 

Name (Firma) und Anschrift 
des Antragstellers: 

Bezeichnung: 

Zulassungszeichen: 

Nico-Pyrotechnik 
Hanns-JÜrgen Diederichs GmbH & Co. KG 
Bei der Feuerwerkerei 4 
2077 Trittau 

Signalpatrone Licht, 26,5 rnm, 
mit Fallschirm, Einzelstern grün 

Die Zulassung ist mit folgenden Auflagen verbunden: 
1. Die Verlagerung der Herstellmg in eine andere als die in der 

Anlaae l zu diesem Zulassungsbescheid angegebene Herstellmgs
stätte ist der Bundesanstalt unverzÜglich vom Zulassungsinhaber 
anzuzeigen. 

2. Unfälle, die sich beim Ullgang mit der Munition und bei .. ihrer 
Verwendung ereignet haben sind der Bundesanstalt unverzuglich 
anzuzeigen. 

3. zusätzlich zu der vorgeschriebenen Kennzeichnung ist jedes nach
gebaute StÜck der Munition mit dem nachstehend angegebenen 
Hinweis zu versehen: 
"Waffe beim Schießen senkrecht nach oben Über dem Kopf hal
ten! 
Trocken lagern - vor Feuchtigkeit schÜtzen. 
Atgabe an Personen unter 18 Jahren verroten!" 



und ist mit dem Jahr der Herstellmg md der Verbrauchsdauer zu 
teschriften. 

4. Die kleinste Verpackungseinheit des Herstellers <Ursprungsver
packung) ist zusätzlich zu der vorgeschrietenen Kennzeichnung 
mit dem Bruttogewicht dieser Verpackungseinheit sowie mit dem 
Jahr der Herstellung md der Verbrauchsdauer md folgendem Hin
weis für die Verwendung zu versehen: 
'Waffe teim Schießen senkrecht nach oten Über dem Kopf 
halten! 
Trocken lagern - vor Feuchtigkeit schÜtzen. 
Ab;Jate an Personen unter 18 Jahren verl:x:>ten! • 

Berlin 45, den 25.10.1988 

Der Präsident der 
Bmdesanstalt fÜr Materialforschung md -prÜfung 

Im Auftrag 
Dir. u. Prof. Dr. EMart 

Bekanntmachung der Zulassung einer pyrotechnischen Munition 

Auf Grund des § 23 des Waffengesetzes in der Fassung der Bekanntma
chung vom 8. März 1976 <BGBl. I, S. 432), geändert durch das Gesetz 
zur Ändermg des Waffengesetzes van 3l. März 1978 (BGBl. I, S. 641) 
und das Zweite Gesetz zur Änderung des Waffengesetzes vom 14. Juli 
1980 (BGBl. I, s. 956) in Verbindung mit § 14 der Dritten Verord
nung zu diesem Gesetz vom 20. Dezember 1980 (BGBl. I, S. 2344) wur
de mit dem Zulassungstescheid Nr. 7/88 van 25.10.1988 die nach
stehend tezeichnete pyrotechnische ~1unition zur gewerbsmäßigen 
Herstellmg zLXJelassen. 

Name (Firma) und Anschrift 
des Antragstellers: 

Bezeichnung: 

Zulassungszeichen: 

Nico-Pyrotechnik 
Hanns-Jürgen Diederichs Gml:il & Co. KG 
Bei der Feuerwerkerei 4 
2077 Trittau 

Signalpatrone Licht, 26,5 mm, 
mit Fallschirm, Einzelstern weiß 

Die Zulassung ist mit folgenden Auflagen verbmden : 
1. Die Verlagerung der Herstellmg in eine andere als die in der 

Anlage 1 zu diesem Zulassungstescheid angegetene Herstellmgs
stätte ist der Bundesanstalt unverzÜglich van Zulassmgsinhater 
anzuzeigen. 

2. Unfälle, die sich teim Un::jang mit der Munition und tei i hrer 
Verwendung ereignet haten sind der Bundesanstalt mverzÜglich 
anzuzeigen. 

3. zusätzlich zu der vorgeschrietenen Kennzeichnung ist jedes nach
gebaute StÜck der Munition mit dem nachstehend angegetenen Hin
weis zu versehen: 
"Waffe teim Schießen senkrecht nach oten Über dem Kopf hal-
ten! 
Trocken lagern - vor Feuchtigkeit schÜtzen. 
Atqate an Personen unter 18 Jahren verl:x:>ten!" 
und ist mit dem Jahr der Herstellung und der Verbrauchsdauer zu 
teschr iften. 

4. Die kleinste Verpackungseinheit des Herstellers (Ursprungsver
packung) ist zusätzlich zu der vorgeschrietenen Kennzeichnung 
mit dem Bruttogewicht dieser Verpackungseinheit sowie mit dem 
Jahr der Herstellmg und der Verbrauchsdauer und folgendem Hin
weis fÜr die Verwendung zu versehen: 
'Waffe teim Schießen senkrecht nach oten Über dem Kopf 
halten! 
Trocken lagern - vor Feuchtigkeit schÜtzen. 
Ab;Jate an Personen unter 18 Jahren verl:x:>ten!" 

Berlin 45, den 25.10 .1988 

Der Präsident der 
Bundesanstalt für Materialforschung und -prÜfung 

Im Auftrag 
Dir. u. Prof. Dr. EMart 

Bekanntmachung der Zulassung einer pyrotechnischen Muni tion 

Auf Grund des § 23 des Waffengesetzes in der Fassung der Bekanntma
chung vom 8. März 1976 <BGBl. I, S. 432), geändert durch das Gesetz 
zur Änderung des Waffengesetzes vorn 31. März 1978 (BGBl. I , S. 641) 
und das Zweite Gesetz zur Änderung des Waffengesetzes van 14. Juli 
1980 (BGBl. I , S. 956) in Verbindung mit § 14 der Dritten Verord
nung zu diesem Gesetz vom 20. Dezeroter 1980 (BGBl. I, s. 2344) wur
de mit dem Zulassungstescheid Nr. 8/88 van 25.10.1988 die nach
stehend tezeichnete pyrotechnische Munition zur gewerbsmäßigen 
Herstellung zLXJelassen. 

Nico-Pyrotechnik Name (Firma) und Anschrift 
des Antragstellers: Hanns-JÜrgen Diederichs GmbH & Co. KG 

Bei der Feuerwerkerei 4 

Bezeichnung: 

Zulassungszeichen: 

2077 Trittau 

Leuchtpatrone 26,5 mm, 
mit Fallschirm, gelb 

Die Zulassung ist mit folgenden Auflagen verbunden: 
1. Die Verlagerung der Herstellmg in eine andere als die in der 

Anlage 1 zu diesem Zulassungstescheid angegetene Herstellmgs
stätte ist der Bundesanstalt mverzÜglich vom Zulassmgsinhaber 
anzuzeigen. 

2. Unfälle, die sich teim Urrgang mit der Munition und tei ihrer 
Verwendung ereignet haten sind der Bmdesanstalt unverzÜglich 
anzuzeigen. 

3. zusätzlich zu der vorgeschrietenen Kennzeichnung ist jedes nach
gebaute StÜCk der Munition mit dem nachstehend angegebenen Hin
weis zu versehen: 
"Waffe beim Schießen senkrecht nach oben Über dem Kopf hal-
ten ! 
Trocken lagern - vor Feuchtigkeit schÜtzen. 
Ab;Jabe an Personen unter 18 Jahren verl:x:>ten!" 
und ist mit dem Jahr der Herstellmg und der Verbrauchsdauer zu 
beschriften. 

4. Die kleinste Verpackungseinheit des Herstellers (Ursprungsver
packung) ist zusätzlich zu der vorgeschriebenen Kennzeichnung 
mit dem Bruttogewicht dieser Verpackungseinheit sowie mit dem 
Jahr der Herstellung und der Verbrauchsdauer und folgendem Hin
weis fÜr die Verwendung zu versehen: 
"Waffe teim Schießen senkrecht nach oten Über dem Kopf 
halten! 
Trocken lagern - vor Feuchtigkeit schÜtzen. 
Ab;Jabe an Personen unter 18 Jahren verl:x:>ten!" 

Berlin 45, den 25.10.1988 

Der Präsident der 
Bundesanstalt fÜr Materialforschung und -prÜfung 

Im Auftrag 
Dir. u. Prof. Dr. Swart 

Bekanntmachung der Zulassung 
eines Zundmittels fur pyrotechnische Zwecke 

Auf Grund des § 5 des Gesetzes Über explosionsgefährliche Stoffe in 
der Fassung der Bekanntmachung vom 17. April 1986 (llGBl. I, s 577) 
und des § 12 der Ersten Verordnung zum Sprengstoffgesetz in der 
Fassung der Bekanntmachung vorn 10. März 1987 (IJGBl. I. S. 793) wur
de mit dem Zulassungsbescheid Nr. 11108 vorn 26.09.1988 das nachste
hend tezeichnete zündmittel fÜr pyrotechnische Z>~ecke zum Vertrieb, 
zum iiterlassen an andere und zur Verwendung ZLXJelassen. 

Bezeichnung : 

Name (Firma) und Ansehr ift 
des Herstellers : 

Zulassungszeichen: 

SatzauslÖser SN3 (BrÜCkenzünder Al 

Comet GmbH 
Vieländer Weg 147 
2850 Bremerhaven 1 

BAM - ZZE - 0006 

Die Zulassung ist mit folgenden Auflagen verbunden: 
1. Zusätzlich zu der vorgeschriebenen Kennzeichnung ist die klein

ste Verpackungseinheit mit dem nachstehend angegebenen Hinweis 
zu versehen: 
BrÜCkenzünder A 
Anschlußenden unmittelbar vor Gebrauch abisolieren. 
Darf nicht fÜr Sprengarbeiten verwendet werden! 
Ab;Jabe nur in ungeÖffneter Originalpackung erlaubt! 

3. Die durch Auflage vorgeschriebenen Hinweise sind deutlich sicht
bar, leicht lesbar und dauerhaft anzubringen. 

Berlin 45, den 26.09.1988 

Der Präsident der 
Bundesanstalt fÜr Materialforschung und -prÜfung 

Im Auftrag 
Dir. u. Prof. Dr. Swart 
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Bekanntmachung der Zulassung eines pyrotechnisches Gegenstandes 

Auf Grund des § 5 des Gesetzes Über explosionsgefährliche Stoffe in 
der Fassung der Bekanntmachung vom 17. April 1986 (BGBl. I, S 577) 
und des § 12 der Ersten Verordnung zum Sprengstoffgesetz in der 
Fassung der Bekanntmachung vom 10. März 1987 (BGBl. I. S. 793) wur
de mit dem Zulassungsbescheid Nr. 10488 vorn 03.08.1988 der nachste
hend bezeichnete pyrotechnische Gegenstand zum Vertrieb, zum 
Überlassen an andere und zur Verwendung zugelassen. 

Bezeichnung: 

Name (Firma) und Ansehr ift 
des Herstellers: 

Zulassunqszeichen: 

Tischfeuerwerk "GlÜCkspilz" 

Dr. Stephan Zaphiroff 
Pyrotechnische Fabrik 
Riqi Str. 8 
1000 Berlin 48 

BAt1 - P I - 0333 

Die Zulassung ist mit folgender Auflage verbunden: 
1. Zusätzlich zu der vorgeschriebenen Kennzeichnung ist die klein

ste Verpackungseinheit mit dem nachstehend angegebenen Hinweis 
zu versehen: 
Tischfeuerwerk auf einen feuerfesten Untersatz (z. B. Teller) 
stellen ~1d seitlich stehend an der ZÜndschnur entzÜnden. 
Nicht ~1ter BeleuchtungskÖrpern abschießen! 

Berlin 45, den 03.08.198 

Der Präsident der 
Bundesanstalt fÜr 11aterialforschunq und -prÜfung 

Im Auftrag 
Dir. u. Prof. Dr. Swart 

Bekanntmachilllg der Zulassung eines pyrotechnisches Gegenstandes 

Auf Grund des § 5 des Gesetzes Über explosionsgefährliche Stoffe in 
der Fassung der Bekanntmachung vorn 17. April 1986 (BGBl. I, S 577) 
und des § 12 der Ersten Verordnung zum Sprengstoffgesetz in der 
Fassunq der Bekanntmachung vom 10. März 1987 (BGBl. I . S. 793) wur
de mit dem Zulassungsbescheid Nr. 10468 vom 10.02.1988 der nachste
hend bezeichnete pyrotechnische Gegenstand zur Einfuhr, zum 
Vertrieb, zum Überlassen an andere und zur Verwendung zugelassen . 

Bezeichnung: 

Name (Firma) und Anschrift 
des Herstellers: 

Name (Firma) und Anschrift 
des EinfÜhrers: 

Zulassungszeichen: 

Bengalholz, blau 

VEB ZÜndwarenwerke Riesa 
Harnburger Str. l 
DDR - 8400 Riesa 

Nico-Pyrotechnik 
Hanns-JÜrgen Diederichs GmbH & Co . KG 
Bei der Feuerwerkerei 4 
2077 Tr ittau 

BIIM - P I - 0560 

Die Zulassung ist mit folgender Auflage verbunden: 
1. Zusätzlich zu der vorgeschriebenen Kennzeichnung ist die klPin

ste Verpackungseinbei t mit dem nachstehend angegebenen Hinweis 
zu versehen: 
Nur im Freien verwenden! 
Nur Über feuerfester Unterlage abbrennen! 
Abgabe nur in ungeÖffneter Originalpackung erlaubt! 

Berlin 45, den 10.02.1988 

Der Präsident der 
Bundesanstalt fÜr t1ater ialforschung und -prÜfung 

Im Auftrag 
Dir. u. Prof. Dr. Swart 

Bekanntmachung der Zulassung eines pyrotechnisches Gegenstandes 

Auf Grund des § 5 des Gesetzes Über explosionsgefährliche Stoffe in 
der Fassung der Bekanntmachung vom 17. April 1986 (BGBl. I, S 577) 
und des § 12 der Ersten Verordnung zum Sprengstoffgesetz in der 
Fassung der Bekanntmachung vorn 10. März 1987 (BGBl. I. S. 793) wur
de mit dem Zulassunasbescheid Nr. 10467 vorn 10.02.1988 der nachste
hend bezeichnete pyrotechnische Gegenstand zum Vertrieb, zum Über
lassen an andere und zur Verwendung zugelassen. 

Bezeichnung: 

Name (Firma) und Anschrift 
des Herstellers 

Zulassungszeichen: 

Herz-Schlag 

Comet GmbH 
Pyrotechnik - Apparatebau 
Vieländer Weg 14 7 
2850 Bremerhaven 1 

BIIM - P I - 0564 

Die Zulassung ist mit folgender Auflage verbunden: 
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l. zusätzlich zu der vorgeschriebenen Kennzeichnung ist der 
Gegenstand mit dem nachstehend angegebenen Hinweis zu versehen: 
An der Lasche festhalten und Knallziehband in Pfeilrichtung 
ziehen. 

Berlin 45, den 10.02.1988 

Der Präsident der 
Bundesanstalt für t1ater ialforschung und -prÜfung 

Im Auftrag 
Dir . u. Prof. Dr. Swart 

Bekanntmachung der Zulassung eines pyrotechnisches Gegenstandes 

Auf Grund des § 5 des Gesetzes Über explosionsgefährliche Stoffe in 
der Fassung der Bekanntmachung vom 17. April 1986 (BGBl. I, S 577) 
und des § 12 der Ersten Verordnung zum Sprengstoffgesetz in der 
Fassung der Bekanntmachung vom 10. März 1987 (BGBl. I. S. 793) wur
de mit dem Zulassungsbescheid Nr. 10469 vom 22.02.1988 der nachste
hend bezeichnete pyrotechnische Gegenstand zur Einfuhr, zum 
Vertrieb, zum Überlassen an andere und zur Verwendung zugelassen. 

Beze ichnunq: 

Name (Firma) und Ansehr ift 
des Herstellers: 

Name (Firma) und Anschrift 

Zul~ssungszeichen: 

UFo-Feuervogel 

China National Native Produce 
& Animal By-Products 
Import & Export Corporation 
Kwangtung Branch 
No. 486, Liu Erh San Road 
Kwangchow 
VR China 

Pyrotechnische Fabrik 
F. Feistel GmbH+ Co. KG 
Ruhweg 21 
6719 GÖllheim 

BAM - P I - 0565 

Die Zulassung ist mit folgenden Auflagen verbunden: 
l. zusätzlich zu der vorgeschriebenen Kennzeichnung ist der 

Gegenstand mit dem nachstehend angegebenen Hinweis zu versehen: 
Gegenstand auf ebenen Boden legen, am äußersten Ende der 
ZÜndschnur entzÜnden und sich rasch entfernen. 
Nur im Freien verwenden! 
Vorsicht, Gegenstand steigt auf! 

2. Die Zulassung ist mit folgenden Auflagen verbunden: 
zusätzlich zu der vorgeschriebenen Kennzeichnung ist die klein
ste Verpackungseinheit mit dem nachstehend angegebenen Hinweis 
zu versehen: 
Gegenstand auf ebenen Boden legen, am äußersten Ende der 
ZÜndschnur entzÜnden und sich rasch entfernen. 
Nur im Freien verwenden! 
Vorsicht, Gegenstand steigt auf! 
Abgabe nur in ungeÖffneter Originalpackung erlaubt! 

Berlin 45, den 22.02.1988 

Der Präsident der 
Bundesanstalt fÜr t1ater ialforschung und -prÜfung 

Im Auftrag 
Dir. u. Prof. Dr. SWart 

Bekanntmachung der Zulassunq eines pyrotechnisches Gegenstandes 

Auf Grund des § 5 des Gesetzes Über explosionsgefährliche Stoffe in 
der Fassung der Bekanntmachung vom 17. April 1986 (BGBl. I, S 577) 
und des § 12 der Ersten Verordnung zum Sprengstoffgesetz in der 
Fassung der Bekanntmachung vom 10. März 1987 (BGBl. I. S. 793) wur
de mit dem Zulassungsbescheid Nr. 10466 vom 10.02.1988 der nachste
hend bezeichnete pyrotechnische Gegenstand zur Einfuhr, zum 
Vertrieb, zum Üb?rlassen an andere und zur Verwendung zugelassen. 

Bezeichnung: 

Name (Firma) und Anschrift 
des Herstellers: 

Name (Firma) und Ansehr i ft 
des EinfÜhrers: 

Zulassungszeichen: 

Knall-Teufel (Mini -Knallerbse) 

China National Native Produce 
& Animal By-Products 
Import & Export Corporation 
Hunan Provincial Fireworks 
& Firecrackers Co. 
4 Wu Yih Road, E. 
Changsha 
VR China 

Mooq Nico-Feuerwerk KG 
FlÜgel 1 
5600 Wunpertal 21 

BA.'! - P I - 0567 

Die Zulassung ist mit folgender Auflage verb~1den: 
l . zusätzlich zu der vorgeschriebenen Kennzeichnung ist die klein-



ste Verpackungseinheit mit dem nachstehend angegebenen Hinweis 
zu versehen: 
Nicht auf Personen werfen! 
Nicht in Gesichtsnähe verwenden! 
Abgabe nur in ungeÖffneter Original-Packung erlaubt! 

Berlin 45, den 10.02.1988 

Der Präsident der 
Bundesanstalt für Materialforschung und -prÜfung 

Im Auftrag 
Dir. u. Prof. Dr. Swart 

Bekanntmachung der Zulassung eines pyrotechnisches Gegenstandes 

Auf Grund des § 5 des Gesetzes Über explosionsgefährliche Stoffe in 
der Fassung der Bekanntmachung vom 17. April 1986 (EGBl. I, S 577) 
und des § 12 der Ersten Verordnung zum Sprengstoffgesetz in der 
Fassung der Bekanntmachung vom 10. März 1987 (BGBl. I. S. 793) wur
de mit dem Zulassungsbescheid Nr. 10465 vom 03 . 02.1988 der nachste
hend bezeichnete pyrotechnische Gegenstand zur Einfuhr, zum 
Vertrieb, zum Überlassen an andere und zur Ven1endung zL>;Jelassen. 

Bezeichnung: 

Name (Firma l und Ansehr ift 
des Herstellers: 

Name (Firma) und Anschrift 
des EinfÜhrers: 

Zulassungszeichen: 

Kobold-Bcmbette 

China National Native Produce 
& Animal By-Products 
Import & Ex]Xlrt Cor]Xlration 
Guangdong Native Produce Branch 
Dongguan Office 
No. 14, Guangming Lu 
Dongguan 
Guangdong/VR China 

WECO 
Pyrotechnische Fabrik GmbH 
Bogestr. 54- 56 
5208 Eitorf 

BAM - P I - 0568 

Die Zulassung ist mit folgender Auflage verbunden: 
l. zusätzlich zu der vorgeschriebenen Kennzeichnung ist der 

Gegenstand mit dem nachstehend angegebenen Him1eis zu versehen: 
Durchsichtiges Schutzpapier entfernen. Gegenstand auf den Boden 
stellen und an der ZÜndschnur entzÜnden. 
Nur im Freien verwenden! 

Berlin 45, den 03.02.1988 

Der Präsident der 
Bundesanstalt für Materialforschung und -prÜfung 

Im Auftrag 
Dir. u. Prof. Dr. Swart 

Bekanntmachung der Zulassung eines pyrotechnisches Gegenstandes 

Auf Grund des § 5 des Gesetzes Über explosionsgefährliche Stoffe in 
der Fassung der Bekanntmachw1g vom 17. April 1986 (BGBl. I, S 577) 
und des § 12 der Ersten Verordnung zum Sprengstoffgesetz in der 
Fassung der Bekanntmachung vom 10. r-lärz 1987 (EGBl. I. S. 793) wur
de mit dem Zulassungsbescheid Nr. 10464 vom 03.02.1988 der nachste
hend bezeichnete pyrotechnische Gegenstand zur Einfuhr, zum 
Vertrieb, zum Überlassen an andere und zur Verwendung zu;~elassen. 

Bezeichnung: 

Name (Firma) und Anschrift 
des Herstellers: 

Name (Firma) und Anschrift 
des EinfÜhrers: 

Zulassungszeichen: 

Blumenkreisel (Bodenfeuerwirbell 

Yuen Loong !bng Firecracker Mfg. Co. 
184- 192, Queen's Road, E. 
Hoog Konq 

Georg Richter (KG) 
Wandsbeker Zollstr. 5 
2000 Harnburg 70 

BAM - P I - 0569 

Die Zulassung ist mit folgender Auflage verbunden: 
l. zusätzlich zu der vorgeschriebenen Kennzeichnung ist der 

Gegenstand mit dem nachstehend angegebenen Hinweis zu versehen: 
Gegenstand mit der Kunststoff-Halbkugel nach unten auf eine 
glatte, feuerfeste Unterlage legen, am äußersten Ehde der ZÜnd
schnur entzÜnden und sich rasch entfernen. 
Nur im Freien verwenden! 

2. zusätzlich zu der vorgeschriebenen Kennzeichnung ist die klein
ste Verpackungseinheit mit dem nachstehenden Hinweis zu ver
sehen: 
Gegenstand mit der Kunststoff-Halbkugel nach unten auf eine 
glatte, feuerfeste Unterlage legen, am äußersten Ende der ZÜnd
schr.ur entzÜnden und sich rasch entfernen. 
Nur im Freien verwenden! 

Abgabe nur in ungeoffneter Originalpackung erlaubt! 

Berlin 45, den 03.02.1988 

Der Präsident der 
Bundesanstalt fÜr Materialforschung und -prÜfung 

Im Auftrag 
Dir. u. Prof. Dr. Swart 

Bekanntmachung der Zulassung eines pyrotechnisches Gegenstandes 

Auf Grund des § 5 des Gesetzes Über explosionsgefährliche Stoffe in 
der Fassung der Bekanntmachung vom 17. April 1986 (EGBl . I, S 577) 
und des § 12 der Ersten Verordnung zum Sprengstoffgesetz in der 
Fassung der Bekanntmachung vom 10. März 1987 (EGBl. I. S. 793) wur
de mit dem Zulassungsbescheid Nr. 10463 vom 03.02.1988 der nachste
hend bezeichnete pyrotechnische Gegenstand z um Vertrieb, zum 
Überlassen an andere und zur Verwendung zugelassen. 

Bezeichnung: 

Name (Firma) und Anschrift 
des Herstellers: 

Zulassungszeichen: 

Tischfeuerwerk 

WECO 
Pyrotechnische Fabrik GmbH 
Bogestr. 54- 56 
5208 Eitorf 

BAM - P I - 05 70 

Die Zulassung ist mit folgender Auflage verbunden: 
l. zusätzlich zu der vorgeschriebenen Kennzeichnung ist der 

Gegenstand mit dem nachstehend angegebenen Hinweis zu versehen: 
Tischfeuerwerk auf einen feuerfesten Ontersatz (z. B. Teller) 
stellen und seitlich stehend an der ZÜndschnur entzÜnden. 
Nicht unter BeleuchtungskÖrpern abschießen! 

Berlin 45, den 03.02.1988 

Der Präsident der 
Bundesanstalt fÜr Materialforschung und -prÜfung 

Im Auftrag 
Dir. u. Prof . Dr. Swnrr 

Bekanntmachung der Zulassung eines pyrotechnisches Gegenstandes 

Auf Grund des § 5 des Gesetzes Über explosionsgefährliche Stoffe in 
der Fassung der Bekanntmachunq van 17. April 1986 (BGBl. I, S 577) 
und des § 12 der Ersten Verordnung zum Sprengstoffgesetz in der 
Fassunq der Bekanntmachung vom 10. März 1987 (EGBl. I. S. 793) wur
de mit dem Zulassungsbescheid Nr. 10474 vom 26.04.1988 der nachste
hend bezeichnete pyrotechnische Gegenstand zur Einfuhr, zum 
Vertrieb, zlJT\ Überlassen an andere und zur Verwendung ZL>;Jelassen. 

Bezeichnung: 

Name (Firma) W1d Anschrift 
des Herstellers: 

Name (Firma) W1d Anschrift 
des EinfÜhrers: 

Zulassungszeichen: 

Flotte Biene (Feuerwirbell 

China National Native Produce 
& Animal By-Products 
Import & Export Corporation 
Hunan Provincial Branch 
Kwangchow Office 
373, Hang Sha Dadao 
Klvangchow/VR China 

FKW Keller GmbH 
Hansastr. 43- 49 
4630 Bochum 6 

BAM - P I - 0571 

Die ZulassW1g ist mit folgender Auflage verbW1den: 
l. zusätzlich zu der vorgeschriebenen KennzeichnW1g ist die klein

ste Verpackungseinheit mit dem nachstehend angegebenen Hinweis 
zu versehen: 
Gegenstand auf ebenen Boden legen, am äußersten Ende der ZÜnd
schnur entzünden W1d sich rasch entfernen. 
Nur im Freien 'Verwenden! 
Vorsicht, Gegenstand steigt auf! 
Abgabe nur in W1geÖffneter OriginalpackW1g erlaubt! 

Berlin 45, den 2n.04.1988 

Der Präsident der 
Bundesanstalt fÜr MaterialforschW1g und -prÜfung 

Im Auftrag 
Dir. u. Prof. Dr. SWart 
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Bekanntmachung der Zulassung eines pyrotechnisches Gegenstandes 

Auf Grund des § 5 des Gesetzes Über explosionsgefährliche Stoffe in 
der Fassung der Bekanntmachung van 17. April 1986 <BGBL I, S 577) 
und des § 12 der Ersten Verordnung zum Sprengstoffgesetz in der 
Fassung der Bekanntmachunq vom 10. März 1987 (BGBl. I. S. 793) wur
de mit dem Zulassungsbescheid Nr. 10470 vom 13.04.1988 der nachste
hend bezeichnete pyrotechnische Gegenstand zur Einfuhr, zum 
Vertrieb, zum Oberlassen an andere und zur Verwendung Zu;Jelassen. 

Bezeichnung: 

Name (Firma) und Anschrift 
des Herstellers: 

Name (Firma) und Anschrift 
des EinfÜhrers: 

Zulassungszeichen: 

Bengalholz, silber 

VEB-ZÜndwarenwerke Riesa 
Hamburger Str. l 
DDR - B400 Riesa 

thco- Pyrotechnik 
Hanns-JÜrgen Diederichs GmbH & Co. t<G 
Bei der Feuerwerkerei 4 
2077 Trittau 

BAM - P I - 05 72 

Die Zulassung ist mit folgender Auflage verbunden: 
zusätzlich zu der vorgeschriebenen Kennzeichnung ist die klein
ste Verpackungseinheit mit dem nachstehend angegebenen Hinweis 
zu versehen: 
Nur Über einer feuerfesten Unterlage abbrennen! 
Nur im Freien verwenden! 
Abgabe nur in ungeÖffneter Originalpackung erlaubt! 

Berlin 45, den 13.04.1988 

Der Präsident der 
Bundesanstalt fÜr Materialforschung und -prÜfung 

Im Auftrag 
Dir. u . Prof. Dr. Swart 

Bekanntmachung der Zulassuno eines pyrotechnisches Gegenstandes 

Auf Grund des § 5 des Gesetzes Über explosionsgefährliche Stoffe in 
der Fassung der Bekanntmachung van 17 . April 1986 (BGBl. I, S 577l 
und des § 12 der Ersten Verordnung zum Sprengstoffgesetz in der 
Fassung der Bekannb~chung vom 10 . März 1987 (8GBl. I. S. 793) wur
de mit dem Zulassungsbescheid Nr. 10475 vom 26.04.19881988 der 
nachstehend bezeichnete pyrotechnische Gegenstand zur Einfuhr, zum 
Vertrieb, zum Überlassen an andere und zur Verwendung Zu;Jelassen . 

Bezeichnung: 

Name (Firma) und Anschrift 
des Herstellers: 

Name (Firma) und Anschrift 
des EinfÜhrers: 

Zulassungszeichen: 

Olympiafackel 

China National Native Produce 
& Animal By-Products 
Import & Exp:xt Corporation 
Hunan Provincial Branch 
Kwangchow Office 
373, Hang Sha Dadao 
K>~angchow/VR China 

FKW Keller GmbH 
Hansastr . 43- 49 
4630 Bochum 6 

BAM - P I - 0573 

Die Zulassung ist mit folgender Auflage verbunden: 
1. Zusätzlich zu der vorgeschriebenen Kennzeichnung ist der 

Gegenstand mit dem nachstehend angegebenen Hinweis zu versehen: 
Gegenstand am äußersten Ende der ZÜndschnur entzÜnden und waage
recht mit der Flamme van KÖrper weg fest in der Hand halten. 
Nur im Freien verwenden! 

Berlin 45, den 26.04.1988 

Der Präsident der 
Bundesanstalt für Materialforschung und -prÜfung 

Im Auftrag 
Dir. u. Prof. Dr. Swart 

Bekanntmachung der Zulassung eines pyrotechnisches Gegenstandes 

Auf Grund des § 5 des Gesetzes Über explosionsgefährliche Stoffe in 
der Fassung der Bekanntmachung vom 17. April 1986 (BGBL I, S 577 l 
und des § 12 der Ersten Verordnung zum Sprengstoffgesetz in der 
Fassung der Bekanntmachung vom 10. März 1987 (BGBL I. S. 793) wur
de mit dem Zulassungsbescheid Nr. 10471 van 13.04.1988 der naciJste
hend bezeichnete pyrotechnische Gegenstand zur Einfuhr, zum 
Vertrieb, zum Oberlassen an andere und zur Verwendung Zu;Jelassen. 

Bezeichnung: 

N~ne (Firma) und Anschrift 
des Herstellers: 
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Wunderkerze 

China National Native Produce 
& Animal By-Products 
Import & Export Corporation 

Name (Firma) und Anschrift 
des EinfÜhrers: 

Zulassungszeichen: 

Kwangsi Chuang Autonomaus Region Branch 
Pakhai Office 
Foreign Trade Bldg. 
Chung Shan Outsidest 
Pakhai 
Kwangsi/VR China 

Moog Nico-Feuerwerk GmbH & Co. KG 
FlÜgel 1 
5600 Wuppertal 21 

BAM - P I - 0574 

Die Zulassunq ist mit folgender Auflage verbunden: 
zusätzlich zu der vorgeschriebenen Kennzeichnung ist die klein
ste Verpackunaseinheit mit dem nachstehend angegebenen Hinweis 
zu versehen: 
Wunderkerze waagerecht am freien Drahtende halten und am ande
ren Ende entzÜnden . 
Brennende Wunderkerze nicht in die Nähe der Kleidung und brenn
barer Sachen halten. 
Trocken aufbewahren - vor Nässe schÜtzen! 
Abgabe nur in ungeÖffneter Originalpackung erlaubt! 

Berlin 45, den 13.04.1988 

Der Präsident der 
Bundesanstalt für Materialforschung und -prÜfung 

Im Auftrag 
Dir. u. Prof. Dr . Swart 

Bekanntmachung der Zulassung eines pyrotechnisches Gegenstandes 

Auf Grund des § 5 des Gesetzes Über explosionsgefährliche Stoffe in 
der Fassung der Bekanntmachung vom 17. April 1986 (BGBl. I, S 577) 
und des § 12 der Ersten Verordnung zum Sprengstoffgesetz in der 
Fassung der Bekanntmachung vom 10. März 1987 (BGBl. I. S. 793) wur
de mit dem Zulassungsbescheid Nr. 10477 vom 04.05.1988 der nachste
hend bezeichnete pyrotechnische Gegenstand zur Einfuhr, zum 
Vertrieb, zum Überlassen an andere und zur Verwendung Zu;Jelassen . 

Bezeichnung : 

Name <Firma) und Anschrift 
des Herstellers: 

Name (Firma) und Anschrift 
des EinfÜhrers: 

Zulassungszeichen: 

Kleiner Blumenkreisel 
(Bodenfeuerwirbel) 

Yuen Loong Hong Firecracker Mfg. Co. 
184 - lO?., Queen's Road, C. 
Hang Kong 

Georg Richter <KG) 
Wandsbeker Zollstr. 5 
2000 Harnburg 70 

BAM - P I - 0575 

Die Zulassung ist mit folgenden Auflagen verbunden: 
l. zusätzlich zu der vorgeschriebenen Kennzeichnung ist der 

Gegenstand mit dem nachstehend angegebenen Hinweis zu versehen: 
~egenstand auf eine 9.latte, feuerf~ste Unterlage legen, am 
außersten Ende der Zundschnur entzunden und sich rasch entfer
nen. 
Nur im Freien verwenden! 

2. Zusätzlich zu der vorgeschriebenen Kennzeichnung ist die klein
ste Verpackungseinheit mit dem nachstehend angegebenen Hinweis 
zu versehen: 
Gegenstand auf eine glatte, feuerfeste Unterlage legen, am 
äußersten Ende der ZÜndschnur entzÜnden und sich rasch entfer-
nen. 
Nur im Freien verwenden! 
Abgabe nur in ungeÖffneter Originalpackung erlaubt! 

Berlin 45, den 04.05.1988 

Der Präsident der 
Bundesanstalt fÜr Materialforschung und -prÜfunq 

Im Auftrag 
RegDir. Dr. Treumann 

Bekanntmachung der Zulassung eines pyrotechnisches Gegenstandes 

Auf Grund des § 5 des Gesetzes Über explosionsgefährliche Stoffe in 
der Fassung der Bekanntmachung vom 17. April 1986 (BGBl. I, s 577) 
und des § 12 der Ersten Verordnung zum Sprengstoffgesetz in der 
Fassung der Bekanntmachung vom 10. März 1987 (BGBL I. S. 793) wur
de mit dem Zulassungsbescheid Nr. 10481 van 31.05.1988 der nachste
hend bezeichnete pyrotechnische Gegenstand zur Einfuhr, zum 
Vertrieb, zum Überlassen an andere und zur Verwendung zugelassen. 

Bezeichnung: 

Name (Firma) und Anschrift 
des Herstellers: 

Pyro-Kreisel (Silber-Kreisel) 

China National Native Produce 
& Animal By-Products 
Import & EKport Corporation 
Guangdong Native Produce Branch 



Name (Firma) und Anschrift 
des EinfÜhrers: 

Zulassungszeichen: 

D::Jngg uan Office 
No. 14, Guangming Lu 
D::Jngguan 
Guangdong/VR China 

WECO 
Pyrotechnische Fabrik GmbH 
Bogestr. 54- 56 
5208 Eitorf 

BI\M - P I - 05 76 

Die Zulassung ist mit folgender Auflage verbunden: 
zusätzlich zu der vorgeschriebenen Kennzeichnung ist die klein
ste Verpackungseinheit mit dem nachstehend angegebenen Hinweis 
zu versehen: 
Gegenstand auf eine 9.latte, feuerf~ste Unterlage legen, am 
äußersten Ende der ZÜndschnur entzunden und sich rasch entfer
nen. 
Nur im Freien verwenden! 
Abgabe nur in ungeÖffneter Originalpackung erlaubt! 

Berlin 45, den 31 . 05.1988 

Der Präsident der 
Bundesanstalt fÜr Materialforschung und -prÜfung 

Im Auftrag 
Dir. u. Prof. Dr. Swart 

Bekanntmachung der Zulassung eines PYrotechnisches Geaenstandes 

Auf Grund des § 5 des Gesetzes Über explosionsgefährliche Stoffe in 
der Fassung der Bekanntmachung vom 17. April 1986 (BGBl. I, S 577) 
und des § 12 der Ersten Verordnung zum Sprengstoffgesetz in der 
Fassung der Bekanntmachung vom 10. März 1987 (BGBl. I. S. 793) wur
de mit dem Zulassungsbescheid Nr. 10478 vom 14.05.1988 der nachste
hend bezeichnete pyrotechnische Gegenstand zur Einfuhr, zum 
Vertrieb, zum Überlassen an andere und zur Verwendung zugelassen. 

Bezeichnung: 

Name (Firma) und Anschrift 
des Herstellers: 

Name (Firma) und Anschrift 
des EinfÜhrers: 

Zulassungszeichen: 

Kleiner Blumenkreisel 
( Bodenfeuerwirbell 

Yuen Loong Hong Firecracker Mfg. Co. 
184- 192, Queen's Road, C. 
Hong Kong 

Georg Richter (KG) 
Wandsbeker ZOllstr . 5 
2000 Harnburg 70 

BI\M - P I - 0577 

Die Zulassung ist mit folgenden AuflaqPn verbunden: 
1. zusätzlich zu der vorgeschriebenen Kennzeichnung ist der 

Geaenstand mit dem nachstehend angegebenen Hinweis zu versehen: 
Ge9enstand auf eine glatte, feuerfeste Unterlage legen, am 
äußersten Ende der ZÜndschnur entzÜnden und sich rasch entfer
nen. 
Nur im Freien verwenden! 

2. zusätzlich zu der vorgeschriebenen Kennzeichnung ist die klein
ste Verpackungseinheit mit dem nachstehend angegebenen Hinweis 
zu versehen: 
~egenstand auf eine 9.latte, feuerf~ste Unterlage legen, am 
auSersten Ende der Zundschnur entzunden und s1ch rasch entfer
nen. 
Nur im Freien verwenden! 
Abgabe nur in ungeÖffneter Originalpackung erlaubt! 

Berlin 45, den 04.05.1988 

Der Präsident der 
Bundesanstalt fÜr Materialforschung und -prÜfung 

Im Auftrag 
RegDir. Dr. Treumann 

Bekanntmachung der Zulassung eines PYrotechnisches Gegenstandes 

Auf Grund des § 5 des Gesetzes Über exPlosionsgefährliche Stoffe in 
der Fassung der Bekanntmachung vom 17. April 1986 (BGBl. I, S 577) 
und des § 12 der Ersten Verordnung zum Sprengstoffgesetz in der 
Fassung der Bekanntmachung vom 10. März 1987 (BGBl. I. S. 793) wur
de mit dem Zulassungsbescheid Nr. 10482 vom 08.06.1988 der nachste
hend bezeichnete pyrotechnische Gegenstand zum Vertrieb, zum 
Oberlassen an andere und zur Verwendung zugelassen. 

Bezeichnung: 

Name (Firma) und Anschrift 
des Herstellers: 

Zulassungszeichen: 

Blinkfontäne, rot 

Pyrotechnische Fabrik 
F. Feistel GmbH + Co. KG 
Ruhweg 21 
6719 GÖllheim 

BI\M - P I - 0578 

Die Zulassung ist mit folgenden Auflagen verbunden: 
1. zusätzlich zu der vorgeschriebenen Kennzeichnung ist der 

Gegenstand mit dem nachstehend angegebenen Hinweis zu versehen : 
Gegenstand mit dem ZÜnder vom KÖrper weg fest in der Hand hal
ten und am AnzÜndkopf entzÜnden. 
Nur im Freien verwenden! 
Nur Über feuerfester Unterlage abbrennen! 
Nicht auf Personen richten! 

2. zusätzlich zu der vorgeschriebenen Kennzeichnung ist die kle i n
ste Verpackungseinheit mit dem nachstehend angegebenen Hinwei s 
zu versehen: 
Gegenstand mit dem ZÜnder vom KÖrper wea fest in der Hand hal
ten und am AnzÜndkopf entzÜnden . 
Nur im Freien verwenden! 
Nur Über feuerfester Unterlage abbrennen! 
Nicht auf Personen richten! 
Abgabe nur in ungeöffneter Originalpackung erlaubt! 

Berlin 45, den 08.06.1988 

Der Präsident der 
Bundesanstalt fÜr Materialforschung und - orÜfung 

Im Auftrag 
Dir. u. Prof. Dr. Swart 

Bekanntmachung der Zulassung eines pyrotechnisches Gegenstandes 

Auf Grund des § 5 des Gesetzes Über explosionsgefährliche Stoffe in 
der Fassung der Bekanntmachung vom 17. April 1986 (BGBl. I, S 577) 
und des § 12 der Ersten Verordnung zum Sprengstoffgesetz in der 
Fassung der Bekanntmachung vom 10. März 1987 (BGBl. I. S. 793) wur
de mit dem Zulassungsbescheid Nr. 10496 vom 20.09.1988 der nachste
hend bezeichnete pyrotechnische Gegenstand zur Einfuhr, zum 
Vertrieb, zum Überlassen an andere und zur Verwendung zugelassen . 

Bezeichnuna: 

Name (Firma) und Anschrift 
des Herstellers: 

~iLnderkerze 

China National Native Produce 
& Animal By-Products 
Import & Exp:>rt Corporation 
Kwangsi Native Produce Branch 
Beihai Fireworks & Firecrackers Office 
Beihai 

Name (Firma) und Anschrift 
des EinfÜhrers: 

Zulassungszeichen: 

VR China 

Sohni + Co. GmbH 
Hauptstr. 299 - 301 
6580 Idar-Oberstein 1 

BI\M - P I - 0579 

Die Zulassung ist mit folgender Auflage verbunden: 
zusätzlich zu der vorgeschriebenen Kennzeichnung ist die klein
ste Verpackungseinheit mit dem nachstehend angegebenen Him1eis 
zu versehen: 
Wunderkerze waagerecht am freien Drahtende halten und am anderen 
Ende entzÜnden. 
Brennende Wunderkerze nicht in die Nähe der Kleidung und brenn
barer Sachen halten! 
Abgabe nur in ungeÖffneter Originalpackung erlaubt! 

Berlin 45, den 20.09.1988 

Der Präsident der 
Bundesanstalt fÜr Materialforschung w1d - prÜfung 

Im Auftrag 
Dir . u. Prof. Dr. Swart 

Bekanntmachung der Zulassunq eines pYrotechnisches Gegenstandes 

Auf Grund des § 5 des Gesetzes Über explosionsgefährliche Stoffe in 
der Fassunq der Bekanntmachung vom 17. April 1986 (BGBl. I, S 577) 
und des § 12 der Ersten Verordnung zum Sprengstoffgesetz in der 
Fassung der Bekanntmachung vom 10. März 1987 (BGBl. I. S. 793) wur
de mit dem Zulassungsbescheid Nr. 10479 vom 04.05.1988 der nachste
hend bezeichnete pyrotechnische Gegenstand zur Einfuhr, zum 
Vertrieb, zum Überlassen an andere und zur Verwendung zugelassen. 

Bezeichnung: 

Name (Firma) und Anschrift 
des Herstellers: 

Name (Firma) und Anschrift 
des EinfÜhers: 

Zulassungszeichen: 

Kleiner Blumenkreisel 
(ßodenfeuerwirbel) 

Yuen Loong Hong Firecracker Mfg. Co . 
184- 192, Queen's Road, C. 
Hong Kong 

Georg Richter (KG) 
Wandsbeker Zollstr. 5 
2000 Harnburg 70 

BI\M - P I - 0580 

Die Zulassung ist mit folgenden Auflagen verbunden: 
1. zusätzlich zu der vorgeschriebenen Kennzeichnung ist der 
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Gegenstand mit dem nachstehend angP.gebenen Hinweis zu versehen: 
Gegenstand auf eine glatte, feuerfeste Unterlage legen, am 
äußersten Ende der Zündschnur entzÜnden und sich rasch entfer
nen. 
Nur im Freien v~rwenden! 

2. Zusätzlich zu der vorgeschriebenen Kennzeichnung ist die klein
ste Verpackungseinheit mit dem nachstehend angegebenen Hinweis 
zu versehen: 
Gegenstand auf eine glatte, feuerfeste Unterlage legen, ~n 
äußersten Ende der Zündschnur entzünden und sich rasch entfer
nen. 
Nur im Freien verwenden! 
Abgabe nur in ungeÖffneter Originalpackung erlaubt! 

Berlin 45, den 04.05.1988 

!:er Präsident der 
Bundesanstalt für Materialforschung und -prÜfung 

Im Auftrag 
RegDir. 0r. Treumann 

Bekanntmachung der Zulassung eines pyrotechnisches Gegenstandes 

Auf Grund des § 5 des Gesetzes Über explosionsgefährliche Stoffe in 
der fassung der Bekanntmachung van 17. April 1986 (BGBl. I, S 577) 
und des § 12 der Ersten Verordnung ZLill Sprengstoffgesetz in der 
Fassunq der Bekanntmachung vom 10. März 1987 (BGBl. I. S. 793) wur
de mit dem Zulassungsbescheid Nr. 10483 vom 08.06.1988 der nachste
hend bezeichnete pyrotechnische Gegenstand zum Vertrieb, zum 
Überlassen an andere und zur Verwendunq zugelassen. 

Bezeichnung: 

Name (Firma) und Anschrift 
des Herstellers: 

Z ulassunqszeichen: 

Blinkf0ntäne, silber 

Pyrotechnische Fabrik 
F. Feistel GmbH + Co. KG 
Ruhweg 21 
6719 GÖllheim 

BAM - P I - 0581 

Die Zulassung ist mit folgenden Auflagen verbunden: 
l. zusätzlich zu der vorgeschriebenen Kennzeichnung ist der 

Gegenstand mit dem nachstehend angegebenen Hinweis zu versehen: 
Gegenstand mit dem Zünder vom KÖrper weg fest in der Hand hal
ten und am AnzÜndkopf entzünden. 
Nur im Freien verwenden! 
Nur Über feuerfester unterlage abbrennen! 
Nicht auf Personen richten! 

2. zusätzlich zu der vorgeschriebenen Kennzeichnung ist die klein
ste Verpackungseinheit mit dem nachstehend angegebenen Hinweis 
zu versehen: 
Gegenstand mit dem Zünder vom KÖrper weg fest in der Hand hal
ten und am Anzündkopf entzünden. 
Nur im Freien ver1.r1enden! 
Nur Über feuerfester Unterlage abbrennen! 
Nicht auf Personen richten! 
Abgabe nur in unqeÖffneter Originalpackung erlaubt! 

Berlin 45, den 08.0o.l988 

!:er Präsident der 
Bundesanstalt für Materialforschung und -prÜfung 

Im Auftrag 
Dir . u. Prof. Dr. SWart 

Bekanntmachung der Zulassung eines pyrotechnisches Gegenstandes 

Auf Grund des § 5 des Gesetzes Über explosionsgefährliche Stoffe in 
der Fassung der Bekannbnachung vom 17. April 1986 (BGBl. I, S 577) 
und des § 12 der Ersten Verordnung zum Sprengstoffgesetz in der 
Fassung der Bekanntmachung I!Cin 10. März 1987 (BGBl. I. S. 793) lvur
de mit dem Zulassungsbescheid Nr. 10480 van 04.05.1988 der nachste
hend bezeichnete pyrotechnische Gegenstand zur Einfuhr, zum 
Vertrieb, zum Überlassen an andere und zur Verwendung zugelassen. 

Bezeichnung: 

Name (Firma) und Anschrift 
des Herstellers: 

Name (Firma) und Anschrift 
des EinfÜhers: 

Zulassungszeichen: 

Kleiner Blumenkreisel 
(Bodenfeuerwirbel) 

Yuen Loonq Hong Firecracker Mfg. Co. 
184- 192, Queen's Road, C. 
Hong Kong 

Georg Richter (KG) 
Wandsbeker Zollstr. 5 
2000 ~nburg 70 

BAM - P I - 0582 

Die Zulassung ist mit folgenden Auflagen verbunden: 
l. Zusätzlich zu der vorgeschriebenen Kennzeichnung ist der 

Gegenstand mit dem nachstehend angegebenen Hinweis zu versehen: 
Gegenstand auf eine glatte, feuerfeste Unterlage legen, am 
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äußersten Ende der Zündschnur entzünden und sich rasch entfer
nen. 
Nur im Freien verwenden! 

2. zusätzlich zu der vorgeschriebenen Kennzeichnung ist die klein
ste Verpackunqseinhei t mit dem nachstehend angegebenen Hinweis 
zu versehen: 
Gegenstand auf eine glatte, feuerfeste Unterlage legen, arn 
äußersten Ende der Zündschnur entzünden und sich rasch entfer
nen. 
Nur im Freien verwenden! 
Abgabe nur in ungeÖffneter Originalpackung erlaubt! 

Berlin 45, den 04.05.1988 

Der Präsident der 
Bundesanstalt für Materialforschung und -orÜfung 

Im Auftrag 
Reg. Dir. Dr. Treumann 

Bekanntmachung der Zulassung eines pyrotechnisches Gegenstandes 

Auf Grund des § 5 des Gesetzes Über explosionsgefährliche Stoffe in 
der Fassung der Bekanntmachung vom 17. April 1986 (BGBl. I, S 577) 
und des § 12 der Ersten Verordnung zum Sprengstoffgesetz in der 
Fassung der Bekanntmachung vom 10. März 1987 (BGBl. I. S. 793) wur
de mit dem Zulassungsbescheid Nr. 10487 vom 03.08.1988 der nachste
hend bezeichnete pyrotechnische Gegenstand zum Vertrieb, zum 
tlberlassen an andere und zur Verwendung zugelassen. 

Bezeichnung: 

Name (Firma) und Anschrift 
des Herstellers: 

Zulassungszeichen: 

Tischfeuerwerk 

Dr. Stephan Zaphiroff 
Pyrotechnische Fabrik 
Rigi Str. 8 
1000 Berlin 48 

BAM - P I - 0583 

Die Zulassung ist mit folgender Auflage verbunden: 
zusätzlich zu der vorgeschriebenen Kennzeichnung ist der 
Gegenstand mit dem nachstehend angegebenen Hin•1eis zu versehen: 
Tischfeuerwerk auf einen feuerfesten untersatz (z. B. Teller) 
stellen und seitlich stehend an der Zündschnur entzünden. 
Nicht unter BeleuchtungskÖrpern abschießen! 

Berlin 45, den 03.08.1988 

Der Präsident der 
Bundesanstalt fÜr Materialforschung und -prÜfung 

Im Auftrag 
Dir. u. Prof. Dr. SWart 

Bekanntmachunq der Zulassung eines pyrotechnisches Gegenstandes 

Auf Grund des § 5 des Gesetzes Über explosionsgefährliche Stoffe in 
der Fassung der Bekanntmachung vom 17. April 1986 (BGBl. I, S 577) 
und des § 12 der Ersten Verordnunq zum Sprengstoffgesetz in der 
Fassung der Bekannbnachung vom 10. Närz 1987 (BGBl. I. S. 793) wur
de mit dem Zulassungsbescheid Nr. 10495 vom 20.09.1988 der nachste
hend bezeichnete pyrotechnische Gegenstand zur Einfuhr, zum 
Vertrieb, zum Überlassen an andere und zur Verwendung zugelassen. 

Bezeichnung: 

Name (Firma) und Anschrift 
des Herstellers: 

Name (Firma) und Anschrift 
des EinfÜhrers: 

Zulassungszeichen: 

Wunderkerze Midi 30 

China National Native Produce 
& Animal By-Products 
Import & EXport Cerparation 
Kwangsi Native Produce Branch 
Beihai Fireworks & Firecrackers Office 
Beihai 
VR China 

Sohni + Co. GmbH 
Hauptstr. 299- 301 
6580 Idar-Oberstein l 

BAM - P I - 0584 

Die Zulassung ist mit folgender Auflage verbunden: 
zusätzlich zu der vorgeschriebenen Kennzeichnung ist die klein
ste Verpackungseinheit mit dem nachstehend angegebenen Hinweis 
zu versehen: 
Wunderkerze waagerecht ~ freien Drahtende halten und ~ anderen 
Ende entzünden. 
Brennende Wunderkerze nicht in die Nähe der Kleidung und brenn
barer Sachen halten! 
Abgabe nur in ungeÖffneter Originalpackung erlaubt! 

Berlin 45, den 20.09.1988 

Der Präsident der 
Bundesanstalt für Materialforschung und -prÜfung 

Im Auftrag 
Dir. u. Prof. Dr. SWart 



Bekanntmachung der Zulassung eines pyrotechnisches Gegenstandes 

Auf Grund des § 5 des Gesetzes Über explosionsgefährliche Stoffe in 
der Fassung der Bekanntmachung vom 17. April 1986 (BGBl. I, S 577) 
und des § 12 der Ersten Verordnung zum Sprengstoffgesetz in der 
Fassung der Bekanntmachung von 10 . März 1987 (BGBl. I. S. 793) wur 
de mit dem Zulassungsbescheid Nr . 10489 vom 03.08 .1988 der nachste
hend bezeichnete pyrotechnische Gegenstand zum Vertrieb, zum 
Oberlassen an andere und zur Verwendunq zugelassen. 

Beze ichnung: 

Name (Firma) und Anschrift 
des Herstellers: 

Zulassungszeichen: 

Tischfeuerwerk "Sektflasche Pikkolo" 

Dr . Stephan Zaphiroff 
Pyrotechnische Fabrik 
Rigi Str. 8 
1000 Berlin 48 

8AM - P I - 0585 

Die Zulassmq ist mit folgender Auflage verbmden: 
Zusätzlich zu der vorgeschriebenen Kennzeichnung ist der 
Gegenstand mit dem nachstehend angegebenen Hinweis zu versehen : 
Tischfeuerwerk auf einen feuerfesten Untersatz (z. B. Teller) 
stellen und seitlich stehend an der Zündschnur entzünden . 
Nicht unter Beleuchtungskörpern abschießen! 

Berlin 45, den 03 . 08.1988 

Cer Präsident der 
Bundesanstalt für ~~terialforschung und -prüfung 

Im Auftrag 
Dir. u. Prof. Dr. Swart 

Bekanntmachung der Zulassung eines pyrotechnisches Gegenstandes 

Auf Grund des § 5 des Gesetzes Über explosionsgefährliche Stoffe in 
der Fassung der Bekanntmachunq von 17. April 1986 (BGBl. I, S 577) 
und des § 12 der Ersten Verordnung zum Sprengstoffgesetz in der 
Fassung der Bekanntmachung vom lD. März 1987 (BGBl. I . S. 793) wur
de mit dem Zulassungsbescheid Nr. 10494 vom 20.D9.l988 der nachste
hend bezeichnete pyrotechnische Gegenstand zur Einfuhr, zum 
Vertrieb, zum Überlassen an andere und zur Verwendung zugelassen. 

Bezeichnung: 

Name (Firma) und Anschrift 
des Herstellers: 

Name (Firma l und Anschrift 
des EinfÜhrers: 

Zulassungszeichen: 

Vulkan "Flitze Feuerstein" 

China National Native Produce 
& Animal By- Products 
Import & Export Cerparation 
Guangdong Native Produce Branch 
Dongguan Office 
No. 14, Guangming Lu 
Ibngguan 
Guangdong/VR China 

WEX::O 
Pyrotechnische Fabrik GmbH 
Bogestr. 54- 56 
5208 Eitorf 

8AM - P I - 0586 

Die Zulassung ist mit folgenden Auflagen verbunden: 
1. zusätzlich zu der vorgeschriebenen Kennzeichnung ist der 

Gegenstand mit dem nachstehend angegebenen Hinweis zu versehen: 
Gegenstand mit dem Zünder nach oben auf eine feuerfeste Unterla
ge stellen, ZÜndschnur seitwärts stehend am äußersten Ende ent
zÜnden und sich rasch entfernen. 
Nur im Freien verwenden! 

2. zusätzlich zu der vorgeschriebenen Kennzeichnung ist die klein
ste Verpackungseinheit mit dem nachstehenden Hinweis zu verse
hen: 
Gegenstand mit dem ZÜnder nach oben auf eine feuerfeste Unter
lage stellen, ZÜndschnur seitwärts stehend am äußersten Ende 
entzÜnden und sich rasch entfernen . 
Nur im Freien verwenden! 
Abgabe nur in ungeÖffneter Originalpackung erlaubt! 

Berlin 45, den 20.09.1988 

Cer Präsident der 
Bundesanstalt für Materialforschung und -prÜfung 

Im Auftrag 
Dir. u. Prof. Dr. Swart 

Bekanntmachung der Zulassung eines pyrotechnisches Gegenstandes 

Auf Grund des § 5 des Gesetzes Über explosionsgefährliche Stoffe in 
der Fassung der Bekanntmachung vcm 17. April 1986 (BGBl. I, S 577 l 
und des § 12 der Ersten Verordnung zun Sprengstoffgesetz in der 
Fassung der Bekanntmachung vcm 10. März 1987 (8Gßl . I . S. 793) wur
de mit dem Zulassungsbescheid Nr. 10490 vom 03.08.1988 der nachste
hend bezeichnete pyrotechnische Gegenstand zum Vertrieb, zum 
Überlassen an andere und zur Verwendung zugelassen. 

Bezeichnung: Tischfeuerwerk "Champagner• 

Name (Firma ) und Anschrift Dr. Step1an Zaphirof f 
des Herstellers: Pyrotechnische Fabr ik 

Rigi Str. 8 
1000 Berlin 48 

Zulass ungszeichen: BAM - P I - 0589 

Die Zulassmq ist mit folgender Auflage verbunden: 
zusätzlich zu der vorgeschriebenen Kennzeichnung ist der 
Gegenstand mit dem nachs tehend angegebenen Hinwei s z u versehen: 
Tischfeuerwerk auf einen feuerfesten Unte rsatz (z. B. Teller ) 
stellen und se itlich stehend an der ZÜndschnur entzÜnden . 
Nicht unter BeleuchtungskÖrpern abschießen! 

Berlin 45, den 03.08.1988 

Cer Präs i dent der 
Bundesanstalt fÜr Mate r ialforschmg und - prÜf ung 

Im Auft rag 
Dir. u. Prof . Dr . Swar t 

Bekanntmachung der Zulassung eines pyrotechnisches Gegens tandes 

Auf Grund des § 5 des Gesetzes Über explosionsgefährliche St offe in 
der Fassung der Bekanntmachung vom 17. April 1986 (BGBl . I, S 577) 
und des § 12 der Ersten Verordnung zum Sprengstoffgeset z i n der 
Fassung der Bekanntmachung vcm 10. ~~rz 1987 (BGBl . I. S. 793) wur
de mit dem Zulassungsbescheid Nr . 10510 vom 12.12 . 1988 der nachste
hend bezeichnete pyrotechnische Gegenstand zur Einfuhr, zum 
Vertrieb, zum Überlassen an andere md zur Verwendung z ugelassen. 

Bezeichnung: Knallkugel 

Name (Firma) und Anschrift 
des Herstellers: 

Sigma Wonderful Industrial Cerparat ion 
No. 7, Lane 154, Chung Shan N. Road 
SEC. 7 

Name (Firma) und Anschrift 
des EinfÜhrers: 

Zulassungszeichen: 

Taipei 
Taiwan 
R.O.C. 

WEX::O 
Pyrotechnische Fabrik GmbH 
Bogestr. 54- 56 
5208 Eitorf 

BAM - P I - 0590 

Die Zulassung ist mit folgender Auflage verbmden: 
zusätzlich zu der vorgeschriebenen Kennzeichnung ist die klein
ste Verpackungseinheit mit dem nachstehend angegebenen Hinweis 
zu versehen: 
Gegenstand leicht auf Steinboden werfen . 
Nur im Freien verwenden! 
Abgabe nur in ungeÖffneter Originalpackung erlaubt ! 

Berlin 45, den 02.12.1988 

Cer Präsident der 
Bundesanstalt fÜr Materialforschung und -prÜfung 

Im Auftrag 
Dir. u. Prof. Dr. SWart 

Bekanntmachung der Zulassung eines pyrotechnisches Gegenstandes 

Auf Grund des § 5 des Gesetzes Über explosionsgefährliche Stoffe in 
der Fassung der Bekanntmachung vcm 17. Apr.il 1986 (BGBl. I, S 577) 
und des § 12 der Ersten Verordnung zum Sprengstoffgesetz in der 
Fassung der Bekanntmachung vcm 10. März 1987 (BGBl. I. S. 793) wur
de mit dem Zulassungsbescheid Nr. 10509 vom 08.11.1988 der nachste
hend bezeichnete pyrotechnische Gegenstand zum Vertrieb, zum 
Überlassen an andere und· zur Verwendung zugelassen . 

Bezeichnung: 

Name (Firma) und Anschrift 
des Herstellers: 

Zulassungszeichen : 

Silvester-Rakete 

Pyrotechnische Fabrik 
F. Feistel GmbH + Co. KG 
Ruhweg 21 
6719 GÖllheim 

BAM - P II - 0155 

Die Zulassung ist mit folgender Auflage verbunden : 
zusätzlich zu der vorgeschriebenen Kennzeichnung ist der 
Gegenstand mit dem nachstehend angegebenen Hinweis zu versehen: 
Gegenstand mit dem Leitstab so in eine feststehende, geeignete 
Halterunq (z. B. Weinflasche, Rohr) stecken, daß die Rakete un
gehindert senkrecht aufsteigen kann. Schutzkappe abziehen, Ge
genstand am äußersten Ende der ZÜndschnur entzÜnden und sich 
rasch entfernen. 
Nur im Freien verwenden! 

Berlin 45, den 08.11.1988 
Cer Präsident der 

Bundesans talt fÜr Mate r ial forschung 
Im Auft rag 

Dir. u. Prof . Dr . SNart 

und -prÜfung 
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Bekanntmachung der Zulassung eines pyrotechnisches Gegenstandes 

Auf Grund des § 5 des Gesetzes Über explosionsgefährliche Stoffe in 
der Fassung der Bekanntmachunq vom 17. April 1986 (BGBl. I, S 577) 
und des § 12 der Ersten Verordnung zum Sprengstoffgesetz in der 
Fassung der Bekanntmachung vom 10. Mär7. 1987 (BGBl. I. S. 793) wur
de mit dem Zulassungsbescheid Nr. 10508 vom 08.11.1988 der nachste
hend bezeichnete pyrotechnische Gegenstand zum Vertrieb, zum 
Oberlassen an andere und zur Verwendung zll;!elassen. 

Bezeichnung: 

Name (Firma) und Anschrift 
des Herstellers: 

Zulassunqszeichen: 

Sternrakete 

Pyrotechnische Fabrik 
F. Feistel Gmttl + Co. KG 
Ruhweg 21 
6719 GÖllheim 

BAI~ - P II - 0162 

Die Zulassung ist mit folgender Auflage verbunden: 
zusätzlich zu der vorgeschriebenen Kennzeichnung ist der 
Gegenstand mit dem nachstehend angegebenen Hinweis zu versehen: 
Gegenstand mit dem Leitstab so in eine feststehende, geeignete 
Halterunq (z. B. Weinflasche, Rohr) stecken, daß die Rakete un
gehindert senkrecht aufsteigen kann. Schutzkappe abziehen, Ge
genstand am äußersten Ende der ZÜndschnur entzÜnden und sich 
rasch entfernen. 
Nur im Freien verwenden! 

Berlin 45, den 08.11.1988 

cer Präsident der 
Bundesanstalt fÜr r~aterialforschung und -orÜfung 

Im Auftrag 
Dir. u. Prof. Dr. Swart 

Bekanntmachung der Zulassung eines pYrotechnisches Gegenstandes 

Auf Grund des § 5 des Gesetzes Über explosionsgefährliche Stoffe in 
der Fassung der BekannG~achung vom 17. April 1986 (BGBl. I, S 577l 
und des § 12 der Ersten Verordnung zum Sprengstoffgesetz in der 
Fassung der Bekanntmachung von 10. März 1987 (BGBl. I. S. 793) wur
de mit dem Zulassungsbescheid Nr. 10507 vom 08.11.1988 der nachste
hend tezeichnete pyrotechnische Gegenstand zum Vertrieb, zum 
Oterlassen an andere und zur Verwendung zll;!elassen. 

Bezeichnung: 

Name (Firma) und Anschrift 
des Herstellers: 

Zulassungszeichen: 

Versatz-Rakete 

Pyrotechnische Fabrik 
F. Feistel Gml:il + Co. KG 
Ruhweg 21 
6719 Göllheim 

BAM - P II - 0176 

Die Zulassung ist mit folgender Auflage verbunden: 
ZQsätzlich zu der vorgeschriebenen Kennzeichnung ist der 
Gegenstand mit dem nachstehend angegebenen Hinweis zu versehen: 
Gegenstand mit dem Leitstab so in eine feststehende, geeignete 
Halter~1a (z. B. Weinflasche, Rohr) stecken, daß die Rakete un
gehindert senkrecht aufsteigen kann. Schutzkappe abziehen, Ge
genstand ~n äußersten Ende der ZÜndschnur entzÜnden und sich 
rasch entfernen. 
Nur im Freien verwenden! 

Berlin 45, den 08.11.1988 

Der Präsident der 
Bundesanstalt fÜr Materialforschung und -orÜfung 

Im Auftrag 
Dir. u. Prof. Dr. Swart 

Bekanntmachung der Zulassung eines pYrotechrüsches Gegenstandes 

Auf Grund des § 5 des Gesetzes Über explosionsgefährliche Stoffe in 
der Fassung der Bekanntmachung vom 17. April 1986 (BGBl. I, S 577) 
und des § 12 der Ersten Verordnung zum Sprengstoffgesetz in der 
Fassung der Bekanntmachung vom 10. März 1987 (BGBl. I. S. 793) wur
de mit dem Zulassungsbescheid Nr. 10493 vom 20.09.1988 der nachste
hend bezeichnete pyrotechnische Gegenstand zum Vertrieb, zum 
Oberlassen an andere und zur Verwendung zll;!elassen. 

Bezeichnung: 

Name (Firma) und Anschrift 
des Herstellers: 

Zulassungszeichen: 

Nieo-Sternrakete Kal. A 

Nico-Pyrotechnik 
Hanns-JÜrgen Diederichs GmbH & Co. KG 
Bei der Feuerwerkerei 4 
2077 Trittau 

BAM - P II - 0236 

Die Zulassung ist mit folgender Auflage verbunden: 
zusätzlich zu der vorgeschriebenen Kennzeichnung ist der 
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Gegenstand mit dem nachstehend angegebenen Hinweis zu versehen: 
Gegenstand mit dem Leitstab so in eine feststehende, geeignete 
Halterunq (z. B. Weinflasche, Rohr) stecken, daß die Rakete unge
hindert senkrecht aufsteigen kann. Schutzkappe abziehen, Gegen
stand am äußersten Ende der ZÜndschnur entzÜnden und sich rasch 
entfernen. 
Nur im Freien verwenden! 

Berlin 45, den 20.09.1988 

Der Präsident der 
Bundesanstalt für Materialforschung und -prÜfung 

Im Auftrag 
Dir. u. Prof. Dr. Swart 

Bekanntmachung der Zulassung eines pYrotechnisches Gegenstandes 

Auf Grund des § 5 des Gesetzes Über explosionsgefährliche Stoffe in 
der Fassung der Bekanntmachung vom 17. Aoril 1986 (BGBl. I, S 577l 
und des § 12 der Ersten Verordnung zum Sprengstoffgesetz in der 
Fassung der Bekanntmachung vom 10. März 1987 (BGBl. I. S. 793) wur
de mit dem Zulassungsbescheid Nr. 10492 vom 12.08.1988 der nachste
hend bezeichnete pyrotechnische Gegenstand zum Vertrieb, zum 
Oberlassen an andere und zur Verwendung zugelassen. 

Bezeichnung: 

Name (Firma) und Anschrift 
des Herstellers: 

Zulassungszeichen: 

~ico-Silber-Rakete 

Nico-Pyrotechnik 
Hanns-Jürgen Diederichs Gmttl & Co. KG 
Bei der Feuerwerkerei 4 
2077 Trittau 

BAM - P II - 0245 

Die Zulassung ist mit folgender Auflage verbunden: 
zusätzlich zu der vorgeschriebenen Kennzeichnung ist der 
Gegenstand mit dem nachstehend angegebenen Hinweis zu versehen: 
Gegenstand mit dem Leitstab so in eine feststehende, geeignete 
Halterunq (z. B. Weinflasche, Rohr) stecken, daß die Rakete unge
hindert senkrecht aufsteigen kann. Schutzkappe abziehen, Gegen
stand am äußersten Ende der ZÜndschnur entzÜnden und sich rasch 
entfernen. 
Nur im Freien verwenden! 

Berlin 45, den 12.08.1988 

Der Präsident der 
Bundesanstalt fÜr Materialforschung und -prÜfung 

Im Auftrag 
Dir. u. Prof. Dr. S..art 

Bekanntmachung der Zulassung eines pyrotechnisches Gegenstandes 

Auf Grund des § 5 des Gesetzes Über explosionsgefährliche Stoffe in 
der Fassung der Bekanntmachung vom 17. April 1986 (BGBL I, S 577) 
und des § 12 der Ersten Verordnung zum Sprengstoffgesetz in der 
Fassung der Bekanntmachung vom 10. März 1987 (BGBL I. S. 793) wur
de mit dem Zulassungsbescheid Nr. 10506 vom 11.11.1988 der nachste
hend bezeichnete pyrotechnische Gegenstand zum Vertrieb, zum 
Oberlassen an andere und zur Verwendung Zll;!elassen. 

Bezeichnung: 

Name (Firma) und Anschrift 
des Herstellers: 

Zulassungszeichen: 

Sternrakete 

Pyrotechnische Fabrik 
F. Feistel GmbH + Co. KG 
Ruhweg ?1 
6719 GÖllheim 

BAM - P II - 0478 

Die Zulassunq ist mit folgender Auflage verbunden: 
zusätzlich zu der vorgeschriebenen Kennzeichnung ist der 
Gegenstand mit dem nachstehend angegebenen Hinweis zu versehen: 
Gegenstand mit dem Leitstab so in eine feststehende, geeignete 
Halterunq (z. B. Weinflasche, Rohr) stecken, daß die Rakete un
gehindert senkrecht aufsteigen kann. Schutzkappe abziehen, Ge
genstand am äußersten Ende der ZÜndschnur entzÜnden und sich 
rasch entfernen. 
~ur im Freien verwenden! 

Berlin 45, den 11.11.1988 

Der Präsident der 
Bundesanstalt fÜr Materialforschung und -prÜfung 

Im Auftrag 
Dir. u. Prof. Dr. S..art 



Bekanntmachung der Zulassung eines pyrotechnisches Gegenstandes 

Auf Grund des § 5 des Gesetzes Über explosionsgefährliche Stoffe in 
der Fassung der Bekanntmachung vom 17. April 1986 (BGBl . I, S 577) 
und des § 12 der Ersten Verordnung zum Sprengstoffgesetz in der 
Fassung der Bekanntmachung vom 10. März 1987 (BGBl. I. S. 793) wur
de mit dem Zulassungsbescheid Nr. 10460 vom 13.04.1988 der nachste
hend bezeichnete pyrotechnische Gegenstand zur Einfuhr, zum 
Vertrieb, zum Überlassen an andere und zur Verwendung zugelassen. 

Bezeichnung: 

Name (Firma) und Anschrift 
des Herstellers: 

Name (Firma) und Anschrift 
des EinfÜhrers: 

Zulassungszeichen: 

Riesen-Wunderkerze 

China National Native Produce 
& Animal By-Products 
Import & Export Gorparation 
Kwangsi Chuang Autonomous Region Branch 
Pakhoi Office 
Foreign Trade Bldg. 
Chung Shan Outsielest 
Pakhai 
Kwangsi/VR China 

Mooq Nico-Feuerwerk GmbH & Go. KG 
FlÜgel l 
5600 Wuppertal 21 

BAM - P II - 1288 

Die Zulassung ist mit folgender Auflage verbunden: 
zusätzlich zu der vorgeschriebenen Kennzeichnung ist die klein
ste Verpackungseinheit mit dem nachstehend angegebenen Hinweis 
zu versehen: 
Wunderkerze waagerecht am freien Drahtende halten und am ande
ren Ende entzÜnden. 
Brennende Wunderkerze nicht in die Nähe der Kleidung und brenn
barer 5achen halten. 
Trocken aufbewahren- vor Nässe schÜtzen! 
Nur im Freien verwenden! 
Abgabe nur in ungeÖffneter Or iginalpackung erlaubt! 

Berlin 45, den 13.04.1988 

Der Präsident der 
Bundesanstalt fÜr Materialforschung und -prÜfung 

Im Auftrag 
Dir. u. Prof. Dr. SWart 

Bekanntmachung der Zulassung eines pyrotechnisches Gegenstandes 

Auf Grund des § 5 des Gesetzes Über explosionsgefährliche Stoffe in 
der Fassung der Bekanntmachung vom 17. April 1986 (BGBl. I, S 577) 
und des § 12 der Ersten Verordnung zum Sprengstoffgesetz in der 
Fassung der Bekanntmachung vom 10. März 1987 (BGBl. I. S. 793) wur
de mit dem Zulassungsbescheid Nr. 10459 vom 03.02.1988 der nachste
hend bezeichnete pyrotechni sehe Gegenstand zur Einfuhr, zum 
Vertrieb, zum Überlassen an andere und zur Verwendung zugelassen. 

Bezeichnung: 

Name (Firma) und Anschrift 
des Herstellers: 

Name <Firma) und Anschrift 
des EinfÜhrers: 

Zulassungszeichen: 

Quattro ( 4-Far ben-Fontäne) 

China National Native Produce 
& Animal By- Products 
Import & Export Gorparation 
Kwangsi Chuang Autonomous Region Branch 
Pakhai Office 
Foreign Trade Bldg. 
Chung Shan Outsidest 
Pakhai 
Kwangsi/VR China 

WECO 
Pyrotechnische Fabrik GmbH 
Bogestr. 54 - 56 
5208 Eitorf 

BAM - P II - 1299 

Die Zulassmg ist mit folgender Auflage verbunden: 
Zusätzlich zu der vorgeschriebenen Kennzeichnung ist der 
Gegenstand mit dem nachstehend angegebenen Hinw~is zu versehen: 
Gegenstand auf den Boden stellen, -Deckel Öffnen und abreißen. 
Am äußersten Ende der ZÜndschnur entzÜnden und sich rasch ent
fernen. 
Nur im Freien verwenden! 

Berlin 45, den 03.02.1988 

Der Präsident der 
Bundesanstalt für Materialforschung und -prÜfung 

Im Auftrag 
Dir. u. Prof. Dr. SWart 

Bekanntmachung der Zulassung eines pyrotechnisches Gegenstandes 

Auf Grund des § 5 des Gesetzes Über explosionsgefährliche Stoffe in 
der Fassung der Bekanntmachung vom 17. April 1986 (BGBl. I, S 577) 
und des § 12 der Ersten Verordnung zum Sprengstoffgesetz in der 
Fassung der Bekanntmachung van 10. März 1987 (BGBl. I. S. 793) wur
de mit dem Zulassungsbescheid Nr. 10462 vom 10.02.1988 der nachste
hend bezeichnete pyrotechnische Gegenstand zum Vertrieb, zum 
Überlassen an andere und zur Verwendung zugelassen. 

Bezeichnung: 

Name (Firma) und Anschrift 
des Herstellers: 

Zulassungszeichen: 

Blumenrakete 

canet Gmtii 
Pyrotechnik - Apparatetau 
Vieländer Weg 147 
2850 8remerhaven l 

BPI'I - P II - 1301 

Die ZulC~ssunq ist mit folgender Auflage verbunden: 
'Zusätzlich zu der vorgeschrieb?nen Kennzeichnung ist der 
Gegenstand mit dem nachstehend angegebenen Hinweis zu versehen: 
Rakete mit dem Leitstab so in eine feststehende, geeignete Hal
terung (z. B. Weinflasche, Rohr) stecken, daß die Rakete unge
hindert senkrecht aufsteigen kann. Schutzkappe abziehen, Gegen
stand am äußersten Ende der ZÜndschnur entzÜnden und sich rasch 
entfernen. 
Nur im Freien verwenden! 

Berlin 45, den 10.02.1988 

Der Präsident der 
Bundesanstalt fÜr Materialforschung md -prÜfung 

Im Auftrag 
Dir. u. Prof. Dr. SWart 

Bekanntmachung der Zulassung eines pvrotechnisches Gegenstandes 

Auf Grund des § 5 des Gesetzes Über explosionsgefährliche Stoffe in 
der Fassung der Bekanntmachung vom 17. April 1986 (BGBl. I, S 577) 
und des § 12 der Ersten Verordnung zum Sprengstoffgesetz in der 
Fassung der Bekanntmachung vom 10 . März 1987 (BGBl. I. S. 793) wur
de mit dem Zulassungsbescheid Nr. 10458 vom 10.02.1988 der nachste
hend bezeichnete pyrotechnische Gegenstand zur Einfuhr, zum 
Vertrieb, zum Überlassen an andere und zur Verwendung zugelassen. 

Bezeichnung: 

Name (Firma) und Anschrift 
des Herstellers: 

Name (Firma) und Anschrift 
des EinfÜhrers: 

Zulassungszeichen: 

RÖmisches Licht 

China National Native Produce 
& Animal By- Products 
Import & Exp::>rt Gorparation 
Guangdong Native Produce Branch 
Dongguan Office 
No. 14, Guangming Lu 
Dongguan 
Guangdong/VR China 

Pyrotechnische Fabrik 
F. Feistel Gmtil + Co. KG 
Ruhwe:J 21 
6719 GÖllheim 

BAM - P II - 1302 

Die Zulassunq ist mit folgender Auflage verbunden: 
Zusätzlich zu der vorgeschriebenen Kennzeichnung ist der 
Gegenstand mit dem nachstehend angegebenen Hinweis zu versehen: 
Gegenstand bis zur Hälfte senkrecht so eingraben, daß die FÜl
lLllg ungehindert nach oben ausgeworfen werden kann. ZÜndschnur 
seitwärts stehe'ld am äußersten Ende entzÜnden und sich rasch 
entfernen. 
Nur im Freien verwenden! 

Berlin 45, den 10.02.1988 

Der Präsident der 
Bundesanstalt fÜr Materialforschung und -prÜfung 

Im Auftrag 
Dir. u. Prof. Dr. SWart 

Bekanntmachung der Zulassung eines pyrotechnisches Gegenstandes 

Auf Grund des § 5 des Gesetzes Über explosionsgefährliche Stoffe in 
der Fassung der Bekanntmachung van 17. April 1986 (BGBl. I, S 577) 
und des § 12 der Ersten Verordnung zum Sprengstoffgesetz in der 
Fassmg der Bekanntmachung vom 10. März 1987 (BGBl. I. S. 793) wur
de mit dem Zulassungsbescheid Nr. 10461 van 03.02.1988 der nachste
hend bezeichnete pyrotechnische Gegenstand zur Einfuhr, zum 
Vertrieb, zum Überlassen an andere und zur Verwendung zugelassen . 

Bezeichnung: Sonnenrad mit Pfeifeffekt 
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Name <Firma l und Anschrift 
des Herstellers: 

Name (Firma) und Anschrift 
des EinfÜhrers: 

Zulassmgszeichen: 

Yuen Loong Hong Firecracker Mfg. Co. 
184- 192, Queen's Road, E. 
Hong Kong 

Georg Richter (KG) 
Wandsbeker ZOllstr . 5 
2000 Harnburg 70 

BAM - P II - 1303 

Die Zulassmg ist mit folgender Auflage verbunden: 
zusätzlich zu der vorgeschriebenen Kennzeichnung ist der 
Gegenstand mit dem nachstehend angegebenen Hinweis zu versehen: 
Sonne mit beiliegendem Nagel durch die Nabe leicht drehbar 
ca. 2 m Über dem Erdboden an ein~n Ffahl befestigen. 
ZÜndschnur am äußersten Ende entzÜnden und sich rasch entfernen. 
Nur im Freien verwenden! 

Berlin 45, den 01.02.1988 

Der Präsident der 
Bmdesanstalt fÜr Materialforschung und -prÜfung 

Im Auftrag 
Dir. u. Prof . Dr. S.mrt 

Bekanntmachung der Zulassung eines pyrotechnisches Gegenstandes 

Auf Grund des § 5 des Gesetzes Über explosionsgefährliche Stoffe in 
der Fassung der Bekanntmachung vom 17. April 1986 (BGBl. I , S 577) 
und des § 12 der Ersten Verordnung zum Sprengstoffgesetz in der 
Fassung der Bekanntmachung van 10. März 1987 <BGBl. I. S. 793l wur 
de mit dem Zulassungsbescheid Nr . 10457 vom 10.02 .1988 der nachste
hend bezeichnete pyrotechnische Gegenstand zum Vertrieb, zum 
Oberlassen an andere und zur Verwendung zugelassen. 

Bezeichnung: 

Name (Firma) und Anschrift 
des Herstellers: 

Zulassungszeichen: 

RÖmisches Licht - bunt -
mit 10 Sternen 

Ccmet :;mtil 
Pyrot.",chnik - !'.pparatebau 
Vi"'länder Weg 147 
2850 Bremerhaven l 

BAM - P II - 1304 

Die Zulassung ist mit folgender Auflage verbunden: 
zusätzlich zu der vorgeschriebenen Kennzeichnung ist der 
Gegenstand mit dem nachstehend angegebenen Hinweis zu versehen: 
Gegenstand bis zur Hälfte senkrecht so eingraben , daß die FÜl
lung ungehindert nach oben ausgeworfen werden kann. 
In der Mitte der Papierabklebmg der Stirnseite entzÜnden und 
sich rasch entfernen. 
Nur im Freien verwenden! 

Berlin 45, den 10.02.1983 

Der Präsident der 
Bundesanstalt fÜr Materialforschung und -prÜfung 

Im Auftrag 
Dir. u. Prof. Dr. Swart 

Bekanntmachuno der Zulassung ~ines pyrotechnisches Gegenstandes 

Auf Grund des § 5 des Gesetzes Über explosionsgefährliche Stoffe in 
der Fassung der Bekanntmachung vom 17. April 1986 (BGBl. I, S 577) 
und des § 12 der Ersten Verordnung zum Sprengstoffgesetz in der 
Fassung der Bekanntmachunq vom 10. r-lärz 1987 <BGBl. I. S. 793l wur
de mit dem Zulassungsbescheid Nr. 10472 vom 26.04.1988 der nachste
hend bezeichnete pyrotechnische Gegenstand zur Einfuhr, zum 
Vertrieb, zum Überlassen an andere und zur Verwendung zugelassen. 

Bezeichnung: Rakete R 5 

Name (Firma) und Anschrift Pirotecnia 
des Herstellers: Nuestra Sra. de Gracia, S.A. 

Camino de Lugros, 1 
Guadix <Granadal 
Spanien 

Name (Firma) und Anschrift FKW Keller Gmtil 
des EinfÜhrers: Hansastr. 43- 49 

4630 Bochum 6 

Zulassungszeichen: BAM - P II - 1305 

Die Zulassung ist mit folgender Auflage verbmden: 
zusätzlich zu der vorgeschriebenen Kennzeichnung ist der 
Gegenstand mit dem nachstehend angegebenen Hinweis zu versehen: 
Rakete mit dem Leitstab so in eine feststehende, geeignete Hal
terunq (z . B. Weinflasche, Rohr l stecken, daß die Rakete unge
hindert senkrecht aufsteigen kann. Schutzkappe abziehen, Gegen-
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stand am äußersten Ende der ZÜndschnur entzÜnden und sich rasch 
entf.",rnen. 
Nur im Freien verwenden! 

Berlin 45, den 26.04.1988 

Der Präsident der 
Bundesanstalt fÜr Materialforschung und -prÜfung 

Im Auftrag 
Dir. u. Prof. Dr. Swart 

Bekanntmachung der Zulassung eines pyrotechnisches Gegenstandes 

Auf Grund des S 5 des Gesetzes Über explosionsgefährliche Stoffe in 
der Fassung der Bekanntmachung vom 17. April 1986 <BGBl. I, S 577 l 
und des § 12 der Ersten Verordnung zum Sprengstoffgesetz in der 
Fassung der Bekanntmac!Jung vom 10. März 1987 (BGBl. I. s. 793l wur
de mit dem Zulassungsbescheid Nr. 10476 vom 05.05.1988 der nachste
hend bezeichnete pyrotechnische Gegenstand zum Vertrieb, zum 
Oberlassen an andere und zur Verwendung zugelassen. 

Bezeichnung: 

Name <Firma) und Anschrift 
des Herstellers: 

Zulassungszeichen: 

Sternrakete 

Pyrotechnische Fabrik 
F. Feistel Gmtil + Co. KG 
Ruhweg 21 
6719 GÖllheim 

BAM - P II - 1306 

Die Zulassung ist mit folgender Auflage verbunden: 
zusätzlich zu der vorgeschriebenen Kennzeichnung ist der 
Gegenstand mit dem nachstehend angegebenen Hinweis zu versehen: 
Gegenstand mit dem Leitstab so in eine feststehende, geeignete 
Halterunq (z. B. Weinflasche, Rohrl stecken, daß die Rakete un
gehindert senkrecht aufsteigen kann. Schutzkappe abziehen, Ge
genstand am äußersten Ende der ZÜndschnur entzÜnden und sich 
rasch entfernen. 
Nur im Freien verwenden! 

Befristung: 
Die Zulassung ist bis zum 01.01.1991 befristet. 

Berlin 45, den 05.05.1988 

Der Präsident der 
Bundesanstalt fÜr Materialforschung und -prÜfung 

Im Auftrag 
Dir. u. Prof . Dr. Swart 

Bekanntmachung der Zulassung eines pyrotechnisches Gegenstandes 

Auf Grund des § 5 des Gesetzes Über explosionsgefährliche Stoffe in 
der Fassung der Bekanntmachung vom 17. April 1986 <BGBl. I, S 577) 
und des § 12 der Ersten Verordnung zum Sprengstoffgesetz in der 
Fassung der Bekanntmachung vom 10. März 1987 (BGBl. I. S. 793l wur
de mit dem Zulassungsbescheid Nr. 10484 van 31.05.1988 der nachste
hend bezeichnete pyrotechnische Gegenstand zur Einfuhr, zum 
Vertrieb, zum Überlassen an andere und zur Verwendung zugelassen. 

Bezeichnung: 

Name (Firma) und Anschrift 
des Herstellers: 

Name (Firmal und Anschrift 
des EinfÜhrers: 

Zulassungszeichen: 

Klapperschlange 
(Silber-Teufelspfeifer) 

China National Native Produce 
& Animal By-Products 
Impcrt & Export Corporation 
Guangdong Native Produce Branch 
Nanhai Office 
No. 12, Foshan West Guiyan Road Three 
Gll3ngdong 
VR China 

WECO 
Pyrotechnische Fabrik GmbH 
Bogestr. 54- 56 
5208 Eitorf 

BAM - P II - 1307 

Die Zulassung ist mit folgender Auflage verbunden: 
zusätzlich zu der vorgeschriebenen Kennzeichnunq ist der 
Gegenstand mit dem nachstehend angegebenen Hinweis zu versehen: 
Durchsichtiges Schutzpapier an der ZÜndschnur entfernen. Gegen
stand auf eine feuerfeste Unterlage stellen, Zündschnur seit
wärts stehend am äußersten Ende entzünden und sich rasch ent
fernen. 
Nur im Freien verwenden! 

Berlin 45, den 31.05.1988 

Der Präsident der 
Bundesanstalt fÜr Materialforschung und -prÜfung 

Im Auftrag 
Dir. u. Prof. Dr. SWart 



Bekanntmachung der Zulassung eines pyrotechnisches Gegenstandes 

Auf Grund des § 5 des Gesetzes Über explosionsgefährliche Stoffe in 
der Fassung der Bekanntmachung vom 17. April 1986 (BGBl. I, S 577) 
und des § 12 der Ersten Verordnung zum Sprengstoffgesetz in der 
Fassung der Bekanntmachung vorn 10. März 1987 (BGBl. I. S. 793) wur
de mit dem Zulassungsbescheid Nr. 10486 vom 01.06.1988 der nachste
hend bezeichnete ~rotechnische Gegenstand zum Vertrieb, zum 
Oberlassen an andere und zur Verwendung zUJelassen. 

Bezeichnung: 

Name (Finnal und Anschrift 
des Herstellers: 

Zulassungszeichen: 

Zyklon-Rakete 2000 

Canet Gmtil 
Pyrotechnik - Apparatebau 
Vieländer Weg 147 
2850 Bremerhaven 1 

BAM - P II - 1308 

Die Zulassung ist mit folgender Auflage verbunden: 
zusätzlich zu der vorgeschriebenen Kennzeichnmg ist der 
Geqenstand mit dem nachstehend angegebenen Hinweis zu versehen: 
Rakete mit dem Leitstab so in eine feststehende, geeignete Hal
terunq (z. B. 1'/einflasche, Rohr) stecken, daß die Rakete unge
hindert senkrecht aufsteigen kann. Schutzkappe abziehen, Gegen
stand am äußersten Ende der Zündschnur entzünden und sich rasch 
entfernen. 
Nur im Freien verwenden! 

Berlin 45, den 01.06.1988 

!:er Präsident der 
Bundesanstalt fÜr Materialforschung und - prÜfung 

Im Auftrag 
Dir. u. Prof. Dr. 9.-iart 

Bekanntmachung der Zulassung eines pyrotechnisches Gegenstandes 

Auf Grund des § 5 des Gesetzes Über explosionsgefährliche Stoffe in 
der Fassung der Bekanntmachung vom 17. April 1986 (BGBl. I, S 577) 
und des § 12 der Ersten Verordnung zum Sprengstoffgesetz in der 
Fassung der Bekanntmachung vom 10. März 1987 (BGBl. I. S. 793) wur
de mit dem Zulassungsbescheid Nr. 10485 vom 31.05.1988 der nachste
hend bezeichnete ~rotechnische Gegenstand zum Vertrieb, zum 
Oberlassen an andere md zur Verwendung zUJelassen. 

Bezeichnung: 

Name (.Firma) und Anschrift 
des Herstellers: 

Zulassungszeichen: 

Überraschungsvulkan 

WEX:O 
Pyrotechnische Fabrik Gmtil 
Bogestr. 54- 56 
5208 Eitorf 

BAM - P II - 1309 

Die Zulassung ist mit folgenden Auflagen verbunden: 
l. zusätzlich zu der vorgeschriebenen Kennzeichnung ist der 

Gegenstand mit dem nachstehend ange9.ebenen Hinweis :-:u versehen: 
Vulkan auf den Boden stellen, seitwarts stehend am außersten 
Ende der Zündschnur entzünden und sich rasch entfernen. 
Nur im Freien verwenden! 

2. zusätzlich zu der vorgeschriebenen Kennzeichnung ist die klein
ste Verpackungseinheit mit dem nachstehend angegebenen Hinweis 
zu versehen: 
Vulkan auf den Boden stellen, seitwärts stehend am äußersten 
Ende der Zündschnur entzünden und sich rasch entfernen. 
Nur im Freien verwenden! 
Abgabe nur in ungeÖffneter Originalpackung erlaubt! 

Berlin 45, den 31.05.1988 

!:er Präsident der 
Bundesanstalt fÜr Materialforschung und -prÜfung 

Im Auftrag 
Dir. u. Prof. Dr. S.1art 

Bekanntmachung der Zulassung eines pyrotechnisches Gegenstandes 

Auf Grund des § 5 des Gesetzes Über explosionsgefährliche Stoffe in 
der Fassung der Bekanntmachung vom 17. April 198'5 (BGBl. I, S 577) 
und des § 12 der Ersten Verordnung zum Sprengstoffgesetz in der 
Fassung der Bekanntmachung vom 10. März 1987 (BGBl. I. S. 793) wur
de mit dem Zulassungsbescheid Nr. 10473 vom 26.04.1988 der nach
stehend bezeichnete ~rotechnische Gegenstand zur Einfuhr, zum 
Vertrieb, zum Überlassen an andere und zur Verwendung zugelassen. 

Bezeichnung: 

Name (Firma) und Anschrift 
des Herstellers: 

Rakete R 3 

Pirotecnia 
Nuestra Sra . de Gracia, 
Camino de LU]ros, 1 
Guadix (Granada) 
Spmien 

S.A. 

Name (Firma) und Anschrift 
des EinfÜhrers: 

Zulasstngszeichen: 

FKW Keller Gmtil 
Hansastr. 43- 49 
4630 Bochum 6 

BAM - P II - 1310 

Die Zulassung ist mit folgender Auflage verbunden: 
Zusätzlich zu der vorgeschriebenen Kennzeichnung ist der 
Gegenstand mit dem nachstehend angegebenen Hinweis zu versehen: 
Rakete mit dem Leitstab so in eine feststehende, geeignete Hal
terunq (z. B. weinflasche, Rohr) stecken, daß die Rakete unge
hindert senkrecht aufsteigen kann. Schutzkappe abziehen, \~gen
stand am äußersten Ende der ZÜndschnur entzÜnden und sich rasch 
entfernen. 
Nur im Freien verwenden! 

Berlin 45, den 26.04.1988 

!:er Präsident der 
Bundesanstalt fÜr Materialforschung und -prÜfung 

Im Auftrag 
Dir. u. Prof. Dr. Swart 

Bekanntmachung der Zulassung eines pyrotechnisches Gegenstandes 

Auf Grund des § 5 des Gesetzes Über explosionsgefährliche Stoffe in 
der Fassung der Bekanntmachunq vom 17. April 1986 (BGBl. I, S 577) 
und des § 12 der Ersten Verordnung zum Sprengstoffgesetz in der 
Fassung der Bekanntmachung vom 10. r-lärz 1987 (BGBl. I. S. 793) wur
de mit dem Zulassunasbescheid Nr. 10491 von 12 . 08.1988 der nachste
hend bezeichnete pyrotechnische Gegenstand zum Vertrieb, zum 
tlberlassen an andere und zur Verwendung zugelassen. 

Bezeichnung: 

Name (Firma) und Anschrift 
des Herstellers: 

Zulassungszeichen: 

t~J.ikacb-Rakete 

Moog Nico-Feuerwerk Gmtil + Co. KG 
FlÜgel l 
5600 Wuppertal 21 

BAM - P II - 1311 

Die Zulassung ist mit folgender Auflage verbunden: 
zusätzlich zu der vorgeschriebenen Kennzeichnung ist der 
Gegenstand mit dem nachstehend angegebenen Hinweis zu versehen: 
Rakete mit dem Leitstab so in eine feststehende, geeignete lßl
terung (z. B. Weinflasche, Rohr) stecken, daß die Rakete unge
hindert senkrecht aufsteigen kann. Schutzkappe abziehen, Rakete 
am äußersten Ende der Zündschnur entzÜnden und sich rasch ent
fernen. 
Nur im Freien verwenden! 

Berlin 45, den 12.08.1988 

!:er Präsident der 
Bundesanstalt fÜr Materialforschunq und -orÜfung 

Im Auftrag 
Dir. u. Prof. Dr. Swart 

Bekanntmachung der Zulassung eines pyrotechnisches Gegenstandes 

Auf Grund des § 5 des Gesetzes Über explosionsgefährliche Stoffe in 
der Fassung der Bekanntmachung vorn 17. April 1986 (BGBl. I, S 577) 
~•d des § 12 der Ersten Verordnung zum Sprengstoffgesetz in der 
Fassung der Bekanntmachung vom 10. März 1987 (BGBl. I. S. 793) wur
de mit dem Zulassungsbescheid Nr. 10503 vom 08.11.1988 der nachste
hend bezeichnete ~rotechnische Gegenstand zur Einfuhr, zum 
Vertrieb, zum Überlassen an andere und zur Verwendung zugelassen. 

Bezeichnung: 

Name (Firma) und Ansehr ift 
des Herstellers: 

Name (Firma) und Anschrift 
des EinfÜhrers: 

Zulassungszeichen: 

Blizzard-Wintergewitter-Fontäne 

China National Native Produce 
& Animal By-Products 
Import & EXport Cerparation 
Hunan Provincial Branch 
103 Wu Yih Road, E. 
Changsha/VR China 

WECO 
Pyrotechnische Fabrik GmbH 
Bogestr. 54- 56 
5208 Eitorf 

BAM - P II - 1312 

Die Zulassung ist mit folgender Auflage verbunden: 
zusätzlich zu der vorgeschriebenen Kennzeichnung ist der 
Gegenstand mit dem nachstehend angegebenen Hinweis zu versehen : 
Fontäne auf ebenen Boden stellen, Zündschnur am äußersten Ende 
entzünden und sich rasch entfernen. 
Nur im Freien verwenden! 

Berlin 45, den 08.11.1988 

!:er Präsident der 
Bundesanstalt für Materialforschung 

Im Auftrag 
und -prÜfunq 

Dir. u. Prof. Dr. Swart 
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Bekanntmachung der Zulassung eines pyrotechnisches Gegenstandes 

Auf Grund des § 5 des Gesetzes Über explosionsgefährliche Stoffe in 
der Fassung der Bekanntmachung vom 17. April 1986 (BG8l. I, S 577> 
und des § 12 der Ersten Verordnung zum Sprengstoffgesetz in der 
Fassmg der Bekanntmachung vom 10. März 1987 (ßGBl. I. s. 793) wur
de mit dem Zulassungsbescheid Nr. 10497 vom 29.09.1988 der nachste
hend bezeichnete pyrotechnische Gegenstand zum Vertrieb, zum 
Oberlassen an andere md zur Verwendung zugelassen. 

Bezeichnung: 

Name (Firma> und Anschrift 
des Herstellers: 

Zulassungszeichen: 

Nieo-Sternrakete ••rri Llllph" 

Nico-Pyrotechnik 
Hanns-JÜrgen Diederichs Gnl:il & Co. KG 
Bei der Feuerwerkerei 4 
2077 Tri ttau 

BAM - P II - 1313 

Die Zulassung ist mit folgender Auflage verbunden: 
zusätzlich zu der vorgeschriebenen Kennzeichnung ist der 
Gegenstand mit dem nachstehend angegebenen Hinweis zu versehen: 
Rakete mit dem Leitstab so in eine f~ststehende, geeignete Hal
terunq (z. B. vleinflasche, Rohr) ~tPcken, daß di<? -Rakete unge
hindert senkrecht aufsteigen kann. Schutzkappe abziehen, Rakete 
am äußersten Ende der Zündschnur entzÜnden und sich rasch ent
fernen. 
Nur im Freien verwenden! 

Berlin 45, den 29.09.1988 

I::er Präsident der 
Bundesanstalt fÜr Materialforschung md -prÜfung 

Im Auftrag 
Dir. u. Prof. Dr. Swart 

Bekanntmachung der Zulassung eines pyrotechnisches Gegenstandes 

Auf Grund des § 5 des Gesetzes Über explosionsgefährliche Stoffe in 
der Fassung der Bekanntmachung van 17. April 1986 (BGBL I, S 577) 
und des § 12 der Ersten Verordnung zum Sorengstoffqesetz in der 
Fassunq der Bekanntmachung van 10. März 1987 (ßGBl. I. S. 793> wur
de mit dem Zulassungsbescheid Nr. 10498 vom 21.09.1988 der nachste
hend bezeichnete pyrotechnische Geq<?nstand zum Vertrieb, zum 
Oberlassen an andere und zur Verwendung zugelassen. 

Bezeichnung: 

Name (Firma) und Anschrift 
des Herstellers: 

Zulassungszeichen: 

Sternrakete 

Pyrotechnische Fabrik 
F. Feiste! GmbH + Co. KG 
Ruhweg 21 
6719 GÖllheim 

BAM - P II - 1314 

Die Zulassung ist mit folgender Auflage verbmden: 
zusätzlich zu der vorgeschriebenen Kennzeichnung ist der 
Gegenstand mit dem nachstehend angegebenen Hinweis zu versehen: 
Gegenstand mit dem Leitstab so in eine feststehende, geeignete 
Halterunq (z. B. Weinflasche, Rohr) stecken, daß die Rakete 
ungehindert senkrecht aufsteigen kann. Schutzkappe abziehen, Ge
genstand am äußersten Ende der Zündschnur entzÜnden und sich 
rasch entfernen. 
Nur im Freien verwenden! 

Berlin 45, den 21.09.1988 

r:er Präsident der 
Bmdesanstalt fÜr Materialforschung und -prÜfung 

Im Auftrag 
Dir. u. Prof. Dr. Swart 

Bekanntmachung der Zulassung eines pyrotechnisches Gegenstandes 

Auf Grund des § 5 des Gesetzes Über explosionsgefährliche Stoffe in 
der Fassmg der Bekanntmachung von 17. April 1986 (BGBl. I, S 577) 
und des § 12 der Ersten Verordnung zum Sprengstoffgesetz in der 
Fassung der Bekanntmachung vom 10. März 1987 (BGBl. I. S. 793) wur
de mit dem Zulassmgsbescheid Nr. 10504 vom 08.11.1988 der nachste
hend bezeichnete pyrotechnische Gegenstand zur Einfuhr, zum 
Vertrieb, zum Überlassen an andere md zur Verwendung zugelassen. 

Bezeichnmg: 

Name (Firma) und Anschrift 
des Herstellers: 
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Trio-Riesen-Fbntäne 

China National Native Produce 
& Animal By-Products 
Import & Export Cerparation 
Hunan Provincial Branch 
103 Wu Yih Road, E. 
Changsha/VR China 

Name (Firma> und Anschrift 
des EinfÜhrers: 

Zulassmgszeichen: 

WEX:O 
Pyrotechni sehe Fabrik Gnl:il 
Bcx;estr. 54 -56 
5208 Eitorf 

BAM - P II - 1315 

Die Zulassung ist mit folgender Auflage verbunden: 
zusätzlich zu der vorgeschriebenen Kennzeichnung ist der 
Gege~stand mit dem nachstehend ange~ebenen Hinwe~s zu versehen: 
Fontane auf ebenen Boden stellen, Zundschnur am außersten Ende 
entzünden und sich rasch entfernen. 
Nur im Freien verwenden! 

Berlin 45, den 08.11.1988 

r:er Präsident der 
Bmdesanstalt für Materialforschung und -prÜfmg 

Im Auftrag 
Dir. u. Prof. Dr. Swart 

Bekanntmachunq der Zulassung eines pyrotechnisches Gegenstandes 

Auf Grund des § 5 des Gesetzes Über explosionsgefährliche Stoffe in 
der Fassung der Bekanntmachung vom 17. April 1986 (ßGBl . I, S 577) 
md des § 12 der Ersten Verordnung zum Sprengstoffgesetz in der 
Fassung der Bekanntmachung vom 10. März 1987 (ßGBl. I. S. 793) wur
de mit dem Zulassungsbescheid Nr. 10499 vom 21.09.1988 der nachste
hend bezeichnete pyrotechnische Gegenstand zur Einfuhr, zum 
Vertrieb, zum Überlassen an andere md zur Verwendung zugelassen. 

Bezeichnmg: Blitzkugel (KnallkÖrper) 

Name (Firma) und Anschrift China National Native Produce 
des Herstellers: & Anima! By-Products 

Import & Export Cerparation 
Hunan Provincial Branch 
Kwangchow Office 
373 Hang Sha Dadao 
Kwangchow/VR China 

Name (Firma) und Anschrift Georg Richter (KG) 
des EinfÜhrers: Wandsbeker ZOllstr. 5 

2000 Harnburg 70 

Zulassungszeichen: BAll.\ - P II - 1316 

Die Zulassung ist mit folgenden Auflagen verbunden: 
zusätzlich zu der vorgeschriebenen Kennzeichnung ist die klein
ste Verpackunqseinheit mit dem nachstehend angegebenen Hinweis 
zu versehen: 
KnallkÖrper auf den Boden legen, arn äußersten Ende der Zünd
schnur anzÜnden und sich rasch entfernen. 
Nur im Freien verwenden! 
Nach dem AnzÜnden nicht in der Hand halten! 
Abgabe nur in ungeÖffneter Originalpackung erlaubt! 

Berlin 45, den 21.09.1988 

r:er Präsident der 
Bundesanstalt fÜr Materialforschung und -prÜfung 

Im Auftrag 
Dir. u. Prof. Dr. Swart 

Bekanntmachung der Zulassung eines pyrotechnisches Gegenstandes 

Auf Grund des § 5 des Gesetzes Über explosionsgefährliche Stoffe in 
der Fassung der Bekanntmachung von 17. April 1986 (BGBL I, S 577) 
und des § 12 der Ersten Verordnunq zum Sprengstoffgesetz in der 
Fassmg der Bekanntmach•mq van 10. März 1987 (BGBL I. S. 793) wur
de mit dem Zulassmqsbescheid Nr. 10500 van 12.10.1988 der nachste
hend bezeichnete pyrotechnische Gegenstand zur Einfuhr, zum 
Vertrieb, zum Überlassen an andere md zur Verwendung ZUJelassen. 

Bezeichnunq: 

Name (Firma) und Anschrift 
des Herstellers: 

Name (Firma> und Anschrift 
des EinfÜhrers: 

Zulassungszeichen: 

Knatterball (KnallkÖrper) 

China National Native Produce 
& Animal By-Products 
Im!XJrt & Export Cerparation · 
Hunan Provincial aranch 
103 Wu Yih Road, E. 
Changsha/VR China 

WEX:O 
Pyrotechnische Fabrik GmbH 
Bcx;estr. 54 - 56 
5208 Eitorf 

BAM - P II - 1318 

Die Zulassunq ist mit folgenden Auflagen verbunden: 
Zusätzlich zu der vorgeschriebenen Kennzeichnung ist die klein-



ste Veqxickungseinhei t mit dem nachstehend angegebenen Hinweis 
zu versehen: 
KnallkÖrper auf den Boden legen, am äußersten Ende der Zünd
schnur anzünden und sich rasch entfernen. 
Nur im Freien verwenden! 
Nach dem Anzünden nicht in der Hand halten! 
Ab;Jabe nur in ungeÖffneter Originalpackung erlaubt! 

Berlin 45, den 12.10.1988 

Cer Präsident der 
Bundesanstalt fÜr Materialforschung und -prÜfung 

Im Auftrag 
RegDir. Dr. Tret.IIlann 

Bekanntmachung der Zulassung eines pyrotechnisches Gegenstandes 

Auf Grund des S 5 des Gesetzes Über explosionsgefährliche Stoffe in 
der Fassung der Bekanntmachung vom 17. April 1986 (BGBl. I, s 577) 
und des S 12 der Ersten Verordnung zum Sprengstoffgesetz in der 
Fassung der Bekanntmachung vom 10. März 1987 (BGBl. I. s. 793) wur
de mit dem Zulassungsbescheid Nr. 10501 vom 04.10.1988 der nachste
hend bezeichnete pyrotechnische Gegenstand zum Vertrieb, zum 
Oberlassen an andere und zur Verwendung zugelassen. 

Bezeichnung: Helios-Rakete 

Name (Firma) und Anschrift wn::o 
des Herstellers: Pyrotechnische Fabrik GmbH 

Bcgestr. 54- 515 
5208 Eitorf 

Zulassungszeichen: BAM - P II - 1320 

Die Zulassung ist mit folgender Auflage verbunden: 
zusätzlich zu der vorgeschriebenen Kennzeichnung ist der 
Gegenstand mit dem nachstehend angegebenen Hinweis zu versehen: 
Rakete mit dem Leitstab so in eine feststehende, geeignete Hal
terunq (z. B. Weinflasche, Rohr) stecken, daß die Rakete unge
hindert senkrecht aufsteigen kann. Schutzkappe abziehen, das 
äußerste Ende der Zündschnur entzünden md sich rasch entfernen. 
Nur im Freien verwenden! 

Berlin 45, 04.10.1988 

Cer Präsident der 
Bundesanstalt für Materialforschung und -prÜfung 

Im Auftrag 
Dir. u. Prof. Dr. SWart 

Bekanntmachung der Zulassung eines pyrotechnisches Gegenstandes 

Auf Grund des § 5 des Gesetzes Über explosionsgefährliche Stoffe in 
der Fassmq der Bekanntmachung vom 17. April 1986 (BGBl. I, S 577) 
und des § 12 der Ersten Verordnung zum Sprengstoffgesetz in der 
Fassung der Bekanntmachung vom 10. März 1987 (BGBl. I. S. 793) wur
de mit dem Zulassungsbescheid Nr. 10502 vom 18 .10.1988 der nachste
hend bezeichnete pyrotechnische Gegenstand zur Einfuhr, zum 
Vertrieb, zum Überlassen an andere und zur Verwendung zugelassen. 

Bezeichnung: Sonnenvogel (Wirbel) 

Name (Firma) und Anschrift China National Native Produce 
des Herstellers: & Anima! By-Products 

Name (Firma) und Anschrift 
des EinfÜhrers: 

Zulassungszeichen: 

Import & Export Corporation 
Kwangsi Native Produce Branch 
Beihai Fireworks & Firecrackers Office 
Beihai/VR China 

wn::o 
Pyrotechnische Fabrik GmbH 
Bcgestr. 54- 56 
5208 Eitorf 

BAM - P II - 1323 

Die Zulassung ist mit folgender Auflage verbunden : 
zusätzlich zu der vorgeschriebenen Kennzeichnung ist der 
Gegenstand mit dem nachstehend angegebenen Hinweis zu versehen: 
Gegenstand auf ebenen Boden l egen, am äußersten Ende der Zünd
schnur entzünden und sich rasch entfernen. 
Nur im Freien verwenden! 
Vorsicht, Gegenstand steigt auf! 

Berlin 45, den 18.10.1988 

Cer Präsident der 
Bundesanstalt für Materialforschmg und -prÜfung 

Im Auftrag 
Dir . u. Prof. Dr. SWart 

Bekanntmachunq der Zulassunq eines PYrotechnisches Gegenstandes 

Auf Grund des § 5 des Gesetzes Über explosionsgefährliche Stoffe in 
der Fassung der Bekanntmachung vom 17. April 1986 <BGBl. I, S 577) 
und des S 12 der Ersten Verordnung zum Sprengstoffgesetz in der 
Fassung der Bekanntmachung vom 10. März 1987 (BGBl. I. S. 793) wur
de mit dem Zulassungsbescheid Nr. 10505 vom 08.11.1988 der nachste
hend bezeichnete pyrotechnische Gegenstand zur Einfuhr, zum 
Vertrieb, zum Überlassen an andere und zur Verwendung zugelassen. 

Bezeichnung: 

Name (Firma) und Anschrift 
des Herstellers: 

Riesenwunderkerze 

VEB Zündwarenwerke Riesa 
Hamburger Str. l 
DDR - 8400 Riesa 

Ncme (Firma) und Anschrift WECO 
des EinfÜhrers: 

Zulassungszeichen: 

Pyrotechnische Fabrik GmbH 
Elo:jestr. 54- 56 
5208 Eitorf 

BAM - P II - 1325 

Die Zulassung ist mit folgenden Auflagen verbunden: 
zusätzlich zu der vorgeschriebenen Kennzeichnung ist die klein
ste Verpackungseinheit mit dem nachstehend angegebenen Hinweis 
zu versehen: 
Wunderkerze waagerecht am freien Drahtende halten und am anderen 
Ende entzÜnden. 
Brennende Wunderkerze nicht in Nähe der Kleidung oder brennbarer 
Sachen halten. 
Nur im Frei.~n verwenden! 
Rauch beim Einatmen aesu1dheitssc~ädlich. 
Ab;Jabe nur in ungeÖtfneter Originalpackunq erlaubt! 

Berlin 45, den 08.11.1988 

Cer Präsident der 
Bundesanstalt fÜr Materialforschung und -prÜfung 

Im Auftrag 
Dir. u . Prof. Dr. SWart 

Bekanntmachung der Zulassung eines oyrotechnisches Gegenstandes 

Auf Grund des § 5 des Gesetzes Üoer explosionsgefährliche Stoffe in 
der Fassung der Bekanntmachung vom 17. April 1986 (BGBl. I, S 577) 
und des § 12 der Ersten Verordnung zum Sprengstoffgesetz in der 
Fassunq der Bekanntmachung vom 21. Juni 1983 (BGBl. I. S. 744, be
richtigt BGBl. I, S. 937) wurde mit dem Zulassungsbescheid Nr. 
11277 vom 24.07.1987 der nachstehend bezeichnete pyrotechnische 
Gegenstand zum Vertrieb, zum Überlassen an andere und zur Verwen
dung zugelassen. 

Bezeichnung: 

Name (Firma) und Anschrift 
des Herstellers: 

Zulassungszeichen: 

Raketenmotor fÜr Flugmodelle 
Nr. A 8 - 3 

Pyrotechnische Fabriken 
Hans Moog - H. Nicolaus 
FlÜgel l 
5600 Wuppertal 21 

BAM - PI'l - 0317 

Die Zulassung ist wie folgt beschränkt: 

l. auf den Vertrieb und das Überlassen an Personen oder Unterneh
mmgen, die diese Gegenstände fÜr technische ZYiecke, z. B. 
Lehr- und Sportzwecke im Raketenmodellsport, verwenden, 

2. auf den Vertri~b und das Überlassen in der ungeÖffneten Origi
nalverpackung, 

3 . auf die Verwendung im Rahmen der in Nr. 1 bezeichneten Tätig
keiten. 

Die Zulassung ist mit folgenden Auflagen verbunden: 

1. Der Zulassungsinhaber hat seine Abnehmer zu verpflichten, 
einen mitgelieferten Auszug aus dem Zulassungsbescheid, soweit 
er die Verwendung betrifft, den Erwerbern <Händlern) auszuhän
digen. 

2. Folgende Hinweise zur Verwendung sind der kleinsten Verpak
kungseinheit in einer Weise beizufÜgen, daß sie bis zum voll
ständigen Verbrauch der Gegenstände zur VerfÜgung stehen: 

2.1 Der Raketenmotor darf nur in Flug- oder Raketenmodellen leich
ter Bauweise verwendet werden, die aus Material wie Papier, 
Holz, Plastik oder Gummi, ohne Metall in der tragenden Kon
struktion, bestehen. Die Bearbeitung des Raketentreibsatzes 
ist verboten. 

2.2 Raketen- oder Flugmodelle müssen mit einem Rettun~ssystem 
(Fallschirm, Flatterband oder dergleichen) ausgerustet sein, 
sofern die MÖglichkeit der Verletzung durch das herabfallende 
Modell besteht. 
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2.3 Ohne eine besondere Erlaubnis nach dem Sprengstoffgesetz ist 
es verboten, Raketentreibsätze zu bÜndeln oder zu Mehrstufen
antrieben zu vereinigen. 

2.4 Nicht in der Nähe von Gebäuden oder feuergefährdeten Objekten 
verwenden. Geltende Vorschriften für den Aufstieg von Flugmo
dellen beachten! 

3. zusätzlich zu den Verwendungshinweisen nach Nr. 2 ist jeder 
kleinsten Verpackungseinheit eine Gebrauchsanweisung zur unge
fährlichen Verwendung der Raketenmotoren und der AnzÜnder bei
zufÜgen. 

4. zusätzlich zu der vorgeschriebenen Kennzeichnung ist der Ge
genstand mit dem Hinweis Zü versehen: 
Gebrauchsanweisung beachten! 

5. Zusätzlich zu der vorgeschriebenen Kennzeichnung ist die 
kleinste Verpackungseinheit mit folgenden Hinweisen zu be
schriften: 

5.1 Abgabe nur in ungeÖffneter Originalpackung erlaubt. 

5.2 Raketenmotor nur in geeigneten Modellen mit den beiliegenden 
AnzÜndern verwenden. 
Die Bearbeitung des Raketentreibsatzes ist verboten. 

5 . 3 Die Verwendung ist nur fÜr Lehr- und Sportzwecke im Raketen
modellsport entsprechend den Verwendungshinweisen zugelassen. 

5.4 Abgabe an Personen unter 18 Jahren verboten. 

Berlin 45, 24.07.1987 

Der Präsident der 
Bundesanstalt fÜr Materialforschung und -prÜfung 

Im Auftrag 
Dir. u. Prof. Dr. Swart 

Bekanntmachung der Zulassung eines pyrotechnisches Gegenstandes 

Auf Grund des § 5 des Gesetzes Über explosionsgefährliche Stoffe in 
der Fassung der Bekanntmachung vom 17. April 1986 (BGBl. I, S 577) 
und des § 12 der Ersten Verordnung zum Sprengstoffgesetz in der 
Fassung der Bekanntmachung vom 21. Juni 1983 (BGBl. I. S. 744, be
richtigt BGBl. I, S. 937) wurde mit dem Zulassungsbescheid Nr. 
11278 vom 24.07.1987 der nachstehend bezeichnete pyrotechnische 
Gegenstand zum Vertrieb, zum Überlassen an andere und zur Verwen
dung zugelassen . 

Bezeichnung: 

Name (Firma) und Anschrift 
des Herstellers: 

Zulassungszeichen: 

Raketenmotor fÜr Flugmodelle 
Nr. B 4 - 4 

Pyrotechnische Fabriken 
Hans Moog - H. Nicolaus 
FlÜgel 1 
5600 Wuopertal 21 

BAM - Pr1 - 0318 

Die Zulassung ist wie folgt beschränkt: 

1. auf den Vertrieb und das Überlassen an Personen oder unterneh
mungen, die diese Gegenstände fÜr technische Zwecke, z. B. 
Lehr- und Sportzwecke im Raketenmodellsport, verwenden, 

2. auf den Vertrieb und das Überlassen in der ungeÖffneten Origi
nalverpackung, 

3. auf die Verwendung im Rahmen der in Nr. 1 bezeichneten Tätig
keiten. 

Die Zulassung ist mit folgenden Auflagen verbunden: 

1. Der Zulassungsinhaber hat seine Abnehmer zu verpflichten, 
einen mitgelieferten Auszug aus dem Zulassungsbescheid, soweit 
er die Verwendung betrifft, den Erwerbern <Händlern) auszuhän
digen. 

2. Folgende Hinweise zur Verwendung sind der kleinsten Verpak
kungseinheit in einer Weise beizufÜgen, daß sie bis zum voll
ständigen Verbrauch der Gegenstände zur VerfÜgung stehen: 

2.1 Der Raketenmotor darf nur in Fluq- oder Raketenmodellen leich
ter Bauweise verwendet werden, dle aus Material wie Papier, 
Holz, Plastik oder Gummi, ohne Metall in der tragenden Kon
struktion, bestehen. Die Bearbeitung des Raketentreibsatzes 
ist verboten. 

2. 2 Raketen- oder Flugmodelle müssen mit einem Rettungssystem 
(Fallschirm, Flatterband oder dergleichen) ausgerüstet sein, 
sofern die MÖglichkeit der Verletzung durch das herabfallende 
Modell besteht. 
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2.3 Ohne eine besondere Erlaubnis nach dem Sprengstoffgesetz ist 
es verboten, Raketentreibsätze zu bÜndeln oder zu Mehrstufen
antrieben zu vereinigen . 

2.4 Nicht in der Nähe von Gebäuden oder feuergefährdeten Objekten 
verwenden. Geltende Vorschriften fÜr den Aufstieg von Flugmo
dellen beachten! 

3 . zusätzlich zu den Verwendungshinweisen nach Nr. 2 ist jeder 
kleinsten Verpackungseinheit e ine Gebrauchsanweisung zur unge
fährlichen Verwendung der Raketenmot oren und der AnzÜnder bei
zufÜgen. 

4. zusätzlich zu der vorgeschriebenen Kennzeichnung ist der Ge
genstand mit dem Hinweis zu ve r sehen : 
Gebrauchsanweisung beachten! 

5. Zusätzlich zu der vorgeschriebenen Kenn zeichnung ist die 
kleinste Verpackungseinheit mit folgenden Hinweisen zu be
schriften: 

5.1 Abgabe nur in unqeÖffneter Original packung erlaubt. 

5.2 Raketenmotor nur in geeigneten Model len mit den beiliegenden 
AnzÜndern verwenden. 
Die Bearbeitung des Raketentreibsatzes ist verboten . 

5.3 Die Verwendung ist nur fÜr Lehr- und Sportzwecke im Raketen
modellsport entsprechend den Verwendungshinweisen zugelassen . 

5.4 Abgabe an Personen unte r 18 Jahren verboten. 

Berlin 45, den 24.07.1987 

Der Präsident der 
Bundesanstalt fÜr Materialforschung und -prÜfung 

Im Auftrag 
Dir. u. Prof. Dr. Swart 

Bekanntmachung der Zulassung eines pyrotechnisches Gegenstandes 

Auf Grund des § 5 des Gesetzes Über explosionsgefährliche Stoffe in 
der Fassung der Bekanntmachung vom 17. April 1986 (BGBl. I, S 577) 
und des § 12 der Ersten Verordnung zum Sprengstoffgesetz in der 
Fassung der Bekanntmachung vom 21. Juni 1983 (BGBl. I. S. 744, be
richtigt BGBl. I, S. 937) wurde mit dem Zulassungsbescheid Nr. 
11279 vom 24.07.1988 der nachstehend bezeichnete pyrotechnische 
Gegenstand zum Vertrieb, zum Überlassen an andere und zur Verwen
dunq zugelassen. 

Bezeichnung: 

Name (Firma) und Anschrift 

Zulassungszeichen: 

Raketenmotor fÜr Flugmodelle 
Nr. C 6 - 3 

Pyrotechnische Fabriken 
Hans Moog - H. Nicolaus 
FlÜgel 1 
5600 Wuppertal 21 

SAM - Pr1 - 0319 

Die Zulassung ist "ie folgt beschränkt: 

1. auf den Vertrieb und das Überlassen an Personen oder Unterneh
mungen, die diese Gegenstände fÜr technische Zwecke, z . B. 
Lehr- und Sportzwecke im Raketenmodellsport, verwenden, 

2. auf den Vertrieb und das Überlassen in der ungeÖffneten Origi
nalverpackung, 

3. auf die Verwendung im Rahmen der in Nr. 1 bezeichneten Tätig
keiten. 

Die Zulassung ist mit folgenden Auflaaen verbunden: 

1. Der Zulassungsinhaber hat seine Abnehmer zu verpflichten, 
einen mitgelieferten Auszug aus dem Zulassungsbescheid, soweit 
er die Verwendung betrifft, den Erwerbern <Händlern) auszuhän
digen. 

2 . Folgende Hinweise zur Verwendung sind der kleinsten Verpak
kungseinheit in einer Weise beizufÜgen, daß sie bis zum voll
ständigen Verbrauch der Gegenstände zur VerfÜgung stehen: 

2.1 Der Raketenmotor darf nur in Flug- oder Raketenmodellen leich
ter Bauweise verwendet werden, die aus Material wie Papier, 
Holz, Plastik oder Gummi, ohne Metall in der tragenden Kon
struktion, bestehen. Die Bearbeitung des Raketentreibsatzes 
i st verboten. 

2.2 Raketen- oder Flugmodelle müssen mit einem Rettun2ssystem 
(Fallschirm, Flatterband oder dergleichen) ausgerustet sein, 
sofern die MÖglichkeit der Verletzung durch das herabfallende 
Modell besteht. 



2.3 Ohne eine besondere Erlaubnis nach dem Sprengstoffgesetz ist 
es verboten, Raketentreibsätze zu bündeln oder zu Mehrstufen
antrieben zu vereinigen. 

2.4 Nicht in der Nähe von Gebäuden oder feuergefährdeten Objekten 
verwenden. Geltende Vorschriften fÜr den Aufstieg von Flugmo
dellen beachten! 

3. zusätzlich zu den Verwendungshinweisen nach Nr. 2 ist jeder 
kleinsten Verpackungseinheit eine Gebrauchsanweisung zur unge
fährlichen Verv1endung der RaketeniOCJtoren und der Anzünder bei
zufÜgen. 

4. zusätzlich zu der vorgeschriebenen Kennzeichnung ist der Ge
genstand mit dem Hinweis zu versehen: 
Gebrauchsanweisung beachten! 

5. Zusätzlich zu der vorgeschriebenen Kennzeichnung ist die 
kleinste Verpackungseinheit mit folgenden Hinweisen zu be
schriften: 

5.1 Abgabe nur in ungeÖffneter Originalpackung erlaubt. 

5.2 RaketeniOCJtor nur in geeigneten Modellen mit den beiliegenden 
Anzündern verwenden. 
Die Bearbeitung des Raketentreibsatzes ist verboten. 

5.3 Die Verwendung ist nur fÜr Lehr- und Sportzwecke im Raketen
modellsport entsprechend den Verwendungshinweisen zugelassen. 

5.4 Al::gabe an Personen unter 18 Jahren verboten. 

Berlin 45, 24.07.1987 

Der Präsident der 
Bundesanstalt fÜr Materialforschung und -prÜfung 

Im Auftrag 
Dir. u. Prof. Dr. SWart 

Bekanntmachung der Zulassung eines pYrotechnisches Geaenstandes 

Auf Grund des § 5 des Gesetzes Über explosionsgefährliche Stoffe in 
der Fassung der Bekanntmachung vom 17. April 1986 (BGBl. I, S 577) 
und des § 12 der Ersten Verordnung zum Sprengstoffgesetz in der 
Fassung der Bekanntmachung vorn 10. März 1987 tBGBl. I. S. 793) wur
de mit dem Zulassungsbescheid Nr. 11282 vorn 27.10.1988 der nachste
hend bezeichnete pyrotechnische Gegenstand zum Vertrieb, zum 
Oberlassen an andere und zur Verwendung zugelassen. 

Bezeichnung: SAFEX-Elektro-Blitzknall 

Name (Firma) und Anschrift 
des Herstellers: 

Wff:O 
Pyrotechnische Fabrik GmbH 
Bogestr. 54 - 56 
5208 Eitorf 

Zulassungszeichen: BAM - PTl - 0322 

I. Die Zulassung ist hinsichtlich des Vertriebs und des Oberlas

II. 

sens an Verbraucher beschränkt, 
l. 

2. 
Die 
Der 
l. 

auf Personen oder Unternehmen, die diese Gegenstände fÜr 
technische Zwecke im Rahmen von BÜhnen-, Film- und Foto
produktionen sowie Musik- und Showveranstaltungen verwenden. 
auf die Al::gabe in ungeÖffneter Originalverpackung. 
Zulassung ist mit folgenden Auflagen verbunden: 
Zulassungsinhaber hat 
seine Abnehmer zu verpflichten, die Gegenstände an Ver
braucher nur gegen Aushändigung eines schriftlichen Auf-
trags zu Überlassen, in dem der Auftraggeber bescheinigt, 
die Gegenstände nur zu den unter Nr. I.l aufgefÜhrten Zvlek
ken zu verv1enden. 
Der Auftragnehmer hat die Bescheinigung zwei Jahre aufzube
wahren. 

2. einen Auszug aus dem Zulassungsbescheid, soweit er die Ver
wendung betrifft, der kleinsten Versandeinheit beizufÜgen. 

3. zusätzlich zu der vorgeschriebenen Kennzeichnung die klein
ste Verpackungseinheit mit den nachstehend angegebenen Hin
weisen zu versehen: 
3.1 "Die Gegenstände dÜrfen nur für technische Zwecke im 

Rahmen von BÜhnen-, Film- und Fotoproduktionen sowie 
Musik- und Showveranstaltungen verwendet werden.• 

3.2 "Der Vertrieb und das Oberlassen dieser Gegenstände an 
Verbraucher ist nur gegen Aushändigung eines schrift
lichen Auftrages mit Bescheinigung der Verwendung fÜr 
zugelassene Zwecke erlaubt.• 

3.3 "Der Vertrieb und das Oberlassen dieser Gegenstände 
ist nur in ungeÖffneter Originalverpackung zugelassen.• 

3.4 "Verwendungshinweise unbedingt beachten.• 
4. die kleinste Verpackungseinheit mit ausfÜhrlichen Verwen

dungshinweisen zur sicheren Handhabung so zu versehen, daß 
sie bis zum vollständigen Verbrauch zur VerfÜgung stehen . 
(Text siehe Anlage 2) 

5. zusätzlich zu der vorgeschriebenen Kennzeichnung den Ge
genstand mit folgenden Hinweisen zu versehen: Verwendung 

durch unbefugte Personen verboten. Verwendungshinweise un
bedingt beachten. Nur an stromlose Zündkabel anschließen. 

6. zusätzlich zur vorgeschriebenen Kennzeichnung die kleinste 
Verpackungseinheit mit dem Herstellungsdatum (Monat/Jahr) 
und der vom Hersteller gewährleisteten Verbauchsdauer 
(Jahre) zu beschriften. 

7. jede Verlagerung der Produktion des Gegenstandes in eine 
zum Zeitpunkt der Erteilunq der Zulassung nicht bekannte 
Herstellungsstätte der Bundesanstalt fÜr Materialforschung 
und -prÜfung unverzÜglich anzuzeigen. In diesem Falle sind 
der Bundesanstalt fÜr Materialforschung und -prÜfung auf 
Verlangen ProbestÜCke des Gegenstandes zu Übersenden. 

Berlin 45, 27.10.1988 

Der Präsident der 
Bundesanstalt fÜr Materialforschung und -pr Üfung 

Im Auftrag 
Dir. u. Prof. Dr. SWart 

Bekanntmachung der Zulassung eines pYrotechnisches Gegenstandes 

Auf Grund des § 5 des Gesetzes über explosionsgefährliche Stoffe in 
der Fassung der Bekanntmachung vorn 17. April 1986 (BGBl. I, S 577) 
und des § 12 der Ersten Verordnung zum Sprengstoffgesetz in der 
Fassung der Bekanntmachung van 10. März 1987 (BGBl. I. S. 793) wur
de mit dem Zulassungsbescheid Nr. 11294 vorn 27.10.1988 der nachste
hend bezeichnete pyrotechnische Gegenstand zum Vertrieb, z~1 
Oberlassen an andere und zur Verwendung zugelassen. 

Bezeichnung: Antrieb fÜr Kurzrohr-Seilrückstraffer 

Name (Firma) und Anschrift 
des Herstellers: 

Zulassungszeichen: 

'ffiW Repa GmbH 
Industriestraße 20 
7071 Alfdor f 

BAM - Pl'l - 0334 

Die Zulassung ist mit folgenden Auflagen verbunden: 
l. Zusätzlich zu der vorgeschriebenen Kennzeichnung ist jedes nach

gebaute Stück der r~unition mit dem nachstehend angegebenen Hin
weis zu versehen: 
Die Montage und Demontage darf nur von geschultem Personal 
vorgenommen werden. 

2. Der unter 2 . geforderte Hinweis ist in den Montage- und Ge
brauchsanweisungen zum Gurtaufroller mit Seilrückstraffer be
kannt zu machen. 

3. Der Gegenstand der Zulassung darf nur vertrieben, anderen Über
lassen oder verwendet werden, wenn er bestimmungsgemäß am Gurt
aufroller montiert ist. 

Berlin 45, den 27.10.1988 

Der Präsident der 
Bundesanstalt für Materialforschung und -prüfung 

Im Auftrag 
Dir. u. Prof. Dr. Swart 

Bekanntmachung der Zulassung eines pyrotechnisches Gegenstandes 

Auf Grund des § 5 des Gesetzes Über explosionsgefährliche Stoffe in 
der Fassung der Bekanntmachung vom 17. April 1986 (BGBl. I, S 577) 
und des § 12 der Ersten Verordnung zum Sprengstoffgesetz in der 
Fassung der Bekanntmachung vom 10. März 1987 (BGBl. I. S. 793) wur
de mit dem Zulassungsbescheid Nr. 11299 vorn 30.05.1988 der nachste
hend bezeichnete pyrotechnische Gegenstand zur Einfuhr, zum 
Vertrieb, zum Oberlassen an andere und zur Verwendung zugelassen. 

Bezeichnung: 

Name (Firma) und Anschrift 
des Herstellers: 

Name (Firma) und Anschrift 
der EinfÜhrer: 

Zulassungszeichen: 

Airbag-Gasgenerator P/N-UT 10497 

Morton Thiokol Inc. 
Automotive Products Division 
3350 Airport Road 
Ogden, Utah 84405 
U.S.A. 

1) TRW Repa GmbH 
Industriestraße 20 
7071 Alfdorf 

2) Petri AG 
Bahnweg 1 
8750 Aschaffenburg 

3) K.S. Lenkradwerk GmbH 
Hefener-Alteneck-Str. 
8750 Aschaffenburg 

4) Audi AG 
8070 Ingolstadt 

BAM - PT1 - 0335 
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Die Zulassung ist mit folgenden Auflagen verbunden: 
1. Der Gasgenerator darf nur fÜr Insassen-RÜCkhaltesysteme mit 

Luftsack in Kraftfahrzeuge montiert werden. Jede andere Ver
wendung ist verbeten. 

2. Der Zulassungsinhaber hat die Abnehmer vertraglich zu ver
pflichten, 

2.1 PrÜf- und Montagearbeiten nur von dafÜr geschultem Personal 
vornehmen zu lassen, 

2.2 Kraftfahrzeuqe mit eingebauten Gasgeneratoren in fÜr den 
jeweiligen FÜhrer des Fahrzeuqs erkennbarer Weise (z. B. am 
Armaturenbrett) zu kennzeichnen, 

2.3 SicherheitshinvJeise fÜr die Montage sowie Gebrauchsanweisun
gen (Betriebsanleitung) bekanntzugeben, 

2. 4 den Kraftfahrzeugkäufer zu verpflichten, den Gasgenerator 
nicht aus dem Fahrzeug zu demontieren und bei StÖrungen, 
Stillegunq oder bei funktionsgerechter Inanspruchnahme eine 
Herstellerwerkstatt mit der Reparatur oder Demontage zu be
auftragen und bei einer Veräußerung des Kraftfahrzeugs diese 
Verpflichtungen dem neuen Käufer aufzuerlegen. 

3. Der Zulassungsinhaber hat die Kraftfahrzeughersteller entwe
der selbst oder Über weitere Vertragspartner vertraglich zu 
verpflichten, Gasgeneratoren, die an den Kraftfahrzeugher
steller oder eine Herstellerwerkstatt zurÜckgegeben werden, 
in geeigneter Weise zu vernichten. 

4. zusätzlich zu der vorgeschriebenen Kennzeichnung ist die 
kleinste Verpackungseinheit und der Gegenstand mit den nach
stehend angegebenen Him1eisen zu versehen: 
Sicherheitshinweise 
Der Gasgenerator darf nur fÜr Insassen-RÜckhaltesysteme mit 
Luftsack in Kraftfahrzeuge montiert werden. 
Die Montage und Demontage des Gasgenerators darf nur von da
fÜr geschultem Personal vorgenommen werden. 

5. Die BestimmLmgen der Nummern 2.2, 2.3, 2.4, 3 und 4 gelten 
nicht fÜr Gasgeneratoren bzw. Kraftfahrzeuge, die zur Ausfuhr 
bestimmt sind. 

13erlin 45, 30.0S.l9CR 

Der Präsident der 
Bundesanstalt fÜr Haterialforschung und -prÜfung 

Im Auftrag 
Dir. u. Prof. Dr. Swart 

Bekanntmachung der Zulassung eines pyrotechnisches Gegenstandes 

Auf Grund des § 5 des Gesetzes Über explosionsgefährliche Stoffe in 
der Fassung der Bekanntmachunq vom 17. April 1986 (BGBl. I, S 577) 
und des § 12 der Ersten Verordnung zum Sprengstoffgesetz in der 
Fassung der Bekanntmachunq vom 10. Härz 1987 (BGBl. I. S. 793) wur
de mit dem Zulassungsbescheid Nr. 11305 vom 11.08.1988 der nachste
hend bezeichnete pyrotechnische Gegenstand zur Einfuhr, zum Ver
trieb, zum Überlassen an andere und zur Verwendung zugelassen. 

Bezeichnung: 

Name (Firma) und Anschrift 
des Herstellers: 

Name (Firma) und Anschrift 
der EinfÜhrer: 

Zulassungszeichen: 

Airbag-Gasgenerator P/N-UT 10305 

Mbrton Thiokol Inc. 
Autanotive Products Division 
3350 Airport Road 
Ogden, Utah 84405 
U.S.A. 

l) Ford N; 

Henry-Ford-Straße 
5000 KÖln 60 

2) Petri N; 
Bahnweg l 
8750 Aschaffenburg 

BAM - PT1 - 0336 

Die Zulassung ist mit folgenden Auflagen verbunden: 

l. Der Gasgenerator darf nur fÜr Insassen-RÜckhaltesysteme mit 
Luftsack in Kraftfahrzeuge montiert werden . Jede andere Ver
wendung ist verbeten. 

2. Der Zulassungsinhaber hat die Abnehmer vertraglich zu ver
pflichten, 

2.1 PrÜf- und Montagearbeiten nur von dafÜr geschultem Personal 
vornehmen zu lassen, 

2.2 Kraftfahrzeuge mit eingebauten Gasgeneratoren in fÜr den 
jeweiligen FÜhrer des Fahrzeugs erkennbarer Weise (z. B. am 
Armaturenbrett) zu kennzeichnen, 

2.3 Sicherheitshinweise fÜr die Montage sowie Gebrauchsanweisun
gen (Betriebsanleitung) bekanntzugeben, 

2.4 den Kraftfahrzeugkäufer zu verpflichten, den Gasgenerator 
nicht aus dem Fahrzeug zu demontieren und bei StÖrungen, 
Stillegunq oder bei funktionsgerechter Inanspruchnahme eine 
Herstellerwerkstatt mit der Reparatur oder Demontage zu be
auftragen und bei einer Veräußerung des Kraftfahrzeugs diese 
Verpflichtungen dem neuen Käufer aufzuerlegen. 
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3. Der Zulassungsinhaber hat die Kraftfahrzeughersteller entwe
der selbst oder Über weitere Vertragspartner vertraglich zu 
verpflichten, Gasgeneratoren, die an den Kraftfahrzeugher
steller oder eine Herstellerwerkstatt zurÜckgegeben werden, 
in geeigneter Weise zu vernichten. 

4. zusätzlich zu der vorgeschriebenen Kennzeichnung ist die 
kleinste Verpackungseinheit und der Gegenstand mit den nach
stehend angegebenen Hinweisen zu versehen: 
Sicherheitshinweise 
Der Gasgenerator darf nur fÜr Insassen-RÜckhaltesysteme mit 
Luftsack in Kraftfahrzeuge montiert werden. 
Die Montage und Demontage des Gasgenerators darf nur von da
für geschultem Personal vorgenommen werden. 

5. Die Bestimmungen der Nummern 2.2, 2.3, 2.4, 3 und 4 gelten 
nicht fÜr Gasgeneratoren bzw. Kraftfahrzeuge, die zur Ausfuhr 
bestimmt sind. 

Berlin 45, 11.08.1988 

Der Präsident der 
Emdesanstalt für Materialforschmg und -?rÜfung 

Im Auftrag 
Dir. u. Prof. Dr. Swart 

Bekanntmachung der Zulassung eines pyrotechnisches Gegenstandes 

Auf Grund des § 5 des Gesetzes Über explosionsgefährliche Stoffe in 
der Fassung der Bekanntmachung vom 17. April 1986 (BGBl. I, S 577) 
und des § 12 der Ersten Verordnung zum Sprengstoffgesetz in der 
Fassung der Bekanntmachung vom 10. März 1987 (BGBl. I. S. 793) wur
de mit dem Zulassungsbescheid Nr. 11306 vom 31.10.1988 der nachste
hend bezeichnete pyrotechnische Gegenstand zur Einfuhr, zum Ver
trieb, zum Oberlassen an andere und zur Verwendung zugelassen. 

Bezeichnung: 

Name (Firma) und Anschrift 
des Herstellers: 

Name (Firma) und Anschrift 
des EinfÜhrers: 

Zulassungszeichen: 

KnallkÖrper mit Reibzündung 

Konic Pyrotechnic, Inc. 
702 Yul-Ri, Yongsan-Myun 
Youngdong-Kun 
Choongchung Book-Do, 
370-15 Korea 

Nico-Pyrotechnik 
Hanns-JÜrgen Diederichs Qnbll & Co. KG 
Bei der Feuerwerkerei 4 
2077 Trittau 

BAM - PT1 - 0337 

I. Die Zulassung ist hinsichtlich des Vertriebs und des Uberlas
sens an Verbraucher beschränkt, 

1. auf Personen oder Unternehmen, die diese Gegenstände fÜr 
technische Zwecke im Rahmen von BÜhnen-, Film- und Foto
produktionen sowie Musik- und Showveranstaltungen und als 
Hilfsmittel zu Ausbildungszwecken verwenden. 

2. auf die Abgabe in ungeöffneter Originalverpackung. 

II. Die Zulassung ist mit folgenden Auflagen verbunden: 
.Der Zulassungsinhaber hat 

1. seine Abnehmer zu verpflichten, die Gegenstände an Ver
braucher nur gegen Aushändigung eines schriftlichen Auf
trags zu ~rlassen, in dem der Auftraggeber bescheinigt, 
die Gegenstande nur zu den unter Nr. I.l aufgefÜhrten zwek
ken zu verwenden. 
Der Auftragnehmer hat die Bescheinigung zwei Jahre aufzube
wahren. 

2. einen Auszug aus dem Zulassungsbescheid, soweit er die Ver
wendung betrifft, der kleinsten Versandeinheit beizufÜgen. 

3. zusätzlich zu der vorgeschriebenen Kennzeichnung die klein
ste Verpackungseinheit mit den nachstehend angegebenen Hin
welsen zu versehen: 

3.1 "Die Gegenstände dÜrfen nur fÜr technische zwecke im 
Rahmen von BÜhnen-, Film- und Fotoproduktionen sowie 
Husik- und Showveranstaltungen und als Hilfsnittel zu 
Ausbildungszwecken verwendet werden.• 

3.2 "Der Vertrieb und das Oberlassen dieser Gegenstände an 
V~rbraucher ist nur gegen Aushändigung eines schrift
llchen Auftrages m1 t Bescheinigung der Verwendung für 
zugelassene Zwecke erlaubt.• 

3.3 "Der Vertrieb und das Oberlassen dieser Gegenstände 
ist nur in ungeÖffneter Originalverpackung zugelassen.• 

4. zusätzlich zu der vorgeschriebenen Kennzeichnung den Ge
genstand und die kleinste Verpackungseinheit mit folgenden 
Verwendungshinweisen zu beschriften: Nur für technische 
Zwecke im Freien verwenden. ZündverzÖgerung ca. 3 Sekunden. 
Reibkopf an einer Reibfläche anreiben und sofort wegwerfen. 

5. zusätzlich zum Herstellungsjahr ist der Gegenstand und die 
kleinste Verpackungseinheit mit dem Monat der Herstellung 
und der vom Hersteller ge:.-:~':rleL:;t~ter, Verbr=Juchszeit zu 
beschriften. 



Die Zulassung wird bis zur ErfÜllunq der Auflage, jedoch längstens 
bis zum 1. Marz 1990, befristet erteilt. 

Berlin 45, 31.10.1988 

Der Präsident der 
Emdesanstalt für Materialforschung und -prÜfung 

Im Auftrag 
Dir. u. Prof. Dr. S..art 

Bekanntmachung der Zulassung eines pyrotechnisches Gegenstandes 

Auf Grund des § 5 des Gesetzes Über explosionsgefährliche Stoffe in 
der Fassung der Bekanntmachung vom 17. April 1986 (BGBl. I, S 577) 
und des § 12 der Ersten Verordnung zum Sprengstoffgesetz in der 
Fassung der Bekanntmachung vom 10. März 1987 (BGBl. I. S. 793) wur
de mit dem Zulassungsbescheid Nr. 11307 vom 21.09.1988 der nachste
hend bezeichnete pyrotechnische Gegenstand zum Vertrieb, zum 
Oberlassen an andere und zur Verwendung zugelassen. 

Bezeichnung: 

Nane (Firma) und Anschrift 
des Herstellers: 

Zulassungszeichen: 

Aktives Übungssignal 
Fallschirmsignalrakete 

Canet GmbH 
Vieländer Weg 147 
2850 Bremerhaven 1 

Bl\M - Pl'l - 03 38 

Die Zulassung ist mit folgenden Auflagen verbunden: 
1 . zusätzlich zu der vorgeschriebenen Kennzeichnung 

stand mit dem nachstehend angegebenen Hinweis zu 
Abgabe an Personen unter 18 Jahren verboten. 
Signal darf nur zu Übungszwecken unter Aufsicht 
einer verantwortlichen Person verwendet werden. 
Signal senkrecht nach oben abschießen, nicht 
auf Menschen oder Tiere richten. 
SteighÖhe: max. 15 m. 

2 . Jeder Gegenstand ist mit dem Herstellungs
datum (Monat/Jahr) und der Verbrauchsdauer 
(Jahre) zu beschriften. 

3. zusätzlich zu der vorgeschriebenen Kennzeichnung 
ist die kleinste Verpackungseinheit mit dem 
nachstehenden Hinweis zu versehen: 
Abgabe an Personen unter 18 Jahren verboten. 
Signal darf nur zu Übungszwecken unter Aufsicht 
einer verantwortlichen Person verwendet werden. 
SteighÖhe: max. 15 m. 

Berlin 45, den 21.09.1988 

Der Präsident der 

ist der Gegen
versehen: 

Bundesanstalt fÜr Materialforschung und -prÜfung 
Im Auftrag 

Dir. u. Prof. Dr. S..art 

Bekanntmachung der Zulassung eines pyrotechnisches Gegenstandes 

Auf Grund des § 5 des Gesetzes Über explosionsgefährliche Stoffe in 
der Fassung der Bekanntmachung vom 17. April 1986 (BGBl. I, S 577 l 
und des § 12 der Ersten Verordnung zum Sprengstoffgesetz in der 
Fassung der Bekanntmachung vom 10. März 1987 (BGBl. I. S. 793) wur
de mit dem Zulassungsbescheid Nr. 11309 vom 21.09.1988 der nachste
hend bezeichnete pyrotechnische Gegenstand zur Einfuhr, zum Ver
trieb, zum Überlassen an andere und zur Verwendung zugelassen. 

Bezeichnung: 

Name (Firma) und Anschrift 
des Herstellers: 

Name (Firma) und Anschrift 
des EinfÜhrers: 

Zulassungszeichen: 

Airbag-Gasgenerator P/N-UT 10599 

Morton Thiokol Inc. 
Automotive Products Division 
3350 Airport Road 
Ogden, Utah 84405 
U.S.A. 

K.S. Lenkradwerk GmbH 
Hefner-Alteneck Str. 11 
8750 Aschaffenburg 

Bl\M - Pl'l - 0339 

Die Zulassung ist mit folgenden Auflagen verbunden: 

1. Der Gasgenerator darf nur fÜr Insassen-RÜckhaltesysteme mit 
Luftsack in Kraftfahrzeuge montiert werden. Jede andere Ver
wendung ist verboten. 

2 . Der Zulassungsinhaber hat die Atnehmer vertraglich zu ver
pflichten, 

2.1 PrÜf- und Montagearbeiten nur von dafÜr geschultem Personal 
vornehmen zu lassen, 

2.2 Kraftfahrzeuge mit eingebauten Gasgeneratoren in fÜr den 
jeweiligen FÜhrer des Fahrzeugs erkennbarer Weise (z. B. am 
Armaturenbrettl zu kennzeichnen, 

2.3 Sicherheitshinweise fÜr die Montage sowie Gebrauchsanweisun
gen (Betriebsanleitungl bekanntzugeben, 

2.4 den Kraftfahrzeugkäufer zu verpflichten , den Ga59,enerator 
nicht aus dem Fahrzeug zu demontieren und bei StÖrungen, 
Stillegunq oder bei funktionsgerechter Inanspruchnahme eine 
Herstellerwerkstatt mit der Reparatur oder Demontage zu be
auftragen und bei einer Veräußerung des Kraftfahrzeugs diese 
Verpflichtungen dem neuen Käufer aufzuerlegen. 

3. Der Zulassungsinhaber hat die Kraftfahrzeughersteller entwe
der selbst oder Über weitere Vertragspartner vertraglich zu 
verpflichten, Gasgeneratoren, die an den Kraftfahrzeugher
steller oder eine Herstellerwerkstatt zurÜckgegeben werden, 
in geeigneter Weise zu vernichten. 

4. zusätzlich zu der vorgeschriebenen Kennzeichnung i s t die 
kleinste Verpackungseinheit und der Gegenstand mit den nach
stehend angegebenen Hinweisen zu versehen: 
Sicherheitshinweise 
Der Gasgenerator darf nur fÜr Insassen-RÜckhaltesysteme mit 
Luftsack in Kraftfahrzeuge montiert werden. 
Die Montage und Dernontage des Gasgenerators darf nur von da
für geschultem Personal vorgenommen werden. 

5. Die Bestinrnrngen der Nunmern 2.2, 2.3, 2.4, 3 und 4 gelten 
nicht fÜr Gasgeneratoren bzw. Kraftfahrzeuge, die zur Ausfuhr 
bestinrnt sind . 

Berlin 45, 21.09.1988 

Der Präsident der 
Emdesanstalt für Materialforschung und -prÜfung 

Im Auftrag 
Dir. u. Prof. Dr. Swart 

Bekanntmachung der Zulassung eines oyrotechnisches Gegenstandes 

Auf Grund des § 5 des Gesetzes Über explosionsgefährliche Stoffe in 
der Fassung der Bekanntmachung ~n 17. April 1986 (BGBl. I, S 577) 
und des § 12 der Ersten Verordnung zum Sprengstoffgesetz in der 
Fassung der Bekanntmachung vom 10 . März 1987 (BGBl. I. S. 793) wur
de mit dem Zulassungsbescheid Nr. 11310 vom 04.10.1988 der nachste
hend bezeichnete pyrotechnische Gegenstand zur Einfuhr, zum Ver
trieb, zum Überlassen an andere und zur Verwendung zugelassen. 

Bezeichnung: 

Name (Firma) und Anschrift 
des Herstellers: 

Name (Firma) und Anschrift 
des EinfÜhrers: 

Zulassungszeichen: 

ZündkÖrper 58311-505 

Graviner Limited 
fuyle Road, Colnbrook 
GB - Slough SL3 OHB 

[E(X;RA 

Gesellschaft fÜr 
Br andschutzsyteme mbH 
Ilalskestraße 30 
4030 Ratiogen 2 

Bl\M - Pl'l - 0340 

Die Zulassung ist mit folgenden Auflagen verbunden: 
l. zusätzlich zu der vorgeschriebenen Kennzeichnung ist die klein

ste Verpackungseinheit mit dem nachstehend angegebenen Hinweis 
zu versehen: 
Sicherheitshinweis 
Abgabe nur in ungeÖffneter Originalpackung erlaubt. 
Einbauanweisungen beachten. 
Beim Einbau Schutzbrille tragen. 
Der ZündkÖrper darf nur gezündet werden, wenn er in eine druck
feste, splittersichere und gegen Öffnen gesicherte Kapselunq 
eingebaut ist. 

2. Die kleinste Verpackungseinheit ist mit der vom Hersteller ge
währleisteten Verbrauchsdauer zu beschriften. 

3. Die Verwendung ist nur fÜr den Einbau in LÖschmittelarmaturen 
durch geschultes Personal zugelassen. Diese Auflage ist in die 
Einbauanweisung aufzunehmen. 

Berlin 45, den 04.10.1988 

Der Präsident der 
Emdesanstalt fÜr Materialforschung und -prÜfung 

Im Auftrag 
Dir. u. Prof. Dr. S..art 
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Bekanntmachunq der Zulassung eines PYrotechnisches Gegenstandes 

Auf Grund des § 5 des Gesetzes Über explosionsgefährliche Stoffe in 
der Fassung der Bekanntmachung vom 17. April 1986 (BGBl. I, S 577) 
und des § 12 der Ersten Verordnung zum Sprengstoffgesetz in der 
Fassung der Bekanntmachung vom 10. März 1987 (BGBl. I. S. 793) wur
de mit dem Zulassungsbescheid Nr. 11311 vom 02.12.1988 der nachste
hend bezeichnete pyrotechnische Gegenstand zum Vertrieb, zum 
Oberlassen an andere und zur Verwendung zugelassen. 

Bezeichnung: 

Name (Firma) und Anschrift 
des Herstellers: 

Zulassunqszeichen: 

RauchkÖrper mit Reißzündung 
(Blaukopf) -violett 

Nico Pyrotechnik 
Hanns-Jürgen Diederichs GmbH & Co. KG 
Bei der Feuerwerkerei 4 
2077 Trittau 

81\M - Prl - 0341 

Die Zulassung ist mit folgenden Auflagen verbunden: 
l. Zusätzlich zu der vorgeschriebenen Kennzeichnung ist die klein

ste Verpackungseinheit und der Gegenstand mit dem nachstehend 
angegebenen Hinweis zu versehen: 
Blauen Kopf des Reißzünders durch Drehen nach rechts abschrau
ben (Linksgewinde). RauchkÖrper mit einer Hand fest umfassen und 
Kappe mit Reißschnur ruckartig abziehen! RauchkÖrper wegstellen 
oder fortwerfen. 
Nur im Freien verwenden. Rauch nicht einatmen. 

2. Neben der Bezeichnung des Gegenstandes ist die Rauchdauer (120 
Sekunden) und die ZündverzÖgerungszeit (2,5 Sekunden) anzugeben. 

3. zusätzlich zum Herstellungsjahr ist der Gegenstand und die 
kleinste Verpackungseinheit mit dem Monat der Herstellung und 
der vom Hersteller gewährleisteten Verbrauchszeit zu beschrif
ten. 

Berlin 45, den 02.12.1988 

Der Präsident der 
Bundesanstalt fÜr Materialforschung und -prÜfunq 

Im Auftrag 
Dir. u. Prof. Dr. Swart 

Bekanntmachung der Zulassung eines PYrotechnisches Gegenstandes 

Auf Grund des § 5 des Gesetzes Über explosionsgefährliche Stoffe in 
der Fassung der Bekanntmachung vcro 17. April 1986 (BGBl. I, S 577) 
und des § 12 der Ersten Verordnung zum Sprengstoffgesetz in der 
Fassung der Bekanntmachung vom 10. März 1987 (BGBl. I. S. 793) wur
de mit dem Zulassungsbescheid Nr. 11295 vom 05.10.1988 der nachste
hend bezeichnete pyrotechnische Gegenstand zur Einfuhr, zum Ver
trieb, zum Überlassen an andere und zur Verwendung zugelassen. 

Bezeichnung: 

Name (Firma) und Anschrift 
des Herstellers: 

Name (Firma) und Anschrift 
des EinfÜhrers: 

Zulassungszeichen: 

Pyropak-BÜhnenblitz, weiß 

Luna Tech Inc. 
148 Moon Drive 
Owens Cross Roads 
Alabama 35763 
U.S.A. 

Luna Tech Euro GmbH 
Schulberg l 
2331 Ascheffel 

81\M - Pr2 - 0069 

Die Zulassung ist mit folgenden Auflagen verbunden: 

1. Die Verwendung des Pyropak-BÜhnenblitzes ist nur mit original 
Pyropak-Zündsystem und Pyropak-Zündern zugelassen. Sicherheits
hinweise und Gebrauchsanweisungen zur Handhabung des Pyropak
zündsystems sind den kleinsten Verpackungseinheiten beizufÜgen. 
Sie müssen inhaltlich den in der BAM hinterlegten Mustern ent
sprechen. 

2. Die Abgabe einzelner Flaschen ist nur zusammen mit einer Ge
brauchsanweisung und den Sicherheitshinweisen zugelassen. Diese 
Auflage ist den Händlern bekannt zu machen. 

3. Vor der Verwendung des Pyropak-BÜhnenblitzes sind die Genehmi
gungen der zuständigen Sicherheitsorgane einzuholen. Diese Auf
lage ist den Verwendern bekannt zu machen. 

4. zusätzlich zu der Bezeichnung des Gegenstandes ist die Flasche 
des oxidierend wirkenden Stoffgemisches mit "Komponente A (oxi
dierend)" und die Flasche des verbrennliehen Stoffgemisches mit 
"Komponente B (verbrennlich)" zu kennzeichnen. 

5 . Die Verschlußkappe auf der B-Kamponentenflasche ist mit einer 
Sicherheitsbanderole so zu versehen, daß vor dem Öffnen der 
Flasche die Banderole entfernt werden muß und dabei das Gefah
rensymbol "Explosionsgefährlich" gemäß § 14 Abs. l Nr. 5 
1. SprengV sichtbar wird. 
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6. Die Flasche der Komponente A ist mit folgenden Hinweisen zu 
versehen: 
Das Mischen der Komponenten A und B und deren Verwendung ist 
für Personen ohne Erlaubnis nach dem Sprengstoffgesetz verbo
ten. 
Es dÜrfen nur zusammengehÖrige A- und &-Komponenten (gleiche 
Bezeichnung- gleiche Etikettfarbe) nach Gebrauchsanweisung ge
mischt werden. Sicherheitshinweise der &-Komponente beachten. 
VORSICHT, der gemischte Effektsatz ist explosionsgefährlich! 

7. Die Flasche der Komponente B ist mit folgenden Hinweisen zu 
versehen: 
Das Mischen der Komponenten A und B und deren Verwendung ist 
fÜr Personen ohne Erlaubnis nach dem Sprengstoffgesetz verbo
ten. 
Das Entfernen der Sicherheitsbanderole und der Abdeckunq des 
Gefahrensymbols darf nur zum Mischen durchgefÜhrt werden. 
Der Inhalt einer Flasche mit abgerissener Sicherheitsbanderole 
ist als explosionsgefährlich zu behandeln. 
Nur zusammengehÖrige A- und &-Komponenten (gleiche Bezeichnung 
-gleiche Etikettfarbe) mischen. Die Komponente A ist vollstän
dig in die Flasche der &-Komponente zu fÜllen und darin durch 
vorsichtiges SchÜtteln sorgsam zu mischen . Nicht in der Nähe 
von Funken, Feuer und anderen zündquellen mischen. Rauchverbot 
beachten. Stets nur eine Flasche mischen - der gemischte Ef
fektsatz ist explosionsgefährlich. 
Die Verwendung ist nur nach der Gebrauchsanweisung mit original 
Pyropak-Zündsystem und Pyropak-Zündern erlaubt. 
Vor der Verwendung ist die Genehmigung der zuständigen Sicher
heitsorgane einzuholen. 

8. zusätzlich zu der vorgeschriebenen Kennzeichnung sind die Kom
ponenten A und B mit dem Herstellungsdatum (Monat/Jahr) und der 
Verbrauchsfrist zu beschriften. 

Berlin 45, 05.10.1988 

Der Präsident der 
Bundesanstalt fÜr Materialforschung und -prÜfung 

Im Auftrag 
Dir. u. Prof. Dr. Swart 

Bekanntmachung der Zulassung eines PYrotechnisches Gegenstandes 

Auf Grund des § 5 des Gesetzes Über explosionsgefährliche Stoffe in 
der Fassung der Bekanntmachung vom 17. April 1986 (BGBl. I, S 577) 
und des § 12 der Ersten Verordnung zum Sprengstoffgesetz in der 
Fassung der Bekanntmachung vom 10. März 1987 (BGBl. I. S. 793) wur
de mit dem Zulassungsbescheid Nr. 11296 vom 05.10.1988 der nachste
hend bezeichnete pyrotechnische Gegenstand zur Einfuhr, zum Ver
trieb, zum Oberlassen an andere und zur Verwendung zugelassen. 

Bezeichnung: 

Name (Firma) und Anschrift 
des Herstellers: 

Name (Firma) und Anschrift 
des EinfÜhrers: 

Zulassungszeichen: 

Pyropak-BÜhnenblitz, rot 

Luna Tech Inc. 
148 Moon Drive 
Owens Cross Roads 
Alabama 35763 
U.S.A. 

Luna Tech Euro GmbH 
Schulberg l 
2331 Ascheffel 

BAM - Pr2 - 0070 

Die Zulassung ist mit folgenden Auflagen verbunden: 

l. Die Verwendung des Pyropak-BÜhnenblitzes ist nur mit original 
Pyropak-Zündsystem und Pyropak-Zündern zugelassen. Sicherheits
hinweise und Gebrauchsanweisungen zur Handhabung des Pyropak
Zündsystems sind den kleinsten Verpackungseinheiten beizufügen. 
Sie müssen inhaltlich den in der 81\M hinterlegten Hustern ent
sprechen. 

2. Die Abgabe einzelner Flaschen ist nur zusammen mit einer Ge
brauchsanweisung und den Sicherheitshinweisen zugelassen. Diese 
Auflage ist den Händlern bekannt zu machen . 

3. Vor der Verwendung des Pyropak-BÜhnenblitzes sind die Genehmi
gungen der zuständigen Sicherheitsorgane einzuholen. Diese Auf
lage ist den Ve~#endern bekannt zu machen. 

4 . Zusätzlich zu der Bezeichnung des Gegenstandes ist die Flasche 
des oxidierend wirkenden Stoffgemisches mit "Komponente A (oxi
dierend)" und die Flasche des verbrennliehen Stoffgemisches mit 
"Komponente B (verbrennlich)" zu kennzeichnen . 

5. Die Verschlußkappe auf der &-Komponentenflasche ist mit einer 
Sicherheitsbanderole so zu versehen, daß vor dem Öffnen der 
Flasche die Banderole entfernt werden muß und dabei das Gefah
rensymbcl "Explosionsgefährlich" gemäß § 14 Abs. l Nr. 5 
l. SprengV sichtbar wird . 

6. Die Flasche der Komponente A ist mit folgenden Hinweisen zu 
versehen : 



Das Mischen der Komponenten A und 8 und deren Verwendung ist 
für Personen ohne Erlaubni s nach dem Sprengstoffgesetz verbo
ten . 
Es dürfen nur zusammengehörige A- und B-Komponenten (gleiche 
Bezeichnung - gleiche Etikettfarbe) nach Gebrauchsanweisung ge
mischt werden. Sicherheitshinweise der B-Komponente beachten. 
VORSICHT, der gemischte Effektsatz ist explosionsgefährlich! 

7. Die Flasche der Komponente 8 ist mit folgenden Hinweisen zu 
versehen: 
Das Mischen der Komponenten A und B und deren Verwendung ist 
für Personen ohne Erlaubnis nach dem Sprengstoffgesetz verbo-

~~·Entfernen der Sicherheitsbanderole und der Abdeckung des 
Gefahrensymbols darf nur zum Mischen durchgefÜhrt werden. 
Der Inhalt einer Flasche mit abgerissener Sicherheitsbanderole 
ist als explosionsgefährlich zu behandeln. 
i<ur zusarrmengehÖrige A- und B-Komponenten (gleiche Bezeichnung 
- gleiche Etikettfarbe) mischen. Die Komponente A ist vollstän
dig in die Flasche der B-Komponente.zu fülle~ und.darin d~rch 
vorsichtiges SchÜtteln sorgsam ;e;u m1schen. N1cht w der Nahe 
von Funken, Feuer und anderen Zundguellen m1schen .. Rauchverbot 
beachten. Stets nur eine Flasche mischen - der gem1schte Ef-
fektsatz ist explosionsgefährlich. . . 
Die Verwendung ist nur nach der Gebrauchsanwe1sung mlt original 
Pyropak-Zündsystem und Pyropak-Zündern erlaubt. 
Vor der Verwendung ist die Genehmigung der zuständigen Sicher
heitsorgalle einzuholen. 

8. zusätzlich zu der vorgeschriebenen Kennzeichnung sind die Kom
ponenten A und B mit dem Herstellungsdatum (Monat/Jahr) und der 
Verbrauchsfrist zu beschriften. 

Berlin 45, 05.10.1988 

Der Präsident der 
Bundesanstalt für Materialforschung und -prüfung 

Im Auftrag 
Dir. u. Prof. Dr. Swart 

Bekanntmachung der Zulassung eines pyrotechnisches Gegenstandes 

Auf Grund des § 5 des Gesetzes Über explosionsgefährliche Stoffe in 
der Fassung der Bekanntmachung vom 17. April 1986 <BGBl. I, S 577) 
und des § 12 der Ersten Verordnung zum Sprengstoffgesetz in der 
Fassung der Bekanntmachung von 10. März 1987 (BGBl. I . S. 793> wur
de mit dem Zulassungsbescheid Nr. 11297 vom 06.10.1988 der nachste
hend bezeichnete pyrotechnische Gegenstand zur Einfuhr, zum Ver
trieb, zum Überlassen an andere und zur Verwendung zugelassen. 

Bezeichnung: 

Name (Firma) und Anschrift 
des Herstellers: 

Name (Firma) und Anschrift 
des EinfÜhrers: 

Zulassungszeichen: 

Pyropak-BÜhnenblitz, gold 

Luna Tech Inc. 
148 Moon Drive 
Owens Cross Roads 
Alabama 35763 
U.S.A. 

Luna Tech Euro GmbH 
Schulberg l 
2331 Ascheffel 

13!\M - Pl'2 - 0071 

Die Zulassung ist mit folgenden Auflagen verbunden: 

l. Die Verwendung des Pyropak-BÜhnenblitzes ist nur mit original 
Pyropak-Zündsystem und Pyropak-Zündern zugelassen. Sicherheits
hinweise und Gebrauchsanweisungen zur Handhabung des Pyropak
ZÜndsystems sind den kleinsten Verpackungseinheiten beiztrrÜgen. 
Sie müssen inhaltlich den in der 13!\M hinterlegten Mustern ent 
sprechen. 

2. Die Abqabe einzelner Flaschen ist nur zusammen mit einer Ge
brauchsanweisung und den Sicherheitshinweisen zugelassen. Diese 
Auflage ist den Händlern bekannt zu machen. 

3. Vor der Verwendung des Pyropak-BÜhnenblitzes sind die Genehmi
gungen der zuständigen Sicherheitsorgane einzuholen. Diese Auf
lage ist den Verwendern bekannt zu machen. 

4. zusätzlich zu der Bezeichnung des Gegenstandes ist die Flasche 
des oxidierend wirkenden Stoffgemisches mit "Komponente A (oxi
dierend)" und die Flasche des verbrennliehen Stoffgemisches mi t 
"Komponente B <verbrennlich)" zu kennzeichnen. 

5. Die Verschlußkappe auf der B-Komponentenflasche i~t mit einer 
Sicherheitsbanderole so zu versehen, daß vor dem Offnen der 
Flasche die Banderole entfernt werden muß und dabei das Gefah
rensymbol "Explosionsgefährlich" gemäß § 14 Abs. l Nr. 5 
l. SprengV sichtbar wird. 

6. Die Flasche der Komponente A ist mit folgenden Hinweisen zu 
versehen: 
Das Mischen der Komponenten A und B und deren Verwendung ist 

fÜr Personen ohne Erlaubnis nach dem Sprengstoffgesetz verbo
ten. 
Es dÜrfen nur zusarrmengehÖr ige A- und B-Komponenten <gleiche 
Bezeichnung - gleiche Etikettfarbe) nach Gebrauchsanweisung ge
mischt werden . Sicherheitshinweise der B-Komponente beachten . 
VORSICHT, der gemischte Effektsatz ist explosionsgefährlich! 

7. Die Flasche derKomponenteBist mit folgenden Hinweisen zu 
versehen: 
Das Mischen der Komponenten A und 8 und deren Verwendung ist 
fÜr Personen ohne Erlaubnis nach dem Sprengstoffgesetz verbo
ten. 
Das Entfernen der Sicherheitsbanderole und der Abdeckung des 
Gefahrensymbols darf nur zum Mischen durchgefÜhrt werden. 
Der Inhal t: eirie r Flascr,e mit ab;;erissener Sicherheitsbanderole 
ist als explosionsgefährlich zu behandeln. 
Nur zusarrmengehÖrige A- und B-Komponenten (gleiche Bezeichn~g 
- gleiche Etikettfarbel mischen. Die Komponente A ist vollstan
dig in die Flasche der B-Komponente zu fÜllen und darin d~rch 
vorsichtiges SchÜtteln sorgsam zu mischen. Nicht in der Nahe 
von Funken, Feuer und anderen zündquellen mischen. Rauchverbot 
beachten. Stets nur eine Flasche mischen - der gemischte Ef
fektsatz ist explosionsgefährlich. 
Die Verwendung ist nur nach der Gebrauchsanweisung mit original 
Pyropak-ZÜndsyetem und Pyropak-ZÜndern erlaubt ... 
Vor der Verwendung ist die Genehmigung der zustandigen Sicher
heitsorgane einzuholen. 

8 . zusätzlich zu der vorgeschriebenen Kennzeichnung sind die Kom
ponenten A und 8 mit dem Herstellungsdatum (~lonat/Jahr l und der 
Verbrauchsfrist zu beschriften. 

Berlin 45, 06.10 .1988 

Der Präsident der 
Bundesanstalt fÜr f-laterialforschung und -prÜfung 

Im Auftrag 
Dir. u. Prof. Dr. Swart 

Bekanntmachung der Zulassung eines pyrotechnisches Gegenstandes 

Auf Grund des § 5 des Gesetzes Über explosionsgefährliche Stoffe in 
der Fassung der Bekanntmachung vom 17 . April 1986 <BGBl . I, S 577 l 
und des § 12 der Ersten Verordnung zum Sprengstoffgesetz in der 
Fassung der Bekanntmachung vom 10. März 1987 (BGBl. I. S. 7931 wur
de mit dem Zulassungsbescheid Nr. 11298 vom 16.10.1988 der nachste
hend bezeichnete pyrotechnische Gegenstand zur Einfuhr, zum Ver
trieb, zum Überlassen an andere und zur Verwendung zugelassen. 

Bezeichnung: 

Name (Firma) und Anschrift 
des Herstellers: 

Name (Firma) und Anschrift 
des EinfÜhers: 

Zulassungszeichen: 

Pyropak-BÜhnenblitz , raucharm 

Luna Tech Inc. 
148 Moon Drive 
Owens Cross Roads 
Alabama 35763 
U.S.A. 

Luna Tech Euro GmbH 
Schulberg l 
2331 Ascheffel 

13!\M - Pl'2 - 0072 

Die Zulassung ist mit folgenden Auflagen verbunden: 

1. Die Verwendung des Pyropak-BÜhnenblitzes ist nur mit original 
Pyropak-ZÜndsystem und Pyropak- ZÜndern zugelassen . Sicherheits
hinweise und Gebrauchsanweisungen zur Handhabung des Pyropak
ZÜndsystems sir,d den kleinsten Ver93ckungseinheiten beizufÜgen. 
Sie mÜssen inhaltlich den in der SAM hinterlegten Mustern ent
sprechen. 

2. Die Abgabe einzelner Flaschen ist nur zusammen mit einer Ge
brauchsanweisung und den Sicherheitshinweisen zugelassen. Diese 
Auflage ist den Händlern bekannt zu machen. 

3. Vor der Verwendung des Pyropak-BÜhnenblitzes sind die Genehmi
gungen der zuständigen Si cherheitsorgane einzuholen. Diese Auf
lage ist den Verwendern bekannt zu machen. 

4. zusätzlich zu der Bezeichnung des Gegenstandes ist die Flasche 
des oxidierend wirkenden Stoffgemisches mi t "Komponente A (oxi
dierend)" und die Flasche des verbrennliehen Stoffgemisches mit 
"Komponente B (verbrennlichl" zu kennzei chnen. 

5. Die Verschlußkapee auf der B-Komoonentenflasche ist mit einer 
Sicherheitsbande~ole so zu versehen, daß vor dem Öffnen der 
Flasche die Banderole entfernt werden muß und dabei das Gefah
rensymbol "Explosionsgefährlich" gemäß§ 14 Abs. l Nr. 5 
l. SprengV sichtbar wird. 

6. Die Flasche der Komponente A ist mit folgenden Hinweisen zu 
versehen: 
Das Mischen der Komponenten A und B und deren Verwendung ist 
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fÜr Personen ohne Erlaubnis nach dem Sprengstoffgesetz verbo
ten. 
Es dÜrfen nur zusammengehÖrige A- und B-Komponenten (gleiche 
Bezeichnung -gleiche Etikettfarbel nach Gebrauchsanweisung ge
mischt werden. Sicherheitshinweise der B-Komponente beachten. 
VORSICHT, der gemischte Effektsatz ist explosionsgefährlich! 

7. Die Flasche derKomponenteBist mit folgenden Hinweisen zu 
versehen: 
Das Mischen der Komponenten A und B md deren Verwendung ist 
fÜr Personen ohne Erlaubnis nach dem Sprengstoffgesetz verbo
ten. 
Das Entfernen der Sicherheitsbanderole und der Abdeckunq des 
Gefahrensymbols darf nur zum Mischen durchgefÜhrt werden. 
Der Inhalt einer Flasche mit abgerissener Sicherheitsbanderole 
ist als explosionsgefährlich zu behandeln. 
Nur zusammengehÖrige A- und B-Komponenten (gleiche Bezeichnung 
- gleiche Etikettfarbe) mischen. Oie Komoonente A ist vollstän
dig in die Flasche der B-Komponente zu fÜllen md darin durch 
vor sichtiges SchÜtteln sorgsam zu mischetl. Nicht in der Nähe 
von Funken, Feuer und anderen ZÜndquellen mischen. Rauchverbot 
beachten. Stets nur eine Flasche mischen - der gemischte Ef
fektsat7. ist explosionsgefährlich. 
Die Verwendunq ist nur nach der 3ebrauchsanweisung mit original 
Pyropak-ZÜndsystem und Pyropak-Zündern erlaubt. 
Vor der Verwendung ist die Genehmigung der zuständigen Sicher
heitsorgane einzuholen. 

8. zusätzlich zu der vorgeschriebenen Kennzeichnung sind die Kom
ponenten A und B mit dem Herstellungsdatum (Monat/Jahr) und der 
Verbrauchsfrist zu beschriften. 

Berlin 45, 06.10.1988 

Der Präsident der 
Emdesanstalt fÜr Materialforschung und -prÜfung 

Im Auftrag 
Dir. u. Prof. Dr. Swart 

Bekanntmachung der Zulassung eines pyrotechnisches Gegenstandes 

Auf Grund des § 5 des Gesetzes Über explosionsgefährliche Stoffe in 
der Fassung der Bekanntmachung vom 17. April 1986 CBGBl. I, S 577) 
und des § 12 der Ersten Verordnung zum Sprengstoffgesetz in der 
Fassunq der Bekanntmachung vom 10. tolärz 1987 (BGBl. I. S. 793) wur
de mit dem Zulassungsbescheid Nr. 11301 vom 16.10.1988 der nachste
hend bezeichnete pyrotechnische Geqenstand zum Vertrieb, zum 
Oberlassen an andere und zur Verwendung zugelassen. 

Bezeichnung: 

Name (Firma) und Anschrift 
des Herstellers: 

Name (Firma) und Anschrift 
des EinfÜhrers: 

Zulassunqszeichen: 

Pyropa~-BÜhnenfunkenblitz 

Luna Tech Inc. 
148 Moon Drive 
O<vens Cross Roads 
Alabar.la 35 763 
U.S.A. 

Luna Tech Euro GmbH 
Schulberg 1 
2331 Asehefte 1 

BAM - PI'z - 0073 

Die Zulassung ist mit folgenden Auflagen verbunden: 

1. Die Verwendung des Pyropak-BÜhnenfunkenblitzes ist nur mit ori
ginal Pyropak-ZÜOdsystem und Pyropak-Zündern zugelassen. Sicher
heitshinweise und Gebrauchsa111<1eisunqen zur Handhabung des Pyro
pak-ZÜOdsystems sind den kleinsten Verpackungseinheiten beizu
fÜgen. Sie müssen inhaltlich den in der BAM hinterlegten 
Mustern entsprechen. 

2. Die Abgabe einzelner Flaschen ist nur zusammen mit einer Ge
brauchsanweisung und den Sicherheitshinweisen zugelassen. Diese 
Auflage ist den Händlern bekannt zu machen. 

3. Vor der Verwendunq des Pyropak-BÜhnenfunkenblitzes sind die 
Genehmigungen der zuständigen Sicherheitsorgane einzuholen. 
Diese Auflage ist den Verwendern bekannt zu machen. 

4. Zusätzlich zu der Bezeichnung des Gegenstandes ist die Flasche 
des oxidierend wirkenden Stoffgemisches mit "Kom!X)nente A (oxi
dierend)" und die Flasche des verbrennliehen Stoffgemisches mit 
"Komp::mente B (verbrennlichl" zu kennzeichnen. 

5. Die Verschlußkappe auf der B-Komponentenflasche ist mit einer 
Sicherheitsbanderole so zu versehen, daß vor dem Öffnen der 
Flasche die Banderole entfernt werden muß und dabei das Gefah
rensymbol "Explosionsgefährlich" gemäß § 14 Abs. 1 Nr. 5 
1. SprengV sichtbar wird. 

6. Die Flasche der Komponente A ist mit folgenden Hinweisen zu 
versehen: 
Das Mischen der Komponenten A und B und deren Verwendung ist 
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fÜr Personen ohne Erlaubnis nach dem Sprengstoffgesetz verbo
ten. 
Es dÜrfen nur zusammengehÖrige A- und B-Komponenten (gleiche 
Bezeichnung- gleiche Etikettfarbel nach Gebrauchsanweisung ge
mischt werden. Sicherheitshinweise der B-Komponente beachten. 
VORSICHT, der gemischte Effektsatz ist explosionsgefährlich! 

7. Die Flasche derKomponenteBist mit folgenden Hinwei sen zu 
versehen: 
D?.s Mischen der Komponenten A und ß und deren Verwendung ist 
fur Personen ohne Erla~1is nach dem Sprengstoffgesetz verbo
ten. 
Das Entfernen der Sicherheitsbanderole und de~ Jl.bdeckmg des 
G?E;,hrensyr:tb:::>l .:; darf nur Z l_Jn t-1 l cch~n durchgeführt v.;erden. 
Der Inhalt einer Flasche mit abqerissener Sicherheitsbanderole 
ist als explosionsgefährlich zu- behandeln. 
Nur zusammengehÖrige A- und B-Komponenten (gleiche Bezeichnung 
-gleiche Etikettfarbe) mischen. Die Komponente A ist vollstän
dig in die Flasche der B-Komponente zu fÜllen und darin durch 
vorsichtiges SchÜtteln sorgsam zu mischen. Nicht in der Nähe 
von Funken, Feuer und anderen Zündquellen mischen . Rauchverbot 
beachten. Stets nur eine Flasche mischen - der gemischte Ef
fektsatz ist explosionsgefährlich. 
Die Verwendung ist nur nach der Gebrauchsanweisung mit original 
Pyropak-ZÜOdsystem und Pyropak-Zündern erlaubt. 
Vor der Verwendung ist die Genehmigung der zuständigen Sicher
heitsorgane einzuholen. 

8. Zusätzlich zu der vorgeschriebenen Kennzeichnung sind die Kam
!X)nenten A und B mit dem Herstellungsdatum (Monat/ Jahr) und der 
Verbrauchsfrist zu beschriften. 

Berlin 45, 06.10.1988 

Der Präsident der 
Emdesanstalt fÜr !~aterialforschung und -orÜfung 

Im Auftrag 
Dir. u. Prof. Dr. Swart 

Bekanntmachung der Zulassunq eines pyrotechnisches Gegenstandes 

Auf Grund des § 5 des Gesetzes Über explosionsgefährliche Stoffe in 
der Fassung der Bekanntmachung vom 17. April 1986 CBGBl. I, S 577) 
und des § 12 der Ersten Verordnung zlllt Sprengstoffgesetz in der 
Fassunq der Bekanntmachung vom 10. März 1987 (BGBl. I. S. 793) wur
de mit dem Zulassungsbescheid Nr. 11302 vom 06.10.1988 der nachste
hend bezeichnete pyrotechnische Gegenstand zur Einfuhr, zum 
Vertrieb, zum Überlassen an andere und zur Verwendung zugelassen. 

Bezeichnung: 

Name (Firma l und Ansehr i ft 
des Herstellers: 

Name (Firma) und Anschrift 
des EinfÜhrers: 

Zulassungszeichen: 

Pyropak-BÜhnenfontäne 

Luna Tech Inc. 
148 Moon Drive 
Owens Cross Roads 
Alabama 35763 
U.S.A. 

Luna Tech Euro GmbH 
Schulberg 1 
2331 Aseheftel 

BAt-1 - PI'2 - 0074 

Die Zulassung ist mit folgenden Auflagen verbunden: 

1. Die Verwe~dung der Pyropak-BÜhnenfontäne ist nur mit original 
Pyropak-Zundsystem und Pyropak-Zündern zugelassen. Sicherheits
hinweise und Gebrauchsanweisungen zur Handhabung des Pyropak
Zündsystems sind den kleinsten Verpackungseinheiten beizufÜgen. 
Sie müssen inhaltlich den in der BA~ hinterlegten Mustern ent
sprechen. 

2. Die Abgabe einzelner Flaschen ist nur zusammen mit einer Ge
brauchsanweisung und den Sicherheitshinweisen zugelassen. Diese 
Auflage ist den Händlern bekannt zu machen. 

3. Vor der Verwendung der Pyropak-BÜhnenfontäne sind die Genehmi
gungen der zuständigen Sicherheitsorgane einzuholen. Diese Auf
lage ist den Verwendern bekannt zu machen. 

4. zusätzlich zu der Bezeichnung des Gegenstandes ist die Flaoche 
des oxidierend wirkenden Stoffgemisches mit "Komponente A (oxi
dierend)" und die Flasche des verbrennliehen Stoffgemisches mit 
"Komponente B (verbrennlichl" zu kennzeichnen. 

5. Die Verschlußkappe auf der B-Kamponentenflasche ist mit einer 
Sicherheitsbanderole so zu versehen, daß vor dem Öffnen der 
Flasche die Banderole entfernt werden muß und dabei das Gefah
rensymbol "Explosionsgefährlich" gemäß § 14 Abs. 1 Nr. 5 
1. SprengV sichtbar wird. 

6. Die Flasche der Komponente A ist mit folgenden Hinweisen zu 
versehen: 
Das Mischen der Komponenten A und B und deren Verwendmg ist 



fÜr Personen ohne Erlaubnis nach dem Sprengstoffgesetz verbo
ten. 
Es dÜrfen nur zusammengehÖrige A- und B-Kamponenten (gleiche 
Bezeichnung -gleiche EtikettEartel nach Gebrauchsanweisung ge
mischt werden. Sicherheitshinweise der B-Kamponente beachten. 
VORSICHT, der gemischte Effektsatz ist explosionsgefährlich! 

7 . Die Flasche derKomponenteBist mit folgenden Hinweisen zu 
versehen: 
Das rHschen der Komponenten A und B und deren Verwendung ist 
fÜr Personen ohne Erlaubnis nach dem Sprengstoffgesetz verbo
ten. 
Das Entfernen der Sicherheitsbanderole und der Abdeckunq des 
Gefahrensymt:ol s darf nür zun Misciien dürc:iJgefÜhrt werd~n. 
Der Inhalt einer Flasche mit abgerissener Sicherheitsbanderole 
ist als explosionsgefährlich zu behandeln. 
Nur zusammengehÖrige A- und B-Kamponenten (gleiche Bezeichnung 
- gleiche Etikettfarbe) mischen. Die Komponente A ist vollstän
dig in die Flasche der B-Kamponente zu fÜllen und darin durch 
vorsichtiges SchÜtteln sorgsam zu mischen. Nicht in der Nähe 
von Funken, Feuer und anderen Züncquellen mischen. Rauchvertot 
beachten. Stets nur eine Flasche mischen - der gemischte Ef
fektsatz ist explosionsgefährlich. 
Die Verwendung ist nur nach der Gebrauchsanweisung mit original 
Pyropak-Zündsystem und Pyropak-Zündern erlaubt. 
Vor der Verwendung ist die Genehmigung der zuständigen Sicher
heitsorgane einzuholen. 

8. Zusätzlich zu der vorgeschriebenen Kennzeichnung sind die Kom
ponenten A und B mit dem Herstellungsdatum (Monat/Jahr) und der 
Verbrauchsfrist zu beschriften. 

Berlin 45, 06.10.1988 

Der Präsident der 
Bundesanstalt fÜr Materialforschung und -prÜfung 

Im Auftrag 
Dir. u. Prof. Dr. Swart 

Bekanntmachung der Zulassung eines pyrotechnisches Gegenstandes 

Auf Grund des § 5 des Gesetzes Über explosionsgefährliche Stoffe ir 
der Fassung der Bekanntmachung vom 17. April 1986 (BGBl. I, S 577) 
und des § 12 der Ersten Verordnung zum Sprengstoffgesetz in der 
Fassung der Bekanntmachung vom 10. März 1987 (BGBl. I. s. 793) wur
de mit dem Zulassungsbescheid Nr. 11303 vom 06.10.1988 der nachste
hend bezeichnete pyrotechnische Gegenstand zur Einfuhr, zum Ver
trieb, zum Überlassen an andere und zur Verwendung zugelassen. 

Bezeichnung: 

Nane (Firma) und Anschrift 
des Herstellers: 

Name (Firma) und Anschrift 
des EinfÜhrers: 

Zulassungszeichen: 

Pyropak-BÜhnenknall 

Luna Tech Inc. 
148 Moon Drive 
OWens Cross Roads 
Alabama 35763 
U.S.A. 

Luna Tech Euro GmbH 
Schulbera l 
2331 Aseheftel 

BAM - Pr2 - 0075 

Die Zulassung ist mit folgenden Auflagen verbunden: 

1. Die Verwe~dung des Pyropak-BÜhnenknall ist nur mit original 
Pyropak-Zundsystem und Pyropak-Zündern zugelassen. Sicherheits
hirrweise und Gebrauchsanweisungen zur Handhabung des Pyropak
zündsystems sind den kleinsten Verpackungseinheiten beizufÜgen. 
Sie müssen inhaltlich den in der BAM hinterlegten Mustern ent
sprechen. 

2. Die Abgabe einzelner Flaschen ist nur zusammen mit einer Ge
brauchsanweisung und den Sicherheitshinweisen zugelassen. Diese 
Auflage ist den Händlern bekannt zu machen. 

3. Vor der Verwendung des Pyropak-BÜhnenknall sind die Genehmigun
gen der zuständigen Sicherheitsorgane einzuholen. Diese Auflage 
ist den Verwendern bekannt zu machen. 

4. zusätzlich zu der Bezeichnung des Gegenstandes ist die Flasche 
des oxidierend wirkenden Stoffgemisches mit 'Komponente A (oxi
dierend)" und die Flasche des verbrennliehen Stoffgemisches mit 
'Komponente B (verbrennlich)' zu kennzeichnen. 

5. Die Verschlußkappe auf der B-Kamponentenflasche ist mit einer 
Sicherheitsbanderole so zu versehen, daß vor dem Öffnen der 
Flasche die Banderole entfernt werden muß und dabei das Gefah
rensymtol 'Explosionsgefährlich' gemäß § 14 Abs. l Nr. 5 
l. SprengV sichtbar wird. 

6. Die Flasche der Komponente A ist mit folgenden Hinweisen zu 
lJerSGhen: 
Das Mischen der Komponenten A und B und deren Verwendung ist 

fÜr Personen ohne Erlaubnis nach dem Sprengstoffgesetz verbo
ten. 
Es dÜrfen nur zusammengehÖrige A- und B-Kamponenten (gleiche 
Bezeichnung - gleiche Etikettfarbe) nach Gebrauchsanweisung ge-· 
mischt werden. Sicherheitshinweise der B-Kamponente beachten. 
VORSICHT, der gemischte Effektsatz ist explosionsgefährlich ! 

7. Die Flasche der Komponente B ist mit folgenden Hinweisen zu 
versehen: 
Das Mischen der Komponenten A und B und deren Verwendung ist 
fÜr Personen ohne Erlaubnis nach dem Sprengstoffgesetz verbo
ten. 
Das Entfernen der Sicherheitsbanderole und der Abdeckunq des 
Gefahre<1Sym\:Dls darf nur zum Mischen durchgefÜhrt werden. 
Der Inhalt einer Flasche mit abgerissener Sicherheitsbanderole 
ist als explosionsgefährlich zu behandeln. 
Nur zusaJliTiengehÖrige A- und B-Kanponenten (gleiche Bezeichnung 
-gleiche Etikettfarbel mischen. Die Komponente A ist vollstän
dig in die Flasche der B-Kamponente zu fÜllen und darin durch 
vorsichtiges SchÜtteln sorgsam zu mischen . Nicht in der Nähe 
von Funken, Feuer und anderen züncquellen mischen. Rauchvertot 
beachten. Stets nur eine Flasche mischen - der gemischte Ef
fektsatz ist explosionsgefährlich. 
Die Verwendung ist nur nach der Gebrauchsanweisunq mit original 
Pyropak-ZÜndsyst~n und Pyropak-ZÜndern erlaubt. 
Vor der Verwendung ist die Genehmigung der zuständigen Sicher
heitsorgane einzuholen. 

8. zusätzlich zu der vorgeschriebenen Kennzeichnun1 sind die Kom
ponenten A und B mit dem Herstellrngsdatum (Monat/Jahr) und der 
Verbrauchsfrist zu beschriften. 

Berlin 45, 06.10.1988 

Der Präsident der 
Bundesanstalt fÜr Materialforschung und -prÜfung 

Im Auftrag 
Dir. u. Prof. Dr. Swart 

Bekanntmachung der Zulassung eines pyrotechnisches Gegenstandes 

Auf Grund des § 5 des Gesetzes Über explosionsgefährliche Stoffe in 
der Fassung der Bekanntmachung vom 17. April 1986 (BGBl. I, S 577) 
und des § 12 der Ersten Verordnung zum Sprengstoffgesetz in der 
Fassrng der Bekanntmachung vom 10. März 1987 (BGBl. I. S. 793) wur
de mit dem Zulassrngsbescheid Nr. ll304 vom 11.08.1988 der nachste
hend bezeichnete pyrotechnische Gegenstand zum Vertrieb, zum 
literlassen an andere und zur Verwendung zugelassen . 

Bezeichnung: Pyrotechnischer DJnqenebelgenerator 

Nico-Pyrotechni k NaJne (Firma) und Anschrift 
des Herstellers: Hanns-JÜrgen Diederichs GmbH & Co. KG 

Bei der Feuerwerkerei 4 
2077 Tri ttau 

Zulassungszeichen: BAM - Pr2 - 0076 

Die Zulassung ist mit folgenden Auflagen verbunden : 
l. Zusätzlich zu der vorgeschriebenen Kennzeichnung ist die klein

ste Verpackungseinheit und der Gegenstand mit dem nachstehend 
angegebenen Hinweis zu versehen: 
Abgabe nur gegen Vorlage einer behÖrdlichen Erlaubnis zum Ab
brennen! KÜhl und trocken lagern. 
Gebrauchsanweisung: 
Gegenstand bei hoher Luftfeuchte (aber nicht bei Regen oder 
Schnee) und mäßigem ~lind abbrennen. Auf der Windseite ca. 5 
10 m vor dem zu düngenden Waldbestand auf Sand stellen oder 
leicht eingraben. Trockenes, brennbares Material im näheren Um
kreis (5 m) entfernen. FeuerlÖscher oder Wasser bereithalten. 
Zum AnzÜnden Alufolie mit Schutzabdeckunq abziehen. Die darunter 
sichtbar werdende Masse an der Oberfläche auflockern und mit dem 
beiliegenden SturmzÜndholz anzünden. 
Vorsicht - FlillliTienbildung und glÜhende Schlacke . 

2. Zusätzlich ist der Gegenstand und die kleinste Verpackungsein
heit mit dem Datum der Herstellung (Monat/Jahr) und der ITan Her
steller gewährleisteten Verbrauchszeit (Jahre) zu beschriften. 

Berlin 45, den 11.08.1988 

Der Präsident der 
Bundesanstalt für Materialforschung und -prÜfung 

Im Auftrag 
Dir. u. Prof . Dr. Swart 

Bekanntmachung eines l'<achtraqes 
zur Zulassuno eines pYrotechnischen Gegenstandes 

Die mit dem 
Zulassungsbescheid Nr. 
erteilte Zulassung des 

Bezeichnung: 

860 vom 03 . 04.1974 
pyrotechnischen Gegenstandes 

Nieo-Sternrakete "Diamant• 

539 



Name (Firma) und Anschrift 
des Herstellers: 

Zulasssungszeichen: 

wird wie folgt geändert: 

Nico--Pyrotechnik 
Hanns-JÜrgen Diederichs GmbH & Co. KG 
Bei der Feuerwerkerei 4 
2077 Trittau 

8AM - P II - 0228 

Die dem 1. Nachtrag zum Zulassungsbescheid Nr. 860 vom 19.01.1984 
beigefÜgte Anlage l mit insgesamt 4 Seiten wird ungÜltig und durch 
die dem 2. Nachtrag zum Zulassungsbescheid Nr. 860 beigefÜgte An
lage l mit insgesamt 4 Seiten ersetzt. 

Berlin 45, den 13.04.1988 

Der Präsident der 
Bundesanstalt fÜr Materialforschung und -prÜfung 

Im Auftrag 
Dir. u. Prof. Dr. Swart 

Bekanntmachung eines Nachtrages 
zur Zulassung eines pyrotechnischen Gegenstandes 

Die mit dem 
Zulassungsbescheid Nr. 
erteilte Zulassung des 

Bezeichnung: 

Name (Firma) und Anschrift 
des Herstellers: 

Zulassunqszeichen: 

wird wie folgt geändert: 

10488 vom 03.08.1988 
pyrotechnischen Gegenstandes 

Tischfeuerwerk "GlÜckspilz" 

Dr. Stephan Zaphiroff 
Pyrotechnische Fabrik 
Rigi Str. 8 
1000 Berlin 48 

Bl\!4 - P I - 0333 

Die dem Zulassungsbescheid Nr. 10488 vom 03.08.1988 beigefÜgte An
lage l mit insgesamt 3 Seiten wird ungÜltig und durch die dem l. 
Nachtraa zum Zulassungsbescheid Nr. 10488 beigefÜgte Anlage l mit 
insgesamt 3 Seiten ersetzt. 

Berlin 45, den 04.10.1988 

Der Präsident der 
Bundesanstalt fÜr Materialforschung und -prÜfung 

Im Auftrag 
Dir. u. Prof. Dr. Swart 

Bekanntmachung eines Nachtrages 
zur Zulassung eines pyrotechnischen Gegenstandes 

Die mit dem 
Zulassungsbescheid Nr. 
erteilte Zulassung des 

Bezeichnung: 

Name (Firma) und Anschrift 
des Herstellers: 

Zulassungszeichen: 

wird wie folgt geändert: 

560 van 20.09.1972 
pyrotechnischen Gegenstandes 

Sternrakete 

Pyrotechnische Fabrik 
F. Feistel KG 
6719 GÖllheim 

Bl\!4 ·· P II - 0292 

1 . Der Name (Firma) und die Anschrift des Herstellers wird in 
Pyrotechnische Fabrik 

geändert. 

F. Feistel GmbH+ Co. KG 
Ruhweg 21 
6719 GÖllheim 

2. Oie dem Zulassungsbescheid Nr. 560 vom 20.09.1972 beigefÜgte 
Anlage l mit den Blättern l bis 4 wird ungult1g und durch die 
de1" 1. Nachtrag zum Zulassungsbescheid Nr. 560 beigefÜgte An
laoe l mit insgesamt 6 Seiten ersetzt. 

3. Zusätzlich zu den im Zulassungsbescheid Nr. 560 van 20.09.1972 
angegebenen Auflagen Hird die Zulassung mit der Auflage: 

Die durch Auflage vorgeschriebenen Hinweise sind deutlich 
sichtbar, leicht lesbar und dauerhaft anzubringen. 

versehen. 

Berlin 45, den 10.11.1988 
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Der Präsident der 
Bundesanstalt fÜr Materialforschung und -prÜfung 

Im Auftrag 
Dir. u. Prof. Dr. Swart 

Bekanntmachung eines Nachtrages 
zur Zulassunq eines pyrotechnischen Gegenstandes 

Die mit dem 
Zulassungsbescheid Nr. 
erteilte Zulassung des 

Bezeichnung : 

Name (Firma) und ~~schrift 
des Herstellers: 

Zulassungszeichen: 

wird wie folgt geändert: 

59 vom 11.08.1970 
pyrotechnischen Gegenstandes 

Fior i -Rakete 

Pyrotechnische Fabriken 
Hans Moog - H. Nicolaus 
5600 Wuppertal-Ronsdorf 

BAM - P II - 0537 

1. Der Name (Firma) und die Anschrift des Herstellers wird in: 
Moog Nico--Feuerwerk GmbH + Co . KG 
FlÜgel 1 
5600 Wuppertal 21 
geändert. 

2. Die dem Zulassungsbescheid Nr. 59 vom 11.08.1970 beigefÜgte 
Anlage 1 mit den Blättern l bis 4 wird ungÜltig und durch die 
dem 1. Nachtrag zum Zulassungsbescheid Nr. 59 beigefÜgte An
lage 1 mit insgesamt 4 Seiten ersetzt. 

3. Der im Zulassungsbescheid Nr. 59 van 11.08.1970 durch Auflage 
'~rgeschriebene Hinweis fÜr die Verwendung wird in: 
Rakete mit dem Leitstab so in eine feststehende, geeignete 
~ialterung (z. B. 1-Jeinflasche, RofJr) stecken, daß die Rakete 
ungehindert senkrecht aufsteigen kann. Schutzkappe abziehen, 
Rakete am äußersten Ende der ZÜndschnur entzÜnden und sich 
rasch entfe rnen. 
Nur im Freien verwenden! 
geändert. 

4. Zusätzlich zu der im Zulassungsbescheid Nr. 59 vom 11.08.1970 
angegebenen Auflage wird die Zulassung mit der Auflage: 
Die durch Auflage vorgeschriebenen Hinweise sind deutlich 
sichtbar, leicht lesbar und dauerhaft anzubringen. 
versehen. 

Berlin 45, den 12.08.1988 

Der Präsident der 
Bundesanstalt fÜr Materialforschung und -prÜfung 

Im Auftrag 
Dir. u. Prof. Dr. Swart 

Bekanntmachung eines Nachtrages 
zur Zulassrn1g e ines pyrotechnischen Gegenstandes 

Die mit dem 
Zulassungsbescheid Nr. 
erteilte Zulassung des 

Bezeichnung: 

Name (Firma) und Anschrift 
des Herstellers: 

Zulassungszeichen: 

wird wie folgt geändert: 

251 vom 01.06.1971 
pyrotechnischen Gegenstandes 

Salut-Rakete 

Pyrotechnische Fabrik 
F. Feistel KG 
6719 GÖllheim/Pfalz 

BAM - P II - 0591 

1. Der Name (Firma) und die Anschrift des Herstellers wird in 
Pyrotechnische Fabrik 

geändert. 

F. Feistel GmbH+ Co. KG 
Ruhweg 21 
6719 Göllheim 

2. Die dem Zulassungsbescheid Nr. 251 van 01.06.1971 beigefÜgte 
Anlage 1 mit den BlättP.rn 1 bis 3 wird ungÜltig und durch die 
dem l. Nachtrag zrnn Zulassungsbescheid Nr. 251 beigefÜgte 
Anlage 1 mit insgesamt 3 Seiten ersetzt. 

3. Zusätzlich zu den im Zulassungsbescheid Nr. 251 van 01.06.1971 
angegebenen Auflagen wird die Zulassung mit der Auflage: 

Die durch Auflage vorgeschriebenen Hinweise sind deutlich 
sichtbar, leicht lesbar und dauerhaft anzubringen. 

versehen. 

Berlin 45, den 11.11.1988 

Der Präsident der 
Bundesanstalt fÜr MatP.rialforschung und -prÜfung 

Im Auftrag 
Dir. u. Prof. Dr. Swart 



Bekanntmachuno eines Nachtrages 
zur Zulassung eines pyrotechnischen Gegenstandes 

Die mit dem 
Zulassungsbescheid Nr. 
erteilte Zulassung des 

Bezeichnung: 

Name (Firma) und Anschrift 
des Herstellers: 

Zulassungszeichen: 

wird wie folgt geändert: 

199 vom 04.05.1971 
pyrotechnischen Gegenstandes 

FF-Spezial-Rakete 

Pyrotechnische Fabrik 
F. Feistel KG 
6719 GÖllheim/Ffalz 

BAM - P II - 0601 

l . Der Name (Firma) und die Anschrift des Herstellers wird in 
Pyrotechnische Fabrik 

geändert. 

F. Feistel GmbH + Co. KG 
Ruhweg 2l 
6719 GÖllheim 

2. Die dem l. Nachtrag zum Zulassungsbescheid Nr. 199 vom l3. 08. 
1973 beigefÜgte Anlage l mit den Blättern l bis 4 wird ungÜltig 
und durch die dem 2. Nachtrag zum Zulassungsbescheid Nr . 199 
beigefÜgte Anlage l mit insgesamt 6 Seiten ersetzt. 

3 . Zusätzlich zu den im Zulassungsbescheid Nr. 199 vom 04 . 05.1971 
angegebenen Auflagen wird die Zulassung mit der Auflage: 

Die durch Auflage vorgeschriebenen Hinweise sind deutlich 
sichtbar, leicht lesbar und dauerhaft anzubringen. 

versehen. 

Berlin 45, den 10.11.1988 

Der Präsident der 
Bundesanstalt fÜr Materialforschung und -prÜfung 

Im Auftrag 
Dir. u. Prof. Dr. SWart 

Bekanntmachung eines Nachtrages 
zur Zulassung eines pyrotechnischen Genenstandes 

Die mit dem 
Zulassungsbescheid Nr. 
erteilte Zulassung des 

Bezeichnung: 

Name (Firma) und Anschrift 
des Herstellers: 

Zulassungszeichen: 

wird wie folgt geändert: 

123 vom 26.02.1971 
oyrotechnischen Gegenstandes 

Sternrakete 

Pyrotechnische Fabrik 
F. Feistel KG 
6719 GÖllheim/Pfalz 

BAM - P II - 0612 

1. Der Name (Firma) und die Anschrift des Herstellers wird in 
Pyrotechnische Fabrik 

geändert. 

F. Feistel GmbH+ Co. KG 
Ruhweg 21 
6719 GÖllheim 

2. Die dem 1. Nachtrag zum Zulassungsbescheid Nr. 123 vom 13.12. 
1973 beigefÜgte Anlage l mit Blatt 1 bis 4 wird ungÜltig und 
durch die dem 3. Nachtrag zum Zulassungsbescheid Nr. 123 
beigefÜgte Anlage l mit insgesamt 6 Seiten ersetzt. 

3. Zusätzlich zu den im Zulassungsbescheid Nr. 123 vom 26.0?..1971 
angegebenen Auflagen wird die Zulassung mit der Auflage: 

Die durch Auflage vorgeschriebenen Hinweise sind deutlich 
sichtbar, leicht lesbar und dauerhaft anzubringen. 

versehen. 

Berlin 45, den 10.11.1988 

Der Präsident der 
Bundesanstalt fÜr Materialforschung unll -prÜfung 

Im Auftrag 
Dir. u. Prof. Dr. Swart 

Bekanntmachung eines Nachtrages 
zur Zulassung eines pyrotechnischen Gegenstandes 

Die mit dem 
Zulassungsbescheid Nr. 
erteilte Zulassung des 

Bezeichnung: 

Name (Firma) und Anschrift 
des Herstellers: 

Zulassungszeichen: 

wird wie folgt geändert: 

236 vom 12.05.1971 
pyrotechnischen Gegenstandes 

Sternrakete 

Pyrotechnische Fabrik 
F. Feistel KG 
6719 GÖllheim 

BAM - P II - 0616 

l. Der Name (Firma) und die Anschrift des Herstellers v1ird in 

geändert. 

Pyrotechnische Fabrik 
F. Feistel GmbH+ Co. KG 
Ruhweg 21 
6719 GÖllheim 

2. Die dem l. Nachtrag zum Zulassungsbescheid Nr. 236 vom 15.08. 
1973 beigefÜgte Anlage 1 mit den Blättern l bis 4 wird ungÜltig 
und durch die dem 2. Nachtrag zum Zulassungsbescheid Nr. 236 
bei9,efÜgte Anlage l mit insgesamt 6 Seiten ersetzt. 

3. Zusatzlieh zu den 1m Zulassungsbescheid Nr . 236 vom 12.05.1971 
angegebenen Auflagen wird die Zulassung mit der Auflage: 

Die durch Auflage vorgeschriebenen Hinweise sind deutlich 
sichtbar, leicht lesbar und dauerhaft anzubringen. 

versehen. 

Berlin 45, den 10.11.1988 
Der Präsident der 

Bundesanstalt fÜr Materialforschung und - prÜfung 
Im Auftrag 

Dir. u. Prof. Dr. Swart 

Bekanntmachung eines Nachtrages 
zur Zulassung eines pyrotechnischen Gegenstandes 

Die mit dem 
Zulassungsbescheid Nr. 
erteilte Zulassung des 

Bezeichnung: 

Name (Firma) und Anschrift 
des Herstellers: 

Zulassungszeichen: 

wird wie folgt geändert: 
l. Der Name (Firma) und die 

geändert. 

205 vom 12.05.1971 
pyrotechnischen Gegenstandes 

Sternrakete 

Pyrotechnische Fabrik 
F. Feistel KG 
6719 GÖllheim/Pfalz 

BAI4 - P II - 0750 

Anschrift des Herstellers wird in 
Pyrotechnische Fabrik 
F. feistel GmbH+ Co. KG 
Ruhweg 21 
6719 GÖllheim 

2. Die dem Zulassungsbescheid Nr. 205 vom 12.05.1971 beigefÜgte 
Anlage l mit den Blättern l bis 4 wird ungÜltig und durch die 
dem l. Nachtrag zum Zulassungsbescheid Nr. 205 beigefÜgte 
Anlage l mit insgesamt 6 Seiten ersetzt. 

3 . Zusätzlich zu den im Zulassungsbescheid Nr. 205 vom 12.05.1971 
angegebenen Auflagen wird die Zulassung mit der Auflage: 

Die durch Auflage vorgeschriebenen Hinweise sind deutlich 
sichtbar, leicht lesbar und dauerhaft anzubringen. 

versehen. 

Berlin 45, den 11.11.1988 

Der Präsident der 
Bundesanstalt fÜr Materialforschung und -prÜfung 

Im Auftrag 
Dir. u. Prof. Dr. SWart 

Bekanntmachung eines Nachtranes 
zur Zulassunq eines pyrotechnischen Gegenstandes 

Die mit dem 
Zulassungsbescheid Nr. 
erteilte Zulassung des 

Bezeichnung: 

Name (Firma) und Anschrift 
des Herstellers: 

Zulassungszeichen: 

vlird wie folgt geändert: 
l. Der Name (Firma) und die 

geändert. 

751 vom 15.08.1973 
oyrotechnischen Gegenstandes 

Versatz-Rakete 

Pyrotechnische Fabrik 
F. Feistel KG 
6719 GÖllheim 

BAM - P II - 1010 

Anschrift des Herstellers wird in 
Pyrotechnische Fabrik 
F. Feistel GmbH+ Co. KG 
Ruhweg 21 
6719 GÖllhe-im 

2. Die dem 1. Nachtrag zum Zulassungsbescheid Nr. 751 vom 19.10. 
1978 beigefÜgte Anlage l mit insgesamt 5 Seiten wird ungÜltig 
und durch die dem 2. Nachtrag zum Zulassungsbescheid Nr. 751 
beigefÜgte Anlage 1 mit insgesamt 6 Seiten ersetzt. 

3. zusätzlich zu den im Zulassungsbescheid Nr. 751 vom 15.08.1973 
und den im l. Nachtrag zum Zulassungsbescheid Nr. 751 vom 19. 
10.1978 angegebenen Auflagen wird die Zulassung mit der Auflage: 

Die durch Auflage vorgeschriebenen Hinweise sind deutlich 
sichtbar, leicht lesbar und dauerhaft anzubringen. 

versehen. 

Berlin 45, den 10.11.1988 Der Präsident der 
Bundesanstalt fÜr Materialforschung und -prÜfung 

Im Auftrag 
Dir. u. Prof . Dr. SWart 
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Bekanntmachung eines Nachtrages 
zur Zulassung eines pyrotechnischen Gegenstandes 

Die mit dem 
Zulassungsbescheid Nr. 
erteilte Zulassung des 

Bezeichnung: 

Name (Firma) und Anschrift 
des Herstellers: 

Zulassungszeichen: 

wird wie folgt geändert: 

809 vom 16.01.1974 
pyrotechnischen Gegenstandes 

Stern-Rakete 

Pycotechnische Fabrik 
F. Feistel KG 
6719 GÖllheim/Pfalz 

BAM - P II - 1019 

l. Der ,~ame (Firma) und die Anschrift des Herstellers wird in 
Pyrotechnische Fabrik 

aeändert. 

F. Feistel GmbH+ Co. KG 
Ruhweg 2l 
6719 GÖllheim 

2. Die dem Zulassungsbescheid Nr. 809 vom 16.01.1974 beigefÜgte 
Anlage 1 mit den Blättern l bis 4 wird ungÜltig w1d durch die 
dem 1. Nachtrag zum Zulassungsbescheid Nr. 809 beigefÜgte 
Anlage 1 mit insgesamt 5 Seiten ersetzt. 

3. Zusätzlich zu den im Zulassungsbescheid Nr. 809 vom 16.01.1974 
angegebenen Auflagen wird die Zulassung mit der Auflage: 

Die durch Auflage vorgeschriebenen Hinweise sind deutlich 
sichtbar, leicht lesbar und dauerhaft anzubringen. 

versehen. 

Berlin 45, den 11.11.1988 

Der Präsident der 
Bundesanstalt fÜr Materialforschung und -orÜfung 

Im Auftrag 
Dir. u. Prof. Dr. SWart 

Bekanntmachunq eines Nachtrages 
zur Zulassung eines pyrotechnischen Gegenstandes 

Die mit dem 
Zulassungsbescheid Nr. 
erteilte Zulassung des 

Bezeichnung: 

Name (Firma) und Anschrift 

Zulassungszeichen: 

wird wie folgt geändert: 

10045 vom 16.09.1977 
pyrotechnischen Gegenstandes 

Silberflimmer-Rakete 

WEX::O 
Pyrotechnische Fabrik GmbH 
Bogestr. 54 - 56 
5208 Eitorf 

BAM - P II - 1064 

Die mit dem Zulassungsbescheid Nr. 10045 vom 16.09.1977 beigefÜgte 
Anlage 1 mit insgesamt 4 Seiten wird LmgÜltig und durch die dem 4. 
Nachtrag zum Zulassungsbescheid Nr. 10045 beigefÜgte Anlage 1 mit 
insgesamt 5 Seiten ersetzt. 

Berlin 45, den 27.04.1988 

Der Präsid"nt der 
Bundesanstalt fÜr Materialforschung und -prÜfung 

Im Auftrag 
Dir. u. Prof. Dr. Swart 

Bekanntmachung eines Nachtrages 
zur Zulassung eines pyrotechnischen Gegenstandes 

Die mit dem 
Zulassungsbescheid Nr. 
erteilte Zulassung des 

Bezeichnung: 

Name (Firma) und Anschrift 
des Herstellers: 

Name (Firma) und Anschrift 
des EinfÜhrers: 

Zulassungszeichen : 

wird wie folgt geändert: 

10051 vom 24.06.1977 
pyrotechnischen Gegenstandes 

Kreiselrakete 

China National Native Produce 
& Animal By-Products 
Import & Export Corporation 
Kwangtung Tea & Native Produce Branch 
No. 486, 623 Road 
Kwangchow/VR China 

Keller Feuerwerk-Kunstgewerbe GmbH 
Hansastr. 43- 49 
4630 Bochum 6 

BAM - P II - 1071 

Der Name (Firma) des EinfÜhrers wird in 
FKW Keller GmbH 
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geändert. 

Berlin 45, den 24.11.1988 

Der Präsident der 
Bundesanstalt für Materialforschung und -prÜfunq 

Im Auftrag 
Dir. u. Prof. Dr. Sv1art 

Bekanntmachung eines Nachtrages 
zur Zulassung eines pyrotechnischen Gegenstandes 

Die mit dem 
Zulassungsbescheid Nr. 
erteilte Zulassung des 

Bezeichnung: 

Name (Firma) und Anschrift 
des Herstellers: 

Name (Firma) und Anschrift 
des EinfÜhrers: 

Zulassungszeichen: 

wird wie folgt geändert: 

10094 vom 09.08.1978 
pyrotechnischen Gegenstandes 

Mandarinsenne 

China National Native Produce 
& Animal By-Products 
Import & Export Corporation 
Hunan Provincial Branch 
Kwangchaw Office 
144, 623 Road 
Kwangchow/VR China 

Keller Feuerwerk-Kunstgewerbe GmbH 
Hansastr. 43- 49 
4630 Bochum 6 

BAM - P II - 1093 

Der Name (Firma) des EinfÜhrers wird in 
FKW Keller GmbH 

geändert. 

Berlin 45, den 21.10.1988 

Der Präsident der 
Bundesanstalt für Materialforschung und -prÜfung 

Im Auftrag 
Dir. u. Prof. Dr. Swart 

Bekanntmachung eines Nachtrages 
zur Zulassung eines pyrotechnischen Gegenstandes 

Die mit dem 
Zulassungsbescheid Nr. 
erteilte Zulassung des 

Bezeichnung: 

Name (Firma) und Anschrift 
des Herstellers: 

N@ne (Firma) und Anschrift 
des EinfÜhrers: 

Zulassungszeichen: 

wird wie folgt geändert: 

10095 vom 06.09.1978 
pyrotechnischen Gegenstandes 

Leuchtkugelrakete mit Fallschirm 

China National Native Produce 
& Animal By-Products 
Import & Export Corporation 
Kwangtung Tea & Native Produce Branch 
No. 486, 623 Road 
Kwangcho>J/VR China 

Keller Feuerwerk - Kunstgewerbe GmbH 
Hansastr. 43- 49 
4630 Bochwn 6 

BAM - P II - 1095 

Der Name (Firma) des EinfÜhrers wird in 
FI\W Keller GmbH 

geändert. 

Berlin 45, den 24.11.1988 

Der Präsident der 
Bundesanstalt fÜr Materialforschung und -prÜfung 

Im Auftrag 
Dir. u. Prof. Dr. Swart 

Bekanntmachung eines Nachtrages 
zur Zulassung eines pyrotechnischen GegPnstandes 

Die mit dem 
Zulassungsbescheid Nr. 
"rteilte Zulassung des 

Bezeichnung: 

Name (Firma) und Anschrift 
des Herstellers: 

10144 vom 06.12.1979 
pyrotechnischen Gegenstandes 

Kubischer Kanonenschlag A 

China National Native Produce 
& Animal By-Products 
Import & Export Corporation 
Kwangtung Tea & Native Produce Branch 
No. 486, 623 Road 
Kwangchow/VR China 



Name (Firma) und Anschrift 
des EinfÜhrers: 

Zulassungszeichen: 

wird wie folgt geändert: 

Keller Feuerwerk - Kunstgewerbe GmbH 
Hansastr. 43- 49 
4630 Bochum 6 

BAM - P II - 1116 

Der Name (Firma) des EinfÜhrers wird in 
FKW Keller GmbH 

geändert. 

Berlin 45, den 24.11.1988 

Der Präsident der 
Bundesanstalt für Materialforschung und -prÜfung 

Im Auftrag f 
Dir. u. Prof. Dr. Swart 

Bekanntmachung eines Nachtrages 
zur Zulassung eines pyrotechnischen Gegenstandes 

Die mit dem 
Zulassungsbescheid Nr. 
erteilte Zulassung des 

Bezeichnung: 

Name (Firma) und Anschrift 
des Herstellers: 

Name (Firma) und Anschrift 
des EinfÜhrers: 

Zulassungszeichen: 

wird wie folgt geändert: 

10145 vom 07.12.1979 
pyrotechnischen Gegenstandes 

Kubischer Kanonenschlag B 

China National Native Produce 
& Animal By- Products 
Import & Export Gorparation 
Kwangtung Tea & Native Produce Branch 
No. 486, 623 Road 
Kwanqchow/VR China 

Keller Feuerwerk - Kunstgewerbe GmbH 
Hansastr. 43- 49 
4630 Bochum 6 

BAM - P II - lll8 

Der Name (Firma) des EinfÜhrers wird in 
FKW Keller GmbH 

geändert. 

Berlin 45, den 24.11.1988 

Der Präsident der 
Bmdesanstalt für Materialforschung und -prÜfung 

Im Auftrag 
Dir. u. Prof. Dr. ~Mart 

Bekanntmachung eines Nachtrages 
zur Zulassung eines pyrotechnischen Gegenstandes 

Die mit dem 
Zulassungsbescheid Nr. 
erteilte Zulassung des 

Bezeichnung: 

Name (Firma) und Ansehr ift 
des Herstellers: 

N~e (Firma) und Anschrift 
des EinfÜhrers: 

Zulassungszeichen: 

wird wie folgt geändert: 

10146 vom 07.12.1979 
pyrotechnischen Gegenstandes 

Kubischer Kanonenschlag C 

China National Native Produce 
& Animal By-Products 
Import & Export Gorparation 
Kwangtung Tea & Native Produce Branch 
No. 486, 623 Road 
Kl•angchow/VR China 

Keller Feuerwerk - Kunstgewerbe GmbH 
Hansastr. 43- 49 
4630 Bochum 6 

BAM - P II - ll2l 

Der Nane (Firma) des EinfÜhrers wird in 
Fli:.V Keller GmbH 

geändert. 

Berlin 45, den 24.11.1988 

Der Präsident der 
Bundesanstalt für Materialforschung und -prÜfung 

Im Auftrag 
Dir. u. Prof. Dr. Swart 

Bekanntmachuno eines Nachtrages 
zur Zulassung eines pyrotechnischen Gegenstandes 

Die mit dem 
Zulassungsbescheid Nr. 
erteilte Zulassung des 

Bezeichnung: 

10149 vom 13.12.1979 
pyrotechnischen Gegenstandes 

Silberfontäne I 

Name (Firma) und Anschrift 
des Herstellers: 

Name (Firma> und Anschrift 
des EinfÜhrers: 

Zulassungszeichen: 

China National Nati ''e Produce 
& Animal By-Products 
Import & Expxt Gorparation 
Kwangtung Tea & Native Produce Branch 
No. 486, 623 Road 
Kwangchow/VR China 

Keller Feuerwerk - Kunstgewerbe GmbH 
Hansastr. 43 - 49 
4630 Bochum 6 

BAM - P II - ll23 

wird wie folgt geändert: 
Der Name (Fi~ma) des EinfÜhrers >~ird in 

FKW Keller GmbH 
geändert. 

Berlin 45, den 24.11.1988 
Der Präsident der 

Bundesanstalt fÜr Materialforschung und -prÜfung 
Im Auftrag 

Dir. u. Prof. Dr. Swart 

Bekanntmachung eines Nachtrages 
zur Zulassung eines pyrotechnischen Gegenstandes 

Die mit dem 
Zulassungsbescheid Nr. 
erteilte Zulassung des 

Bezeichnung: 

Name (Firma) und Anschrift 
des Herstellers: 

Name (Firma) und Anschrift 
des EinfÜhrers: 

Zulassungszeichen: 

wird wie folgt geändert: 

10150 vom 13.12.1979 
pyrotechnischen Gegenstandes 

Vulkan II 

China National Native Produce 
& Animal By-Products 
Import & Export Gorparation 
Kwangtung Tea & Native Produce Branch 
No. 486, 623 Road 
KwangchC>~/VR China 

Keller Feuerv1erk - Kunstgewerbe GmbH 
Hansastr. 43- 49 
4630 Bochum 6 

BAM - P II - ll26 

Der Name (Firma) des EinfÜhrers wird in 
FKW Keller GmbH 

geändert. 

Berlin 45, den 24.11.1988 

Der Präsident der 
Bundesanstalt fÜr Materialforschung und -prÜfung 

Im Auftrag 
Dir. u. Prof. Dr. Swart 

Bekanntmachung eines Nachtrages 
zur Zulassung eines pyrotechnischen Gegenstandes 

Die l'lit dem 
Zulassungsbescheid Nr. 
erteilte Zulassung des 

Bezeichnung: 

Name (Firma) und Anschrift 
des Herstellers: 

10155 vom 08.02.1980 
pyrotechnischen Gegenstandes 

Wasserfall A 

China National Native Produce 
& Animal By-Products 
Import & Export Gorparation 
Kwangsi Chuang Autonomous Region Branch 
Pakhoi Office 

Name (Firma) und Anschrift 
des EinfÜhrers: 

Zulassungszeichen: 

wird wie folgt geändert: 

Foreign Trade Building 
Chung Shan Outsidest 
Pakhoi 
Kwangsi/VR China 

Franz Keller GmbH & Co. KG 
Im Steinhof 5 a 
4630 Bochum 6 

BA!"' - P II - 1131 

Der Name (Firma) des EinfÜhrers wird in 

geändert. 

Berlin 45, den 21.10.1988 

FKW Keller GmbH 
Hansastr . 43- 49 
4630 Bochum 6 

Der Präsident der 
Bundesanstalt für Materialforschung und -prÜfuna 

Im Auftrag 
Dir. u. Prof. Dr. Swart 
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Bekanntmachung eines Nachtrages 
zur Zulassung eines pyrotechnischen Gegenstandes 

Die mit dem 
Zulassungsbescheid Nr. 
erteilte Zulassunq des 

Sez<=ichnung: 

Name (Firma) und Anschrift 
des Herstellers: 

Name (Firma) und Anschrift 

Zulassungszeichen : 

wird wie folgt geändert: 

10156 vom 07.02.1980 
pyrotechnischen Gegenstandes 

Wasserfall B 

China National Native Produce 
& Animal By-Products 
Imp::>r~ & Elq:ort Cerparation 
K.,angsi Chuang Autonomaus Region Branch 
Pakhai Office 
Foreign Trade Building 
Chunq Shan Outsidest 
Pakhai 
Kwangsi/VR China 

Keller Feuerwerk- Kunstge'-'lerbe GmbH 
Hansastr. 43- 49 
4630 Bcx::hum 6 

SAM - P II - ll33 

Der Name (Firma) des EinfÜhrers wird in 
FK'.V Keller 8mbH 

geändert. 

Berlin 45, den 21.10.1988 

Cer Präsident der 
Bunnesanstalt fÜr Materialforschunq und -prÜfung 

Im l>.uftrag 
Dir. u. Prof. Dr. Swart 

Bekanntmachung eines Nachtrages 
zur Zulassung eines pyrotechnischen Gegenstandes 

Die mit dem 
Zulassungsbescheid Nr. 
erteilte Zulassunq des 

Bezeichnung: 

Name (Firma) und Anschrift 
des Herstellers: 

Zulassunqszeichen : 

wird wie folgt ~eändert: 

10220 van 13.10.1981 
pyrotechnischen Gegenstandes 

Versatz-Rakete 

Pyrotechnische Fabrik 
F. Feistel GmbH + Co. KG 
6719 GÖUheim 

SAM - P II - ll35 

l. Die dem l. Nachtrag zum Zulassungsbescheid Nr. 10220 van 08.09. 
1982 beigefÜgte Anlage l mit insgesamt 6 Seiten wird ungÜltig 
und durch die dem 2. Nachtrag zum Zulassungsbescheid Nr. 10220 
bei9.efÜgte Anlage l mit insgesamt 7 Seiten ersetzt. 

2 . Zusatzlieh zu den im Zulassungsbescheid Nr. 10220 van 13.10. 
1981 angegebenen Auflagen wird die Zulassung mit der Auflage: 

Die durch Auflage vorgeschriebenen Hinweise sind deutlich 
sichtbar, leicht lesbar und dauerhaft anzubringen. 

versehen . 

Berlin 45, den 10.11.1988 

Der Präsident der 
Bundesanstalt fÜr f-later ialforschunq und -prÜfung 

Im Auftrag 
Dir. u. Prof. Dr. SWart 

Bekanntmachung eines Nachtrages 
zur Zulassunq eines pyrotechnischen Gegenstandes 

Die mit dem 
Zulassungsbescheid Nr. 
ertei lte Zulassung des 

Bezeichnung: 

Name (Firma) und Anschrift 
des Herstellers: 

Name (Fi rma) und Anschrift 
des EinfÜhrers: 

Zulassungszeichen: 

10167 vom 19.03.1980 
pyrotechnischen Gegenstandes 

Luftheuler 

China National Native Produce 
& Animal By-Products 
Impxt & Export Corooration 
Kwangtung Tea & Native Produce Branch 
No. 486, 623 Road 
Kwangchow/VR China 

Keller Feuerwerk - Kunstgewerbe GmbH 
Hansastr. 43- 49 
4630 Bcx::hum 6 

SAM - P II - ll48 

wird wie folgt geändert: 
Der Name (Firma) des EinfÜhrers wird in 

Fl<W Keller GmbH 
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geändert. 

Berlin 45, den 24.11.1988 
Der Präsident der 

Bundesanstalt fÜr Materialforschung und -prÜfung 
Im Auftrag 

Dir. u. Prof. Dr. Swart 

Bekanntmachung eines Nachtrages 
zur Zulassung eines pyrotechnischen Gegenstandes 

Die mit dem 
Zulassungsbescheid Nr. 
erteilte Zulassung des 

Bezeichnung: 

Name (Firma> und Anschrift 
des Herstellers: 

Name (Firma) und Anschrift 
des EinfÜhrers: 

10169 van 26.03.1980 
pyrotechnischen Gegenstandes 

M:Jndrakete K 12 

Pirotecnia Igual S/A. 
Plaza Pes de la Palla, 
E - 08001 Barcelona 

Keller Feuerwerk-Kunstgewerbe GmbH 
Hansastr. 43- 49 
4630 Bcx::hum 6 

Zulassunqszeichen: B~~ - P II - 1153 
wird wie folgt geändert: 
Der Name (Firma) des EinfÜhrers wird in 

FKW Keller GmbH 
geändert. 

Berlin 45, den 21.10.1988 
Der Präsident der 

Bundesanstalt fÜr Materialforschung und -prÜfung 
Im Auftrag 

Dir. u. Prof. Dr. Swart 

Bekanntmachung eines Nachtrages 
zur Zulassung eines pyrotechnischen Gegenstandes 

Die mit dem 
Zulassungsbescheid Nr. 
erteilte Zulassung des 

Bezeichnung : 

Name (Firma> und Anschrift 
des Herstellers: 

Name (Firma) und Anschrift 
des EinfÜhers: 

10170 van 26.03.1980 
pyrotechnischen Gegenstandes 

Venusr akete K 14 

Pirotecnia Igual S/A. 
Plaza Fes de la Palla, 3 
E - 08001 Barcelona 

Keller Feuerwerk-Kunstgewerbe GmbH 
Hansastr. 43- 49 
4630 Bcx::hum 6 

Zulassungszeichen: SAM - P II - ll56 
wird wie folgt geändert: 
Der Name (Firma) des EinfÜhrers wird in 

FKW Keller Gmba 
geändert. 

Berlin 45, den 21.10.1988 
Der Präsident der 

Bundesanstalt fÜr Materialforschung und -prÜfung 
Im Auftrag 

Dir. u. Prof. Dr. SWart 

Bekanntmachung eines Nachtraaes 
zur Zulassuno eines pyrotec~nischen Gegenstandes 

Die mit dem 
Zulassungsbescheid Nr. 
erteilte Zulassung des 

Bezeichnung: 

Name (Firma) und AnschriEt 
des Herstellers: 

Name (Firma) und Ansehr ift 
des EinfÜhrers: 

10171 vom 27.03.1980 
pyrotechnischen Gegenstandes 

Jupiterrakete K 18 

Pirotecnia Igual S/A. 
Plaza Fes de la Palla, 3 
E - 08001 Barcelona 

Keller Feuerwerk-Kunstgewerbe GmbH 
Hansastr. 43- 49 
4630 Bcx::hum 6 

Zulassungszeichen: BAM - P II - 1159 
wird wie folgt geändert: 
Der Name (Firma) des EinfÜhrers wird in 

FKW Keller GmbH 
geändert. 

Berlin 45, den 21.10.1988 
Der Präsident der 

Bundesanstalt fÜr Materialforschung und -orÜfung 
Im Auftrag 

Dir. u. Prof. Dr. Swart 



Bekanntmachung eines Nachtrages 
zur Zulassung eines pyrotechnischen Gegenstandes 

Die mit dem 
Zulassungsbescheid Nr. 
erteilte Zulassung des 

Bezeichnung: 

Name (Firma) und Anschrift 
des Herstellers: 

10179 vom 16.06.1980 
pyrotechnischen Gegenstandes 

zaubertox 

China National Native Produce 
& Animal By-Products 
Import & Export Corporation 
Kwangtung Tea & Native Produce Branch 
No. 486, 623 Road 
Kwangchow/VR China 

Name (Firma) w1d Anschrift 
des EinfÜhr es: 

Keller Feuerwerk - Kunstgewerbe GmbH 
Hansastr. 43- 49 
4630 Bochum 6 

Zulassungszeichen: BAM - P II - 1161 

wird wie folgt geändert: 
Der Name (Firma) des EinfÜhrers wird in 

FKW Keller GmbH 
geändert. 

Berlin 45, den 24.11.1988 

Der Präsident der 
Bundesanstalt für Materialforschung und 

Im Auftrag 
Dir. u. Prof. Dr. Swart 

Bekanntmachung eines tlachtrages 
zur Zulassung eines pyrotechnischen Gegenstandes 

Die mit dem 
Zulassungsbescheid t•r. 
erteilte Zulasstmg des 

Bezeichnung: 

Name (Firma) und Ansehr ift 
des Herstellers: 

10180 vom 20.06.1980 
pyrotechnischen Gegenstandes 

Saturnrakete K 16 

Pirotecnia Igual S/A. 
Placa Pes de la Palla, 3 
E - 08001 Barcelona 

-prÜfung 

Name (Firma) und Anschrift 
des EinfÜhrers: 

Keller Feuerwerk - Kunstgewerbe GmbH 
Hansastr. 43- 49 
4630 Bochum 6 

Zulassungszeichen: BAM - P II - ll63 

wird wie folgt geändert: 
Der Name (Firma) des EinfÜhrers wird in 

FKw Keller GmbH 

geändert. 

Berlin 45, den 24.11.1988 

Der Präsident der 
Bundesanstalt fÜr Materialforschung und -prÜfung 

Im Auftrag 
Dir. u. Prof. Dr. Swart 

Bekanntmachung eines Nachtr~es 
zur Zulassung e1nes pyrotechn1scbengenstandes 

Die mit dem 
Zulassungsbescheid Nr. 
erteilte Zulassung des 

Bezeichnung: 

Name <Firma) und Anschrift 
des Herstellers: 

10181 vom 20.06.1980 
pyrotechnischen Gegenstandes 

Mars-Rakete K 17 

Pirotecnia Igual S/A. 
Placa Pes de la Palla, 3 
E - 08001 Barcelona 

Name (Firma) und Anschrift Keller Feuerwerk - Kunstgewerbe GmbH 
des EinfÜhrers: Hansastr. 43- 49 

4630 Bochum 6 

Zulassungszeichen: BAM - P II - 1166 

wird wie folgt geändert: 
Der Name (Firma) des EinfÜhrers wird in 

FKW Keller GmbH 

geändert. 

Berlin 45, den 24.11.1988 
Der Präsident der 

Bundesanstalt fÜr Materialforschung und -prÜfung 
Im Auftrag 

Dir. u. Prof. Dr. Swart 

Bekanntmachung eines Nachtrages 
zur Zulassung e1nes pyrotechnischen Gegenstandes 

Die mit dem 
Zulassungsbescheid Nr. 
erteilte Zulassung des 

Bezeichnung: 

Name (Firma) und Anschrift 
des Herstellers: 

Name (Firma) und Anschrift 
des EinfÜhrers: 

Zulassungszeichen: 

wird wie folgt geändert: 

10182 vom 24.06.1980 
pyrotechnischen Gegenstandes 

Springkreisel 

China National Native Produce 
& Animal By-Products 
Import & Export Corporation 
Kwangtung Tea & Native Produce Branch 
No. 486, 623 Road 
K11angchow/VR China 

Keller Feuerwerk - Kunstgewerbe GmbH 
Hansastr. 43- 49 
4630 Bochum 6 

BAM - P Il - 1168 

Der Name (Firma) des EinfÜhrers wird in 
FKw Keller GmbH 

geändert. 

Berlin 45, den 24 .11.1988 

Der Präsident der 
Bundesanstalt fÜr Materialforschung und 

Im Auftrag 
Dir. u. Prof. Dr. Swart 

Bekanntmachung eines Nachtrages 
zur Zulassunq eines pyrotechnischen Gegenstandes 

Die mit dem 
Zulassungsbescheid Nr. 
erteilte Zulassung des 

Bezeichnung: 

10185 vom 08.08.1980 
pyrotechnischen Gegenstandes 

Feuervogel (Feuerwirbel) 

-prÜfung 

Name (Firma) und Anschrift 
des Herstellers: 

China National Native Produce 
& Animal By-Products 
Import & Export Corporation 
Kwangsi Chuang Autonomous Region Branch 
Pakhoi Office 

Name (Firma) und Anschrift 
des EinfÜhrers: 

Zulassungszeichen: 

wird wie folgt geändert: 

Foreign Trade Building 
Chunq Shan Outsidest 
Pakhoi 
Kwanosi/VR China 

Keller Feuerwerk-Kunstgewerbe GmbH 
Hansastr. 43- 49 
4630 Bochum 6 

SAH - P II - ll 70 

Der Name (Firma) des EinfÜhrers wird in 
FKw Keller GmbH 

geändert. 

Berlin 45, den 21.10.1988 

Der Präsident der 
Bundesanstalt fÜr Materialforschung und -prÜfung 

Im Auftrag 
Dir. u. Prof. Dr. Swart 

Bekanntmachuno eines Nachtrages 
zur Zulassuno eines pyrotechnischen Gegenstandes 

Die mit dem 
Zulassungsbescheid Nr. 
erteilte Zulassung des 

Bezeichnung: 

Name (Firma) und Anschrift 
des Herstellers: 

Name <Firma) und Anschrift 
des EinfÜhrers: 

Zulassungszeichen: 

10184 vorn 08.08.1980 
pyrotechnischen Gegenstandes 

Nachtfalter, groß (Feuerwirbell 

China National Native Produce 
& Animal By-Products 
Import & Export Corporation 
Kwangsi Chuang Autona110us Region Branch 
Pakhoi Office 
Foreign Trade Building 
Chung Shan Outsidest 
Pakhai 
Kwangsi/VR China 

Keller Feuerwerk-Kunstgewerbe GmbH 
Hansastr. 43- 49 
4630 Bochum 6 

BAM - P II - ll73 
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wird wie folgt geändert: 
Der Name (Firma l des EinfÜhrers wird in 

~&N Keller GmbH 
geändert. 

Berlin 45, den 21.10.1988 

Der Präsident der 
Bundesanstalt fÜr Materialforschung und -prÜfung 

Im Auftrag 
Dir. u. Prof. Dr. SWart 

Bekanntmachung eines Nachtrages 
zur Zulassung eines oyrotechnischen Gegenstandes 

Die mit dem 
Zulassungsbescheid Nr. 
erteilte Zulassung des 

Bezeichnung: 

Name (Firma) und Anschrift 
des Herstellers: 

Name (Firma) und Anschrift 
des EinfÜhrers: 

Zulassungszeichen: 

wird wie folgt geändert: 

10392 van 22.07.1985 
pyrotechnischen Gegenstandes 

Or ion-Rakete 

Pirotecnia Igual S/A. 
Plaza Pes de la Palla, 3 
E - 08001 Barcelona 

Keller Feuerwerk-Kunstgewerbe 
Hansastr. 43-49 
4630 Bochum 6 

BAM - P II - 1261 

Der Name (Firma) des EinfÜherers wird in 
FFW Keller GmbH 

geändert. 

Berlin 45, den 21.10.1988 

Der Präsident der 
Bundesanstalt fÜr Materialforschung und -orÜfung 

Im Auftrag 
Dir. u. Prof. Dr. SWart 

Bekanntmachung eines Nachtrages 
zur Zulassung eines pyrotechnischen Gegenstandes 

Die mit dem 
Zulassungsbescheid Nr. 
erteilte Zulassung des 

Bezeichnung: 

Name (Firma) und Anschrift 
des Herstellers: 

Name (Firma) und Anschrift 
des EinfÜhrers: 

10472 van 26.04.1988 
pyrotechnischen Gegenstandes 

Rakete R 5 

Pirotecnia 
Nuestra Sra. de Gracia, S.A. 
Camino de Logros, 1 
Guadix (Granada l 
Spanien 

FKW Keller GmbH 
Hansastr. 43- 49 
4630 Bochum 6 

Zulassungszeichen: BAI-! - P II - 1305 
wird wie folgt geändert: 
Die Bezeichnung des Gegenstandes wird in 

Royal-Rakete 
geändert. 

Berlin 45, den 21.10.1988 

Der Präsident der 
Bundesanstalt fÜr Materialforschung und -prÜfunq 

Im Auftrag 
Dir. u. Prof. Dr. SWart 

Bekanntmachunq eines Nachtrages 
zur Zulassunq eines pyrotechnischen Gegenstandes 

Die mit dem 
Zulassungsbescheid Nr. 
erteilte Zulassung des 

Bezeichnung: 

Name (Firma) und Anschrift 
des Herstellers: 

Name (Firma) und Anschrift 
des EinfÜhrers: 
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10473 ;•an 26.04.1988 
pyrotechnischen Gegenstandes 

Rakete R 3 

Pirotecnia 
Nuestra Sra. de Gracia, S.A. 
Camino de Logros, 1 
Guadix (Granada l 
Spanien 

FKW Keller GmbH 
Hansastr. 43- 49 
4630 Bochum 6 

Zulassungszeichen: BAM - P II - 1310 
wird wie folgt geändert: 
Die Bezeichnung des Gegenstandes wird in 

Space-Rakete 
geändert. 

Berlin 45, den 21.10.1988 

Oer Präs ident der 
Bundesanstalt fÜr Materialforschung und -prÜfung 

Im Auftrag 
Dir. u. Prof. Dr. SWart 

Bekanntmachung eines Nachtrages 
zur Zulassung eines pyrotechnischen Gegenstandes 

Die mit dem 
Zulassungsbescheid Nr. 
erteilte Zulassung des 

Bezeichnung: 

Name (Firma) und Anschrift 
des Herstellers: 

Zulassungszeichen: 

wie folgt geändert : 

11015 van 02.03.1977 
pyrotechnischen Gegenstandes 

Held-Raketenantr i eb Nr. 1000 

Pyrotechnische Fabriken 
Hans Moog - H. Nicolaus 
FlÜgel 1 
5600 Wuppertal 21 

BAM - PI1 - 0100 

1. Der Name des Herstellers wird in 
"I-bog Nico-Feuerwerk GmbH & Co. KG' geändert. 

2. Zur Anzündunq der Raketenantriebe werden Al:schnitte einer Si
cherheitszündschnur von ca. 50 mm Länge mit beiderseitiger An
feuerung zLgelassen. 
Eine angemessene Anzahl ist getrennt von den Antrieben in die 
kleinste Verpackungseinheit einzulegen. 

3. Die Auflagen im 3 . Nachtrag zum Zulassungsbescheid 11015 wer
den ungÜltig und durch folgendes ersetzt: 

I. Die Zulassung ist beschränkt auf 

l. den Vertrieb und das Überlassen an Personen oder lllterneh
mungen , die diese Gegenstände fÜr technische Zwecke, z. B. 
Lehr- und Sportzwecke im Raketenmodellsport, verwenden, 

2. den Vertrieb und das Überlassen in der ungeÖffneten Origi
nalverpackung, 

3. die Verwendung im Rahmen der in Nr. l bezeichneten Tätig
keiten. 

II. Die Zulassung ist mit den Auflagen verbunden 

1. Der Zulassungsinhaber hat seine Abnehmer zu verpflichten, 
einen mi tqelieferten AUSZll:J aus dem Zulassungsbescheid, 
SCf>'leit er die Verwendung betrifft, den Erwerbern (Händ
lern l auszuhändigen. 

2. Folgende Hinweise zur Verwendung sind der kleinsten Ver
packungseinheit in einer ;.leise beizufÜgen, daß sie bis zum 
vollständigen Verbrauch der Gegenstände zur VerfÜgung 
stehen: 

2.1 Der Raketenmotor darf nur in Flug- oder Raketenmodellen 
leichter Bauweise verwendet werden, die aus Material wie 
Papier, Holz, Plastik oder Gummi, ohne Metall in der tra
genden Konstruktion, bestehen. Die Bearbeitung des Raketen
treil:satzes ist verboten. 

2.2 Raketen- oder Flugmodelle müssen mit einem Rettun9.ssystem 
(Fallschirm, Flatterband oder dergleichen) ausgerustet 
sein, sofern die MÖglichkeit der Verletzung durch das her
abfallende Modell besteht. 

2.3 Ohne eine besondere Erlaubnis nach dem Sprengstoffgesetz 
ist es verboten, Raketentreibsätze zu bündeln oder zu Mehr
stufenantrieben zu vereinigen. 

2. 4 Nicht in der Nähe von Gebäuden oder feuergefährdeten Objek
ten verwenden. Geltende Vorschriften fÜr den Aufstieg von 
Flugmodellen beachten! 

3. Zusätzlich zu den Verwendungshin>Ieisen nach Nr. 2 ist jeder 
kleinsten Verpackungseinheit eine Gebrauchsanweisung zur 
ungefährlichen Verwendung der Raketenmotoren und der ~1zün
der beizufÜgen. 

4. Zusätzlich zu der vorgeschriebenen Y~nnzeichnung ist der 
Gegenstand mit dem Hinweis zu versehen: 
Gebrauchsanweisung beachten! 



5. zusätzlich zu der vorgeschriebenen Kennzeichnung i st die 
kleinste Verpackmgseinheit mit folgenden Hinweisen zu be
schriften : 

5.1 Abgabe nur in ungeöffneter Originalpackung erlaubt . 

5.2 Raketenmotor nur in geeigneten Modellen mit den beiliegen
den Anzündern verwenden. 
Die Bearbeitung des Raketentreibsatzes ist verboten. 

5.3 Die Verwendung ist nur fÜr Lehr- und Sportzwecke im Rake
tenmodellsport entsprechend den Verwendungshinweisen zuge
lassen . 

5.4 Abgabe an Personen unter 18 Jahren verboten. 

Berlin 45, 02.12.1988 

I::er Präsident der 
Bundesanstalt fÜr ~laterialforschung und -prÜfung 

Im Auftrag 
Dir. u. Prof . Dr. Swart 

Bekanntmachung eines Nachtrages 
zur Zulassung eines pyrotechnischen Gegenstandes 

Die mit dem 
Zulassungsbescheid Nr. 
erteilte Zulassung des 

Bezeichnung: 

Name (Firma l und Anschrift 
des Herstellers: 

Zulassungszeichen: 

wird wie folgt geändert: 

11062 vom 18.05.1978 
pyrotechnischen Gegenstandes 

Druckgas-Generator Nr . 8 

Abbautechnik GmbH 
Konrad-Adenauer-Platz 11 
4000 DÜsseldorf l 

BI\M - PI'l - 0140 

Der Name des Herstellers wird in 

"ATD-Abbausysteme GmbH" 

geändert. 
Der Sitz der Firma und die Herstellungsstätten werden beibehalten. 

Berlin 45, den 21.11.1988 

Der Präsident der 
Bundesanstalt fÜr Materialforschung und -prÜfung 

Im Auftrag 
Dir. u. Prof. Dr. Swart 

Bekanntmachung eines Nachtrages 
zur Zulassung eines pyrotechnischen Gegenstandes 

Die mit dem 
Zulassungsbescheid Nr. 
erteilte Zulassung des 

Bezeichnmg: 

Name (Firma) und Anschrift 
des Herstellers: 

Zulassungszeichen: 

wird wie folgt geändert: 

11063 vom 18.05.1978 
pyrotechnischen Gegenstandes 

Druckgas-Generator Nr. 10 

Abbautechnik GmbH 
Konrad-Adenauer-Platz ll 
4000 DÜsseldorf 1 

BI\M - PI'l - 0141 

Der Name des Herstellers wird in 

• ATD--Abbausysteme GmbH" 

geändert. 
Der Sitz der Firma und die Herstellungsstätten werden beibehalten. 

Berlin 45, den 21.11.1988 

I::er Präsident der 
Bundesanstalt fÜr Materialforschung und -prÜfung 

Im Auftrag 
Dir. u. Prof. Dr. Swart 

Bekanntmachung eines Nachtrages 
zur Zulassung eines pyrotechnischen Gegenstandes 

Die mit dem 
Zulassungsbescheid Nr. 
erteilte Zulassung des 

Bezeichnung: 

Name (Firma) und Anschrift 
des Herstellers: 

11064 vom 18.05.1978 
pyrotechnischen Gegenstandes 

Druckgas-Generator Nr. ll 

Abbautechnik GmbH 
Konrad-Adenauer-Platz ll 
4000 DÜsseldorf 1 

Zulassungszeichen: BI\M - PI'l - 0142 

wird wie folgt geändert: 
Der Name des Herstellers wird in 

• ATD--Abbausysteme GmbH" 

geändert. 
Der Sitz der Firma und die Herstellungsstätten werden beibehalten. 

Berlin 45, den 21.11 ,1980 

Der Präsident der 
Bundesanstalt fÜr Materialforschung und -prÜfung 

Im Auftrag 
Dir. u . Prof. Dr. Swart 

Bekanntmachung eines Nachtrages 
zur Zulassung eines pyrotechnischen Gegenstandes 

Die mit dem 
Zulassungsbescheid Nr. 
erteilte Zulassung des 

11274 vom 13.07.1987 
pyrotechnischen Gegenstandes 

Bezeichnung: Theaterblitz (extra klein) 

Name (Firma) und Anschrift 
des Herstellers: 

Canet GmbH 
Pyrotechnik - Apparatebau 
Vieländer Weq 147 
2850 Bremerhaven l 

Zulassungszeichen: BI\M - PI'l - 0314 

wird wie folgt geändert: 
Die Beschränkungen Nr. 1, 2 und 3 sowie die Auflagen Nr. l, 2 und 
3 werden ungÜltig und durch Folgendes ersetzt: 
I. Die Zulassung ist hinsichtlich des Vertriebs und des Überlas

sens an Verbraucher beschränkt, 
l. 

2. 
II. Die 

Der 
l. 

2. 

3. 

auf Personen oder unternehmen, die diese Gegenstände fÜr 
technische Zwecke im Rahmen von BÜhnen-, Film- und Foto
produktionen sowie Musik- und Showveranstaltungen verwenden. 
auf die Abgabe in ungeÖffneter Originalverpackung . 
Zulassung ist mit folgenden Auflagen verbunden: 
Zulassungsinhaber hat 
seine Abnehmer zu verpflichten, die Gegenstände an Ver
braucher nur gegen Aushändigung eines schriftlichen Auf
trags zu Überlassen, in dem der Auftraggeber bescheinigt, 
die Gegenstände nur zu den unter Nr. I.l aufgefÜhrten zwek
ken zu verwenden. 
Der Auftragnehmer hat die Bescheinigung zwei Jahre aufzube
wahren. 
einen Auszug aus dem Zulassungsbescheid, soweit er die Ver
wenduna betrifft, der kleinsten Versandeinhei t beizufÜgen. 
zusätzlich zu der vorgeschriebenen Kennzeichnung die klein
ste Verpackungseinheit mit den nachstehend angegebenen Hin
weisen zu versehen: 
3.1 "Die Gegenstände dÜrfen nur fÜr technische Zwecke im 

Rahmen von BÜhnen- , Film- und Fotoproduktionen sowie 
Musik- und Shcwveranstaltungen verwendet werden. • 

3.2 "Der Vertrieb und das Überlassen dieser Gegenstände an 
Verbraucher ist nur gegen Aushändigung eines schrift
lichen Auftrages mit Bescheinigung der Verwendung für 
zugelassene Zwecke erlaubt. • 

3.3 "Der Vertrieb und das Überlassen dieser Gegenstände 
ist nur in ungeÖffneter Originalverpackung zugelassen. • 

3.4 "Verwendung durch unbefugte Personen verboten. • 
3.5 "Verwendungshinweise beachten.• 

Berlin 45, den 28.10.1988 

I::er Präsident der 
Bundesanstalt für Materialforschung und -prÜfung 

Im Auftrag 
Dir. u. Prof. Dr . Swart 

Bekanntmachung eines Nachtrages 
zur Zulassung eines pyrotechnischen Gegenstandes 

Die mit dem 
Zulassungsbescheid Nr. 
erteilte Zulassung des 

Bezeichnung: 

Name (Firma) und Anschrift 
des Herstellers: 

Zulassungszeichen: 

wird wie folgt geändert: 

11275 vom 13 .07.1987 
pyrotechnischen Gegenstandes 

Mini-Theaterblitz 

Canet GmbH 
Pyrotechnik - Apparatebau 
Vieländer Weg 147 
2850 Bremerhaven 1 

BI\M - PI'l - 0315 

Die Beschrän~ungen Nr. 1, 2 und 3 sowie die Auflagen Nr. 1, 2 und 
3 werden ungultig md durch Folgendes ersetzt: 
I . Die Zulassuno ist hinsichtlich des Vertriebs und des Überlas

sens an Verbraucher beschränkt, 
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l. 

2. 
II. Die 

Der 
l. 

2. 

3 . 

auf Personen oder Unternehmen, die diese Gegenstände fÜr 
technische Zwecke im Rahmen von BÜhnen-, Film- und Foto
produktionen sowie M~sik- und Showveranstaltungen verwenden. 
auf die Abgabe in ungeÖffneter Originalverpackung. 
Zulassung ist mit folgenden Auflagen verbunden: 
Zulassungsinhaber hat 
seine Abnehmer zu verpflichten, die Gegenstände an Ver
braucher nur gegen Aushändigung eines schriftlichen Auf
trags zu Überlassen, in dem der Auftraggeber bescheinigt, 
die Gegenstände nur zu den unter Nr. I.l aufgefÜhrten Zwek
ken zu verwenden. 
Der Auftragnehmer hat die Bescheinigung zwei Jahre aufzube
wahren. 
einen Auszug aus dem Zulassungsbescheid, soweit er die Ver
wendung betrifft, der kleinsten Versandeinheit beizufÜgen. 
zusätzlich zu der vorgeschriebenen Kennzeichnung die klein
ste Verpackungseinheit mit den nachstehend angegebenen Hin
weisen zu versehen: 
3.1 'Die Gegenstände dÜrfen nur fÜr technische Zwecke im 

Rahmen von BÜhnen-, Film- und Fotoproduktionen sowie 
Musik- und Showveranstaltungen verwendet werden.' 

3.2 'Der Vertrieb und das Überlassen dieser Geqenstände an 
Verbraucher ist nur gegen Aushändigmg eines sehr i ft
lichen Auftrages mit Bescheinigung der Verwendung fÜr 
zugelassene Zwecke erlaubt . ' 

3.3 'Der Vertrieb und das Überlassen dieser Gegenstände 
ist nur in ungeÖffneter Originalverpackung zugelassen.' 

3.4 'Verwendung durch unbefugte Personen verboten.' 
3.5 'Verwendungshinweise beachten.• 

Berlin 45, den 28.10.1988 

Der Präsident der 
Bundesanstalt fÜr Materialforschung und -prÜfung 

Im Auftrag 
Dir. u. Prof. Dr. 9Nart 

Bekanntmachuno eines Nachtrages 
zur Zulassuno eines pyrotechnischen Gegenstandes 

Die mit dem 
Zulassungsbescheid Nr. 
erte ilte Zulassung des 

11276 vom 13.07.1987 
pyrotechnischen Gegenstandes 

Bezeichnung: Mini-Funkenblitz 

Name (Firma) und Anschrift 
des Herstellers: 

Canet Qnl:il 
Pyrotechnik - Apparatebau 
Vieländer Weg 147 
2850 Bremerhaven 1 

Zulassungszeichen SAM - PI'1 - 0316 

wird wie folgt geändert: 
Die Beschränkungen Nr. l, 2 und 3 sowie die Auflagen Nr. l, 2 und 
3 werden ungÜltig und durch Folgendes ersetzt : 
I. Die Zulassung ist hinsichtlich des Vertriel::s und des Überlas

sens an Verbraucher beschränkt, 
l. 

2. 
II. Die 

Der 
l. 

2 . 

3. 

auf Personen oder Unternehmen, die diese Gegenstände fÜr 
technische Zwecke im Rahmen von BÜhnen-, Film- und Foto
produktionen sowie Musik- und Showveranstaltungen ve~Nenden. 
auf die Abgabe in ungeÖffneter Originalverpackung. 
Zulassung ist mit folgenden Auflagen verbunden: 
Zulassungsinhaber hat 
seine Abnehmer zu verpflichten, die Gegenstände an Ver
braucher nur gegen Aushändigung eines schriftlichen Auf
trags zu Überlassen, in dem der Auftraggeber bescheinigt, 
die Gegenstände nur zu den unter Nr. I.l aufgefÜhrten Zwek
ken zu verwenden. 
Der Auftragnehmer hat die Bescheinigung zwei Jahre aufzube
wahren . 
einen Auszug aus dem Zulassungsbescheid, soweit er die Ver
wendung betrifft , der kleinsten Versandeinheit beizufÜgen. 
zusätzlich zu der vorgeschriebenen Kennzeichnung die klein
ste Verpackungseinheit mit den nachstehend angegebenen Hin
weisen zu versehen: 
3.1 'Die Gegenstände dÜrfen nur fÜr technische Zwecke im 

Rahmen von BÜhnen- , Film- und Fotoproduktionen sowie 
Musik- und Showveranstaltungen verwendet werden.• 

3.2 "Der Vertrieb und das Überlassen dieser Gegenstände an 
Verbraucher ist nur gegen Aushändigung eines schrift
lichen Auftrages mit Bescheinigung der Verwendung fÜr 
zugelassene Zwecke erlaubt.' 

3.3 'Der Vertrieb und das Überlassen dieser Gegenstände 
ist nur in ungeÖffneter Originalverpackung zugelassen.' 

3.4 'Verwendung durch unbefugte Personen verboten. • 
3.5 •verwendungshinweise beachten.' 

Berlin 45, den 28.10.1988 

548 

Der Präsident der 
Bundesanstalt fÜr Materialforschung und -prÜfung 

Im Auftrag 
Dir. u. Prof . Dr. 9Nart 

Bekanntmachung eines Nachtraaes 
zur Zulassung eines pyrotechnischen Gegenstandes 

Di e mit dem 
Zulassungsbescheid Nr. 
erteilte Zulassung des 

11277 vom 24.07.1987 
pyrotechnischen Gegenstandes 

Bezeichnung: Raketenmotor fÜr Flugmodelle Nr. A8-3 

Name (Firma> und Anschrift 
des Herstellers: 

Zulassungszeichen: 

wird wie folgt geändert: 

Pyrotechnische Fabriken 
Hans Mooq - H. Nicolaus 
FlÜgel 1 
5600 Wuppertal 21 

BAM - PI'1 - 0317 

1. Der Name (Firma) des Herstellers wird in 
·~ Nico-Feuerwerk Qnl:il & Co. KG' 

umbenannt. 
2. Zur Anzündunq der Gegenstände werden Al::schni tte einer Sicher

heitszündschnur von 50 l11ll Länge mit beidseitiger Anfeuenng 
zugelassen. 
Die Anzünder sind mit Hinweisen zur sicheren Verwendung in die 
kleinste Verpackungseinheit einzulegen. 

Berlin 45, den 05.05.1988 
Der Präsident der 

Bundesanstalt fÜr Materialforschung 
Im Auftrag 

Dir. u. Prof. Dr. 9Nart 

Bekanntmachung eines Nachtrages 

und -prÜf ung 

zur Zulassung eines pyrotechnischen Gegenstandes 

Die mit dem 
Zulassungsbescheid Nr. 
erteilte Zulassung des 

11278 vom 24.07.1987 
pyrotechnischen Gegenstandes 

Bezeichnung: Raketenmotor fÜr Flugmodelle Nr. B4-4 

Name (Firma) und Anschrift 
des Herstellers: 

Zulassungszeichen: 

wird wie folgt geändert: 

Pyrotechnische Fabriken 
Hans Moog - H. Nicolaus 
FlÜgel l 
5600 Wuppertal 21 

BAM - PI'1 - 0318 

l. Der Name (Firma) des Herstellers wird in 
·~ Nico-Feuerwerk Qnl:il & Co. KG' 

umbenannt. 
2. Zur Anzündunq der Gegenstände werden Al::schnitte einer Sicher

heitszündschnur von 50 l11ll Länge mit beidseitiger Anfeuerrng 
zt.t;Jelassen. 
Die Anzünder sind mit Hinweisen zur sicheren Verwendung in die 
kleinste Verpackungseinheit einzulegen. 

Berlin 45, den 05.05.1988 Der Präsident der 
Bundesanstalt fÜr Materialforschung 

Im Auftrag 
Dir. u. Prof. Dr. Swart 

Bekanntmachung eines Nachtrages 

und -prÜfung 

zur Zulassunq eines pyrotechnischen Gegenstandes 

Die mit dem 
Zulassungsbescheid Nr. 
erteilte Zulassung des 

Bezeichnung: 

Name (Firma) und Anschrift 
des Herstellers: 

Zulassungszeichen: 

wird wie folgt geändert: 

11279 vom 24.07.1987 
pyrotechnischen Gegenstandes 

Raketenmotor fÜr Flugmodelle Nr. C6-3 

Pyrotechnische Fabriken 
Hans Moog - H. Nicolaus 
FlÜgel 1 
5600 Wuppertal 21 

BAM - PI'1 - 0319 

1. Der Name (Firma) des Herstellers wird in 
·~ Nico-Feuerwerk Qnl:il & Co. KG' 

umbenannt. 
2. Zur Anzündunq der Gegenstände werden Al::schnitte einer Sicher

heitszündschnur von 50 rm1 Länge mit beidseitiger Anfeuerung 
zugelassen. 
Die Anzünder sind mit Hinweisen zur sicheren Verwendung in die 
kleinste Verpackungseinheit einzulegen . 

Berlin 45, den 05 . 05.1988 
Der Präsident der 

Bundesanstalt fÜr Materialforschung und -prÜfung 
Im Auftrag 

Dir. u. Prof. Dr. 9Nart 



Zulassungsscheine des Bundesbahn-Zentralamtes Minden (Westfalen) 

Deutsche 
Bundesbahn 

ßundesbahn-7.P.ntralamt 
Hinden (Westfl 

1. Na<ehtrag zum 

Z U L A S S U N G S S C R E l N 

Zulassungs-Nr . 7546/0Al 

Nr . 4 des Zulassungsscheines 1vird wi. e folgt geändert 
b z w. Prweitert: 

4 Anforderungen an die Rauart 

Die Bauart muß den Baum :JstPt·n P. nLspret h e: n, diP. 
gemäß Prüfbericht Nr. 
103 148 vom 10.03.1~86 unJ 
103 148 1. Nachtrag vom 10.02.1989 
der Bundesbahn-Versuchsan s talt Minden (We stf) ei
ner Bauartprüfung nach d e m Anhang V dc ·r Anlage 
zur GGVE unterzogen worden sind. 

Dieser Nachtrag gilt nur in VE'rbindung mit dc •m Zulas
sungsschein 7546/0A1 der Fa. Kar! Huber Verpackungswer
ke, 7110 öhringen vom 02.05.1986. 

Dieser Nachtrag wird im "Amts- und Mitteilungsblatt der 
Bundesanstalt für Materialforschung und -prüfung, 
Berlin" (ISSN 0340-7551) veröffentlicht. 
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ßundesbahn-7.P.ntralamt 
Hinden . (Westfl 

Deutsche 
Bundesbahn 

l . Nachtrag zum 

Z U L A S S U N G S S C H E I N 

Zu 1 assungs-Nr. 7570/0A 1 · 

Nr. 1 und Nr. 4 des Zulassungsscheines wi.rd wie folgt 
geändert bzw. erweitert: 

1 

4 

BP.nennung der Bauart 

Feinstblechverpackung mit nichtabnehmbarem Deckel 

Fassungsraum: 1,62 Liter 

Anforderungen an die Bauart 

Die Bauart muß den Baumustern entsprechen , die 
gemäß Prüfbericht Nr. 
103 207 vom 15.04.1986 und 
103 207 ]. Nachtrag vom 24.02.1989 der Bundes
bahn-Versuchsanstalt Minden (Westf) einer Bauart
prUfung nach dem Anhang V der Anlage zur GGVE un
terzogen worden sind. 

Dieser Nachtrag gilt nur in Verbindung mit dem Zulas
sungsschein 7570/0A1 der Fa. Blechwarenfabrik Limburg 
GmbH, 6250 Limburg/Lahn 1 vom 29.04 . 1986. 

Dieser Nachtrag wird im "Amts- und Mitteilungsblatt der 
Bundps;,nstalt für Materialforschung und -prUfung, 
ßerlin" (ISSN 0340-7551) veröffentlicht. 

4950 Minde~, 19.06.1989 

ftrctcd/ h 

ßundesbahn-7.P.ntralamt 
Hinden (Westf) 

Deutsche 
Bundesbahn 

1. Nachtrag zum 

Z U L A S S U N G S S C H E I N 

Zulassungs-Nr. 7571/lAl 

Nr . 3 und Nr. 4 des Zulassungsscheines wird wie folgt 
gPänd e rt bzw. erwPitert: 

1 BP.nennung der Bauart 

Flasche aus WeißblPch mit nichtabnPhmbar<>m Deckel 

Fassungsraum: 1,62 Liter 

4 Anforderungen an die Ba.u<>rt 

Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die 
gPmäß Prüfbericht Nr. 
103 207 vom 15.04.1986 und 
103 207 1. Nachtrag vom 24.02.1989 d<>r Bundes
bahn-Versuchsanstalt Minden (Westf) einer Bauart
prüfung nach dem Anhang V der Anlage zur GGVE un
terzogen worden sind. 

Di<>ser Nachtrag gilt nur 
songsschein 7571/1A1 der 
GmbH, 6250 Limburg/T.ahn 

in Verbindung mit. dPm Zulas
Fa. Blechwarenfabrik Limburg 
vom 29.04.1986. 

Dieser Nachtrag wi.rd im "Amts- und Mitteilungsblatt der 
BundPsanstal t. für Mat.Pri;, l forschung und -prüfung, 
Berlin" (ISSN 0340-7551) veröffentlicht. 

4950 Mindrr, 19 . 06.1989 

Hundesbahn-Kentralamt 
MindPn (W.,RLf) 

Deutsche 
Bundesbahn 

1. Nachl rag >:um 

Z U L A S S U N G S S C H F. T N 

7.uLtssungs-Nr. 7(,!)(,/1-'\1 

Nr. 3 und Nr. 4 dc.:!s ZulrJssungsscheint'."s ~ .. :ird w_ic? .folgt· 
ge~r1d~rt bzw. erwei.te~t: 

3 

4 

Beschreibung der Bauarl 

Fdß d\lS Stahlbl{-_·ch 1nll ttichl __ ,_ilHtc :hr,tbdrc-.·m Oc·, ·lJ: .l. 
Im Oberboden befinden sich eine ::?" Füll-- tHH.1 ~~·i nc• 
3/4" ne- unc1 Ent lüftllngsöffnung. 
DjJ~ öffnungPn wen:J.en durch je\vei ls einen S(.;hraub
stupfc-~n aus M(~tal1, (l,:.r mit e.lnt:"'m r.ummidjc·hl:ring 
versehen ist, verschloss,~n. 

Nennvulumen: 225 - 250 Li tet-. 

Anforderungen an die Bauart 

Die Bauart muß dt:::n Bournuslt~·rn cntsprecht:.·n, die 
gemäß Prüfbet·icht Nr. 103 668 vorn 07.07.1986, 
Prüfbericht Nr. 103 668 1. Nac:ht rag \' '"" 
22.12.1988 der Bundesbahn-Versuchsanstalt MindE•n 
(Westf) und Zeichnuny "Container-Paß 225-, 230~, 
235-Liter der Fa. Van Leer Verpackungen, Hamburg, 
e1ner Bauartprüfung nach dem Anhdng V Jcr Anlage 
zur GGVE unterzogen worden sind. 

Dieser Nachtrag gilt nur in Verbindung mit dem Zulas
sungsschein 7656/1A1 vom 14.07.1986, 1. Nachtrag zum 
Zulassungsschein 7656/1A1 vorn 03.11.1986 und dem 2 . 
Nachtrag zum Zul"'ssungsschein 7656/1A1 vom 12.01.1987 
der Fa. V an LeerVerpa c kun(J~ -~ n GmbH, 2102 Harnburg 93. 
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Di.esr•r ~-J.:: 1 c htra g wit·d .im "Arat s - und ~1ltt P i]nng ~ blatt: d Pr 
f\undt:~sd n :.; td]t für M (~t c r.i a lfo r schung unU -prüfu ng , 
Ce d1n" (JSSN 0 140 - 7'>51) ve r iiff e nt] l <·h t. . 

4q5o Mind ~ n. 07. 04.1 989 . -, 

BundeRbahn-Zentralamt 
Minden (Westfl 

Deutsche 
Bundesbahn 

3. Nachtrag zum 

Z U L A S S U N G S S C H E I N 

ZulassungR-Nr. 7657/lAl 

Nr. 3 und Nr. 4 des Zulassungsscheines wird wie folgt 
geä ndert b zw. erweitert: 

3 Beschreibung der Bauart 

4 

Fa ß aus Stahlblech mit nichtabnehmbarem Deckel. 
I m Oberboden befinden sich eine 2" Füll- und eine 
3 / 4" Be- und Entlüftungsöffnung. 
Di e Öffnungen werden durch jeweils einen Schraub
s topf e n aus Metall, der mit einem Gummidichtring 
ve rse he n ist, verschlossen. 

Nennvo lumen: 225 - 250 Liter. 

Anforderungen an die Bauart 

Di e Bauart muß den Baumustern entsprechen, die 
ge mäß Prüfbericht Nr. 103 669 vom 07.07.1986, 
Prüfbericht Nr. 103 669 1. Nachtrag vom 
22.12.1988 der Bundesbahn-Versuchsanstalt Minden 
(We stf) und Zeichnung "Container-Faß 225-, 230-, 
235-Liter der Fa. Van Leer Verpackungen, Hamburg, 
e iner Bauartprüfung nach dem Anhang V der Anlage 
zur GGVE unterzogen worden sind. 

Dieser Na c htrag gilt nur in Verbindung mit dem Zulas
sungsschein 7657 / 1A1 vom 14.07.1986, 1. Nachtrag zum 
Zulassungsschein 7657/1A1 vom 03.11.1986 und dem 2. 
Nacht r a g zum Zulassungsschein 7657 /1A1 vom t 2. 01. t 987 
der Fa . Van LeerVerpackungen GmbH, 2102 Harnburg 93. 

Diese r Nac htrag wird im "Amts- und Mitteilungsblatt der 
Bunde sansta 1 t für Materialforschung und -prüfung, 
Ber lin" (ISSN 0340-7551) veröffentlicht.. 

495 0 Minden, 07.04.1989 ,......, 
I 

Bundesbahn-Zentralamt 
Minden (Westf) 

Deutsche 
Bundesbahn 

1. Nachtrag zur 
2. Neufassung zum 

Z U L A S S U N G S S C H E I N 

Zulassungs-Nr. 7685/3H1 

Nr. 4 des Zulassungsscheines wird wie folgt_ geändert 
bzw. e rweitert: 

4 
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Anforderungen an die Bauart 

Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die 
ge mäß Prüfbericht Nr. 
91 303 vom 15.09.1978 
91 303 1. Nachtrag vom 18.07.1986 
91 303 2. Nachtrag vom 12.08.1986 
91 303 3. Nachtrag vom 12.01.1988 
91 303 4. Nachtrag vom 27.01.1988 
91 303 5. Nachtrag vom 07.03.1988 
91 303 6. Nachtrag vom 05.01.1989 
105 068 vom 04.12.1987 und 
91 279 vom 31.08.1978 
d e r Bundesbahn-Versuchsanstalt Minden (Westf) 
und Bericht der BASF KTE/WMW-206 Nr. 730 186 vom 
07.08.1986 einer Bauartprüfung nach dem Anhang V 
de r Anlage zur GGVE unterzogen worden sind. 

Dieser Nachtrag gilt nur in Verbindung mit dem Zulas
sungsschein 7685 / 3H1 2. Neufassung vom 15.08.1988 der 
Plastikpack GmbH 7519 Eppingen-Mühlbach. 

Dieser Nachtrag wird im "Amts- und Mitteilungsblatt der 
Bundesansta 1 t für Mat e ria 1 fors c hung und -prüfung, 
Berlin" (ISSN 0340-75511 veröff e ntlicht. 

4950 Minden, 05.04 . 1989 .-.., 
( 

fc ~., d . t( 

Bundesbahn-Zentralamt 
Hinden (Westfl 

Deutsche 
Bundesbahn 

2. Nachtrag zum 

Z U L A S S U N G S S C B E I N 

Zulassungs-Nr. 7714/4G 

Nr. 4 des Zulassungsscheines wird wie folgt geändert 
bzw. erweitert: 

4 Anforderungen an die Bauart 

4.1 Die Bauart muß unter Einbeziehung der in der 
beim BZA Minden hinterlegten Liste angebenen 
Maßabweichungen den Baumustern entsprechen, die 
gemäß Prüfbericht Nr. 97 761 - Bauart II - vom 
20.12.1982 der Bundesbahn-Versuchsanstalt Minden 
(Westf) einer Bauartprüfung nach dem Anhang V 
der Anlage zur GGVE unterzogen worden sind. 

4.2 Die Verpackung muß wie in dem unter Nr. 4.1 
genannten Prüfbericht beschrieben verschlossen 
werden. 

Abweichend darf die Fabrikkante auch geklebt 
werden, entsprechend Bauart I. 

Dieser Nachtrag gilt nur in Verbindung mit dem Zulas
sungsschein 7714/4G vom 17.09.1986 und dem 1. Nachtrag 
zum Zulassungsschein 7714/4G vom 19.10.1987 der Fa. 
Riedel de Haen AG, 3016 Seelze 1. 

Dieser Nachtrag wird im "Amts- und Mitteilungsblatt der 
Bundesansta 1 t für Materialforschung und -prüfung, 
Berlin" (ISSN 0340-75511 veröffentlicht. 

4950 Minden, 06.04.1989 ,--, 

Bundesbahn-Zentralamt 
Minden (Westf) 

Deutsche 
Bundesbahn 

2. Nachtrag zum 

Z U L A S S U N G S S C B E I N 

Zulassungs-Nr. 7728 / 3H1 

Nr. 4 und Nr. 8.6 des Zulassungsscheines wird wi e folgt 
geändert bzw. erweitert: 

4 

8.6 

Anforderungen an die Bauart 

Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, di e 
gemäß Prüfbericht Nr. 
94 667 vom 26.06.1980, 
91 303 2. Nachtrag vom 12.08.1986 
der Bundesbahn-Versuchsanstalt Minden (Westfl, 
Prüfbericht Nr. 690 558 vom 25.08.1988 und 
360 187 vom 03.06.1987 der BASF Aktiengesell
schaft AWETA Thermoplaste einer Bauartprüfung 
nach dem Anhang V der Anlage zur GGVE unterzogen 
worden sind. 

Die unter Nr. 3 beschriebene Bauart hat zusätz
lich die Bauartprüfung mit folgenden Stoffen be
standen: 



Bezeichnung UN-Nr. 

Hypochlorit- 1791 
lösung 

Die Werkstoffe dieser 
nachweisbar gegenüber 
sein. 

Stoff der Anlage 
Konzen- zur GGVE 
tration Klasse Ziffer 

160 gell! 8 61c) 

Verpackungsbauart müssen 
den Füllgütern beständig 

Der Nachweis zur Feststellung der chemischen Ver
träglichkeit muß nach dem anerkannten Stand von 
Wissenschaft und Technik geführt werden können. 

Dieser Nachtrag gilt nur in Verbindung mit dem Zulas
sungsschein 7728/3H1 vom 29.09.1986 und dem 1. Nach
trag zum Zulassungsschein 7728/3H1 vom 15.11.1988 der 
Fa. Plastikpack GmbH, 7519 Eppingen-Mühlbach. 

Dieser Nachtrag wird im "Amts- und Mitteilungsblatt der 
Bundesanstalt für Materialforschung und -prüfung, 
Berlin" (ISSN 0340-7551) veröffentlicht, 

Bundesbahn-Zentralamt 
Hinden (Westfl 

Deutsche 
Bundesbahn 

2. Neufassung zum 
Z U L A S S U N G S S C H E I N 

Zulassungs-Nr. 7730/3H1 

für die Bauart einer Verpackung zur Beförderung gefähr
licher Güter 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

Rechtsgrundlagen 

Verordnung über die innerstaatliche und grenz
überschreitende Beförderung gefährlicher Güter 
mit Eisenbahnen (Gefahrgutverordnung Eisen
bahn - GGVE) vom 22.07.1985 
(BGB!. I, S. 1560) 

Antragsteller 

Plastikpack GmbH, 7519 Eppingen-Mühlbach 

Benennung der Bauart 

Kanister aus Kunststoff mit njchtabnehmbarem 
Deckel 

Nennvolumen: 16 bis 22,5 Liter 

Anforderungen an die Bauart 

Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, dj e 
gemäß Prüfbericht Nr. 
96 383 vom 09.12.1981, 
96 383 1. Nachtrag vom 28.05.1982, 
91 303 2. Nachtrag vom 12.08.1986, 
91 303 6. Nachtrag vom 05.01.1989, 
96 383 2. Nachtrag vom 12.01.1988 und 
105 068 vom 04.12.1987 der Bundesbahn-Versuchsan
stalt Minden (Westf), Bericht Nr. 740 186 vom 
09.05.1987, 490 988 vom 08.12.1988 der BASF AG, 
KTE/WMW-F 206 und Bericht Nr. 1970/09 einschließ
lich 1. und 2. Nachtrag vom 20.05.1986 und 
08.07.1987 des Bureau de Verifications Technigues 
einer Bauartprüfung nach dem Anhang V der Anlage 
zur GGVE unterzogen worden sind. 

Zulassung 

Die unter Nr. 3 beschriebene Bauart wird 
der Voraussetzung, daß die Anforderungen 
Nr. 4 erfüllt werden, zugelassen. 

Fertigung von Verpackungen 

unter 
nach 

Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen 
serie~mäßig gefertigt werden. Der Hersteller muß 
gewährleisten, daß bei den serienmäßig gefertig
ten Verpackungen die für die Bauart festgelegten 
Anforderungen erfüllt sind. 

7 Kennzeichnung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig 
fertigten Verpackungen sind dauerhaft und 
sichtbar wie folgt zu kennzeichnen: 

ge
gut 

('~ 3H1/Y 1.8/200/,,, ••••••••••• /D/BAM 7730- PP 
\_V (Herstellungs-

8 

8.1 

8.2 

'8. 3 

8.4 

8.5 

8.6 

8.7 

8.8 

9 

10 

datum nach 
Rn 1512 (1) e) 
der Anl. zur GGVEl 

Auflagen über die Verwendung der Verpackung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten und entsprechend Nr. 7 gekennzeichne
ten Verpackungen dürfen für gefährliche Güter 
verwendet werden, wenn für sie nach den Vor
schriften der GGVS/GGVE/GGVSee solche Verpackun
gen zulässig sind. 

Die Verpackungen dürfen für gefährliche Güter 
der Verpackungsgruppen II oder III verwendet 
werden. 

Die Grenzdaten für den Inhalt dürfen nicht über
schritten werden. 
Die Dichte der Füllgüter darf 
1,84 g/cm3 (Verpackungsgruppe II bzw. III) 
nicht überschreiten. 

Der Gesamtüberdruck (d. h. Dampfdruck des Füllgu
tes und Partialdruck von Luft oder sonstigen 
inerten Gasen, vermindert um 100 kPa) bei 55 °e 
darf 133 kPa nicht überschreiten. 

Die unter Nr. 3 beschriebene Bauart hat die Bau
artprüfung mit folgenden Stoffen bestanden: 

Bezeichnung UN-Nr. 

Schwefelsäure 1830 
Essigsäure 2789 
Wasserstoff- 2014 
peroxidlösung 
Salpetersäure 2031 
Kohlwasser- 1300 
Stoffgemisch 
(White Spirit) 
n-Butylacetat/1123 
mit n-Butyl
acetat gesät
tigte Netzmittel
lösung 
Netzmittel-
lösung 
(Laventin W) 

Die Werkstoffe dieser 
nachweisbar gegenüber 
sein. 

Stoff der Anlage 
Konzen- zur GGVE 
tration Klasse Ziffer 

98 % 
98 % 
60 % 

55 % 

5 % 

8 1b) 
8 32b) 
8 62b) 

9 2b) 
3 32c) 

3 31c) 

kein Stoff der 
An!. zur GGVE 

Verpackungsbauart müssen 
den Füllgütern beständig 

Der Nachweis zur Feststellung der chemischen Ver
träglichkeit muß nach dem anerkannten Stand von 
Wissenschaft und Technik geführt werden können. 

Bei Stoffen mit einem Flammpunkt von höchstens 
35 °e muß sichergestellt sein, daß bei betriebs
mäßigen Vorgängen keine Gefahren durch elektro
statische Aufladung der Gefäße entstehen können. 

Die Uberwachung der Fertigung von Verpackungen 
nach dieser ~auart muß nach den "Technischen 
Richtlinien für die Uberwachung der Fertigung von 
Verpackungen zur Beförderung gefährlicher Güter 
(TRV 001)" - Verkehrsblatt Heft 16, 1987, s. 562, 
durchgeführt werden. 

Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweis
bar sicherstellen, daß alle Auflagen über die 
Verwendung der Verpackung demjenigen, der die 
Verpackung für Gefahrgut einsetzt'befüllt be
kannt sind. 

Sonstiges 

10.1 Die Bauart entspricht den in 

der Ordnung für die internationale Eiser.bahnbe
förderung gefährlicher Güter (RIO) 
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dem Europäischen Obereinkommen über die inter
nationale Beförderung gefährlicher Güter auf der 
Straße (ADR-Obereinkommen) 

dem internationalen Obereinkommen des Seever
kehrs (IHDG-Code) 

den Empfehlungen der Vereinten Nationen (UN) 
über die Beförderung gefährlicher Güter 

festgelegten Prüfanforderungen für Verpackungen 
zur Beförderung gefährlicher Güter. 

10.2 Ein Widerruf dieser Zulassung bleibt vorbehal
ten. 

10.3 

4950 

Dieser Zulassungsschein wird im "Amts- und Hit 
teilungsblatt der Bundesanstalt für Material
forschung und -prüfung, Berlin" (ISSN 0340-7551) 
veröffentlicht. 

Minden, 05.04.1989 
C) 

( 

.j!c:J!It:J:/ ~ 

8und~sbahn-7.entralamt 
Mjnden (Westfl 

Deutsche 
Bundesbahn 

3. Nachtrag zum 

Z 0 L A S S 0 N G S S C H E I N 

Zulassungs-Nr. 7736/3Hl 

Nr. 4 und Nr. 8.6 des Zulassungsscheines wird wie folgt 
gPändert bzw. erweitert: 

4 Anforderungen an die Bauart 

8.6 

Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, diP 
gemäß Prüfbericht Nr. 
103 373 vom 30.07.1986, 
103 373 1. Nachtrag vom 27.05.1987, 
103 373 2. Nachtrag vorn 06.04.1988 und 
103 373 3. Nachtrag vom 24.02.1989 
der Bundesbahn-Versuchsanstalt Minden (Westfl ei
ner Bauartprüfung nac h dem Anhang V der Anlage 
zur GGVE unterzogen worden sind. 

Die unter Nr. 3 beschriebene Bauart hat zusätz
lich die Bauartprüfung mit folgendPn Stoffen be
standen: 

Bezeichnung UN-Nr. 

Salpetersäure 2031 

Wasser 

Netzmittel
lösung (Laventinl 

Hypochlorit- 1791 
lösung 

Stoff dPr Anlage 
Konzen- zur GGVE 
tration Klasse Ziffer 

55 % 

5 % 

8 2bl 

kein Stoff der 
Anl. zur GGVE 

160gCl/l 8 61bl 

Die Werkstoffe dieser Verpackungsbauart müssen 
nachweisbar gegenüber den Füllgütern beständig 
sein. 

Der Nachweis zur Fe ststellung der chemischen Ver
träglichkeit muß nach dem anerkannten Stand von 
Wissenschaft und TPchnik gefiihrt werden können. 

Dieser Nachtrag gilt nur in Verbindung mit dem Zulas
sungsschein 7736/3H1 vorn 30.09.1986 und dem 1. und 
?.. Nachtrag zum Zulassungsschein 7736/3H1 der Fa. 
Stelioplast, Roland StPngPl, 5561 Binsfeld 

Dieser Nachtrag wird im "Amts- und Mitteilungsblat-t der 
Bundesanstalt für Materialforschung und -prüfung, 
Berlin" (ISSN 0340-7551) veröffentlicht. 

4950 Minden, 09.06.1986 
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Bundesbahn-Zentralamt 
Kinden (Westf) 

Deutsche 
Bundesbahn 

1. Nachtrag zua 

Z 0 L A S S 0 N G S S C B E I N 

Zulassungs-Nr. 7755/584 

Nr. 4 des Zulassungsscheines wird wie folgt geändert 
bzw. erweitert : 

4 Anforderungen an die Bauart 

Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die 
gemäß Prüfbericht Nr. 103 865 vom 28.08.1986 der 
Bundesbahn-Versuchsanstalt Hinden (Westf) einer 
Bauartprüfung nach dem Anhang V der Anlage zur 
GGVE unterzogen worden sind. 

Abweichend von dem genannten Prüfbericht darf die 
Breite des Kunststoff-Flachsackes 520 mm bis 
540 mm betragen. 

Dieser Nachtrag gilt nur in Verbindung mit dem Zulas
sungsschein 7755/5H4 der Fa. Bischof + Klein, 
Verpackungswerke GmbH & Co., 4540 Lengerieb vom 
15.10.1986. 

Dieser Nachtrag wird im "Amts- und Mitteilungsblatt der 
Bundesanstalt für Materialforschung und -prüfung, 
Berlin" (ISSN 0340-7551) veröffentlicht. 

4950 Minden, 06.04.1989 
<( 

f,eid/ /-., 

ßundesbahn-Zentralamt 
Minden (Westfl 

Deutsche 
Bundesbahn 

2. Nachtrag zur 
1. Neufassung zum 

Z 0 L A S S U N G S S C B E_I N 

Zulassungs-Nr. 7763 / 3H1 

Nr. 4 des Zulassungsscheines wird wie folgt geändert 
bzw. erweitert: 

4 Anforderungen an die Bauart 

Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die 
gemäß Prüfbericht Nr. 
95 278 vom 27.07.1981, 
91 303 2. Nachtrag vom 12.08.1986, 
105 068 vom 04.12.1987, 
96 278 1. Nachtrag vom 12.01.1988 und 
91 303 6. Nachtrag vom 05.01.1989 
der Bundesbahn-Versuchsanstalt Minden (Westfl ei
ner Bauartprüfung nach dem Anhang V der Anlage 
zur GGVE unterzogen worden sind. 

Dieser Nachtrag gilt nur in Verbindung mit dem Zulas
sungsschein 7763/3H1 1. Neufassung vom 09.02.1988 und 
7763/381 1. Nachtrag zur 1. Neufassung vom 05.09.1988 
der Fa. Plastikpack GmbH, 7519 Eppingen-Mühlbach. 

Dieser Nachtrag wird im "Amts- und Mitteilungsblatt der 
Bundesanstalt für Materialforschung und -prüfung, 
Berlin" (ISSN 0340-75511 veröffentlicht. 

4950 Min~n, 05.04.1989 

l.fäti~.l/ ~ 



Bundeabahn-Zentra1a.t 
Kinden (Weatf) · 

Deutsche 
Bundesbahn 

1. Nachtrag ZUJD 

Z U L A S S U N G S S C H E I lil 

Zu1aaaunga-Nr. 7775/4C1 

Nr. 4 des Zulassungsscheines wird wie folgt geändert 
bzw. erweitert: 

4 Anforderungen an die Bauart 

4.1 

4 . 2 

Die Bauart ·muß unter Einbeziehung der in der 
beim BZA Hinden hinterlegten Liste angebenen 
Maßabweichungen den Baumustern entsprechen, die 
gemäß Prüfbericht Nr. 103 937 vom 17.10.1986 und 
103 937 1. Nachtrag vom 23.12.1988 der Bundes
bahn-Versuchsanstalt Hinden (Westf) einer Bauart
prüfung nach dem Anhang V der Anlage zur GGVE un
terzogen worden sind. 

Die Verpackung muß wie in dem unter Nr. 4.1 
genannten Prüfbericht beschrieben verschlossen 
werden. 

Dieser Nachtrag gilt nur in Verbindung mit dem Zulas
sungsschein 7775/4C1 vom 05.11.1986 der Fa. Riede! de 
Haen AG, 3016 Seelze 1. 

Dieser Nachtrag wird im "Amts- und Mitteilungsblatt der 
Bundesanstalt für Materialforschung und -prüfung, 
Berlin" (ISSN 0340-7551) veröffentlicht. 

4950 Minden, 06.04.1989 ,., 

RundeRhahn-Zentralamt 
Mi nden ( WeRtf) 

Deutsche 
Bundesbahn 

1. Nachtrag zum 

Z U L A S S U N G S S C H E I N 

Zulassungs-Nr. 7776/0AJ 

Nr. 3 und Nr. 4 des Zulassungsscheines wird wie folgt 
geändert bzw. erweitert: 

Benennung der Bauart 

Feinstblechverpackung mit nichtabnehmbarem Deckel 

Fassungsraum : 6,5 Liter 

4 Anforderungen an die Bauart 

Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die 
gemäß Prüfbericht Nr. 
103 943 vom 25.09.1986 und 
103 943 1. Nachtrag vom 01.03.1989 der Bundes
bahn-Versuchsanstalt Minden (Westtl einer Bauart
prüfung nach dem Anhang V der Anlage zur GGVE un
terzogen worden sind. 

Dieser Nachtrag gilt nur in Verbindung mit dem Zulas
sungsschein 7776/0A1 der Fa. Blechwarenfabrik 
T.imburg/Lahn, 6250 Liemburg/Lahn 1 vom 17.ll.1986 

Dieser Nachtrag ~ird im "Amts- und Mitteilungsblatt der 
Bundesanstalt für Mat.erialforschung und -priifung, 
Berlin" (ISSN 0340-7551) veröffentlicht. 

4950 Mind<>f\19 . 06.1989 

( 

RundP.sbahn-ZP.ntralamt 
Hinden (West.f) 

Deutsche 
Bundesbahn 

1. Nachtrag zum 

Z U L A S S U N G S S C B E I N 

Zulassungs-Nr. 7777 /3A1· 

Nr. 3 und Nr . 4 des ZulassungsschF!ines wird wie folg t 
geändert bzw. erweitert: 

1 Benennung dP.r Baua.r.t 

4 

Kanister aus Stahl mit nichtabnehmbarem OeckPl 

Fassungsraum: 6,5 LitP.r 

Anforderungen an die Bauart 

Die Bauart muß den BaumustF!rn entsprechen, die 
gemäß Prüfbericht Nr. 
103 943 vom 25.09.1986 und 
103 943 1. Nachtrag vom 01.03.1989 der Bundps
bahn-Versuchsanstalt Mind F! n (Westf) einer Bauart
prüfung nach dem Anhang V der Anlage zur GGVE un 
terzogen worden sind. 

Oi<>sPr Nac htrag gilt. nur in Ve rbindung mit dem Zulas
sungsschein 7777/3A 1 d e r Fa. Blechwarenfahr i k 
Limburg/Lahn, 6250 Li<>mburg/Lahn 1 vom 17.11.1986 

DiF!SF!r Nachtrag wird im "Amts- und Mitteilungsblatt der 
Bund<esanstal t fiir Materialforschung und -priifung, 
BF!rlin" (ISSN 0340-7551) veröffentli c ht. 

4950 Mind~, 19.06.1989 

Bundesbahn-Zentralamt 
Hinden (Westf) 

Deutsche 
Bundesbahn 

1. Nachtrag zum 

Z 0 L A S S 0 N G S S C 8 E I N 

Zulassungs-Nr. 7800/0A2 

Nr. 3, 4 und Nr. 8.3 des Zulassungsscheines wird wie 
folgt geändert bzw. erweitert: 

3 

4 

8.3 

Benennung der Bauart 

Feinstblechverpackung mit abnehmbarem Deckel 

Fassungsraua: 6,7 bis 12,1 Liter 

Anforderungen an die Bauart 

Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die 
gemäß Prüfbericht Nr. 
103 944 vom 07.10.1986 und 
103 944 1. Nachtrag vom 06 . 03.1989 
der Bundesbahn-Versuchsanstalt Hinden (Westf) ei
ner Bauartprüfung· nach dem Anhang V der Anlage 
zur GGVE unterzogen worden sind. 

Die Grenzdaten für den Inhalt dürfen nicht 
überschritten werden. Die Bruttohöchstmasse des 
Versandstückes darf 
13 kg (Verpackungsgruppe II) bzw. 
13,5 kg (Verpackungsgruppe III) 
nicht überschreiten. 

Dieser Nachtrag gilt nur ·in Verbindung mit dem Zul as
sungsschein 7800/0A2 der Fa. Blechwarenfabrik Limburg 
GmbH, 6250 Limburg (Lahn) 1 vom 03 . 12.1986 . 

Dieser Nachtrag wird im "Amts- und Mitteilungsblatt der 
Bundesanstalt für Materialforschung und -prüfung , 
Berlin" (ISSN 0340-7551) veröffentlicht. 

4950 

"'X:"·'"~ 
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Deutsche 
Bundesbahn 

Rundesbahn-7.entralamt 
Hinden (Westfl 

1. Neufassung zum 
7. 0 L A S S 0 N G S S C B E I N 

Zulassungs-Nr. 7883/1H2 

für die Bauart einer Verpackung zur Beförderung gefähr
licher Güter 

1 

2 

3 

Rechtsgrundlagen 

Verordnung über die innerstaatliche und grenz
überschreitende Beförderung gefährlicher Güter 
mit Eisenbahnen IGefahrgutverordnung Eisen
bahn - GGVE) vom 22.07.1985 
I BGBl. I, S. 1560) 

Antragsteller 

Sulo Eisenwerk Streuher & J,ohmann Gmb: il & Co. KG 
4900 Herford 

Benennung der Bauart 

Faß aus Kunststoff mit abnehmbarem Deckel 

Nennvolurnen: 120 Liter bis 150 Liter 

4 Anforderungen an die Bauart 

5 

6 

7 

Die Rauart muß den Baumustern entsprPchen, die 
gemäß Prüfbericht Nr. 
104 320 vom 15.01.1987 
104 320 1. Nachtrag vorn 07.12.1987, 
104 320 2. Nachtrag vom 10.08.1988, 
104 320 3. Nachtrag vom 09.03.1989 und 
104 320 4. Nachtrag vom 17.04.1989 
der Bundesbahn-Versuchsanstalt Minden (Westf) ei
ner Bauartprüfung nach dem Anhang V der Anlage 
zur GGVE unterzogen worden sind. 

Zulassung 

Die unter Nr. 3 beschriebene Bauart wird unter 
der Voraussetzung, daß die Anforderungen nach 
Nr. 4 erfüllt werden, zugelassen. 

Fertigung von Verpackungen 

Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen 
serienmäßig gefertigt werden. Der Hersteller muß 
gewährleisten, daß bei den serienmäßig gefertig
ten Verpackungen die für dte Bauart festgelegten 
Anfor~er11ngen ~rfiill~ sind. 

Kennzeichnung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gp
fertigten Verpackungen sind dauerhaft und gut 
sichtbar wie folgt zu kennzeichnen: 

7.1 120 I - Bauart 

(~ \1H2/X 225/S/ ..•...•.....•..• /0/BAM 7883- SL 
~ (Herstellungs-

datum nach Rn 1512 
(l)e) der Anl. 
zur GGVE 

7.2 150 I-Bauart 

G)1H2/X 290/S/ •••.•.•••••••••• /0/BAM 7883- SL 
(Herstellungs-
datum nach Rn 1512 
(l)e) der Anl. 
zur GGVE 

8 Auflagen über die Verwendung der Verpackung 

8.1 
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Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten und entsprechend Nr. 7 gekennzeichne
ten Verpackungen dürfen für gefährliche Güter 
verwendet werden, wenn für sie nach den Vor
schriften der GGVS/GGVE/GGVSee solche Verpackun
gen zulässig sind. 

8.2 

8.3 

8.4 

9 

10 

Die Verpackungen dürfen 
der Verpackungsgruppe I, 
werden. 

für gefährliche Güter 
II oder III verwendet 

Die GrPnzdaten für den Inhalt dürfen nicht übPr
schritten werden. Die Bruttohöchstmasse des Ver
sandstückes darf 225 kg 1120 1-Bauart) bzw. 
290 kg 1150 1-Bauart) nicht überschreiten. 

Die Überwachung der Fertigung von Verpackungen 
nach dieser Bauart muß nach den "Technischen 
Richtlinien für die Oberwachung der Fertigung von 
Verpackungen zur Beförderung gefährlicher Güter 
ITRV 001)" - Verkehrsblatt Heft 16, 1987, S. 562, 
durchgeführt werden. 

Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweis
bar sicherstellen , daß alle Auf lagen über die 
Verwendung der Verpackung demjenigen, der die 
Verpackung für Gefahrgut einsetzt/befüllt, be
kannt sind. 

SonRtiges 

10.1 Die Bauart entspricht den in 

der Ordnung für die intPrnationalP Eisenbahnbe
förderung gefährlicher Güter (RIO) 

dem Europäischen Obereinkommen über die inter
nationale Beförderung gefährlicher Güter auf der 
Straße IADR-Obereinkornrnen) 

dem internationalen Obereinkommen des Seever
kehrs IIMDG-Code) 

den Empfehlungen der Vereinten NationPn IUN) 
über die Beförderung gefährlicher Güter 

festgelegten Prüfanforderungen für Verpackungen 
zur Beförderung gefährlicher Güter. 

10.2 Ein Widerruf dieser Zulassung bleibt vorbehal
ten. 

10.3 Dieser Zulassungsschein wird im "Amts- und Mit
teilungsblatt der Bundesanstalt für Material
forschung und -prüfung, Berlin" IISSN 0340-7551) 
veröffentlicht. 

4950 Hinde~03.05.1989 
I 

fc('4uz! h 
Rundesbahn-7.entralamt 
Hinden (Westfl 

Deutsche 
Bundesbahn 

2. Nachtrag 7.1lm 

Z 0 L A S S 0 N G S S C B E I N 

Zulassungs-Nr. 7967 /3JH 

Nr. 4 des Zulassungsscheines wird wie folgt geändert 
bzw .. t=-rweitert: 

4 Anforderungen an die Rauart 

Die Baui-1 rt IHUß dPn Baumustern ent.spre.cht~n, die 
gemäß Prüfbericht Nr. 104 285 vom 04.05.1987, 
104 285 1. Nachtrag- \OOm 03.06.1987, 104 285 
3. Nachtrag vorn 14.12.1988 und 104 285 
4. Nachtrag vorn 23.02 .J 989 dPr Bundesbahn-Vpr
suchsanstal t Minden ( Westf) einP.r Bauartprüfung 
nach dt=>n "TE-chnischen Richt~l iniP.n für den Bau, 
die Prüfung, die Zulassung, die Kennzeichnung und 
diP VPrwPndung von Transportgf'fiißPn aus Knnst.
stoffen TRTK 001 /VKRl. Heft 14, 1985, 
Nr. J47)"untPr~ogPn wordPn sind. 

Wah lweisP dürfen d tP. TK auch ohnP- untP.rP
Ausl aufoffnung, d. h. gP-schlossf'nP Ausführung gpfert.i gt 
WP.rdP-n. 

DiPsPr Nachtrag gilt nur in Vf'rbindung mit dPm Zulas
sungsschein Nr. 7967/31H vom 25.06.1987 und dem l. 



Nachtrag vom 13.01.1989 der ra . 
r 67 320 Drulingen 

Sot.ral,.nt?. S.A. 

Diese r Nachtrag wird im "Amts- und Mitteilungsblatt der 
Bundesanstalt für MatP.rialfor.schung und -prüfung, 
Berlin" IISSN 0340-7551) veröff,.ntlicht. 

4950 MindP.n, 23.06.1989 

Bundesbahn-Zentralamt 
Minden (Weatf) 

Deutsche 
Bundesbahn 

1 • Nachtrag zua 

Z 0 L A S S 0 N G S S C B E I N 

Zulaaaunga-Nr. 7987 /OA2 

Nr . 3, 4 und Nr. 6. 3 des Zulassungsscheines wird wie 
folgt geändert bzw. erweitert: 

3 Benennung der Bauart 

4 

8.3 

Feinstblechverpackung mit abnehmbarem Deckel 

Fassungsraua: 4,8 bis 6,5 Liter 

Anforderungen an die Bauart 

Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die 
gemäß Prüfbericht Nr. 
104 514 vom 02.04.1987 und 
104 514 1. Nachtrag vom 06.03.1969 
der Bundesbahn-Versuchsanstalt Minden IWestf) ei
ner Bauartprüfung nach dem Anhang V der Anlage 
zur GGVE unterzogen worden sind. 

Die Grenzdaten für den Inhalt dürfen nicht 
überschritten werden. Die Bruttohöchstmasse des 
Versandstückes darf 
7,0 kg (Verpackungsgruppe li) bzw. 
10,1 kg IVerpackungsgruppe 111) 
nicht überschreiten. 

Dieser Nachtrag gilt nur in Verbindung mit dem Zulas
sungsschein 7967 /OA2 der Fa. Blechwarenfabrik Limburg 
GmbH, 6250 Limburg (Lahn> 1 vom 16.06.1987. 

Dieser Nachtrag wird im "Amts- und Mitteilungsblatt der 
Bundesanstalt für Materialforschung und -prüfung, 
Berlin" IISSN 0340-7551) veröffentlicht. 

4950 

Bundesbahn-Zentralamt 
Minden (ilestf) 

Deutsche 
Bundesbahn 

1. Nachtrag zum 

Z U L A S S U N G S S C H E I N 

Zulassunga-Nr. 7988/0A2 

Nr. 3, 4 und Nr. 6. 3 des Zulassungsscheines wird wie 
folgt geändert bzw. erweitert: 

3 

4 

Benennung der Bauart 

Feinstblechverpackung mit abnehmbarem Deckel 

Faaaungsraua: 8,7 bis 11,6 Liter 

Anforderungen an die Bauart 

Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die 
gemäß Prüfbericht Nr. 
104 515 vom 02.04.1987 und 
104 515 1. Nachtrag vom 06.03.1989 
der Bundesbahn-Versuchsanstalt Minden (Westf) ei
ner Bauartprüfung nach dem Anhang V der Anlage 
zur GGVE unterzogen worden sind. 

6.3 Die Grenzdaten für den Inhalt dürfen nicht 
überschritten werden. Die Bruttohöchstmasse des 
Versandstückes darf 
13 kg (Verpackungsgruppe II) bzw. 
19,5 kg (Verpackungsgruppe Illl 
nicht überschreiten. 

Dieser Nachtrag , gilt nur in Verbindung mit dem Zulas
sungsschein 7986/0A2 der Fa. Blechwarenfabrik Limburg 
GmbH, 6250 Limburg (Lahn) 1 vom 16.06.1987. 

Dieser Nachtrag wird im "Amts- und Mitteilungsblatt der 
Bundesanstalt für Materialforschung und -prüfung, 
Berlin" (ISSN 0340-7551) veröffentlicht. 

4950 Minden, 26.06.1969 

~Jlv ~~\ 
Deutsche 
Bundesbahn 

Bundesbahn-Zentralamt 
Minden (Westf) 

3. Nachtrag zum 

Z U L A S S 0 N G S S C H E I N 

Zulassungs-Nr. 8006/1H1 

Nr. 4 des Zulassungsscheines wird wie folgt geändert 
bzw. erweitert: 

4 Anforderungen an die Bauart 

Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die 
gemäß Prüfbericht Nr. 
101 611 vom 11 . 03.1985, 
101 611 1. Nachtrag vom 0~.05.1988, 
101 611 2. Nachtrag vom 27.06.1988 
95 583, 90 854 mit den zugehörigen Nachträgen und 
106 573 vom 31.08.1988 
der Bundesbahn-Versuchsanstalt Minden (Westf) 
und Bericht Nr. VII/89 vom 21.03.1989 der Mauser· 
Werke GmbH, 5040 Brühl einer Bauartprüfung nach 
dem Anhang V der Anlage zur GGVE unterzogen wor 
den sind. 

Dieser Nachtrag gilt nur in Verbindung mit dem Zulas 
sungsschein 8006/1H1 der Mauser-Werke GmbH, 5040 Brühl 
vom 13.07.1987 und den 1. und 2 . Nachtrag zum 
Zulassungsschein 8006/1H1 . 

Dieser Nachtrag wird im "Amts- und Mitteilungsblatt der 
Bundesanstalt für Materialforschung und -prüfung , 
Berlin" (ISSN 0340-7551) veröffentlicht, 

4950 Minden, 06.06.1989 
<) 

( 

fut<uC:/ k 
Deutsche 
Bundesbahn 

Bundesbahn-Zentralamt 
Minden (Wes tf) 

2. Nachtrag zum 

Z U L A S S U N G S S C H E I N 

Zulassungs-Sr. 8007/1H1 

Nr. 4 des Zulassungsscheines wird wie folgt geändert 
bzw. erweitert: 

4 Anforderungen an die Bauart 

Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die 
gemäß Prüfbericht Nr. 
100 351 vom 08.01.1985 
101 351 1. Nachtrag vom 11.06.1985 und 
106 573 vom 31.08.1988 der 
Bundesbahn-Versuchsanstalt Minden (Westf) 
und Prüfbericht Nr. I/85 vom 13.05.1985 und 
VII/89 vom 21.03.1989 der Mauser-Werke GmbH 
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Brühl einer Bauartprüfung nach dem Anhang V der 
Anlage zur GGVE unterzogen worden sind. 

Dieser Nachtrag gilt nur in Verbindung mit dem Zulas~ 
sungsschein 8007/1H1 der Mauser-Werke GmbH, 5040 Brühl 
vom 13.07.1987 und dem 1. Nachtrag zum Zulassungsschei~ 
8007/1H1 vom 13.01.1989 

Dieser Nachtrag wird im "Amts- und Mitteilungsblatt det 
Bundesanstalt für Materialforschung und -prüfung 
Berlin" (ISSN 0340-7551) veröffentlicht. 

4950 Hin~, 06.06.1989 

,l· ., );.);; I 
f'o.(:,,{'ltt•f:;<{ ~ 

Deutsche 
Bundesbahn 

Bundesbahn-Zentralamt 
Minden (Westf) 

Z U L A S S U N G S S C B E I N 

l. Neufassunng zum 
Zulassungs-Nr. 8018/3H1 

für die Bauart einer Verpackung zur Beförderung gefähr
licher Güter 

Rechtsgrundlagen 

Ve rordnung über die innerstaatliche und grenz
überschreitende Beförderung gefährlicher Güter 
mit Eisenbahnen (Gefahrgutverordnung Eisen
bahn- GGVE) vom 22.07.1985 
(BGBl. I, S. 1560) 

2 Antragsteller 

3 

4 

5 

6 

7 

Kunststoffwerk Draak GmbH, Moorweg 1-15, 
2090 Winsen/L 

Benennung der Bauart 

Kanister aus Kunststoff mit nichtabnehmbarem 
Deckel 

Nennvolumen: 10 Liter 

Anforderungen an die Bauart 

Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die 
gemäß Prüfbericht Nr. 
104 355 vom 09.06.1987 und 
94 307 vom 27.11.1980, 
94 307 1 . Nachtrag vom 23.07.1984 
94 307 2. Nachtrag vom 01.02.1985 
94 307 3. Nachtrag vom 21.10.1986 
94 307 4. Nachtrag vom 22.03.1988 
der Bundesbahn-Versuchsanstalt Minden (Westf) 
jedoch aus dem Werkstoff Finathene 56 020, einer 
Bauartprüfung nach dem Anhang V der Anlage zur 
GGVE unterzogen worden sind. 

Zulassung 

Die unter Nr. 3 beschriebene Bauart wird unter 
der Voraussetzung, daß die Anforderungen nach 
Nr. 4 erfüllt werden, zugelassen. 

Fertigung von Verpackungen 

Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen 
serienmäßig gefertigt werden. Der Hersteller muß 
gewährleisten, daß bei den serienmäßig gefertig
ten Verpackungen die für die Bauart festgelegten 
Anforderungen erfüllt sind. 

Kennzeichnung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten Verpackungen sind dauerhaft und gut 
sichtbar wie folgt zu kennzeichnen: 

r:f\ 3H1/Y 1.8/200/ •••••••••••••• /D/BAM 8018 - KWD 
~ (Herstellungs-

datum nach 
Rn 15 12 (1 ) e) 
der Anl. zur GGVE) 
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8 

8. 1 

8.2 

8.3 

8.4 

8.5 

8.6 

8. 7 

8 .8 

9 

10 

Auflagen über die Verwendung der Verpackung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten und entsprechend Nr. 7 gekennzeichne
ten Verpackungen dürfen für gefährliche Güter 
verwendet werden, wenn für sie nach den Vor
schriften der GGVS/GGVE/GGVSee solche Verpackun
gen zulässig sind. 

Die Verpackungen dürfen für gefährliche Güter 
der Verpackungsgruppe II oder III verwendet 
werden. 

Die Grenzdaten für den Inhalt dürfen nicht über
schritten werden. 
Die Dichte der Füllgüter darf 
1,84 g/cm' (Verpackungsgruppe Il bzw. III) 
nicht überschreiten. 

Der Gesamtüberdruck (d. h. Dampfdruck des Füllgu
tes und Partialdruck von Luft oder sonstiggn 
inerten Gasen, vermindert um 100 kPa) bei 55 C 
darf 133 kPa nicht überschreiten. 

Die unter Nr. 3 beschriebene Bauart hat die Ban
artprüfung mit folgenden Stoffen bestanden: 

Bezeichnung UN-Nr. 

Essigsäure 2789 

Schwefelsäure 1830 

Ameisensäure 1779 

Hypochlorit- 17 91 
lösung 

Kohlenwasser- 1300 
Stoffgemisch 
(White Spirit) 

Die Werkstoffe dieser 
nachweisbar gegenüber 
sein. 

Stoff der Anlage 
Konzen- zur GGVE 
tration Klasse Ziffer 

98 % 8 32 b) 

98 % 1b) 

98 % 32b) 

160g Cl/l 61b) 

32c) 

Verpa ckungsbauart müssen 
den Füllgütern beständig 

Der Nachweis zur Feststellung der chemischen Ver
träglichkeit muß nach dem anerkannten Stand von 
Wissenschaft und Technik geführt werden können. 

Bei Stoffen mit einem Flammpunkt von höchstens 
35 °c muß sichergestellt sein, daß bei betriebs
mäßigen Vorgängen keine Gefahren durch elektro
statische Aufladung der Gefäße entstehen können. 

Die tlberwachung der Fertigung von Verpackungen 
nach dieser Bauart muß nach den ''Technischen 
Richtlinien für die tlbe rwachung der Fertigung von 
Verpackungen zur Beförderung gefährlicher Güter 
(TRV 001)" - Verkehrsblatt Heft 16, 1987, S. 562, 
durchgeführt werden. 

Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweis
bar sicherstellen, daß alle Auflagen über die 
Verwendung der Verpackung demjenigen, der die 
Verpackung für Gefahrgut einsetzt/befüllt be
kannt sind. 

Sonstiges 

10.1 Die Bauart entspricht den in 

10.2 

der Ordnung für die internationale Eisenbahnbe
förderung gefährlicher Güter (RID) 

dem Europäischen tlbereinkommen über die inter
nationale Beförderung gefährlicher Güter auf der 
Straße (ADR-tlbere inkommen) 

dem internationalen tlbereinkommen des Seever
kehrs (IMDG-Code) 

den Empfehlungen der Vereinten Nationen 
über die Beförderung gefährlicher Güter 

(UN) 

festgelegten Prüfanforderungen für Verpackungen 
zur Beförderung gefährlicher Güter. 

Ein Widerruf dieser Zulassung bleibt vorbehal
ten. 



10.3 Dieser Zulassungsschein wird im "Amts- und Mit
teilungsblatt der Bundesanstalt für Material
forschung und -prüfung, Berlin" (ISSN 0 340-7551) 
veröffentlicht. 

4950 

Deutsche 
Bundesbahn 

Bundesbahn-Zentralaat 
Kinden (Veatf) 

2. Nachtrag zum 

Z U L A S S U N G S S C H E I N 

Zulaasunga-Nr. 8066/6H<:2 

Nr. 4 des Zulassungsscheines wi rd wie folgt 
bzw. erweitert : 

4 Anforderungen an die Bauart 

geändert 

Die Bauart muß den Baumu st ern entsprechen, die 
gemäß Prüfbericht Nr. 

104 797 vom 07.07.1987 
104 797 1 • Nachtrag vom 23. \ 0.198 7 und 
104 797 2. Nachtrag vom 10. 02 .1989 
der Bundesbahn-Versuchsanst " lt Minden (Westf) ei-
ner Bauartprüfung nach de m Anhang V der Anlage 
zur GGVE unterzogen worden s ind. 

Dieser Nachtrag gilt nur in Verbindung mit dem Zulas
sungsschein 8066/6HG2 vom 01.10.\987 und dem 1. Nach
trag zum Zulassungsschein 8066/6H G2 vom 30.10.1987. 

Dieser Nachtrag wird im "Amts- un d Mitt e ilungsblatt der 
Bundesanstalt für Mat e ri a lfors ~~ hung und -prüfung, 
Berlin" (ISSN 0340-7551) veröffen t licht. 

4950 Kin~n, 31.05.1989 

h 
Deutsche 
Bundesbahn 

Bundesbahn-Zentralamt 
Kinden (Vestf) 

1. Nachtrag zur 
1. Neufassung zua 

Z U L A S S U N G S S C H E I N 

Zulassungs-Nr. 8068/6HG2 

Nr. 4 des Zulassungsscheines wird wie folgt geändert 
bzw. erweitert: 

4 Anforderungen an die Bauart 

Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die 
gemäß Prüfbericht Nr. 
104 799 vom 07.07.1987 
104 799 1. Nachtrag vom 23.10.1987, 
104 799 2. Nachtrag vom 04.07.1988, 
104 799 3. Nachtrag vom 07.11.1988 und 
104 799 4. Nachtrag vom 10.02.1989 
der Bundesbahn-Versuchsanstalt Minden (Westf) ei
ner Bauartprüfung nach dem Anhang V der Anlage 
zur GGVE unterzogen worden sind. 

Dieser Nachtrag gilt nur in 
sungsscheines 8068/6HG2 der 
und Verpackungsgesellschaft 
28.11.1988 

Verbindung mit dem Zulas
Fa. Elbatainer Kunststoff

mbH, 7505 Ettlingen vom 

Dieser Nachtrag wird im "Amts- und Mitteilungsblatt der 
Bundesanstalt für Materialforschung und -prüfung, 
Berlin" (ISSN 0340-7551) veröffentlicht. 

4950 Kinden, 05.06 . 1989 

Deutsche 
Bundesbahn 

Bundesbahn-Zentrala•t 
Kinden (Vestf) 

2. Nachtrag zum 

Z U L A S S U R G S S C H K I R 

Zulassungs-Nr. 8070/1H1 

Nr. 4 des Zulassungsscheines wird wie folgt geändert 
bzw. erweitert: 

4 Anforderungen an die Bauart 

Die Bauart muß den Baumustern entsprechen. die 
gemäß Prüfbericht Nr. 
87 695-104 vom 10 .04 .1987, 
Nachtrag zum Prüfbericht 87 695-104 vom 
10.04 . 1987 der Hoechst AG F + E (GBH) Polymerprü
fung, Bericht 106 573 vom 31.08.1988 
der Bundesbahn-Versuchsanstalt Minden (Westf) 
und Bericht Nr. VII/89 vom 21.03.1989 der Mauser
Werke GmbH, 5040 Brühl einer Bauartprüfung nach 
dem Anhang V der Anlage zur GG VE unterzogen wor
den sind. 

Dieser Nachtrag gilt nur in Verbindung mit dem Zulas
sungsschein Nr. 8070/lHl der Mauser-Werke GmbH, 
5040 Brühl vom 02.10.1987 und dem 1. Nachtra g zum 
Zulassungsschein 8070/1H1 vom 13.01.1989 

Dieser Nachtrag wird im "Amts- und Mitteilungsblatt der 
Bundesanstalt für Materialforschung und -prüfung, 
Berlin" (ISSN 0340-7551) veröffentlicht. 

4950 Ki~n, 06.06.1989 

Deutsche 
Bundesbahn 

Bundesbahn-Zentralamt 
Hinden (Westf) 

2. Nachtrag zum 

Z U L A S S U N G S S C B E I N 

7.ulasRungs-Nr. 8100/6HG2 

Nr. 4 und Nr. 8.6 des Zulassungsscheines wird wie folgt 
geändert bzw. erweitert: 

4 

8.6 

Anforderungen an die Bauart 

Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die 
gemäß Prüfbericht Nr. 
104 833 vom 26.10.1987 und 
104 933 1. Nachtrag vom 06 . 04.1989 
der Bundesbahn-Versuchsanstalt Minden (Westf) ei
ner Bauartprüfung nach dem Anhang V der Anlage 
zur GGVE unterzogen worden sind. 

Die unter Nr. 3 beschriebene Bauart hat zusätz
lich die Bauartprüfung mit folgenden Stoffen be
standen: 

Bezeichnung UN-Nr. 

Peressigsäure 2131 

tert. Butyl- 2092 
hydroperoxid 

Die Werkstoffe dieser 
nachweisbar gegenüber 
sein. 

Konzen
tration 

40 % 

80 % 

Stoff der Anlage 
zur GGVE 

Klasse Ziffer 

5.2 35.i 

Verpackungsbauart müssen 
den Füllgü~ern beständig 

Der Nachweis zur Feststellung der chemischen Ver
träglichkeit muß nach dem anerkannten Stand von 
Wissenschaft und Technik geführt werden können. 

Dieser Nachtrag gilt nur in Verbindung mit dem Zulas
sungsschejn 8100 / 6HG2 der Fa. Dr.-Ing . w. Frohn GmbH, 
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Deutsche 
Bundesbahn 

Bundesbahn-Zentralamt 
Hinden (Westf) 

1. Neufassung zum 
Z U L A S S U N G S S C H E I N 

Zulassungs-Nr. 8112/3H1 

für die Bauart einer Verpackung zur Beförderung gefähr
licher Güter 

2 

Rechtsgrundlagen 

Verordnung über die innerstaatliche und 
Uberschreitende Beförderung gefährlicher 
mit Eisenbahnen (Gefahrgutverordnung 
bahn - GGVE) vom 22.07.1985 
(BGBl. I, S. 1560) 

Antragsteller 

Kunststoffwerk Draak GmbH, Moorweg 1-15, 
2090 Winsen/L 

grenz
Güter 

Eisen-

3 Benennung der Bauart 

4 

5 

6 

7 

8 

8.1 

8.2 

Kanister 
Deckel 

aus Kunststoff mit nichtabnehmbarem 

Nennvolumen: 10 bis 12,5 Liter 

Anforderungen an die Bauart 

Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die 
gemäß Prüfbericht Nr. 
104 767 vom 08.09.1987, 
103 661 vom 15.10.1986, 
103 661 1. Nachtrag vom 05.01.1987 und 
105 999 1. Nachtrag vom 17.05.1988 
der Bundesbahn-Versuchsanstalt Minden (Westf) 
jedoch aus dem Werkstoff Finathene 56 020, einer 
Bauartprüfung nach dem Anhang V der Anlage zur 
GGVE unterzogen worden sind. 

Zulassung 

Die unter Nr. 3 beschriebene Bauart wird unter 
der Voraussetzung, daß die Anforderungen nach 
Nr. 4 erfüllt werden, zugelassen. 

Fertigung von Verpackungen 

Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen 
serienmäßig gefertigt werden. Der Hersteller muß 
gewährleisten, daß bei den serienmäßig gefertig
ten Verpackungen die für die Bauart festgelegten 
Anforderungen erfüllt sind. 

Kennzeichnung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig 
fertigten Verpackungen sind dauerhaft und 
sichtbar wie folgt zu kennzeichnen: 

3H1/Y/200/ •••••••••••••• /D/BAM 8112- KWD 
(Herstellungs-
datum nach 
Rn 1512 (1) e) 
der Anl. zur GGVE) 

Auflagen über die Verwendung der Verpackung 

ge
gut 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten und entsprechend Nr. 7 gekennzeichne
ten Verpackungen dürfen für gefährliche Güter 
verwendet werden, wenn für sie nach den Vor
schriften der GGVS/GGVE/GGVSee solche Verpackun
gen zulässig sind. 

Die Verpackungen dürfen 
der Verpackungsgruppe 
werden. 

für gefährliche Güter 
II oder III verwendet 

8.3 Die Grenzdaten für den Inhalt dürfen nicht über
schritten werden. 

558 

Die Dichte der Füllgüter darf 
1,20 g/cm' (Verpackungsgruppe II bzw. III) 
nicht überschreiten. 

8.4 

8.5 

8.6 

8.7 

8.8 

9 

10 

Der Gesamtüberdruck (d. h. Dampfdruck des Füllgu
tes und Partialdruck von Luft oder sonstigen 
inerten Gasen, vermindert um 100 kPa) bei 55 °C 
darf 133 kPa nicht überschreiten. 

Die unter Nr. 3 beschriebene Bauart hat die Bau
artprüfung mit folgenden Stoffen bestanden: 

Bezeichnung UN-Nr. 

Kohlenwasser- 1300 
Stoffgemisch 
(White Spirit) 

Essigsäure 2789 

n-Butylacetat/ 1123 
mit n-Butylacetat 
gesättigte Netz
mittellösung 

Konzen
tration 

98 % 

Stoff der Anlage 
zur GGVE 

Klasse Ziffer 

32 c) 

8 32b ) 

3 31 c ) 

Die Werkstoffe dieser Verpackungsbauart müssen 
nachweisbar gegenüber den Füllgütern beständig 
sein. 

Der Nachweis zur Feststellung der chemischen Ver
träglichkeit muß nach dem anerkannten Stand von 
Wissenschaft und Technik geführt werden können . 

Bei
0 

Stoffen mit einem Flammpunkt von höchstens 
35 C muß sichergestellt sein, daß bei betriebs
mäßigen Vorgängen keine Gefahren durch elektro
statische Aufladung der Gefäße entstehen können. 

Die tlberwachung der Fertigung von Verpackungen 
nach dieser Bauart muß nach den ''Technischen 
Richtlinien für die tlberwachung der Fertigung von 
Verpackungen zur Beförderung gefährlicher Güter 
(TRV 001)" - Verkehrsblatt Heft 16, 1987, S. 562, 
durchgeführt werden. 

Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweis
bar sicherstellen, daß alle Auflagen über die 
Verwendung der Verpackung demjenigen, der die 
Verpackung für Gefahrgut einsetzt/befüllt be
kannt sind. 

Sonstiges 

10.1 Die Bauart entspricht den in 

10.2 

10.3 

4950 

der Ordnung für die internationale Eisenbahnbe
förderung gefährlicher Güter (RID) 

dem Europäischen tlbereinkommen über die inter
nationale Beförderung gefährlicher Güter auf der 
Straße (ADR-tlbereinkommen) 

dem internationalen Obereinkommen des Seever
kehrs (IMDG-Code) 

den Empfehlungen der Vereinten Nationen 
über die Beförderung gefährlicher Güter 

(UN) 

festgelegten Prüfanforderungen für Verpackungen 
zur Beförderung gefährlicher Güter. 

Ein Widerruf dieser Zulassung bleibt vorbehal
ten. 

Dieser Zulassungsschein wird im "Amts- und Mit
teilungsblatt der Bundesanstalt für Material
forschung und -prüfung, Berlin" (ISSN 0340-7551) 
veröffentlicht. 



Deutsche 
Bundesbahn 

BundP.abahn-~entralamt 
Hinden (Weatf) 

1. Neufaaaung zum 

Z 0 L A S S 0 N G S S C B E I N 

Zulaaaunga-Nr . 8161/1H2 

für die Bauart einer Verpackung zur Beförderung 
gefährlicher Güter 

1 Rechtagrundlagen 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

Verordnung über die innerstaat.l iche und grenz
überschreitende Beförderung gefährlicher Güter 
mit Eisenbahnen (Gefahrgutverordnung Eisen
bahn - GGVE) vom 22.07.1985 
(BGBl. I, S. 1560) 

Antragsteller 

Kautex-Werke, 5300 Bonn 3 Holzlar 

Beschreibung der Bauart 

Faß aus Kunststoff mit abnehmbarem Deckel. 

Nennvolumen: 120 bis 150 Liter 

Anforderungen an die Bauart 

Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die 
gemäß Prüfbericht Nr . 
105 301 vom 22.10.1987 und 
105 301 1. Nachtrag vom 17.01.1989 
der Bundesbahn-Versuchsanstalt Minden (Westf) ei
ner Bauartprüfung nach dem Anhang V der Anlage 
zur GGVE unterzogen worden sind. 

Zulaaaung 

Die unter Nr. 3 beschriebene Bauart wird unter 
der Voraussetzung, daß die Anforderungen nach 
Nr. 4 erfüllt werden, zugelassen. 

Fertigung von Verpackungen 

Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen 
serienmäßig gefertigt werden. Der Hersteller muß 
gewährleisten, daß bei den serienmäßig gefertig
ten Verpackungen die für die Bauart festgelegten 
Anforderungen erfüllt sind. 

Kennzeichnung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten Verpackungen sind dauerhaft und gut 
sichtbar wie folgt zu kennzeichnen: 

120 Liter Fässer: 

~ 1H2/X187/S/ ••.••••••••••••• /D/BAM 
(Herstellungs-

8161-K 

datum nach 
Rn 1512 (1) e) 
der Anl. zur GGVE) 

150 Liter Fässer: 

1H2/X257/S/ ••••••••••••.••• /D/BAM 8161-K 
(Herstellungs-
datum nach 
Rn 1512 (1) e) 
der Anl. zur GGVE) 

8 Auflagen über die Verwendung der Verpackung 

8 .1 Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten und entsprechend Nr. 7 gekennzeichne
ten Verpackungen dürfen für gefährliche Güter 
verwendet werden, wenn für sie nach den Vor
schriften der GGVS/GGVE/GGVSee solche Verpackun
gen zulässig sind. 

8.2 

8.3 

Die Verpackungen dürfen 
der Verpackungsgruppe I, 
werden. 

für gefährliche Güter 
II oder III verwendet 

Die Grenzdaten für den Inhalt dürfen nicht über
schritten werden . Die Bruttohöchstmasse des Ver-

8.4 

9 

Sandstückes darf 
187 kg (120 Liter Fässer) bzw. 
257 kg (150 Liter Fässer) 
nicht überschreiten. 

Die Uberwachung der Fertigung von Verpackungen 
nach dieser Bauart muß nach den "Technischen 
Richtlinien für die Uberwachung der Fertigung von 
Verpackungen zur Beförderung gefährlicher Güter 
(TRV 001)" - Verkehrsblatt Heft 16, 1987, s. 562, 
durchgeführt werden. 

Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweis
bar sicherstellen, daß alle Auflagen über die 
Verwendung der Verpackung demjenigen, der die 
Verpackung für Gefahrgut einsetzt/befüllt, be
kannt sind. 

10 Sonstiges 

10.1 Die Bauart entspricht den in 

der Ordnung für die internationale Eisenbahnbe
förderung gefährlicher Güter (RIO) 

dem Europäio!Chen Uber•ünkommen über die inter
nationale Beförderung gefährlicher Güter auf der 
Straße (ADR-Ubereinkommen) 

dem internationalen Obereinkommen des Seever
kehrs (IMDG-Code) 

den Empfehlungen der Vereinten Nationen (UN) 
über die Beförderung gefährlicher Güter 

festgelegten Prüfanforderungen für Verpackungen 
zur Beförderung gefährlicher Güter. 

10.2 Ein Widerruf dieser Zulassung bleibt vorbehal
ten. 

10.3 Dieser Zulassungsschein wird im "Amts- und Mit
teilungsblatt der Bundesanstalt für Material
forschung und -prüfung, Berlin" (ISSN 0340-7551) 
veröffentlicht. 

4950 

Deutsche 
Bundesbahn 

8undeabahn-7.entralamt 
Hinden (Westf) 

3. Nachtrag zum 

Z U L A S S U N G S S C B E I N 

Zulassungs-Nr. 8165/31H 

Nr . 4 des Zulassungsscheines wird wie folgt geändert 
bzw. erweitert: 

4 Anforderungen an die Bauart 

Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die 
gemäß Prüfbericht Nr. 
91 111 1. Nachtrag vom 15.09.1987, 
91 111 3. Nachtrag vom 23.08.1988, 
91 111 4. Nachtrag vom 08.12.1988 und 
91 111 5. Nachtrag vom 10.01.1989 
der Bundesbahn-Versuchsanstalt Minden (Westf) ei
ner Bauartprüfung nach den "Technischen 
Richtlinien für den Bau, die Prüfung, die 
Zulassung, die Kennzeichnung und die Verwendung 
von Transportgefäßen aus Kunststoff - TRTK 001 -
(VKBl. Heft 14, 1985, Nr. 147)" unterzogen worden 
sind. 

Dieser Nachtrag gilt nur in Verbindung mit dem Zulas
sungsschein 8165/31H vom 23.12.198, dem 1. und 2 . 
Nachtrag zum Zulassungsschein 8165/31H der Fa. Schütz
Werke, Selters. 

Dieser Nachtrag wird im "Amts- und Mitteilungsblatt der 
Bundesanstalt für Materialforschung und -prüfung, 
Berlin" (ISSN 0340-7551) veröffentlicht. 

1950 Minden, 19.05.1989 

559 



Deutsche 
Bundesbahn 

Bundesbahn-Zentralamt 
Kinden (Westf) 

Z U L A S S U N G S S C H E I N 

1. Neufassung zum 
Zulassungs-Ne. 8198/3H1 

für die Bauart einer Verpackung zur Beförderung gefähr
licher Gü ter 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

Rechtsgrundlagen 

Ve rordnung über die innerstaatliche und 
überschreitende Beförderung gefährlicher 
mit Eisenbahnen (Gefahrgutverordnung 
bahn- GGVE) vom 22.07.1985 
(BGBl. I, S. 1560) 

Antragsteller 

Kunststoffwerk Draak GmbH, Moorweg 1-15, 
2090 Winsen/L 

Benennung der Bauart 

grenz
Güter 

Eisen-

Kanister 
Deckel 

aus Kunststoff mit nichtabnehmbarem 

Nennvolumen: 5 bis 6 Liter 

Anforderungen an die Bauart 

Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die 
gemäß Prüfbericht Nr. 
105 052 vom 04.012.1987, 
94 117 vom 30.09.1980, 
94 117 1. Nachtrag vom 14.06.1988, 
99 668 vom 11.01.1984 
99 668 1. Nachtrag vom 28.10.1986 und 
99 668 2. Nachtrag vom 19.01.1987. 
der Bundesbahn-Versuchsanstalt Minden (Westf) 
jedoch aus dem Werkstoff Finathene 56 020, einer 
Bauartprüfung nach dem Anhang V der Anlage zur 
GGVE unterzogen worden sind. 

Zulassung 

Die unter Nr. 3 beschriebene Bauart wird 
der Voraussetzung, daß die Anforderungen 
Nr. 4 erfüllt werden, zugelassen. 

Fertigung von Verpackungen 

unter 
nach 

Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen 
serienmäß ig gefertigt werden. Der Hersteller muß 
gewährleis ten, daß bei den serienmäßig gefertig
ten Verpackungen die für die Bauart festgelegten 
Anforderungen erfüllt sind. 

Kennzeichnung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten Verpackungen sind dauerhaft und gut 
sichtbar wie folgt zu kennzeichnen: 

CX·--)'\3H1/Y 1.8/200/ •••••••••••••. /D/BAM 8198 - KWD 
(Herstellungs-

8 

8. 1 

8.2 

8. 3 
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datum nach 
Rn 15 12 (1) e) 
der Anl. zur GGVE) 

Auflagen über d~e Verwendung der Verpackung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten und entsprechend Nr. 7 gekennzeichne
ten Verpackungen dürfen für gefährliche Güter 
verwendet werden, wenn für sie nach den Vor
schriften der GGVS/GGVE/GGVSee solche Verpackun
gen zulässig sind. 

Die Verpackungen dürfen für gefährliche Güter 
der Verpackungsgruppe II oder III verwendet 
werden. 

Die Grenzdaten für den Inhalt dürfen nicht über
schritten werden. 
Die Dichte der Füllgüter darf 
1,84 g/cm' (Verpackungsgruppe II bzw. III) 
nicht überschreiten. 

I 

8.4 

8. 5 

8.6 

8. 7 

8.8 

9 

Der Gesamtüberdruck (d. h. Dampfdruck des Füllgu
tes und Partialdruck von Luft oder sonstigen 
inerten Gasen, vermindert um 100 kPa) bei 55 °c 
darf 133 kPa nicht überschreiten. 

Die unter Nr. 3 beschriebene Bauart hat die Bau
artprüfung mit folgenden Stoffen bestanden: 

Bezeichnung UN-Nr. 

Schwefelsäure 183 0 

Essigsäure 2789 

Kohlenwasser- 1300 
stoffgemisch 
(White Spirit) 

n-Butylacetat/ 1123 
mit n-Butylacetat 
gesättigte Netz
mittellösung 

Hypochlorit- 1791 
lösung 

Stoff der Anlage 
Konzen- zur GGVE 
tration Klasse Ziffer 

96 % 8 

98 % 8 

3 

3 

160gCl/l 8 

1 b) 

32b) 

32 c) 

31 c) 

61b) 

Die Werkstoffe dieser Verpackungsb auart müssen 
nachweisbar gegenüber den Füllgütern beständig 
sein. 

Der Nachweis zur Feststellung der chemischen Ver
träglichkeit muß nach dem anerkannten Stand von 
Wissenschaft und Technik geführt werden können. 

Bei
0 

Stoffen mit einem Flammpunkt von höchstens 
35 C muß sichergestellt sein, daß bei betriebs
mäßigen Vorgängen keine Gefahren durch elektro
statische Aufladung der Gefäße entstehen können. 

Die Überwachung der Fertigung von Verpackungen 
nach dieser Bauart muß nach den ''Technischen 
Richtlinien für die Überwachung der Fertig ung von 
Ve rpackungen zur Beförderung gefährlicher Güter 
(TRV 001)" - Verkehrsblatt Heft 16, 1987, S. 562, 
durchgeführt werden. 

Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweis
bar sicherstellen, daß alle Auflagen über die 
Verwendung der Verpackung demjenigen, der die 
Verpackung für Gefahrgut einsetzt/befüllt be
kannt sind. 

10 Sonstiges 

10.1 Die Bauart entspricht den in 

der Ordnung für die internationale Eisenbahnbe
f örde rung gefährlicher Güter (RID) 

dem Europäischen Obereinkommen über die inter
nationale Beförderung gefährlicher Gü%er auf der 
Straße (ADR-tlbereinkommen) 

dem internationalen Ubereinkommen des Seever
kehrs (IMDG-Code) 

den Empfehlungen der Vereinten Nationen (UN) 
über die Beförderung gefährlicher Güter 

festgelegten Prüfanforderungen für Verpackungen 
zur Beförderung gefährlicher Güter. 

10.2 Ein Widerruf dieser Zulassung bleibt vorbehal
ten. 

10.3 

4950 

Dieser Zulassungsschein wird im "Amts- und Mit
teilungsblatt der Bundesanstalt für Material
forschung und -prüfung, Berlin" (ISSN 0340-7551) 
veröffentlicht. 



Deutsche 
Bundesbahn 

Bundesbahn-Zentralaat 
Kinden (Westf) 

1. Neufassung zum 
Z U L A S S U N G S S C H E I N 

Zulassungs-Kr. 8215/3H1 

für die Bauart einer Verpackung zur Beförderung gefähr
licher Güter 

2 

3 

4 

Rechtsgrundlagen 

Verordnung über die innerstaatliche und 
überschreitende Beförderung gefährlicher 
mit Eisenbahnen (Gefahrgutverordnung 
bahn- GGVE) vom 22.07.1985 
(BGBl. I, S. 1560) 

Antragsteller 

Kunststoffwerk Draak GmbH, Moorweg 1-15, 
2090 Winsen/L 

Benennung der Bauart 

grenz
Güter 

Eisen-

Kanister 
Deckel 

aus Kunststoff mit nichtabnehmbarem 

Nennvolumen: 14 bis 15 Liter 

Anforderungen an die Bauart 

Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die 
gemäß Prüfbericht Nr. 
105 423 vom 06.01.1988, 
100 373 vom 04.05.1984, 
100 373 1. Nachtragvom 19.06.1986, 
105 999 1. Nachtrag vom 17.05.1988 und 
100 373 2. Nachtrag vom 31.08.1988 
der Bundesbahn-Versuchsanstalt Minden (Westf) 
jedoch aus dem Werkstoff Finathene 56 020, einer 
Bauartprüfung nach dem Anhang V der Anlage zur 
GGVE unterzogen worden sind. 

5 Zulassung 

6 

7 

Die 
der 
Nr. 

unter Nr. 3 beschriebene Bauart wird unter 
Voraussetzung, daß die Anforderungen nach 

4 erfüllt werden, zugelassen. 

Fertigung von Verpackungen 

Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen 
serienmäßig gefertigt werden. Der Hersteller muß 
gewährleisten, daß bei den serienmäßig gefertig
ten Verpackungen die für die Bauart festgelegten 
Anforderungen erfüllt sind. 

Kennzeichnung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten Verpackungen sind dauerhaft und gut 
sichtbar wie folgt zu kennzeichnen: 

~3H1/Y 1.5/200/ •••••••••••••• /D/BAM 8215- KWD 
\..!!._) (Herstellungs-

8 

8. 1 

8. 2 

8.3 

datum nach 
Rn 1512 (1) e) 
der Anl. zur GGVE) 

Auflagen über die Verwendung der Verpackung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten und entsprechend Nr. 7 gekennzeichne
ten Verpackungen dürfen für gefährliche Güter 
verwendet werden, wenn für sie nach den Vor
schriften der GGVS/GGVE/GGVSee solche Verpackun
gen zulässii sind. 

Die Verpackungen dürfen für gefährliche Güter 
der Verpackungsgruppe II oder III verwendet 
werden. 

Die Grenzdaten für den Inhalt dürfen nicht über
schritten werden. 
Die Dichte der Füllgüter darf 
1,54 g/cm 3 (Verpackungsgruppe II bzw. III) 
nicht überschreiten. 

8.4 

8.5 

8.6 

8.7 

8.8 

9 

10 

10 . 1 

Der Gesamtüberdruck (d. h. Dampfdruck des Füllgu
tes und Partialdruck von Luft oder sonstigen 
inerten Gasen, vermindert um 100 kPa) bei 55 °c 
darf 133 kPa nicht überschreiten. 

Die unter Nr. 3 beschriebene Bauart hat die Bau
artprüfung mit folgenden Stoffen bestanden: 

Bezeichnung UN-Nr. 

Wasser 

Konzen
tration 

Stoff der Anlage 
zur GGVE 

Klasse Ziffer 

kein Stoff der 
Anlage zur GGVE 

Die Werkstoffe dieser Verpackungsbauart müssen 
nachweisbar gegenüber den Füllgütern beständig 
sein. 

Der Nachweis zur Feststellung der chemischen Ver
träglichkeit muß nach dem anerkannten Stand von 
Wissenschaft und Technik geführt werden können. 

Bei
0 

Stoffen mit einem Flammpunkt von höchstens 
35 C muß sichergestellt sein, daß bei betriebs
mäßigen Vorgängen keine Gefahren durch elektro
statische Aufladung der Gefäße entstehen können. 

Die tlberwachung der Fertigung von Verpackungen 
nach dieser Bauart muß nach den ''Technischen 
Richtlinien für die tlberwachung der Fertigung von 
Verpackungen zur Beförderung gefährlicher Güter 
(TRV 001)" - Verkehrsblatt Heft 16, 1987, S. 562, 
durchgeführt werden. 

Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweis
bar sicherstellen, daß alle Auflagen über die 
Verwendung der Verpackung demjenigen, der die 
Verpackung für Gefahrgut einsetzt/befüllt be
kannt sind. 

Sonstiges 

Die Bauart entspricht den in 

der Ordnung für die internationale Eisenbahnbe
förderung gefährlicher Güter (RID) 

dem Europäischen tlbereinkommen über die inter
nationale Beförderung gefährlicher Güter auf der 
Straße (ADR-tlbereinkommen) 

dem internationalen Übereinkommen des Seever
kehrs (IMDG-Code) 

den Empfehlungen der Vereinten Nationen (UN) 
über die Beförderung gefährlicher Güter 

festgelegten Prüfanforderungen für Verpackungen 
zur Beförderung gefährlicher Güter. 

10.2 Ein Widerruf dieser Zulassung bleibt vorbehal
ten. 

Bundesbahn-Zentralamt 
Hinden (Westf) 

Deutsche 
Bundesbahn 

1. Nachtrag zum 

Z D L A S S D N G S S C H E I N 

Zulasaunga-Nr. 8239/4G 

Nr. 3 und 4 des Zulassungsscheines wird wie folgt ge
ändert bzw. erweitert: 

3 Benennung der.Hauart 

Kiste aus Pappe als Außenverpackung 
Aerosoldosen als Innenverpackung 

mit 

561 



4 Anforderungen an die Bauart 

Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die 
gemäß Untersuchungsbericht Nr. 2489/88 vom 
13.01.1988 und Nachtrag zum Untersuchungsbericht 
Nr. 2489/88 vom 28.12.88 der Beratungs- und 
Forschungsstelle für Versandverpackung e.V. 
(BFSV) einer Bauartprüfung nach dem Anhang V der 
Anlage zur GGVE unterzogen worden sind. 

Dieser Nachtrag gilt nur in Verbindung mit dem Zulas
sungsschein 8239/4G der Beiersdorf AG, 2000 Harnburg 20 
vom 26.02.1988 

Dieser Nachtrag wird im "Amts- und Mitteilungsblatt der 
Bundesanstalt für Materialforschung und -prüfung, 
Berlin" (ISSN 0340-7551) veröffentlicht. 

4950 Minden, 28.04.1989 
Cl 

( 

/t'"".il 
Bundesbahn-Zentralamt 
Hinden (Westf) 

Deutsche 
Bundesbahn 

1. Nachtrag Z1UI 

Z 0 L A S S 0 N G S S C B E I N 

Zulassungs-Nr. 8248/0A2 

Nr. 3 und Nr. 4 des Zulassungsscheines wird wie folgt 
geändert bzw. erweitert: 

3 

4 

Benennung der Bauart 

Feinstblechverpackung mit abnehmbarem Deckel 

Fassungsraum: 2,7 bis 3,27 Liter 

Anforderungen an die Bauart 

Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die 
gemäß Prüfbericht Nr. 
105 704 vom 27.01.1988 und 
105 704 1. Nachtrag vom 06.03.1989 
der Bundesbahn-Versuchsanstalt Minden (Westf) ei
ner Bauartprüfung nach dem Anhang V der Anlage 
zur GGVE unterzogen worden sind. 

Dieser Nachtrag gilt nur in Verbindung mit dem Zulas
sungsschein 8248/0A2 der Fa. Blechwarenfabrik Limburg 
GmbH, 6250 Limburg( Lahn 1 vom 18.03.1988 

Dieser Nachtrag wird im "Amts- und Mitteilungsblatt der 
Bundesanstalt für Materialforschung und -prüfung, 
Berlin" (ISSN 0340-7551) veröffentlicht. 
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Deutsche 
Bundesbahn 

Bundesbahn-Zentralamt 
Minden (Westf) 

1. Neufassung zum 
Z U L A S S U N G S S C H E I N 

Zulassungs-Nr. 8249/3H1 

für die Bauart einer Verpackung zur Beförderung gefähr
licher Güter 

562 

Rechtsgrundlagen 

Verordnung über die innerstaatliche und 
überschreitende Beförderung gefährlicher 
mit Eisenbahnen (Gefahrgutverordnung 
bahn- GGVE) vom 22.07.1985 
(BGBl. I, S. 1560) 

grenz
Güter 

Eisen-

2 

3 

4 

5 

6 

7 

Antragsteller 

Kunststoffwerk Draak GmbH, Moorweg 1-15, 
2090 Winsen/L 

Benennung der Bauart 

Kanister 
Deckel 

aus Kunststoff mit nichtabnehmbarem 

Nennvolumen: 30 Liter 

Anforderungen an die Bauart 

Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die 
gemäß Prüfbericht Nr. 
105 421 vom 05.02.1988, 

97 142 vom 28.05.1982, 
97 142 1. Nachtrag vom 29.04.1983, 
97 142 2. Nachtrag vom 24.10.1984, 
97 142 3. Nachtrag vom 08.10.1986 und 
97 142 4. Nachtrag vom 22.03.1988 

der Bundesbahn-Versuchsanstalt Minden (Westf) 
und Prüfungsbericht der BASF, KTE/WMW F 206 
Vorgang Nr. 461 083 vom 26.01.1984 jedoch aus dem 
Werkstoff Finathene 56 020, einer Bauartprüfung 
nach dem Anhang V der Anlage zur GGVE unterzogen 
worden sind. 

Zulassung 

Die unter Nr. 3 beschriebene Bauart wird unter 
der Voraussetzung, daß die Anforderungen nach 
Nr. 4 erfüllt werden, zugelassen. 

Fertigung von Verpackungen 

Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen 
serienmäßig gefertigt werden. Der Hersteller muß 
gewährleisten, daß bei den serienmäßig gefertig
ten Verpackungen die für die Bauart festgelegten 
Anforderungen erfüllt sind. 

Kennzeichnung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig 
fertigten Verpackungen sind dauerhaft und 
sichtbar wie folgt zu kennzeichnen: 

ge
gut 

~ 3H1/X 1.8/250/ •••• •• • ••••••• /D/BAM 8249- KWD 
\..!!) (Herstellungs-

8 

8. 1 

8.2 

8.3 

8.4 

8.5 

8.6 

datum nach 
Rn 1512 (1) e) 
der Anl. zur GGVE) 

Auflagen über die Verwendung der Verpackung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten und entsprechend Nr. 7 gekennzeichne
ten Verpackungen dürfen für gefährliche Güter 
verwendet werden, wenn für sie nach den Vor
schriften der GGVS/GGVE/GGVSee solche Verpackun
gen zulässig sind. 

Die Verpackungen dürfen 
der Verpackungsgruppe I, 
werden. 

für 
II 

gefährliche Güter 
oder III verwendet 

Die Grenzdaten für den Inhalt dürfen nicht über
schritten werden. 
Die Dichte der Füllgüter darf 
1,84 g/cm 3 

nicht überschreiten. 

Der Gesamtüberdruck (d. h. Dampfdruck des Füllgu
tes und Partialdruck von Luft oder sonstigen 
inerten Gasen, vermindert um 100 kPa) bei 55 °C 
darf 166 kPa nicht überschreiten. 

Die unter Nr. 3 beschriebene Bauart hat die Bau
artprüfung mit folgenden Stoffen bestanden: 

Bezeichnung UN-Nr. 

Schwefelsäure 1830 

Salpetersäure 2031 

Ameisensäure 1779 

Konzen
tration 

98 % 

55 % 

98 % 

Stoff der Anlage 
zur GGVE 

Klasse Ziffer 

8 

8 

8 

1b) 

2b) 

32 b) 



8.7 

8 . 8 

9 

10 

10 .1 

10.2 

10 . 3 
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Hypochlorit
lösung 

17 91 

Phosphorsäure 1805 

160gCl/l 8 61b) 

85 r. 8 11 c) 

Netzmittel
lösung 
(Laventin) 

5 % kein Stoff der 
Anlage zur GGVE 

Kohlenwasser- 1300 
stoffgemisch 
(Whi te Spirit) 

n-Butylacetat/ 1123 
mit n-Butylacetat 
gesättigte Netz
mittellösung 

3 32c) 

3 31c) 

Die Werkstoffe dieser Verpackungsbauart müssen 
nachweisbar gegenüber den Füllgütern beständig 
sein. 

Der Nachweis zur Feststellung der chemischen Ver
träglichkeit muß nach dem anerkannten Stand von 
Wissenschaft und Technik geführt werden können. 

Bei
0 

Stoffen mit einem Flammpunkt von höchstens 
35 C muß sichergestellt sein, daß bei betriebs
mäßigen Vorgängen keine Gefahren durch elektro
statische Aufladung der Gefäße entstehen können. 

Die Oberwachung der Fertigung von Verpackungen 
nach dieser Bauart muß nach den ''Technischen 
Richtlinien für die Oberwachung der Fertigung von 
Verpackungen zur Beförderung gefährlicher Güter 
(TRV 001)" - Verkehrsblatt Heft 16, 1987, s. 562, 
durchgeführt werden. 

Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweis
bar sicherstellen, daß alle Auflagen über die 
Verwendung der Verpackung demjenigen, der die 
Verpackung für Gefahrgut einsetzt/befüllt be
kannt sind. 

Sonstiges 

Die Bauart entspricht den in 

der Ordnung für die internationale 
förderung gefährlicher Güter (RID) 

Eisenbahnbe-

dem Europäischen Obereinkommen über die inter
nationale Beförderung gefährlicher Güter auf der 
Straße (ADR-Obereinkommen) 

dem internationalen Obereinkommen des Seever
kehrs (IMDG-Code) 

den Empfehlungen der Vereinten Nationen (UN) 
über die Beförderung gefährlicher Güter 

festgelegten Prüfanforderungen für Verpackungen 
zur Beförderung gefährlicher Güter. 

Ein Widerruf dieser Zulassung bleibt vorbehal
ten. 

Dieser Zulassungsschein wird im "Amts- und Mit
teilungsblatt der Bundesanstalt für Material
forschung und -prüfung, Berlin" (ISSN 0340-7551) 
veröffentlicht. 

Bundesbahn-7.entra·lamt 
Mjnden (Westfl 

Deutsche 
Bundesbahn 

2. Nachtrag zum 

Z U L A S S U N G S S C 8 E I N 

Zulassungs-Nr. 8263/3Rl 

Nr . 4 des Zulassungsscheines wird wie folgt geändert 
bzw. erweitert: 

4 Anforderungen an die Rauart 

Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die 
gemäß Prüfbericht Nr. 
104 228 vom 12.04.1988, 
104 228 1. Nachtrag vom 28.07.1988 und 
104 228 2. Nachtrag vom 16.02.1989 
der Bundesbahn-Versuchsanstalt Hinden (~estf) ei
ner Bauartprüfung nach dem Anhang V der Anlage 
zur GGVE unterzogen worden sind. 

Dieser Nachtrag gilt nur in Verbindung mit dem Zula s
sungsschein 8263/3H1 vom 09.06.1988 der Fa . 
Stelioplast, Roland Stenge!, 5561 Binsfeld 

Dieser Nachtrag wird im "Amts- und Mitteilungsblatt der 
Bundesansta 1 t für Materialforschung und -prüfung, 
Berlin" (ISSN 0340-7551) veröffentlicht. 

4950 "406.1989 

~L, 
Deutsche 
Bundesbahn 

Bundesbahn-Zentralamt 
Kinden (Westf) 

l.Neufassung zum 
Z U L A S S U N G S S C B E I N 

Zulassungs-Sr. 8267/3H1 

für die Bauart einer Verpackung zur Beförderung gefähr
licher Güter 

2 

3 

4 

5 

6 

R.echtsgrundlagen 

Verordnung über die innerstaatliche und 
überschreitende Beförderung gefährlicher 
mit Eisenbahnen (Gefahrgutverordnung 
bahn- GGVE) vom 22.07.1985 
(BGBl . I, S . 1560) 

Antragsteller 

Kunststoffwerk Draak GmbH, Moorweg 1-15, 
2090 Winsen/L 

Benennung der Bauart 

grenz
Güter 

Eisen-

Kanister 
Deckel 

aus Kunststoff mit nichtabnehmbarem 

Nennvolumen: 12 bis 13 Liter 

Anforderungen an die Bauart 

Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die 
gemäß Prüfbericht Nr. 
105 422 vom 04.02.1988, 

99 669 vom 12.01.1984. 
99 669 1. Nachtrag vom 16.10.1986, 
99 669 2. Nachtrag vom 14.01.1988, 
99 669 3. Nachtrag vom 09.02.1988 und 

105 999 1. Nachtrag vom ll.05.1988 
der Bundesbahn-Versuchsanstalt Minden (Westf) 
jedoch aus dem Werkstoff Finathene 56 020, einer 
Bauartprüfung nach dem Anhang V der Anlage zur 
GGVE unterzogen worden sind. 

Zulassung 

Die unter Nr. 3 beschriebene Bauart wird 
der Voraussetzung, daß die Anforderungen 
Nr. 4 erfüllt werden, zugelassen. 

Fertigung von Verpackungen 

unter 
nach 

Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen 
serienmäßig gefertigt werden. Der Hersteller muß 
gewährleisten, daß bei den serienmäßig gefertig
ten Verpackungen die für die Bauart festgelegten 
Anforderungen erfüllt sind. 

7 Kennzeichnung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten Verpackungen sind dauerhaft und gut 
sichtbar wie folgt zu kennzeichnen: 

563 



8 

8 • 1 

8.2 

3H1/Y/200/ •••••••••••••• /D/BAM 8267- KWD 
(Herstellungs-
datum nach 
Rn 1512 (1) e) 
der Anl. zur GGVE) 

Auflagen über die Verwendung der Verpackung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten und entsprechend Nr. 7 gekennzeichne
ten Verpackungen dürfen für gefährliche Güter 
verwendet werden, wenn für sie nach den Vor
schriften der GGVS/GGVE/GGVSee solche Verpackun
gen zulässig sind. 

Die Verpackungen dürfen für gefährliche Güter 
der Verpackungsgruppe II oder III verwendet 
werden. 

8 . 3 Die Grenzdaten für den Inhalt dürfen nicht über
schritten werden. 

8.4 

8 .5 

8 . 6 

8.7 

8 . 8 

9 

Die Dichte der Füllgüter darf 
1,20 g/cm' (Verpackungsgruppe II bzw. III) 
nicht überschreiten. 

Der Gesamtüberd ruck (d. h. Dampfdruck des Füllgu
tes und Partialdruck von Luft oder sonstigen 
inerten Gasen, vermindert um 100 kPa) bei 55 °e 
darf 133 kPa nicht überschreiten. 

Die unter Nr. 3 beschriebene Bauart hat die Bau
artprüfung mit folgenden Stoffen bestanden: 

Bezeichnung UN-Nr. 

Kohlenwasser- 1300 
stoffgemisch 
(White Spirit) 

n-Butylacetat/ 1123 
mit n-Butylacetat 
gesättigte Netz
mittellösung 

Essigsäure 2789 

Stoff der Anlage 
Konzen- zur GGVE 
tration Klasse Ziffer 

3 32c) 

3 31 c) 

98 % 8 32b) 

Die Werkstoffe dieser Verpackungsbauart müssen 
nachweisbar gegenüber den Füllgütern best ändig 
sein. 

Der Nachweis zur Feststellung der chemischen Ver
träglichkeit muß nach dem anerkannten Stand von 
Wissenschaft und Technik geführt werden können. 

Bei Stoffen mit einem Flammpunkt von höchstens 
35 °e muß sichergestellt sein, daß bei betriebs
mäßigen Vorgängen keine Gefahren durch elektro
statische Aufladung der Gefäße entstehen können. 

Die tlberwachung der Fertigung von Verpackungen 
nach dieser Bauart muß nach den ''Technischen 
Richtlinien für die tlberwachung der Fertigung von 
Verpackungen zur Beförderung gefährlicher Güter 
(TRV 001)" - Verkehrsblatt Heft 16, 1987, S. 562, 
durchgeführt werden. 

Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweis
bar sicherstellen, daß alle Auflagen über die 
Verwendung der Verpackung demjenigen, der die 
Verpackung für Gefahrgut einsetzt/befüllt be
kannt sind. 

10 Sonstiges 

10 .1 Die Bauart entspricht den in 

564 

der Ordnung für die internationale Eisenbahnbe 
förderung gefährlicher Güter (RIO) 

dem Europäischen tlbereinkommen über die inter
nationale Beförderung gefährlicher Güter auf der 
Straße (ADR-übereinkommen) 

dem internationalen tlbereinkommen des Seever
kehrs (IMDG-Code) 

den Empfehlungen der Vereinten Nationen (UN) 
über die Beförderung gefährlicher Güter 

festgelegten Prüfanforderungen für Verpackungen 
zur Beförderung gefährlicher Güter. 

1 0.2 

1 0. 3 

4950 

Ein Widerruf dieser Zulassung bleibt vorbehal
ten. 

Dieser Zulassungsschein wird im "Amts- und Hit
teilungsblatt der Bundesanstalt für Material
forschung und -prüfung, Berlin" (ISSN 0340-7551) 
veröffentlicht . 

Bundesbahn-7.entralamt 
Hinden (Westf) 

Deutsche 
Bundesbahn 

1. Nachtrag zum 

Z U L A S S U N G S S C B E I N 

ZulasRungs-Nr. 8280/1H2 

Nr. 4 des Zulassungssche ines wird wie folgt geändert 
bzw. erweitert: 

4 Anforderungen a n die Bauart 

Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die 
gemäß Prüfbericht Nr. 
87 / 57 110 vom 09.02.1988 und 
Nachtrag zur Anlage 8 dieses Berichtes vom 
20.03.1989 de r Bayer AG IN-ATO WT 2.2 
Packmittelprüfung vom 09.02 . 1988 einer Bauartprü
fung nach dem Anhang V der Anlage zur GGVE unter
zogen worden sind. 

Dieser Nachtrag gilt nur in Verbindung mit dem Zulas
sungsschein 8280/1H2 der Fa. Harala Michels, 5014 
Kerpen 2 vom 19.04.1988. 

Dieser Nachtrag wird im "Amts- und Mitteilungsblatt der 
Bundesanstalt für Materialforschung und -prüfung, 
Be rlin" (ISSN 0340- 75 51 I veröffentlicht. 

4950 Hinden, 19.04.1989 

0 
fu a!i.il l, 

Bundesbahn-Zentralamt 
Minden (Westf) 

Deutsche 
Bundesbahn 

1. Nachtrag zum 

Z U L A S S U N G S S e R E I N 

Zulassungs-Nr . 8356/0AZ 

Nr . 4 und Nr. 8.3 des Zulassungs,cheines wird wie folgt 
geändert bzw. erweitert : 

4 Anforderungen an die Bauart 

Die Bauart muß den Baumu.stern entsprechen, die 
gemäß Prüfbericht Nr. 

106 006 vom 18 . 05 . 198 8 und 
106 006 1. Nachtr ag vom 10 . 02 . 1989 

der Bundesbahn-Versuchsanstalt Minden (Westf) ei
ner Bauartprüfung nach de n Anhang V der Anlage 
zur GGVE unterzogen worden si nd. 

8.3 Die Grenzdaten für den Inhalt dürfen nicht über
schritten werden. 
Die Dichte der Füllgüter dorf 
1,20 g/cm 3 (Verpa ck ungsgruppe Il) bzw . 
1,80 g/cm 3 (Verpackungsgruppe Ill) 
nicht überschreiten. 

Dieser Nachtrag gilt nur in Verhindung mit dem Zulas
sungsschein 8356/0A2 d er Fa. Rhe inische Apparatebau
Anstalt GmbH, 500 0 Köln 30 vo m 14.06.1988. 



Dieser Nachtra~ wird im "Amts- u nd Mitt e ilungsblatt der 
Bundesanstalt · für Mater i alfor sc hung und -prüfung, 
llerlin" (ISSN 0340-7551 ) v e r ö ff entl icht. 

4950 Kinden, 31 . 05.1989 

C) 

fv"'"(j ~ 
Deutsche 
Bundesbahn 

Bundesbahn-Zentralamt 
Minden (Westfl 

1. Nachtrag zum 

Z U L A S S U N G S S C B E I N 

Zulassungs-Nr. 8357 / 381 

Nr. 4 und Nr. 8.6 des Zulassungsscheines wird wie folgt 
geändert bzw. erweitert : 

4 

8.6 

Anforderungen an die Bauart 

Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die 
gemäß Prüfbericht Nr. 
105 934 vom 13.04.1988 und 
105 934 1. Nachtrag vom 06.04.1989 
der Bundesbahn-Versuchsanstalt Minden (Westf) ei
ner Bauartprüfung nach dem Anhang V der Anlage 
zur GGVE unterzogen worden sind. 

Die unter Nr. 3 beschriebene Bauart hat zusätz
lich die Bauartprüfung mit folgenden Stoffen be
standen: 

Be zeichnung 

Netzmittel
lösung 
(Laventin) 

UN-Nr. 

Die Werkstoffe dieser 
nachweisbar gegenüber 
sein. 

Stoff der Anlage 
Konzen- zur GGVE 
tration Klasse Ziffer 

5 .. kein Stoff der 
Anlage zur GGVE 

Verpackungsbauart müssen 
den Füllgütern beständig 

Der Nachweis zur Feststellung der chemischen Ver
träg! ichkeit muß nach dem anerkannten Stand von 
Wissenschaft und Technik geführt werden können. 

Dieser Nac htrag gilt nur in Verbindung mit dem Zulas
sungsschein 8357 / 381 der Fa. Kunststoffwerk Draak 
GmbH, 2090 Winsen / L vom 15.06.1986. 

Dieser Nachtrag wjrd im "Amts- und Mitteilungsblatt der 
Bundesanstalt für Materialfors~nd -prüfung, 
Berlin" (ISSN 0340-7551) veröff~~·-

<1 
4950 Min~n. 19.05 . 1989 

~J)!L--t/ h 
Deutsche 
Bundesbahn 

Bundesbahn-Zentralamt 
Minc;len (Westf) 

2. Nachtrag zum 

Z U L A S S U N G S S C B E I N 

Zulassungs-Nr. 8362/ 3H1 

Nr. 4 und Nr. 8.6 des Zulassungssc heines wird wie folgt 
geändert bzw. erweitert: 

4 Anforderungen an die Bauart 

Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, dje 
gemäß Prüfbericht Nr . 
105 999 vom 10.06.1988 
tOS 999 1. Nachtrag vom 17.05 . 1988 und 

8.6 

105 999 2 . Nac htrag vom 10.01.1989 
der Bundesbahn-Versuchsanstalt Minden (Westf) ei
ner Bauartprüfung nach d e m Anhang V der Anl age 
zur GGVE unterzogen worde n sind. 

Die unter Nr. 3 beschrie bene Bauart hat zusätz
lich die Bauartprüfung mit f o lgenden Sto ffe n be
standen : 

Be zeic hnung 

Netzmittel
l ö sung 
<Laventin ) 

UN-Nr. 

Stoff de r Anl age 
Ko nz e n- zur GGVE 
tratio n Klasse Ziffer 

5 % ke in St off der 
An l. zu r GGVE 

Die Werkstoff e di ese r Ve rpac kung s ba ua r t müssen 
nachweisbar geg~nüber de n Füllgüte rn besLändlg 
s e in. 

De r Nachweis zu r Fest s t e llung de r c hemisc he n Ve r
träglichkeit mu e nach dem anerkannt e n Stand von 
Wissenschaft und Technik ge führt werd e n könne n . 

Diese r Nachtrag gilt ~ ur in Ve rbindung mit dem Zu las 
sung sschein -8362 /3 H: de r Fa . Kunststoffwerk Draak 
GmbH, 20 90 Winsen (L) ~om 21.06.1988 

Dies Pr Nachtrag wird i:-:~ "Amts- und M~ilungsbla~t der 
Bundesansta 1 t fur Mater 1a 1 for~~·\t~d -prufung , 
Berl i n" (ISSN 0340-75'5 : > veröff~~· 

4950 Mindei, 03.05.1989 

/J<..ui;V 

Deutsche 
Bundesbahn 

Bundesbahn-7.entralamt 
Minden (Westf) 

1. Neufassung zum 
Z U L A S S U N G S S C H E I N 

Zulassungs-Nr.. 8366 / 181 

für die Bauart einer Verpackung zur Beförderung gefä hr 
licher Güter 

1 

2 

3 

4 

5 

Rechtsgrundlagen 

Verordnung über die innerstaatliche und gren z 
überschreitende Beförderung gefährlicher Güter 
mit Eisenbahnen (Gefahrgutverordnung Eise n
bahn - GGVE) vom 22.07.1985 
(BGBl. I, S. 1560) 

Antragsteller 

Sotralentz, 24, Rue du Professeur-Froehlich 
F-67 320 Drulingen 

Benennung der Bauart 

Faß aus Kunststoff mit nichtabnehmbarem Deckel 

Nennvolumen: 224 Liter 

AnfordP.rungen an die Bauart 

Die Bauart muß den Baumustern entsprechen , dj e 
gemäß Prüfbericht Nr. 
106 211 vom 09 . 06.1988 
106 211 1. Nachtrag vom 11 . 10 . 1988 
106 211 2. Nachtrag vom 15.11.1988 
106 211 3 . Nachtrag vom 06.1 2 .1988 
106 211 4. Nachtrag vom 17.02.1988 
der Bundesbahn-Versuchsanstalt Minden (Westf) ei 
ner Bauartprüfung nach dem Anhang V der Anl age 
zur GGVE unterzogen worden sind. 

Zulassung 

Die unter Nr. 3 beschriebene Bauart wird un ter 
der Voraussetzung, daß die AnfordP.rungen nach 
Nr . 4 erfüllt werden, zugelassen . 
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6 

7 

Fertigung von Verpackungen 

Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen 
serienmäßig gefertigt werden. Der Hersteller muß 
gewährleisten, daß bei den serienmäßig gefertig
ten Verpackungen die für die Bauart festgelegten 
Anforderungen erfüllt sind. 

Kennzeichnung 

Di e nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten Verpackungen sind dauerhaft und gut 
sichtbar wie folgt zu kennzeichnen: 

1Hl /X 1.3 / 250/ •••..••••..•.. / D/ BAM 8366- SLZ 
(Herstellungs-
datum nach 
Rn 1512 ( 1l e) 
der Anl. zur GGVE) 

8 Auflagen über die Verwendung der Verpackung 

8.1 

8.2 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten und entsprechend Nr. 7 gekennzeichne
ten Verpackungen dürfen für gefährliche Güter 
verwendet werden, wenn für sie nach den Vor
schriften der GGVS/GGVE/GGVSee solche Verpackun
gen zulässig sind. 

Die Verpackungen dürfen 
der Verpackungsgruppe I, 
werden. 

für 
II 

gefährliche Güter 
oder III verwendet 

8.3 Die Grenzdaten für den Inhalt dürfen nicht über
schritten werden. 

8.4 

8.5 

8.6 

8.7 

8.8 

9 

10 

Die Dichte der Füllgüter darf 
1,33 g / cm3 (Verpackungsgruppe Il bzw. 
1,85 g/cm3 (Verpackungsgruppe II bzw. III) 
nicht überschreiten. 

Der Gesamtüberdruck (d. h. Dampfdruck des Füllgu
tes und Partialdruck von Luft oder sonstigen 
inerten Gasen, vermindert um 100 kPa) bei 55 °e 
darf 166 kPa nicht überschreiten. 

Die unter Nr. 3 beschriP.bene Bauart hat die Bau
artprüfung mit folgenden Stoffen bestanden: 

Bezeichnung 

Wasser 

Netzmittel
l<isung 
(Laventin) 

UN-Nr. 

Die Werkstoffe dieser 
nachweisbar gegenüber 
sein. 

Stoff der Anlage 
Konzen- zur GGVE 
tration Klasse Ziffer 

5 % 

kein Stoff der 
Anl. zur GGVE 

Verpackungsbauart müssen 
den Füllgütern beständig 

Der Nachweis zur Feststellung der chemischen Ver
träg 1 ichkei t muß nach dem anerkannten Stand von 
Wissenschaft und Technik geführt werden können. 

BP.i Stoffen mit einem Flammpunkt von höchstens 
35 °e muß sichergestellt sein, daß bei betriebs
mäßigen Vorgängen keine Gefahren durch elP.ktro
statische Aufladung der Gefäße entstehen können. 

Die Oberwachung der Fertigung von Verpackungen 
nach dieser Bauart muß nach den "Technischen 
Richtlinien für die Oberwachung der Fertigung von 
Verpackungen zur Beförderung gefahrl icher Güter 
(TRV 001)" - Verkehrsblatt Heft 16, 1987, s. 562, 
durchgeführt werden. 

Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweis
bar sicherstellen, daß alle Auflagen über die 
Verwendung der Verpackung demjenigen, der die 
Verpackung für Gefahrgut einsetzt/befüllt be
kannt si.nd. 

Sonstiges 

10.1 Die Bauart entspricht den in 
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der Ordnung für die internationale Eisenbahnbe
förderung gefährlicher Güter (RIO) 

dem Europäischen Obereinkommen über die inter-

nationale Beförderung gefährlicher Güter auf der 
Straße (ADR-Oberei.nkommen) 

dem internationalen Obereinkommen des Seever
kP.hrs (IMDG-eode) 

den Empfehlungen der Vereinten Nationen (UN) 
über die Beförderung gefährlichP.r Güter 

festgelegten Prüfanforderungen für Verpackungen 
zur Beförderung gefährlicher Güter. 

10.2 Ein Widerruf dieser Zulassung bleibt vorbehal
ten. 

10.3 Dieser Zulassungsschein wird im "Amts- und Mit
teilungsblatt der Bundesanstalt für Material
forschung und -prüfung, Berl in" ( ISSN 0340-7 551> 
veröffentlicht. 

4950 Minden, 28.04.1989 

~ hc-
Deutsche 
Bundesbahn 

Bundesbahn-Zentralamt 
Kinden (Westf) 

1. Nachtrag zum 

Z U L A S S U N G S S C H E I N 

Zulassungs-Ne. 8471/1H1 

Nr. 4 des Zulassungsscheines wird wie folgt geändert 
bzw. erweitert: 

4 Anforderungen an die Bauart 

Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die 
gemäß Prüfbericht Nr. 
XIX/88 vom 25.07.1988 und 
VII/89 vom 21.03.1989 
der Mauser-Werke GmbH, 5040 Brühl einer Bauart
prüfung nach dem Anhang V der Anlage zur GGVE un
terzogen worden sind. 

Dieser Nachtrag gilt nur in Verbindung mit dem Zulas
sungsschein 8471/1H1 der Mauser-Werke GmbH, 5040 Brühl 
vom 04.11.1988. 

Dieser Nachtrag wird im "Amts- und Mitteilungsblatt der 
Bundesanstalt für Materialforschung und -prüfung, 
Berlin" (ISSN 0340-7551) veröffentlicht. 

4950 Kinden, 06.06.1989 
'l 

~ 
Deutsche 
Bundesbahn 

Bundesbahn-Zentralamt 
Kinden (Westf) 

1. Nachtrag zua 

Z U L A S S U N G S S C H K I R 

Zulassungs-Ne. 8472/1H1 

Nr. 4 des Zulassungsscheines wird wie folgt geändert 
bzw. erweitert: 

4 Anforderungen an die Bauart 

Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die 
gemäß Prüfbericht Nr. 
XX/88 vom 25.07.1988 und 
VII/89 vom 21.03.1989 
der Mauser-Werke GmbH, 5040 Brühl einer Bauart
prüfung nach dem Anhang V der Anlage zur GGVE un
terzogen worden sind. 



Dieser Nachtrag gilt nur in Verbindung mit 
sungsschein 8472/1H1 der Mauser-Werke GmbH, 
vom 04.11.1988. 

dem Zulas-
5040 Brühl 

Dieser Nachtrag wird im "Amts- und Mitteilungsblatt der 
Bundesanstalt für Materialforschung und -prüfung, 
Berlin" (ISSN 0340-7551) veröffentlicht. 

4950 Ki~en, 06.06.1989 

ft ,;!1 .. 7!,f k 
Deutsche 
Bundesbahn 

RundeRhahn-Zentralamt 
HindP.n (Westf) 

2. Nachtrag zum 

Z U L A S S U N G S S C B E I N 

Zulassungs-Nr. 8506/3H1 

Nr. 4 des Zulassungsscheines wird wie folgt geändert 
bzw. e rweitert: 

4 Anforderungen an die Rauart 

Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die 
gemäß Prüfbericht Nr. 
104 768 vom 29.08.1988 und 
104 768 1. Nachtrag vom 26.01.1989 
der Bundesbahn-Versuchsanstalt Minden (Westfl ei
ner Bauartprüfung nach dem Anhang V der Anlage 
zur GGVE unterzogen worden sind. 

Dieser Nachtrag gilt nur in Verbindung mit dem Zulas
sungsschein 8506 / 3H1 der Fa. Kunststoffwerk Draak 
GmbH, Moorweg 1-5, 2090 Winsen (Luhe) vom 15.12.1988. 

Dieser Nachtrag wird im "Amts- und Mitteilungsblatt der 
Bundesanst alt für Materialforschung und -prüfung, 
Berlin" (ISSN 0340-7551) veröffentlicht. 

4950 Mind~, 19.05.1989 

/ärftt,.ti ~ 
Deutsche 
Bundesbahn 

Rundesbahn-7.entralamt 
HindP.n (Westfl 

2. Nachtrag zum 

Z U L A S S U N G S S C B E I N 

Zulassungs-Nr. 8507 /3H1 

Nr. 4 und Nr. 8.6 des Zulassungsscheines wird wie folgt 
geändert bzw. erweitert: 

4 

8 . 6 

An.forderun.gen an die Bauart 

Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die 
gemäß Prüfbericht Nr. 
106 196 vom 31.08.1988 und 
106 196 1. Nachtrag vom 11.01.1989 
der Bundesbahn-Versuchsanstalt Minden (Westf) ei
ner Bauartprüfung nach dem Anhang V der Anlage 
zur GGVE unterzogen worden sind. 

Die unter Nr. 3 beschriebene Bauart hat zusätz
lich die Bauartprüfung mit folgenden Stoffen be
standen: 

Stoff der Anlage 
Konzen- zur GGVE 

Bezeichnung UN-Nr. tration Klasse Ziffer 

Salpetersäure 2031 65 % a 2b 

Die Werkstoffe dieser 
nachweisbar gegenüber 
sein. 

Verpackungsbauart müss e n 
den Füllgütern bestä nd ig 

Der Nachweis zur Feststellung der chemische n Ver
träglichkeit muß nach dem anerkannten Stand vo n 
Wissenschaft und Technik geführt werden können . 

Dieser Nachtrag gilt nur in Verbindung mit dem Zulas 
sungsschein 8507 / 3H1 der Fa, Kunststoffwerk Dra a k 
GmbH, 2090 Winsen (L) vom 14.12.1988. 

Dieser Nachtrag wird im "Amts- und Mitteilungsblatt de r 
Bundesanstalt für Materialforschung und -prüfung, 
Berlin" (ISSN 0340-7551) veröffent_l_icht. 

4950 Hi~en, 03.05.1989 

~,_;' 

Deutsche 
Bundesbahn 

Bundesbahn-Zentralamt 
Hinden (Westf) 

1. Nachtrag zum 

Z U L A S S U N G S S C B E I N 

Zulassungs-Nr. 8526/1A1 

Nr. 3 und 4 des Zulassungsscheines wird wie folgt ge 
ändert bzw. erweitert: 

3 Benennung der Bauart 

4 

Faß aus Stahl mit nichtabnehmbarem Deckel 

Fassungsraum: 217 bis 230 Liter 

Anforderungen an die Bauart 

Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, di e 
gemäß Prüfbericht Nr. XII/88 vom 06.06 . 1988 der 
Mauser-Werke GmbH,- 5040 Brühl bzw. Bericht-Nr. 
106 319 vom 27.06.1988 bzw. 
106 320 vom 27.06.1988 bzw. 
106 714 vom 07.11.1988 und 
107 001 vom 11.01.1989 
der Bundesbahn-Versuchsanstalt Minden (Westf) ei
ner Bauartprüfung nach dem Anhang V der Anlage 
zur GGVE unterzogen worden sind. 

Dieser Nachtrag gilt 
sungsschein 8526/ 1Al 
Brühl vom 11.01.1989 

nur in Verbindung mit dem Zulas
der Fa. Mauser-Werke GmbH, 50 4 0 

Dieser Nachtrag wird im "Amts- und Mitteilungsblatt der 
Bundesanstalt für Materialforschung und -prüfung, 
Berlin" (ISSN 0340-75511 veröffentlicht. 

4950 Minden, 28.04.1989 

I 
'f~:{!k,ti 

Deutsche 
Bundesbahn 

Rundeshahn-Zentralamt 
Hinden (Westf) 

1. Nachtrag zum 

Z U L A S S U N G S S C B E I N 

Zulassungs-Nr. 8527/lAl 

Nr, 3 und 4 des Zulassungsscheines wird wie folgt ge
ändert bzw. erweitert: 

3 Benennung cler Bauart 

Faß aus Stahl mit nichtabnehmbarem Dec ke l 

Fassungsraum: 217 bis 230 Liter 
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4 Anforderungen an die Bauart 

Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die 
gemäß Prüfbericht Nr. XIIV88 vorn 06.06.1988, 
XIV/88 vorn 06.06.1988 der Mauser-Werke GmbH, 5040 
Brühl und Bericht-Nr. 107 001 vorn 11.01.1989 der 
Bundesbahn-Versuchsanstalt Minden (Westf) einer 
Bauartprüfung nach dem Anhang V der Anlage zur 
GGVE unterzogen worden sind. 

Dieser Nachtrag gilt nur in Verbindung mit dem Zulas
sungsschein 8527 /1Al der Fa. Mauser-Wer_ke GmbH, 5040 
Brühl vorn 11.01.1989 

Dieser Nachtrag wird im "Amts- und Mitteilungsblatt der 
Bundesanstalt für Materialforschung und -prüfung, 
Berlin" (ISSN 0340-7551) veröffentlicht. 

4950 Hinden, 28.04.1989 

J 
0~~(t. .. d/ 

Deutsche 
Bundesbahn 

Bundesbahn-Zentralamt 
Kinden (West:f) 

1. Nachtrag zum 

Z U L A S S U N G S S C B E I N 

Zulassungs-Nr. 8530/3 lHA1 

Nr. 4 des Zulassungsscheines wird wie folgt ge"ändert 
bzw. erweitert: 

4 Anforderungen an die Bauart 

Die Bauart muß den Baumu <> tern entsprechen, die 
gemäß Prüfbericht Nr. 104 285 2. Nachtrag vom 
24.11.1988 oder 104 285 3. Nachtrag vom 
14.12.1988 jedoch mit e inem Nennvolumen von 
820 Liter entsprechend Zeichnung P 3.05.02 der 
Fa. Sotralentz, F 67 320 Drulingen - der Bundes
bahn-Versuchsanstalt Hinden (Westf) einer Bauart
prüfung nach den "Technischen Richtlinien für 
denBau, die Prüfung, die Zulassung, die Kenn
zeichnung und die Verwendung von Transportgefäßen 
aus Kunststoffen - TRTK 00 1 -/VKBL 1. Heft 14, 
1985, Nr . 147)" unterzogen worden sind. 

Dieser Nachtrag gilt nur in Verbindung mit dem Zulas
sungsschein Nr. 8530/31HA1 der Fa. Sotralentz S:A. 
F 67 320 Drulingen vom 16.01.1989. 

Dieser Nachtrag wird im "Amts- und Mitteilungsblatt der 
Bundesanstalt für Materialforschung und -prüfung, 
Berlin" (ISSN 0340-7551) veraffentlicht. 

4950 Minden, 31.05.1989 .--, 

Bundesbahn-?.entralamt 
Hinden (Westf) 

Deutsche 
Bundesbahn 

1. Nachtrag zum 

Z 0 L A S S 0 N G S S C H E I N 

Zulassungs-Nr. 8538/0A1 

Nr. 3 und Nr. 4 des Zulassungsscheines wird wie folgt 
geändert bzw. erweitert: 

3 Benennung der Bauart 

Feinstblechverpackung mit nichtabnehmbarem Deckel 

Nennvolurnen: 2,3 bis 6,0 Liter 
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4 Anforderungen an die Bauart 

Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die 
gemäß Prüfbericht Nr. 000 013 der Fa . 
Schrnalbach-Lubeca AG, 3370 Seesen vorn 17.01.1989 
einer Bauartprüfung nach dem Anhang V der Anlage 
zur GGVE unterzogen worden sind. 

Dieser Nachtrag gilt nur in Verbindung mit dem Zulas
sungsschein 8538/0Al der Schrnalbach-Lubeca AG, 3370 
Seesen vorn 24.01.1989. 

Dieser Nachtrag wird im "Amts- und Mitteilungsblatt der 
Flundesansta 1 t für Materialforschung und -prüfung, 
Berlin" (ISSN 0340-7551) veröffentlicht. 

4950 Hinden~03.05.1989 

~,.!!,eZ/ h 
Deutsche 
Bundesbahn 

Bundesbahn-?.entralamt 
Hinden (Westfl 

1. Nachtrag zum 

Z 0 L A S S 0 N G S S C H E I N 

Zulassungs-Nr. 8539/3A1 

Nr. 3 und Nr. 4 des Zulassungsscheines wird wie folgt 
geändert bzw. erweitert: 

3 Benennung de.r Bauart 

Kanister aus Stahl mit nichtabnehmbarem Deckel 

Nennvolurnen: 2,3 bis 6,0 Liter 

4 Anforderungen an die Bauart 

Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die 
gemäß Prüfbericht Nr. 000 013 der Fa. 
Schrnalbach-Lubeca AG, 3370 Seesen vorn 17.01.1989 
einer Bauartprüfung nach dem Anhang V der Anlage 
zur GGVE unterzogen worden sind. 

Dieser Nachtrag gilt nur in Verbindung mit dem Zulas
sungsschein 8539/3A1 der Schrnalbach-Lubeca AG, 3370 
Seesen vorn 24.01.1989. 

Dieser Nachtrag wird im "Amts- und Mitteilungsblatt der 
Bundesanstalt für Materialforschung und -prüfung, 
Berlin" (ISSN 0340-7551) veröffentlicht. 

4950 Hind~, 03.05.1989 

!•J!ral/ k 
Deutsche 
Bundesbahn 

Bundesbahn-?.entralamt 
Hinden (Westfl 

1. Nachtrag zum 

Z 0 L A S S U N G S S C 8 E I N 

Zulassungs-Nr. 8542/0Al 

Nr. 4 des Zulassungsscheines wird wie folgt geänaert 
bzw. erweitert: 

4 Anforderungen an die Bauart 

Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die 
gemäß Prüfbericht Nr . 000 014 Ausführung im 
Oberboden mit Kunststoffverschluß HZ 60 und/oder 
Eindrückdeckel mit Falzringsicherung - der Fa. 
Schrnalbach-Lubeca AG, 3370 Seesen vorn 18.01.1989 
einer Bauartprüfung nach dem Anhang V der Anlage 
zur GGVE unterzogen worden sind. 

Dieser Nachtrag gilt nur in Verbindung mit dem Zulas-



sungsschein 8542/0A1 der 
3370 Seesen vom 24.01.1989. 

Schmalbach-Lubeca AG, 

Dieser Nachtrag wird im "Amts- und Mitteilungsblatt der 
Bundesanstalt für Materialforschung und -prüfung, 
Berlin" (ISSN 0340-75511 veröffentlicht. 

4950 Mind~ 02.05.1989 

1-0tl'l<,.i./ k 
Deutsche 
Bundesbahn 

Bundesbahn-7.entralamt 
Kinden (Westf) 

1. Nachtrag zum 

Z U L A S S U N G S S C H E I N 

Zulassungs-Nr. 8543/311.1 

Nr. 4 des Zulassungsscheines wird wie folgt geändert 
bzw. erweitert: 

4 Anforderungen an die Bauart 

Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die 
gemäß Prüfbericht Nr. 000 014 Ausführung im 
Oberboden mit Kunststoffverschluß HZ 60 und / oder 
Eindrückdeckel mit Falzringsicherung der Fa. 
Schmalbach-Lubeca AG, 3370 Seesen vom 18.01.1989 
einer Bauartprüfung nach dem Anhang V der Anlage 
zur GGVE unterzogen worden sind. 

Dieser Nachtrag gilt nur tn Verbindung mit dem Zulas
sungsschein 8543/3A1 der Schmalbach-Lubeca AG, 
3370 Seesen vom 24.01.1989. 

Dieser Nachtrag wird im "Amts- und Mitteilungsblatt der 
Bundesanstalt für Material {orschung und -prüfung, 
Ber.lin" ( ISSN 0340-75511 veröffentlicht. 

4950 Minden, 02.05.1989 

'7 
;~q(Jft ,, tl 

Bundesbahn-7.entralamt 
Minden (Westf) 

Deutsche 
Bundesbahn 

Z U L A S S U N G S S C B E I N 

Zulassungs-Nr. 8549/1H1 

für die Bauart einer Verpackung zur Beförderung gefähr
licher Güter 

1 

2 

3 

Rechtsgrundlagen 

Verordnung über die innerstaatliche und 
überschreitende Beförderung gefährlicher 
mit Eisenbahnen (Gefahrgutverordnung 
bahn - GGVEI vom 22.07.1985 
IBGBl. I, S. 15601 

Antragsteller 

Leininger Verpackungen GmbH & Co. KG 
6718 Grünstadt 1 

Benennung der Bauart 

grenz
Güter 

Eisen-

Flasche aus 
Deckel 

Kunststoff mit nichtabnehmbarem 

Nennvolumen: 1,0 Liter 

4 Anforderungen an die Bauart 

Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die 
gemäß Prüfbericht Nr. 106 409 der Bundesbahn-Ver
suchsanstalt Hinden (Westfl vom 30.09.1988 einer 
Bauartprüfung nach dem Anhang V der Anlage zur 
GGVE unterzogen worden sind. 

5 

6 

7 

Zulassung 

Die unter Nr. 3 beschriebene Bauart wird unter 
der Voraussetzung, daß die Anforderungen nach 
Nr. 4 erfüllt werden, zugelassen. 

Fertigung von Verpackungen 

Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen 
serienmäßig gefertigt werden. Der Hersteller muß 
gewährleisten, daß bei den serienmäßig gefertig
ten Verpackungen die für die Bauart festgelegten 
Anforderungen erfüllt sind. 

Kenn?.eichnung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig 
fertigten Verpackungen sind dauerhaft und 
sichtbar wie folgt zu kennzeichnen: 

ge
gut 

r-u'\1H1/Y/100/ .•...•.•.•.•.• /D/BAM 8549- LV 
\._!!) (Herstellungs-

datum nach 
Rn 1512 (1) el 
der Anl. zur GGVEI 

8 Auflagen über die Verwendung der Verpackung 

8.1 

8.2 

8.3 

8.4 

8.5 

8.6 

8.7 

8.8 

9 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten und entsprechend Nr. 7 gekennzeichne
ten Verpackungen dürfen für gefährliche Güter 
verwendet werden, wenn für sie nach den Vor
schriften der GGVS/GGVE/GGVSee solche Verpackun
gen zulässig sind. 

Die Verpackungen dürfen für gefährliche Güter 
der Verpackungsgruppe II oder III verwendet 
werden. 

Die Grenzdaten für den Inhalt dürfen nicht über
schritten werden . 
Die Dichte der Füllgüter darf 
0,814 g/cm3 CVerpackungsgruppe II bzw. IIII 
nicht überschreiten. 

Der Gesamtüberdruck Cd. h. Dampfdruck des Füllgu
tes und Partialdruck von Luft oder sonstigen 
inerten Gasen, vermindert um 100 kPal bei 55 °c 
darf 66 kPa nicht überschreiten. 

Die unter Nr. 3 beschriebene Bauart hat die Bau
artprüfung mit folgenden Stoffen bestanden: 

Bezeichnung UN-Nr. 

Äthylalkohol 1170 

Die Werkstoffe dieser 
nachweisbar gegenüber 
sein. 

Stoff der Anlage 
Konzen- zur GGVE 
tration Klasse Ziffer 

94 % 3 3bl 

Verpackungsbauart müssen 
den Füllgütern beständig 

Der Nachweis zur Feststellung de r chemischen Ver
träg l ichkeit muß nach dem anerkannten Stand von 
Wissenschaft und Technik geführt werden können. 

Bei Stoffen mit einem Flammpunkt von höchstens 
35 °C muß sichergestellt sein, daß bei betriebs
mäßigen Vorgängen keine Gefahren durch elektro
statische Aufladung der Gefäße entstehen können. 

Die Uberwachung der Fertigung von Verpackungen 
nach dieser Bauart muß nach den "Technischen 
Richtlinien für die Uberwachung der Fertigung von 
Verpackungen zur Heförderung gefähr 1 icher Güter 
ITRV 0011" - Verkehrsblatt Heft 16, 1987, S. 562, 
durchgeführt werden. 

Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweis
bar sicherstellen, daß alle Auflagen über die 
Verwendung der Verpackung demjenigen, der die 
Verpackung für Gefahrgut einsetzt/befüllt be
kannt sind. 

10 Sonstiges 

10.1 Die Bauart entspricht den in 

der Ordnung für die internationale Eisenbahnbe
förderung gefährlicher Güter (RIO) 
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dem Europäischen Obereinkommen über die inter
nationale Beförderung gefährlicher Güter auf der 
Straße (ADR-Obereinkommen) 

dem internationalen Obereinkommen des Seever
kehrs (IMDG-Code) 

den Empfehlungen der Vereinten Nationen IUNl 
über die Beförderung gefährlicher Güter 

fesLgelegten Prüfanforderungen für 
zur Beförderung gefährlicher Güter. 

Verpackungen 

10.2 Ein Widerruf dieser Zulassung bleibt vorbehal
ten. 

10.3 Dieser Zulassungsschein wird im '"Amts- und Mit
teilungsblatt der Bundesanstalt für Material
forschung und -prüfung, Berlin'" (!SSN 0340-7551) 
veröffentlicht. 

4950 Mind~ 11.04.1989 
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Bundesbahn-Zentralamt 
Hinden (Westf) 

Deutsche 
Bundesbahn 

Z U L A S S U N G S S C B E I N 

Zulassungs-Nr. 8550/1H1 

für die Bauart einer Verpackung zur Beförderung gefähr
licher Güter 

1 

2 

3 

4 

Rechtsgrundlagen 

Verordnung über die innerstaatliche und grenz
überschreitende Beförderung gefährlicher Güter 
mit Eisenbahnen (Gefahrgutverordnung Eisen
bahn- GGVE) vom 22.07.1985 
(BGBl. I, S. 1560) 

Antragsteller 

Leininger Verpackungen GmbH & Co. KG 
6718 Grünstadt 1 

Benennung der Bauart 

Flasche 
Deckel 

aus Kunststoff 

Nennvolumen: 1,0 Liter 

Anforderungen an die Bauart 

mit nichtabnehmbarem 

Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die 
gemäß Prüfbericht Nr. 106 408 der Bundesbahn-Ver
suchsanstalt Minden (Westf) vom 30.09.1988 einer 
Bauartprüfung nach dem Anhang V der Anlage zur 
GGVE unterzogen worden sind. 

5 Zulassung 

Die unter Nr. 3 beschriebene Bauart wird unter 
der Voraussetzung, daß die Anforderungen nach 
Nr. 4 erfüllt werden, zugelassen. 

6 Fertigung von Verpackungen 

Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen 
serienmäßig gefertigt werden. Der Hersteller muß 
gewährleisten, daß bei den serienmäßig gefertig
ten Verpackungen die für die Bauart festgelegten 
Anforderungen erfüllt sind. 

7 Kennzeichnung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig 
fertigten Verpackungen sind dauerhaft und 
sichtbar wie folgt zu kennzeichnen: 

(~\ 1H1/Y/100/ •.•...••••...• /D/BAM 8550- LV 
\!'!..) (Herstellungs-

datum nach 
Rn l 512 ( 11 e) 

570 der Anl. zur GGVEI 

ge
gut 

8 

8.1 

8.2 

8.3 

8.4 

8.5 

8.6 

8.7 

8.8 

9 

10 

Auflagen über die Verwendung der Verpackung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten und entsprechend Nr. 7 gekennzeichne
ten Verpackungen dürfen für gefährliche Güter 
verwendet werden, wenn für sie nach den Vor
schriften der GGVS / GGVE/GGVSee solche Verpackun
gen zulässig sind. 

Die Verpackungen dürfen für gefährliche Güter 
der Verpackungsgruppe II oder III verwendet 
werden. 

Die Grenzdaten für den Inhalt dürfen nicht über
schritten werden. 
Die Dichte der Füllgüter darf 
0,814 g/cm3 (Verpackungsgruppe II bzw. III) 
nicht überschreiten. 

Der Gesamtüberdruck (d. h. Dampfdruck des Füllgu
tes und Partialdruck von Luft ode r sonstigen 
inerten Gasen, vermindert um 100 kPa) bei 55 °c 
darf 66 kPa nicht überschreiten . 

Die unter Nr. 3 beschriebene Bauart hat die Bau
artprüfung mit folgenden Stoffen bestanden: 

Bezeichnung UN-Nr. 

Äthylalkohol 1170 

Die Werkstoffe dieser 
nachweisbar gegenüber 
sein. 

Stoff der Anlage 
Konzen- zur GGVE 
tration Klasse Ziffer 

94 % 3 3b) 

Verpackungsbauart müssen 
den Füllgütern beständig 

Der Nachweis zur Feststellung der chemischen Ver
träglichkeit muß nach dem anerkannten Stand von 
Wissenschaft und Technik geführt werden können. 

Bei Stoffen mit einem Flammpunkt von höchstens 
35 °C muß sichergestellt sein , daß bei betriebs
mäßigen Vorgängen keine Gefahren durch elektro
statische Aufladung der Gefäße entstehen können. 

Die Uberwachung der Fertigung von Verpackungen 
nach dieser Bauart muß nach den '"Technischen 
Richtlinien für die Uberwachung der Fertigung von 
Verpackungen zur Beförderung gefährlicher Güter 
ITRV 001)'" - Verkehrsblatt Heft 16, 1987, s. 562, 
durchgeführt werden. 

Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweis
bar sicherstellen, daß alle Auflagen über die 
Verwendung der Verpackung demjenigen, der die 
Verpackung für Gefahrgut einsetzt / befüllt be
kannt sind. 

Sonstiges 

10.1 Die Bauart entspricht den in 

der Ordnung für die internationale Eisenbahnbe
förderung gefährlicher Güter (RIO) 

dem Europäischen Obereinkommen über die inter
nationale Beförderung gefährlicher Güter auf der 
Straße (ADR-Obereinkommen) 

dem internationalen Obereinkommen des Seever
kehrs (IMDG-Codel 

den Empfehlungen der Vereinten Nationen (UNl 
über die Beförderung gefährlicher Güter 

festgelegten Prüfanforderungen für Verpackungen 
zur Beförderung gefährlicher Güter. 

10.2 Ein Widerruf dieser Zulassung bleibt vorbehal
ten. 

10.3 

4950 

Dieser Zulassungsschein wird im "Amts- und Mit
teilungsblatt der Bundesanstalt für Material
forschung und -prüfung, Berlin" (!SSN 0340-7551) 
veröffentlicht. 
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Deutsche 
Bundesbahn 

Bundesbahn-Zentrala.t 
Minden (Westfl 

1. Nachtrag z..., 

Z U L . A S S U N G S S C H E I N 

Zulasaungs-Nr. 8554/381 

Nr . 1, 4 und Nr. 8. 6 des Zulassungsscheines wird 
folgt geändert bzw. erweitert: 

wie 

1 Rechtsgrundlagen 

1.1 

1.2 

4 

8.6 

Verordnung über die innerstaatliche und grenz
überschreitende Beförderung gefährlicher Güter 
mit Eisenbahnen (Gefahrgutverordnung Eisen-
bahn - GGVE) vom 22.07.1985 
(BGBl . I, S . 1560) 

Eisenbahn-Gefahrgutausnahmeverordnung vom 
16.08.1985 
Ausnahme E 22 
(BGBl . I, s. 1612) 

Anforderungen an die Bauart 

Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die 
gemäß Prüfbericht Nr. 
106 415 vom 27.01.1989 und 
106 415 1. Nachtrag vom 08.05.1989 
der Bundesbahn-Versuchsanstalt Hinden (Westf) ei
ner Bauartprüfung nach dem Anhang V der Anlage 
zur GGVE unterzogen worden sind. 

Die unter Nr. 3 beschriebene Bauart hat zusätz
lich die Bauartprüfung mit folgenden Stoffen be
standen: 

Bezeichnung 

Peressigsäure 

Die Werkstoffe dieser 
nachweisbar gegenüber 
Sein. 

Stoff der Anlage 
Konzen- zur GGVE 
tration Klasse Ziffer 

15 .. 5.2 35 

Verpackungsbauart müssen 
den Füllgütern beständig 

Der Nachweis zur Feststellung der chemischen Ver
träglichkeit muß nach dem anerkannten Stand von 
Wissenschaft und Technik geführt werden können. 

Die Füllgüter müssen bei 50 °C beständig im Sinne 
der Prüfvorschriften in Rn 3152/1 des Anhanges 
A.1 der Anlage zur GGVS sein. 

Dieser Nachtrag gilt nur in Verbindung mit dem Zulas
sungsschein 8554/381 der Fa. Dr.-Ing. W. Frohn GmbH, 
8000 München 90 vom 01.02.1989. 

Dieser Nachtrag wird im "Amts- und Mitteilungsblatt der 
Bundesanstalt für Materialforschung und -prüfung, 
Berlin" (ISSN 0340-7551) veröffentlicht. 

4950 

Deutsche 
Bundesbahn 

Bundesbahn-Zentralamt 
Kinden (Westf) 

Z U ,L A S S U N G S S C H E I N 

Zulassungs-Nr. 8563/1H1 

für die Bauart einer Verpackung zur Beförderung gefähr
licher Güter 

1 Rechtsgrundlagen 

Eisenbahn-Gefahrgutausnahmeverordnung vom 16. 
August 1985 -Ausnahme E 22 - (BGBl I, S. 1651) 

2 Antragsteller 

Stelioplast, Roland Stenge!, 
Industriestr. 6-8, 5561 Binsfeld 

3 Benennung der Bauart 

4 

5 

Kanister aus Kunststoff mit nichtabnehmbarem 
Deckel 

Nennvolumen: 30 Liter 

Anforderungen an die Bauart 

Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die 
gemäß Prüfbericht Nr. 106 044 der Bundesbahn-Ver
suchsanstalt Hinden (Westf) vom 06.02.1989 einer 
Bauartprüfung nach dem Anhang V der Anlage zur 
GGVE unterzogen worden sind. 

Zulassung 

Die unter Nr. 3 beschriebene Bauart wird unter 
der Voraussetzung, daß die Anforderungen nach 
Nr. 4 erfüllt werden, zugelassen. 

6 Fertigung von Verpackungen 

Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen 
serienmäßig gefertigt werden. Der Hersteller muß 
gewährleisten, daß bei den serienmäßig gefertig
ten Verpackungen die für die Bauart festgelegten 
Anforderungen erfüllt sind. 

7 Kennzeichnung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten Verpackungen sind dauerhaft und gut 
sichtbar wie folgt zu kennzeichnen: 

(lüi\3H1/X/250/ •••.••••.•..••••.•.•••• /D/BAM 8563-STP 
\.!2) (Herstellungs-

8 

8.1 

8.2 

8.3 

8.4 

8.5 

8.6 

datum nach 
Rn 1512 (1) e) 
der Anl. zur GGVE) 

Auflagen über die Verwendung der Verpackung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten und entsprechend Nr. 7 gekennzeichne
ten Verpackungen dürfen für gefährliche Güter 
verwendet werden, wenn für sie nach den Vor
schriften der GGVS/GGVE/GGVSee solche Verpackun
gen zulässig sind. 

Die Verpackungen dürfen 
der Verpackungsgruppe I, 
werden. 

für gefährliche Güter 
II oder III verwendet 

Die Grenzdaten für den Inhalt dürfen nicht über
schritten werden. 
Die Dichte der Füllgüter darf 
1,12 g/cm3 (Verpackungsgruppe _I, li bzw. 111) 
nicht überschreiten. 

Der Gesamtüberdruck (d. h. Dampfdruck des Füllgu
tes und Partialdruck von Luft oder sonstigen 
inerten Gasen, vermindert um 100 kPa) bei 55 °c 
darf 166 kPa nicht überschreiten. 

Die unter Nr. 3 beschriebene Bauart hat die Bau
artprüfungmit folgenden·Stoffen bestanden: 

Bezeichnung 

Peressigsäure 
mit Tensiden 
"Divosan Forte Plus" 

Stoff der Anlage 
Konzen- zur GGVE 
tration Klasse Ziffer 

5.2 35 

Produkt der Fa. Diversey GmbH, 
Kirchheimbolanden gern. im 
BZA Hinden hinterlegter Rezeptur 

Die Werkstoffe dieser 
nachweisbar gegenüber 
sein. 

Verpackungsbauart müssen 
den Füllgütern beständig 

Der Nachweis zur Feststellung der chemischen·~er
träglichkeit muß nach dem anerkannten Stand" von 
Wissenschaft und Technik geführt werden können. 
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8.7 

8.8 

Die Füllgüter müs s en bei 50 °C be s tändig im Sinne 
der Prüfvorschriften in Rn 3152 / 1 des Anhanges 
A. 1 der Anlage zur GGVS sein. 

Bei Stoffen mit einem Flammpunkt von höchst e ns 
35 °c muß s1chergestellt se1n, daß bei betriebs
mäßigen Vorgängen keine Gefahren durch elektro
statische Aufladung der Gefäße entstehen können. 

Die Überwachung der Fertigung von Verpackungen 
nach dieser Bauart muß nach den "Technische n 
Richtlinien für die Überwachung d e r Fertigung vo n 
Verpackungen zur Beförderung gefähr 1 icher Güter 
<TRV 001)" - Verkehrsblatt Heft 16, 1987, s. 562, 
durchgeführt werden. 

9 Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweis
bar sicherstellen, daß alle Auflagen über die 
Verwendung der Verpackung demjenigen, der die 
Verpackung für Gefahrgut einsetzt / befüllt be
kannt sind. 

10 Sonstiges 

10.1 Die Bauart entspricht den in 

der Ordnung für die internationale Eisenbahnbe
förderung gefährlicher Güter (RIO) 

dem Europäischen übereinkommen über die inter
nationale Beförderung gefährlicher Güter auf der 
Straße (ADR-übereinkommen) 

dem internationalen übereinkommen des Seever
kehrs (IMDG-Code) 

den Empfehlungen der Vereinten Nationen 
über die Beförderung gefährlicher Güter 

( UN) 

festgelegten Prüfanforderungen für Verpackungen 
zur Beförderung gefährlicher Güter. 

10.2 Ein Widerruf dieser Zulassung bleibt vorbehal
ten. 

10.3 Dieser Zulassungsschein wird im "Amts- und Mit
teilungsblatt der B~lt für Material
forschung und -prüfW"SA'!' -...:1~ ( ISSN 0340-7551) 
veröffentlicht. 

C) 
4950 Mindrh· 17.02.1989 
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Deutsche 
Bundesbahn 

Bundesbahn-Zentralamt 
Hinden (Westf) 

Z U L A S S U N G S S C 8 E I N 

Zulassungs-Nr. 8564/5H4 

für die Bauart einer Verpackung zur Beförderung gefähr
licher Güter 

1 

2 

3 

4 

572 

Rechtsgrundlagen 

Verordnung über die innerstaatliche und grenz
überschreitende Beförderung gefährlicher Güter 
mit Eisenbahnen (Gefahrgutverordnung Eisen
bahn - GGVE) vom 22.07.1985 
(BGBl. I, S. 1560) 

Antragsteller 

Bischof+ Klein Verpackungswerke GmbH & Co., 
4540 Lengerieb 

Benennung der Bauart 

Flachsack aus Kunststoffolie 

Anforderungen an die Bauart 

Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die 
gemäß Laboratoriumsbericht Nr. G 88 271 der Fa . 
Bischof + Klein .Verpackungswerke, 4540 Lengerieb 
vom 24.11.1988 einer Bauartprüfung nach dem An
hang V der Anlage zur GGVE unterzogen worden 
sind. 

5 

6 

7 

Zulassung 

Die unter Nr. 3 beschriebene Bauart wird unter 
der Voraussetzung, daß die Anforderungen nach 
Nr. 4 erfüllt werden, zugelassen. 

Fertigung von Verpackungen 

Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen 
serienmäßig gefertigt werden. Der Hersteller muß 
gewährleisten, daß bei den serienmäßig gefertig
ten Verpackungen die für die Bauart festgelegten 
Anforderungen erfüllt sind. 

Kennzeichnung 

Die nach der zugelassenen Baua rt serienmäßig ge
fertigten Verpackungen sind dauerhaft und gut 
sichtbar wie folgt zu kennzeichnen: 

(~) 5H4 / Y 26 / S / •••••...••••...... / 0 / BAM 8564-B + K 
~ (Herstellungs-

8 

8.1 

8.2 

8.3 

8 . 4 

8.5 

8.6 

8.7 

9 

10 

10.1 

jahr, nur die 
letzten beiden 
Ziffern) 

Auflagen über die Verwendung der Verpackung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten und entsprechend Nr. 7 gekennzeichne
ten Verpackungen dürfen für gefährliche Güter 
verwendet werden, wenn für sie nach den Vor
schriften der GGVS/GGVE/GGVSee solche Verpackun
gen zulässig sind. 

Die Verpackungen dürfen für gefährliche Güter 
der Verpackungsgruppe li oder III verwendet 
werden. 

Die Grenzdaten für den Inhalt dürfen nicht über
schritten werden. Die Bruttohöchstmasse des Ver
sandstückes darf 25,1 kg nicht überschreiten. 

Die physikalischen Eigenschaften (Masse, Korn
größe usw.) müssen den Eigenschaften der im Prüf
bericht gemäß Nr. 4 genannten Prüffüllgüter ent
sprechen. 

Die Überwachung der Fertigung von Verpackungen 
nach dieser Bauart muß nach den "Technischen 
Richtlinien für die Überwachung der Fertigung von 
Verpackungen zur Beförderung gefährlicher Güter 
(TRV 001)" - Verkehrsblatt Heft 16, 1987, s. 562, 
durchgeführt werden. 

Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweis
bar sicherstellen, daß alle Auf lagen über die 
Verwendung der Verpackung demjenigen, der die 
Verpackung für Gefahrgut einsetzt/befüllt, be
kannt sind. 

Sonstiges 

Die Bauart entspricht den in 

der Ordnung für die internationale Eisenbahnbe
förderung gefährlicher Güter (RIO) 

dem Europäischen übereinkommen über die inter
nationale Beförderung gefährlicher Güter auf der 
Straße (ADR-übereinkommen) 

dem internationalen Obereinkommen des Seever
kehrs (IMDG-Code) 

den Empfehlungen der Vereinten Nationen (UN) 
über die Beförderung gefährlicher Güter 

festgelegten Prüfanforderungen für Verpackungen 
zur Beförderung gefährlicher Güter. 

10.2 Ein Widerruf dieser Zulassung bleibt vorbehal
ten. 

10.3 Dieser Zulassungsschein wird im "Amts- und Mit
teilungsblatt der Bundesanstalt für Material
forschung und -prüfung, Berlin" (ISSN 0340-7551) 
veröffentlicht. 

4 950 Minden, 17.02 . 1989 
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Deutsche 
Bundesbahn 

Bundesbahn-Zentralamt 
Hinden (Westfl 

Z U L A S S U N G S S C B E I N 

Zulassungs-Nr. 8565 / 1A2 

f ür d ie Bauart einer Verpackung zur Beförderung gefähr
licher Güter 

1 

2 

3 

4 

5 

., 

Rechtsgrundlagen 

Verordnung über die innerstaatliche und grenz
überschreitende Beförderung gefährlicher Güter 
mit Eisenbahnen (Gefahrgutverordnung Eisen
bahn- GGVE) vom 22.07.1985 
(BGBl. I, S . 1560) 

Antragsteller 

Gottlieb Duttenhöfer GmbH & Co. KG 
6733 Hassloch (Pfalz) 

Benennung der Bauart 

Faß aus Stahl mit abnehmbarem Deckel 

Nennvolumen: 120 Liter 
Anforderungen an die Bauart 

Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die 
gemäß Prüfbericht Nr. 107 174 der Bundesbahn-Ver
suchsanstalt Minden (Westf) vom 20.02.1989 einer 
Bauartprüfung nach dem Anhang V der Anlage zur 
GGVE unterzogen worden sind. 

Zulassung 

Die unter Nr . 3 beschriebene Bauart wird unter 
der Voraussetzung, daß die Anforderungen nach 
Nr. 4 erfüllt werden, zugelassen . 

Fertigung von Verpackungen 

Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen 
serienmäßig gefertigt werden. Der Hersteller muß 
gewährleisten, daß bei den serienmäßig gefertig
ten Verpackungen die für die Bauart festgelegten 
Anforderungen erfüllt sind. 

Kennzeichnung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten Verpackungen sind dauerhaft und gut 
sichtbar wie folgt zu kennzeichnen: 

~) 1A2/X 126/S/ •.•••...•....... /D/BAM 8565-GDH 
(Herstellungs-

8 

8.1 

8.2 

8.3 

8. 4 

9 

jahr, nur die 
letzten beiden 
Ziffern) 

Auflagen über die Verwendung der Verpackung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten und entsprechend Nr. 7 gekennzeichne
ten Verpackungen dürfen für gefährliche Güter 
verwendet werden, wenn für sie nach den Vor
schriften der GGVS/GGVE/GGVSee solche Verpackun
gen zulässig sind. 

Die Verpackungen dürfen 
der Verpackungsgruppe I, 
werden. 

für gefährliche Güter 
II oder III verwendet 

Die Grenzdaten für den Inhalt dürfen nicht über
schritten werden. Die Bruttohöchstmasse des Ver
sandstückes darf 126 kg nicht überschreiten. 

Die (Jberwachung der Fertigung von Verpackungen 
nach dieser Bauart muß nach den "Technischen 
Richtlinien- für die Oberwachung der Fertigung von 
Verpackungen zur Beförderung gefähr 1 icher Güter 
(TRV 001)" - Verkehrsblatt Heft 16, 1987, S . 562, 
durchgeführt werden. 

Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweis
bar sicherstellen, daß alle Auflagen über die 
Verwendung der Verpackung demjenigen , der die 

10 

Verpackung für Gefahrgut einsetzt/befüllt, be
kannt sind. 

Sonstiges 

10.1 Die Bauart entspricht den in 

der Ordnung für die internationale Eisenbahnbe
förderung gefährlicher Güter (RIO) 

dem Europäischen übereinkommen über die inter
nationale Beförderung gefährlicher Güter auf der 
Straße (ADR-(Jbereinkommen) 

dem internationalen übereinkommen des Seever
kehrs (IMDG-Code) 

den Empfehlungen der Vereinten Nationen (UN) 
über die Beförderung gefährlicher Güter 

festgelegten Prüfanforderungen für Verpackungen 
zur Beförderung gefährlicher Güter. 

10 .2 Ein Widerruf dieser Zulassung bleibt vorbehal
ten. 

10.3 Dieser Zulassungsschein wird im "Amts- und Mit
teilungsblatt der Bundesanstalt für Material
forschung und -prüfung, Berlin" (ISSN 0340-7551) 
veröffentlicht. 

4950 Hinden, 17.02.1989 
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Deutsche 
Bundesbahn 

Bundesbahn-Zentralamt 
Hinden (Westfl 

Z U L A S S U N G S S C B E I N 

Zulassungs-Nr. 8566/1A1 

für die Bauart einer Verpackung zur Beförderung gefähr
licher Güter 

1 Rechtsgrundlagen 

2 

Verordnung über die innerstaatliche und grenz
überschreitende Beförderung gefährlicher Güter 
mit Eisenbahnen (Gefahrgutverordnung Eisen
bahn - GGVE) vom 22.07.1985 
(BGBl. I, S. 1560) 

Antragsteller 

Rheinische Apparatebau-Anstalt GmbH, 
Rochusstr. 217-235, 5000 Köln 30 

3 Benennung der Bauart 

4 

5 

6 

Flachkanne aus Stahl mit nichtabnehmbarem Deckel 

Fassungsraum: 5,3 Liter 

Anforderungen an die Bauart 

Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die 
gemäß Prüfbericht Nr. 106 198 der Bundesbahn-Ver
suchsanstalt Minden (Westf) vom 14.11.1988 einer 
Bauartprüfung nach dem Anhang V der Anlage zur 
GGVE unterzogen worden sind. 

Zulassung 

Die unter Nr. 3 beschriebene Bauart wird unter 
der Voraussetzung, daß die Anforderungen nach 
Nr. 4 erfüllt werden, zugelassen. 

Fertigung von Verpackungen 

Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen 
serienmäßig gefertigt werden. Der Hersteller muß 
gewährleisten, daß bei den serienmäßig gefertig
ten Verpackungen die für die Bauart festgeleg t e n 
Anforderungen erfüllt sind. 

573 



7 

8 

8.1 

8.2 

8.3 

Kennzeichnung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten Verpackungen sind dauerhaft und gut 
sichtbar wie folgt zu kennzeichnen: 

1A1/Y/200/ ••••••••••••••••••• /D/BAM 
( Herste 11 ungs-
jahr, nur die 
letzten beiden 
Ziffern) 

8566-RABA 

Auflagen über die Verwendung der Verpackung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten und entsprechend Nr. 7 gekennzeichne
ten Verpackungen dürfen für gefährliche Güter 
verwendet werden, wenn für sie nach den Vor
schriften der GGVS/GGVE/GGVSee solche Verpackun
gen zulässig sind. 

Die Verpackungen dürfen für gefährliche Güter 
der Verpackungsgruppen Il oder III verwendet 
werden. 

Die Grenzdaten für den Inhalt dürfen nicht über
schritten werden. 
Die Dichte der Füllgüter darf 
1,20 g/cm3 (Verpackungsgruppe Il) bzw. 
1,80 g/cm3 (Verpackungsgruppe III) 
nicht überschreiten. 

8.4 Der Gesamtüberdruck (d. h. Dampfdruck des Füllgu
tes und Partialdruck von Luft oder sonstigen 
inerten Gasen, vermindert um 100 kPa) bei 55 °C 
darf 133 kPa nicht überschreiten. 

8. 5 Die Uberwachung der Fertigung von Verpackungen 
nach dieser Bauart muß nach den "Technischen 
Richtlinien für die Uberwachung der Fertigung von 
Verpackungen zur Beförderung gefährlicher Güter 
(TRV 001)" - Verkehrsblatt Heft 16, 1987, s. 562, 
durchgeführt werden. 

9 Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweis
bar sicherstellen, daß alle Auflagen über die 
Verwendung der Verpackung demjenigen, der die 
Verpackung für Gefahrgut einsetzt/befüllt, be
kannt sind. 

10 Sonstiges 

10.1 Die Bauart entspricht den in 

der Ordnung für die internationale Eisenbahnbe
förderung gefährlicher Güter (RIO) 

dem Europäischen Obereinkommen über die inter
nationale Beförderung gefährlicher Güter auf der 
Straße (ADR-Ubereinkommen) 

dem internationalen Obereinkommen des Seever
kehrs (!MDG-Code) 

den Empfehlungen der Vereinten Nationen (UN) 
über die Beförderung gefährlicher Güter 

festgelegten Prüfanforderungen für Verpackungen 
zur Beförderung gefährlicher Güter. 

10,2 Ein Widerruf dieser Zulassung bleibt vorbehal
ten. 

10.3 Dieser Zulassungsschein wird im "Amts- und Mit
teilungsblatt der Bundesanstalt für Material
forschung und -prüfung, Berlin" (ISSN 0340-7551) 
veröffentlicht. 

4950 Minden, 17.02.1989 
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Deutsche 
Bundesbahn 

Bundesbahn-Zentrala.t 
Minden CWestfl 

Z U L A S S U N G S S C B E I N 

Zulassungs-Nr. 8567/5H4 

für die Bauart einer Verpackung zur Beförderung gefähr
licher Güter 

1 

2 

3 

Rechtsgrundlagen 

Verordnung über die innerstaatliche und grenz
überschreitende Beförderung gefährlicher Güter 
mit Eisenbahnen (Gefahrgutverordnung Eisen
bahn - GGVE) vom 22.07.1985 
(BGBl. I, S. 1560) 

Antragsteller 

Thor Chemie GmbH, Landwehrstraße 1, 6720 Speyer 

Benennung der Bauart 

Flachsack aus Kunststoffolie. 

4 Anforderungen an die Bauart 

5 

6 

7 

Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die 
gemäß Prüfbericht Nr. 106 820 der Bundesbahn-Ver
suchsanstalt Minden (Westf) vom 22.11.1988 einer 
Bauartprüfung nach dem Anhang V der Anlage zur 
GGVE unterzogen worden sind. 

Zulassung 

Die unter Nr. 3 beschriebene Bauart wird unter 
der Voraussetzung, daß die Anforderungen nach 
Nr. 4 erfüllt werden, zugelassen. 

Fertigung von Verpackungen 

Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen 
serienmäßig gefertigt werden. Der Hersteller muß 
gewährleisten, daß bei den serienmäßig gefertig
ten Verpackungen die für die Bauart festgelegten 
Anforderungen erfüllt sind. 

Kennzeichnung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig 
fertigten Verpackungen sind dauerhaft und 
sichtbar wie folgt zu kennzeichnen: 

ge
gut 

fu\5H4/Y51/S/ •••••••••••.••.• /D/BAM 8567-RKW 
~) (Herstellungs- (Name 

8 

8.1 

8.2 

8.3 

8.4 

8.5 

8.6 

jahr, nur die oder Kurz-
letzten beiden zeichen des 
Ziffern) , Herstellers) 

Auflagen über die Verwendung der Verpackung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten und entsprechend Nr. 7 gekennzeichne
ten Verpackungen dürfen für gefährliche Güter 
verwendet werden, wenn für sie nach den Vor
schriften der GGVS/GGVE/GGVSee solche Verpackun
gen zulässig sind. 

Die Verpackungen dürfen für gefährliche Güter 
der Verpackungsgruppen II oder III verwendet 
werden. 

Die Grenzdaten für den Inhalt dürfen nicht über
schritten werden. Die Bruttohöchstmasse des Ver
sandstückes darf 50,3 kg nicht überschreiten . 

Entfällt 

Entfällt 

Die physikalischen Eigenschaften (Masse, Korn
größe usw,) müssen den Eigenschaften der im Prüf
bericht gemäß Nr. 4 genannten Prüffüllgüter ent
sprechen. 

8 . 7 Die Uberwachung der Fertigung von Verpackungen 
nach dieser Bauart muß nach den "Technischen 
Richtlinien für die Uberwachung der Fertigung von 



9 

Verpackungen zur Beförderung gefährlicher Güter 
(TRV 001)" - Verkehrsblatt Heft 16, 1987, s. 562, 
durchgeführt werden. 

Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweis
bar sicherstellen, daß alle Auflagen über die 
Verwendung der Verpackung demjenigen, der die 
Verpackung für Gefahrgut einsetzt/befüllt, be
kannt sind. 

10 Sonstiges 

10.1 Die Bauart entspricht den in 

10.2 

10.3 

4950 

der Ordnung für die internationale Eisenbahnbe
förderung gefährlicher Güter (RID) 

dem Europäischen übereinkommen über die inter
nationale Beförderung gefährlicher Güter auf der 
Straße (ADR-übereinkommen) 

dem internationalen übereinkommen des Seever
kehrs (IMDG-Code) 

den Empfehlungen der Vereinten Nationen (UN) 
über die Beförderung gefährlicher Güter 

festgelegten Prüfanforderungen für Verpackungen 
zur Beförderung gefährlicher Güter. 

Ein Widerruf dieser 
ten. 

Zulassung bleibt vorbehal-

Dieser Zulassungsschein wird im "Amts- und Mit
teilungsblatt der Bundesanstalt für Material
forschung und -prüfung, Berlin" (ISSN 0340-7551) 
veröffentlicht. 

Min~, 17 .02.1989 

r&.J/ ~ 
Deutsche 
Bundesbahn 

Bundesbahn-Zentralamt 
Hinden (Westfl 

Z V L A S S V N G S S C H E I N 

Zulassungs-Nr. 8568/1A1 

für die Bauart einer Verpackung zur Beförderung gefähr
licher Güter 

1 Rechtsgrundlagen 

Verordnung über die innerstaatliche und grenz
überschreitende Beförderung gefährlicher Güter 
mit Eisenbahnen (Gefahrgutverordnung Eisen
bahn - GGVE) vom 22.07.1985 
(BGBl. I, S. 1560) 

2 Antragsteller 

3 

4 

Gottlieb Duttenhöfer GmbH u. Co. KG 
6733 Hassloch (Pfalz) 

Benennung der Bauart 

Faß aus Stahl mit nichtabnehmbarem Deckel 

Fassungsraum: 29,5 Liter 

Anforderungen an die Bauart 

Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die 
gemäß Prüfb"ericht Nr. 106 827 der Bundesbahn-Ver
suchsanstalt Minden (Westf) vom 24.11.1988 einer 
Bauartprüfung nach dem Anhang V der Anlage zur 
GGVE unterzogen worden sind. 

5 Zulassung 

Die unter Nr. 3 beschriebene Bauart wird unter 
der Voraussetzung, daß die Anforderungen nach 
Nr. 4 erfüllt werden, zugelassen. 

6 

7 

Fertigung von Verpackungen 

Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen 
serienmäßig gefertigt werden. Der Hersteller muß 
gewährleisten, daß bei den serienmäßig gefertig
ten Verpackungen die für die Bauart festgelegte n 
Anforderungen erfüllt sind. 

Kennzeichnung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten Verpackungen sind dauerhaft und gut 

(LI' sichtbar wie folgt zu kennzeichnen: 

~) 1A1/X2.0/350/ •••• •..••.••••.• /D/BAM 8568-GDH 
(Herstellungs-

8 

8 . 1 

8 . 2 

8.3 

8.4 

8.5 

9 

jahr, nur die 
letzten beiden 
Ziffern) 

Auflagen über die Verwendung der Verpackung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten und entsprechend Nr. 7 gekennzeichne
ten Verpackungen dürfen für gefährliche Güter 
verwendet werden, wenn für sie nach den Vor
schriften der GGVS/GGVE/GGVSee solche Verpackun
gen zulässig sind. 

Die Verpackungen dürfen 
der Verpackungsgruppen I, 
werden. 

für gefährliche Güter 
li oder III verwendet 

Die Grenzdaten für den Inhalt dürfen nicht über
schritten werden. 
Die Dichte der Füllgüter darf 
2,0 g/cm3 (Verpackungsgruppe I) bzw. 
3,0 g/cm3 (Verpackungsgruppe li) bzw. 
3,8 g/cm3 (Verpackungsgruppe III) 
nicht überschreiten. 

Der Gesamtüberdruck (d. h. Dampfdruck des Füllgu
tes und Partialdruck von Luft oder sonstigen 
inerten Gasen, vermindert um 100 kPa) bei 55 °c 
darf 233 kPa nicht überschreiten. 

Die Überwachung der Fertigung von Verpackungen 
nach dieser Bauart muß nach den "Technischen 
Richtlinien für die Überwachung der Fertigung von 
Verpackungen zur Beförderung gefährlicher Güter 
(TRV 001)" - Verkehrsblatt Heft 16, 1987, s. 562, 
durchgeführt werden. 

Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweis
bar sicherstellen, daß alle Auflagen über di e 
Verwendung der Verpackung demjenigen, der die 
Verpackung für Gefahrgut einsetzt/befüllt, be
kannt sind. 

10 Sonstiges 

10 . 1 Die Bauart entspricht den in 

der Ordnung für die internationale Eisenbahnbe
förderung gefährlicher Güter (RID) 

dem Europäischen übereinkommen über die inter
nationale Beförderung gefährlicher Güter auf der 
Straße (ADR-übereinkommen) 

dem internationalen übereinkommen des Seever
kehrs (IMDG-Code) 

den Empfehlungen der Vereinten Nationen (UN) 
über die Beförderung gefährlicher Güter 

festgelegten Prüfanforderungen für Verpackungen 
zur Beförderung gefährlicher Güter. 

10.2 Ein Widerruf dieser Zulassung bleibt vorbehal
ten. 

10.3 Dieser Zulassungsschein wird im "Amts- und Mit 
teilungsblatt der Bundesanstalt für Material
forschung und -prüfung, Berlin" (ISSN 0340-7551) 
veröffentlicht. 

4950 Minden, 17.02.1989 
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Deutsche 
Bundesbahn 

Bundesbahn-Zentralamt 
Hinden (Westf) 

Z 0 L A S S 0 N G S S C H E I N 

Zulassungs-Nr. 8569/31HA1 

für die Bauart eines Kornbinations-Großpackrnittels (IBC) 
mit Kunststoff-Innenbehälter, Transportgefäß aus 
Kunststoff - zur Beförderung gefährlicher Güter 

1 Rechtsgrundlagen 

Eisenbahn-Gefahrgutausnahrneverordnung vorn 
16.08.1985 - Ausnahme Nr. E 15 -
(BGBl. I, S. 1651) 

2 Antragsteller 

3 

4 

5 

6 

7 

Rhein-Bonar, Kunststoff-Technik GmbH 
6800 Mannheim 81 

Benennung der Bauart 

Kornbinations-Großpackrnittel (IBC) mit Kunst
stoff-Innenbehälter, - Transportgefäß aus Kunst
stoff, TK -

Nennvolurnen: 500 Liter 

Anforderungen an die Bauart 

Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die 
gemäß Prüfbericht Nr. 105 503 vorn 17.11.1988 
der Bundesbahn-Versuchsanstalt Minden (Westf) 
einer Bauartprüfung nach den "Technischen Richt-
1 inien für den Bau, die Prüfung, die Zulassung, 
die Kennzeichnung und die Verwendung von Trans
portgefäßen aus Kunststoffen - TRTK 001 - (VKBl. 
Heft 14, 1985, Nr. 147)" unterzogen worden sind. 

Zulassung 

Die unter Nr. 3 beschriebene Bauart wird unter 
der Voraussetzung, daß die Anforderungen nach 
Nr. 4 erfüllt werden, zugelassen. 

Fertigung von Transportgefäßen aus Kunststoff 

Nach der zugelassenen Bauart dürfen TK serien
mäßig gefertigt werden. 

Mit dem Anbringen der Kennze1chnung gewährleistet 
der Hersteller, daß die serienmäßig gefertigen TK 
der zugelassenen Bauart entsprechen und daß die in 
diesem Zulassungsschein genannten Bedingungen und 
Auflagen erfüllt sind. 

Das mit den Antragsunterlagen eingereichte 
Qualitätssicherungsprogramm ist dabei einzuhalten. 

Kennzeichnung 

Die nach der zugelassenen Bauart 
fertigten TK sind dauerhaft und 
folgt zu kennzeichnen: 

serienmäßig ge
gut lesbar wie 

(rÜ'\31HA1/Y/ ..•... /D/BAM 
"~ Datum der 

. Herstellung 
(Monat und 
Jahr jeweils 
die letzten 
beiden Zif
fern) 

8569 .......... /3000/ 
Name oder 
Symbol des 
Herstellers 

528/126/1109/130 kPa/ .•........ 
Datum der 
letzten 
Dichtheits
prüfung 
bzw. Inspektion 
(Monat und 
Jahr, je-
weils die 
letzten bei
den Ziffern) 

576 

8 

8.1 

8.2 

8.3 

8.4 

8.5 

9 

10 

Auflagen über die Verwendung der Transportgefäße 
aus Kunststoff 

Die nach d e r zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten und entsprechend Nr. 7 gekennzeichne
ten TK dürfen für gefähr 1 iche Güter verwendet 
werden, wenn für sie nach den Vorschriften der 
GGVS / GGVE/GGVSee solche TK zulässig sind. 

Di e TK dürfen für gefähr 1 iche Güter der Ver
packungsgruppe II oder III verwe ndet werden. 

Grenzdaten für den Inhalt 
Die Dichte der Füllgüter, die den Prüffüllgütern 
zugeordnet werden können, darf die in folgender 
Tabelle aufgeführten Dichten nicht überschrei
ten. 

Prüffüllgut 
Ätzmischung 
17975 

Dichte in (q /cm3) 
1,90 

Der gemessene Gesamtüberdruck ( d. h. Dampfdruck 
des Füllgutes und Partialdruck der Luft oder an
derer inerter Gase, minus 100 kPa) bei 55 °C darf 
86 kPa bei Zuordnung zum Prüffüllgut "Ätz
mischung" nicht überschreiten. 

Die Werkstoffe dieser Bauart dürfen durch 
Füllgüter nicht stärker geschädigt werden, 
durch folgende Prüffüllgüter : 

Bezeichnung 
Ätzmischung 
17975 *) 

UN-Nr. 
1760 

Stoff der Anlage 
zur GGVE 

Klasse Ziffer 
8 66b) 

die 
als 

*) Produkt der Fa. Riedel de Haen AG, 3016 Seelze 
gern. im BZA Minden hinterlegter Rezeptur 

Der Nachweis zur Feststellung der chemischen Ver
träglichkeit muß nach dem anerkannten Stand von 
Wissenschaft und Technik geführt werden können. 

Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweis
bar sicherstellen, daß alle Auf lagen über die 
Verwendung der TK demjenigen, der die TK für Ge
fahrgut einsetzt/befüllt, bekannt sind. 

Sonstiges 

10.1 Die Bauart entspricht den in den Empfehlungen der 
Vereinten Nationen (UN) festgelegten Prüfanforde
rungen für Großpackmittel (IBC). 

10.2 Ein Widerruf dieser Zulassung bleibt vorbehal
ten. 

10.3 Dieser Zulassungsschein wird im "Amts- und Mit
teilungsblatt der Bundesanstalt für Material
forschung und -prüfung, Berlin" (ISSN 0340-7551) 
veröffentlicht. 

4950 

Bundesbahn-Zentralamt 
Hinden (Westf) 

Deutsche 
Bundesbahn 

Z 0 L A S S 0 N G S S C H E I N 

Zulassungs-Nr. 8570/5M2 

für die Bauart einer Verpackung zur Beförderung gefähr
licher Güter 

1 Rechtsgrundlagen 

Verordnung über die innerstaatliche und 
überschreitende Beförderung gefährlicher 
mit Eisenbahnen (Gefahrgutverordnung 
bahn - GGVE) vorn 22.07.1985 
(BGBl. I, S. 1560) 

2 Antragsteller 

Wilhelrnstal-Werke GmbH , 4019 Monheim 

grenz
Güter 

Eisen-



3 

4 

5 

6 

7 

8 

8.1 

8.2 

8 . 3 

Benennung der Bauart 

Kreuzbodensack aus Papier - wasserbeständig -

Anforderungen an die Bauart 

Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die 
gemäß Prüfbericht Nr. 107 054 der Bundesbahn-Ver
suchsanstalt Minden (Westf) vorn 02.02.1989 einer 
Bauartprüfung nach dem Anhang V der Anlage zur 
GGVE unterzogen worden sind. 

Zulassung 

Die unter Nr. 3 beschriebene Bauart wird unter 
der Voraussetzung , daß die Anforderungen nach 
Nr. 4 erfüllt werden, zugelassen. 

Fertigung von Verpackungen 

Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen 
serienmäßig gefertigt werden. De r Hersteller muß 
gewährleisten, daß bei den serienmäßig gefertig
ten Verpackungen die für die Bauart festgelegten 
Anforderungen erfüllt sind. 

Kennzeichnung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten Verpackungen sind dauerhaft und gut 
sich t bar wie folgt zu kennzeichnen: 

5M2/Z26/S/ ......••..•...•. / D/BAM 8570-Wi 1 
(Herstellungs-
jahr, nur die 
letzten beiden 
Ziffern) 

Auflagen über die Verwendung der Verpackung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten und entsprechend Nr. 7 gekennzeichne
ten Verpackungen dürfen für gefährliche Güter 
verwendet werden, wenn für sie nach den Vor
schriften der GGVS/GGVE/GGVSee solche Verpackun
gen zulässig sind . 

Die Verpackungen dürfen für gefährliche Güter 
der Verpackungsgruppe III verwendet werden. 

Die Grenzdaten für den Inhalt dürfen nicht über
schritten werden. Die Bruttohöchstmasse des Ver
sandstückes darf 25,4 kg nicht überschreiten. 

8.4 Entfällt 

8.5 

8.6 

8.7 

9 

10 

Entfällt 

Die physikalischen Eigenschaften (Masse, Korn
größe usw.) müssen den Eigenschaften der im Prüf
bericht gemäß Nr. 4 genannten Prüffüllgüter ent
sprechen. 

Die Oberwachung der Fertigung von Verpackungen 
nach dieser Bauart muß nach den "Technischen 
Richtlinien für die Oberwachung der Fertigung von 
Verpackungen zur Beförderung gefährlicher Güter 
(TRV 001)" - Verkehrsblatt Heft 16, 1987, S. 562, 
durchgeführt werden. 

Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweis
bar sicherstellen, daß alle Auf lagen über die 
Verwendung der Verpackung demjenigen, der die 
Verpackung für Gefahrgut einsetzt/befüllt, be
kannt sind. 

Sonstiges 

10.1 Die Bauart entspricht den in 

der Ordnung für die internationale Eisenbahnbe
förderung gefährlicher Güter (RID) 

dem Europäischen Obereinkommen über die inter
nationale Beförderung gefährlicher Güter auf der 
Straße (ADR-Obereinkornrnen) 

dem internationalen Obereinkommen des Seever
kehrs (IMDG-Code) 

den Empfehlungen der Vereinten Nationen (UN) 
über die Beförder ung gefährlicher Güter 

festgelegten Prüfanforderungen für Verpackungen 
zur Beförderung gefährl icher Güter . 

10.2 Ein Widerruf dieser Zulassung bleibt vorbehal
ten. 

10 . 3 Dieser Zulassungsschein wird im "Amts - und Mi t 
teilungsblatt der Bundesanstalt für Material
forschung und -prüfung, Berlin" (ISSN 0340-7551) 
veröffentlicht. 

4950 Minden, 21.02.1989 
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Deutsche 
Bundesbahn 

Bundesbahn-Zentralamt 
Hinden (Westf) 

Z U L A S S 0 N G S S C H E I N 

Zulassungs-Nr. 8571/5M2 

für die Bauart einer Verpackung zur Beförderung gefähr
licher Güter 

1 Rechtsgrundlagen 

Verordnung über die innerstaatliche und grenz
überschreitende Beförderung gefährlicher Güter 
mit Eisenbahnen (Gefahrgutverordnung Eisen
bahn - GGVE) vorn 22.07.1985 
(BGBl. I, S. 1560) 

2 Antragsteller 

3 

4 

5 

6 

7 

Wilhelrnstal-Werke GmbH, 4019 Monheim 

Benennung der Bauart 

Kreuzbodensack aus Papier - wasserbeständig -

Anforderungen an die Bauart 

Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die 
gemäß Prüfbericht Nr. 107 055 der Bundesbahn-Ver
suchsanstalt Minden (Westf) vorn 02.02.1989 einer 
Bauartprüfung nach dem Anhang V der Anlage zur 
GGVE unterzogen worden sind. 

Zulassung 

Die unter Nr. 3 beschriebene Bauart wird unter 
der Voraussetzung, daß die Anforderungen nach 
Nr. 4 erfüllt werden, zugelassen. 

Fertigung von Verpackungen 

Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen 
serienmäßig gefertigt werden. Der Hersteller muß 
gewährleisten, daß bei den serienmäßig gefertig
ten Verpackungen die für die Bauart festgelegten 
Anforderungen erfüllt sind. 

Kennzeichnung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig 
fertigten Verpackungen sind dauerhaft und 
sichtbar wie folgt zu kennzeichnen: 

ge
gut 

Cf
-~ 

) 5M2/Y26/S/,,,,,,,,,,,,, .. ,/D/BAM 8571-Wi 1 
(Herstellungs-

8 

8.1 

8.2 

8.3 

jahr, nur die 
letzten beiden 
Ziffern) 

Auflagen über die Verwendung der Verpackung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten und entsprechend Nr. 7 gekennzeichne
ten Verpackungen dürfen für gefährliche Güter 
verwendet werden, wenn für sie nach den Vor
schriften der GGVS/GGVE/GGVSee solche Verpackun
gen zulässig sind. 

Die Verpackungen dürfen für gefährliche Güter 
der Verpackungsgruppe II oder III verwendet wer
den. 

Die Grenzdaten für den Inhalt dürfen nicht über
schritten werden . Die Bruttohöchstmasse des Ver
sandstückesdarf 25,3 kg nicht überschreiten . 
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8.4 Entfällt 

8. 5 Entfällt 

8.6 

8.7 

Die physikalischen Eigenschaften (Masse, Korn
größe usw.) müssen den Eigenschaften der im Prüf
bericht gemäß Nr. 4 genannten Prüffüllgüter ent
sprechen. 

Die Oberwachung der Fertigung von Verpackungen 
nach dieser Bauart muß nach den "Technischen 
Richtlinien für die Oberwachung der Fertigung von 
Verpackungen zur Beförderung gefähr 1 icher Güter 
(TRV 001)" - Verkehrsblatt Heft 16, 1987, S. 562, 
durchgeführt werden. 

9 Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweis
bar sicherstellen, daß alle Auf lagen über die 
Verwendung der Verpackung demjenigen, der die 
Verpackung für Gefahrgut einsetzt/befüllt, be
kannt sind. 

10 Sonstiges 

10.1 Die Bauart entspricht den in 

der Ordnung für die internationale Eisenbahnbe
förderung gefährlicher Güter (RIO) 

dem Europäischen Obereinkommen über die inter
nationale Beförderung gefährlicher Güter auf der 
Straße <ADR-Obereinkommen) 

dem internationalen Obereinkommen des Seever
kehrs (!MDG-Code) 

den Empfehlungen der Vereinten Nationen (UN) 
über die Beförderung gefährlicher Güter 

festgelegten Prüfanforderungen für 
zur Beförderung gefährlicher Güter. 

Verpackungen 

10.2 Ein Widerruf dieser Zulassung bleibt vorbehal
ten. 

10.3 Dieser Zulassungsschein wird im "Amts- und Mit
teilungsblatt der Bundesanstalt für Material
forschung und -prüfung, Berlin" (!SSN 0340-7551) 
veröffentlicht. 

4950 

Deutsche 
Bundesbahn 

Bundesbahn-Zentralamt 
Hinden (Westfl 

Z U L A S S U N G S S C H E I N 

Zulassungs-Nr. 8572/5M1 

für die Bauart einer Verpackung zur Beförderung gefähr
licher Güter 

1 

2 

3 

4 

578 

Rechtsgrundlagen 

Verordnung über die innerstaatliche und grenz
überschreitende Beförderung gefährlicher Güter 
mit Eisenbahnen (Gefahrgutverordnung Eisen
bahn - GGVE) vom 22.07.1985 
(BGBl. I, S. 1560) 

Antragsteller 

SVD Verpackungen GmbH 
4422 Ahaus 1 

Benennung der Bauart 

Ventilbodensack aus Papier. 

Anforderungen an die Bauart 

Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die 
gemäß Prüfbericht Nr. 106 890 der Bundesbahn-Ver
suchsanstalt Minden (Westf) vom 12.12.1988 einer 

Bauartprüfung nach dem Anhang V der Anlage zur 
GGVE unterzogen worden sind. 

5 Zulassung 

6 

Die unter Nr. 3 beschriebene Bauart wird unter 
der Voraussetzung, daß die Anforderungen nach 
Nr. 4 erfüllt werden, zugelassen. 

Fertigung von Verpackungen 

Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen 
serienmäßig gefertigt werden. Der Hersteller muß 
gewährleisten, daß bei den serienmäßig gefertig
ten Verpackungen die für die Bauart festgelegten 
Anforderungen erfüllt sind. 

7 Kennzeichnung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten Verpackungen sind dauerhaft und gut 
sichtbar wie folgt zu kennzeichnen: 

~ 5M1/Y26/S/ .•......•••..•• • . /0/BAM 8572-SVD 
\..12} (Herstellungs-

8 

8.1 

8.2 

8.3 

8.4 

8.5 

8.6 

8.7 

9 

10 

jahr, nur die 
letzten beiden 
Ziffern) 

Auflagen über die Verwendung der Verpackung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten und entsprechend Nr. 7 gekennzeichne
ten Verpackungen dürfen für gefährliche Güter 
verwendet werden, wenn für sie nach den Vor
schriften der GGVS/GGVE/GGVSee solche Verpackun
gen zulässig sind. 

Die Verpackungen dürfen für gefährliche Güter 
der Verpackungsgruppe II oder III verwendet 
werden. 

Die Grenzdaten für den Inhalt dürfen nicht über
schritten werden. Die Bruttohöchstmasse des Ver
sandstückesdarf 25,5 kg nicht überschreiten. 

Entfällt 

Entfällt 

Die physikalischen Eigenschaften (Masse, Korn
größe usw.) müssen den Eigenschaften der im Prüf
bericht gemäß Nr. 4 genannten Prüffüllgüter ent
sprechen. 

Die Oberwachung der Fertigung von Verpackungen 
nach dieser Bauart muß nach den "Technischen 
Richtlinien für die Oberwachung der Fertigung von 
Verpackungen zur Beförderung gefährlicher Güter 
(TRV 001)" - Verkehrsblatt Heft 16, 1987, S. 562, 
durchgeführt werden. 

Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweis
bar sicherstellen, daß alle Auflagen über die 
Verwendung der Verpackung demjenigen, der die 
Verpackung für Gefahrgut einsetzt/befüllt, be
kannt sind. 

Sonstiges 

10.1 Die Bauart entspricht den in 

der Ordnung für die internationale Eisenbahnbe
förderung gefährlicher Güter (RIO) 

dem Europäischen Obereinkommen über die inter
nationale Beförderung gefährlicher Güter auf der 
Straße (ADR-Obereinkommen) 

dem internationalen Obereinkommen des Seever
kehrs (IMDG-Code) 

den Empfehlungen der Vereinten Nationen (UN) 
über die Beförderung gefährlicher Güter 

festgelegten Prüfanforderungen für Verpackungen 
zur Beförderung gefährlicher Güter. 

10.2 Ein Widerruf dieser Zulassung bleibt vorbehal
ten. 

10.3 Dieser Zulassungsschein wird im "Amts- und Hit
teilungsblatt der Bundesanstalt für Materi~l-



forschung und -prüfung, Berlin" (ISSN 0340-7551) 
veröffentlicht. 

4950 Hi nden, 21.02.1989 

"l 

ftuet . .i/ 
Deutsche 
Bundesbahn 

Bundesbahn-Zentralamt 
Hinden (Westf) 

Z U L A S S U N G S S C H E I N 

Zulassungs-Nr. 8573/5M1 

f ü r die Bauart einer Verpackung zur Beförderung gefähr
licher Güter 

1 Rechtsgrundlagen 

Verordnung über die innerstaatliche und grenz
überschreitende Beförderung gefährlicher Güter 
mit Eisenbahnen (Gefahrgutverordnung Eisen
bahn - GGVE) vom 22.07.1985 
(BGBl. I, S. 1560) 

2 Antragsteller 

3 

4 

5 

6 

7 

SVD Verpackungen GmbH 
4422 Ahaus 1 

Benennung der Bauart 

Ventilbodensack aus Papier. 

Anforderungen an die Bauart 

Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die 
gemäß Prüfbericht Nr. 106 891 der Bundesbahn- Ver
suchsanstalt Minden (Westf) vom 12 . 12.1988 einer 
Bauartprüfung nach dem Anhang V der Anlage zur 
GGVE unterzogen worden sind. 

Zulassung 

Die unter Nr. 3 beschriebene Bauart wird unter 
der Voraussetzung, daß die Anforderungen nach 
Nr. 4 erfüllt werden, zugelassen. 

Fertigung von Verpackungen 

Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen 
serienmäßig gefertigt werden. Der Hersteller muß 
gewährleisten, daß bei den serienmäßig gefertig
ten Verpackungen die für die Bauart festgelegten 
Anforderungen erfüllt sind. 

Kennzeichnung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten Verpackungen sind dauerhaft und gut 
sichtbar wie folgt zu kennzeichnen: 

~U ) 5M1/Y41/S/ ••.....•• • ...•••• /D/BAM 8573-SVD 
~~ (Herstellungs-

jahr, nur die 
letzten beiden 
Ziffern) 

8 Auflagen über die Verwendung der Verpackung 

8.1 

8 . 2 

8 .3 

8. 4 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten und entsprechend Nr. 7 gekennzeichne
ten Verpackungen dürfen für gefährliche Güter 
verwendet werden, wenn für sie nach den Vor
schriften der GGVS/GGVE/GGVSee solche Verpackun
gen zulässig sind. 

Die Verpackungen dürfen für gefährliche Güter 
der Verpackungsgruppe II oder III verwendet 
werden . 

Die Grenzdaten für den Inhalt dürfen nicht über
schritten werden. Die Bruttohöchstmasse des Ver
sandstückes darf 40,5 kg nicht überschreiten. 

Entfällt 

8.5 

8.6 

8.7 

9 

Entfällt 

Die physikalischen Eigensc haften (Masse, Korn
größe usw.) müssen den Eigenschaften der im Prüf
bericht gemäß Nr . 4 genannten Prüffüllgüter ent
sprechen. 

Die Oberwachung der Fertigung von Verpackunge n 
nach dieser Bauart muß nach den "Technischen 
Richtlinien für die Oberwachung der Fertigung vo n 
Verpackungen zur Beförderung gefährlicher Güter 
(TRV 001)" - Verkehrsblatt Heft 16, 1987, s. 562 , 
durchgeführt werden. 

Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweis
bar sicherstellen, daß alle Auf lagen über d ie 
Verwendung der Verpackung demjenigen, der die 
Ve rpackung für Gefahrgut einsetzt/befüllt, be
kannt sind. 

10 Sonstiges 

10.1 Die Bauart entspricht den in 

der Ordnung für die internationale Eisenbahnbe
förderung gefährlicher Güter (RID) 

dem Europäischen Obereinkommen über die inter
nationale Beförderung gefährlicher Güter auf der 
Straße (ADR-Obereinkommen) 

dem internationalen Obereinkommen des Seever
kehrs (IMDG-Code) 

den Empfehlungen der Vereinten ·Nationen (UN) 
über die Beförderung gefährlicher Güter 

festgelegten Prüfanforderungen für Verpackungen 
zur Beförderung gefährlicher Güter. 

10.2 Ein Widerruf dieser Zulassung bleibt vorbehal
ten. 

10.3 Dieser Zulassungsschein wird im "Amts- und Mit
teilungsblatt der Bundesanstalt für Material
forschung und -prüfung, Berlin" (ISSN 0340-7551) 
veröffentlicht. 

4950 Hinden, 21.02.1989 

{ 

~«J/ h 
Deutsche 
Bundesbahn 

Bundesbahn- Zentralamt 
Hinden (Westf) 

Z U L A S S U N G S S C H E I N 

Zulassungs-Nr. 8574/5Ml 

für die Bauart einer Verpackung zur Beförderung gefähr
licher Güter 

1 Rechtsgrundlagen 

2 

3 

4 

Verordnung über die innerstaatliche und 
überschreitende Beförderung gefährlicher 
mit Eisenbahnen (Gefahrgutverordnung 
bahn - GGVE) vom 22.07.1985 
(BGBl. I, S. 1560) 

Antragsteller 

Dürbeck GmbH & Co. KG 
6420 Lauterback 1 

Benennung der Bauart 

grenz
Güter 

Eisen-

Faltensack aus 
PE-Flachsack 

Papier mit einem eingearbeiteten 

Anforderungen an die Bauart 

Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die 
gemäß Prüfbericht Nr . 106 909 der Bundesbahn-Ver
suchsanstalt Minden (Westf) vom 15.12 . 1988 einer 
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Bauartprüfung nach dem Anhang V der Anlage zur 
GGVE unterzogen worden sind. 

5 Zulassung 

6 

Die unter Nr. 3 beschriebene Bauart wird unter 
der Voraussetzung, daß die Anforderungen nach 
Nr. 4 erfüllt werden, zugelassen. 

Fertigung von Verpackungen 

Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen 
serienmäßig gefertigt werden. Der Hersteller muß 
gewährleisten, daß bei den serienmäßig gefertig
ten Verpackungen die für die Bauart festgelegten 
Anforderungen erfüllt sind. 

7 Kennzeichnung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten Verpackungen sind dauerhaft und gut 
sichtbar wie folgt zu kennzeichnen: 

/ ~ .j 5Ml/Y 51/S/ ..•••.••••..••.• /D/BAM 8574 - D 
~--~ (Herstellungs-

jahr, nur die 
letzten beiden 
Ziffern I 

8 Auflagen über die Verwendung der Verpackung 

8.1 

8.2 

8.3 

8.4 

8.5 

8.6 

8.7 

9 

10 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten und entsprechend Nr. 7 gekennzeichne
ten Verpackungen dürfen für gefährliche Güter 
verwendet werden, wenn für sie nach den Vor
schriften der GGVS/GGVE/GGVSee solche Verpackun
gen zulässig sind. 

Die Verpackungen dürfen für gefährliche Güter 
der Verpackungsgruppe II oder III verwendet 
werden. 

Die Grenzdaten für den Inhalt dürfen nicht über
schritten werden. Die Bruttohöchstmasse des Ver
sandstückes darf 50,2 kg nicht überschreiten. 

Die physikalischen Eigenschaften (Masse, Korn
größe usw.l müssen den Eigenschaften der im Prüf
bericht gemäß Nr. 4 genannten Prüffüllgüter ent
sprechen. 

Die Oberwachung der Fertigung von Verpackungen 
nach dieser Bauart muß nach den "Technischen 
Richtlinien für die Oberwachung der Fertigung von 
Verpackungen zur Beförderung gefähr 1 icher Güter 
(TRV 0011" - Verkehrsblatt Heft 16, 1987, s. 562, 
durchgeführt werden. 

Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweis
bar sicherstellen, daß alle Auf lagen über die 
Verwendung der Verpackung demjenigen, der die 
Verpackung für Gefahrgut einsetzt/befüllt, be
kannt sind. 

Sonstiges 

10.1 Die Bauart entspricht den in 

der Ordnung für die internationale Eisenbahnbe
förderung gefährlicher Güter (RIDI 

dem Europäischen Obereinkommen über die inter
nationale Beförderung gefährlicher Güter auf der 
Straße (ADR-Obereinkommen) 

dem internationalen Obereinkommen des Seever
kehrs (IMDG-Code) 

den Empfehlungen der Vereinten Nationen (UNI 
über die Beförderung gefährlicher Güter 

festgelegten Prüfanforderungen für Verpackungen 
zur Beförderung gefährlicher Güter. 

10.2 Ein Widerruf dieser Zulassung bleibt vorbehal
ten. 

10.3 Dieser Zulassungsschein wird im "Amts- und Mit
teilungsblatt der Bundesanstalt für Material-

580 

forschung und -prüfung, Berlin" (ISSN 0340-7551) 
veröffentlicht. 

4950 Minden, 22.02.1989 

Bundesbahn-Zentralamt 
Hinden (Westfl 

Deutsche 
Bundesbahn 

Z 0 L A S S 0 N G S S C H E I N 

Zulassungs-Nr. 8575 / 5Ml 

für die Bauart einer Verpackung zur Beförderung gefähr
licher Güter 

1 Rechtsgrundlagen 

Verordnung über die innerstaatliche und grenz
überschreitende Beförderung gefährlic her Güter 
mit Eisenbahnen (Gefahrgutverordnung Eisen
bahn - GGVEI vom 22.07.1985 
(BGBl. I, S. 15601 

2 Antragsteller 

3 

4 

5 

Bischof + Klein Verpackungswerke GmbH & Co. 
4540 Lengerieb 

Benennung der Bauart 

Ventilbodensack aus Papier 

Anforderungen an die Bauart 

Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die 
gemäß Laboratoriumsbericht Nr. G 88 284 der Fa. 
Bischof + Klein Verpackungswerke, Lengerieb 
vom 16.12.1988 einer Bauartprüfung nach dem An
hang V der Anlage zur GGVE unterzogen worden 
sind. 

Zulassung 

Die unter Nr . 3 beschriebene Bauart wird unter 
der Voraussetzung, daß die Anforderungen nach 
Nr. 4 erfüllt werden, zugelassen. 

6 Fertigung von Verpackungen 

Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen 
serienmäßig gefertigt werden. Der Hersteller muß 
gewährleisten, daß bei den serienmäßig gefertig
ten Verpackungen die für die Bauart festgelegten 
Anforderungen erfüllt sind. 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten Verpackungen sind dauerhaft und gut 
sichtbar wie folgt zu kennzeichnen: 

(LI\n 5M1/Z 26 / S/ ........•••••••. / D/ BAM 8575- B + K 
'\!'_} (Herstellungs-

8 

8.1 

8.2 

8.3 

8.4 

8.5 

8.6 

jahr, nur die 
letzten beiden 
Ziffern) 

Auflagen über die Verwendung der Verpackung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten und entsprechend Nr. 7 gekennzeichne
ten Verpackungen dürfen für gefährliche Güter 
verwendet werden, wenn für sie nach den Vor
schriften der GGVS/GGVE/GGVSee solche Verpackun
gen zulässig sind. 

Die Verpackungen dürfen für gefährliche Güter 
der Verpackungsgruppe III verwendet werden. 

Die Grenzdaten für den Inhalt dürfen nicht über
schritten werden. Die Bruttohöchstmasse des Ver
sandstückes darf 25,4 kg nicht üb~rschreiten. 

Die physikalischen Eigenschaften (Masse, Korn
größe usw.) müssen den ß!genschaf~en der im Prüf-



8.7 

9 

bericht gemäß Nr. 4 genannten Prüffüllgüter ent
sprechen. 

Die Uberwachung der Fertigung von Verpackungen 
nach dieser Bauart muß nach den "Technischen 
Richtlinien für die Uberwachung der Pertigung von 
Verpackungen zur Beförderung gefähr 1 icher Güter 
(TRV 001)" - Verkehrsblatt Heft 16, 1987, s. 562, 
durchgeführt werden. 

Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweis
bar sicherstellen, daß alle Auf lagen über die 
Verwendung der Verpackung demjenigen, der die 
Verpackung für Gefahrgut einsetzt/befüllt, be
kannt sind. 

10 Sonstiges 

10.1 Die Bauart entspricht den in 

der Ordnung für die internationale Eisenbahnbe
förderung gefährlicher Güter (RIO) 

dem Europäischen Obereinkommen über die inter
nationale Beförderung gefährlicher Güter auf der 
Straße (ADR-Ubereinkommen) 

dem internationalen Obereinkommen des Seever
kehrs (IMDG-Code) 

den Empfehlungen der Vereinten Nationen (UN) 
über die Beförderung gefährlicher Güter 

festgelegten Prüfanforderungen für Verpackungen 
zur Beförderung gefährlicher Güter. 

10.2 Ein Widerruf dieser Zulassung bleibt vorbehal
ten. 

10.3 Dieser Zulassungsschein wird im "Amts- und Mit
teilungsblatt der Bundesanstalt für Material
forschung und -prüfung, Berlin" (ISS~ 0340-7551) 
veröffentlicht. 

4950 Minden, 22.02.1989 

7 
'frat..i! ~ 

Deutsche 
Bundesbahn 

Bundesbahn-Zentralamt 
Hinden (Westfl 

Z U L A S S U N G S S C H E I N 

Zulassungs-Nr. 8576/5H4 

für die Bauart einer Verpackung zur Beförderung gefähr
licher Güter 

1 

2 

3 

4 

Rechtsgrundlagen 

Verordnung über die innerstaatliche und grenz
überschreitende Beförderung gefährlicher Güter 
mit Eisenbahnen (Gefahrgutverordnung Eisen
bahn - GGVE) vom 22.07.1985 
(BGBl. I, S. 1560) 

Antragsteller 

Bischof + Klein Verpackungswerke GmbH & Co., 
4540 Lengerich 

Benennung der Bauart 

Ventilbodensack aus zwei Lagen PE-Folie. 

Anforderungen an die Bauart 

Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die 
gemäß Laboratoriumsbericht Nr. G 88 275 der Fa. 
Bischof + Klein Verpackungswerke, Lengerich vom 
30.11.1988 einer Bauartprüfung nach dem Anhang V 
der Anlage zur GGVE unterzogen worden sind. 

5 

6 

Zulassung 

Die unter Nr. 3 beschriebene Bauart wird unter 
der Voraussetzung, daß die Anforderungen nach 
Nr. 4 erfüllt werden, zugelassen. 

Fertigung von Verpackungen 

Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen 
serienmäßig gefertigt werden. Der Hersteller muß 
gewährleisten, daß bei den serienmäßig gefertig
ten Verpackungen die für die Bauart festgelegten 
Anforderungen erfüllt sind. 

7 Kennzeichnung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten Verpackungen sind dauerhaft und gut 
sichtbar wie folgt zu kennzeichnen: 

~ ll 
( ) ; 5H4/Y26/S/.,, •...••.......• /D/BAM 
\_~- (Herstellungs-

8576-B+K 

8 

8.1 

8.2 

8.3 

8.4 

jahr, nur die 
letzten beiden 
Ziffern) 

Auflagen über die Verwendung der Verpackung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten und entsprechend Nr. 7 gekennzeichne
ten Verpackungen dürfen für gefährliche Güter 
verwendet werden, wenn für sie nach den Vor
schriften der GGVS/GGVE/GGVSee solche Verpackun
gen zulässig sind. 

Die Verpackungen dürfen für gefährliche Güter 
der Verpackungsgruppe II oder III verwendet 
werden. 

Die Grenzdaten für den Inhalt dürfen nicht über
schritten werden. Die Bruttohöchstmasse des Ver
sandstückesdarf 25,7 kg nicht überschreiten. 

Entfällt 

8. 5 Entfällt 

8.6 

8.7 

9 

10 

Die physikalischen Eigenschaften (Masse, Korn
größe usw.) müssen den Eigenschaften der im Prüf
bericht gemäß Nr. 4 genannten Prüffüllgüter ent
sprechen. 

Die Uberwachung der Fertigung von Verpackungen 
nach dieser Bauart muß nach den "Technischen 
Richtlinien für die Oberwachung der Fertigung von 
Verpackungen zur Beförderung gefährlicher Güter 
(TRV 001)" - Verkehrsblatt Heft 16, 1987, s. 562, 
durchgeführt werden. 

Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweis
bar sicherstellen, daß alle Auf lagen über die 
Verwendung der Verpackung demjenigen, der die 
Verpackung für Gefahrgut einsetzt/befüllt, be
kannt sind. 

Sonstiges 

10.1 Die Bauart entspricht den in 

der Ordnung für die internationale Eisenbahnbe
förderung gefährlicher Güter (RIO) 

dem Europäischen Obereinkommen über die inter
nationale Beförderung gefährlicher Güter auf der 
Straße (ADR-Obereinkommen) 

dem internationalen Obereinkommen des Seever
kehrs (IMDG-Code) 

den Empfehlungen der Vereinten Nationen (UN) 
über die Beförderung gefährlicher Güter 

festgelegten Prüfanforderungen für Verpackungen 
zur Beförderung gefährlicher Güter. 

10.2 Ein Widerruf dieser Zulassung bleibt vorbehal
ten. 

10.3 Dieser Zulassungsschein wird im "Amts- und Mit
teilungsblatt der Bundesanstalt für Material
forschung und -prüfung, Berlin" (ISSN 0340-7551) 
veröffentlicht. 

4950 Minden, 23.02.1989 

' 
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Deutsche 
Bundesbahn 

Bundesbahn-Zentralamt 
Hinden (Westfl 

Z 0 L A S S 0 N G S S C H E I N 

Zulassungs-Nr. 8577/5H4 

für die Bauart einer Verpackung zur Beförderung gefähr
licher Güter 

1 Rechtsgrundlagen 

Verordnung über die innerstaatliche und grenz
überschreitende Beförderung gefährlicher Güter 
mit Eisenbahnen (Gefahrgutverordnung Eisen
bahn - GGVE) vom 22.07.1985 
(BGBl. I, S. 1560) 

2 Antragsteller 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

8.1 

8.2 

8.3 

8.4 

8.5 

8.6 

6.7 

582 

Bischof+ Klein Verpackungswerke GmbH & Co., 
4540 Lengerieb 

Benennung der Bauart 

Ventilbodensack aus einer Lagen PE-Folie. 

Anforderungen an die Bauart 

Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die 
gemäß Laboratoriumsbericht Nr. G 66 262 der Fa. 
Bischof + Klein Verpackungswerke, Lengerieb vom 
30.11.1966 einer Bauartprüfung nach dem Anhang V 
der Anlage zur GGVE unterzogen worden sind. 

Zulassung 

Die unter Nr. 3 beschriebene Bauart wird 
der Voraussetzung, daß die Anforderungen 
Nr. 4 erfüllt werden, zugelassen. 

Fertigung von Verpackungen 

unter 
nach 

Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen 
serienmäßig gefertigt werden. Der Hersteller muß 
gewährleisten, daß bei den serienmäßig gefertig
ten Verpackungen die für die Bauart festgelegten 
Anforderungen erfüllt sind. 

Kennzeichnung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten Verpackungen sind dauerhaft und gut 
sichtbar wie folgt zu kennzeichnen: 

5H4/Y26/S/ ••..........•.••. /0/BAM 6577-B+K 
(Herstellungs-
jahr, nur die 
letzten beiden 
Ziffern) 

Auflagen über die Verwendung der Verpackung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten und entsprechend Nr. 7 gekennzeichne
ten Verpackungen dürfen für gefährliche Güter 
verwendet werden, wenn für sie nach den Vor
schriften der GGVS/GGVE/GGVSee solche Verpackun
gen zulässig sind. 

Die Verpackungen dürfen für gefährliche Güter 
der Verpackungsgruppe II oder III verwendet 
werden. 

Die Grenzdaten für den Inhalt dürfen nicht über
schritten werden. Die Bruttohöchstmasse des Ver
sandstückes darf 26,0 kg nicht überschreiten. 

Entfällt 

Entfällt 

Die physikalischen Eigenschaften (Masse, Korn
größe usw.) müssen den Eigenschaften der im Prüf
bericht gemäß Nr. 4 genannten Prüffüllgüter ent
sprechen. 

Die tlberwachung der Fertigung von Verpackungen 
nach dieser Bauart muß nach den "Technischen 
Richtlinien für die tlberwachung der Fertigu~g_ von 

9 

Verpackungen zur Beförderung gefähr 1 iche.r Güter 
(TRV 0011" - Verkehrsblatt Heft 16, 1987, s. 562, 
durchgeführt werden. 

Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweis
bar sicherstellen, daß alle Auflag e n über die 
Verwendung der Verpackung demjenigen, der die 
Verpackung für Gefahrgut e insetzt / befüllt, be
kannt sind. 

10 Sonstiges 

10.1 Die Bauart entspricht den in 

der Ordnung für die international e Eisenbahnbe
förderung gefährlicher Güte r (R IO) 

dem Europäischen tlbereinkomme n über die inter
nationale Beförderung gefährlic her Güter auf der 
Straße (ADR-tlbereinkommen) 

dem internationalen tlbereinkommen des See ver
kehrs (IMDG-Code) 

den Empfehlungen der Vereinten Nationen (UNI 
über die Beförderung gefährlicher Güter 

festgelegten Prüfanforderungen für Verpackungen 
zur Beförderung gefährlicher Güter. 

10.2 Ein Widerruf dieser Zulassung bleibt vorbehal
ten. 

10.3 Dieser Zulassungsschein wird im "Amts- und Mit
teilungsblatt der Bundesanstalt für Material
forschung und -prüfung, Berlin" (ISSN 0340-75511 
veröffentlicht. 

4950 Hinden, 23.02.1989 

Deutsche 
Bundesbahn 

Bundesbahn-Zentralamt 
Hinden (Westfl 

Z 0 L A S S 0 N G S S C H E I N 

Zulassungs-Nr. 8578/1H1 

für die Bauart einer Verpackung zur Beförderung gefähr
licher Güter 

1 Rechtsgrundlagen 

2 

3 

5 

Verordnung über die innerstaatliche und grenz
überschreitende Beförderung gefährlicher Güter 
mit Eisenbahnen (Gefahrgutverordnung Eisen
bahn- GGVE) vom 22.07.1965 
(BGBl. I, s. 1560) 

Antragsteller 

Sel-Chemie, NL 7120 AC Aalten 

Benennung der Bauart 

Flasche aus 
Deckel 

Kunststoff mit nichtabnehmbarem 

Nennvolumen: 1 Liter 

Anforderungen an die Bauart 

Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die 
gemäß Prüfbericht Nr. 106 830 der Bundesbahn-Ver
suchsanstalt Minden (Westf) vom 14.02.1989 einer 
Bauartprüfung nach dem Anhang V der Anlage zur 
GGVE unterzogen worden sind . 

Zulassung 

Die unter Nr. 3 beschriebene Bauart wird 
der Voraussetzung, daß die Anforderungen 
Nr. 4 erfüllt werden, zugelassen . 

unte r 
nach 



6 

7 

Fertigung von Verpackungen 

Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen 
serienmäßig gefertigt werden. Der Hersteller muß 
gewährleisten, daß bei den serienmäßig gefertig
ten Verpackungen die für die Bauart festgelegten 
Anforderungen erfüllt sind. 

Kennzeichnung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig 
fertigten Verpackungen sind dauerhaft und 
sichtbar wie folgt zu kennzeichnen: 

ge
gut 

~U)1H1/Y/100/ ...•••••...• • . /0/BAM 8578 - SBC \...!! (Herstellungs-

8 

8 . 1 

8.2 

8.3 

8.4 

8 . 5 

8.6 

8.7 

8.8 

datum nach 
Rn 1512 (1) e) 
der Anl. zur GGVE) 

Auflagen über die Verwendung der Verpackung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten und entsprechend Nr . 7 gekennzeichne
ten Verpackungen dürfen für gefährliche Güter 
verwendet werden, wenn für sie nach den Vor
schriften der GGVS/GGVE/GGVSee solche Verpackun
gen zulässig sind. 

Die Verpackungen dürfen für gefährliche Güter 
der Verpackungsgruppen II oder III verwendet 
werden. 

Die Grenzdaten für den Inhalt dürfen nicht über
schritten werden. 
Die Dichte der Füllgüter darf 
1,05 g/cm3 (Verpackungsgruppe II bzw. III) 
nicht überschreiten. 

Der Gesamtüberdruck (d. h. Dampfdruck des Füllgu
tes und Partialdruck von Luft oder sonstigen 
inerten Gasen, vermindert um 100 kPa) bei 55 °C 
darf 66 kPa nicht überschreiten. 

Die unter Nr. 3 beschriebene Bauart hat die Bau 
artprüfung mit folgenden Stoffen bestanden: 

Bezeichnung UN-Nr. 

Essigsäure 2789 

Kohlenwasser- 1300 
stoffgemisch 
- White Spirit -

Die Werkstoffe dieser 
nachweisbar gegenüber 
sein. 

Stoff der Anlage 
Konzen- zur GGVE 
tration Klasse Ziffer 

98 % 8 32b) 

3 32c > 

Verpackungsbauart müssen 
den Füllgütern beständig 

Der Nachweis zur Feststellung der chemischen Ver
träglichkeit muß nach dem anerkannten Stand von 
Wissenschaft und Technik geführt werden können. 

Bei Stoffen mit einem Flammpunkt von höchstens 
35 °C muß sichergestellt sein, daß bei betriebs
mäßigen Vorgängen keine Gefahren durch elektro
statische Aufladung der Gefäße entstehen können. 

Die Überwachung der Fertigung von Verpackungen 
nach dieser Bauart muß nach den "Technischen 
Richtlinien für die Überwachung der Fertigung von 
Verpackungen zur Beförderung gefähr 1 icher Güter 
(TRV 001)" - Verkehrsblatt Heft 16, 1987, S. 562, 
durchgeführt werden. 

9 Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweis
bar sicherstellen, daß alle Auflagen über die 
Verwendung der Verpackung demjenigen, der die 
Verpackung für Gefahrgut einsetzt/befüllt be
kannt sind. 

10 Sonstiges 

10 . 1 Die Bauart entspricht den in 

der Ordnung für die internationale Eisenbahnbe
förderung gefährlicher Güter (RIO) 

10.2 

10.3 

dem Europäischen übereinkommen über die inter
nationale Beförderung gefährlicher Güter auf der 
Straße (ADR-übereinkornmen) 

dem internationalen übereinkommen des Seever
kehrs (IMDG-Code) 

den Empfehlungen der Vereinten Nationen (UN) 
über die Beförderung gefährlicher Güter 

festgelegten Prüfanforderungen für Verpackungen 
zur Beförderung gefährlicher Güter. 

Ein Widerruf dieser Zulassung bleibt 
ten. 

Dieser Zulassungssc~·~ . ~N.. "Amts-
lungsblatt der B für 
forschung und -prü . ·"- . ~ ISSN 
veröffentlicht. - ·· .. · · 

vorbehal-

und Mitei
Material-

0340-7551) 

4950 Minden, 24.02.1989 

Deutsche 
Bundesbahn 

Bundesbahn-Zentralamt 
Hinden (Westf) 

Z U L A S S U N G S S C H E I N 

Zulassungs-Nr. 8579/5M2 

für die Bauart einer Verpackung zur Beförderung gefähr
licher Güter 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

Rechtsgrundlagen 

Verordnung über die innerstaatliche und grenz
überschreitende Beförderung gefährlicher Güter 
mit Eisenbahnen (Gefahrgutverordnung Eisen
bahn - GGVE) vom 22.07.1985 
(BGBl. I, S. 1560) 

Antragsteller 

Bischof + Klein Verpackungswerke GmbH & Co. 
4540 Lengerieb 

Benennung der Bauart 

Ventilbodensack aus Papier - wasserbeständig -

Anforderungen an die Bauart 

Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die 
gemäß Laboratoriumsbericht Nr. G 89070 der Fa. 
Bischof +Klein Verpackungswerke GmbH & Co. , 4540 
Lengerieb vom 24.02.1989 einer Bauartprüfung 
nach dem Anhang V der Anlage zur GGVE unterzogen 
worden sind. 

Zulassung 

Die unter Nr. 3 beschriebene Bauart wird unter 
der Voraussetzung, daß die Anforderungen nach 
Nr. 4 erfüllt werden, zugelassen. 

Fertigung von Verpackungen 

Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen 
serienmäßig gefer t igt werden. Der Hersteller muß 
gewährleisten, daß bei den serienmäßig gefertig
ten Verpackungen die für die Bauart festgelegten 
Anforderungen erfüllt sind. 

7 Kennzeichnung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten Verpackungen sind dauerhaft und gut 
sichtbar wie folgt zu kennzeichnen: 

f~) 5M2/Y 26/S/ •......••..•.•.. /0/BAM 8579- B + K 
\J~ (Herstellungs-

jahr, nur die 
letzten beiden 
Ziffern) 

583 



8 

8.1 

8.2 

8.3 

8.4 

8.5 

8.6 

8.7 

9 

Auflagen über die Verwendung der Verpackung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten und entsprechend Nr. 7 gekennzeichne
ten Verpackungen dürfen für gefährliche Güter 
verwendet werden, wenn für sie nach den Vor
schriften der GGVS / GGVE / GGVSee solche Verpackun
gen zulässig sind. 

Die Verpackungen dürfen für gefährliche Güter 
der Verpackungsgruppe II oder III verwendet 
werden. 

Die Grenzdaten für den Inhalt dürfen nicht über
schritten werden. Die Bruttohöchstmasse des Ver
sandstückes darf 25,5 kg nicht überschreiten. 

Die physikalischen Eigenschaften (Masse, Korn
größe usw.l müssen den Eigenschaften der im Prüf
beric ht gemäß Nr. 4 genannten Prüffüllgüter ent
sprechen. 

Die Überwachung der Fertigung von Verpackungen 
nach dieser Bauart muß nach den "Technischen 
Richtlinien für die Überwachung der Fertigung von 
Verpackungen zur Beförderung gefähr 1 icher Güter 
(TRV 001)" - Verkehrsblatt Heft 16, 1987, S. 562, 
durchgeführt werden. 

Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweis
bar sicherstellen, daß alle Auflagen über die 
Verwendung der Verpackung demjenigen, der die 
Verpackung für Gefahrgut einsetzt / befüllt, be
kannt sind. 

10 Sonstiges 

10.1 Die Bauart entspricht den in 

der Ordnung für die internationale Eisenbahnbe
förderung gefährlicher Güter (RIO) 

dem Europäischen übereinkommen über die ~nter
nationale Beförderung gefährlicher Güter auf der 
Straße (ADR - übereinkommen) 

dem internationalen übereinkommen des Seever
kehrs (IMDG-Codel 

den Empfehlungen der Vereinten Nationen (UN) 
über die Beförderung gefährlicher Güter 

festgelegten Prüfanforderungen für 
zur Beförderung gefährlicher Güter. 

Verpackungen 

10.2 Ein Widerruf dieser Zulassung bleibt vorbehal
ten. 

10.3 Dieser Zulassungsschein wird im "Amts- und Mit 
teilungsblatt der Bundesanstalt für Material 
forschung und -prüfung, Berlin" (ISSN 0340-7551) 
veröffentlicht. 

4950 

Deutsche 
Bundesbahn 

Bundesbahn-Zentralamt 
Hinden (Westfl 

Z 0 L A S S 0 N G S S C B E I N 

zulassungs-Nr. 8580/lH1 

für die Bauart einer Verpackung zur Beförderung gefähr
licher Güter 

1 Rechtsgrundlagen 

584 

Verordnung über die innerstaatliche und grenz
überschreitende Beförderung gefährlicher Güter 
mit . E~~enbahn~n (Gefahrgutverordnung Eisen-

2 

bahn - GGVE) vom 22.07.1985 
(BGBl. I, S. 1560) 

Antragsteller 

Schütz-Werke GmbH & Co. KG 
5418 Selters 

3 Benennung der Bauart 

4 

5 

6 

7 

Faß aus Kunststoff mit nichtabnehmbarem Deckel 

Nennvolumen: 220 Liter 

AnforderungP.n an die Bauart 

Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die 
gemäß Prüfbericht Nr. 106 350 der Bundesbahn-Ver
suchsanstalt Hinden (Westf) vom 17.02.1989 einer 
Bauartprüfung nach dem Anhang V der Anlage zur 
GGVE unterzogen worden sind. 

ZulasRung 

Die unter Nr. 3 beschriebene Bauart wird unter 
der Voraussetzung, daß die Anforderungen nach 
Nr. 4 erfüllt werden, zugelassen. 

Fertigung von Verpackungen 

Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen 
serienmäßig gefertigt werden. Der Hersteller muß 
gewährleisten, daß bei den serienmäßig gefertig
ten Verpackungen die für die Bauart festgelegten 
Anforderungen erfüllt sind . 

Kennzeichnung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten Verpackungen sind dauerhaft und gut 
sichtbar wie folgt zu kennzeichnen: 

~ 1H1 / Y 1.9 / 200 / ••.•..••..... / D/ BAM 8580- Schuetz 
(Herstellungs-

8 

8.1 

8.2 

8.3 

8.4 

8.5 

8.6 

datum nach 
Rn 1512 (1) e) 
der Anl. zur GGVE) 

Auflagen über die Verwendung der Verpackung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten und entsprechend Nr. 7 gekennzeichne
ten Verpackungen dürfen für gefährliche Güter 
verwendet werden, wenn für sie nach den Vor
schriften der GGVS/GGVE /GGVSee solche Verpackun
gen zulässig sind. 

Die Verpackungen dürfen für gefährliche Güter 
der Verpackungsgruppe II oder III verwendet 
werden. 

Die Grenzdaten für den Inhalt dürfen nicht über
schritten werden. 
Die Dichte der Füllgüter darf 
1,90 g/cm3 (Verpackungsgruppe II bzw. III) 
nicht überschreiten. 

Der Gesamtüberdruck (d. h. Dampfdruck des Füllgu
tes und Partialdruck von Luft oder sonstigen 
inerten Gasen, vermindert um 100 kPal bei 55 °c 
darf 133 kPa nicht überschreiten. 

Die unter Nr. 3 beschriebene Bauart hat die Bau
artprüfung mit folgenden Stoffen bestanden: 

Stoff der Anlage 
Konzen- zur GGVE 

Bezeicl;tnung UN-Nr. tration Klasse Ziffer 

Salpetersäure 2031 55 % 8 2b) 

Wasser kein Stoff der 
Anl. zur GGVE 

Netzmittel- 5 % kein Stoff der 
lösung Anl. zur GGVE 
(Laventinl 

Essigsäure 2789 98 % 8 32b) 

n-Butylacetat/ 1123 3 3lcl 
mit n-Butylacetat 
gesättigte Netz-
mittellösung 



8.7 

8.8 

9 

Die Werkstoffe dieser 
nachweisbar gegenüber 
sein. 

Verpackungsbauart müssen 
den Füllgütern beständig 

Der Nachweis zur Feststellung der chemischen Ver
träglichkeit muß nach dem anerkannten Stand von 
Wissenschaft und Technik geführt werden können. 

Bei Stoffen mit el.nem Flammpunkt von höchstens 
35 °C muß s1.chergestellt sel.n, daß bel. betriebs
mäßigen Vorgängen keine Gefahren durch elektro
statische Aufladung der Gefäße entstehen können. 

Die Uberwachung der Fertigung von Verpackungen 
nach dieser Bauart muß nach den "Technischen 
Richtlinien für die Uberwachung der Fertigung von 
Verpackungen zur Beförderung gefähr 1 icher Güter 
ITRV 0011" - Verkehrsblatt Heft 16, 1987, s. 562, 
durchgeführt werden. 

Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweis
bar sicherstellen, daß alle Auflagen über die 
Verwendung der Verpackung demjenigen, der die 
Verpackung für Gefahrgut einsetzt/befüllt be
kannt sind. 

10 Sonstiges 

10.1 Die Bauart entspricht den in 

10.2 

der Ordnung für die internationale Eisenbahnbe
förderung gefährlicher Güter (RID) 

dem Europäischen Obereinkommen über die inter
nationale Beförderung gefährlicher Güter auf der 
Straße IADR-Ubereinkommenl 

dem internationalen übereinkommen des Seever
kehrs IIMDG-Codel 

den Empfehlungen der Vereinten Nationen (UNI 
über die Beförderung gefährlicher Güter 

festgelegten Prüfanforderungen für Verpackungen 
zur Beförderung gefährlicher Güter. 

Ein 
ten. 

Widerruf dieser Zulassung bleibt vorbehal-

10.3 Dieser Zulassungsschein wird im "Amts- und Mit
teilungsblatt der Bundesanstalt für Material
forschung und -prüfung, Berlin" (ISSN 0340-75511 
veröffentlicht. 

4950 Minden, 07.03.1989 

1 

f"'~ ~ 
Deutsche 
Bundesbahn 

Bundesbahn-Zentralamt 
Hinden (Westf) 

Z U L A S S U N G S S C H E I N 

Zulassungs-Nr. 8581/5M2 

für die Bauart einer Verpackung zur Beförderung gefähr
licher Güter 

1. Rechtsgrundlagen 

2 

3 

Verordnung über die innerstaatliche und grenz
überschreitende Beförderung gefährlicher Güter 
mit Eisenbahnen (Gefahrgutverordnung Eisen
bahn - GGVEI vom 22.07.~985 
(BGBl. I, S. 1560) 

Antragsteller 

Bischof + Klein Verpackungswerke GmbH & Co. 
4540 Lengerich 

Benennung der Bauart 

Ventilbodensack aus Papier 
- wasserbeständig -

4 

5 

6 

7 

Anforderungen an die Bauart 

Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die 
gemäß Prüfbericht Nr. G 89052 der Fa. Bischof + 

Klein Verpackungswerke GmbH & Co., 4540 Lengerich 
vom 06.02.1989 einer Bauartprüfung nach dem An
hang V der Anlage zur GGVE unterzogen worden 
sind. 

Zulassung 

Die unter Nr. 3 beschriebene Bauart wird unter 
der Voraussetzung, daß die Anforderungen nach 
Nr. 4 erfüllt werden, zugelassen. 

Fertigung von Verpackungen 

Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen 
serienmäßig gefertigt werden. Der Hersteller muß 
gewährleisten, daß bei den serienmäßig gefertig
ten Verpackungen die für die Bauart festgelegten 
Anforderungen erfüllt sind. 

Kennzeichnung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten Verpackungen sind dauerhaft und gut 
sichtbar wie folgt zu kennzeichnen: 

~.- 5M2/Y 21/S/ •.....•.•.•.•... /D/BAM 8581- B + K 
\.!:) I Herstellungs

jahr, nur die 
letzten beiden 
Ziffern) 

8 

8.1 

8 . 2 

8.3 

8.4 

8 . 5 

8.6 

8.7 

9 

Auflagen über die Verwendung der Verpackung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten und entsprechend Nr. 7 gekennzeichne
ten Verpackungen dürfen für gefährliche Güter 
verwendet werden, wenn für sie nach den Vor
schriften der GGVS/GGVE/GGVSee solche Verpackun
gen zulässig sind. 

Die Verpackungen dürfen für gefährliche Güter 
der Verpackungsgruppe II oder III verwendet 
werden. 

Die Grenzdaten für den Inhalt dürfen nicht über
schritten werden. Die Bruttohöchstmasse des Ver
sandstückes darf 20,6 kg nicht überschreiten . 

Die physikalischen Eigenschaften (Masse, Korn
größe usw,) müssen den Eigenschaften der im Prüf
bericht gemäß Nr. 4 genannten Prüffüllgüter ent
sprechen. 

Die Uberwachung der Fertigung von Verpackungen 
nach dieser Bauart muß nach den "Technischen 
Richtlinien für die Überwachung der Fertigung von 
Verpackungen zur Beförderung gefährlicher Güter 
(TRV 001)" - Verkehrsblatt Heft 16, 1987, s. 562, 
durchgeführt werden. 

Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweis
bar sicherstellen, daß alle Auf lagen über die 
Verwendung der Verpackung demjenigen, der die 
Verpackung für Gefahrgut einsetzt/befüllt, be
kannt sind. 

10 Sonstiges 

10.1 Die Bauart entspricht den in 

der Ordnung für die internationale Eisenbahnbe
förderung gefährlicher Güter IRID) 

dem Europäischen übereinkommen über die inter
nationale Beförderung gefährlicher Güter auf der 
Straße (ADR-übereinkommen) 

dem internationalen übereinkommen des Seever
kehrs IIMDG-Code) 

den Empfehlungen der Vereinten Nationen (UNI 
über die Beförderung gefährlicher Güter 

festgelegten Prüfanforderungen für Verpackungen 
zur Beförderung gefährlicher Güter. 
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10.2 Ein 
ten. 

Widerruf dieser Zulassung bleibt vorbehal-

10.3 Dieser Zulassungsschein wird im "Amts- und Mit
teilungsblatt der Bundesanstalt für Material
forschung und -prüfung, Berlin" (ISSN 0340-7551) 
veröffentlicht. 

4950 Hinden, 07.03.1989 

Deutsche 
Bundesbahn 

Bundesbahn-Zentralamt 
Hinden (Westf) 

Z U L A S S U N G S S C H E I N 

Zulassungs-Nr. 8582/6HG2 

für die Bauart einer Verpackung zur Beförderung gefähr
licher Güter 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

Rechtsgrundlagen 

Verordnung über die innerstaatliche und grenz
überschreitende Beförderung gefährlicher Güter 
mit Eisenbahnen (Gefahrgutverordnung Eisen
bahn - GGVE) vom 22.07.1985 
(BGBl. I, S. 1560) 

Antragsteller 

Elbatainer Kunststoff- und Verpackungsgesell
schaft mbH, 7505 Ettlingen 

Benennung der Bauart 

Kombinationsverpackung (Kunststoff) Kunststoffge
fäß mit einer Außenverpackung aus Pappe in 
Kistenform 

Nennvolumen: 10 Liter 

Anforderungen an die Bauart 

Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die 
gemäß Prüfbericht Nr. 106 380 der Bundesbahn-Ver
suchsanstalt Minden (Westf) vom 12.12.1988 einer 
Bauartprüfung nach dem Anhang V der Anlage zur 
GGVE unterzogen worden sind. 

Zulassung 

Die unter Nr. 3 beschriebene Bauart wird unter 
der Voraussetzung, daß die Anforderungen nach 
Nr. 4 erfüllt werden, zugelassen. 

Fertigung von Verpac~>ngen 

Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen 
serienmäßig gefertigt werden. Der Hersteller muß 
gewährleisten, daß bei den serienmäßig gefertig
ten Verpackungen die für die Bauart festgelegten 
Anforderungen erfüllt sind. 

Kennzeichnung 

Die nach der zugelassenen Bauart serie~mäßig 
fertigten Verpackungen sind dauerhaft und 
sichtbar wie folgt zu kennzeichnen: 

ge
gut 

( 
;-j . . 
.~) 6HG2 / 'i 1. 5/30 / ••••••..••..•. / D/BAM 

(Herstellungs-
8582 - REPA 

jahr, nur die 
letzten beiden 
Ziffern 

8 Auflagen über die Verwendung der Verpac~ng 

8.1 Die nach der zugelassenen Bauart serienmäß.ig ge
fertigten und entsprechend Nr. 7 gekennzeichne
ten Verpackungen dürfen für gefährliche Güter 
verwendet werden, wenn für sie nach den Vor
schriften der GGVS/GGVE/GGVSee solche Verpackun
gen zulässig sind. 
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8.2 

8.3 

8.4 

8.5 

8.6 

8.7 

9 

10 

Die Verpackungen dürfen für gefährliche Güter 
der Verpackungsgruppe II oder III verwendet 
werden. 

Die Grenzdaten für den Inhalt dürfen nicht über
schritten werden. 
Die Dichte der Füllgüter darf 
1,50 g/cm3 (Verpackungsgruppe II bzw. III) 
nicht überschreiten. 

Der Gesamtüberdruck ld. h. Dampfdruck des Füllgu
tes und Partialdruck von Luft oder sonstigen 
inerten Gasen, vermindert um 100 kPa) bei 55 °C 
darf 20 kPa nicht überschreiten. 

Die unter Nr. 3 beschriebene Bauart hat die Bau
artprüfung mit folgenden Stoffen bestanden: 

Bezeichnung 

Netzmittel
lösung 
(Laventin) 

UN-Nr. 

Salpetersäure 2031 

Die Werkstoffe dieser 
nachweisbar gegenüber 
sein. 

Stoff der Anlage 
Konzen- zur GGVE 
tration Klasse Ziffer 

5 % 

55 % 

kein Stoff der 
Anl. zur GGVE 

8 2b) 

Verpackungsbauart müssen 
den Füllgütern beständig 

Der Nachweis zur Feststellung der chemischen Ver
träglichkeit muß nach dem anerkannten Stand von 
Wissenschaft und Technik geführt werden können. 

Die Oberwachung der Fertigung von Verpackungen 
nach dieser Bauart muß nach den "Technischen 
Richtlinien für die Oberwachung der Fertigung von 
Verpackungen zur Beförderung gefährlicher Güter 
ITRV 001)" - Verkehrsblatt Heft 16, 1987, S. 562, 
durchgeführt werden. 

Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweis
bar sicherstellen, daß alle Auf lagen über die 
Verwendung der Verpackung demjenigen, der die 
Verpackung für Gefahrgut einsetzt/befüllt be
kannt sind. 

Sonstiges 

10.1 Die Bauart entspricht den in 

der Ordnung für die internationale Eisenbahnbe
förderung gefährlicher Güter IRID) 

dem Europäischen Obereinkommen über die inter
nationale Beförderung gefährlicher Güter auf der 
Straße IADR-Obereinkommen) 

dem internationalen übereinkommen des Seever
kehrs (IMDG-Code) 

den Empfehlungen der Vereinten Nationen (UN) 
über die Beförderung gefährlicher Güter 

festgelegten Prüfanforderungen für Verpackungen 
zur Beförderung gefährlicher Güter. 

10.2 Ein Widerruf dieser Zulassung bleibt vorbehal
ten. 

10 .3 Dieser Zulassungsschein wird im "Amts- und Mit
teilungsblatt der Bundesanstalt für Material
forschung und -prüfung, Berlin" IISSN 0340-7551) 
veröffentlicht. 

4950 Hinden, 07.03.1989 



Deutsche 
Bundesbahn 

3undesbahn-Zentralamt 
>!inden (Westf) 

Z U L A S S U N G S S C H E I N 

Zulassungs-Nr. 8583 / 4Al 

für die Bauart einer Verpa c kung zur Befbrderung gefähr
licher Güter 

1 

2 

3 

4 

4. 1 

4 .2 

Rechtsgrundlagen 

Ve rordnung über die innerstaatliche und grenz
übe rschreitende Beforderung gefährlicher Güter 
mit Eisenbahnen (Gefahrgutverordnung Eisen
bahn - GGVE) vom 22.07.1985 
IBGBl. I, S. 1560) 

Antragsteller 

Umformtechnik Hausach GmbH 
761 3 Hausaeh/Baden 

Benennung der Bauart 

Kiste aus Stahl als Außenverpackung und Säcke aus 
Kunststoffolie als Innenverpackung 

Nennvolumen: 500 bis 800 Liter 

Anforderungen an die Bauart 

Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die 
gemäß Prüfbericht Nr. 107 169 der Bundesbahn-Ver
suchsanstalt Minden (Westf) vom 01.03.1989 einer 
Bauartprüfung nach dem Anhang V der Anlage zur 
GGVE unterzogen worden sind . 

Die Verpackung muß wie in dem unter Nr. 4.1 ge
nannten Prüfbericht beschrieben verschlossen wer
den. 

5 Zulassung 

6 

7 

Die unter Nr. 3 beschriebene Bauart wird 
der Voraussetzung, daß die Anforderungen 
Nr. 4 erfüllt werden, zugelassen. 

Fertigung von Verpackungen 

unter 
nach 

Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen 
serienmäßig gefertigt werden. Der Hersteller muß 
gewährleisten, daß bei den serienmäßig gefertig
ten Verpackungen die für die Bauart festgelegten 
Anforderungen erfüllt sind. 

Kennzeichnung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten Verpackungen sind dauerhaft und gut 
sichtbar wie folgt zu kennzeichnen: 

(li\
0
ll-· 4A1/X...*)/S/ ..•... • ...••....... /0/BAM 8583 - UH 

\._f"!) (Herstellungs-

8 

8.1 

8.2 

8 . 3 

8 .4 

8 . 5 

jahr, nur die 
beiden letzten 
Ziffern) 

*) Die zu kennzeichnende Bruttohbchstmasse ist 
jeweils entsprechend Nr. 8.3 zu berechnen. 

Auflagen über die Verwendung der Verpackung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten und entsprechend Nr. 7 gekennzeichne
ten Verpackungen dürfen für gefährliche Güter 
verwendet werden, wenn für sie nach den Vor
schriften der GGVS/GGVE/GGVSee solche Verpackun
gen zulässig sind. 

Die Verpackungen dürfen für gefährliche Güter der 
Verpackungsgruppe I, II oder III verwendet 
werden . 

Das Verhältnis an Nettohbchstmasse zu Nennvolumen 
darf 0,5 kg/Liter nicht überschreiten. 

Entfällt 

Wird die zugelassene Verpackungsbauart als zusam-

8.6 

mengesetzte - Verpackung - auch mit anderen als i n 
diesem Zulassungsschein beschriebenen Innenver 
packungen - verwendet, muß nachweisbar sicherge 
stellt sein, daß die zusammengesetzte Verpac kung 
mit den Innenverpackungen ebenso wirksam i s t wi e 
die zugelassene Verpackungsbauart. 

Die Überwachung der Fertigung von Verpackunge n 
nach dieser Bauart muß nach den "Technischen 
Richtlinien für die Überwachung der Fertigung von 
Verpackungen zur Beforderung gefähr 1 icher Güter 
ITRV 001)" - Verkehrsblatt Heft 16, 1987, s . 562, 
durchgeführt werden. 

9 Der in Nr . 2 genannte Antragsteller muß nachweis 
bar sicherstellen, daß alle Auflagen über d ie 
Verwendung der Verpackung demjenigen, der d ie 
Verpackung für Gefahrgut einsetzt/befüllt be
kannt sind. 

10 sonstiges 

10.1 Die Bauart entspricht den in 

der Ordnung für die internationale Eisenbahnbe
forderung gefährlicher Güter (RIO) 

dem Europäischen Obereinkommen über die inter
nationale Befbrderung gefährlicher Güter auf der 
Straße IADR-übereinkommen) 

dem internationalen übereinkommen des Seever
kehrs (IMDG-Code) 

den Empfehlungen der Vereinten Nationen (U N) 
über die Befbrderung gefährlicher Güter 

festgelegten Prüfanforderungen für Verpackungen 
zur Befbrderung gefährlicher Güter. 

10.2 Ein Widerruf dieser Zulassung bleibt vorbehal
ten. 

10.3 Dieser Zulassungsschein wird im "Amts- und Mit
teilungsblatt der Bundesanstalt für Material
forschung und -prüfung, Berlin" IISSN 0340-7551> 
veroffentlicht. 

4950 Minden, 09.03.1989 

Deutsche 
Bundesbahn 

Bundesbahn-Zentralamt 
Hinden (Westf) 

Z 0 L A S S U N G S S C H E I N 

Zulassungs-Nr. 8584/0A1 

für die Bauart einer 
gefährlicher Güter 

Verpackung zur Befbrderung 

1 Rechtsgrundlagen 

2 

3 

4 

Verordnung über die innerstaatliche und grenz
überschreitende Befbrderung gefährlicher Güter 
mit Eisenbahnen (Gefahrgutverordnung Eisen
bahn - GGVE) vom 22.07.1985 
(BGBl. I, S. 1560) 

Antragsteller 

Schmalbach Lubeca AG, 
3370 Seesen 

Benennung der Bauart 

Feinstblechverpackung mit nichtabnehmbarem Deckel 

Nennvolumen: 3,1 bis 5,8 Liter 

Anforderungen an die Bauart 

Die Bauart muß den 
gemäß Prüfbericht 
Schmalbach-Lubeca AG, 

Baumustern entsprechen, die 
Nr. 000 015 der Fa . 
3370 Seesen vo!" 27.02 . 1989 
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5 

6 

7 

8 

8.1 

8.2 

einer Bauartprüfung nach dem Anhang V der Anlage 
zur GGVE unterzogen worden sind. 

Zulassung 

Die unter Nr. 3 beschriebene Bauart wird 
der Voraussetzung, daß die Anforderungen 
Nr . 4 erfüllt werde n, zugelassen. 

Fertigung von Verpackungen 

unter 
nach 

Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen 
se rienmäßig gef e rtigt werden. Der Hersteller muß 
gewährleisten, daß bei den serienmäßig gefertig
te n Verpackungen die für die Bauart festgelegten 
Anfo rderungen erfüllt sind. 

Kennzeichnung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten Verpackungen sind dauerhaft und gut 
sichtbar wie folgt zu kennzeichnen: 

RID/ADR/OA1/Y/200/ .•......•.. / D/BAM 8584- SLW 
(Herstellungs-
jahr, nur die 
letzten beiden 
Ziffern) 

Auflagen über die Verwendung der Verpackung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge 
fertigten und entsprechend Nr. 7 gekennzeichne
ten Verpackungen dürfen für gefährliche Güter 
verwendet werden, wenn für sie nach de n Vor
schriften der GGVS/GGVE/GGVSee solche Verpackun 
gen zulässig sind. 

Die Verpackungen dürfen für gefährliche Güter 
der Verpackungsgruppe II oder III verwendet wer
den. 

8.3 Die Grenzdaten für den Inhalt dürfen nicht über
schritten werden. 

8.4 

8.5 

9 

Die Dichte der Füllgüter darf 
1,20 g/cm3 (Verpackungsgruppe II) bzw. 
1 , 80 g/cm3 (Verpackungsgruppe III) 
nicht überschreiten. 

Der Gesamtüberdruck (d. h. Dampfdruck de~ Füllgu
tes und Partialdruck von Luft oder sonstigen 
inerten Gasen, vermindert um 100 kPa) bei 55 °e 
darf 133 kPa nicht überschreiten. 

Die Überwachung der Fertigung von Verpackungen 
nach dieser Bauart muß nach den "Technischen 
Richtlinien für die Überwachung der Fertigung von 
Verpackung en zur Beförderung gefährlicher Güter 
(TRV 001 )" - Verkehrsblatt Heft 16, 1987, s. 562, 
durchgeführt werden. 

Der in Nr . 2 genannte Antragsteller muß nachweis
bar sicherstellen, daß alle Auf lagen über die 
Verwendung der Ve rpackung demjenigen, der die 
Verpackung für Gefahrgut einsetzt/befüllt, be
kannt sind. 

10 Sonstiges 

10.1 Die Bauart entspricht den in 

der Ordnung für die internationale Eisenbahnbe
förderung gefährlicher Güter (RIO) 

dem Europäischen übereinkommen über die inter
nationale Beförderung gefährlicher Güter auf der 
Straße (ADR-übereinkommen) 

festgelegten Prüfanforderungen für 
zur Beförderung gefährlicher Güter. 

Verpackungen 

10 .2 Ein Widerruf dieser Zulassung bleibt vorbehal
ten. 

10.3 Dieser Zulassungsschein wird im "Amts- und Mit
teilungsblatt der Bundesanstalt für Material
forschung und -prüfung, Berlin" (lSSN 0340-7551) 
veröffent licht . 

4950 Minden, 10.03.1989 
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Deutsche 
Bundesbahn 

Bundesbahn-Zentralamt 
Hinden (Westf) 

Z U L A S S U N G S S C H E I N 

Zulassungs-Nr. 8585 / 3A1 

für die Bauart einer Verpackung zur Beförderung ge fähr
licher Güter 

1 Rechtsgrundlagen 

2 

3 

4 

Verordnung über die innerstaa tliche und grenz
überschreitende Beförderung gefährlicher Güter 
mit Eisenbahnen (Gefahrgutverordnung Eisen
bahn - GGVE) vom 22.07.1985 
(BGBl. I, S. 1560) 

Antragsteller 

Schmalbach-Lubeca AG 
3370 Seesen 

Benennung der Bauart 

Kanister aus Stahl mit nichtabnehmbarem Deckel 

Nennvolumen: 3,1 bis 5,8 Liter 

Anforderungen an die Bauart 

Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die 
gemäß Prüfbericht Nr. 000 015 der Fa. 
Schmalbach-Lubeca AG, 3370 Seesen vom 27.02.1989 
einer Bauartprüfung nach dem Anhang V der Anlage 
zur GGVE unterzogen worden sind. 

5· Zulassung 

6 

Die unter Nr. 3 beschriebene Bauart wird unter 
der Voraussetzung, daß die Anforderungen nach 
Nr. 4 erfüllt werden, zugelassen. 

Fertigung von Verpackungen 

Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen 
serienmäßig gefertigt werden. Der Hersteller muß 
gewährleisten, daß bei den serienmäßig gefertig
ten Verpackungen die für die Bauart festgelegten 
Anforderungen erfüllt sind. 

7 Kennzeichnung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig 
fertigten Verpackungen sind dauerhaft und 
sichtbar wie folgt zu kennzeichnen: 

ge
gut 

( u ' l ") 3Al/Y/200/ •.••...••.•...... /0/BAM 8585- SLW 
~ (Herstellungs-

jahr, nur die 
letzten beiden 
Ziffern) 

8 Auflagen über die Verwendung der Verpackung 

8.1 

8.2 

8.3 

8.4 

8 . 5 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten und entsprechend Nr. 7 gekennzeichne
ten Verpackungen dürfen für gefährliche Güter 
verwendet werden, wenn für sie nach den Vor
schriften der GGVS / GGVE / GGVSee solche Verpackun
gen zulässig sind. 

Die Verpackungen dürfen für gefährliche Güter 
der Verpackungsgruppe II oder III verwendet 
werden. · 

Die Grenzdaten für den Inhalt dürfen nicht über
schritten werden. 
Die Dichte der Füllgüter darf 
1,20 g /cm3 (Verpackungsgruppe II) bzw. 
1,80 g/cm3 (Verpackungsgruppe III) 
nicht überschreiten. 

Der Gesamtüberdruck (d. h. Dampfdruck des Füllgu
tes und Partialdruck von Luft oder sonstigen 
inerten Gasen, vermindert um 100 kPa) bei 55 °e 
darf 133 kPa nicht überschreiten. 

Die Überwachung der 
nach dieser Bauart 

Fertigung 
muß nach 

von 
den 

Verpackungen 
"Technischen 



9 

10 

Richtlinien für die Überwachung der Fertigung von 
Verpackungen zur Beförderung gefährlicher Güter 
(TRV 001)" - Verkehrsblatt Heft 16, 1987, S. 562, 
durchgeführt werden. 

Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweis
bar sicherstellen, daß alle Auflagen über die 
Verwendung der Verpackung demjenigen, der die 
Verpackung für Gefahrgut einsetzt/befüllt, be
kannt sind. 

Sonstiges 

10.1 Die Bauart entspricht den in 

der Ordnung für die internationale Eisenbahnbe
förderung gefährlicher Güter (RID) 

dem Europäischen Obereinkommen über die inter
nationale Beförderung gefährlicher Güter auf der 
Straße (ADR-Ubereinkommen) 

dem internationalen Obereinkommen des Seever
kehrs (IMDG-Code) 

den Empfehlungen der Vereinten Nationen (UN) 
über die Beförderung gefährlicher Güter 

festgelegten Prüfanforderungen für Verpackungen 
zur Beförderung gefährlicher Güter. 

10.2 Ein Widerruf dieser Zulassung bleibt vorbehal
ten. 

10.3 Dieser Zulassungsschein wird im "Amts- und Mit
teilungsblatt der Bundesanstalt für Material
forschung und -prüfung, Berlin" (ISSN 0340-7551) 
veröffentlicht. 

4950 Minden, 10.03.1989 

Deutsche 
Bundesbahn 

Bundesbahn-Zentralamt 
Hinden (Westf) 

Z U L A S S U N G S S C H E I N 

Zulassungs-Nr. 8586/0A1 

für die Bauart einer Verpackung zur Beförderung 
gefährlicher Güter 

1 

2 

3 

4 

Rechtsgrundlagen 

Verordnung über die innerstaatliche und grenz
überschreitende Beförderung gefährlicher Güter 
mit Eisenbahnen (Gefahrgutverordnung Eisen
bahn - GGVE) vom 22.07.1985 
(BGBl. I, S. 1560) 

Antragsteller 

Schmalbach Lubeca AG, 
3370 Seesen 

Benennung der Bauart 

Feinstblechverpackung mit nichtabnehmbarem Deckel 

Nennvolumen: 1,0 Liter 

Anforderungen an die Bauart 

Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die 
gemäß Prüfbericht Nr. 000 016 der Fa . 
Schmalbach-Lubeca AG, 3370 Seesen vom 27.02.1989 
einer Bauartprüfung nach dem Anhang V der Anlage 
zur GGVE unterzogen worden sind . 

5 · Zulassung 

Die unter Nr. 3 beschriebene Bauart wird unter 
der Voraussetzung, daß die Anforderungen nach 
Nr. 4 erfüllt werden, zugelassen . 

6 

7 

8 

8.1 

8.2 

8.3 

8.4 

8.5 

9 

Fertigung von Verpackungen 

Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen 
serienmäßig gefertigt werden. Der Hersteller muß 
gewährleisten, daß bei den serienmäßig gefertig
ten Verpackungen die für die Bauart festgelegten 
Anforderungen erfüllt sind. 

Kennzeichnung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten Verpackungen sind dauerhaft und gut 
sichtbar wie folgt zu kennzeichnen: 

RID/ADR/OA1/Y1.8 /2 70/ .•.•.•.... /D/BAM 8586- SLW 
(Herstellungs-
jahr, nur die 
letzten beiden 
Ziffern) 

Auflagen über die Verwendung der Verpackung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten und entsprechend Nr. 7 gekennzeichne
ten Verpackungen dürfen für gefährliche Güter 
verwendet werden, wenn für sie nach den Vor
schriften der GGVS/GGVE/GGVSee solche Verpackun
gen zulässig sind. 

Die Verpackungen dürfen für gefährliche Güter 
der Verpackungsgruppe II oder III verwendet wer
den. 

Die Grenzdaten für den Inhalt dürfen nicht über
schritten werden. 
Die Dichte der Füllgüter darf 
1,80 g/cm3 (Verpackungsgruppe II) bzw. 
2,10 g/cm3 (Verpackungsgruppe III) 
nicht überschreiten. 

Der Gesamtüberdruck (d. h. Dampfdruck des Füllgu
tes und Partialdruck von Luft oder sonstigen 
inerten Gasen, vermindert um 100 kPa) bei 55 °c 
darf 180 kPa nicht überschreiten. 

Die Überwachung der Fertigung von Verpackungen 
nach dieser Bauart muß nach den "Technischen 
Richtlinien für die Überwachung der Fertigung von 
Verpackungen zur Beförderung gefähr 1 icher Güter 
(TRV 001)" - Verkehrsblatt Heft 16, 1987, S. 562, 
durchgeführt werden. 

Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweis
bar sicherstellen, daß alle Auflagen über die 
Verwendung der Verpackung demjenigen, der die 
Verpackung für Gefahrgut einsetzt/befüllt, be
kannt sind. 

10 Sonstiges 

10.1 Die Bauart entspricht den in 

der Ordnung für die internationale Eisenbahnbe
förder.ung gefährlicher Güter ( RID) 

dem Europäischen Obereinkommen über die inter
nationale Beförderung gefährlicher Güter auf der 
Straße (ADR-Ubereinkommen) 

festgelegten Prüfanforderungen für Verpackungen 
zur Beförderung gefährlicher Güter. 

10.2 Ein Widerruf dieser Zulassung bleibt vorbehal
ten. 

10.3 Dieser Zulassungsschein wird im "Amts- und Mit
teilungsblatt der Bundesanstalt für Material
forschung und -prüfung, Berlin" (ISSN 0340-7551) 
veröffentlicht . 

4950 Minden, 10.03.1989 
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Deutsche 
Bundesbahn 

Bundesbahn-Zentralamt 
Minden (Westf) 

Z U L A S S U N G S S C H E I N 

~ulassungs-Nr. 8587 / 3A1 

für die Bauart einer Verpackung zur Beförderung gefähr
licher Güter 

1 

2 

3 

4 

Rechtsgrundlagen 

Verordnung über die innerstaatliche und 
überschreitende Beförderung gefährlicher 
mit Eisenbahnen (Gefahrgutverordnung 
bahn - GGVEl vom 22.07.1985 
(BGBl. I, S. 1560) 

Antragsteller 

Schmalbach-Lubeca AG 
3370 Seesen 

Benennung der Bauart 

grenz
Güter 

Eisen-

Kanister aus Stahl mit nichtabnehmbarem Deckel 

Nennvolumen: 1,0 Liter 

Anforderungen an die Bauart 

Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die 
gemäß Prüfbericht Nr. 000 Olti der Fa. 
Schmalbach-Lubeca AG, 3370 Seesen vom 27.02.1989 
einer Bauartprüfung nach dem Anhang V der Anlage 
zur GGVE unterzogen worden sind. 

5 Zulassung 

6 

7 

8 

8.1 

8.2 

8.3 

8 . 4 

590 

Die unter Nr. 3 beschriebene Bauart wird unter 
der Voraussetzung, daß die Anforderungen nac h 
Nr. 4 erfüllt werden, zugelassen. 

Fertigung von Verpackungen 

Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen 
serienmäßig gefertigt werden. Der Hersteller muß 
gewährleisten, daß bei den serienmäßig gefertig
ten Verpackungen die für die Bauart festgelegten 
Anforderungen erfüllt sind. 

Kennzeichnung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten Verpackungen sind dauerhaft und gut 
sichtbar wie folgt zu kennzeichnen: 

3A1/X/270/ •............•... / D/ BAM 8587- SLW 
(Herstellungs-
jahr, nur die 
letzten beiden 
Ziffern) 

Auflagen über die Verwendung der Verpackung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten und entsprechend Nr. 7 gekennzeichne
ten Verpackungen dürfen für gefährliche Güter 
verwendet werden, wenn für sie nach den Vor
schriften der GGVS/GGVE/GGVSee solche Verpackun
gen zulässig sind. 

Die Verpackungen dürfen 
der Verpackungsgruppe I, 
werden. 

für 
II 

gefährliche Güter 
oder III verwendet 

Die Grenzdaten für den Inhalt dürfen nicht über
schritten werden. 
Die Dichte der Füllgüter darf 
1,20 g / cm3 (Verpackungsgruppe Il bzw. 
1,80 g/cm3 (Verpackungsgruppe II) bzw. 
2,10 g/cm3 (Verpackungsgruppe III) 
nicht überschreiten. 

Der Gesamtüberdruck -(d. h. Dampfdruck des Füllgu
tes und Partialdruck von Luft oder sonstigen 
inerten Gasen, vermindert um 100 kPa) bei 55 °C 
darf 180 kPa nicht überschreiten . 

8.5 

9 

Die Oberwachung der Fertigung von Verpackungen 
nach dieser Bauart muß nach den "Technischen 
Richtlinien für die Oberwachung der Fertigung von 
Verpackungen zur Beförderung gefähr 1 icher Güter 
(TRV 001)" - Verkehrsblatt Heft 16, 1987, s. 562, 
durchgeführt werden. 

Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweis
bar sichers tellen, daß alle Auflagen über die 
Verwendung der Verpackung demjenigen, der die 
Verpackung für Gefahrgut einsetzt/befüllt, be
kannt sind. 

10 Sonstiges 

10.1 Die Bauart entspricht den in 

der Ordnung für die internationale Eisenbahnbe
förderung gefährlicher Güter ( RIO) 

dem Europäischen Obereinkommen über di e inter
nationale Beförderung gefährlicher Güter auf der 
Straße (AOR-Obereinkommen) 

dem internationalen Obereinkommen des Seever
kehrs (IMDG-Code) 

den Empfehlungen der Vereinten Nationen (UN) 
über die Beförderung gefährlicher Güter 

festgelegten Prüfanforderungen für Verpackungen 
zur Beförderung gefährlicher Güter. 

10.2 Ein Widerruf dieser Zulassung bleibt vorbehal
ten. 

10.3 Dieser Zulassungsschein wird im "Amts- und Mit
teilungsblatt der Bundesanstalt für Material
forschung und -prüfung, Berlin" (ISSN 0340-7551) 
veröffentlicht. 

4950 Minden, 10.03.1989 

Deutsche 
Bundesbahn 

Bundesbahn-Zentralamt 
Minden (Westf) 

Z U L A S S U N G S S C H E I N 

Zulassungs-Nr. 8588/4B1 

für die Bauart einer Verpackung zur Beförderung gefähr
licher Güter 

1 Rechtsgrundlagen 

2 

3 

4 

4.1 

Verordnung über die innerstaatliche und grenz
überschreitende Beförderung gefährlicher Güter 
mit Eisenbahnen (Gefahrgutverordnung Eisen
bahn - GGVE) vom 22.07.1985 
(BGBl. I, S. 1560) 

Antragsteller 

Collico GmbH, 5650 Solingen 11 

Benennung der Bauart 

Kiste aus Aluminium als Außenverpackung und Säcke 
aus Kunststoffolie als Innenverpackung - Koffer
typen CAL 16, CAL 26 und CAL 27 -

Außenabmessungen der Kiste: 
Länge: 41 bis 57 cm 
Breite: 36 bis 39 cm 
Höhe: 16,5 bis 23 cm 

Anforderungen an die Bauart 

Die Bauart muß den Baumustern entsprechen , die 
gemäß Prüfbericht Nr. 106 955 Koffertypen 
CAL 16, CAL 25 und CAL 27 - der Bundesbahn-Ver-



4.2 

suchsanstalt Minden (Westf) vom 17.01 . 1989 einer 
Baua rtprüfung nach d em Anhang V der Anlage zur 
GGVE unterzogen worden sind. 

Die Verpackung muß wie in dem unter Nr. 4.1 ge
nannten Prüfbericht beschrieben verschlossen wer
den. 

5 Zulassung 

6 

Di e unter Nr. 3 beschriebene Bauart wird unter 
der Vorausse tzung, daß die Anforderungen nach 
Nr. 4 erfüllt werden, zugelassen . 

Fertigung von Ver packungen 

Nach de r zuge lassenen Bauart dürfen Verpackungen 
s e r ienmäßig gefe rtigt werden. Der Hersteller muß 
gewährleisten, daß bei den serienmäßig gefertig
ten Verpac kungen die für die Bauart festgelegten 
Anfo rderungen erfüllt sind. 

7 Kennze ichnung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten Ve rpackungen sind dauerhaft und gut 
sic htbar wi e folgt zu kennzeichne n: 

4B1 / X ... *) / S / ......... . .... /D/BAM 8588-Zg 
(Herstellungs-
jahr, nur die 
beiden letzten 
Ziffern) 

*) Die zu kennzeichnende Bruttohöchstmasse ist 
jeweils entsprechend Nr. 8.3 zu berechnen. 

8 Auflagen über die Verwendung der Verpackung 

8. 1 Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten und entsprechend Nr. 7 gekennzeichne
ten Verpackungen dürfen für gefährliche Güter 
verwendet werden, wenn für sie nach den Vor
schriften der GGVS / GGVE / GGVSee solche Verpackun
gen zulässig sind. 

8 . 2 Die Verpackungen dürfen für gefährliche Güter der 
Verpackungsgruppe I, I I oder III verwendet 
werden. 

8 . 3 Die Bruttohöchstmasse des Versandstückes darf die 
Werte, die sich aus dem als Anlage beigefügtem 
Diagramm ermitteln lassen, nicht überschreiten. 

8 . 4 Entfällt 

8 . 5 

8 . 6 

Wird die zugelassene Verpackungsbauart als zusam
mengesetzte Verpackung - auch mit anderen als in 
diesem Zulassungsschein beschriebenen Innenver
packungen - verwendet, muß nachweisbar sicherge
stellt sein, daß die zusammengesetzte Verpackung 
mit den Innenverpackungen ebenso wirksam ist wie 
die zugelassene Verpackungsbauart. 

Die Überwachung der Fertigung von Verpackungen 
nach dieser Bauart muß nach den "Technischen 
Richtlinien für die Überwachung der Fertigung von 
Verpackungen zur Beförderung gefähr 1 icher Güter 
(TRV 001)" - Verkehrsblatt Heft 16, 1987, S. 562, 
durchgeführt werden. 

9 Der in Nr . 2 genannte Antragsteller muß nachweis
bar sicherstellen, daß alle Auflagen über die 
Verwendung der Verpackung demjenigen, der die 
Verpackung für Gefahrgut einsetzt/befüllt be
kannt sind. 

10 Sonstiges 

10.1 Die Bauart entspricht den in 

der Ordnung für die internationale Eisenbahnbe
förderung gefährlicher Güter (RIO) 

dem Europäischen Obereinkommen über die inter
nationale Beförderung gefährlicher Güter auf der 
Straße (ADR-Obereinkommen) 

dem internationalen Obereinkommen des Seever
kehrs (IMDG-Code) 

den Empfehlungen der Vereinten Nationen (UN) 
über die Beförderung gefährlicher Güter 

festgelegten Prüfanforderungen für Verpackungen 
zur Beförderu ng gefährlicher Güter . 

10.2 Ein Widerruf dieser Zulassung bleibt vorbehal
ten. 

10.3 Dieser Zulassungsschein wird im "Amts- und Mit
teilungsblatt der Bundesanstalt für Material
forschung und -prüfung, Ber 1 in" ( ISSN 0340-7551) 
veröffentlicht. 

4950 Minden, 10.03.1989 
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Deutsche 
Bundesbahn 

Bundesbahn-Zentralamt 
Hinden (Westf) 

Z U L A S S U N G S S C H E I N 

Zulassungs-Nr. 8589/4Bl 

für die Bauart einer Verpackung zur Beförderung gefähr
licher Güter 

1 Rechtsgrundlagen 

Verordnung über die innerstaatliche und grenz
überschreitende Beförderung gefährlicher Güter 
mit Eisenbahnen (Gefahrgutverordnung Eisen
bahn - GGVE) vom 22.07.1985 
(BGBI. I, S. 1560) 

2 Antragsteller 

3 

Collico GmbH, 5650 Solingen 11 

Benennung der Bauart 

Kiste aus Aluminium als Außenverpackung und Säcke 
aus Kunststoffel ie a I s Innenverpackung Norm
typen CA 1 bis CA 8 -

Außenabmessungen der Kiste: 
Länge: 66 bis 126 cm 
Breite: 45 bis 84,5 cm 
Höhe: 23 bis 65,5/51 cm 

4 Anforderungen an die Bauart 

4.1 

4.2 

5 

6 

Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die 
gemäß Prüfbericht Nr. 106 955 - Normtypen CA 1 
bis CA 8 - der Bundesbahn-Versuchsanstalt Minden 
(Westf) vom 17.01.1989 einer Bauartprüfung nach 
dem Anhang V der Anlage zur GGVE unterzogen wor
den sind. 

Die Verpackung muß wie in dem unter Nr. 4.1 ge
nannten Prüfbericht beschrieben verschlossen wer
den. 

Zulassung 

Die unter Nr. 3 beschriebene Bauart wird unter 
der Voraussetzung, daß die Anforderungen nach 
Nr. 4 erfüllt werden, zugelassen. 

Fertigung von Verpackungen 

Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen 
serienmäßig gefertigt werden. Der Hersteller muß 
gewährleisten, daß bei den serienmäßig gefertig
ten Verpackungen die für die Bauart festgelegten 
Anforderungen erfüllt sind. 

7 Kennzeichnung 

(~) 

8 

8.1 

8.2 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten Verpackungen sind dauerhaft und gut 
sichtbar wie folgt zu kennzeichnen: 

4B1/X ... •)/S/ ••.... •.•• • •• • /D/BAM 8589-Zg 
(Herstellungs-
jahr. nur die 
beiden letzten 
Ziffern) 

•) Die zu kennzeichnende Bruttohöc hstmasse ist 
jeweils entsprechend Nr. 8.3 zu berechnen. 

Auflagen über die Verwendung der Verpackung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten und entsprechend Nr. 7 gekennzeichne
ten Verpackungen dürfen für gefährliche Güter 
verwendet werden, wenn für sie nach den Vor
schriften der GGVS/GGVE/GGVSee solche Verpackun
gen zulässig sind. 

Die Verpackungen dürfen für gefährliche Güter der 
Verpackungsgruppe I, II oder III verwendet 
werden. 

8.3 Die Bruttohöchstmasse des Versandstückes darf die 
Werte, die sich aus dem als Anlage beigefügtem 
Diagramm ermitteln lassen, nicht überschreiten. 
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8.4 Entfällt 

8.5 Wird die zugelassene Verpackungsbauart als zusam
mengesetzte Verpackung - auch mit anderen als in 
diesem Zulassungsschein beschriebenen Innenver
packungen - verwendet, muß nachweisbar s i cherge
stellt sein, daß die zusammengesetzte Verpackung 
mit den Innenverpackungen ebenso wirksam ist wie 
die zugelassene Verpackungsbauart. 

8.6 Die Oberwachung der Fertigung von Verpackungen 
nach dieser Bauart muß nach den "Technischen 
Richtlinien für die tlberwachung der Fertigung von 
Verpackungen zur Beförderung gefähr I icher Güter 
(TRV 001)" - Verkehrsblatt Heft 16, 1987, s. 562, 
durchgeführt werden. 

9 Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweis
bar sicherstellen, daß alle Auflagen über die 
Verwendung der Verpackung demjenigen, der die 
Verpackung für Gefahrgut einsetzt / befüllt be
kannt sind. 

10 Sonstiges 

10.1 Die Bauart entspricht den in 

der Ordnung für die internationale Eisenbahnbe
förderung gefährlicher Güter (RID) 

dem Europäischen Obereinkommen über die inter
nationale Beförderung gefährlicher Güter auf der 
Straße (ADR-Obereinkommen) 

dem internationalen Obereinkommen des Seever
kehrs (IMDG-Code) 

den Empfehlungen der Vereinten Nationen (UN) 
über die Beförderung gefährlicher Güter 

festgelegten Prüfanforderungen für Verpackungen 
zur Beförderung gefährlicher Güter. 

10.2 Ein Widerruf dieser Zulassung bleibt vorbehal
ten. 

10.3 Dieser Zulassungsschein w1 rd im "Amts- und Mit
teilungsblatt der Bundesanstalt für Material
forschung und -prüfung, Berlin" (ISSN 0340-7551) 
veröffentlicht. 
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Deutsche 
Bundesbahn 

Bundesbahn-Zentralamt 
Hinden (Westf) 

Z V L A S S V N G S S C B E I N 

Zulassungs-Nr. 8590/4B1 

für die Bauart einer Verpackung zur Beförderung gefähr
licher Güter 

1 Rechtsgrundlagen 

2 

3 

4 

4.1 

4.2 

Verordnung über die innerstaatliche und grenz
überschreitende Beförderung gefährlicher Güter 
mit Eisenbahnen (Gefahrgutverordnung Eisen
bahn - GGVE) vom 22.07.1985 
(DGBl. I, S. 1560) 

Antragsteller 

Collico GmbH, 5650 Solingen 11 

Benennung der Bauart 

Kiste aus Aluminium als Außenverpackung und Säcke 
aus Kunststoffolie als Innenverpackung Stan
dardtypen CA 29 bis CA 63 -

Anforderungen an die Bauart 

Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die 
gemäß Prüfbericht Nr. 106 955 Standardtypen 
CA 29 bis CA 63 - der Bundesbahn-Versuchsanstalt 
Minden (Westf) vom 17.01.1989 einer Bauartprü
fung nach dem Anhang V der Anlage zur GGVE unter
zogen worden sind. 

Die Verpackung muß wie in dem unter Nr. 4.1 ge
nannten Prüfbericht beschrieben verschlossen wer
den. 

5 Zulassung 

6 

7 

8 

8.1 

8.2 

8 .3 

8.4 

8.5 

Die unter Nr. 3 beschriebene Bauart. wird unter 
der Voraussetzung, daß die Anforderungen nach 
Nr. 4 erfüllt werden, zugelassen. 

Fertigung von Verpackungen 

Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen 
serienmäßig gefertigt werden. Der Hersteller muß 
gewährleisten, daß bei den serienmäßig gefertig
ten Verpackungen die für die Bauart festgelegten 
Anforderungen erfüllt sind. 

Kennzeichnung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten Verpackungen sind dauerhaft und gut 
sichtbar wie folgt zu kennzeichnen: 

4B1 / X ... *) / S / ......•....•.. / D/ BAM 8590-Zg 
(Herstellungs-
jahr, nur die 
beiden letzten 
Ziffern) 

*) Die zu kennzeichnende Bruttohöchstmasse ist 
jeweils entsprechend Nr. 8.3 zu berechnen. 

Auflagen über die Verwendung der Verpackung 

Die nach der zug~lassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten und entsprechend Nr. 7 gekennzeichne
ten Verpackungen dürfen für gefährliche Güter 
verwendet werden, wenn für sie nach den Vor
schriften der GGVS / GGVE / GGVSee solche Verpackun
gen zulässig sind. 

Die Verpackungen dürfen für gefährliche Güter der 
Verpackungsgruppe I, II oder III verwendet 
werden. 

Die Bruttohöchstmasse des Versandstückes darf die 
Werte, die sich aus dem als Anlage beigefügtem 
Diagramm ermitteln lassen, nicht überschreiten. 

Entfällt 

Wird die zuge lassene Verpackungsbauart als zusam
menqesetzte Verpackung - auch mit anderen als in 

die~em Zulassungsschein beschriebenen Innenver
packungen - verwendet, muß nachweisbar sicherge
stellt sein, daß die zusammengesetzte Verpar.kung 
mit den Innenverpackungen ebenso wirksam ist wie 
die zugelassene Verpackungsbauart. 

8. 6 Die Oberwachung der Fertigung von Verpackungen 
nach dieser Bauart muß nach den "Technischen 
Richtlinien für die Oberwachung der Fertigung von 
Verpackungen zur Beförderung gefähr 1 icher Güter 
(TRV 001)" - Verkehrsblatt Heft 16, 1987, s. 562, 
durchgeführt werden. 

9 Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweis
bar sicherstellen, daß alle Auflagen über die 
Verwendung der Verpackung demjenigen, der die 
Verpackung für Gefahrgut einsetzt/befüllt be
kannt sind. 

10 Sonstiges 

10.1 Die Bauart entspricht den in 

der Ordnung für die internationale Eisenbahnbe
förderung gefährlicher Güter (RIO) 

dem Europäischen Obereinkommen über die inter
nationale Beförderung gefährlicher Güter auf der 
Straße (ADR-Obereinkommen) 

dem internationalen Obereinkommen des Seever
kehrs (IMDG-Code) 

den Empfehlungen der Vereinten Nationen (UN) 
über die Beförderung gefährlicher Güter 

festgelegten Prüfanforderungen für Verpackungen 
zur Beförderung gefährlicher Güter. 

10.2 Ein Widerruf dieser Zulassung bleibt vorbehal
ten. 

10.3 Dieser Zulassungsschein wird im "Amts- und Mit
teilungsblatt der Bundesanstalt für Material
forschung und -prüfung, Berl in" ( ISSN 0340-7551) 
veröffentlicht. 

4950 Hin~, 10.03.1989 
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Deutsche 
Bundesbahn 

Bundesbahn-Zentralamt 
Minden (Westf) 

Z U L A S S U N G S S C H E I N 

· Zulassungs-Nr. 8591 /3 1HA1 

für die Bauart eines Ko mbinations-Großpa c kmitte ls (IBC) 
mit Kunststoff -Innenbehälter, · Transportgefäß aus 
Kunststo f f - zur Be förderung g e f ä hrlicher Güter 

1 Rechtsgrundlagen 

2 

3 

Eisenbahn-Gefahrgutausnahmeverordnung vom 
16.08.1985 - Ausnahme Nr. E 15 -
(BGBl. I, S. 1651) 

Antragsteller 

Schütz-Werke GmbH & Co. KG 
5418 Selters 

Benennung der Bauart 

Kombinations-Großpackmittel (IBC) mit Kunst
stoff-Innenbehälter, - Transportgefäß aus Kunst
stoff, TK -

Nennvolumen: 800 Liter 

4 Anforderungen an die Bauart 

Die Bauart muß den Baumustern entsprec hen, die 
gemäß Prüfbericht Nr. 
91 111 21 .06 .1978 vom 14.07.1988 und 
91 111 4. Nachtrag vom 08.12.1988 
der Bundesbahn-Versuchsanstalt Mind en ( Westf ) 
einer Bauartprüfung nac h den "Technisc he n Richt
linien für den Bau, die Prüfung, die Zulassung, 
die Kennzeic hnun') und die V~rwendung von Trans
portgefäßen aus Kunststoffen - TRTK 001 - (VKBl. 
Heft 14, 1985, Nr. 147)" unterzogen worden s ind. 

5 Zulassung 

6 

7 

594 

Die unter Nr. 3 beschriebene Bauart wird 
de r Voraussetzung, daß die Anforderungen 
Nr. 4 erfüllt werden, zugelassen. 

Fertigung von Transportgefäßen aus Kunststoff 

unter 
nach 

Nach der zugelassenen Bauart dürfen TK serien
mäßig gefertigt werden. 

Mit dem Anbringen der Kennzeichnung gewährleistet 
der Hersteller, daß die serienmäßig gefertigen TK 
der zugelassenen Bauart entsprechen und daß die in 
diesem Zulassungsschein genannten Bedingungen und 
Auflagen erfüllt sind . 

Das mit den Antragsunterlagen eingereichte 
Qualitätssicherungsprogramm ist dabei einzuhalten . 

Kennzeichnung 

Die nach der zugelassenen Bauart 
fertigten TK sind dauerhaft und 
folgt zu kennzeichnen: 

serienmäßig 
gut lesbar 

31HA1/Y / ...... /D/ ........ BAM 8591/4000 / 
Datum der Name oder 
Herstellung Symbol des 
(Monat und Herstellers 
Jahr jeweils 
die letzten 
beiden Zif-
fern) 

808/74/1578/100 kPa/ • ....... . . 
Datum der 
letzten 
Dichtheits
prüfung 
bzw. Inspektion 
(Monat und 
Jahr, je-
weils die 
letzten bei
den Ziffern) 

ge
wie 

8 

8.1 

8.2 

8.3 

8 . 4 

8 . 5 

Auf lagen über die Verwendung der Transportgefäße 
aus Kunststoff 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten und entsprechend Nr. 7 gekennzeichne 
ten TK dürfen für gefährliche Güter verwendet 
werden, wenn für sie nach den Vorschriften der 
GGVS/GGVE/GGVSee solche TK zulässig sind. 

Di e TK dürfen für gefährliche Güter der Ver
packungsgruppe II oder III verwendet werden. 

Grenzdaten für den Inhalt 
Die Dichte der Füllgüter die den Standardflüssig
keiten zugeordnet werden können, darf die in fol
gender Tabelle aufgeführten Dichten nicht über
schreiten. 

Standard
flüssigke i t 
Wasser 
Sa lpetersäure 55 % 
Netzmittellösung 
(Laventin 5 %) 
Kohl enwasserstoffge
misch (White Spirit) 

Dichte in (g/cm3) 

1,90 
1. 40 
1,20 

1,20 

Der gemessene Gesamtüberdruck ( d . h. Dampfdruck 
des Füllgutes und Partialdruck der Luft oder an
dere r inerter Gase, minus 100 kPal bei 55 °C darf 
66 kPa bei Zuordnung zur Standardflüssigkeit 
Wasser, Salpetersäure 55 %, Laventinlösung und 
White Spirit nicht überschreiten. 

Di e 1"/erkstoffe dieser Bauart dürfen durch di e 
Füllgüter nich t stärker geschädigt werden , als 
du rch folgende Prüffüllgüter: 

Wasser als Standardflüssigkeit gern. If) der Bei
lage zum Anh. V/GGVE, 

Sa l petersäure 55 % als Standardflüss igkeit gern . 
Ie) der Beilage zum Anhang V/GGVE, 

Netzmittellösung als Standardflüssigkeit gern. Ia) 
de r Be i lage zum Anhang I/GGVE und 

Kohlenwasserstoffgemisch 
Standardf l üs sigkeit gern. 
Anhang V/GGVE. 

(White 
Idl der 

Spirit) 
Beilage 

als 
zum 

Der Nachweis zur Festste llung der chemischen Ver
träglichkeit muß nach dem anerkannten Stand von 
Wissenschaft und Technik geführt werden können. 

9 De r in Nr. 2 genannte Antragste ller muß nachweis
bar sicherstellen, daß alle Auflagen über die 
Verwendung der TK demjenige n , der die TK für Ge
fahrgut einsetzt/befüllt , bekannt sind. 

10 Sonstiges 

10.1 Die Bauart entspricht den in den Empfehlungen der 
Vereinten Nationen ( UN) festge l egten Prüfanforde
rungen für Großpac kmittel (TBC). 

10 .2 Ein Widerruf dieser Zulassung bleibt vorbehal
ten . 

10 . 3 
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Dieser Zulassungsschein wird im "Amts- und Mit
teilungsblatt der Bundesanstalt für Material
forschung und -prüfung, B~ ( ISSN 0340-7551) 
veröffentlicht. 



Deutsche 
Bundesbahn 

Bundesbahn-Zentralamt 
Hinden (Westf) 

· Z U L A S S U N G S S C H E I N 

Zulassungs-Nr. 8592/13H4 

für die Bauart eines flexiblen IBC (Intermediate Bulk 
Container) zur Beförderung gefährlicher Güter 

1 

2 

3 

4 

Rechtsgrundlagen 

Eisenbahn-GefahrgutausnahmevPrordnung vom 16.08.85 
- Ausnahme Nr. E 14 -
(BGBl. I, S. 1651) 

Antragsteller 

Reinhold Noor International GmbH & Co. KG, 
Raiffeisenstraße 1 - 3, 
8606 Viernheim 

Beschreibung der Bauart 

Flexibler Intermediate Bulk Container 

Anforderungen an die Bauart 

Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die ge
mäß Bericht Nr . 105 989 vom 17.05.1988 und 1. 
Nachtrag zum Bericht 105 989 vom 12.12.1988 
abweichend besteht der Außensack jedoch aus 
beschichteten PP-Gewebe Flächenbezogene Masse 
322 g i m2 der Bundesbahn-Versuchsanstalt Minden 
(Westf) einer Bauartprüfung nach den "Technischen 
Richtlinien für den Bau, die Prüfung, die 
Zulassung~ die Kr~ nnzeichnung und die Verw·endung 
von flexiblen IBC-TRIBCf 001 (VKBl. Heft 14, 1985. 
Nr. 147)" unterzogen worden sind. 

5 Zulassung 

Die 
der 
Nr. 

unter Nr. 3 beschriebene Bauart wird 
Voraussetzung, daß die Anforderungen 

4 erfüllt werden, zugelassen. 

unter 
nach 

6 Fertigung von flexiblen IBC 

Nach der zugelassenen Bauart dürfen flexible IBC 
serienmäßig gefertigt werden. Der Hersteller muß 
gewährleisten, daß bei den serienmäßig gefertig
ten flexiblen IBC die für die Bauart festgelegten 
Anforderungen erfüllt sind. 

Das mit den Antragsunterlagen eingereichte Quali
tätssicherungsprogramm ist dabei einzuhalten. 

7 Kennzeichnung 

Die. nach der zugelassenen Bauart serienmäßig 
fertigten flexiblen IBC sind beständig und 
sichtbar wie folgt zu kennzeichnen: 

ge
gut 

(U\ 13H4/Y! .•.... ID! • ..••... BAM 8592 I 4000/1000 
~ (Herstel- (Name oder 

8 

8 . 1 

8 . 2 

8 . 3 

8.4 

lungsda- Kurzzeichen 
turn nach des Her-
Pkt. 7 (d) stellers) 
der "TR 
IBCf 001" 

Auflagen über die Verwendung der flexiblen IBC 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten und entsprechend Nr. 7 gekennzeichne
ten flexiblen IBC dürfen für gefährliche Güter 
verwendet werden, wenn für sie nach den Vor
schriften der GGVS/GGVE/GVSee solche flexible 
IBC zulässig sind. 

Die flexiblen IBC dürfen für gefährliche Güter 
der Verpackungsgruppe II oder III verwendet wer
den. 

Die Grenzdaten für den Inhalt ·dürfen nicht über 
schritten werden. 

Vor der ersten Beförderung eines gefährlichen Gu-

'8. 5 

9 

tes in einem flexiblen IBC muß nach dem anerkann
ten Stand der Technik nachgewiesen sein, daß d ie 
Werkstoffe und die Verschlüsse der flexiblen I BC 
gegenüber dem Füllgut beständig oder durch gee ig 
nete Auskleidung so geschützt sind, daß s ie 
nicht vom Füllgut angegriffen werden oder ge fä hr
liche Verbindungen mit dem Füllgut eingehen. 

Die physikalischen Eigenschaften (Masse, Ko r n 
größe usw.) müssen den Eigenschaften der im Prüf 
bericht gemäß Nr. 4 genannten Prüffüllgüter e n t
sprechen. 

Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweis
bar sicherstellen, daß alle Auflagen über di e 
Verwendung der flexiblen IBC demjenigen, der d ie 
flexiblen IBC für Gefahrgut einset z t / befüllt, be
kannt sind. 

10 Sonstiges 

10.1 Die Bauart entspricht den in den Empfehlungen 
der Vereinten Nationen (UN) festgelegten Prüfan
forderungen für Großpackmittel (IBC). 

10.2 Ein Widerruf dieser Zulassung bleibt vorbehal
ten. 

10.3 Dieser Zulassungsschein wird im "Amts- und Mit
teilungsblatt der Bundesanstalt für Materialprü
fung, Berlin" (ISSN 0340-7551) veröffentlicht. 

4950 Minden, den 17.08.1988 

Bundesbahn-Zentralamt 
Hinden (Westf) 

Deutsche 
Bundesbahn 

Z U L A S S U N G S S C H E I N 

Zu1assungs-Nr. 8594/3H1 

für die Bauart einer Verpackung zur Beförderung gefähr
licher Güter 

1 Rechtsgrundlagen 

Verordnung über die innerstaatliche und grenz
überschreitende Beförderung gefährlicher Güter 
mit Eisenbahnen (Gefahrgutverordnung Eisen
bahn - GGVE) vorn 22.07.1985 
(BGBl. I, S. 1560) 

2 Antragsteller 

3 

4 

6 

Mauser-Werke GmbH 
5040 Brühl 

Benennung der Bauart 

Kanister 
Deckel 

aus Kunststoff mit nichtabnehmbarem 

Nennvolumen: 30 Liter 

Anforderungen an die Bauart 

Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die 
gemäß Prüfbericht Nr. VII/85 vom 03.05.1985 der 
Mauser-Werke GmbH, 
102 007 vom 06.08.1985 und 
102 007 1. Nachtrag vom 12.12.1988 
der Bundesbahn-Versuchsanstalt Minden ( Westf) 
einer Bauartprüfung nach dem Anhang V der Anlage 
zur GGVE unterzogen worden sind. 

Zulassung 

Die unter Nr. 3 beschriebene Bauart wird 
der Voraussetzung, daß die Anforderungen 
Nr. 4 erfüllt werden, zugelassen. 

Fertigung von Verpackungen 

unter 
nach 

Nach der zugelassen~n Bauart dürfen Verpackungen 

595 



serienmäßig gefertigt werden. Der Hersteller muß 
gewährleisten, daß bei den serienmäßig gefertig
ten Verpackungen die für die Bauart festgelegten 
Anforderungen erfüllt sind. 

7 Kennzeichnung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig 
fertigt e n Verpackungen sind dauerhaft und 
sichtbar wie folgt zu kennzeichnen: 

ge
gut 

~~~ 3H1 / X 1.3/250/ ...... . ... . ... /D/BAM 8594- M 

8 

8.1 

8.2 

8.3 

8.4 

8.5 

8.6 

8 . 7 

8.8 

!1 / (Herstellungs-
datum nach 
Rn 1512 (l) e) 
der Anl. zur GGVE) 

Auflagen über die Verwendung der Verpackung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten und entsprechend Nr. 7 gekennzeichne 
ten Verpackungen dürfen für gefährliche Güter 
verwendet werden, wenn für sie nach den Vor
schriften der GGVS/GGVE/GGVSee solche Verpackun
gen zulässig sind. 

Die Verpackungen dürfen 
der Verpackungsgruppe I, 
werden. 

für gefährliche Güter 
II oder III verwendet 

Die Grenzdaten für den Inhalt dürfen nicht über
schritten werden. 
Die Dichte der Füllgüter darf 
1,26 g /cm3 (Verpackungsgruppe I) bzw. 
1,90 g /cm3 (Verpackungsgruppe II bzw. III) 
nicht überschreiten. 

Der Gesamtüberdruck (d. h. Dampfdruck des Füllgu
tes und Partialdruck von Luft oder sonstig5n 
inerten Gasen, vermindert um 100 kPa) bei 55 C 
darf 167 kPa nicht überschreiten. 

Die unter Nr. 3 beschriebene Bauart hat die Bau
artprüfung mit folgenden Stoffen bestanden: 

Bezeichnung UN-Nr. 

Wasser 

Netzmittel-
lösung (Laventin) 

Kohlwasser- 1300 
stoffgemisch 
(White Spirit) 

Salpetersaure 2031 

Essigsaure 2789 

n-Butylacetat/1123 
mit n-Butylacetat 
gesättigte 
Netzmittellösung 

Die Werkstoffe dieser 
nachweisbar gegenüber 
sein. 

Konzen
tration 

5 % 

55 ~6 

98 % 

Stoff der Anlage 
zur GGVE 

Klasse Ziffer 

kein Stoff der 
Anl. zur GGVE 

3 32cl 

8 2b) 

8 32bl 

8 31c) 

Verpackungsbauart müssen 
den Füllgütern beständig 

Der Nachweis zur Feststellung der chemischen Ver
trag! ichkei t muß nach dem anerkannten Stand von 
Wissenschaft und Technik geführt werden können. 

Bei Stoffen mit einem Flammpunkt von höchstens 
35 °C muß sichergestellt sein, daß bei betriebs
maßigen Vorgangen keine Gefahren durch elektro
statische Aufladung der Gefäße entstehen können. 

Die Überwachung der Fertigung von Verpackung<en 
nach dieser Bauart muß nach den "Technischen 
Richtlinien für die Überwachung der Fertigung von 
Verpackungen zur Beförderung gefahr 1 icher Güter 
(TRV 001)" - Verkehrsblatt Heft 16, 1987, s. 562, 
durchgeführt werden. 

9 Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweis
bar sicherstellen, daß alle Auflagen über die 
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Verwendung der 
Verpackung für 
kannt sind. 

10 Sonstiges 

Verpackung 
Gefahrgut 

10.1 Die Bauart entspricht den in 

demjenigen, der 
einsetzt/befüllt 

die 
be-

der Ordnung für die internationale Eisenbahnbe
förderung gefährlicher Güter IRIDJ 

dem Europaischen übereinkommen über die inter
nationale Beförderung gefährlicher Güter auf der 
Straße (ADR-übereinkommen) 

dem internationalen übereinkommen des Seever
kehrs (IMDG-Code) 

den Empfehlungen der Vereinten Nationen 
über die Beförderung gefährlicher Güter 

(UN) 

festgelegten Prüfanforderungen für Verpackungen 
zur Beförderung gefährlicher Güter. 

10.2 Ein Widerruf dieser Zulassung bleibt vo rbehal
ten. 

10.3 Dieser Zulassungsschein wird im "Amts- und Mit
teilungsblatt der Bundesanstalt für Material
forschung und -prüfung, Berlin" (ISSN 0340-7551) 
veröffentlicht. 

4950 Minden, 16.03.1989 

~,JJ/ h 
Bundesbahn-Zentralamt 
Minden (Westf) Deutsche 

Bundesbahn 
Z U L A S S U N G S S C B E I N 

Zulassungs-Nr. 8595/5H4 

für die Bauart einer Verpackung zur Beförderung gefähr
licher Güter 

1 Rechtsgrundlagen 

Verordnung über die innerstaatliche und grenz
überschreitende Beförderung gefährlicher Güter 
mit Eisenbahnen (Gefahrgutverordnung Eisen
bahn- GGVE) vom 22.07.1985 
(BGBl. I, S. 1560) 

2 Antragsteller 

Rheinische Kunststoffwerke GmbH 
Postfach 62, 3355 Kaiefeld 1.Echte 

3 Benennung der Bauart 

Sack aus Kunststoffolie 

4 Anforderungen an die Bauart 

5 

6 

Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die 
gemäß Prüfbericht Nr. 107 297 der Bundesbahn-Ver
suchsanstalt Minden (Westf) vom 13.03.1989 einer 
Bauartprüfung nach dem Anhang V der Anlage zur 
GGVE unter zogen worden sind. 

Zulassung 

Die unter Nr. 3 beschriebene Bauart wird unter 
der Voraussetzung, daß die Anforderungen nach 
Nr . 4 erfüllt werden , zuge lassen . 

Fertigung von Verpackungen 

Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen 
serienmäßig gefertigt werden. Der Hersteller muß 
gewährleisten, daß bei den serienmäßig gefertig
ten Verpackungen die für die Bauart festgelegten 
Anforderungen erfüllt sind. 



7 

8 

8.1 

8 .2 

8.3 

8.4 

8.5 

8.6 

8.7 

9 

10 

10 . 1 

Kennzeichnung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten Verpackungen sind dauerhaft und gut 
sichtbar wie folgt zu kennzeichnen: 

5H4 / Y 26/S / ...........•.... / D/ BAM 8595- RKW 
(Herstellungs-
j ahr , nur die 
letzten beiden 
Zif fern I 

Auflagen über die Verwendung der Verpackung 

Die nach der zuge la ssenen Bauart serienmäßig ge
fertigten u nd entsprechend Nr. 7 gekennzeichne
ten Verpackungen dürfen für gefährliche Güter 
verwendet werden, wenn für sie nach den Vor
schriften der GGVS / GGVE / GGVSee solche Verpackun
gen zu lä ssig sind. 

Die Verpackungen dürfen für gefährliche Güter 
d er Verpackungsgruppen II oder III verwendet 
werden. 

Die Grenzdaten für den Inhalt dürfen nicht über
schritten werden. Die Bruttohöchstmasse des Ver
sandstückes darf 26,0 kg nicht überschreite n. 

Die physikalischen Eigenschaften (Masse , Korn
größe usw.) müssen den Eigenschaften der im Prüf
bericht gemäß Nr. 4 genannten Prüffüllgüter ent
sprechen. 

Die Überwac hung der Fertigung vo n Ve rpac kungen 
nach dieser Bauart muß nach den "Technischen 
Richtlinien für die Überwac hung der Fertigung von 
Verpacku ngen zur Beförderung gefähr 1 iche r Güter 
(TRV 0011" - Ve rkehrsbl att Heft 16, 1987, S. 562, 
durc hgefüh rt werden. 

Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweis
bar sicherstellen, daß alle Auflagen über die 
Verwendung der Verpackung demjenigen, der die 
Verpac kung für Gefahrgut einsetzt / befüllt, be
kannt si nd. 

Sonst i ges 

Die Bauart entspricht den in 

der Ordnung für die internationale Eisenbahnbe
förderung gefährlicher Güter (RIDI 

d em Europäischen Obereinkommen über die inter
nati o nale Beförderung gefährl ic he r Güter auf der 
Straße (ADR- Ubereinkommen) 

dem internationalen ü be re i nkommen de s Seever
kehrs (IMDG-Codel 

den Empfehlungen der Ve r eint en Nationen (U NI 
über die Beförderung gefährliche r Güter 

festgelegten Prüfanforderungen für Verpackungen 
zur Beförderung gefährlicher Güter. 

10.2 Ein Widerruf dieser Zulassung bleibt vorbehal
ten. 

10.3 
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Dieser Zulassungsschein wird im "Amts- und Mit
teilungsblatt der Bundesanstalt für Material
forschung und -prüfung, Ber lin" (ISSN 0340-7551 I 
veröffentlicht. 

··~~·'''' 

· Bundesbahn-Zentralamt 
Hinden (Westfl Deutsche 

Bundesbahn 
Z U L A S S U N G S S C H E I N 

Zulassungs-Nr. 8596/SH3 

f ür di e Bauart einer Verpackung zur Beförderung gefähr
licher Güter 

1 

2 

3 

4 

5 

b 

7 

Rechtsgrundlagen 

Verordnung über die innerstaatliche und grenz
überschreitende Beförderung gefährlicher Güter 
mit Eisenbahnen (Gefahrgutverordnung Eisen
bahn- GGVEI vom 22.07.1985 
(BGBl. I , S. 15601 

Antragsteller 

Spaan Verpackungs GmbH 
Postfach 13 55, 2808 Syke 

Benennung der Bauart 

Flac hsack aus Kunststoffgewebe 
Innensack aus Polyethylen 

Anforderungen an die Bauart 

mit einem 

Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die 
gemäß Prüfbericht Nr. 107 257 der Bundesbahn-Ve r
suchsanstalt Minden (Westfl vom 08.03.1989 eine r 
Bauartprüfung nach dem Anhang V der Anlage zur 
GGVE unterzogen worden sind. 

Zulassung 

Die unter Nr. 3 beschriebene Bauart wird 
der Voraussetzung, daß d ie Anforderungen 
Nr. 4 e rfüllt werden, zugelassen. 

Fertigung von Verpackungen 

unter 
nach 

Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen 
serienmäßig gefertigt werden. Der Hersteller muß 
gewährleisten, daß bei den serienmäßig gefer tig 
ten Ve rpackung en die für die Bauart festgelegten 
Anforde rungen erfüllt sind. 

Kennzeichnung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten Verpackungen sind dauerhaft und gut 
sichtbar wie folgt zu kennzeichnen: 

5H3 / Y 51/S / ••.............. / D/ BAM 8596- S 
(Herstellungs -
jahr, nur die 
letzten beiden 
Ziffern) 

8 Auflagen über die Verwendung der Verpackung 

.8 .1 

8.2 

8.3 

8 .4 

8.5 

8.6 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten und entsprechend Nr. 7 gekennzeichne
ten Verpackungen dürfen für gefährliche Güter 
verwendet werden, wenn für sie nach den Vor
schriften der GGVS/GGVE/GGVSee solche Verpackun 
gen zulässig sind. 

Die Verpackungen dürfen für gefährliche Güter 
der Verpackungsgruppen II oder III verwendet 
werden. 

Die Grenzdaten für den Inhalt dürfen nicht über
schritten werden. Die Bruttohöchstmasse des Ver
sandstückesdarf 50,3 kg nicht überschreiten . 

Die physikalischen Eigenschaften (Masse, Korn
größe usw.l müssen den Eigenschaften der im Prüf
bericht gemäß Nr. 4 genannten Prüffüllgüter ent
sprechen. 

8. 7 Die Überwachung der Fertigung von Verpackungen 
nac h dieser Bauart muß nach den "Technische n 
Richtlinien für die Überwachung der Fertigung von 
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9 

10 

Verpackungen zur Beförderung gefähr 1 icher Güter 
(TRV 0011" - Verkehrsblatt Heft 16, 1987, s. 562, 
durchgeführt werden. 

Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß na chweis
bar sicherstellen, daß alle Auflagen über die 
Verwendung der Verpackung demjenigen, der die 
Verpackung für Gefahrgut einsetzt / befüllt, be
kannt sind. 

Sonstiges 

10.1 Die Bauart entspricht den in 

der Ordnung für die internationale Eisenbahnbe
förderung gefährlicher Güter (RIDI 

dem Europäischen übereinkommen über die inter
nationqle Beförderung gefährlicher Güter auf der 
Straße (ADR - übereinkommenl 

dem internationalen übereinkommen des Seever
kehrs (IMDG-Codel 

den Empfehlungen der Vereinten Nationen (UNI 
über die Beförderung gefährlicher Güter 

festgelegten Prüfan forderungen für Verpackungen 
zur Beförderung gefährlicher Güter. 

10.2 Ein Widerruf dieser Zulassung bleibt vorbehal
ten. 

10.3 Dieser Zulassungsschein wird im "Amts- und Mit
teilungsblatt der Bundesanstalt für Material
forschung und -prüfung, Berlin" (ISSN 0340-75511 
veröffentlicht. 

4950 Minden, 16.03.1989 

fk,_._,J::• .. ./ 

Bundesbahn-Zentralamt 
Hinden (Westf) Deutsche 

Bundesbahn 
Z U L A S S U N G S S C H E I N 

Zulassungs-Nr. 8597 /5 H3 

für die Bauart einer Verpackung zur Beförderung gefähr
licher Güter 

1 Rechtsgrundlagen 

Verordnung über die innerstaatliche und grenz
überschreitende Beförderung gefährlicher Güter 
mit Eisenbahnen (Gefahrgutverordnung Eisen
bahn - GGVEI vom 22.07.1985 
(BGBl. I, S. 15601 

2 Antragsteller 

3 

Spaan Verpackungs GmbH 
Postfach 13 55, 2808 Syke 

Benennung der Bauart 

Flachsack aus Kunststoffgewebe 
Innensack aus Polyethylen 

mit einem 

4 Anforderungen an die Bauart 

5 

Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die 
gemäß Prüfbericht Nr. 107 256 der Bundesbahn-Ver
suchsanstalt Minden (Westf) vom 08.03.1989 einer 
Bauartprüfung nach dem Anhang V der Anlage zur 
GGVE unterzogen worden sind. 

Zulassung 

Die unter Nr. 3 beschriebene Bauart wird unte r 
der Voraussetzung, daß die Anforderungen nach 
Nr. 4 erfüllt werden, zugelassen. 

6 Fertigung von Verpackungen 
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Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen 
serienmäßig gefertigt werden. Der Hersteller muß 
gewährleisten, daß bei den serienmäßig gefertig
ten Verpackungen die für die Bauart festgelegten 
Anforderungen erfüllt sind. 

7 Kennzeichnung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig 
fertigten Verpackungen sind dauerhaft und 
sichtbar wie folgt zu kennzeichnen : 

ge
gut 

f ~~ 5H3 / Y 26 / S / •.•........••... / D/ BAM 859t- S 
~ (Herstellungs-

j a hr, nur die 
letzten beiden 
Ziffern) 

8 Auflagen über die Verwendung der Verpackung 

8.1 

8.2 

8.3 

8.4 

8.5 

8.6 

8.7 

9 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten und entsprec hend Nr. 7 gekennzeic hne
ten Verpackungen dürfen fü r gefähr liche Güter 
verwendet werden, wenn für sie nach den Vor
schriften der GGVS/GGVE/GGVSPe solche Verpackun
gen zulässig sind. 

Die Verpackungen dürfen für gefährliche Güter 
der Verpackungsgruppen II oder III verwendet 
werden . 

Die Grenzdaten für d en Inhalt dürfen nicht über
schritten werden. Die Bruttohöchstmasse des Ver
sandstückes dar f 25,2 kg nicht überschreiten. 

Die physikalischen Eigenscha fte n (Masse, Korn
größe usw.) müssen den Eigenschaften der im Prüf
bericht gemäß Nr. 4 genannten Prüffüllgüter ent
sprechen. 

Die Überwachung der Fertigung von Verpackungen 
nach dieser Bauart muß nach den "Technischen 
Richtlinien für di e Überwa chung der Fertigung von 
Verpackungen zur Beförderung gefähr 1 ich er Güter 
(TRV 0011" - Verkehrsblatt Heft 16, 1987, s. 562 , 
durchgeführt werden. 

Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweis
bar sicherstellen, daß alle Auf lagen über die 
Verwendung der Verpac kung demjenigen, der die 
Verpackung für Gefahrgut einsetz t/befü llt, be
kannt sind. 

10 Sonstiges 

10.1 Die Bauart entspricht den in 

der Ordnung für die inter~ationale Eisenbahnbe
förderung gefährlicher Güt~r (RIDI 

dem Europäischen übereink<.mmen über die inter 
nationale Beförderung gefä hrlicher Güter auf der 
Straße (ADR-übereinkommenl 

dem international e n Hber~i nkommen des Seeve r
kehrs (IMDG-Codel 

den Empfehlungen der Ver~inten Nationen (UNI 
über die Beförderung gefäh!licher Güter 

festgelegten Prüfanforder~~gen für Verpackungen 
zur Beförderung gefährlich~r Güter . 

10 .2 Ein Widerruf dieser .Zula,3ung bleibt vorbehal
ten. 

10.3 

49 50 

Dieser Zulassungsschein wi:d im "Amts- und Mit
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Bisher erschienene Forschungsberichte der BAM 

Nr. 1/September 1968 
Forschung und Entwicklung ln der Bundesanstall für 
Materlaiprüfung (BAM) 
Rechenschaftsbericht für den Bundesminister für 
Bildung und Wissenschaft 

Nr. 2/Juli 1970 (vergriffen) 
Zum Problem des Feuchtigkeitsschutzes von Deh
nungsmeßstrelfen und Halbleitergebern 
vori Dr.-lng. Götz Andreae 

Nr. 3/September 1970 (vergriffen) 
Ober das mechanische Verhallen von Alumlnlum
Stahl-Freileilungsseilen als Belspiel für Verbund
bautelle 
von Dr.-lng. Josef Ziebs 

Nr. 4/Dezember 1970 (vergriffen) 
Formbeständigkelt von Holz gegenüber Feuchtigkeit 
- Grundlagen und Vergütungsverfahren 
von Dr. rer. nat. Arno Surrnester 

Nr. 5/März 1971 
Die Bedeutung der Netzstellenart und der Netzwerk
kettendlchle für die Beschreibung der elastischen 
Eigenschallen und des Abbaus von elastomeren 
Netzwerken 
von Dr. rer. nat. Norbert Steiner 

Nr. 6/April 1971 
Zur Problematik der Prüfung und Beurteilung des 
Luftschallschutzes von Bauelementen bei unter
schiedlichen Einbaubedingungen 
von Prof. Dr.-lng. Paul Schneider 

Nr. 7/Juli 1971 
Chromatographie und chemische Konstitution 
- Untersuchungen über den Einfluß der Struktur 
organischer Verbindungen auf das Verhalten bei der 
Dünnschicht-Chromatographie 
von Dr.-lng. Hans-Joachim Petrowitz 

Nr. 8/November 1971 
Zum Spannungs-Dehnungs-Verhallen von Baustäh
len bei Wechselbeanspruchung 
von Dr.-lng. Helmut Veith 

Nr. 9/November 1971 
Untersuchung über die sichernde Wirkung poröser 
Massen in Acetylenflaschen 
von Dr.-lng. Kari-Heinz Möller 

Nr. 10/Januar 1972 
Untersuchungen über die Korngrößenbestimmung 
mit Ultraschall zur Entwicklung einer für die Praxis 
geeigneten zerstörungsfreien Meßmelhode 
von Dr.-lng. Dietmar Aurich und Prof. Dr. phil. Erich 
Martin 

Nr. 11/Februar 1972 
Beilrag zur Kenntnis der Schnittriefenbildung und 
Schnittgütewerte beim Brennschneiden 
von Dr.-lng. Hans-Joachim Krause 

Nr. 12/Mai 1972 
Ober Veränderungen von Nylon-S-Fasern beim 
Texturieren 
von Dir. u. Prof. Dr. rer. nat. Huber! Feuerberg 

Nr. 13/Juni 1972 
Festkörpergleitreibung und Verschleiß von Eisen, 
Kobalt, Kupfer, Silber, Magnesium und Aluminium ln 
einem Sauerstoii-Stickstoii-Gemisch zwischen 760 
und 2 · 10"' Torr 
von Dr.-lng. Kari-Heinz Habig (Berichter), Prof. Dr.
lng. Kurt Kirschke, Dr.-lng. Wolfgang-Werner Maen
nig und Dipi.-Phys. Harald Tischer 

Nr. 14/Juli 1972 
Untersuchungen zur Amplitudenabhängigkeit der 
Ultraschalldämpfung in Metallen bei 20 kHz 
von Eberhard Fischer 

Nr. 15/August 1972 
Studie und Probleme der chemischen Edelmetall
Analyse 
von Dir. u. Prof. Dr.-lng. Heinz Pohl 

Nr. 16/August 1972 
Ober Ausführung und Aussagefähigkeil des Norm
brandversuches nach DIN 4102, Blatt 2, im Hinblick 
auf die Nachbildung natürlicher Schadensfeuer 
von Dr.-lng. Erwin Knublauch 

Nr. 17/August 1972 
Aktivierungsanalyse mit schnellen Neutronen, Pho
tonen und geladenen Teilchen 
von Dr.-lng . Peter Reimers 

Nr. 18/Januar 1973 
Das Sprödbruchverhalten des Baustahles R St37-2 N 
in geschweißten Konstruktionen, dargestellt mit Hilfe 
der Methode des Temperaturvergleiches 
von Dr.-lng. Werner Struck 

Nr. 19/Januar 1973 
Die Bestimmung von Grenzflächentemperaturen bei 
tribologlschen Vorgängen 
Literaturrecherche von Dipi.-Phys. K. Kaffanke und 
Dr.-lng. H. Czichos 

Nr. 20/April1973 
Brandrisiko elektrischer Leitungen und Installationen 
ln Wänden 
von Dipl.-lng. R. Rudelphi 

Nr. 21 /Juli 1973 
Die kontinuumsmechanische Erfassung des zelt
liehen Ablaufs der elastisch-plastischen Dehnungen 
bel der Zerrüttung 
Literaturrecherche von Dipi.-Phys. D. Klaffke und Dr.
lng. W. Maennig 

Nr. 22/Juli 1973 
Untersuchungen für ein Prüfverfahren zur Bemes
sung der Brandschutzbekleidung von Stahlstützen 
von Dipl.-lng. R. Rudelphi und Dr.-lng. E. Knublauch 

Nr. 23/November 1973 
Reichs- und preußische Landesanstallen ln Berlln 
Ihre Entstehung und Entwicklung als außeruniversi
täre Forschungsanstallen und Beratungsorgane der 
politischen Instanzen 
von Prof. Dr. rer. nat. habil. Waller Ruske 

Nr. 24/November 1973 
Das Brandverhallen von Holzstützen unter Druck
beanspruchung 
von Dipl.-lng. J. Stanke, lng. grad. E. Kiemen! und 
Dipl.-lng. R. Rudelphi 

Nr. 25/Dezember 1973 
Ober das Brandgeschehen vor der Fassade eines 
brennenden Gebäudes unter besonderer Berücksich
tigung der Feuerbeanspruchung von Außenstützen 
von Dr.-lng. E. Knublauch 

Nr. 26/August 1974 
Der Elektronen-Linearbeschleuniger der BAM 
- Eigenschallen und erste Anwendungen -
von Dipl.-lng. P. Jost, Dr.-lng. P. Reimers und Dr.-lng. 
P. Weise 

Nr. 27/August 1974 
Untersuchungen zum Schallfeld von Winkelprüf
köpfen für die Materlaiprüfung mit Ultraschall 
von Dr.-lng. Hermann Wüstenberg 

Nr. 28/August 1974 
Zum Ablauf von Gasexplosionen in mit Rohrleitungen 
verbundenen Behältern 
von Prof. Dr. rer. nat. Hans-Jürgen Heinrich 

Nr.29/August1974 
Theorie der dlssipativen Luftschalldämmung bei 
einem idealisotropen porösen Materlai mit starrem 
Skelett für senkrechten, schrägen und allseiligen 
Schalleinlall 
von Prof. Dr.-lng. P. Schneider 

Nr. 3D/September 1974 (vergriffen) 
The Application ol Systems Thinking and Systems 
Analysis to Tribology 
von Dr. Horst Czichos und Dr. Geert Salomon 

Nr. 31/August 1975 
Untersuchungen zur Klärung des Verhaltens thermo
plastischer Kunststoffe bei Wechseldehnungsbean
spruchung 
von Dr.-lng. Gerhard Fuhrmann 

Nr. 32/September 1975 
Ein thermo-elektrisches Netzwerkverfahren zur Be
rechnung stationärer Temperatur- und Wärmestrom
verteilungen mit Anwendungsbeispielen 
von Dipl.-lng. Reinald Rudelphi und Dr.-lng. Bernhard 
Böttcher 

Nr. 33/November 1975 
Die Bestimmung der Temperaturleitfähigkelt von 
Baustollen mit Hilfe eines nichlslalionären Meßver
lahrens 
von Dipl.-lng. Armin Wagner, Dipi.-Phys. Gerhard 
Kieperund Dipl.-lng. Reinald Rudelphi 

Nr. 34/Januar 1976 (vergriffen) 
Untersuchungen zur Vergütung von Holzwerkstollen 
von Dipi.-Forsting. Dr. rer. sylv . Hans-Joachim Deppe 

Nr. 35/Januar 1976 
Der Widerstand von Platten, die als Beplankungs
material leichter Wände verwendet werden, gegen
über dem Aufprall harter Körper - Vorschlag für ein 
Prüfverfahren -
von Dipl.-lng. Ernst Limberger 

Nr. 36/Januar 1976 (vergriffen) 
Wärme- und Feuchtigkeitsleitung in Beton unter 
Einwirkung eines Temperaturgefälles 
von Dipl.-lng. Jürgen Hundt 

Nr. 37 /Februar 1976 
Die stoßartige Beanspruchung leichter, nichttragen
der Bauteile durch einen mit der Schulter gegenpral
lenden Menschen 
- Vorschlag für ein Prüfverfahren -
von Dr.-lng. Werner Struck 

Nr. 38/Juni 1976 
Verschleißuntersuchungen an gas-, bad- und lonl
trlertem Stahl 42 CrMo 4 
von Dr.-lng. Kari-Heinz Habig 

Nr. 39/Juni 1976 
Untersuchung der vlskoelasllschen Eigenschalten 
von Flüssigkeilen (mit nicht-Newtonsehern Fließ
verhallen) Insbesonderebel höherer Scherbeanspru
chung 
von Prof. Dr.-lng. K. Kirschke und Dipi.-Phys. G . 
Kempf 

Nr. 40/Juni 1976 
Zum Untergrundabzug bel energiedlspersiven Spek
tren nach verschiedenen Verfahren 
von Dr. rer. nat. H. Hantsche 

Nr. 41/0ktober 1976 
Optische Eigenschallen cholesterlnlscher Flüssigkel
ten 
von Dr. rer. nat. Bernhard Böttcher 

Nr. 42/0ktober 1976 
Ermittlung der Mlndestzündenergle brennbarer Gase 
ln Mischung mit Luft 
von Dr.-lng. Siegmund Dielien 

Nr. 43/0ktober 1976 
Das Sprödbruchverhallen geschweißter Bautelle aus 
Stahl mit zäh-sprödem Obergang Im Bruchverhallen, 
dargestellt mit Hilfe der Methode des Temperatur
vergleiches 
von Dr.-lng. Werner Struck 

Nr. 44/November 1976 
Berechnung von räumlichen, linear elastischen 
Systemen, die aus finiten Stab- und Balkenelementen 
zusammengesetzt sind, unter Verwendung des Pro
gramms "Stab-Werk" 
von Dipl.-lng. W. Matthees 

N r. 45/Dezem ber 1976 
Untersuchung des Elektrodenverhaltens im Vakuum 
aufgedampfter Metallschichten 
von Dr.-lng. W. Paatsch 

Nr. 46/Mai 1977 (vergriffen) 
Versuchsergebnisse zur Festigkeit und Verformung 
von Beton bei mehraxialer Druckbeanspruchung 
Resulls of Test Concernlng Strength and Straln ol 
Concrete Subjected to Mulllaxlai Compresslve Stres
ses 
von Dipl.-lng. Gerald Schicker! und Dipl.-lng. Helmut 
Winkler 

Nr. 47/Juni 1977 
Bautechnische Einflüsse auf die Tragfähigkeit von 
Kunststoffdübeln für Fassadenbekleidungen 
von Dr.-lng. Arno Plank 

Nr. 48/0ktober 1977 
Setzung von Fundamenten lnlolge dynamischer Last, 
angewendet auf die Fundamente einer geplanten 
Schnellbahn 
von Dr.-lng. U. Holzlöhner 

Nr. 49/Dezember 1977 
Untersuchungen zur Anwendung von Mikrowellen in 
der zerstörungsfreien Prüfung 
von Dr.-lng. GüntherWittig 

Nr. 50/Juni 1978 (vergriffen) 
Zur Meßtechnik für die Sicherheitsbeurteilung und -
Überwachung von Spannbeton-Reaktordruckbehäl
tern 
von Prof. Dipi.-Phys. Norbert Czaika, Dipi.-Phys. 
Norbert Mayer, Dipl.-lng. Claus Amberg, Dipl.-lng. 
Götz Magiera, Dr.-lng. Götz Andreae und Dipl.-lng. 
Winfried Markowski 

Nr. 51/Juni 1978 
Auswirkung von chemischen und physikallseh
technologischen Einflußfaktoren auf das Beständig
keilsverhallen von Oberflächenbeschichtungen auf 
der Basis von Reaklionsbeschichtungsstoffen 
von Dr. rer. nat. J. Siekfeld 

Nr. 52/August 1978 
Zum Einfluß der Gleitgeschwindigkeit auf das 
tribologische Verhallen von Werkstoffen hoher Härte 
bei reiner Festkörper~elbung 
von Dr.-lng. Aleksandar Tomov 

Nr. 53/0ktober 1978 
Bemessung und Optimierung beheizbarer Straßen
und Brückenbeläge 
von Roll Günter Rohrmann und Reinald Rudelphi 
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Nr. 54/0ktober 1978 
Magnetisches Verhalten dünner Eisenschichten bei 
mechanischer Wechselbeanspruchung 
von Dr.- lng . Harro Sander 

Nr. 55/November 1978 
Beobachtung und Orientierungsbestimmung der 
Oberflächenkristallite polykristalllner 99,999 %-Al
Proben bei Biegewechselbeanspruchung 
von Dr.-lng . Dieter Klaffke 

Nr. 56/Januar1979 
Stabilität von Sandwichbautellen 
von Dipl.-lng . W. Brünnerund Prof. Dr.-lng.C. Langlie 

Nr. 57/ März 1979 
Untersuchungen an Prüfmitteln für die Magnetpul
verprüfung 
lnvestigations on lnspection-Medla for Magnetlc
Particle-Testing 
von Dipl.-lng. Meinhard Stadthaus 

Nr. 58/ März 1979 
Ermittlung des Bauteilwiderstandes aus Versuchs
ergebnissen bei vereinbartem Sicherheitsniveau 
von Dr.-lng. Werner Struck 

Nr. 59/Juli 1979 
Ermittlung der Verformungen biegebeanspruchter 
Stahlbetonbalken mit der Methode der Finiten 
Elemente unter besonderer Berücksichtigung des 
Verbundes zwischen Beton und Stahl 
von Dr.-lng. Günther Plauk 

Nr. 60/ August 1979 
Untersuchungen zur Erfassung der Kaltformbarkeil 
von Feinblechen beim Strecken 
von Dr.-lng . H. Spreckelmeyer, Dr.-lng. R. Helms und 
Dr.-lng. J. Ziebs 

Nr. 61 /Dezember 1979 
Beschreibung von Problemen der höheren Farbmetrik 
mit Hilfe des Gegenfarbensystems 
von Dr. Klaus Richter 

Nr. 62/ Dezember 1979 
Geomagnetobiologlsch bedingter Zusammenhang 
zwischen der Fraßaktivität von Termiten und der Zahl 
der Sterbefälle 
von Dir. u. Prof. Dr.-lng. Wolfgang Gerisch und Prof. 
Dr. habil. Dr. h. c . Günther Becker 

Nr. 63/ Dezember 1979 
Untersuchungen an Stopfbuchsen von Ventilen und 
Schiebern für Gase 
von Dipl.-lng. E. Sehrend und Dipl.-lng. J. Ludwig 

Nr. 64/Februar 1980 
Ermittlung der Schwingungserregung beim Betrieb 
schienengebundener Fahrzeuge in Tunneln sowie 
Untersuchung des Einflusses einzelner Parameter auf 
die Ausbreitung von Erschütterungen Im Tunnel und 
dessen Umgebung 
von Dr.-lng. Werner Rücker 

Nr. 65/Februar 1980 
Untersuchungen über den Einfluß des Spannungs
zustandes auf bruchmechanische Kennwerte 
von Dr.-lng. Peter Schmidl, Dr.-lng. Dielmar Aurich , 
Dr.-lng. Roll Helms, Dr.-lng. Helmut Veilh und Dr.
lng. Josef Ziebs 

Nr. 66/Mai 1980 
Auswirkung von Druckentlastungsvorgängen auf die 
Umgebung 
von Dr. rer. nat. Martin Hattwig 

Nr. 67/Mai 1980 
Beitrag zur dynamischen Analyse von vorgespannten 
und vorbelasteten Feder-Masse-Systemen mit verän
derlicher Gliederung unter stoßartiger Beanspru· 
chung 
von Dr.-lng. Wolfgang Matthees 

Nr. 68/Mai 1980 
Oberflächenmeßverfahren unter besonderer Berück
sichtigung der StereomeBtechnik. 
Entwicklung eines volleuzenirischen Präzisions
Goniometers 
von Dr. rer. nat. Dieter Patersohn 

Nr. 69/Juni 1980 
Untersuchungen zur Integrität des Liners von 
Reaktorsicherheitshüllen (Containments) in Stahl
beton- und Spannbetonbauwelse 
von Dr.-lng. Frank Buchhardt und Dipl.-lng. Peter 
Brand I 

Nr. 70/August1980 (vergriffen) 
Schwellenwerte beim Betondruckversuch 
von Dr.-lng. Gerald Schicker! 

Nr. 71/August 1980 
Untersuchungen über durch den Boden gekoppelte 
dynamische Wechselwirkungen benachbarter Kern
kraftwerksbauten großer Masse unter seismischen 
Einwirkungen 
von Dr.-lng. Wolfgang Matthees und Dipl. - lng. Götz 
Magiera 
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Nr. 72/Seplember 1980 
Obertragbarkelt der Ergebnisse von Brandprüfungen 
am Belspiel von Stahl· und Holzstützen 
von Dr.-lng. Reinald Rudolphi 

Nr. 73/ November 1980 
Vergleichende Untersuchungen zum Tragverhalten 
von Klemmkupplungen für Stahlrohrgerüste nach 
bestehenden deutschen Prüfvorschrillen und ge
planten europäischen bzw. internationalen Prüf
normen 
von Dipl .-lng. Peter Wegener 

Nr. 74/ November 1980 
ALGOL-Computerprogramm zur Berechnung zwei
dimensionaler Instationärer Temperaturverteilungen 
mit Anwendungen aus dem Brand- und Wärmeschutz 
von Dr.-lng . Reinald Rudolphi und Dipl.-lnform. 
Renale Müller 

Nr. 75/November 1980 
Beltrag zur Kenntnis des zeltliehen und örtlichen 
Druckverlaufs bei der plötzlichen Entlastung unter 
Druck stehender Behälter und Behälterkombinatio
nen 
von Dir. u. Prof. Dr. Hans-Jürgen Heinrich 

Nr. 76/November 1980 
Deformationsverhalten von Rein- und Relnstaluml
nlum sowie Cu 99,9 und SI 37 bei Biegewechsel
beanspruchung Im Rasterelektronenmikroskop 
von Dr.-lng. Dieter Klaffke und Prof. Dr.-lng. 
Wolfgang-Werner Maenn ig 

Nr. 77/April1981 
Untersuchung des Verhaltens von Lagerzementen 
von Dipl.-lng. Michael Giertoff und Dr.-lng. Mallhias 
Maultzsch 

Nr. 78/September 1981 
Dynamische Wechselwirkung eines Schienen
Schwellensystems mit dem Untergrund 
von Dr.-lng. Werner Rücker 

Nr. 79/Dezember 1981 
Ein Beitrag zur Untersuchung der wasserstollbeein
flußten Kaltrißneigung höherfester niedriglegierter 
Feinkornbaustähle mit dem lmplantversuch 
von Dr.-lng. Volker Neumann 

Nr. SO/Dezember 1981 
Ursachen des Telleinsturzes der Kongreßhalle in 
Berlin-Tiergarten 
von Dr.-lng. Arno Plank. Dr.-lng. Werner Struck und 
Dr.-lng . Manfred Tzschätzsch 

Nr. 81/Dezember 1981 
Graphisch-rechnerisches Verfahren zum Erfassen der 
Zündhäufigkelt zündbarer Stolle; Anwendung auf 
Datenmaterial aus dem Bereich der Statistik 
von Dipl.-lng. Jürgen Schmidt 

Nr. 82/April1982 
Zur werkstollmechanischen Beurteilung des Kerb
schlagbiegeversuches 
Assessment of the mechanlcal behavlour of materials 
in the notched bar Impact lest 
von Roll Helms, Hans-Joachim Kühn und SiGgmar 
Ledworuski 

Nr. 83/ Juli 1982 
Tribologisches Verhalten von thermoplastischen 
Kunststollen 
- Kontaktdeformatlon, Reibung und Verschleiß, 
Oberflächenuntersuchungen -
von Prof. Dr.-lng. Horst Czichos und Dr.-lng. Paul 
Feinte 

Nr. 84/Juli 1982 
Obertragbarkeil der Ergebnisse von Brandprüfungen 
im Kleinprüfstand (Verglelchsversuche) 
von Dipl.-lnform. Renale Müller und Dr.-lng. Reinald 
Rudolphi 

Nr. 85/ISBN 3-88314-231-X/ Oktober 1982 
Technische Matertalforschung und -prUfung 
- Entwicklungstendenzen und Rahmenvorschläge 
für ein EG-Programm .,Baslc Technological 
Research"-
Materials Research and Testing 
- Development Trends and Outline Proposals for a 
Community Programme "Basic Technologlcal 
Research"-
von Prof. Dr. Horst Czichos 

Nr. 86/ISBN 3-88314-232-8/ November 1982 
Zur quantitativen Kennzeichnung des Verwitterungs
verhaltens von Naturwerksteinen anhand Ihrer Gefü
gemerkmale 
von Dr.-lng. Konrad Niesei und Dr. rer. nat. Peter 
Schimmelwitz 

Nr. 87/ ISBN 3-88314-240-9/Dezember 1982 
Einfluß baupraktischer Umgebungsbedingungen auf 
das Korrosionsverhalten von Spannstählen vor dem 
Injizieren 
von Dr.-lng. Bernd lsecke und Dr.-lng. Wolfgang 
Stichel 

Nr. 88/ ISBN 3-88314-254-9/Februar 1983 
Untersuchungen zur Ausbreitung von Longitudinal
wellen an Oberflächen bei der Materialprüfung mit 
Ultraschall 
von Dr.-l ng. Anion Erhard 

Nr. 89/ ISBN 3-88314-263-8/April1983 
Untersuchungen zur Zerfallsfähigkelt von, Disliek
stoffoxid 
von Dr. rer. nat . Dietrich Gonrad und Dr.-lng. 
Siegmund Dielien 

Nr. 90/ ISBN 3-88314-264-6/ April1983 
Kinetische Grenztragfähigkeit von stoßartig belaste
ten Stahlbetonbautellen 
Klnetlc Load Bearlng Capacity oflmpulslvely Loaded 
Relnforced Concrete Members 
von Dr.-lng . Klaus Brandes, Dipl.-lng. Ernst Lim
berger und Dipl.-lng. Jürgen Herter 

Nr. 91/ISBN 3-88314-265-4/April1983 
Dreidimensionale Analyse von unbewehrtem Beton 
mit nichtlinear-elastischem Materlaigesetz 
von Dr.-lng . Michael Weber 

Nr. 92/ ISBN 3-88314-266-2/ August1983 
Ausbreitung von Erschütterungen durch den Boden 
von Dipl.-lng. Lutz Auersch 

Nr. 93/ISBN 3-88314-283-2/August 1983 
Unterdrückung stick-slip-Induzierter Kurvengeräu
sche schienengebundener Fahrzeuge durch eine 
physikalisch-chemische Oberflächenbehandlung der 
Schienen 
von Dr. rer. nat. Peter Studt 

Nr. 94/ ISBN 3-88314-284-0/August 1983 
Untersuchungen der Störschwingungen beim Kerb
schlagbiegeversuch und deren Abschwächungen 
von Dr.- lng. Xian-Quan Dong 

Nr. 95/ ISBN 3-88314-289-1 /August1983 
Ober die Fokusslerung des Schallfeldes von Ultra
sehall-Prüfköpfen mit Fresnelschen Zonenplalten 
von Dr.-lng. Manfred Römer 

Nr. 96/ ISBN 3-88314-296-4/0ktober 1983 
Verbundverhalten zwischen Beton und geripptem 
Betonstahl sowie sein Einfluß auf inelastlsche 
Verformungen biegebeanspruchter Stahlbetonbalken 
von Dr.-lng. Heinz Eitler 

Nr. 97/ ISBN 3-88314-297-2/November 1983 
Typische Bruchflächenausbildung thermoplastischer 
Kunststolle nach wechselnder mechanischer Bean
spruchung 
von Dipl.-lng. Gerhard Fuhrmann und Prof. Dr. rer. 
nat . Wolfram Schwarz 

Nr. 98/ ISBN 3-88314-312-X/ Dezember 1983 
Bestimmung des elastischen Verhaltens von Ma
schenwaren 
- Stretch- und Erholungsvermögen -
von Dr. rer. nat. Edmund Schnabel 

Nr. 99/ISBN 3-88314-317-0/Dezember 1983 
Kinetische Grenztragfähigkeit von stoßartig belaste
ten Stahlbetonbautellen 
Klnetic Load Bearing Capacity of lmpulsively Loaded 
Reinforced Concrete Members 
von Dr.-lng . Klaus Brandes, Dipl.-lng . Ernst Lim
berger und Dipl.-lng. Jürgen Herter 

Nr. 100/ ISBN 3-88314-298-0/Januar 1984 
Untersuchungen zur Prüfung von Beton auf Frost
widerstand 
von Günter Klamrowski und Paul Neustupny 

Nr. 101/ ISBN 3-88314-327-8/Februar 1984 
Röntgen- und Gammastrahlen Computer-Tomogra
phie 
von Dr.-lng. Peter Reimers, Dr. rer. nat. Jürgen 
Goebbels, Dr.-lng. Heinrich Heidt, Dr.-lng. Hans
Pater Weise und Dipi.-Phys. Kay Wilding 

Nr. 102/ ISBN 3-88314-335-9/März 1984 
Wellerentwicklung des hydraulischen Kompensa
tionsverfahrens zur Druckspannungsmessung in 
Beton 
von Dr.-lng . Götz Magiera 

Nr. 103/ ISBN 3-88314-328-6/März 1984 
Radiographie mit Elektronen aus Metallverstärkerfo
lien 
von Dr.-lng. Dierk Schnitger 

Nr. 104/ ISBN 3-88314-339-1 /April1984 
Beeinflussung von Betoneigenschaften durch Zusatz 
von Kunststoffdispersionen 
von Dr.-lng. Michael Giertoff 

Nr. 105/ ISBN 3-88314-345-6/Juni 1984 
Beltrag zum Bremsverhalten energieumwandelnder 
Aufsetzpuffer in Aufzugsanlagen 
von Dr. -lng. Bernd Schulz-Forberg 

Nr. 106/ ISBN 3-88314-360-X/Oktober 1984 
Setzung von Fundamenten lnfolge dynamischer Last 
von Dr.-lng. Jan Lehnert 



Nr. 10711SBN 3-88314-361-810ktober 1984 
Korrosion von Stahlradiatoren 
von Dr.- lng. Wolfgang Stichel und Jörg Ehreke 

Nr. 10811SBN 3-88314-363-410ktober 1984 
Durch Bodenerschütterungen angeregte Gebäude
schwingungen - Ergebnisse von Modellrechnungen 
von Dipl.-lng. Lutz Auersch 

Nr. 10911SBN 3-88314-381-21Februar 1985 
Zur Wirkung der Schrumpfbehinderung auf den 
Schwelßelgenspannungszustand und das Spröd
bruchverhalten von unterpulvergeschweißten Ble
chim aus SI E 460 N 
von Dr.-lng. Mohamed Omar 

Nr. 110IISBN 3-88314-382-0/Februar 1985 
Wasserstoff als Energieträger 
von Dr. Hermann Walde (Mitglied des Kuratoriums der 
BAM i. R.) und Dr. Bernhard Kropp 

Nr. 11111SBN 3-88314-383-91Februar 1985 
Ober den Einfluß der lnilllerung auf die detonatlve 
Umsetzung von Andex-Sprengstoffen unter Berück
sichtigung sicherheitstechnischer Gesichtspunkte 
von Dr.-lng. Kurt Ziegler 

Nr. 11211SBN 3-88314-409-61Juli 1985 
Zeitstandverhalten und strukturelle Veränderungen 
von viellach wiederverarbeiteten Polyethylenen 
von Dr.-lng. Wolfgang Lützow 

Nr. 11311SBN 3-88314-410-XIJuli 1985 
Untersuchungen zum Frequenzeinfluß auf die 
Schwingungskorrosion von Offshore-Konstruktionen 
von Roll Helms, Horst Henke, Gerhard Oelrich (BAM, 
Berlin) und Tetsuya Saito (NRIM, Japan) 

Nr. 11411SBN 3-88314-419-31Juli 1985 
Neue Verfahren für die Prüfung von Reaktorkompo
nenten mittels Röntgen- und Gammastrahlen 
von Dipl.-lng. Peter Rose, Dipl.-lng. Peter Raabe, 
Dipl.-lng. Werner Daum und Andreas Szameit 

Nr. 11511SBN 3-88314-420-71Juli 1985 
Farbempfindungsmerkmal Elementarbuntton und 
Buntheilsabstände als Funktion von Farbart und 
Leuchtdichte von in- und Umfeld 
von Privatdozent Dr. Klaus Richter 

Nr. 11611SBN 3-88314-460-6/0ktober 1985 
Theoretische Ermittlung des Wärmedurchgangskoef
fizienten von Fensterkonstruktionen unter besonderer 
Berücksichtigung der Rahmenproplematlk 
von Dr. rer. nat. Franz-Josef Kasper, Dipl.-lnform . 
Renale Müller, Dr.-lng. Reinald Rudolphi und Dr.-lng. 
Arm in Wagner 

Nr. 11711SBN 3-88314-468-1/0ktober 1985 
MaterialsTechnologiesand Techno-Economlc Deve
lopment 
A study for the German Foundation for International 
Development (Deutsche Stiftung für Internationale 
Entwicklung) 
by Prof. Dr. H. Czichos in cooperation with Dr. G. 
Sievers, Bundesministerium für Forschung und 
Technologie (BMFT), Bonn 

Nr. 11811SBN 3-88314-469-XIOktober 1985 
Brand- und Explosionsgefahren explosionsgefähr
licher Stoffe bei Herstellung und Lagerung 
Modellversuche mit pyrotechnischen Sätzen und 
Gegenständen 
von Dr. rer. nat. Hartwig Treumann, Dipl.-lng. Hilmar 
Andre, Dr. rer. nat. Eduard Blossfeld, Dr. rer. nat. 
Norbert Pfeil und lng. grad. Matthias-Michael Zindler 

Nr. 11911SBN 3-88314-472-XINovember 1985 
Kinetische Grenztragfähigkeit von stoßartig belaste
ten Stahlbetonbautellen 
Versuche an Stahlbetonplatten, Telll 
Klnetlc Load Bearing Capacity oflmpulslvely Loaded 
Relnforced Concrete Members 
Tests on Relnforced Concrete Slabs, Part I 
von Dipl.-lng. Jürgen Herter, Dr.-lng. Klaus Brandes 
und Dipl.-lng. Ernst Limberger 

Nr. 12011SBN 3-88314-514-91April1986 
Zerstörungsfreie Korngrößenbestimmung an austeni
tlschen Feinblechen mit Hilfe der Ullraschallrück
streuung 
von Dr.-lng. Andreas Hecht 

Nr. 12111SBN 3-88 314-530-0IJuni 1986 
Versagenskriterien von Stahlgleitpaarungen unter 
Mischreibungsbedlngungen: Einflüsse von Stahlzu
sammensetzung und Wärmebehandlung 
von Dr.-lng. Paul Feinle und Prof. Dr.-lng. Kari-Heinz 
Habig 

Nr. 12211SBN 3-88 314-521-11Juli 1986 
Entsorgung kerntechnischer Anlagen 
von J. Mischke 
Sonderkolloquium der Bundesanstalt für Material
prüfung (BAM) am 10. 12. 1985 mit Beiträgen von 
B. Schulz-Forberg, K. E. Wieserund B. Droste 

Nr. 123I ISBN 3-88 314-531-91Juli 1986 
Physikalisch-chemische Analyse sowie toxische Be
urteilung der beim thermischen Zerfall organisch
chemischer Baustoffe entstehenden Brandgase 
von Dr. rer. nat. Delle! Rennoch 

Nr. 12411SBN 3-88 314-538-61Juli 1986 
Zur Anwendung des Impuls-Wirbelstromverfahrens in 
der zerstörungsfreien Malerialprüfung 
von Dr.-lng. Hans-Martin Thomas 

Nr. 12511SBN 3-88 314-540-81Juli 1986 (vergriffen) 
Untersuchungen zur Wirksamkelt der Brandschutz
Isolierung von Flüssiggas-Lagertanks 
von Dr.-lng. Bernhard Droste und Dipl.-lng. Ulrich 
Probst 

Nr. 12611SBN 3-88 314-547-51August 1986 
Korrosion und Korrosionsschutz von Metallen in 
Schwimmhallen 
von Dr.-lng. Wolfgang Stichel 

Nr. 12711SBN 3-88 314-564-51November 1986 (ver
griffen) 
Kinetische Grenztragfähigkeit von stoßartig belaste
ten Stahlbetonbautellen 
Klnetic Load Bearing Capacity of lmpulsively Loaded 
Reinforced Concrele Members 
Versuche an Stahlbetonbalken, Teil I 
Tests on Relnforced Concrete Beams, Part I 
von I by Dipl.-lng. Ernst Limberger, Dr.-lng. Klaus 
Brandes, Dipl.-lng. Jürgen Herter und Dipl.-lng. Klaus 
Berner 

Nr. 12811SBN 3-88 314-568-81November 1986 (ver
griffen) 
Kinetische Grenztragfähigkeit von stoßartig belaste
ten Stahlbetonbautellen 
Kinelfe Load Bearing Capacity of lmpulslvely Loaded 
Reinforced Concrele Members 
Versuche an Stahlbetonbalken, Teil II 
Tests on Relnforced Concrete Beams, Part II 
von I by Dipl.-lng . Ernst Limberger, Dr.-lng. Klaus 
Brandes, Dipl.-lng. Jürgen Herterund Dipl.-lng. Klaus 
Berner 

Nr. 12911SBN 3-88 314-569-61November 1986 (ver
griffen) 
Kinetische Grenztragfähigkeit von stoBartig belaste
ten Stahlbetonbautellen 
Kinelfe Load Bearing Capacity of Relnforced Con
crete Members under Impact Load 
Zugversuche an Betonstahl mit erhöhter Dehnge
schwindigkeit 
Reinforcing Steel Tension Tests wlth high strain rates 
von I by Dr.-l ng. Klaus Brandes, Dipl.-lng. Ernst 
Limberger, Dipl.-lng. Jürgen Herter und Dipl.-lng. 
Klaus Berner 

Nr. 13011SBN 3-88 314-570-XINovember 1986 
Einfache Abschätzung der Durchbiegung und der 
Energieaufnahme von Trägern aus duktilem Material 
bei Belastung durch eine Einzelkraft 
von Dr.-lng. Werner Struck 

Nr. 13111SBN 3-88 314-585-81November 1986 
Kinetische Grenztragfähigkeit von stoBartig belaste
ten Stahlbetonbautellen 
Klnetic Load Bearing Capacity of Reinforced Con
crete Members under Impact Load 
Versuche an Stahlbetonplatten, Teil II 
Tests on Relnforced Concrete Slabs, Part II 
von I by Dipl.-lng. Ernst Limberger, Dr.-lng. Klaus 
Brandes und Dipl.-lng. Jürgen Herter 

Nr. 132/ISBN 3-88 314-595-51Januar 1987 
Ermittlung der Ursachen von Schäden an bituminösen 
Dachabdlchtungen unter besonderer Berücksichti
gung klimatischer Beanspruchungen 
von Dipl.-lng. Christian Herold und Dipl.-lng. Frank
Uirich Vogdt 

Nr. 13311SBN 3-88 314-609-91Januar 1987 (vergriffen) 
Technisch-physikallsehe Grundlagen zum trlbologi
schen Verhalten keramischer Werkstoffe 
von Dipl.-lng. Mathias Woydt und Prof. Dr.-lng. Kari
Heinz Habig 

Nr. 13411SBN 3-88 314-615-31Februar 1987 
Ober den Kernstrahlungseinfluß auf Dehnungsmeß
slro!ifen 
von Dr. Götz Andreae und Gottfried Niessen 

Nr. 13511SBN 3-88 314-618-81Februar 1987 
Untersuchungen über das Verhallen von Tankcontai
nern für unter Druck verflüssigte Gase bei Fallbean
spruchungen 
von Dipl.-lng. Jörg Ludwig, Dipl.-lng. Wolf-Dietrich 
Mischke und Dipl.-lng. Arm in Ulrich 

Nr. 13611SBN 3-88314-636-61Apri11987 
Untersuchung zur Beurteilung von Brettschichtver
lelmungen für den Holzbau 
von Prof. Dr. rer. silv. Hans-Joachim Deppe und Klaus 
Schmidt 

Nr. 13711SBN 3-88314-637-41Mai 1987 
Analyse und Wellerentwicklung bruchmechanischer 
Versagenskonzepte auf der Grundlage von For
schungsergebnissen auf dem Gebiet der Komponen
tensicherhell 
Projekt Ieiter: Dr. Dietmar Aurich 

Nr. 13811SBN 3-88314-635-81Mai 1987 
Zur geowissenschaftliehen Einordnung des Gebietes 
der Bundesrepublik Deutschland und einer sicheren 
Auslegung technischer Systeme gegen den Lastlall 
Erdbeben. 
von Dipi.-Geol. Michael Dogunke und Dr.-lng. Frank 
Buchhardt 

Nr.13911SBN 3-88314-658-71Juni 1987 
Numerische Untersuchung zum Verhalten des Hoch
temperaturwerkstolles Nlmonlc PE 16 unter mono
toner und zyklischer Belastung bei Verwendung 
verschiedener plastischer und vlskoplastischer Mate
rlalmodelle. 
von Dipl.-lng. Jürgen Olschewski und Sven-Peter 
Scholz 

Nr. 140/ISBN 3-88314-643-9/Juni 1987 
Kinetische Grenztragfähigkeit von stoBartig belaste
ten Stahlbetonbautellen 
Klnetlc Load Bearlng Capacity of lmpulslvely Loaded 
Relnforced Concrete Members 
von I by Dr.-lng. Klaus Brandes, Dipl.-lng. Ernst 
Limberger und Dipl.-lng. Jürgen Herter 

Nr. 141IISBN 3-88314-694-3/0ktober 1987 
Zum Einfluß des Sicherheits- und Auslegungserd
bebens auf die Bemessung von Kernkraftwerken 
von Dr.- lng . Frank Buchhardt, Dr.-lng. Wolfgang 
Matthees, Dr.- lng. Götz Magiera und Dr.-lng. Frie
drich Mathiak 

Nr. 14211SBN 3-88314-695-110ktober 1987 
Sicherheitstechnische Kenndaten und Gefahrzahlen 
binärer Mischungen aus oxidierenden und verbrenn
liehen Substanzen 
von Dr. rer. nat. Hartwig Treumann, lng. Günter 
Krüger, Dr. rer. nat. Norbert Pfeil und Dr. rer. nat. 
Sigrid von Zahn-UIImann 

Nr. 14311SBN 3-88314-701-X/November 1987 
Kinetische Grenztragfähigkeit von stoßartig belaste
ten Stahlbetonbautellen 
Klnetlc Load Bearlng Capacity of lmpulslvely Loaded 
Relnforced Concrete Members 
Experimentelle und numerische Untersuchungen 
zum Trag- und Verformungsverhalten von Stahlbe
tonbautellen bei Stoßbelastung 
Experimental and numerlcal lnvestigations con
cernlng 
Load Bearlng Behavlour of Reinforced Concrete 
Members under 
Impactload 
vonlby Dr.-lng. Klaus Brandes, Dipl.-lng. Ernst 
Limberger, Dipl.-lng. Jürgen Herter 

Nr. 144/ISBN 3-88314-702-81November 1987 
Nichtlineare dynamische Berechnungen zum Pene
trationsverhalten des AVR-Reaktorgebäudes 
von Dr.-lng. Frank Buchhardt, Dr.-lng. Götz Magiera, 
Dr.-lng. Wolfgang Matthees, Dr.-lng. Michael Weber, 
Bundesanstalt für Materialforschung und -prüfung 
(BAM) 
Dr.-lng. Jürgen Altes, 
Kernforschungsanlage Jülich GmbH (KFA) 

Nr. 14511SBN 3-88314-711-71November 1987 
Untersuchung selbstähnlicher Systeme zur Bestim
mung von Materialeigenschaften von Reibungsböden 
von Dr.-lng. Ulrich Holzlöhner 

Nr. 14611SBN 3-88314-714-11November 1987 
Untersuchungen zur Wirksamkeit von Wasserberiese
lungseinrichtungen als Brandschutzmaßnahme für 
Flüssiggas-Lagertanks 
von Dipl.-lng. Wolfgang Schön und Dipl.-lng. Michael 
Mallon 

Nr. 14711SBN 3-88314-720-61Dezember 1987 
Lösung dynamischer Biege- und Torsionsprobleme 
von Stabsystemen aus dünnwandigen elastischen 
Stäben mit offenem Querschnitt mittels frequenz
abhängiger Ansatzfunktionen 
von Dipl.-lng. Hans-Dieter Kleinschrodt 

Nr. 14811SBN 3-88314-774-51Mai 1988 
Theoretische Untersuchung von Variationsprinzipien 
für elastoplastlsches Materialverhallen sowie Ent
wicklung und numerische Erprobung von Finite
Element-Verfahren für den ebenen Spannungs
zustand 
von Dipl.-lng. Wilfried Müller 

Nr. 14911SBN 3-88314-775-31Mai 1988 
Bestimmung baugrunddynamischer Kenngrößen aus 
der Untersuchung von Bodenproben 
von Dr.-lng. Ulrich Holzlöhner 
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Nr. 150/ ISBN 3-88314-776-1/Mai 1988 
VG3D Zeichenprogramm für die Vektorgraphische 
Darstellung dreidimensionaler Strukturen 
von Dr.-lng. Michael Weber 

Nr. 151 / ISBN 3-88314-785-0/Juni 1988 
Wechselwirkung starrer und flexibler Strukturen mit 
dem Baugrund Insbesondere bei Anregung durch 
Bodenerschütterungen 
von Dipl.-lng. Lutz Auersch-Saworski 

Nr. 152/ ISBN 3-88314-796-6/Juli 1988 
Untersuchung des baulichen Zustandes und der 
Tragfähigkelt vorgespannter Riegel von Verkehrs
zeichenbrücken der Berliner Stadtautobahn 
von Dr.-lng. Günther Plauk, Dipl.-lng. Günter 
Kretschmann, Dipl.-lng. Rolf-G. Rohrmann 

Nr. 153/ ISBN 3-88314-797-4/Juli 1988 
Magnetisches Verhalten von Elsenproben bei mecha
nischer Wechselbeanspruchung 
von Dr.-lng . Harro Sander, Professor Dr.-lng . Wolf
gang-Werner Maennig 

Nr. 154/ ISBN 3-88314-822-9/0ktober 1988 
Druckgesinterte Stähle als zertifiziertes Referenzma
terlai für die Spektrometrie 
von Dr. rer. nat. Konrad Breitkreutz, Dr. rer. nat. Rüdi
ger Uttech, Dr.- lng. Kurt Haedecke 

Nr. 155/ ISBN 3-88314-825-3/0ktober 1988 
Zur Entstehung und Ausbreitung von Schlenenver
kehrserschütterungen: Theoretische Untersuchun
gen und Messungen am Hochgeschwindigkeitszug 
Intercity Experimental 
von Dr.-lng. Lutz Auersch 

Nr. 156/ISBN 3-88314-887-3/April1989 
Untersuchungen zur Dauerhalligkelt von Faser
zementen 
von Dr.-lng. Günter Klamrowski , Dipl.-lng. Paul Neu
stupny, Prof. Dr. habil . Hans-Joachim Deppe, lng. 
Klaus Schmidt und Dr.-lng. Jürgen Hund! 

Nr. 157/ISBN 3-88314-888-1/April1989 
Versuche zum Verhalten von Stahlbetonbalken mit 
Obergrelfungsstößen der Zugbewahrung unter stoß
artiger Belastung 
von Dipl.-lng. Ernst Limberger und Dr.-lng. Klaus 
Brandes 

Nr. 158/ISBN 3-88314-889-X/April1989 
Physikallseh-chemische Grundlagen der Festatoff
schmierung - LiteraturObersicht -
von Dr.-lng.RolfWäsche und Prof. Dr.-lng. Kari-Heinz 
Habig 

Nr. 159/ISBN 3-88314-890-3/Mai 1989 
Berechnung des Wilrmedurchlaßwlderstandes und 
der Temperaturverteilung Im Querschnitt von Haus
schornsleinen nach DIN 18160 Teil 6 
von Dipl .-lnform. Renale Müller und Dr.-lng. Reinald 
Rudolphi 

Nr. 160/ISBN 3-88314-917-9/Juli 1989 
Entwicklung eines Makroelementes durch Kondensa
tion am Beispiel der LasHälle Flugzeugabsturz und Erd
beben bei Boden-Bauwerk-Wechselwirkung mit bie
geweichen Fundamenten 
von Dr.-lng. Wolfgang Matthees 

Nr. 161 /ISBN 3-88314-920-9/Juli 1989 
Untersuchung zur Ermilllung der Biegefestigkeit von 
Flachglas für bauliche Anlagen 
von Dipl.-lng. Günter Mellmann, Dr.-lng. Matthias 
Maultzsch 

Nr. 162/ ISBN 3-88314-921-7 I Juli 1989 
Untersuchungen zur Tragfähigkeil großer Glasschei
ben 
von Dipl.-lng. Wolfgang Brünner 

Nr. 163/ISBN 3-88314-922-5/ Juli 1989 
Biegefestigkeit und Tragfähigkeit von Scheiben aus 
Flachglas für bauliche Anlagen 
von Dipl.-lng. Wolfgang Brünner, Dipl.-lng. Günter Mall
mann, Dr.-lng. Werner Struck 

Nr. 164/ISBN 3-88314-934-9/September 1989 
Zur Schwingfesligkeil großer geschweiBier Stahlträger 
Roll Helms. · Bernd Jaenicke, Hartmut Wohler, · 
Claus-Peter Bork 

Nr. 165/ISBN 3-88314-935-7/September 1989 
Untersuchung zur Erarbeilung von Kennwerfen bei Ein
richlungsmaterialien (Holzwerksloffen, Möbeln und 
Textilien) hinsichtlich der Formaldehyd-Emission. 
Teil B: Textilien 
von Dipi.-Chem. Petra Göbel, Dr. -lng. Lothar Meckel, 
Dr. rer. nat. Wolfgang Schiller 

Nr. 166/ISBN 3-88314-936-5/September 1989 
Modelle für Stereologische Analysen 
von Dr. rer. nat. Konrad Breitkreutz 
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Nr. 167 /ISBN 3-88314-937-3 
Erschüllerungsausbreitung im elastischen Halbraum 
bei transienten Belastungsvorgängen 
von Dipl.-lng. Al kiviadis Mitakidis, Dr.-lng. Werner 
Rücker 



Rechtliche Grundlagen für die Tätigkeit der Bundesanstalt für Materialforschung und -prüfung (BAM) 

Erlaß des Bundesministers für Wirtschaft über die Bundesanstalt für Materialprüfung (BAM)* vom 1. September 1964 
(Auszug aus : Bundesanzeiger Nr. 162 vom 2. 9. 1964, S. 1) 

§ 1 Zweck 

Die Bundesanstatt fü r Matenalprüfung soll die Entwicklung der deutschen Wirtschaft 
fördern. 1ndem sie Bundesaufgaben nach den§§ 2 bis 6 und Aufgaben im Lande 
Berlin nach § 7 erfüllt. 

§ 2 Aufgabe 

(1) D1e Bundesanstalt hat die Aufgabe, Werkstoff- und Materia lf o rschung 
entsprechend ihrer Zweckbestimmung zu betreiben und die MaterialprUfung so wie 
dte chemtsche Sicherheitstechnik st~tig wei terzuentwicke ln . 

(2) Ihre Forschung 1st n1cht an die Person gebunden Jedes Ergebnis ihrer Arbeit soll 
auf der Erkenn tnis aller von 1hr gepflegten , fachlich beteiligten Wissensgebiete 
beruhen. 

(3) D1 e Ergebnisse 1hrer und fremder wissenschaftliCher Arbeiten hat die 
Bundesanstalt zu sammeln. zu ordnen und der Allgemeinheitzugänglich und nutzbar 
zu machen. 

§ 4 Aufgaben innerhalb der Verwaltung 

(1) Dte Bundesanstalt bcrrit dtc Bundesministerien . 

(2) S1e fuhrt die Aufgaben durch, die ihr vo m Bundesminister fur Wirtschaft oder im 
Emvernehmen mtt thm von anderen Bundesmin istern ubertragen werden. 

(3) Ersuchen von Verwaltungsbehorden und von Gerichten soll sie in den Grenzen 
ihrer Aufgaben entsprechen. 

§ 5 Aufträge 

[);e Bundesanstalt ubernimmt Aufträge aus der Wirtschaft oder von Einrichtungen 
der Verbraucher und der Verbraucherberatung, sowe tt ste d ie Voraussetzungen der 
§§ 2 und 3 erfullen. S1e kann Auftrage ablehnen, deren Ausführung nach ihrer 
Auffassung ke1ne WISsenschaftliCh wertvollen Erkenntnisse erwarten läßt oder de ren 
Ergebnisse weder vol ksw1rtschaftllch noch fur die Schaden- und Unfallverhutung von 
Belang Sind. 

§ 6 Zusammenarbei t 

( 1) Zur Erfullung 1hrer Aufgaben halt die Bundesanstalt Verbindung zum 
Bundesm1n1ster fur Wirtschaft und w1rkt mi t in den technischen Au sschUssen der 

------------------------------------------------------

Bundesministerien, dem Deutschen Normenausschuß (DNA) ••. der Internationalen 
Normenorganisation (ISO) und anderen nationalen , internationalen oder suprana
t ionalen Stellen, die für die gesamtwirtschaftliche Entwicklung von Bedeutung sind . 

(2) Sie Mit ferner Verbindung zu den WISsenschaftlichen Hochschulen und Instituten . 
den staa tlichen Mater ialprufamtern und den Verbanden fur Materialprufung . 

§ 7 Aufgaben im Land Berlin 

Fur das Gebiet des Landes Berl in hat die Bundesanstalt die Aufgaben eines 
staatlichen Materialprüfungsamtes. 

§ 8 Gebühren 

Die Bundesanstalt erhebt für die Bearbeitung vo n Auftragen Gebuhren nach einer 
Gebü hrenordnung . welche der Zustimmung des Bundesministers für Wirtschaft 
bedarf . 

§ 9 Leitung und Vertretung 

(1) Die Bundesanstalt wird vom Präsidenten und im Fal le seiner Verhinderung von 
dem Vizepräsidenten geleitet . Der Präsident bestimmt die Arbeitsprogramme. 

(2) Der Präsident - und im Fa lle sei ner Verhinderung der Vizepräsident- vertritt die 
Bundesrepublik Deutschland genchilieh und außergerichtl ich in allen Angelegenhei
ten . welche die Bundesansta lt betreffen . 

§ 12 I nkraf tt reten 

Dieser Erlaß tntt am 1 September 1964 in Kraft ; gleichzeitig treten der Erlaß vom 
20 . August 1954 (Bundesanzeiger Nr. 165 vom 28 . August 1954 , BWM BI 1954 S. 367) 
und die zu seiner Änderung ergangenen Erlasse vom 10. Februar 1956 (Bundesanzei
ger Nr. 36 vom 21. Februar 1956, BWM Bl1956 S. 114) und vom 6. November 1962 
(Bundesanzeiger Nr . 220 vom 20. November 1962. BWM B! 1962 S. 241) außer Kraft . 

Bann. den 1. September 1964 
z 4 - 44 02 19 -

Der Bundesminister für Wirtschaft Schmücker 

• Seit 1. 1. 1987 Bundesans talt I ur Materlaiforschung und -prufung (BAM ) 

•• Seil 1. 7. 1975 OIN Deutsches lnstJtut fur Normung e. V. 

Gesetz zu dem Europäischen Übereinkommen vom 30. September 1957 
über die internationale Beförderung gefährlicher Güter auf der Straße (ADR) vom 18. August 1969 
(Auszug aus Bundesgesetzblatt 1969, Teil 11 , S. 1489) 

Artikel 1 

Dem 1n Genf am 13 Dezember 1957 von der Bundesrepublik Deutschland 
unterzeichneten Europa1schen Ubere1nkommen vom 30. September 1957 uber die 
1nternat10nale Beforderung gefahrlicher Guter auf der Straße (ADR) einschließl ich 
der Anlegen '" 1hrer am 29 Juli 1968 geanderten Fassung w~rd zugestimmt. Das 
Uberemkommen w~rd nachstehend. d1e Anlagen A und B werden in einem 
Anlagenband veroffentlieht 

Artikel 4 

( 1) Zustand1g fur d1e Ausfuhrung des Uberemkommens smd 

Gesetz über explos ionsgefährliche Stoffe vom 13. September 1976 
1Auszug aus Bu11desgesetzblatt 1976. Teil I . S. 2737) 

§ 44 Rechtsste llung der Bundesanstalt für Materialprüfung 

·I 11 D1e Bundesanstalt fur Matenalpn..ifung ist eine bundesunmittelbare. nicht 
rec htsfah1ge Anstalt des offent:1chen Rechts im Geschaftsbereich des Bundesmini 
sters fur W1rtschaft . s1e 1st e1ne Bundesoberbehörde . 

§ 45 Aufgaben der Bundesanstalt für Mater ialprüfung 

01e Bundesanstalt !ur MatenalprUfung ist zustandig fur die DurchfUhrung und 
Auswertung phys1kal 1scher und chemiscner Prüfungen vo n Stoffen und Konstrukt i
onen sow1e I ur d1e 1t1r durch d1eses Geset z zugew1esenen Aufga ben. 

3. die Bundesanstalt für Materialprufung fur die Zulassung der Bauart von 
Verpackungen und fur die Genehm igung der Beförderung ohne Schutzbehälter: 

Das vorstehende Gesetz w1rd h 1erm it verkundet . 

Bann. den 18. August 1969 

Der Bundespräsident Heinemann 

Der Bundeskanzler Kiesinger 

Für den Bundesminister fur Verkehr 

Der Bundesminister für das Po~st- und Fernmeldewesen Oollinger 

Der Bundesm inister des Auswartigen Brandt 

§ 53 lnkrafttreten 

(1) Oieses Gesetz tritt am 1. Juli 1977 in Kra ft. 01e Vorschriften . die zum Erlaß von 
Rechtsverordn ungen und allgemeinen Verwaltungsvo rschriften ermachtigen , treten 
am Tage nach der Verkünd ung in Kraft . 

(2) Mit dem lnk raf ttreten d ieses Gesetzes tritt das Sprengstoffgesetz vom 
25. August 1969 außer Kraft . 

Das vo rstehende Gesetz wi rd hierm it verkündet. 

Bann. den 13. September 1976 

Der Bundespräside nt Scheel 

Der Bundeskanzler Schmidt 

Der Bundesmi nister des lnnern Maihafer 

Waffengesetz vom 19. September 1972, zuletzt geändert durch das Zweite Gesetz zur Änderung des Waffengesetzes vom 
14. Juli 1980 
(Auszug aus Bundesgesetzblatt 1980. Teil I. S. 956) 

§ 23 Zulassung von pyrotechnischer Munition 

( 1) Pyrotechnische Mun1t1on einschließlich der mit ihr fest verbundenen 
Antriebsvor richt ung darf nur eingeführt. sonst 1n den GeltungsbereiCh d1eses 
Gesetzes verbracht oder gewerbsmaßig hergestellt werden . wenn s1e Ihrer 
Beschaffenheit. Zusammensetzung und Bezeichnung nach von de r Bundesanstalt 
für Materiatp rufu ng zugelassen ist 

(2) Die Zulassung 1st zu versagen. 
1 sowei t der Schutz von Leben. Gesundheit oder Sachgutern des Benutzers oder 

Dritter bei bestimmungsgemaßer Verwendung nicht gewährleistet ist. 
2. wenn die Munition den Anforderungen an die Zusammensetzung , Beschaffenheit . 

Maße. den höchstzulass1gen normalen oder überhohlen Gebrauchsgasdruck und 
die Bezeich nung (§ 26 Abs . 1) n icht entsprich t, 

3. soweit d1e Mun1tion in 1hrer Wirkungsweise . Brauchbarkelt und Bestandigke1t dem 
jeweiligen Stand der Technik n icht entspricht. 

Änderung des Namens der Bundesanstalt für Materialprüfung (BAM): 
Bundesanzeiger Nr. 122 vom 09.07.1986, S. 8733 

(3) Absatz 1 ist n1cht anzuwend en auf pyrotechnische Mun111on . die fur die 
Bundeswehr, den Bundesgrenzschutz, die Bundeszol lverwaltung oder die Polizeien 
der Lander hergeste ll t und ihnen Li be riassen wird 

(4) Die Bundesanstalt für Material prüfu ng kann 1m E ~nze lf a ll Ausnahmen von dem 
Erfordernis der Zu lassung nach Absatz 1 bewilligen . wenn of fentliehe Inte ressen 
n1cht entgegenstehen, insbesondere wenn die in Absatz 1 bezeichneten 
Gegenstande zu r Ausfu hr oder zum sonst1gen Verbringen aus dem Geltungsbereich 
d1eses Gesetzes best1mmt s1nd . 

(5) § 21 Abs 51st entsprechend anzuwenden . 

Bann. den 14 . Juli 1980 

Der Bundespräsident Carstens 

Der Bundeskanz le r Schmidt 

Der Bundesminister des lnnern Baum 

II I 
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